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1l.

Carl Renatus Hausens, zeitigen Reckors der Unf-
versität, der Geschichte dffentl. ordentl. Lehrers, Bi-
bliothekars , der Königl. Societät der Wissenschaf
ten und Künste Präsidenten / und verschiedener aus-
wärtigen Academien Mitglieds, Geschichte der Uni-
versität und Stadt Frankfurt an der Oder/ seit ihrer
Stiftung und Erbauung bis zum Schluß des acht-
zehnten Jahrhunderts, größtentheils nach Urkunden
und Archivnachrichten bearbeitet. Frankfurt an der
Oder, gedruckt bey Friederich Apilz, im Verlag bey
dem Verfasser - und in Commissivn in Leipzig bey
Gräff, und in Berlin bey Beliß und Braun, 1809,
193 Bogen in Octav.

ir ist das wirkliche Erscheinen dieses Buches
erst spät bekannt geworden. Da- man von
Srankfurt ungleich weniger Nachrichten, ais

von mehrern protestantischen Academien hat: so wird
ein Sluszug aus der ersten Abtheilung hier mit Recht
seinen Plaß finden. Wenn derselbe weniger enthält,
als man erwarten mögte: so liegt das daran, daß die
Nachrichten in dem Buche selbst, biSweilen absichtlich,
wie es scheint, niht ausführlicher gegeben sind. Er-
ster Abschnitt. 1 Rap. Ursprung der Univer»
sität und ihre Schicksale, von 1506 bis 1640.
Bcy der Reformation wurden ihr die Güter des Kar-

A thäuser:
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thäuserklosters bey Srankfurt und des Domstifts zu
Stendal zu ihrem Fond überlassen. Jm übrigen
Hatte fie in diesem ganzen Zeitraume selten ein günsti»
ges Loos : zweynmal mußte fie wegen der Pest nach
Cottbus und Sürstenwalde auswardern , im drey-
ßigjährigen Kiiege litt sie schr , und manche andere
widrige Schicksale hinderten ihre Aufnahiic, 2 Rap.
Schieksale der Universität bis zum Schlusse
des achtzehnten Jahrhunderts. In d-eser Pei10-
de trafen die Universität aicht. so bedeutende äußere
Unglücksfälle, auch erhielt sie von Zeit zu Zeit einige
Gnadenerweisungen ihrer Landesherren : allein von
ihrem ohnchin unzulänglichen Fovd ward ihr auch
mehrmalen etwas entzogen, und cine glänzende Periode
hatte sie nie. Zweyter Abschnitt. 1 Rap. Von
den Gerechtsamen der Universität. Da sie naß
dem Muster der Universität Leipzig gestiftet war, so
erhielt der Rector den Rang über die höhere Geist:
lichkeit : die Universität aber ward den hdhern Stif
tern gleich geachtet, und hatte den ihr -nachhin bestrit-
tenen Prätatenrang. Die Professoren erhielten da-
mals auch Canvnicate in den Stiftern, als einen Theil
ihrer Einkünfte. Mit den Sütern der geistlichen Stif-
tungen erhielt sie das Recht , auf den KreiStagen des
Kreises von Lebus zu erscheinen, und mehrere Patro»-
nate, unter andern in der Stadt Stendal. Sie hatte
von den ältesten Zeiten her die peinliche Geric&lt;tsbar-
keit, und nach vielen Streitigkeiten mit dem Magistrat
Hat sie das Recht behauptet, in jeder Kunst oder Profess
sion einen Freymeister zu ernennen. Bis auf FSriede-
rich II1 hatten die Facultäten das Recht, bey erledig-
ten ordentlichen Professuren drey Candidaten vorzus
schlagen , aus welchen der Landesherr auf den Bericht
des academischen Senats einen ernannte. (Was sonst
angeführt wird, ist gewöhnlich, oder nicht erheblich.)
2 Rap. Von den Gerechtsamen der otoentli
chen und außerordentlichen Professoren , wie
aych ihrer hinterlassenen Gattinnen und Rin-
der. Die. Professoren haben ursprünglich vie Aceiseereydyi
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freyheit gehabt : für den größten Theil derselben. er!
halten sie aber jeßt ein Geldsurrogat von :34 Rthl. 6
gar. 9 pf. Sie genießen einer völligen Abschoßfrey»
eit, und einer Befreyung von Einquartierung und
Service: nur daß diejenigen Professoren, die Gewölbe
in den Messcu vermiethen, oder bürgerliche Nabrung
für Fremde unterhalten, (?) datür Service geben müss»
sen. Wenn fie das Universitäts-Gericht ablehnen tools
len, müssen sie beym Kammergerichte belangt werden.
Die ordentlichen Professoren sind censurfrey, bis auf
Schriften, welche sich auf die Verhältnisse des Staats
gegen andere Staaten beziehen. ' Sowohl die Ein!
quartierungs- und Servicefreyheit / als die Abschoß«
freyheit erstvec&gt;t sich auf Wittwen und Kinder: iektere
nuch auf Seitenverwandte , wenn der Professor ein
Ausländer war. Die Accisefrenheit der Wirtwen ist
beschränkter. Die Wittwen und Kinder erhalten fet:
ner ein Gnadenjahr, das sich jedoch bey der juristischen
und medicinischen Facultät auf die zufällige Einnah»-
me derselben nicht ersirefet. Auch sind zum Vortheil
der Wittwen einige Vermächtnisse gemacht, von denen
fie die Zinsen und Hebungen genießen. Dritter Ab»
schnitt. Von verlornen und gegenwärtigen
Gerechtsamen und Einkünften der Universität.
Man hat das Vorurtheil , daß die Universität aufsals
lenden Reichthum besitze : sie war auch in ältern Zeiten
reich, verlor aber nachher einen ansehnlichen Theil ih-
rer Einkünfte. Sie verlor das große Haus, welches
jekt die General + Aceise- und Zollverwaitung Dat, weil
es im dreyßigjährigen Kriege wüste ward, und die Unis
versität es nicht wieder erbauen konnte. Sic verlor
die Karthäuser - Heide, eine beträchtliche Hdlzung, Can
scheinlich, weil sie nicht forsimäßig bewirthschaftet ward,)
und eine jährliche Hebung von 2209 XG , die an die
Stelle der Nußungen dieses Holzes treten sollte , wird
ihr nicht ausgezahlt : jetzt ist also von dem Eigenthu-
me dieser Forst bloß nur noc&lt; das Recht übrig, zu den
academischen Gebäuden das erfoderliche Bauholz aus
derselben frey zu fodern. An den Canonicaten zu

91 2 fiiag
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Magdeburg, Halberstadt und Qrinoen hatte sie
einen Antheil: aber dieser ward 1704 von Friedrich 1
eingezogen. Für die ersteren wurden zwar 10000 XC,
für die andern eine jährliche Hebung von 1000 ES
und für die lekteren eine jährliche Hebung von 325 2E
angewiesen : allein beyde lektere Hebungen sind ihr
3721 durch einen Kabinetsbefehl Sriedrich Wikl-
belms 1 gleichfalls entzogen. Eben dies Schi&gt;sal
Hatte 1718 eine Hebung von 1000 7xE aus den Ein
Fünften der Präpositur zu Camin , die der Ritteraca-
demie in Berlin angewiesen ist. Endlich verlor 1732
die Universität ihre Branntweinbrennerey auf dem
Rarthaus , ohne eine vollständige Untersuchung und
Entscheidung bewirken zu können. (Wenn die hierüber
gegebenen Nachrichten richtig sind , so liefern sie Bey-
spiele, die von der preußischen häufig so fehr gepriese
nen Justizpflege kein vortheilhaftes Bild verschaffen.)
Gegenwärtig macht das Klosicer Rarthaus, nabe vor
der Stadt, mit deu dazu gehörigen Dörfern und Perti“
nenzstücken, und einer guten Bierbrauerey, den vorzüge
lichsten Found der Universität aus. Außerdem hat sie
einige Präbenden des Stifts des heil. Liicolaus iu
Stendal mit den dazu gehörigen Hebungen : und das
Domstift mit seinen Hebungen. Sire erhält ferner
aus mehreren Dörfern und Grundstücken allerhand
Geid- und Nakuratien-Erlegnisse , imgleichen von 34
Städten jährlich einen Beytrag. Endlich hat ihr
Sriedrich Wilhelm II zur Ergänzung ihrer Einnah-
me jährlich 1230 ES zugewandt. (Wieviel alles dies
jährlich ungefähr ausmacht, erfährt man nicht.) Inu
der Stadt hat sir drey Gebäude / das große Collegien-
gebäude, an welches der botauische Garten sidßt, das
Ordinariatshaus, welches der 97. Molitor auf seine
Kosten erbauen lassen und der Ordinarius der Juri
stenfacultät frey bewohnt, und die Communität, (8 B»
S. 237.) Vierter Abschnitt. 1 Rap- Von den
Statuten der Universität, dem Ober-Curato-
rium und Rectorate. Die älteren Statuten. der
Universität; die im Corpore Conftitutionum Marchica-

rum,



Academie, 12. B+ 1, St, 5

rum, 1 Th. 2 Abth, S. 33. f. abgedruäf stehen , sind
größtentheils unbrauchbar. (An vollständige neue Sta-
tuten hat man, wie es scheint, scit 1609 nicht gedacht.)
Im Jahre 1692 erbat sich die Universität zuerst Guras
toren, und erhielt zwey ; in der Folge hat fie meistens
nur einen gehabt. Das Nectorat wechselt jährlich am
29 Apr. und es wird. die Veränderung sofort in einem
immer gleichlautenden lateinischen Anschlage den Stüs
direnden bekannt gemacht. Eine eigentliche Wahl tritt
dabey nicht ein , sondern das Rectorat ist ein jedem
Professor in seiner Ordnung zustehendes Recht, das er
jedoch ablchnen kann: der, den die Reihe trifft , wird
also 3 Monate vorher gefragt, ob er das Amt über»
nehmen wolle. Die Geschäfte desselben sind mannig»-
fach. Ex hat außer dem Vorsiß im Senate / und der
besondern Aufsicht über die Disciplin , die Direction
und Aufsicht, 1) über die Wahl und Bestellung der
Prediger und Officianten, 2) über alle Privilegien, Ge-
rechtigkeiten und Einküntte der Universität, 3) über alle
Kirchen - Schulen - Stipendien» und milde Stiftungs«-
sachen, 4) über alle Gränzsachen, 5) über die Kreißans»
gelegenheiten und Lehnssachen , 67 über Justizsachen,
wobey der Senat nur an wichtigen Disciplin- und Ju-
stizsachen Antheil nimmt , 7) über Kassen- und Rech»
nungsfsachen , 8) über alle Bausachen , 9) über die
Schulden und Foderungen der Universität , 20) über
alle Abzugsgelder , x1) über alle Policeysachen , und
12) über die Commnunität. Unter seiner Leitung bes
arbeiten diese Geschäfte der Syndicus , der Secretairy
und der Quästor oder Rendant - welcher leßtere auch
in peinlichen Fällen Beysiker des Gerichts isi. Wegen
der Mannigfaltigkeit diejer Geschäfte kann sich der
Rector während des Rectorats von den Vorlesungen
befreyen, obgleich sich keiner dieser Freyheit leicht be-
dient- Außer andern zufälligen Einkünften genießt er
eine bestimmte Besoldung. (Sowenig die Gattungen
der zufälligen Einkünfte , als die Summe der Besol-
dung ist näher angegeben.) Bey Berichten in Justiz
sachen unterschreibt er allein ;. in eigentlichen Univer-

A3 strät 84
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fitätssachen unterschreiben zugleich entweder die De:
&lt;anten der vier Facultäten nebst dem Director , oder
sämmtliche ordentliche Lehrer. 2 Rap. Von dem
Directorate, Senioräte der Universität, Ordi-
nariate der Juristen-8Sacultät, und den Deca
fiáten oer vier Sacultáten. Das Directorat tuti
de erit 1736 eiugeführt. Es enthält vorzüglich bie mit
dem Rector zugleich zu führende Aufsicht über die Eine
künfte der Universität , z. B. die Abnahme der Rech-
nungen, die Mitaufsicht über das .große &lt;hurfürstliche
Stipendium, und die Pflicht, jährlich einmal die Univ
versitätöddrfer in der Mittelmark mit dem Rector zu
bereisen. (Sollte in dieser Angabe nichts Welentli-
&lt;hes ausgelasse: seyn? (x B. S 75.) Das Seuio»-
riat bekleidet derjenige, weicher als Professor ber Uus
versität am längsten Dienste geleistet bat, (Ob es
ntehr als ein überflässiger Titel ist , wird nict ange
geben.) Der Ordinarius hat besonders die Aufrecht»
hal:ung der Gerechtsamen der Universität zu besorgen,
und soll den Rector mit seinem Rathe, wenn dieser ihn
verlangt, unterstüßen. In der Facultät, als Spruch-
collegium betrachtet, ordnet er die Geschäfte, sieht die
Urtheile durch, dafür er einen Theil der Sporteln be-
sonders empfängt, und sorgt dafür / daß eine wahre
und schleunige Justiz beodachtet werde. Die Decang-
te. wechseln jährlich ; das erste Mal schließt die Obser-
vanz den angeseßten Lehrer aus. Nach der ersien Ein-
richtung sollte, die theologische Facultät aus vier , die
juristische aus fönf, und die medicinische aus zwey 5
nach einer spätern Bestimmung aber die philosophische
Facultät aus fünf ordentlichen Professoren bestehen :
seit geraumer Zeit ist aber in der theologischen und ju-
ristischen Facultät eine Stelle , und seit 1798 in der
juristischen Facuttät noc&lt; eine zwente Stelle unbescht
geblieben 5 dagegen sind in neuern Zeiten in der medi»
cinischen häufig drey Mitglieder gewesen. Die Ex!
laubniß , acabemische Würden zu ertheilen, giebt im
Nahmen des Königs, als Kantlers , das Obercurato-

rium. 3 Rap. Vom academischen Senat, denallge:
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allgemeinen, und den Decanats-Conctlien, wie
auch dem academischen Gericht. Der academi»
sche Senat besieht aus sämmtlichen ordentlich.n Lehrern
ber liniper(itát: er versammelt sich, wenn es dir Ge«-

schäfte erfodern. der Rector bestimmt sodann denag und die Stunde, Die Stimmen wercen nach der
Ordnung der Faculräten gegeben : eben diese Ordnung
wird beohachtet- wenn der Rector die Meynungen
schriftlich verlangt. Die Berufung der Decanats:Con-
cilien i Dem Rector überlassen, wenn er glaubt, bey
schteunigen und verwiekelten Vorfällen eines Raths vom
Director und den 4 Dechantcn zu bedürfen. Es ist fers
ner Gewohnheit , daß der Senat dem Rector , Direc-
tor und den Dechanten die Untersuchung eines e
schästs überträgt, um darüber ein Erachten vorzulegen,
Jn dem academischen Gerichte führt der Rectpr das
Präsidium , und der Syadicus ist Beysiker , hat auch
in allen Privat Justizsachen eine entscheidende Stimme,
wenn dex Rector nicht Mitglied der Juristen - Facultätist..DieDiciplinsachenentscheidetderRectorallein,unb 5er &amp;onbicus bat nur. eíne gutachtliche Stimme:
der Senat nimmt. von ihnen keime Kunde, wenn sie
ihm nicht vom Rector vorgelegt werden.

("Das Uebrige künftig. )

2.

D. 2fuauft &amp;daarfibmiote anatomi[de Sabellen.
Von H, H. Hartenkeil und Sömmering mit
Zusäßen vermehrte und mit Registern versehene neue
Auflage. Erster Band , welcher die Lehre von den
Knochen , Bändern und Mugsteln enthält. Zweyter
Band, welcher die Lehre von den Eingeweiden,
Drüsen , Gefäßen und Nerven enthält. Frankfurt
am Mayn , im Verlage von gis (linger,
1803. 2 Alph. 24 Bogen in Octav.
(n bey dem eben bes SBerf., in ber. Dftermeffe1788, besorgte Hr Hartenkeil eine verbese
serte Ausgabe dieses Buches; wogegen jener zwar

pro
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protestirte, (x B. S. r12.)aber doch eine von ihm selbst
verbesserte Ausgabe, wie er versprach, nicht geliefert hat,
Hr. Sömmering hat sich jekt einer nochmaligen
Revision dieser no) immer brauchbaren Tabellen unter»
zogen, die eigentlich ber Doct. &amp;am. Schaarschmidt
zuerst entworfen, dessen Bruder aber nachhin" völlig
ausgearbeitet hat. |

*,

Allgemeines Jahrbuch der Universitäten , Gymnasien
“und anderer gelehrten Bildungs Anstalten in und

außer Teutschland. Ersten Bandes sechstes Heff.
Erfurt, in der Henningschen Buchhandlung / 1804,
4 Bogen in Octav. -

S dicsem Heft beschließt vernmtblid biefe eiteschrift ihr kümmerliches Daseyn, und erfüllet
also die Vermuthnng, die ich fogleich bey meiner Ans
zeige des ersten Heftes (7 B- S. 353.) äußern mußte.
Auch in diesem Hefte sind die Ausfsäke eben so wenig
interessant, wie bey den vorigen, Sie sind namentlich
folgenden Inhalts: 1) Ueber den Vortrag der Mao
thematif auf Gymnasien z 2) Historische Nachrichten
vom Gymnasio zu Idstein 3 3) Ueber einige gelehrte
Schulen des Churfürstenthums Sachsen, 2, 3 Brief ;
4) Verfassung der gelehrten Bildungsanstalten zu Ber»
gen in fJorwegen. Die Uebersicht des Inhalts aller
6 Hefte zeigt - daß. der Redacteur lich um Mitarbeiter
gar nicht bekümmert haben müsse , sondern die Bey-
träge vom Zufall erwartet hat.

4e

$y5 K. R. Tychsen ist von der Academie derWissenschaften in Berlin als auswärtiges Ehren-
Mitglied aufgenommen.
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Í,

Index praelectionumi id Academia Roftochienfi per
femeflre hibernum a die XI Óctobr, MDCCCIII ha-
bendarum, Litteris Adletianis, 4 Bogen in
Quart.

ür das nächstköommevde Winterhalbjahr sind von!
deu hiesigen Lehrern folgen. € Vorlejungen den Sty

MA direnden vorgeschlagen.
. Don den Professoren.

: -T; In.der theologischen Facultät 1) Vom Hry,
€. 9 Martini, die Dogmatik nach Henke um 7 4.4
die Dogmengeschichte um 31 U , eine Einleitung ins
N. T. um 2 U., und die Briefe des Paulus an die
Röiner und -Corinther um 3 U./ auch aut Verlangen
die Psalmen, :oder Hiob.und die Sprüchworte des Sas
lomo / imgleichen öffentlich; die Uebungen der Semje
narifien. - 2) ;Pom Heu, Prof. Zieglet, die Dogma:
ti? nach Morus um 9 U., 'die sogenannten eatho1ischen
Briefe um 70.4],, und der andere Theil der Kirchetge-
sOicbte um2U, , auch dffeatlich dieReformätioasgeschichte
Som 1. Mittw. um 94.:2-U, 3) Vom pra. Prof.
Petersen die catholischen Briefe um 8 U , und die

Gomilrii? nag „den gewöhnlichen Kirchentexten um11U.
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ir U. 4) Bom Hrn, Prof. Lange, die Geschichte
der Theologie um 10 U. die theol. Moral um ux U.
und die Offenbarung des Johannes um 3 U.

11. In der juristischen Sacultát. 1) $Bem Dru.
D. Martini, das mel. Staatsrecht nach Hagemei«
ster, und Anweisungen zur Praxis. 2) Vom Hrn,
Prof. Wiese , ein Examinatdrium über die Pandec-
ten nach Hellfeld um 9 U-, eine Anwelsung zur Praxis
nach Pütter um 1x li, und „das Criminalrecht nach
Meister um 3 U. 3) Vom Prof. Eschenbach, der
zweyte Theil -der Pandecten nach Hellfeld um 2 U.,
und die Justitutionen nach Waldeck um 3 U- 4) Vom
Hru. Prof. Weber, die Pandecten um 8 u. 9 U. nach
Hellfeld, und nach ebendemselben öffentlich, die Theorie
des Civilprocesses, 5) Vom Hrn. Prof. Posse, das
Staatsreht nach Pütter um 10 1., das Lehnrecht
nach Bdhmer um 14 U., und das canonische Recht nach
Böhmer um 3 U.

WI. 5n *er mebicinifibenSacultát. 1) Dom
Hru. H. R. Vogel, die clinische Arzneykunde, die
Pharmacologie und die gerichtliche Arzneykunde , oder
siatt derselben die medicinische Encyclopädie. 2) VbHrn. Prof. Weber, die Pathologie um rt U., uns
die Therapeutik um 3 U. 3) Bom Hrn. Prof. Jo»
sephi , die Naturgeschichte des Menschen nach seinem
eigenen Lehrbuche , unb öffentlich, ausgesuchte Gegen»
ftände der Anatomie und Chirurgie , verbunden mit
clinischen Uebungen. (Hr. Prof. Ldolde wird binnen
34 Tagen von seiner gelehrten Reise mit Sicherbeit
zurü&amp; erwartet, und seine Vorlesungen fodann am
schwarzen Brette anzeigen.)

IV. In der philosophischen Sacultät. 1) Vom
Hryv. 9: 9X. Cydfen, bic Anfangsgründe der orien
talis&lt;en Sprache und Esaias ; auch dsfentlich, eine Nach-
richt von den classischen Schriftstellern des Orient
und privatissime die orientalische Diplomatik. 2) Vom
Hru. H. R. Rönnberg, das Naturrecht - als Ein»-
Jeitung ins bofitivs Recht, na&lt; Kant um 8 Ur$
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Völkerrecht um 9 U., das mel. Staatsre&lt;t nach Ha-
gemeister'um 2 U., und: das Zeityngscollegium um
5 U. 3) -Vom Hru., Prof. 'Schadelooc&gt; , die Me-
&lt;anik nach Karsten, die Kriegsbaukunst nad Struensee,
und ein Examinatorium über die reine Mathematik.
4) Vom Hrn. Prof. Heer, die angewandte Mathes
matik nach Karsten um x0 U. , und die Aualyse ends
licher Größen nach Kästner um x1 U. 5) Vom £r.
Prof. Karsten , die Mechanik nach dem Augzuge
seines Bruders, die Lehre von den .deonomischen An-
schlägen nac) dem vierten Abschnitt seines Lehrbuchs,
und privätissime die Fortsekung des Cursus der Mas»
fhematik. 6) Vom Hra. H. R. L?orrmann , die
Staatengeschichte nach Meusel um 9 U., und die Reichs
geschichte nach Pätter um 11 U., aud) privatissime die
Handlyngswissenschaft nach Bösch- 7) Vom Hrn.
Prof. Link, die Pharmacie um 11 U., oie Experis
mental- Chemie um 5 1L, und öffentlich, die Experi-
mental - Physik um 4 U. 8) Vom Hru. Prof. Beck,
die Logik um 8 U,, das Naturrecht und die Physik um
Jo Ul., die angewandte Mathematik nac&lt; Karsten um
2 U., und die allgemeine Encyclopädie nach Eschen»
burg um 3 U. 9) Vom Hrn Prof. Dahl, die Dichk-
kuast des Aristoteles und Horaz um 2 U., uad dffentlich,
Dé Tacitus Nachrichten von Deutschland und Agrie
colas Leben,

Von den Privatdocenten.
I. Theologische. Vom Hrn. Mag. Tarnow,

Erklärung des N. T. mit homiletis&lt;en Anwendungen-

It eMe oppidi 1) Bom Hrn..M. Plagesmany, des Isocrates Evagoras, 2) Vom Hry. M.
Ludwig 7: englische Sprache und Reichsgeschichte.
3) Vom“Hrn.M. Tarnow, die Ethik. (Hr. M.
Westphal wußte noch nicht, was er lesen wollte.) 4)
diem Hru. M. Siemssen , die dconomische Chemie,
Pb architeckonische Mineralogie, und die Geschichte der
bite die. 5) Vom Ora, 99. rico, die Geschichte der
fe Sont um 3U. 6) Vom Hrn. M. Wiggers, der er-

eil der Geschichte der Philosophie nach Sochernp;
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nud öffentlich, einige Otalozgen des Plato, auc&lt; anf
Verlangen die französische md“ die orientalischen. Spras
den.^7)VomHrn'M.Rarsten,diereineMa-
thematik nach seines Onkels Auszug, uad privatissims
die Steuermannskunst nach Röhl.

n

Syriblue der Anzeige von Hausens Ge!4 schichte der Unwersität und.Stadt Srank*
furt an der Oder +- -4: Rap. Uebersicht aller
óffentlicben wie auch außerordeurlichen und
Prwat - Lehrer im ziabre 1860, und der Wis:
fentch..fiten , welche gelebret werden. Desvalyt
ben eine t7achricht von der Societät der Wiß
sensraften , und dem. Institut des Prof. S0
rowsky. --- Jeder ordentiiche Lehrer hat die Pflicht
eine Stunde dssontiich zu lesen. Sechs Woöcher vor
Aufang ;edes halben Jahres wird das Lections-Verzeiche
nip deim Ober Curatorio eingesandt. Demselven wird
auch am Schlusse jeden halben Jahres eine Tabelle
fingerercht, aus welcher zu etschen ist, welche Vorleiumng
gén, uiv mit welchen Zuhörern sie gebalten ,  imaleie
hen zu welcher Zeit ste angefangen und. beendigt: wore
den. Außerdem werden jährlich Tabellen von- ven Lehs
rern und Stüdirenden, von: denen unter den Feizteren,
die gerichtlich bestrask worden , und yon desen» die
freywillige Proben ihres Fleißes ableaten, eivgelrefert,
Die Societät der Wisse schaften entstand aus“ Veran
lassung einäger Studirenden , . die dem Maxggek prae
tischer Uebungen abheifen wollten." In dem „Insitute
des Hrn. Boxowsky wird gegen ein HLndrar von
150 Rthlr. - und einen Beytrag von: 10 Rthir. zur
Bihtiochek des Instituts, in einem Jahre ein theore»
tischer und prac'ischer Unterricht üder alls Gegenstände
der gesammten Landwirthschaft er'veilt. 5 Bap. Yon
den öffentlichen  Bibliorbeken, dam: “UÜbhiv/
botavischen Garten, der Nitteracademie, Bucheano:
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handlung“und Druck ie Unim etey. à 5iliochzt eutttaub aus dena, unie ms
hoehe und aus Geschrufen. Sie hat tolgende Ein,
Unte, einen Deysrag vo feriptione ine jähr,

liche Einnahme von so ENTRAIDE
Landschaft, und ein Büch aUS jeder Bücher Auction vid
dn ermeier beym Antritt syipes-Yayts.. „Eisawey größ rn und in ei Saal and

gehör“ noch eiv Lesezimmer da. EQ
scheBibliothet E zu einem jährlichen Fond erm
E thir. : die Unfnerk nbbie &amp;tbauung S eur Eden, m pancbe

inb amvert-áujcrt Einrichtungen qus ibten Ginthniie
brfonberé beíteiten, Ser. LP. R. Vetriche has
der Universität feine brandenburgische und SUM
merscheSammtungen. vermacht, die..;gh Pony
Untwersitäts « Biblivthät: -noth nicht ve 89; DAM: Des
Sie wieliermannfdbe,: wb die Mi T iat sind,
othe in ver Sp artentirdpe, fiebem in e i ia
mit bem vyrher genannten Sammlungen Ui p ma
Rrchiv hat seit 1751 ein Prof.: der Rechtög; ever das
die: specielse. Aufsicht..: „Der botanische G btégclabttbeit
947) umgeschaffen. Im Jahr. 1671 wardein nusgeädamie "gest tet. : Dem. Stallmeister rd etur Rittere
Rthlr: "Gehalt au. churfürfil. "Einkünftenauge! am
mit-ibm follte noch: eiz; Bereiter P ud
Sptachmeister angestzti werden ; und es m n. o
tniBtotibat bewilligt: Aber; warddieses! ttétaca*emit in Berli MEI

feit 1766 führt der fönigl. Stallmeister dieDie inn
p" Academien, und-ernennt uter MUS itunes
loea den Stattmeiser zu Sranffürtr(DeM a gentlich eine Reit, ieH(ommxTXMnrritát besoldet einen: e en Die
bet und einen für die etii Sprache die fran;
und einen „Tan:meister.. “Anßir einer. Buchh, indie
schon tt Sudbb rud'erep. fimbet fid: tajelbil P

in ältern Zeiten gegräu ft: wod» eine
Druückerey: ) gegrändete heb(Wer; die jegt de hebräische jüdischedie. m Professor Ploner gehört»

deren
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deren Arbeiter jüdischer Nation unter der Gerichtsbars
keit der Academie stehen. 6 Rap. Von der Com!
munität oder dem Convictorium und -den etii

endien. Zu einem Mittags- und Abends-Freyti»
sche für 100 arme Studirende ward 1572 ein Kapi-
fat von 20000 Rthlr- Species vom Churfürsten bc:
(limmt: eed reichte dieser Fond nicht vbllig yu, (ote
dern ein Theil der Convictorisien mußte damals schon
wöchentlich 10 gar. zugeben. Weil aber das Geld nicht
sogleich ausgezahlt - und) 1723 aller Vorstellungen
Ungeachtet nur -mit einem erheblichen Abzug abgetra-
gen ward : so hatte dies die Folge, daß die Anzahl
der Convictoristen auf 60 berab geseßt werden mußt
die jet alle wöchentlich x0 ggr. Zulage und bey ihrer
Aufnähme 6 Rtblr. 12 ggr. bezahlen... Unter den Sts
pendien zeichnet sich das große märkische aus/: von
welchem 5 adeliche und 4 bürgerkühe Studirende aus der
Wark 3 Jahre hindurch jährlich 100 Rthlr. erhalten?
mit dem Genuß des Stipendii sind zugleich freye Vor-
[esungen verbunden: - Noch. bat die Universität folgende
Stipendien für Studirende / die von -verschiedenen
Collatoren, meistens auf 3 Jahre,-verliehen werden
x) das brachvogelsche für 3 Theologen: pder. Medis
diner auf 2 Jahre, für jeden:5o9-Rthlr. ; 2) das Plo»
stersche over löderitzische von 37 Rthlr. "12 ggr.
(die aber der Universitäts Kasse anheim fallen / wenn
kein: Stipendiat aus der Familie des Stifters vorhan»
Den i5) 3) das litthauische für 2 Theologenjähr»
lich tär jeden 100 Rthlr; 4) das heidenreirhsabe für
3 Theologen / jährlich für jeden 50 Rthlr.  : 5) das
ottonische' oder prü&gt;manntsche für 3 Studirende
auf 4 Jähre , für jeden jährtich 34 Rthlr.; 6) das
rofpolnifde fut 2 Theologen, jährlich 106 Rthir.

für jedenz 7) das sattlersche fur 4 Theologen auf
2 Jähre , unter gewissrn. Vorausseßungen auch noch
länger » jährlich 37 Riblr 12 ggr- für jeden 3; 8) das
stendalsche von 37 Rthlr. 12 ggr. für Professoren
föhne , in deren Ermangelung dieje Hebung eine
andere Bestimmung erhält; 9) das siebenbürgischeür



für 2 Theologen ,' 80 Rthlr; für jeden auf 2 Jahre,
10) das schöngichsche tür 4 Theologen sür jeden 60
Rthlr., wenn keiner aus der Familie studixet; 11) das
rüsselmannsche von 100 Rthir. für einen Juristen z
12) das riebensche von 22 Fl. für 2 Theologen auf
4 Jahre ; 13) das pericardsche für 2 Theologen,
für: jeden 50 Rthir. ; 14) das königsbergische sür
2 Theologen jährlich 60 Nthir. z; 15) das wimpina»
ische von 28. Rthlr. 8 ggr., voriüglich für einen Katho-
liken bestimmt; 16) das werliensche für 3 Niärker
und 3 Schlesier, für jeden 50 Rthir. ; 17) das
cezerniPowische für 2 Theologen, sie genießen die
Zinsen von 2000 Rthlr. ; 18) das göl:kesche für
einen Verwandten oder Mediciner und für einen Thes
plogen , jährlich 56 Rthlr. für jeden ; 19) das schnei«
dersche für Stadtkinder , jährlich 50 Rtblr. auf 3
Jahre ; 20) das große: und kleine lebyssche von 70
und“29 Ntblr.; 21) vom dequedischen Stipendio
bat man feine genaue Nachricht : und känstig wird 22)
noch ein for6adisches für 2 Studirende, 80 Rthlr.
für jeden auf 3 Jahre, hinzukommen, wenn die männ«
liche Linie des Stifters erlöscht. V. Abschnitt.
Von der academischen Sesezgebung, den Pflich-
ten der Studirenden bey ihrer Ankunft und
bey ihrem Abschiede, ihrer Anzahl und ödcono«:
mischen Einrichtung. Die ehemaligen lateinischen
Geseke für die Studirenden sind 1796 verändert: sie
enthalten jeßt in 536 Paragraphen die Vorschriften des
Landrechts und einige auf die localen Verhältnisse
sich beziehende Zusäße, Die Vorlesungen nehmen 14
Tage nach Ostern und Michaelis ihren Anfang, Eig
Undisliger Vorwurf ist es , als ob zu viele Ferien wä
ren: in den 3 Messen wurden niemals die Vorlesum»
Ben länger als 6 Tage ausgeseßt, und gegenwärtig
werden sie in beyden Meßwochen gehalten ; an den
I großen Festen im Jahre werden 4 Tage und am
m eihnachtsfeste 7 bis 8 Tage Ferien gegeben. Einige

oriesungen werden seit 3798 in Rücksicht auf Süd»
und Leu , Ost, Preußen in jateinischer e

gedair.
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gehalten. == Inder zweyten Abtheilung 'habe iH
nichts gefunden, 'was ich' na&lt; minen Zwecke audiuit:
ben nótpig adtete. EP

3*

Julie von Steinan. Eine inkeressanke Geschichte: aus
der heizten Hälfte des jehtlaufenden Jahrhundetts.
Erster Theil (Die Wahrheit ist vorhanden für dan
Weisen, die Schönheit tür ein fühlend Herz. Dom
Barlos ) Zweiter Theil. (Die Liebe ist der Liebe
Preis. Eboli im Dom Rarlos von Schiller.)
Berlin, 1796 / 1797, bey Carl Ludwig Hartmann;
zusammen 2 Alph. 10 Bogen.

Gräfin Julie von Steinau , vder die Wege des Schi&gt;-
sais. Von Rosegarten , Erster Theil. Mit einem
Kupfer. Zweyter unb Letter Theil. Zwente Auflägt:
Mainz und Hamburg, bey Gottfried Vollmer, 1808.

Rid! zwey Auflagen; sondern nur zweg vürschiedensTirelbogen zu einem Romane, den Hr S, uS.
Bosegarten zusammenschtleb - als ihn die Wegefel
nes Schicksals noch nicht aus seinem Vateriande wegs
gefährt hatten. (11 B- S, 136.) „Laut einer -Nach-
schrift war die Anlage 'zu dxey Theilen gemacht, aber
der Verieger ndthigre den Verfasser, den zwenten und
dritten Theil susammen zu ziehen: und abzukürzen, Jip
zwischen ist sowohl der eine als der audetke Theil eine
sv widersiehende Lectfire, daß es mir nicht „möglich
geworden ist, mehr als ein Paar Bogen durchzulesen)as Kupfer scheint soon einmal gebraucht zu seyn. Das
mit dem ersten Titelblarte weggeschnittene Verzeichnif
der Drucksehler hätte beybehalten-werden solten,
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Ueber die Verfassung und Verwaltung deutscher Uni-
versitäten, von C. Meiners, Königl. Grofbrittam
nischem Hofrath, und ordentlichem kehrer der Welt-
weisheit in. Göttingen... Zweyter Band. Göttin-
gen, bey Johann Friederich Röwer, 1802. x Alph,
5Z Bogen in Octay.

ey diesem Bande will ich den Auszug nad) eben
( den Grundsäßen fortsezen, weiche ich bey dem

eren befolgt habe (1! B. S. 1.) So wie
der Hr. Verf. damals die Universitäten als privitegirte
Corporationen darstellte, so will er jeßt von ihnen, als
Lehr: und Erziehungs-Anstalten handein , auf welchen
der Geist, das Herz und das Aeußere der Studirenden
soweit gebildet werden sollen, daß sie anfangen können)
dem Staat oder ihren Mitbürgern nükßziiche Diensie zu
leisten. (Nach den eignen Grundsäßen des Hrn. Verf,
(11 B. S. 4.) und nach den richtigen Bemerkungen
anderer, können Universitäten keine Erziehungs Ausials
ten seyn ; und das Wenige, was er jeßt dahin rechnet,
reicht zur Erziehung eines jungen Menschen, der deren
bedarf, bey weitem nicht zu.) |

Erster Abschnitt. Ueber die Bestimmung
und Bildung von Professoren. Die dffe"t.ichen
Lehrer müssen nicht allein die Wissenschaften , Künne
und Sprachen , welche sie lehren jollen , vollfommeninn
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inne haben , sondern auch die Neigung und Fähigkeit
hesiten - selbige innerhalb einer bestimmten Zeit deut»
lich und vollständig vorzutragen. Es ist. "aber nicht
genug, daß Universitäten den Geist mit nüßzlichen Kenntk-
nissen füllen ; sie müssen ihren Zöglingen auch Liebe
zur Tugend und Abscheu gegen' das Laster einflöhen.
Die Lehrer können dies auf dreyeriey Art bewirken :
durch Treue und Fleiß in ihrem Beruf, der zu einer
tugendschüßenden Arbeit reizt , durc&lt; gute Beyspiele,
und durch angemesseue väterliche oder fkeundschaftliche
Ermahnungen, Warnungen und Belobungen. (Das
erste dieser Mittel ist ein Theil des smepten : unb bag
gute Beyspiel wird in den academischen Jahren wenig
beachtet. Zu dem dritten hat der-Profesjor nicht allein
selten Gelegenheit, sondern es mangeln ihm aud) mei
stens die dazu erfoderlichen Notizen.) Professoren dür-
fen daher, wenn ihnen auch einige Gebrechen ankleben,
pie so große und ärgerliche Fehler an sich haben , daß
dadurch die Brauchbarkeit derselben, oder die Achtung
gegen die Tugend sehr geschmälert wird. Von dieser
Art sind / dfentliche und scandaldse Untreue in der
Ehe, sträfliche Nachsicht gegen fittenloses Betragen von
Frauen und Kindern, grobe Völlerey, schmußiger Geiz,
der zu niederträchtigen Kriechereyen gegen Studirende
oder zu pflichtwidrigen 'Bestehungen fähig macht, un-
sinnige Verschwendung, thörigte Vernachlässigung des
Hauswesens ,/ endlich ein solcher Grad von Neid, Ei-
fersucht, Rachgier oder Unverträglichkeit , der geheime
oder offenbare Feindschaften hegen Amtsgehülfen ver-
anlaßt. Unenkbehrliche Tugenden dffeatlicher Lehrer
sind , Treue und Fleiß in ihren Berufsarbeiten , und
unbestechliche Redlichkeit. =- Hohe Sc&lt;ulen sind keine
Höfe; man kann also auch billiger Weise nicht erwar»
ten, daß junge Leute daselbst zu den Monieren der
großen Welt gebildet werden. Ohnehin haben die
meisten ganz andere Bestimmungen , als in der großen
Welt zu glänzen. Aber sie müssen doch auch das, was
sie von guter Lebensark mitbringen / nicht einbüßen z

und Jünglinge + die nicht so glälich waren, in ihrennnt
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Páterlid)en Dánfera amb Geburtsürferu zu einer guten
Lebensart.gebitdet zu werden yz müssen Gelegenheit fin
ben, gu lernen, wie man sich wohlanständig betrage:
Der unter Lehrern und Lernenden herrschende Ton bat
auf den Ruf nud Flor hoher Schnien eineu unwittel-
baren und großen Einfluß. Academische Lehrer können
dazu auf eine doppelte Weise mitwirken : erstlich , daß
sie junge Leute zu einem genauern Umgange und zu
ihren häusli&lt;hen Gesellschaften zulassen, „Cdies kann
doch nur bey'schr wenigen geschehen, und dann wird
inan schwerlich jöliche .dam -auswählen , die fich nicht
prdentlich zu betragen wissen , ) und zweytens dadurc&lt;,
daß sie alles, was offenbar mit dem dffenttichen Wohl
stande streitet, unterjagen- und unabbittlich bestrafen;
vder wenigstens bey allen Gelegenheiten ihr Misfallen
darüber zu erkennen geben. == Der Flor hohet
Schulten; insofern er auf den Verdiensten: der Lehre
deruhet , hing von jeher am meisten von deni schrifts
stellerischen Ruhm ihrer Lehrer ab, ungeachtet es außerZweifel ist,daßgroßeSchriftstellernichtimmer:66suchte Jugendlehrer sind. Wenn. es auch nicht ndthig
ist, daß jeder. Lehrer sich einen ausgebreiteten Ruhm
erwerbe: so:crwarten doch die Vorsteher hoher Schu
len mit Recht, daß jeder Professor sich von irgend einer
vortheilhafien' Seite gls Schriftsteller zeige. = Ist
die Bildung künftiger academischer Lehrer sv beschaffen,
daß sie die ihnen unentbehrlichen Eigenschaften: zu er»
werben im Stande sind ? und wenn sie es nicht isty
wie kdnnen Väter der Vödiker und Vorsteher hoher
Schulten nachhelfen2? Ein kleiner Theil der academi-
schen Lehrer besteht aus Professoren»Södhnen; die übri«
gen sind entweder von niedriger Herkunft, oder wenn
auch: aus guten, wenigstens nicht aus reichen oder sy
wohlhabenden Famitien, daß diese zur Erziehung ihrer
SEN einen großen Aufwand:mächen könnten, (Solltediese sonderbare Alternative einigermaßen richtig seyn?
Wer sich absichtlich zum Professor bilden will, kann
Richt sogteich vom Studirenperl“ zum Lehrfach übetgo
hen, sondern muß erst wehrere Jahre für sich selbst

C 2 weiter



20 Annalen der Rosiockschen

weiter studiren , sich eine größere Handbibliothek , als
der Geschättsmaon ndthig hat; anschaffen, und, wenn
keine öffentliche Anstalten an seinem Aufenthaltsorte
Ihm ausbelfen, ott tür noch mehrere Hülfsmittel sorgen.
Mangel an Vermdaen und Wahl des Lehrfachs passen
daher eigentlich gar nicht zusammen. ) * Sie möülsen
sich also mehr als gewöhnlich einschränken , und ihre
ganze Zeit anhaltenden Arbeiten widmen. Diese Lage
dauert auch bey angehenden Professwren , besonders,
wenn sie sich früh verheyrathen , häufig fort, weil
die ersien Bejoldungen geringe , und die Honorarien
noch unzureichend oder ungewiß zu seyn pflegen. Sat,aus entstehet eine gewisse Einseitigkeitz;manchermitden herrlichsten Kenntnissen ausgeröstete Geist wohnt
in- einem wenigsiens unbehüiflihen Körper; die An-
strengung für wissenschaftliche Gegenstände läßt zum
Umgange mit der Welt und zur Erlangung anderer
Kenntnisse keine Zeit übrig. Daraus entspringen dann
manche Fehier: insbesondere der Stolz, den man den
Gelehrten 'v oft vorgeworfen hat. Das kräftigste un-
ter allen Mitteln gegen die Fehler academischer Ger
lehrten sind nüßliche Reisen , sowohl angehender als
schon angestellter Lehrer : diese sollten also von den
Regierungen möglichst begünstigt werden. (Die Bil-
dung fünftiger Professorer erfodert denn doh wohl
ungleich mehr , als hier erwähnt ist: besonders, da sich
an den wenigsten Orten eine Unterstüßung für die Zeis
ten findet , welche zwischen den Studentenjahren und
dem Anfange der Vorlesungen in der Mitte liegen.
Auch hätte von den Schriftsteller-Arbeiten der Profes»
soren ungleich mehr gesaat, und von den Kenntnissen
und Fertigkeiten , die für einige Klassen nöthig sin),
3.&gt;B. von den Actenarbeiten der Juristen; noc&lt; mats
&lt;es hinzugefügt werden sollen.)

(Die Fortseßung folgt.)
2e

es Hrn. I. 8. Dropsen Bemerkungen auf
D einer Reise durch Holland uns einen

ei
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Theil Srankreichs im Sommer 180! , beziehen
sich hauptsächlich auf litterarische Anstalten aller Art,
vorzüglich aber auf tas, was für Mathemattk , Phy-
fik und Chemie von einiger Wichtigteit ist. Was hie-
von mit dem Zweeke dieser Blätter zusammentrifft,
wird etwa folgendes seyn. 1. Leipzig. Der im
Paullinum aufgestellte physicalische Apparat besteht
theils aus deim &lt;urtürstlimen alten Apparat , der nur
noch für die Geschichte interessant ist, und an dem
man bewundern muß ,/ wie man in vorigen Zeiten sos
viel damit leisten konnte ; theils in dem neu augeschaf«
fen , ber sich nicht so sehr durch äußere Eleganz als
durch Brauchbarkeit auszeichnet. - 11. Göttingen.
In dem physicalischen Kabinett muß man den Reich»
thum an brauchbaren nützlichen Instrumenten bewyn-
dern, welche Lichtenberg nach und nach zusammen
gebracht hat. Ich glaube nicht: zuvicl zu sagen, wenn
ich behaupte, daß man hier nicht leit etwas vergebens
suchen würde, das zur Belehrung, ja oft nur zur Bes
Justigung dienet, Die Modelle für die Mechanik sind
von Metall , mit der grösten Genauigkeit gearbeitet,
die nothwendig wird, wenn man in der Ausübung mit
der Theorie auskommen soll. Der Anschlag zur neuen
Sternwarte, die am südlichen Wall der Stadt gebauet
werden soll, beläuft sich auf 12000 xS, 111, Utrecht.
Die Academie hat jährlich etwa 30000 Fl. Holl, Re-
venüen, wovon die Lehrer besoldet, und die Institute
Unterhalten werden. In der theologischen Facultät
find 4, in der juristischen 2, in der medicinischen 3, in
der philosophischen 4 Lehrer angestellt. Die Vorle-
sungen gehen vom 22 September bis zu den Some
merferien, welche 3 Monate währen : nur sind um
Weyhnachten abermal 6 Wochen Ferien. Die Zahl
der Studirenden ist ungefähr 200. Hinter dem anas
derischen Theater, einem großen schönen Gebäude, liegt
find due und-reiche botanische Garten: in demselben

d de officinellen Pflanzen von den fibrigen getrennt,
s ie Wasserpflanzen werden in großen mit Wasser
gefällten Töpfen gezogen. Das in dem ebengedachten Ge,

nde
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bäude befindliche anakoinische Theäter war amphitheq-
tralisch und zweckmäßig gebauet, aber an Präparaten
nicht reich: die Herren arbeiten mehr für ihre eigne
Summlung wie der Famulus sagte. Das physicali»
sche Kabinett war vortrefiich eingerichtet und erhalten 2
was ein solches Kabinett für den Unterricht bedarf,
war theils von englischen theils von holländischen
Künsttern gut uud genau gearbeitet vorhanden. Das
Objervatorium steht auf einem alten Thurm an dex
Mauer : da es schr hoch, und das Gebäude sehr alt
ist, so wankt es. Man hatte überhaupt in ältern Zei«
ken die üble Gewohnheit , bey Anlegung der Ster
warten hauptsächlich auf einen großen Gesichtskreis zu
sehen, und opferte der Höhe zu oft die unentbehrliche
Festigkeit auf: dazu kommt , daß man sie gerne oden
auf alte Gebäude setzte , die zu schwach wurden , die
Mauern oder Consolen für die Insirumente zu tragen.
IWenn man bedenkt, wie seiten Beobachtungen niedrig
am Horizonte nothwendig ,/ und wie unsicher fie sind
find wie unentbehrlich" dagegen Festigkeit ist : „so solite
man doch bey neuen Sternwarten diesen Fehler ver»
meiden. Die Justrumente waren ebenfalls elend, Die
Professoren sind ziewiich güt satarirt, 10 daß fie mit
den Promotions -» Gebühren 2c. woh! auf 2300 Fl.
rechnen können. 1V. Leyden. Die Gebäude der
Academie sind zum Theil schon alt) zum Theil wieder
ausgebessert. In der Bibliothek, die auf 40000
gedruckte Werke angegeben ward, fehlten die neuern
Sachen; sie ist übel aufgestellt , indem in dem kleinen
Raume die Bücher in doppelten Reihen slehen. Das
physicalische Kabinett ist vortreßfich, und der botanische
Garten zeichnete sich vortheilhaft aus. Das Natura-
lien - Kabinett ist erst seit kürzen angelegt, enthält
aber doch schon einzelne schr s&lt;dne Stürke. Die An-
fiken» Sammlung ist ein Geschenk ; und von geringer
Bedeutung. Seit 1787 ist ein Clinicum mit einent
Lazarethe verbunden angelegt. Die Sternwarte war
in Abwesenheit ihres Aufsehers nicht zu besehen ; sie soll
aber wegen ihres Alters und Mangels an Justrumenüten

nicht
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nicht besopders brauchbar seyn. Man kann. hier ohne
alle C dwterialeitert promooiren: mnb baif,. wenn man
will, seine Disputation nur vox den versammelten
Professoren vertheidigrn. Die Zahl der Studirenden
soll sich aun 300 belaufen Die Professoren genießen
ein Gehalt ;von 1000 bis 2000 Fl. jährlich. -V.
Strasburg. Die Universität besteht noch, und ihr
Daseyn ist durch ein eignes Gejeß befestigt: da aber die
meisten Einkünfte derselben in Zehnten bestanden , so
sind sie außerordentlich geschmälert. Die Sternwarte
liegt auf dem.Thore, und ist nicht von Bedeutung. Für
das pyysikalische Kabinett ist ein guter Anfang durch
bic Cammlung àu$ dem Jeluiter - Collegio geinächt.
Sämmttiche Stipendien sind als Schulden der Nation
übernommen ; aber ein Drittel davon ward in den
Zeiten der Assignaten mobilisiret, und das coajolidirte
Zweydrittel ilt schr am Werthe gesunken. Bey diesem
schwachen. Zustande der Universität läßt sich erwarten,
daß.sie wahrscheinlich mit Centraischule zusammenfallen
werde , an welcher die meisten Professoren jeht schon
zugleich Lehrer sind.

25

Der neun und zwanzigste August 1803. (Ehre sey
diesem Tag, Ehre der Freundschaft und Menschheit.
Es ist unsere Pflicht, glücklich zu machen , die es
verdienen. Es ist unsere Pflicht, den Werth des
Lebens durch jede bleibende Erinnerung zu vermeh-
ren, und in dem Andenken besserer Thaten den Trieb
zur Tugend zu erhöhen. ) Wismar, gedruckt bey
I. G. W. Oesten, E. E. Raths Buchdrucker.
4 Bogen in Octav.

BZ kanntlich hat der König von Schweden in diesem
f Jahre die Stadt und Herrichaft Wismar uns-
ym Durchl. Herzoge als Pfand abgetreten ; ynd der 29
guiauit war der Tag, an welchem der Herzog, auf seiner
Eine dr von Dobberan seinen Einzug daselbst hielt.
f ine Nachricht von den hiebey vorgefallenen Feyerlich-
eten , in welcher die Beschreibung der Ilumination

en
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ben grdßten Plaß einnimmt, ist der Gegenstand dieser
Schrift, die uur' für den, der künftig ähniiche Feyer-
licféiten zu arrangiren hat; ein Jateresse behält.

De durch den Tod des seel. H. R Witte erledigteStelte in der philosophischen Facultät veranlaßt
mehrere Veränderungen unter dem Personale derselben,
deren eigentliche Hründe anzugeben ich mich zur Zeit
außer Stande befinde Auch für den Herrn H. R.
Rönnberg ist keiner von den vorge'chlagenen Gelehr«
ten erwählt , sondern E, E, Ratb hat nach einer am
13 Aug. dem Rector gemachten Anzeige den Hrn. Prof,
Dabl zum Professor der Moral ernannt.

qe

5.

H“; E. R Trendelenburg in Riel, vormalsProf. der Rechtsaelahrheit zu Bürzow, verstarb
am 18 Aug, d. J.. Seit jeinem Wegzug von Bützow
hat er wenig drucken lassen. In die ganze Zeit dieser
Annalen fällt, soviel ich weiß, nur eine kleine Abhand-
[ung fver einen Gegenstand des dän'schen Rechts, deren
ich aber bisher nicht habhaft werden können.

6,

H“ Prof. Dahl hatte die Absicht eine neue deutscheUeverseßung der Schrift des 8l. Josephus vom
jüdischen Kriege zu lieferu ,/ und mit erläuternden An-
merkungen zu begleiten; und er ließ eine Ankündigung
dersetben mit einigen Proben in das Journal für
theologische Litteratur einrücken. Weil sich aber
ergeben hat, bap oer Gubrector Svife zu Slensburg
schon seit länger als 4 Jahren gleichfalls an einer Ueber
seßung der erwähnten Schrift gearbeitet habe, so hat
ersterer nach einer im Intelligenzblatt zur jengischen
Litteraturzeitung enthaltenen Anzeige seinen Entschluß
aufgegeben, nm durch eine solche Collision dem Abdrucke
der Ueberseßung des Hru, Srise nicht im Wege zu seyn-
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I,

Beyträge zu der Lehre von gericht!ichen Klagen und
Einreden , von Dr. Adolph Dieterich Weber,
der Rechtsgelahrtheit ordentlichen dssentlichen Lehrer
zu Rosto&gt;. Dritte verbesserte und vermehrte Auge
gabe. Erstes Stück. Schwerin und Witmar, in
der Bödnerscheu Buchhandlung, 1803. 7 Bogen
in Octav.

ey dieser dritten Ausgabe sind einige kleine Zu-
säße, und zwar besonders bey dem sechsten Auf-
saße hinzugekommen. Den Jnha!t habe ich

vormals (x B. S. 279.) angegeben. (535. €, 217.)
2.

Erste Fortsetzung des Auszugs aus Meiners
"Schrift über die Verfassung und Verwal

tung deutscher Universitäten. -- 2aeyter 2b,
[Bnitt. Ueber die Prüfung, Ernennung und
fic abl von öffentlichen Lehrern. Auf den wenig
ma Universitäten wender man die Sörgfalt an, welche
Prof anwenden sollte , um sih bey der Wahl von
dem Toren, soweit es in menschlichen Kräften ifl, von
lichen een der einem dffentlichen Lehrer unentbehr-
wendigen enschaften zu überzeugen. Die ersten notf»
Geistes 1 Eigenschaften sind, nicht gemeine Gaben des

/ Wnb vollständige Kenntniß des Fachs, för
D welches
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welches jemand als Lehrer angestellt werden soll. Es
ist jekt weniger schwer , als in ältern Zeiten , das
Daseyun und die Grade dieser Erfodernisse anszukund«
schaften ; man wählt nämlich selten: einen dffentlichen
Lehrer , der sich nicht durch irgend ein litterarisches
Product bekannt gemacht hat. Unterdessen enthalten
die ersten glücklichen Arbeiten keine untrügliche Merk-
male der natürlichen und erworbenen Vorzüge. Ein
junger Mann strengt sic) bisweilen für eine kurze Zeit,
für eine gewisse Materie / und zur Erreichung eines
bestimmten Zwecks ungewöhnlich an , und erregt da-
durch Erwartungen: diese aber werden von Zeit zu
Zeit getäuscht ; es ist, als wenn die ersten Arbeiten den
Geist erschöpft oder geschwächt haben, wenigstens er-
bebt er sich, nachdem der Zwei erreicht ist, nie zu
ähnlichen Anstrengungen wieder. Eben so oft geschiehet
es, daß jemand sich in eine einzelne Lieblings Materie
vollkommen hineinarbeitet, und dennoch die Wissens
schaft, zu der sie gehört , nur sehr oberflächlich kennet,
auch nie gründlich kennen zu lernen sucht. Es ist das
her rathsam , sich bey zuverlässigen Personen sowohl
nach den Fähigkeiten als nach den Kenntnissen eines
Candidaten überhaupt genan zu erfundigen. (Eine
solche Erkundigung it auch in Ablicht der übrigen
Verhältnisse allerdings rathtam. Aber, wie findet
man immer zuverlässige Personen? und wie oft können
diese die Fähigkeiten und Kenntnisse anders, als aus
den litterarischen Arbeiten beurtheilen ? Ueber die
Vollständigkeit der Kenntnisse äußert sich der Hr.
Verf. gar nicht weiter , und doch verdient dieser Punck
ebenfalls eine genauere Erörterung. Wenn man das
Fach bloß nach den gewöhnlichen Hauptabtheitungen
der Wissenschaften bestimmt , so ist es unmöglich, daß
der angehende dssentliche Lehrer sich schon eine hins
längliche Kenntniß desselben in seinem vollen Umfange
erworben habe: wer wird. von ihm erwarten, daß. er
die ganze Theologie, Rechtsgelehrfamkeit, Arzueykunde,
Mathematik, ze. in allen einzelnen Theilen gleich genau
und gründlich kenne. Die Erfahrung zeigt ja, wie

mande
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mancher brauchbare öffentliche Lehrer nach 20 und 30
Jahren sich nicht auf alle Theile einer solchen Hauptwis-
senschaft mit gleicher - Gründlichkeit einlassen kann.
Die speciellen Theile hingegen , deren Bearbeitung
sein Amk vorzüglich erfodert , lernt er nicht eher
kennen, als. bis er gewählt ist: dann kann ex sie also
erst zum besondern Gegenstand seines Fleißes machen.
Man wird daher, wenn tnan nicht immer einen Mann
wählen will , der schon auf einer andern Universität in
eben dem Fache Professor gewesen ist , eine Vollstän-
digkeit der Kenntnisse nicht verlangen dürfen. Noc&lt;
schwieriger wird die Sache, wenn ein junger Gelehrter
sich nicht ausschließlich dem Lehrfache widmen konnte,
sondern sich zugleich zu einem andern Amte vorberei-
ten mußte, ) = Nicht weniger nothwendig ist ein amHaltender und zweckmäßiger Fleiß.-DerProfessorttiuß stets mit seiner Wissenschaft fortschreiten , sich
jede wahre Erweiterung derselben zurignen, jede blen»-
dende oder schädliche. Neuerung prüfen 2 er muß alle
neyen und nüßlichen Kenntnisse seinen Zuhörern mito
theilen, sich auf seine Lehrstunden sorgfältig vorbereis
ten, und seine Vorlesungen nicht abkürzen. Es genügt
aber nicht, daß er fleißig ist, wenn er es nicht für das
Fach ist, welches er lehren soll z auch nicht einmal
daß er in seinem Fache arbeitet , wenn er sich nür mit
den, Kleinigkeiten ,- und Seltenheiten , und Seltsam»
keiten desselben beschäftigt. Lekder-ist der-Fleiß keine
unverlierbare Tugend: manche Gelehrte vernachlässigen
sich , entweder gleich , wenn sie eine hinlängliche Ver-
sorgung erhalten , oder doch , wenn sie einen gewissen
Ruhm erlangt haben. Es ist schwer , den Unfleiß an-
gestellter Lehrer zu verhüten, und Unfleißige zur Arbeite
amfeit zurückzurufen. = Dann muß aber noch eine

Snte oder wenigsiens mittelmäßige Lehrgabe hinzukom-
der 1. die man aber nicht mit der Gabe , den Beyfall
ach teddemischen Jugend zu erhalten , für einerley
sentlich 9. Sie bestehet in der Fähigkeit, das Wes
und Ye einer Wissenschaft so vollständig als möglich,

nd zugleich so deutlich vorzutragen , daß junge Leuts
D 2 von
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von mäßigen Talenten und Kenntnissen dem Lehrer
ohne Schwierigkeit folgen können. Wenn nicht böse
Künsie gegen jemanden wirken , oder der Wind neuer
Systeme und Secten gegen jemanden weht: so kann
man unfehlbar darauf rechnen , daß Vollständigkeit
und Deutlichkeit hinreichen , einem dffentlichen Lehrer
Beyfall zu verschaffen. Wo diese beyden Vorzüge
vereiniat sind, da erträgt und verzeiht die academische
Jugend sehr oft viele und große Gebrechen. Wenn
junge Männer auf der hohen Schule , für welche man
sie bestimmt, leben, und als Privatdocenten Vorlesun-
gen halten , kann man durch gebildete Studirende,
welche man genau kennt , und vor welchen jene sich
weder scheuen noch besonders ansirengen, am leichtesten
erfahren, ob sie eine gute Lehrgabe besiten. Sehr
unzuverlässig find hingegen Vorlesungen vor einer
Deputation von -Professoren , die ein neuerer Schrift«.
steller (8 B. S. 349. ) vorschlägt: wie denn dieser
überhaupt vieles für leicht und ersprießlich hält, was
Männer von Erfahrung nicht dafür halten. Viel
schwieriger ist es , die Lehrgaben auswärtiger Docens-
ten zu erforschen : eingezogene Nachrichten find nur zu
vft entweder zu günstig oder zu ungünstig. Selbst der
entschiedenste Beyfall eines berühmten Mannes giebt
keine. Sicherheit. Es verhält fid) mit academischen
Lehrern sehr oft, wie mit Pflanzen, die nur in dem
Boden, der sie.gezeugt haf, gedeihen, und bey der
Verpflanzung einen großen Theil ihrer Kraft verlieren.
(Diese zuletzt erwähnte Erfahrung ist allerdings richtig :
allein die auffallende Verschiedenheit hat denn doch
gewöhnlich auch eine eben so sichtbare Ursache, und die
Zusammenstellung einzelner Beyspiele würde leicht zu
allgemeinen Resulkaten führen, ) =“ Weniger Schwie!
rigkeiten hat die Prüfung der äußern und innern Sitk-
ten der Männer , wel&lt;e man anstellen wil, Man
müßte seinen Correspondenten sehr unglülich gewählt
Haben , wenn man nicht zuver(ässig erfahren könnte,
vb ein Gelehrter solche sittliche Gebrechen und solche
Sonderbarkeiten in seinem Aeußern habe , RUD er(nt:
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bffentliches Aergerniß oder Anstoß giebt. == Auf den
meisten. Universitäten hängt die Wahl der Lehrer von
den Landesherren und den von ihnen bestellten Curatoo
ren , nur auf einigen hängt sie von der Universität
selbst oder einzeinen Collegiis und Beamten derselben
ab, und auf andern haben diese das Recht oder die
Erlaubniß, Candidaten vorzuschlagen oder wenigstens
zu empfehlen. Es ist ohne allen Streit das ersiere
vorzuziehen. Curatoren können freylich nicht aus eig«
ner Kenntniß wählen , es wird aber gutgesinnten
und aufgeklärten Männern nicht. schwer , sich die
Kenntniß zu verschaffen / welche sie selbst nicht haben.
Sie wohnen meistens in Städten , in welchen sich
Gelchrte aufhalten, die mit jedem Theile der Litteratur
bekannt fino: sie kennen ferner auf den hohen Schulen,
denen sie vorsicben , geprüfte Gelehrte, die entweder
seibt rathen , oder sich bey Freunden und Bekannten
Raths erholen können, Auf beyden Wegen ist es
leicht, sowohl die Zahl als den Werth der Candidaten
herauszubringen. ( Daran zweifle ich doh. Die
Gelehrten in der Residenzstadt sind gewöhnlich Ge-
schäftsmänner , und die Erfahrung zeigt, daß deren
litterarische Kenntnisse meistens viel beschränkter sind»
als zu diesem Behuf erfodert wird. Und wenn das
bffentliche Gutachten der academischen Corporationen
Gründe gegen sich hat, so hat der geheime Vorschlag
einzelner Männer deren noch mehr.) Curatoren were
den sodann fast ohne Ausnahme den würdigsten wäh»
len. Sie haben kein anderes, wenigstens kein stärkeres
Interesse, als die Erhaltung und Vermehrung des
Flors der hohen Schulen, denen sie vorgesckt sind.
Die Männer , unter welchen sie wählen sollen, sind
ihnen fast immer von Person unbekannt, und es ist
also selten oder nie ein Grund vorhanden , der fie für
dder gegen den Candidaten parthevisch machen könnte.
Wählen sie den würdigsten, [o haben sie außer dem
Zeugnisse des guten Gewissens allein die Ehre solcher
Wahlen: lassen sie sich durch ungeprüfte Empfehlun»
gen verleiten, so laufen sie Sefahr, heimlich und Mi3
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lid) getabelt zu werden. (Die käglichen Beyspiele bey
der Beseßung aller Staatsämter zeigen schr einleuche
fend, wie wenig immer der Würdigste aufgesucht wird,
und wie viele Arten unrichtiger Motive dabey wirk»
sam sind; sollten diese wohl bey der Besekung einer
Professorstelle ihre Wirksamkeit verlieren ?) Wählende
io vorschlagende academische Senate und Facultäten
könwen freylich aus eigner Kenntniß die Verdienste der
Candidaten öffentlicher Lehrämter würdigen. Allein
man kann in ihnen selten den Willen vorausseßen , die
Würdigsten zu wählen. Diese sind entweder Wider-
sacher oder Nebenbuhler der Wählenden oder ihrer

Freunde: dagegen haben die Wählenden oder derenreunde Anverwandte oder Empfohlue , welche sie
gerne versorgen mögten. Es entstehet also eine Par»
theylichfeit, ein Geist des Nepotitmus , eine heimliche
Verschwörung gegen Fremde / die hohen Schulen ver»
derbltich wird. ( Die Wahl der Professoren eem gam:
zen academischen Senate, oder der Facultät, in welcher
die Vacanz ist., zu überlassen , würde ich auch nicht
rathen , weil die Verbindung der Lehrer mit ihren
Schülern, und der Wählenden mit ihren Verwandten
und mit Empfehlenden noch häufiger sind, als bey den
Curatoren. Aber ein gehörig modificirtes Vorschlags»-
recht halte ich doch noch rathsamer. Nur ist freplich'die
in unserm netten Erbvertrag eingeflossene Bestimmung,
daß dabey vorzüglich auf Landes: und Stadt-
Finder geschen werden solle | (2 B. S. 47.) nichk
allerdings zu billigen : wie denn selbst in Dännemark
die Nothwendigkeit des Indigeratsrechts sich nicht auf
die Professorstellen zu Riel erstiecket.) Geschichte und
Erfahrung baben hierüber seit Jahrhunderten schon
entschieden. ( Die Geschichte verdiente doch wohl noch
eine genauere Untersuchung: indem mänchmal andere
Mängel der Einrichtung den Vorschlag leiteten. So
konnte z. B. zu den städtischen Professorstellen in Ro-
(ioc vor 1760 weder der Wärdigste nod) cin Auswär-
kiger vorgeschlagen werden , weil man. sie bey einem
Gehalt von x00 ader 75 Rthlr. bloß als ein Neben,

am
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amt betrachten mußte , das nicht jeder, am wenigsten
ein Auswärtiger annahm. In Göttingen veranlaßte
einst der Rath eines Gelehrten , daß die Curatoren
einige Zeit hindurch gewöhnlich die Schwaben vor»-
zogen, und man dork schon die sogenannte SHwa-
ben-Colonie als ein eignes Consortium zu betrachten
anfing. ) Giebt es denn aber nicht Curatpren, die
eben so partheyisch als ununterrichtet sind ? Allerdings :
aber wenn solche Strafgerichte über hohe Schuien
eintreten, so helfen auch die Vorschläge nicht. Ge-
wissenlose Vorsteher seßen sich entweder darüber weg,
oder wissen auch schon Maaßregeln zu nehmen, daß
ihnen der vorgeschlagen wird, welchen sie begünstigen
wollen. (Eine solche Leitung wird im 19-Jahrhun-
dert hoffentlich doch ungleich schwieriger , und die
Academie erhält in einem Falle dieser Art wohl andere
Vortheile zu einigem Ersaß. ) =- Es ist hergebracht,
daß dffentliche Lehrer ihr Amt mit gewissen Feyerlich-
keiten antreten. Diese bestehen gewöhnlich in einem
Programm, / 11 B. S. 161.) einer Rede, oder in
einer Dispatation pro loco, Lektere isi auf den neuern
Universitäten abgeschaft , (in. Rosto&gt; war sie nie
nothwendig, ) theils, weil fie bisweilen ein gehälsiges
Schauspiel. ärgerlicher Leidenschaften wurde, und den
Grund zu Feindschaften und Partheyen unter den Col-
legen legte , theils weil man sehr oft wahrnahm,
daß die rüstigsten Disputatoren schlechte Lehrer , und
vorfrefliche Lehrer hingegen wenig geübte Fechter waren.
Auch die Reden haben manchertey Gründe gegen sich,
und gewähren keinen Nußen.

I.

Des zweyten Buchs der Horazishen Oden achtzehnte
Ode, überseßt und erläutert, wömit zu der am 3,
4 unb 5 October bey dem Gäüstrowschen Gymnasium
anzussellenden Schulprüfung alle resp, Beförderer
und Freunde dieser Lehranstalt mit s&lt;huldiger Ehrers
bietung eingeladen werden, von Adolph Friederich
Suchs, Rector und Professor. Rosto&gt;, game
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in der Müllerschen Officin , 1803. I Bogen in
Octav.

gy wir so manche Ueberseßungen'der Oden des 50:raz haben : so hättediese füglich ungedruckt bleie
ben können. Stellen , wie folgende :

Rastlos drenget jeden Tag
Der andre fort, und jeder Neumond schwindet:

Dennoch spaltest dv, nächsihin
Erblaßter, Marmor noch 3; vergiß'st des Grabes,

pine deakst nur auf Häuserbau.oder :

Jedem Bettler öffnet sich
Die Erde , wie den Königssdhnen, und kein

Geld vermogte Charon einst,
Den listigen Prometheus heimzuführen,

Er versperrt den Tantalus
Gammt allen Tantaliden : Nur dem Armen

Welcher ihn um Hülfe ruft,
Gewährt er, ungerufen selbst , Befreyung«

werden hievon den Beweis geben. Noch überflüssiger
sind die Erläuterungen, wovon ich auch ein Beyspiel
aushebe ! „„Du, nächsthin Erblaßter. D. i.
„auf den gleichsam das Grab schon lauert; der dn
bald der Gegenstand und die Veranlassung eines
' Leihenpomps seyn wirfi.^^ =- Auf abgewichenen
Ostern giengen von der Schule zur Universität3 Schü
ler, auf Michaelis keiner.

d^

Vn fru. Slorschürz ist auf 7 Bogen in Quer-Folio , in Kupfer gestochen , erschienen : Grande
Sonate a quatre mains pour le Fortepiano, compofée
et dediée a Son Alteffe Sereniffime le Duc regnant
de Saxe - Coburg - Saalfeld par E, Florfihütz. a
Leipzig, ches Hoffmeifter ct Kühncl. ( Bureau de
Mufique, )
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wepte Fortsetzung des Auszugs aus Weis
hers Schrift über die Verfassung und
Verwaltung deutscher Universitäten. =

Dritter Abschnitt. Ueber die Belohnungen
und Strafen öffentlicher Lebrer auf boben
Schulen. -- Die natürlichen Veriheile und Nach-
theile des Professoren - Standes gehdren zwar nicht zu
den Beiohnungen und Strafen der Lehrer: inzwischen
wird derselben doch zu erwähnen seyn. -Zu diesen Vor-
theilen gehört es, daß ihre Arbeiten fast ganz von ihrer
Neigung abhängen. Sie arbeiten nicht nach Anweis-
sungen, und unter der Aufsicht von Vorgeseßten, nicht
außer Hause und in Gesellschaft mit andern. JIbrs
Arbeiten sind viel weniger, als die der Geschättsmänner/
an bestimmte Tage und Stunden gebunden, Professo-
ren wählen selbst ihre Vorlesungen , bestimmen und
verändern die Stunden dazu , und wechseln mit den
Vorlesungen nach Belicben ab. - Die wenigsten prov
fessoren lesen alle Tage, auch lesen die weriasten so
viele Stunden, als Geschäftsmänner in ihren Büreaus
eringen ; wenn sic ihre Vorlesungen gehalten haben»
D sie Herren ihrer Zeitz - keiner schreibt ihnen die
da eiten ihres Studirzimmers 'vor , feiner zieht sie

arüber zur Rechenschaft. ( Diese ganze Angabe ist
unrichtig, Die Vorlesungen: der Professoregirhängeneines»
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keinesweges ganz von ihrer- Neigung , sondern da, wo
alles gehdrig geordnet ist , von ihren Bestallungen,
bisweilen von Nominal - Professuren, und außerdem
von allerhand äußern Verhältnissen ab. Wie wenig
fie die Stunden bestimmen können , zeigen die bestän-
digen Klagen über die Collisionen der Stunden, und
die an einigen Oertern dadurch bewirkten Stunden»
Reglements. Wenn der Professor täglich drey Stun-
den lieset, und sich zu jeder vorbereitet : so nimmt
das im Durchschnitt mehr Zeit weg, als die meisten
Geschäftsleute, die keine Unterbediente sind , in ihren
Büreaus zubringen. Ob es gerade ein Vortheil ist,
daß sie bey ihren andern Arbeiten nicht in die freye Luft,
und nicht in die Gesellschaft anderer Leute kommen),
mögte wohl zweifelhaft werden. Wie der Hr. Verf.
behaupfen kdnne , daß.fie nicht an bestimmte Tage und
Stunden gebunden wären, begreife ich nicht: sie sind es
sv sehr, daß sie nicht einmal einen andern substituiren
dürfen , und in jedem Halbjahr ihre Vorlesungen ge-
nau beendigen müssen. Ruch die Verwendung der Zeit,
die nicht zu Vorlesyngen gebraucht wird , hängt nicht
dey allen von ihrer Willkühr ab: mancher hat noch
andere academische Beschäftigungen , und der Jurist
Insbesondere seine Actenarbeiten. ) == Auf den meisten
Universitäten machen die Professoren den angesehensten,
und immer wenigstens einen unabhängigen Stand aus.
Bey selbstgewählten Arbeiten können sie ohne Schaden
ihrer Gesundheit länger aushalten, als. die meisten
Geschäftsmänner : und sie genießen dabey die Freuden
der Häuslichkeit, der Freundschaft und der Geselligkeit
in einem höhern (? ) Grade. =-- Dagegen hat dieser
Stand auch das Nachtheilige , daß ein nicht geringer
Theil von Professoren selbst bey ber möglichsien An-
strengung , nicht soviel-eraybeiten kann , als zu einem
anständigen Auskommen ; und noch weniger, als nad)
ihrem Tode zu einer . anständigen Versorgung von
Wittwen und Kindern erfodert wird. Ein zweyter
MRachtheil ist, daß auch diejenigen , die durch Talente,
Krunnfnisse und--Arbeitsamkeit zu einem binlänglichenPN oder
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vder reichlichen Auskommen gelangt sind , krin' Jahr
fier (inb, daß ihnen nicht ein Theil des erworbenen
Ansehens "und der bisherigen Einnahme ohne ihre
Schuld, durch böse Künste , neue Seeten , das Alter
und andere Ursachen entzogen werde. Anch istihneü
jekt die Aussicht zu bessern Stellen' schr beschränkt; da
die ersten Würden in den meisten Ländern nur der edläat
Geburt ohne Verdienst, oder Dod) nur oem mit eblee
Geburt gepaarten Verdienst zufallen. (Unter die
Nachtheile. des Professoren »Standes hätte wenigsten?
noch gereehnet werden sollen, daß die Vorbereitung dazu
verhältrißmäßig weit mehr Zeit und Kosten ; als. für
andere Aemter, erfodert, und das Ankominen gleich
wohl mißlicher ist; daß alles , was auf der Academie
nicht. so ist , wie es seyn sollte ; gewöhnlich den Pro»
fessvren zur Last gelegt wird, obgleich die Vorgesektens
die Fehlerhafte Verfassung, der: unzureichende Fond und
die :Aelkerw und Vormünder der Studirenden';: dis
Keiste Schuld-ihaben 3; daß der Professor außer DM
gewöhnlichen Ferien keine irgend erhebliche Zeitperfbde
ganz zu sein68"Disposition erhalten kann, ohne:daß: dis
Vorlesungen * des ganzen Halbjahrs gestöret weidial;
und Krankheiten von einigen Wochen eben diese: nuss
theilige Folge haben ; und daß auf icDreren 9Lcabemien
Feindschaft und. 'Partheygeist einen so großen Spteli
raum behalten, da man doch-dur&lt; einige Aendergagen
in der Verfassung ste ziemlich unwirksam machen könnte.)
-=- Hier. ist inzwischen die Reve nur von.den 'Brioh»nungen und Strafen , die von dein-Obern zu erwarten
sind. Die meisten Negierungen fehlten hiebey auf
mancherley Ark Sie belohnten unb ftraften nicht das,
was Belohnung und Strafe verdiente; sie beobachteten
itt Depben nicht das gehdrige Maaß s wb fic belohnten
EOM bestraften nicht , wenn und wie se gesollt hätten.
„m Ganzen fehlte man doch mehr im Belohnen als
ie Strafen. Man muß desto reichlicher belohnen -
Heb Fähigkeiten, sowohl Lehrgaben als schriftsielle-
z &lt;De Gaben , jemand besit, 30 größer und geordneter

ie Gelehrsamkeit eines Maunes ist, je mehr er Fleiß2 an
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anwendet, je mehr Beyfasl und Ruhmer erworben
bat, “je: mehr Dienste er jetzt leistet, und künftig leisten
Fann „.: oder vormals geleistet hat. Man war bisher
meisteas geneigt, einen vorzüglichen mündlichen Vortrag
belohnungswürdiger zu halten , als schrifistellerischenRuhm..-ManhatteaufkleinenUniversitäten,Rechtso zu denken : auf, größeren Universitäten wiegt ein
ausgebeeiteter schriftstellerischer Ruhm, von geringem
Beyfall begleitet, vorzügliche Lehrgaben auf, die durc&lt;
Feinven-schriftftällerischen Ruhm gehoben werden. Der
Ruf eines guten mündlichen Vortrags befördert in
naben „Gegenden , schriftstellerischer Ruhm in fernen
Ländern, den Flor und die Frequenz hoher Schulen.
(Der Fond der wenigsten Universitäten ist so anschnlichy
daß man daraus auch den Schriftsteller besolden könnte,
vnd überdem ist es in den meisien Fällen mißlich , den
Wexth der Schriftstelter- gehörig zu würdigen. Die
wenigssen Universitäten sind ferner so zahlreich mit

Fern: beseßt, daß diese die Wahl unter Vorlesungen
riftstellerarbeiten hätten. Ucherdem verschaffen

die „jehteren allein schwerlich eine daugnds Frequenz.
weifie alsv an der Richtigkeit diefer: Meinungen.)

zfn den ältern Universitäten , die ihre Fonds selbst
verwalten, pflegen die erster Stellen in den Facultäten
besser -dotirt zu seyn. als die übrigen. Dort werden
Gelehrte dann , wenn sie am meisten Nuten stiften,
Richt genug bejohut: und mancher von ihnen stirbt,
bevor. er zu jenen Stellen hinaufröckt. Zwar muß man
brauchbare Lehrer auch alsdaun belohnen, wenn wegen
Alter und Schwachheit die Quellen von Einfünften,
welche ihre Betriebsamkeit bis dahin unterhalten hatte,
vertrocknen : aber man hat auch im bohen Alter weni-
ger Bedürfnisse, als in den besten Jahren , und es
genügt , wenn man bey anständiger Sparsamkeit sein
Leben ohne Nahrungssorgen beschließen kann. Auf
ein andres Extrem verfiel man auf einigen jüngern
hohen Schulen , wo man dem blühenden Verdienst
Belohnungenertheilte, und das verblühte vernachlässigte,
wenn es vormals auch no&lt; [0 sc&lt;öne Früchte getragenatte,
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batte, Ein anderer Punct/ auf: welchen bey Belohi
nungen. zu sehen ist, ist die Wichtigkeit. des Fachs, dem
sich der: Lehrer gewidmet hat. Jncunserm Baterlande
behauptet die Rechtswissenschaft unläugbar.' den erstens
die Arzneykunds' den zweyten, die Gottesgelahrtheit den
dritten, und bic Philosöphie den vierten Plaß. Eben
ein soicher Unterschied findet sich bey den zu jeder Fas
cultät gehörigen. Wissenschaften. In der Philosopbie
werdea die Physik, die Naturgeschichte und die Matheo
matik wichtiger geachtetzals- die eigeutliche Philosophie:
Jndes muß man nebenher noch darauf sehen, in wels
&lt;em :Grade die, Mäüner für ein gewisses Fach seiten
sind ; auth sollte man billig darauf achten , ob jemand
durch Nebenarbeiten mehr v&gt;er weniger erwerben kann.
=. Man muß hienächst weder zu verschwenderisch noc&lt;ß
zu karg im Belohnen seyn. . Man thuk selbst gegen
tüchtige Lehrer zu viel, wenn man ihnen so große feste
Einköufte: giebt , daß 'fie öhne Fleiß im Lehren davon
Jeben.: können : man belohnt aber auch tüchtige Lehrer
zu wenig , wenn man sie so geringe besoldet, daß sie
selbst mit Hülfe einex mehr als gemeinen Betriebsams
keit. nicht bestehen kdnnen.- Man verstehe dies inzwis
schen nicht so, als wenn academische Lehrer nie bis zu
einem gewissen Ueberflusse gelangen dürften: die Vero
dientesten unter ihnen sind es eben sowohl werth , als
die Verdientesten unter andern Staatsbeamten, daß sie
reichlich genug belohnt werden , um in einer gewissen
Fülle leben , und etwas zurücklegen zu können. Sd
wenig das Anständig - Nothwendige also für alle bin:
reicht, [9 wenig können doch auch alle- Lehrer sogleich
auf das Knständig - Nothwendige Anspruch machen.
Angehende Professoren geben Hofnungen, besiken aber
noch nicht bewährte Verdienste: sie können wegen der
Dofnungen , die sie erregen, Ermunterungen , aber
noch nicht Belohnungen erwarten. Sobald aber selbst
Ege Männer sich als tüchtige Lehrer und vorzügliche

Hriftstelser bewiesen haben - so verdienen sie, so
geseßt zu werden , daß sie ohne Zuschuß aus ihrem eig:
nen Vermögen mit Frau und Kindern anständig lebenE 3 können.
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kdnnes. =&gt; Der lekßte Punct, äuf den bey Weloßtum
gen schr viel. ankommt, 4fi dieser , daß mag-sie nicht
zur röchten Zeit und“ wit dex rechten Manier zustheilt;
Von dieser. Seite“ sehlten die meisten Regierungen.
Sie betobnen nicht eher 5:"als sie -missen 3. wenu fie
nämlich wichtige oder unentbehrliche Männer::'nicht
anders behalten können.: Dies Verfahren bringt viele
nachtheilige Fölgen hervor. Anschlägige -Gelchrte
wissen es so-einzurichten , daßsie von Zeit zu Zeit aus-
wärtige VBocationen erhalten, oder doch Anträge, : welche
kommen sollen, vorspiegeln können. Beydes:würd' ein
ZwangsFmittel, wodurch man sich Zulagen bewirkb; seht
many - daß diese Zwangsmittel. helfen so bequetnen
sich aus Noth auch solche Männex dazu / die derselben
gern überhoben wären. Die Zögerung im. Belohnen
wahrer Bevdienste veranlaßt also, daß Gelehrte. ihren
Character verderben.“ Trägt es sich einige. Male hin»
fer einander zu - daß die Lehrer einer hohen Schüle
sich Bocationen ausgewirkt, vorläufige Versprechungen
gegeben - und diese-wegen der erhaltenen Zulage nicht
erfüllt Haben, so leiden auc&lt;: die College darunter,
an welche sodann mancher Ruf nicht ergebet, bor sonst
an sie ergangen wäre. Ueberdem verdanken . die
Schlauen ; die ihren Obern auf diese Art Zulagen ab»
gepreßt haben , ihnen. solche nicht : die redlichen Mäns
ner hingegen, die ihnen nicht nachahmen mögen , bes
Hagen (id) nicht bloß darüber, daß man ihre Verdiensie
nicht belohnt, sondern noch mehr, daß man gleichwohl
andere belobat, bie es nicht verdienten. — Sie 25e
kohnungen bestehen entweder in Besoldungen ober im
Range, oder in Ehrentiteln. ( I&lt; würde Gelbgo
schenke für die dritte gewöhnliche Art der Belohnung,
Titel und Rang hingegen für einerley achten.) Bey
den Besoldungen entsichet die Frage: ob es besser sey,
daß fie in baarem Gelde, oder daß sie gan: oder zum
Theil in Naturalien angewiesen werden. VTJichaelis
entschied für das erstere: ich würde für das legtere
entscheiden , wenn es möglich ist, Naturalien anzuwei-
fen. (In hiesiger Gegend wird-man wünschen mssen,da
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daß das Holzbedürfniß angewiesen werde. Das Uebrige
mögte doch zu viele Schwierigkeiten finden.) Den Rang
kann man allerdings zu den. Belohnungen rechnen ;. ob
es gleich traurig ist, wenn der Rang des Lehrers grdher
ist, als sein Ansehen, das von der öffentlichen Meinyng
abhängt. In Söttingen haben alle ordentliche Leh-
rer den Rang fürstlicher Räthe , und rouliren also,
iwie man zu sagen pflegt , mit den Majors dem Alter
nach: Hofräthe genießen Obristlieutenants-Rang, . Eh-
rentitel. werden von manchem höher als Besoldungs-
Zulagen geschäßt , und ersparen dem Fond oft eine
fonft erfoderliche Ausgabe. = Durch übermäßige
Vervielfältigung der Lehrer benimmt man sich die
Gelegenheit zu Belohnungen , indem man södann einie
gen gar keine, andern keine hinlängliche Belohnung
verschaffen kann. Die daher entstehenden Klagen wer-
den dadurch no&lt;h vergrößert, daß verdiente Männer
die Zahl ihrer Zuhörer und ihre Einnahme. verringert
sehen ; pnd ihr Ansehen 'mit verlieren , wenn junge
und unberühmte oder wenig berühmte Männer sogleich
den Professor - Titel erhalten. = Man mag"indeß bey
der Wahl öffentlicher Lehrer soviele Vorsicht anwenden,
als man. will, so ist es doch unvermeidlich ,/- daß sie
von Zeit zu Zeit Männer krift, welche die gehegten
Erwartungen nicht erfüllen , oder sich verschlimmern,
öder fich wenigstens einzelner Fehltritte schuldig machen.
Männer, die das nicht leisten, was man mit Rechk
von ihnen erwartete / können sich nicht beschweren,
wenn man ihre Lage nicht verbessert. Und je reichlicher
und unpartheyischer die Vorsteher hoher Schulen be-
lohnen, desto ernstliher können und müssen sie jedes
Verschen der Lehrer strafen , wodurch entweder der
que Ruf einer Universität , oder der guke Nahme von
eellegen , oder die den Obern schuldige Ehrfurcht ver»
oi. miro. Die gelindesien Strafen sind Verweise.
oder enichts fruchten, da helfen bisweilen Geldstrafen
9 er Suspensionen einzelner Vorrechte , z. B. der
orenbei. Syann folgen bíc Stemotion unb Gnts

ung. Unter der Remotion versiche ich bloßdie,
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Entziehung cines Lehrfachs nnd der damit verbundenen
zufälligen-Einkünfte , ohne Entziehung der bisherigen
Besoldung und des Titels: unter Entlassung eine vdl-
lige Entfernung vom Amte mit Einziehung der 'Be-
soldung oder eines Theils derselben. Zu der letzteren
schreitet man indeß nicht gerne, um nicht Anlaß zu der
Meinung zu geben , als wenn die Lehrer auf einer
einzelnen hohen Schule willkührlic&lt;h behande!t-würven.
(Dieser leßtere Gegenstand ist auf 33 Seiten äußerst
Furz und oberflächlich abgefertigt; so schr er auch eine
genaue und umständliche Erörterung verdiente, wobey
denn die Verbrechen des Staatsblirgers von den
Pflichtwidrigkeiten des Lehrers. ganz zu unterscheiden
wären. Von dem, was der Hr. Verf. Remotion
85antf, habe ich keinen deutlichen Begriff erhalten. )

2.

Gotthard Heinrich Mepyersicks, d. R. Doctors
zu Lübe&gt; , Abhandlung vom See Protest. Von
der Verklarung. Wegen ihrer Brauchbarkeit für
Michter, .-Sachwalde, Kaufleute; Makler und Schif
fer, aus dem Lateinischen überseßt. Rostock und
Leipzig, bey Karl Chrisioph Stiller, 1803, 8 Bp»
gen in Octav.

FH)“ Uebersetzung ist vom Hrn, Dock. Roppe.Das Original , die Jnaugural-Disputation des
Verf. gehöret allerdings zu den brauchbaren Schriften t
und verschaffet nicht allein manchem von, den Seestädten
entfernten "Rechtsgelehrten einen hinlänglichen Begriff
über die beym Seehandel so oft vorkommenden Ver»
Flarungen , (wiewobl die zu geringe Sorgfalt, wetche
von vielen Richtern dabey bewiesen wird , auch it
Rücksicht auf die Wirkungen derselben bemerklicher zu
machen seyn mögte,) sondern wird auch cine Gelegens
Heit geben , durch Anwendung einiger hier noh nicht
benußten allgemeinen Grundsätze diesen Gegegstand
weiter zu fähren.
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Rosto&gt;schen Academie
T2, Band, 6. Stück,

Den x, tov... 1803.

le

Patriotisches Archiv der Herzogthümer Melenburg,
zur Aufbewahrung kleiner Abhandlungen und Auf»
säße , Vorschläge , 2. und. zur Verbreitung gemein»
nüßiger Kenntnisse. 1803, Fünften Bandes zwehtes
Std&gt;. Rosto&gt;, bry Karl Christoph Stiller: 33%
Bogen in Octav.

$ pat: 1) Ueber den Wegebau und die nöthige
( Verbesserung der Landstraßen. == Unter die

Mängel der bisherigen Wegebesserungs Anfialten
gehörte auch no&lt;, daß die Besichtigung im Sommer
geschahe, wenn die schadhaften Stellen am wenigsten
zu erkennen, und die dabey erfoderlichen Vorkehrungen
in ihrem ganzen Umfange am schwierigsten zu übersehen
waren; imgleichen, daß mau eine viel zu lange Strek&gt;e
in einem Tage besichtigte. 2) Bescheidene Gedanken
Über einen Punct in einigen neuen Erbcontracten der
Prediger. = Der Hr. Verf. meint, daß bey der
Jett gewöhnlichen Einrichtung, da man dem Prediger
höchstens eine kleine Wohrt láft, eer Knecht und die
eieden Pferde / die derselbe doch halfen muß, ersterer
mi Müssiggänger , und leßtere unnüß gefuttert werden
Essen, Er will daher, daß die Wohrt bis auf 50-60
ebeffel Einfall , die mit 2 Pferden füglich cultivitef
prb Üunen, vergrbfert merbe. | 3) lieber bie bes

ernoth. =. Bemerkungen i einige Betrügereven- er
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der Weber, denen durch den Zahlhaspel vorgebeugt
werden könnte. 4) Ueber Convictoriengelder und acq«demischen Freytischgenuß. ==.WeiljetztkeinMite-tagstisch für 4 Rthir. zu haben ist , so wünscht der
Verf. , daß die monafkliche Hebung der hiesigen Con»
victoristen erhdöhet werde. Derseibe ist übrigens ganz
unrecht berichtet , wenn er glaubt, daß vor 1760 der
Abendtisc&lt;h uneatgeldlich gegeben sey, und daß ,; aus
11 Mangel an wirkli&lt; bedürftigen Competenten auch
„solche zur Perception aufgenommen werden, die nicht
' zur Klasse constitutionsmäßiger Pereipienten gehdren.!
Ob sich , wie er meint, ein Unternehmer finden werde,
der gegen Empfang der ganzen für alle Percipienten
bestimmten Sümme ihnen einen sehr genießbaren
Mittagstisch liefern würde, kann ich nicht beurtheilen ;
ich fürchte aber, daß sovann über die Gäte des Essens die
nämlichen Strritigkeiten wieder entstehen würden, welche
nach vieljähriger Dauer endlich die Verwandlung in
eine Geldhebung nothwendig machten. 5) Wodurch
wird der Vorrath des baaren Geldes in Mecklenburg
verringert, und wodurc&lt; könnte er vergrößert werden ?
Von Hrn. 8. Bauer. = Wenn Lehren dieser Art
Nußzen stiften, so wird der Hr. Verf. noch einmal cin
reicher Mann werden , da er selbst es vermuthlich au
eigner Beobachtung seines Raths nicht ermangeln läßt.
6) Reflexionen über einige Artikel des lübschen und
rosio&gt;schen Rechts , vom Hrn. Prof. Wiese, =“ Er
lJehret, daß der Grundsaß , eine beerbte Frau sey den
Creditoren ihres Mannes verhaftet, eine unbeerbte nicht,
nach den heutiges Tages immer mehr geltend werden-
den Grundsäten einer gereinigten Staatskunst und Po-
litif nicht zu billigen sey, 7) Bemerkungen über Rein-
Holds Beschreibung des Seminars zu Lydwigolust,
(xx B, S. 256.) vom Hrn. H. P. Ackermann.
8) Einige kurze Nachrichten und Geschichtszusäße von
der Stadt Friedland- vom Hrn. P, Rudolphi. —
Unerheblich. 9) Ein kleiner Beytrag zur Verbesserung
der vaterländischen Landschulen , von Hrn. P, Röp-
pen. — Dis im gemeinen Leben übliche pentt
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s&lt;e Sprache wird als ein großes Hiaderniß beym
Schulunterrichte angegeben , und die Einführung der
sogenannten Jndüsfrieschulen widerrathen. 10) Rüge
eines gewdhnlichen Unfugs. == Ohne Erkundigung
aller Umstände dürfte diese Rüge unzuverlässig seyn.
Ir) Fortgeseßte Anzetge neuer Bücher vaterländischer
Gähriftsteller. 32) Ankündigung eines gevgraphisch»
topographischen Lexicous der Herzogthhmer Merklen-
burg. 13) Einige Worke die Fortseßzung dieser Zeit-
schrift betreffend. == Der Mangel eines hinlänglichen
Absaßes hat die Erklärung veranlaßt, daß der Verles
ger denjenigen Mitarbeitern, welche bisher ein Honorar
erhalten, solches nicht weiter zahlen kdnne, sondern den
patriotischen Gesinnungen eines jeden überlassen müsse,
vb er die Fortseßung dieser Zeitschrift durc unentgeld-
liche Beyträge unterstüßen wolle,

2e

Dritte Sortsetzung des Auszugs aus tfeinersSchrift über die Verfassung und Verwal-
tung deutscher Universitäten. =- Vierter Ab»
schnitt. Ueber Vorlesungen, Lehrarten und
Serien. Die vornehmste Arbeit academischer Lehrer
sind Vorlesungen : diese waren von jeher auf bie vers
schiedenste Art eingerichtet. Auf einigen Universitäten
werden fie unentgeidlich , auf andern gegen ein zu
entrichtendes Honorar gehalten. Das lektere ift nw
streitig vorzuziehen. Die Universitäts - Kassen müssen
grdßere Salaria geben / wenn die Lehrer keine Hono»
raria erhalten: die Zuhörer wenden im Durchschnitt
mehr Fleiß auf Vorlesungen , die sie bezahlt zu haben
glauben ; und die Lehrer bestreben sich, ihr Fach sv voll»
ständig , deutlich und angenehm als möglich vorzutra»
i tecil (ie beilo mebr 3ubbrer erhalten, je be(jer fie
ehren , und desto mehr an Honorarien einnehmen , je

mehr Standen sie geben. Wo Honoraria entrichtet
werden , hat man nicht sowobl Unfleiß in den Vorle-
sungen zu fürchten , als übertriebenen Fleiß, der für
schriftstellerische und andere nüßliche Arbeiten keine Zeit2 und.
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und Kräfte übrig läßt. Die Rücksicht auf eigene Vor-
theile. .bewirkt mehr Gutes , als man durch Gesetze
erzwingen, und hindert mehr Böses, als man durch
Gtrafen zurückhalten kann. Immer werden denn doch
einige Vorlesungen unentgeldlich gehalten werden.
Entbehrlichere Theile der Wissenschaften , die den gro
ßen Haufen nicht interessiren , sondern einer kleinen
Zahl von Auserwählten gewidmet sind , werden nicht
allemal bezahlt: und junge Professoren oder Privats-
lehrer , die sich zeigen wollen, kündigen gleichfalls
öffentliche Vorlesungen an. -- Auf den meisten neuern
Universitäten überläßt man die Bestimmung der Hono-
rarien den Lehrern selbst. Man kann dieses auch bey
allen Vorlesungen thun, wobey eine Concyrrenz Statt
findet: nur hat man darauf zu achten , daß Lehrer,
denen ein gewisses Fach ausschließlich übergeben ist,
dies Monopol nicht misbrauchen. =- Dag nur die
Vermögenden Honoraria entrichten dörfen , darüber
war nie (?) ein Zweifel, aber die große Schwierigkeit
ist, wer foll das Vermögen oder Unvermögen unter»
suchen ?. . Auch die Zeit, wo das Honorarium bezahlt
wird, ist verschieden : auf mehreren hohen Schufen ist
es Sitte, es vorauszuzahlen , wenn das Collegium bes
legt wird, auf andern zeichnen die Studirenden ihre
Nahmen erst 14 Tage nach Anfang der Vorlesungen
auf. An den meisten Orten überläßt man den Lehrern,
vb sie die Rückstände gerichtlich beytreiben wollen : in
Jena machte man vormals jedem Lehrer zur Pflicht,
die Säumigen sogleich dem Rector anzuzeigen, und die-
sem, die Schuldner jurj3ablung anzuhalten. In neuern
Zeiten hat man sogar besondere Commissionen zur He-
bung und Vertheilung der Honorarien vorgeschlagen.
C8 B. S. 350. 10 $5, C. 146. 11 $5. C^. 138.)
Diese Commissiouen dürften aber eben fo unausführbar
werden , als es das jenaische Reglement gewesen ist. =-
Ueber den Anfang und das Ende der Vorlesungen find
mancherley Anordnungen gemacht , aber bey 'alleu
Privatvorlesungen , für welche eine hinlängliche Con»

curren ist, kann man den Lehrern unbedenklich über-
' lassen
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lassen ; mann fie anfangen und schließen - wie viele
Tage: in der Woche, und wie viele Stunden an jedem
Tage 'sie lesen wolken. :: Jede Bequemlichkeit oder
Nachlässigkeit der Lehrer wird sodann durch Abnahme
des Beyfalls und der Honorarien bestraft. Nur zwey
Dinge sollten strenge untersagt werden» das Dupliren
Dber Tripliren, und das Lesen in die geseßlichen Ferien
hinein. (Das Lektere wird doch dann nicht zu misbil-
ligen seyn, wenn der Lehrer durch eine Krankheit oder
durch eine andere außer seinem Willen liegende Abhal-
tung einige Wochen verliert.) Aber bey allen Vorlek-
sungen , die ihrer Natur nach mehr oder weniger aus-
schließfich sind, hat man Ursache , aufmerksamer zu
seyn. Dahin gehören die Anatomie und Chemie, die
Entbindungskunst und Arzneykunde , die Naturlehre
und Naturgeschichte - die Botanik und Oeconomie, die
Sternkunde und die Geschichte der ältern und neuern
Kunst, wenn anatomische und chemische Theater, Ent-
binduugshäuser und. Hospitäler, Sammlungen von
physishen Instrumenten und Naturalien , botanische
und 3conomische Gärten , Observatoria und Sunft
sammlungen , als öffentliche Anftalten , einzelnen Leh-
rern anvertrauet werden. Diese könnten im Vertrauen
auf solche Anstalten denken ; daß man ihnen doch kom-
men müsse. --- Die Vorgesekten von Universitäten
baben“zwar allerdings das Recht, vorzuschreiben , daß
die Eoltegia an einem gewissen Tage aufangen sollen.
Dies sekt inzwischen voraus, daß solc&lt;es möglich ist.
Oft ist aber von den ankommenden Studenten ein Theil
noch nicht eingetroffen , und von den übrigen ein Theil
von angestellten Reisen noc&lt; nicht zurüfgekommen.
Diess kann man nicht zwingen, daß sie sich zu rechter
Zeit einfinden: und also kann man aud) die Lehrer
icht zwingen wollen , daß sie früher anfangen. ==
j v&lt; weniger aber kann man das Ende aller Vorle»-
migen im Voraus bestimmen. Die Güte derselben

mmt: nicht mit der Menge der Stunden qu, bie bare
a verwandt werden - und selbst fleißige junge Leute
reuen sich , wenn fie gegendas Ende der Vorlesungen3 8



46 Annaleti der Rostockschen
erleichtert werden , (besonders, .wvenn ein anderer Lehrer
dagegen dupliret. ) Wer :nicht maschinenmäßig in je-
dem halben Jahre genau wiederhott, was er sonst
vorgetragen hatte, braucht jn demselben Collegio baid
einige Stunden mehr, “bald einige Stunden weniger.
Der scheinbarsie Grund , wodurc&lt;g man die Dauer der
Vorlesungen bis zu einem bestimmten Tage vertheidigt,
ist dieser , daß die juhgen Leute aller übrigen Collegien
überdrüssig werden , sobald: eins. geschlojsen ist, und
daß sie sich nicht zu beschäftigen wissen , wenn sie keine
Collegia mehr hören. Beydes mag auf sol&lt;en hohen
Schulen geschehen, wo die jungen Leute im Durchschnitt
wenig gebildet, also auch an häuslichen Fieiß wenig
gewöhnt sind » oder wo sie außer dem mündlichen
Vortrag der Fchrer wenige Hülfsmittel haben. In
Göttingen sind im ganzen Jahr keine Zeiten schuid»-
loser, als die der größern Ferien : nicht bloß deswegen,
weil viele verreiset sind, sondern auc) , weil die Zu-
rücfbleibenden eben so fleißig, oder noch fleißiger, ais in
der Zeit-der Vorlesungen find. =. Ueber die Ferien
sind die Meinungen der Schriftsteller eben (o (ebe ge
theilt, als die Einrichtungen der Academien verschieden
sind. Münchhausen drang schon von Zeit zu Zeit
darauf ,- daß in GS. auf Ostern und Michaelis nur 8,
höchstens 14 Tage Ferien seyn , und die ganze übrige
Zeit, etwa den Sonnabeud Nachmittag ausgenommen,
Unnnterbrochen gelesen werde. Allein diese Vorschriften
wurden nie lange beobachtet. Im Jahr 1798 it mies
der vorgeschrieben; daß die Ferien um Weyhnachten
und Pfingsten nur 4 Tage dauern, auf Ostern und
Michaelis aber die Vorlesungen 8 Tage vor dem Feste
geschlossen , und 14 Tage nach demselben wieder ange-
fangen werden sollten, Aber die Studirenden richteten
sich wieder nicht darnach, Allen Lehrern , «melee nite
bewerber haben, kann man es ohne Gefahr überlassen,
welche und wie lange Ferien sie machen. Die Abnahme
des Beyfalls wird baid die ungebührlichen Ferien
mäßigen. Man thut den jungen Leuten Unrecht, wenn
ian glaubt, daß ihnen die Ferien desto mehr gefahen,

je
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je häufiger und länger sie sind. Sie wissen febr aut»
daß sie nicht deswegen mit großen Kosten auf hohen
Schulen unterhalten werden , damit sie müssig gehen ;
und fie beklagen sich schr laut, wenn einzelne Lehrer
um anderer Verrichtungen willen ihre Collegia zu oft
und zu lange ausseen. Man verwechselt lernbegierige
Jünglinge mit rohen, der Arbeit ungewohnten Knaben,
wenn man wünscht, daß Studirende keine Ruhtzeit
haben. Die Zuhörer würden des Hörens , so wie die
Lehrer des Lehrens bald müde werden, wenn nicht am
Ende eines halben Jahres größere, und in dessen Mitte
kleinere Rubepuncte wären , in welchen man sich erho-
len kann. Selbst die Ferien würden nicht vor Ermü-
dung schüßen , wenn nicht in jeder Woche wenigstens
ein Ruhetag wäre. == Es ist allgemein anerkannt,
daß es besser sey, über gedruckte Lehrbücher, als über
sogenannte Dictate, besser über eigne, als über fremde
Lehrbücher zu lesen. Zweckmäßige Lehrbücher -erteichs
tern den Zuhörern sowohl die Vorbereitung als die
Wiederholung. Eigne Lehrbücher sind fremden vorzu
ziehen , weil in fremden manches zu derichtigen ist.
( Das Legtere bezweifle ih, Der Studirende muß
früh gewöhnt werden, an der Unfehlbarkeit der Bücher
zu zweifeln, und Irrthümer aufzufinden und zu berich-
tigen. Das wird ihm der Lehrer bey einem fremden
Lehrbuche zeigen können, nicht füglich bey seinem eignen.)
— (Eg ift ferner anerkannt , daß cin freyer Vortrag
der sogenannten Dictirmethode sehr weit vorzuziehen
sey. Es kann bloß zur Frage kommen, ob der sreye
Yortrag so einzurichten sey, daß die Zuhdrer das We-
sentlichste aufschreiben können? Wenn ich nicht irre,
so hat die Majorität sich schon lange für die bejahende
Beantwortung der Frage entschieden. Wenn junge
Lente nichts aufzeichnen , so würde ein großer Theil
dessen , was sie, gehdrt haben, verloren gehen: das
vernünftige Aufschreiben erweckt und fesselt die Aufs
pittíamteit : man muß beständig und genau Ach? ger

en, wenn man nichts einbüßen, man muß selbst denken,
wenn man alles furz zusammenfassen will, (I&lt; glaue
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be, daß die Majorennität eher gegen das Heftschreiben
ist. Ich wenigstens kann, wie ich sonst schon erklärt
Habe, dem Hrn, Verf. nicht beypflihten. Das Wes
sentliche darf nicht nachgeschrieben werden, weil es im
Lehrbuche sieht : beyläufige Bemerkungen, Berichtigun-
gen des Lehrbuchs , und litterarische Notizen können
also nur ein Gegenstand des Aufschreibens“- werden.
Sollte aber der , welcher die Wissenschaft erst erlernet,
diese Dinge in der Stunde wohl correct aufzeichnen
können ? Es gehören mehr als gewöhnliche Talente
dazu, zugleich das Vorhergehende zu Papier zu bringen,
und das Folgende mit voller Aufmerksamkeit zu fassen.
Ueberdem aber findet ja der Studirende das meiste
dieser Aufzeichnungen nachhin in seiner Handbibliothek
vollständiger und richtiger wieder. Dessen nicht zu
gebenfen , baf hiezu eingerichtete Vorlejungen einen

jangsamern Vortrag und manche Wiederholungen er-odern.

3.
Darsiellung einer vollständigen Confirmationshandlung,

nebst einem Anhange zweyer Confirmationspredigten,
von G.C.B. Ackermann, Herzogl. Mecklenburgische
Schwerin. Hofprediger. Hamburg 1803, bey B. G.,Hoffmann. 7 Bogen in Octav.
ür solche Prediger, die eines für jeßige Zeiten att;

passenden Formulars zu dieser Handlung bedürfen,
mag diese Darsiellung ihren Nutzen haben , wiewohl
sie auch durch einige Abkürzung noch gewinnen würde.
Von den beyden im Anhange beygefügten Predigten ist
die eine bey der Confirmation des Prinzen Adolph
Sriedrich gebalten.
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ierte Sortsezung des 93fuesuae auo fTTetners Schrift über die Verfassung und
Verwaltung deutscher Universitäten. --

Fortsetzung des vierten Abschnitts. -- Die Lehrer
Haben auf den neuern Universitäten, sowohl in Ansehung
der Meinungen, welche vorgetragen werden, als in
Ansehung der Lehrbücher nnd Lehrart eine ungleich
größere Freyheit, als sie auf älieren hohen Schulen
Hatten. Bey aller heilsamen und wünschenswerthen
Lehrfreyheit wird aber stillschweigend vorausgrsckt,
daß diese Freyheit nicht zum Nachtheil der hoyen Schu
len gemißbraucht werde. =-- Die Stunden der Vorx-
lesungen lasse man jeden Lehrer nach Belieben bestim-
men: nur mit der einzigen Beschränkung , daß er von
den in dem Lections-Verzeichniß einmal angekündigten
Stunden nicht ohne die wichtigsten Gründe abgehe,
Es hat dies freylich manche Unannehmlichkeiten, allein
man kann sie dadurch am allerwenigsten vermeid n, daß
Jeder Vorlesung eine bestimmte Stunde angewiesen
Erd, Wenn jeder Lehrer eine unbeschränkte Freyheit
Me so giebt er am Ende der Nothwendigkeit ohne
€ "ttem nach? und der Studirende kann manchen
Sip sionen ausweichen, wenn mehrere Lehrer dieselbe

Dissenschaft in verschiedenen Stunden lesen, =- Noch
viel ernstliher muß man fim gegen alls zwingende

G Curse
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Curse und Studienplane erklären. Jeder höre das,
was er brauchen zu können glaubt. Die meisten jungen
Leute, welche auf hohe Schulen kommen , sind schon
gebildet genug, um beurtheilen zu können, welche
Vorlesungen, und in weicher Ordnung sie selbige hö-
ren müssen; die übrigen fragen doch wohl jemand um
Rath. Wer so unwissend, und dabey so sorglos ist,
daß beydes bey ihm nicht Statt findet , an dem ist we-
nig gewonnen , wenn er auch durch Zwang au einem
bestimmten Wege hingetrieben würde: Ein Weg ist
ohnehin nicht für alle anpassend. == Unerheblich ist
die Frage, wie lange jemand auf der Universität zu-
gebracht, und ob er alle Hauptcollegia gehdret. Wer
drey Jahre lang und länger alle Theile der Wissenschaft
gehört, zum Theil wiederholt gehdrt hat, wird beyeschränkten Geistesfräften doch weniger lernen, als
ein anderer bey größeren Talenten in weniger Zeit
und mit weniger Vorlesungen. ( Immer aber wi,.d
denn doch nd!big seyn, daß er auf der Academie alle
diejenigen Vorlesungen hört, die ihn zu seinem künf-
tigen Berufe vorbereiten.) =- Man klägt- zu Zeiten
darüber, daß auf einer Academie nicht immer alle Vor-
lesungen zu hören sind, manche hingegen von mehreren
Lehrern zugleich angekündiget werden Man empfichtt
daher solche Schemata, wie in Greifswald (7 B.
S. 58. ) eingeführt sind 3; oder wenigstes Verabredun-
gen der Facultäten , und Einreichung der Lections-erzeichnisse an die Vorgeseßten zur Prüfung und Er-
gänzung. Alles beydes ist unnöthig Auf vollständigen
Universitäten kann alles Nothwendige gelesen werden :
aber die meisten Professoren wechseln halbjährig mit
den Vorlesungen ab: und wenn uch so wenig andere
Professoren als Privatdocenten die dadurch entstehende
Süde ausíüllen, fo kann man der Unfversität deshalb
keinen Porwurf maßen, Nur dann , wenn die Be
soldungen so groß sind , daß man davon allein leben
kann, wird man verlangen dürfen, daß Collegia gelesen
werden , wenn sich auch nur 1 oder 2 Zuhörer melden.

Was wird es aber für ein Unterricht werden, deneinehrer
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Lehrer wider seinen Willen ertheilt? Wird er nicht
seine Zuhörer in wenigen Wochen so ermüden / daß sie
von selbst wegbleiben ? Die Berathschlagungen der
Facuitäten entziehen den Zuhörern ebenfalls.die freyeahl ihrer Lehrer. Man beseße licher die Facultäten
fo, daß eine heilsame Concurrenz statt finden kann z
man verschaffe den Lehrern die nöthigen Hülfsmittel z
man erlaube. ihnen, daß jeder nach seiner Neigung ans
dern nützlich. werde 3 man gesiatte ihnen endlich, daß
sie für ihre Bemühungen angemessene Beiobnungen
begehren: so werden ohne Zwang alle Hauptwissen-
schaften, und selbst fast alle Hülfswissenschaften, in jedem
halben Jahre oder wenigstens in jedem Jahre gelesen
Werben. = Man hat den Fleiß der Zuhdrer gleiche
falls durc&lt; Zwangsmittel erreichen wollen, und dazu
wöchentliche, balbjähr'ge und Schluß: Examina vorge»
schlagen. Auch diese perfeblen in der Regelihres Zweks ;
und die darüber, so wie übet die fleißige Nbwartung
der Collegien ertheilten Zeugnisse , sie mdgen von ein«
zelnen Lehrern, oder , was noch mehr gegen sich haf,
von ganzen Facultäten ertheilt werden / sind unzuver«
lässig. Die einzigen wirksamen Erweckungsmittel des
Fleißes sind - daß man trefliche Lehrer anstelle und für
alle Hülfsmittel sorge , daß man die Candidaten in
ven höhern Landes - Collegien strenge und zweckmäßig
prüfe, besonders aber , daß man denen, die sich burd)
Fäyigleiten , Kenntnisse und gute Sitten auszeichnenz
baidige und ihren Berdiensten angemessene Belohnun-
gen verschaffe, == Die Privat- Auditoria' sind den
Gentlichen Hörsälen vorzuziehen ; turin sebr großentädten (inb lektere nothwendig - weil die Lehrer so
Entfernt yon einander wohnen kdanten , daß es für die
Zuhörer nicht füglich möglich würde - zwischen den
Dtünden von dem einen zu dem audern zu fommen,—
werrlaubte Mittel, sich Zuhdrer zu verschaffen , sind
vobi eben so alt, als die hohen Schulen, Mehrere
m diesen Künsten können zwar getadelt und verachtet,

aber nicht verboten und gehindert werden. Hiehrr
gehören, eins zu große Leichtigkeit im Nachlassen des

G 3 Honos
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Honorars, eine kriechende Höflichkeit gegen junge Leue,
vder häufige Einladungen zu Mittags: und Abendmahl-
zeiten. Die Vorgesekten veranlassen solche Künste
selbst, wenn sie die Professoren nicht genug belohnen,
oder zu schr vervielfältigen, Das einzige unerlaubte
Mittel, was verboten werden Fann , ist der Eintritt

in Studentenorden , oder die Uebernahme des Tenats derselben; imgleichen, was zuweilen gieiche Zwefe
Dat, die Errichtung gelehrter Gesellschaften , welche
aus Professoren und Studenten bestehen, ohne höhere
Genehmigung.

Sünfter Abschnitt. Ueber Privatlehrer, be,
sonders über Exercitienmeister , Runsilehrer
und Sprachlehrer. Für öffentliche Lehrer hält man
jeßt alle, die den Titel als Professor haben , sie mögen
besoldet werden oder nicht: für Privatlehrer hingegen
diejenigen, denen man diesen Titel nicht ertheilt hat,
wenn sie auch von den Vorgeseßten angestellt und mit
Besoldungen versehen sind. Zu den Privatlehrern ge
Hören daher die sogenannten Exercitienmeisier , die
Lehrer von sc&lt;hönen Künsten, und die graduirten sowobl
als ungraduirten Lehrer von allerley Sprachen und
Wissenschaften. -=- Unter den Leibesübungen ist keine
angesehener und wichtiger , als die Reitkunst, Sie ist
nicht nur den meisten Personen von Stande, sondern
aud) ben Gutébefigern unb Deconomen unentbehrlich,
wenn damit eine gründliche Anweisung zur Pferdekennt«
niß und Pferdebehandlung verbunden wird: sie wird
auch für sold e gelehrt, welche in der Folge Bereuter,
Stallmeister ze. werden wollen. --- Bey keinem ist
es so unumgänglich nothwendig, alle Concurrenz zu
untersagen, als bey dem Fechtmeister. -- In kleinen
Städten ist es besser , auch den Tanzmeister zu privile-
giren. Eine freye Eonecurrenz würde die Einnahmen
zu sehr vermindern: und Winkel - Tanzböden arten zu
leicht in verdächtige Cönventikel aus. + Auf den
fteuesten Universitäten wurde es Sitte, wenigstens einen
vorzliglichen Zeichner und Tonkünstler mit Besoldung
ju berufen. Für eine übermäßige Concyrrenz muß man

i
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fib büten: fie [abet über kürz oder lang verarmte
Kunstiehrer auf. = Graduirte Privatiehrer sollten
zu GS. nach den Statuten pro 1oco disputiren man
nahmaber dafür seit manchen Jahren eine Druckschrift
an. Nicht graduirte erhielten von der Facultät auf
ein oder zwey Halbjahre veniam docendi, umin dieser
Zeit zu promoviren. Durch ein Rescript von 1802
sind die Disputationen pro loco für diejenigen wieder
eingeführt, welche ihre Lectionen am schwarzen Brette,
öder im deutschen Lections- Verzeichnisse, oder durch ein
Programm ankündigen wollen. Wem es nicht darum
zu thun ist, seine Vorlesungen öffentlich anzukündigen,
kann lehren , was er will , ohne eine Erlaubniß nache

suchen zu dürfen , wenn er nur zur Universität gehört,
och mögte es gut seyn, auch diese einer gewissen

Aussicht zu unterwerfen. == Wer auswärts promo»-
viret hat, entrichtet für die Nostrification 20 3itflr, —
Privatlehrer füllen die Lücken aus, die sonst, selbst auf
fart besetzten Universitäten , entstehen könnten 3 siepornen die öffentlichen Lehrer zum Fleiße anz; und sie
sind eine trefliche Pflanzschule diffentlihßer Lehrer. Aber
die Zahl derselben wächst [richt zu groß an, und dann
fehit es ihnen an Erwerb, oder an Zeit zur weitern Aus»
bildung. Diejenigen , denen es auf keine Art glükenwill , fallen oft der Academie zur Last.-.ImGanzeitkann man annehmen, daß Privatlehrer keinen so guten
Unterricht ertheilen, als öffentliche, weil sie zuviel Zeik
äuf den Unterricht , zu wenig Zeit hingegen auf eignes
Studiren und die Vorbereitung wenden müssen. (Bey
einem Privatdocenten, der eigenes Vermögen hät, oder
im Hause seiner Aeltern lebt, findea diese Gründe wohl
keine Anwendung. Dagegen bat der dffentliche Lehrer
gewöhnlich eine längere- Erfahrung und mehy Hülfs-
mittel , nur nicht immer mehr Naturgäben , voraus.)
Einzelne Wissensthaften kdnnen indeß von Privatlehrern
besser vorgetragen werden. Geschichet dies bey einer
großen Zahl von Privatdocenken in mehreren Fächern,
fo ist das eine traurige Erscheinung. Privatichrex sind
von der academischen Jugend viel äbbängiger ' aus* 3 e
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besoldete öffentliche, Ein solches Verhältniß hat apf
die Sitten von Lehrern und Lernenden, und auf die
academische Disciplin einen erheblichen Einfluß. —
Eine besondere Erwähnung verdienen noch die tehrer
der französischen, englischea und italiänischen Sprache,
Wenn sie wahre Gelehrte sind, und bie Grommattif,
so wie die Geschichte und Litteratur ihrer Sprache und
kbres Volks, vollkommen inne haben, verdienen sie den
Professortitel. Bey den gewöhnlichen Sprachmeistern
muß aber .die Ausnahme mit Vorsicht geschehen, um
das Zudräugen ungeschickter und sittenloser Menschen
zu vermeiden.

26

Evangelische Religionsgeschichte des hohen Stift
Straßburg , mit vorzüglicher Rücksicht auf die das
felbst erblich gegründeten Domherrenstellen des her,
zoglihen Hauses Mecklenburg , von Christian
Gottlieb Gumpelzhaimer, Herzoglich Mecklens
burg: Schwerinschen Hofrath und Legationssrcretair
n der Reichsversammlung. 1794. 7 Bogen in

fav. '

Js Habe zwar das Daseyn dieses Ausgabe vormals(5 B. S. 256.) schon angezeigt ; aber erst jetzt ist
mir dieselbe wirklich zu Gesichte gekommen. Meine
Vermuthung, daß sic früher existirt habe, als der in
der Monatsschrift v. u, f. M. enthaltene Abdruck, finde
ich ungegründet ; denn der Hr. Verf. sagt in der Vore
rede vom 28 Aug. 1704: „, Ich wollte diese Geschichte
bis zu dem künftigen Frieden fortführen. = Ein Zw
fall aber machte, daß mein Manuscript schon jekt in
Hofnung meiner Genehmigung in der M. v. u. f, M.
abgedruckt worden. Diese Aufmerksamkeit, die man
meiner Arbeit in meinem neuen Vaterland schenkt, und
die Betrachtung , daß ein speeulativer Nachdrucker, wie
das der Fall sehr oft ist, sie dem Comitiaipublico, so
wie sie dort eingedruckt worden, vorlegen mögte , bc:
wogen mich, da die Schrift nun einmal die Censur
pasiret batte, fie in einem gereinigtern Exemplar und

mi
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mit einer Fortseßung bis auf den heutigen Tag schon
jeßt auch hier betannt zu machen. /'“' Aber außer eini,
gen nicht erheblichen Aenderungen des Ausdruckes ist
denn doch nichts hinzugekommen, als eine umständiiche
Inhalts- Anzet-e, und ein einziger en?behrlicher Paras
graph, der die vorlekte Stelle erhalten hat. Diesen
will ich für die Besizer der M. v u. f. M. bier ausziehen,
S8 100. Alle nachherigen Geschäfte des Reichstags
Hatten diesen nämlichen Zweck *); und cs wurde am 7
April der Inhalt des kayserlichen Commissionsdecrets
in Berathung genommen, und am 5 May daranf ein
Reichsgutachten gefaßt , welches kayserliche Majestät
am 14 Junins durch ein Hofratificationsdreret zu einem
Reichssc&lt;hluß erhoben , worin ebenfalls die Sicherheit
des gesammten Reichs, die Behauptung seiner Ebrey
der Schutz und die künftige Sicherung seiner Rechte,
und die Erlangung einer gebührenden vollständigen
Genugthuung , als der einzige Endzweck dieses Reichs-
kriegs angegeben und erkläret ward. Auch der neuesse
Reichsschluß vom 6 Jul'us, weicher eine neue Römers
monatsverwilligung enthält, beruft sich auf den festge-
seßten gemeinsamen Zweck, und die zur neuesten eilige
sten Berathschlagung in einem kayserlichen Hofdeeret
Qnsgeseßten Punete zur Vermehrung des Reichscontin-
Bents zeugen von der unermüdeten Sorgfalt, den ge
Fränkten Reichöständen Entschädigung zu verschaffen.

*) -, S. die kayserlihen Commissions-Decrete d, d. 9tegené:
burg, 25 Janugr, 7 April, 20 August, 3c.

3.
Yon der Verbindlichkeit zur Mildthätigkeit gegen Dürfs

tige, mit Rücksicht auf dffentliche Armenversorgung.
Eine Predigt, gehalten am zwölften Sonnt, nach
Trinit, 1803 über das Evangelium, von Rud.
Rarl Frieder. Sranke. Präy. und Pred. zu Stern-
berg unb Cülten.—9oftod,acbrudtinderMöller-schen Officin, 2 Bogen in Octav.

Auch
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9:5 in der Stadt Sternberg ist bereits vor einigenJahren der Vorschlag gemacht, eine allgemeine
Armenversorgungs - Anstalt zu errichten, aber damals
ins Steen gerathen. Jetzt ist diese nüßliche Sache
wieder in Anrege gebracht, und nach der Versicherung
des Hrn. Verf. ihrer Ausführung nahe. Er hat also
durch diese Predigt den guten Endzweck befördern wollen,

4.
€*m Geptanberfiüde ber berlinifben flionate
A fdwift v. Sj. ifl ein 9füflag; über oie Lario:
Armenanstalten in der Churmark, in Bezug
auf eine Schrift des Hrn. D. v. Suckow, von
Zrn. G. 8. R. Borgstede, zu finden. Der Verf.
der seit dem Entstehen vieser Anstalten an deren Direc-
tion Antheil gehabt, zeigt, daß das, was der Hr, v.
S. vpn denselben in seiner Sc&lt;-:ift (19 B. S. 285.)
gesagt hat, unrichtig sey, und scin Gewährsmann, der
Hr. K. D. v. Sayl, ihn irre geleitet babe.

5.

Der Kammermusicus Hr S. 8. Heine in Lyd,wigslust kündigte im Anfange des Jahres 1801,
Gesänge und Lieder bey dem Clavier oder der

eu zu fingen , auf Cubicription an, welche imommer gedachten Jahres erscheinen sollten. Gleicher-
estalt kündiate er nachhin einen Clavierauszug des

Ballets Oberon auf Pränumeration an , der im
August v- J versprochen ward. Von beyden Werken
habe ich aber nachhin nichts weiter vernommen: viel-
leicht haben sie also keine hinlängliche Unterstüßung
gefunden.

6,

A" 19 Sept. ward der bisherige erste Syndieus,Hr. Doct. Zoch, zum Bürgermeister der Stadt
Rostock erwählt.
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Theoretisch präctischer:Commentar über die Jnstitutio«
nen, dach dereu'neuosten Ausgabe; von D. Ludwig
Julius Sriedrich Höpfner. Mit dem Bildaisse
des Werfüssers: *" Strebeate Auflage, “von. Neuem
durwgesehen, mitielatgsn Anmerkungen und Zuräten
begbeiteriivonD. AdalphPDrecerichWeber. Mit
Rbimisch «Kaiserl;: Königl... Preußische und: Churfürsts
Uicß-Sächsischen allergnädigsten Freyheiten, :- Frank,
furt am Main, 1803/ bey Vakräntrapp: und Wedner,v/9ilpp.os Sega im Quart.—7^KB ebet bad, ctas unfer Or. rof, YOeber bep dieser

JM, Axsaabe geleistet hat, ikFoigenpe cione ErHlárnngSat belii in der Voryede enthalten. ")5Dinmdetren
Varrentrapp und;Wenher haben, mixr-anßgetragen);
GópfriereGonmentar sum 3tveifotiaerneuen 9figa:
be. durchzusehen , ndthigen Falls: zu :Zerichtigen unb
diejenigen Zusätze hepafügen&gt; Wwelch?/. soweit der Play
des, Werks: es gestattet /.&gt;besönders.vach, beu .Förischrity
tin der „juristischen Bitteraturerfobersgh. (eun dürften;Con dom Andenken des würdigen Bersasstns, meines
Yerewigten. Freundes ,- glaphte ic. die: Ewsässung- dieses
Autrags- s&lt;yldty zu seg,= Rach Mögljehk&amp;t bin ich
bemnitft gemeien , dem: Plane.des-Verfässors:4u. folgen,
vorzüglich.die, Fortschritte in-dar Cultur des Civilrechts
seit der vorigen. Alögahe ucheinerfen, dal aber

au
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auch da; wo es die Richtigkeit und Vollständigkeit zu

erfodernschien, manches aus n: allgemeinenRechtsgründen,. upd“.zew nähernzEiläuterung in. heyd
Sid idt aus der ältern diia cya HAfiche Abänderungen des Värtrags der Sache [el Vari
ich mir nicht, wohl aber.an mehreren Stellen kleine Ber
richtigungen des Ausdrucks , und: solche Eihschaltungen

erlaubt, die mit den Behauptungen des. Verfassers;
und den von im angenonunenen Mn au fid)durchaus vereinbätfich abet.  Staptre3ufátge Dinge
gen, bey denen ich eine fokesße Zifttirmungdes 93er»
fassers nicht so unbedingt annehmen durfte, oder wo»bep id) bod) nótbíger fand /Fotche sogleich als die mei-
nigen kennbar zu machen , sindgrößtentheils-dürch Ps
ventbejeu, Zeichen und den: Suchstaben, W. unterschie
den, Meistens kammen. diefe nur:äg den Notenvor?--
eigentliche Bestreitungen der:vog dem Verfasser amge-
nommenen Lehrfäße , oder:die Beantwortöng;derähm
pon Andern. gemachten Einwürfe, und alles, was erelbft den: Roten. vorzuliehglten. pflegte ,. ist. nyy;-in-dies
sen. hinzugefügt worden,; Nach dem Zwecke dieses Cams
wyptars ,/ und nach der. Bogenzahl ;- dies dien ber neuen
Ausgabe , ohne das Werk zu sehr zu vertheyret ;- noch
Hinzukommen durften , habe ich mich natürlich bey „den
Zufäken- richter snässek: "doch habe-tc&lt;h-ällt Sdr
angewandt) :Sachen -vdn- Wichtigkeit- “die hiör |o
39 sagen: näthig 'waren5" und erhebliche!Venträge" der
neuern Litteratur, nicht zu übefátpénotaom 7515

Da. der eigentliche Commentar-.in-"diesex*Anwgale
1173. in der fechsten hingegen 1086 Seiten. btträgt,
ss würde: man hiernach den Umfang dex Zusäte: beure
theilen .fbnnen ,„avenn nicht der. Buchdrueker danzg und
wann &gt;&lt; dieseriPerkwhrung der' Seitenzahl äuhß eint
gen Antheilsigenommen. hätte." Ueber:Ansgade/n- dieser
Jit Datei inr Meinung (djou jti viütt atiberm 3cít(8 B: S3 582, ) gesagt.. -Wenn. die seßLitntbehrlichen
Tabellen nfemteblieben wären „“ würde der He. :Werf,
noch mand Zusäße. ohne Vermehrung des 'Ppdises ha-
ben „einrifckon können, -Die eigentlichen -Zusäße wird
GU c mal,
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mancher auch besonders abgedrut wänschgay ber bie
vorige Ausgabe hat. Seite 934 habe id) cin. Urtheil
über unser rosio&gt;ker Stadtrecht gefunden, das ich als
eine Bestättigung einiger beyläufig von mir gemachten
Aeußerungen nachweise.“

2.
eR Tas.

anf Sottfesuna. oeo-2fuosuae-auo: tTei;ners Schrift über die Verfassung uno
DVerwaitung deutscher Universitäten. -- Seche
ster Abschnitt. Ueber Studirende, Prüfung
und Aufnahme von Studirenden, Rechte,
Sreybeit oder Beschränkung derselben ; Logis»
Verzeichnisse. Man kann mit Recht verlangen, daß
junge Leute, die zur Academie kommen , fähig und ge-
neigt sind , die gelehrten Anstalten und die Lehrer ges
hörig zu nüßen. Fähig aber sind sie hiezy nicht. wennihaen die nöthigen Antagen des Geistes und die: Vors
kenntnisse fehlen. Geneigt sind. fie nicht, wenn sich bey
ihnen ein starker Hang zum Müssiggange, zum Spiel
zu Nänken , Händeln und Unruhen, zur Verschwen-
bung, zur Völlerey und-Unzucht , u- d. gl. findet. Uns
fähige und Unwürdige verlieren nicht bloß ihr Geld
und ihre Zeit, sondern sie sidxen und -verderben- au&lt;
andere , und bringen zum Theil die Einwohner der
Stadt dur&lt; Schuldenmachen in Schaden. Es ist aber
nicht möglich, sie von der Universität abzuhalteu, Nach
dem Alter läßt sich die Fähigkeit nicht beurtheilen ; die
Prüfung angehender Studenten quf der-Academie bat
unüberwindliche Schwierigkeiten z; Zeugnisse ihxer vori-
gen Lehrer sind ebenwenig zuverlässig: man überlasse
also die Beurtheilung der Fähigkeit den Acltern und
Yormündern, die sich in diesem Punct seltener täuschen,
al8 man fürc&amp;tet. Mancher Student soll ohnehin kein
eigentlicher Gelehrter werden : mancher noch Vorkennt-
nisse einsammeln, die er auf andere Weise nicht füglicherhalten konnte. Sorgfältiger myß man in Absicht
der ynwürdigen und gefährlichen Subjecte seyn. Wenn
sie erst von Hause. oder von der Schule kommen, kann

H2 mau
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wan sie frépli nur burd) bie Crfabrung fenteo Tecnet:
Bey denjenigen, die von andern Universitäten kommen,
find aber einige Vorsichts: Maaßregeln möglich , von
denen in Göttingen folgende angewandt werden :
Wenn man die von andern liniversitäten Verwiesenen
annehmen kann *), so werden sie nie im Laufe des Bal»
ben Jahres angenommen, sondern müssen sich bis zum
Ende- desselben wieder entfernew,» weil fie doch keine
Vorlesungen vrdettlich. besuchen können, und aus Man»
gel von Beschäftigung andern beschwerlich oder nach»
heilig werden. Danächst beobachtet man sie genauer;
fftaft fie Dárter, unb entfernet sie schneller. Cynbef
fehlt es nicht an Beyspielen , daß fie sich durch muster-
haften Fleiß und tadellose Aufführung ausgezeichnet
baben. Man fodert ferner von allen, 'die schon eine
aubere Academie besucht haben, Zeugnisse über ihre
bisherige Aufführung. (x0 B. SG. 8.) Und zuleßt
ist noch. die Anordnung hinzugekommen , daß alle Eine
wohner sogleich die Anzeige machen müssen , wenn je-
mand. ohne: Koffer aukömmt.-: oder innerhalb der ersten
4 Wochen auf Credit zu: leben anfängt, Außerdem
muß man das Zudrängen von solchen Armen möglichst
berhüten:, - von denen man voraussekßen kann, daß sie
entweder der dffentlichen Kasse zur Last fallen, oder
Schulden ntachen , oder sich: au- die Barmherzigkeit der
Mitstudirenden wenden, oder sich mit unerlaubten 95e
schäftigungen und bösen Künsien zu helfen versuchen.
Nur ist es s&lt;limm, daß man nicht sogleich ausmitteln
känn, wie viel Vermögen jemand hat, Fragen kann
man den Ankommenden nicht gut, wieviel er zu. verzeh»

ren

€) Die wegen. Ordensverbindungen und Tumvlte Verwie-
enen: werden gar nicht angenommen. Eben so laut

einer wechselieitioen Verbindung diejenigen nicht, sv
von Zalls, Frankfurt, Rönigoberg,. Erlangen, Duis«
burg und Zelmstädr reiegiret werden. Mit Zeimstädt,
Marburg, Jena , alle und Wittenberg ift die Ver-einbarung getroffen, daß nicht allein die Relegirten,
sondern cud bie durch das Confilium abeundi Entferne
ren, nebst der Ursache ihrer Verweisung, angezeigt werden,
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fen fat: und man würde denn doch auch keitie richtige
Antworten erhalten. Das einzige zuverlässige Kenn-
eichen ist ; wenn jemand* scon um die Erlassung oder
Minderung der Inscriptions» Gebühren bittet, So-
bald mehr Arme sich einfinden , als man hinlänglich
Unterstügen kann „ist es besser, sie sogleich mit einem
Geschenk weiter zu schicken; vielleicht ist ihnen das Slück
anderswo günstiger. == Noch wichtiger ist die Frage,
wie man die aufgenommenen Studsrenden dahin bringt,
daß sie die Lehrer und Lehranstalten möglichst .nußen,
ünd vox den Verirrungen ihres Alters sowohl, als
vor den Nachstellungen gefährlicher Menschen möglichst
bewahrt werden. Es ist ausgemacht, daß die Sitten
der Studirenden bey der Einschließung in die chemas-
ligen Collegia und Bursen ungleich verdorbener waren,
als jeßt- Die Curatel, welche in der Schrift über
die Universitäten in Deutschland vorgeschlagen
wird, (8 B. S. 347.) ist unter “manchen seitsamen

Porschlägen wohl der unausführbarste: ließe er sichäber auch ausführen , so würde er doch schr zu wider-
rathen seyn. Die Studirenden sind nicht Kinder, son»
dern erwachsene junge Leute» die durch unnödthigen
Zwang gereizt und empdrt werden. Der reifendejunge
Mann muß doch einmai aus der häuslichen oder Schul»
Auflicht entlassen werden , und als freycr Mensch für
fich zu handeln 'anfangen. Man gewinnt aber dabey
nichts, wenn man diese Entlassung über die academösche
Zeit hinansschiebt, Ist er so geartet, daß er Thorbei-
ten begeht, so ist es besser, daß er sie auf der Academie,
als daß er sie nachher begeht, wo sie mehr schaden und
härter geahndet werden. Es ist durc&lt;ausfalsch , daß
anf den deutschen hohen Schulen die Verführung gröss
fer sey, als anderswo. Im Gegentheil können junge
Leute nirgends mit geringeren Gefahren sich selbst äber»
lassen werden , als dort. Auf gut verwalteten hohen
Schulen kann ein junger -Mensch kaum einen bedeuten!
den Fehltritt begehen ohne daß er gewarnt und bestraft
Würde: nirgends schüßt man unerfahrne und feurige
Jünglinge mehr gegen gefährliche Menschen. (Sollte

ie
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dies beydes wohl möglich seyn? J&lt;h zweifle.. Man
lege also den Universitäten nicht mehr Werth. bey , als
fie wirklich haben. Dieser wird ihnen, .wenn alles ss
ist, wie es seyn kann und soll, genügen.) Jadeß giebt
es unter Jünglingen, wie unter Männern und Greisens
einzelne Subjecte , die entweder, so schwach oder so
Übelgeartet sind ,/ daß sie keine ihädliche Neigung übers
winden , keiner Versuchung widerstehen können. Daß
man diese nischt verständig und gutartig machen kanny
gereicht der academischen Obrigkeit nicht zum Vorwurf.
Bey einigen leistet ein gutgewählter Führer wesentilche
Dienste. Auch mögte es manchen Arltern angenehm
seyn, wenn einzelne dazu tüchtige Männer Pensionss
Anstalten errichteten. Nur müßte Kost, Logis und Aufs
wartung so vorzüglich. seyn, daß fic von ben jungen
Lenten selbst gesucht würden ; eine Empfehlung. wäre
es, wenn darin beständig franzdsisch oder englisch ges
sprochen würde; und man müßte ces nicht zur Regel
machen, daß den darin befindlichen jungen Leuten ihre
Wechsel nicht anvertrauet werden. (Eine Privatanstält
dieser Art mögte sich auch auf großen Academien- nicht
halten.) -- Außer dem privisegtrten Gerichtsstande has
ben Studirende auch die Befreyung von bürgerlichen
Lasten und Abgaben: bloß die eyemals gewöhnliche
Accisefreyheit von Wein , Bier und ähnlichen Bedürfs
nissen hat man ihnen in S. wegen der -großen Unters
schleife entziehen müssen. ' An einigen Orten gestattet
man ihnen auch das Recht, zu jagen und zu fischen. =“
Unter den Studirenden genießen die von Adel , besony-
ders von hohem Adel, hin und wieder Porrechte.
Vormals wurden junge FürTen , Grafen und Freyher»
ren zu Rectoren erwählt, wobey jedoch ein Professor
die Geschäfte übernahm: in den hallischen Statuten
wird diefer Observanz noch erwähnt, in den göttingi-
schen nicht mehr. Fürsten und Grafen erhalten noch
jetzt bey Feycrlichkeiten ausgezeichnete Ehrenpläge. In
G. haben die Grafen in den Collegien besondere Tische,
vor Gericht wird ihnen. ein Stuhl angeboten, und sie
werden schriftlich citirt ; inzwischen sind sie , wie andere
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Studivende 5. sowohl dem Carcer als härteren Strafen
ausgesekt. = Ev. bedenklich. auch manchem «ber. quf
andern Universitäten nicht gebräuchliche Unterschied
wischen Grafen und Nichtgrafen scheinen mag: so na-rlich: müß es selb den größten Freunden-der Gleiche
heit vorkommen , daß man. den Beneficiaten nicht gleis
&lt;e.Freyheit mit denen zugesicht, die ganz von eignem
Bermögen leben. Wobhlthäter haben das Recht , sich
zu erkundigen, ob ihre Wohlthaten gut angewandt wers
den: und Empfänger von 'Wohlthaten sind verpflichteky
fich in ihrem Betragen mehr, als andere, zu beobachten.
(Rathsam wird es doch seyn, den Unterschied so wes
nig sichtbar; als immer möglich; werden zu lassen.).==
Logis --Verzeichnisse , in weichen die Studirenden in

lphabetischer Ordnung mit. Bemerkung der Zeit ihreryscxiption, ihres Vaterlandes, ihrer Studien and
ihrer. Wohnung, jmgleichen die Zahl der in jedem hals
ben Jahre Angekomimmentn und Abgegangenen, die Ver-
báltnifje ber Theologen, Inristen 2c. gegen einander,
auch der Ausläuder, Londesfkinder und Stadtkinder,
endlich. die vermietheten und unvermietheten Zimmer
Mo dem. Ertrage der ersteren, angegeben werden, hasven so viele wesentliche Vortheile, daß man kaum be
greift, wie man so spät auf ihre Verfertigung habe
verfallen können. Inzwischen muß man solche Vero
zeichnssse nicht drucken lassen, oder sonst verbreiten,
weilt Stadirende aus solchen. Ländern , wo das Besu-
&lt;en fremder Universitäten verboten ist, in Gefahr kom»
wen, zur Verantwortung gezogen zu werden. Um zu
einem solchen Verzeichnisse mit Zuverlässigkeit zu gelans
gen, sind alle Einwohner angewiesen, dem Logis - Com«
missair binnen 3 Tagen die Anzeigezu nzahen, wenn Sty,
dirende bey ihnen eingezogen oder wieder ausgezogen
find. Vier Wochen nach Anfang des halben Jahres
macht der Commissarius einen Umgang durch die
Gtadt, und erkundigt sich jn jedem Hause nach den
Gtudirenden die darin logiren. Dann vergleicht er
diese Verzeichnisse mit dem Inscriptionsbuche. Doch
bindert alle diese Vorsicht nicht» daß nicht bisweilen

ein
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Student ausgelassen wirdz noch weniger ,- daß die
Nahmen unrichtig geschrieben werden,

3j*
Zwei Proben von Uebersetzungen aus Oflian , nebß

Nachträgen zur Offianischen Litteratur. Womit die
Schulprufung am 4 und.$ October, „früh um 9
und Nachmittags um 3 Uhr, und die öffentliche
Redeübung am 11 October, früh um 10 Uhr, in
der ersten Klasse des Johanneums , ebrerbiectigf
ankündigt, Job, Gurlitt, Hawburg, 1803.: Get
druckt bei Gottlieb Friedrich Schniebes , Eineg
Hochw, Senats, wie auch des Gymnasiums und Io»
banneums Buchdrucker, 52 Bogen in Quart.

Mer wird es mit, sagt Hr. G., bey dem Mangel
'Y an Zeit füt die-Augarbeikung- eigner“ Schriften,

diesmal verzeihen, daß ich mir erlaubt habe, der Aw
Ffindigung der Schulfeyerlichkeit ein Paar fremde Arz
beiten vorauszuschifen , weiche ich als Probestüke det
Bekanntmachung nicht unwerth achtete. =-- Has erste
von diesen beyden Probestüken ist Ossiäns "Sedichtz
Oithona, überseßt von Hrn. S. 2SivPénftáot "
23üpom Der übrige M des Drogramme 1íegiaußer den Gränzen, die diesen Blättern beflittimt fii

yu den ansgezeichnetesten Geschenken , bie eine nb
versität von Privatpersonen erhalfen hat, gehdrt

das Geschenf , welches der Etatsrath v. Demidow
der Universität zu MosFau in diesem Jahre gemacht
bat. Es besteht aus einigen Dörfern mit 3578 Bauern,
einem Kapital von 300000 Rubeln , von denen jedoch
künftig 100000 Rubel an die Universität zu Riewfallen,
wenn sie errichtet ist' und aus seiner Bibliothek, einer Ra»
tucaliensammlung. einer Münzfammlung, und einigen
Kunstsachen. Der Kayser von Rußland hat zum An-
denken dieser wohlthätigen Handlung eine Medaille
prägen lassen,

-
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«id vno Iente Sortfepung oec ?fuosuao
! aus Meiners Schrifr über die Verfassung

=“ y11d Verwaltung deutscher Universitäten,
== Siebender Abschnitt. Allgemeine Betrach,
tungen über academische Gesetze yad Disciplin ;
über die Promulgation academischer Gesetze,
== Rothwendige Eigenschaften der academnschen Disci-
plinar-Geseße, die man in den neuern Zeite« nicht wehr
mit den Statutengder Academie verbindet, sind möge
lichste Kürze „ Klarheit , Vollständigkeit und Zweck»
mößigkeit. Diejenigen, welche das Schuldenweien der
Studenten ordnen , müssen ungleich bestimmter seyn,
als diejenigen, welche auf Vergehungen der Studiren-
den Bezua haben. Denn dasselbe Veiaehen muß nach
Verschiedenheit der Personen und Umständ batd mehr
bald weniger hart bestraft / bald mit diejer bald mit
jener Strafe belegt werden. Eine unveränderliche
Strafe läßt sich nur da entschuldigen; wo man die
verschiedenen Srade der Schuld yie ausmitteln kann.
(Dieser Meinung bin ich vordem auch gewesen, die
Erfahrung hat mich aber für eine andere Meinung bes
ftimmet : ich halte nämlich jezt dafür daß man, soviel
möglich, eine poenam ordinariam nach dem gewöhnliche
sten -:-rade des Vergehens verordne, Das Ermessen
des Richters ist bekanntlich überall ein bedenklicher

. I Maaß-
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Maaßstab : am unzuverläßigsten aber ist er in acade-
mischen Gerichten , wo die Personen so oft wechseln,
wo Nichtjuristen häufig die Masorität ausmachen , und
wo Vorurtheile und Nebenverhältnisse nicht seiten einen
ungleich größern Einfluß als in andern Gewichten habet.
Durch die Bestimmung einer ordentlichen Strafe , die
doch. immer no&lt; Milderung und Echärfung zuläßt,
wenn die Umsiände es erfodern, bewirkt man mehrere
Gleichheit. in den Erkenntnissen / und hindert dadurch
die Vorwürfe der Partheylichkeit, welche die Etudi»-
renden den einzetnen Mitgliedern des Gerich!s leicht
zu machen. pflegen. ) - == Diese Discipiinar - Geseke
müssen vollständig, nicht in einem bloßen Auszuge, den
Studirendewbey der Matrikel behäudigt werden? sie
iem aber allein nicht. wenn man nicht auf dereneobachtung ununterbroen hält. thuterbleibt dies
nur eine kurze Zeit/ so erbebt sich ihnen gegenüber
bald. der Brauch - der meistens mächtiger , als die
Geseße ist. =

Mit dem achten Abschnitt, von den academis-
sven Sesetzen über die Aufnahme der Studi-
enden, über den Empfang oder die Erthei-
Jung des academischen Bürgerrechts, über die
Dauer und den Verlust desselben , über die
Verhältnisse never Mitbürger gegen ibre
Obrigkeit, und gegen ibrefLebrer uno YOirtbe,
Hat das Buch eine andere Einrichtung erhalten. Set
Hr- Verf. hat die neuen göttingischen SSifciplinats
Gesetze (7 B. S. 173.) wörtlich eingeröct , und mit
einem Commentare begleitet in welchem er theils die
Ursache der Geseke angiebt und einige Erläuterungen
beyfügt , theils ciuige merfwürdige Abweichungen ans
derer Universitäten bemerkt. Dieser mehr als die
Hälfte des ganzen Bandes betragende Commentar haf
ein desto geringeres Interesse, da er unndthig weitläuf,
tig geworden ist: und es wird also genügen , wenn ich
einige cinzelne Bemerkungen aushebe. == In GS.
zahlen Grafen und Fürsten 16 Rihtr, Barone 12
Rthir. - Edelleute 8 Rthlr. und Bürgerliche 4 Rthlr-lie
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Jnscriptionsgeld. Wer schon auf einer andern Univer-
sität studiret hat, entrichtet nur die Hälfte: ic&lt; [ehe
aber darin keinen Grund , den Studirenden etwas zu
erlassen , weil sie schon auf einer andern Universität
studirt haben. (In Rostock macht der Staud keinen
Unterschied in den Gebühren, sondern auch der Graf
und Edelmann erlegen 5 Nthlr. Wer schon auf einer
andern Academie gewesen ist, zahlt x Rthlr. weniger,
weil er das sogenannte Signum depositionis , das im
19 Jahrhundert überhaurt wobl wegbleiben könnte,
nicht gebraucht, ) .== Das Einwerfen von Fenstern
sollte , wenn es von weitigen verübt worden, an allen
wenn es von vielen , an den Anführern , und wenn

diese nicht bekannt Uu an denen, welche man erkannthat, mit der 3telegdtíon bestraft werden. =- Das
Recht , jungen Leuten, die das Honorarium nicht be-
zahlen, und keine beglaubigte Zeugnisse ihres Unver-
mögens beybringen, den Zutritt zu den Vorlesungen
zu versagen, wird in G. von Zeit zu Zeit ausgeübt.
— Streitigkeiten, welche darüber entstehen, was ein
Hausbursche fodern kann, und der Hauswirth zu leisten
Hat, find schwer zu schlitten: vollständige und bestimmte
Geseße über die Befugnisse des einen, und die Ver-
pflichtungen des andern , sind nicht da.

Leunter Abschnitt. Ueber die gesetzlichen
Verfügungen gegen das Schuldenwesen und
den unnützen Aufwand von Studirenden, ge“
gen unerlaubte oder.nachtbeilige Verbindun“
gen mit Personen des andern Geschlechts , ge
gen verbotene Spiele, und gegen Unfleiß. --
Die Wäscherinnen und deren Gehüifinnen waren vor:
mals eine gefährliche Klasse von Frauenspersonen,' in
dem sie sich mit ihren Kunden häufig in verbotenen
Umgang einließen , und ihnen einen Theil der besten
Wäsche entwandten. Man hat sie also unter eine ge-
nauere Aufsicht gezogen , und es wäre vielleicht gute
nur eine: bestimmte Zahl obrigkeitlich gebilligter Wäs
scherinnen zuzulassen. = In der Verordnung „ welche
die Satisfgetioys« und Ylimentatiyns - Ansprache ge-

H 2 schwäne-
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shwängerter Personen bestimmet - ( 5 B. S- 155.)
scheint der Termin von acht Wochen nach den gemachten
Erfahrungen zu kürz zu seyn. So wenig man auch
Satisfaciions-Klagen begünstigt, so hat man sich doch
bewogen gefunden, bey den. Kosten des Wochenbetts
und den Alimenten nicht gerade auf die niedrigsten
Summen zu bestehen. == Die academische Obrigkeit
ist schr ausmerksam darauf, daß Advocaten und Pro-
euratoren sim nicht zu außergeri&lt;tlichen Abfindungen
zwischen Schwängerern und Geschwängerten gebrauchen
lassen: würde man einen solchen entderken, so könnte
er sicher darauf rechnen , daß ihm die Praxis genome
men werde. =“ Schon seit mehreren Jahren bat

kein fremder Spieler das Herz a in. . aufitreten. Wenn solche Menschen Fuf ihren Streifzügen
in die Gegend kommen, halten sie sich meistens in der
Nachbarschaft auf fremden Gebiet auf: man erfährt
aber doch ein solches Unwesen schr baid ,/ und die bes
nachbarten Obrigkeiten sind beständig geneigt - dasselbe
auf die erste Requisition zu sidren. =“ Das acade-
mische Gericht ist durch ein neueres Rescript angewier
sen, gegen die des Unfleißes Verdächtigen in jedem
halben Jahre eine Untersuchung anzustellen : in den
beyden leßten halben Jahren hat sich kein einziger (?)
wirklich Unfleißiger gefunden.

Zehnter Abschnitt. Ueber die Gesetze gegen
Landsmannschaften, Kränzchen, Unionen und
geheime Orden. == Der Hauptgrund, warum
auf den meisten hohen Schulen die Studenten - Orden
nicht entdeckt werden, liegt in“ den Gescken, die zu
Hart sind; und weder die Gefährlichkeit der Orden
unter sich, noch den Grad der Schuld ter verschiedenen
Mitglieder gehdrig unterscheiden (5 B. S. 126.)

f&amp;ilfter Abschnitt. - Ueber die Gesetze gegen
die Störer der öffentlichen Ruhe und Sicher:
beit. = Bey keiner 'andern Gelegenheit ist es so
nothwendig , daß die academische Obrigkeit unerschüt-
terliche Standhaftigkeit mit weiser Schonung verbinde,
als wenn Studenten in Masse ausziehen wollen; derguss
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ausziehen, Giebt die academische Obrigkeit nur einmal
den: gerechtesten mit Drohungen verbundenen Bitten
nach, so werden Unruhstifter in der Folge dieselbigen
Drohungen und drohenden Anstalten wiederholen, um
etwas zu erzwingen , was gar nicht gestattet werden
kann. Eine allgemeine Ainnestie ist der Reiz zu vor-
sätzlichen Aufläufen, wodurch die Ruhe hoher Schulen
unaufhörlich actährdet wird.

Zwölfter Abschnitt. Ueber die Gesere und
Strafen gegen thätliche und wörtliche Initurien,
und deren Folgen , die Zweykämpfe. -- Die
Regeln über die Mittel, sich in Avantage zu sekßen,wären ganz unerklärlich,wennnichtdiemeistenaca-demischen Geseze dem Herausfoderer härtere Strafen
androheten; als dem Herausgefoderten. Wyxun man
den Urheber des Streics am stärksten straft , fällt ihr
Nußen weg. = Wennes auch möglich wäre, Duelle
auf Universitäten ganz abzuschaffen : fo müfte man c8
doch - wie schon Qichaelis erinnerte, um des gemeis
nen Bestens willen nicht thun. Manverhüte nur, daß
schlechte Menschen ni&lt;t die Duelle und die Furcht vor
Duellen als Mittel brauchen , um eine sträfliche Rache
pber eine unleidliche Herrschaft auszuüben. (?) -—
Man würde in neuern Zeiten nicht an die Ehreugerichte
ged.cht haben , wenn man gewubt hätte, daß sie schon
vor Jahrhunderten in Srankreich perfudit, aber mie:
der aufgegeben worden, weil die Erfahrunglehrte, was
man leicht hätte vorausschen kdnnen7 daß solc&lt;e Gerichte
die erwarteten Absichten nicht erfüllen, =-

Dreyzehnter Abschnitt. Ueber academische
Strafen , und geringere Policey:Sälle. == Jn
Jena werden seit einigen Jahren alle Studirende, die
kine Disciplinarstrafe erhalten, in ein bejonderes Buch
derzeichnet : wenn dies gut eingerichtet ist , kann man
daraus sogleic) ersehen , wer , wie und warum er be-
straft ist, ..- Vor einigen Jahren nahm das To-
backsrauchen auf den Straßen und Promenaden Über-
hand. - Es ward also bey 2 Rthlr. Strafe den Stu
direnden, und bey 3 Rthir. Strafe den andern Ein«

IJ3 wohnern
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wohnern verboten." Dadurch ward es'abgeschaft, und
wird auch gewiß nicht wieder einreißen, [o lange die
dFentlichen Toba&gt;sraucher nach dem Geseke bestraft
werden.

Vierzehnter Abschnitt. Ueber die Credit«
Gesetze. = Es isi einige Male die Frage entstait-
den, ob nicht Aeltern und Vormünder die edictmäßigen
Schulden ihrer Söhne und Mündel bezahlen mässen ?
Das iß aber der Wille des Geschgebers nicht, obgleichdies spilst billig und gerecht seyn dürfte. (?) =

Diese' Einrückung der Studenten - Geseke m einemCommentare hat übrigens die nachtheilige Folge gehabt,
daß dagegen die vermuthlich interessanteren Bemerkun:
gen über die öffentlichen gelehrten Anstalten weggeblie-
ben sind. Es wird zwär 'deshalb. in der Vorrede
auf die Schrift des Hrn. C. R. Brandes (1t1 B.
S. 281.) verwiesen. Dem konnte aber das Detail

de Einrichtungen nicht so befannt seyn, als dem tu.erf.

24

(Einige Nachrichten von den sc&lt;wedischen Universi:täten aus Acerbis Reise durch Schweden und
Sinnland werden hier noch ihren Plaz finden, ==
Das Clima von Lund ist äußerst gesund, Die Bib-
liothef enthält ungefähr 20000 Bände. . Der botani-
sche Garten ist nicht merkwürdig : es sind nicht über
1.200 Pflanzen darin. (Hängt dern die Güte von ber
Zahl der Pflanzen ab?) Die Zahl der Studenten
beläuft sich im Durchschnitt auf 300: sie gehdren im
Ganzen nicht zu den reichern und vornehmern, doch
haben fic neuerdings anständigere und feinere Sitten
angenommen , als ehemals. . =-- Die Stellen der
Professoren zu Upsala vergiekt der König : ihre Be-
soldung ist jährlich 70 bis 100 Carolin Alle müssen
wöchentlich 4 Stunden Öffentlich und gratis, und eben
so viel Privatstunden lesen. Aus denen, die viri-re-
etorales heißen, wird jährlich einer zum Rector erwählt :
seine Jurisdiction über dis Studenten exsirect sich auf
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6 Stunden rings um die Stadt. Wenn ein Professox
30. Jahre lang im Amte gestanden , so darf er fich in
Ruhe seen , und behält unter dem Titel, Emeritus,
seine ganze Besoldung. Die-Zahl der Studenten belief
sich noch 1730 über 2000, jekt sind im Durchschnitt
nie über 500 vorhanden: sie führen sich im Ganzen.
schr anständig auf, und studiren äußerst fleißig. = Das
Universitäts- Gebäude za Abo ist ganz von Steinen
erbauet, und besteht.aus 2 Stockwerken, die 3 Hörsäle,
ein Zimmer für den geademischen- Seng, einen Saakfür gymnastische Uebungen x und 2 Säle für die Bib
liotbef ia sich fassen. * Das chemische Laboratorium
und der Zergliederungs- Saal befinden sich in einem
andern Gebäude. Die Zahl der Studenten beläuft
sich im Durchschnitt auf ungefähr 550, Die Biblio»-
thef hat der Freygebigkeit der Königin Christine ihre
erste Anlage zu verdanken, in der Folge wurde sie durch
Schenkungen mehrerer Privatpersonen anschnlich ver«
mehrt. Ste destehet aus etwas über 10000 Bänden :
zur Anschaffung neuer Werke sind ihr jährlich ungefähr
150 Rehlr, angewiesen; auch hat sie eine ziemlich volle
ständige Sammlung von schwedischen Münzen. Die
anatomischen Lehranstalten sind besonders berühmt? es
fehlt selten an Körpern , weil alle Personen, welche
Ländereyen von der Krone besiken, oder Pensionen vonihr genießen, nach ihrem Tode dahin abgeliefert werden
müssen. (?) =- Im Allgemeinen füge ic nod) folgende Bemerkungen über alle drey- Universitäten bey.
Obgleich noch immer die polemische Thevlogie im
Gange ist, und die aristotelische Logik. mit der dazu
gehörigen läppischen Disputirsucht noch immer ihren
Plaß behauptet ; so wird doh auch äußerst viel Fleiß
und Mühe auf: die Beförderung ächter Gelehrsamkeit,
Pub auf wesentlich wichtige und nügliche Gegenstände
Bertvendet, Ein großer Vorzug besteht in dem ver:
fraulichen Verhältnisse, das zwischen den Lehrenden
und Lernenden Statt hat. Jene sind immer bereit,
ihren Zuhörern auf die möglichst faßlichste Art Unter-
richt zu ertheilen 1 und fodern sie bey jeder Gelegenheit

aur,
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auf, ihnen alle Zweifel und Bedenklichkeiten vorzuiegety
ja ihnen sogar auch den Schriftsteller / den sie erklärt,
vder die Materie , worüber sie Vorlesungen zu hören
wünschen , seldit anzugeben. ( Diesen Vorzug, deake
ich , haben die deutschen Universitäten auch : nur / daß
die.Nachfrage bey den Lehrern über entstandene Zweifel
in den Gränzen bleiben muß, die ich ia einem Programm
(8 9. €. 289.) bezeichnet habe. Dies alles würde
ich inzwischen noch kein vertrauliches Verhältniß nernen,
welches nach Fr Natur der Sache nur mit wenigenStuditrenden Statt findet. ) Es. giebt aber auch-kein
einziges oder nur höchst wenige Länder, in welchen ein
ausgezeichneter litterarischer Ruhm und ein hoher Grad
von Gelehrsamkeit so schr vom Hofe geehrt worden
sind. Es sind schon mehrere Profesjoren “auf eine
verschwenderische Art mit Ritterorden und andern Be»
weisen von Achtung und Auszeichnung überhäuft wor-
den. Ueberhaupt wird der Stand eines Gelehrten in
Schweden schr hoch geachtet, und man hat für einen
Mann, der sich in seinem Fache besonders hervorthut,
allgemein die größte Verehrung. Daber ist dieser
Stand auch ein Ziel des Ehrgeizes für reiche und am
gesehene Geschäftsmänner, ja jogar für den hohen und
niedern Adel des Reichs. 'Es verdient angeführt zu
werden, daß Gustav 111 gegen das Ende des Jahres
1778 den damaligen Kronprinzen selbst auf bic lini:
versität. nach Upsala begleitete , sich über 6 Wochen
daselbst aufhielt, und den sämmtlichen Vorlesungen,
die der junge Prinz besuchte, unausgesecßt beywohnte.

ZI.

Am 5 Oct. traf der Hr. Prof. Nolde von seinergelehrten Reise (9 B. S. 48-) hieselbst wieder
ein. In- den drittehalb Jahren / die er darauf zuge;
bracht, hat er einen großen Theil von Deutschland,
Jtalien und Frankreich, auch zuleßt n9c&lt; Ropens
hagen besucht,
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Rostiockschen Academie.
12. Band, 10. Stück,

Den 29. Nov. 1803,

I.

GV dem 198 Otüde bt8 Inzelligenzblatts der allg,
S Litteratur « Zeituug ifi éim 30n$iug aus bem

Reglement der Universität su. YOilna ent:
balten, aus: meldem. fid) eraiebt, bag bod) einíae nidyt
unerhebliche -Verschiedenheiten zwischen diesem Regle,
ment und den Reglements für die Universität Dorpat,
(9 B. S. 337. 11 B. S. 332.) üngleichen dem Res
glement zur Beförderung der Volksaufflärung; (.x1 B,
€. 364. ) Statt finden. Ich ziehe also das Vorzügs
tichere aus.

Erster Abschnitt. Von der allgemeinen Or»
ganisation der Universität. 1. Ste muß 1. voll»
kommenen und gründlichen Unterricht in den Wissen-
schaften ertheilen, 2) durch alle mögliche Mirtel zur
Verbreitung der Geistescultur und Vervollkommnung
der Kenntnisse beytragen, uni: 3) alle Gymnasien und
Schulen, die in dem Bezirk derselben befindlich sind,
unter ihrer unmittelbaren Aufsiht und Verwaltung
Haben. I1. Sie besieht aus Professoren , die ihrem
Amte wirklich vorstehen, und die Verdienste hahen, 2)
aus geschrten Personen, die zu der Societät derselben
in der Qualität von Ehrenmitgtiedern gehören, 3) aus
Adjuncten., und 4). aus Studenten. Sie hat 5) ihren
Chef, „unter der Benennung eines Rectors „ der alle

drey Jahre aus den wirklichen und verdienten Profese
fo
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soren gewählt, und nach Genehmigung der Oberschul-
directiou zur allerhöchsten Bestättigung vorgestellt wird.
1V, DieUniversität hat vier Ybtheilunzgen öder Facul-
täten , . nämlich 1) dey physischen und mathematischen
Wissenschaften, 2) der Heilkunde ; -3) der Moral Und
Politik; und 4) der schönen Wissenschaften und freyen,
Künste. Jede hat ihren Ael'esten , den die Universität
alle drey Jahre aus den wirklichen oder verdienten Pro»
fessoren wählt. X. Außer den übrigen Sißyngen wird in
jedem Monat noch eine besondere Silßyng gehalten / ín
welcher die Professoren und Ehrenmitglieder über Ab-
handlungen , Versuche , Beobachtungen und ung!"&lt;ungen berathschlagen , die entweder vom Necetor'Pder
von einem der. Mitglieder vorgelegt werden. Der
Zweck dieser Sitzupgen ist die Beförderung und Ver»
vollkommuung der Wissenschaften und Künste , und die
Verbreitung der nüßlichen Kenntnisse, besonders in den
Provinzen , wo die Universität das Centrum der Aufs
klärung ist. Diese Art von Arbeiten werdeneine aus-
gezeichnete Aufmerksamkeit der höhern Obrigkeit auf
sich ziehen , die nicht unterlassen wird , sie auf eine an-
ständige Art zu beiohnen. X1. Der Universität wird
erlaubt;1). mit Genehmigung des Curatores diejenigen
Adjuncten , die fich in den Wissenschaften und in ihrer
Auffübrung auszeichnen, uttd sogar Professoren ins
Austand zu schicken. 2) Jn der Universität wird es
niemanden untersagr, frey über Gegenstände der schö
nen Wissenschaften und der Gelehrsamkeit zu urtheilen.
Jeder Professor kann bey seinen Vorlesungen dem Sy-
steme ( Lehrbuche, ) folgen, welches er für das Beste
hält; jedoch daß die Versammlung der Professoren
und der Curator es billigt (11 93. &amp;. 566. 6 38.)
3) Sie hat das Recht, nüßliche Preisfrägen. vorzules
gen. XI1-XI11, Jährlich werden zwey difentliche Ver-
sammlungen gehalten ; die für Gegenstände bestimmt
fino, bic sich auf die Wissenschaften und Littergtur ber
ziehen. It diesen Versammlungen darf aber nichts
verl-jen werden , was nicht schon vorläufig in den Pris

vatfignngen gelesen, untersucht und genehmigt worden.
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XV. Zur Untersuchung der Bücher wählt die allgemei:
ne Versammlung jährlich einen verdienten oder wirkli
&lt;en Professor. Jeder Censor untersucht die Bücher,
die nach ihrem Inhalt zu seiner Abtheilung gehören :
und nach dem Berichte, ven er an die Verwaltung der
Universität gelangen läßt, wird der Druc erlaubt
oder versagt. In bedenklichen Fällen frägt er die pror
fessoren seiner Avtheilung um Rath.

Zweyter Abschnitt. Von den wissenschaftli«
c&lt;en Cathedern und Professoren. XX1. Juder Fa-
eultät der phosishen und mathematischen Wissenschafs
ten sind zehn Haupteurse, und zu denselben ro Profes-
soren , nämlich 1) der Physik : 2) der Chemie, 3) der
Naturgeschichte, 4) der Botanik, 5) der Landwirth-
schaft, 6) der reinen Mathematik, 7) der höhern ver»
mischten Mathematik, 8) der bürgerlichen Architectur,
9) der Astronomie , und 10) ein astronomischer Ob-
fervator. — In der Facultät der Heilkunde sieben
Hauptcurse, und für dieselben 7 Professoren, 1) der
Anatomie, 2) der Pathologie, 3) der Materiae medi-
cae, 4) der Clinik, 5) der Chirurgie , 6) der Ent-
bindungsfunst , und 7) der Thierarznenkunde. =- Jt
der Facultät der moralischen und politischen Wissen:
schaften zehn Hauptcurse. - und für dieselben xo Pros
feíloten; x) der Logik und Metaphysik, 2) der mora-
lischen Philosophie, 3) -des Natur- politischen und
Völkerrechts, 4) der Reichs-Oeconomie, 5) des bür-
gerlihen und Criminalrechts der vornehmsten alten und
der jetzigen Völker, 6) des bürgerlichen und Criminal-
rechts&gt;im russischen Reiche und den vereinigten polni-
schen Provinzen, 7) der allgemeinen Weltgeschichte, 8)
der heil. Schrift, 9) der dogmatischen Theologie,
ünd 10). der moralischen Theologie. =- In der Facul-
tät der sc&lt;hdnen Wissenschaften und Künste fünf Haupk-
eurse , und für dieselben 5 Professoren, 1) der Rhe-
torik-und Düchtkunst, 2? der griechischen Sprache und
Litteratur, 3) der lateinischen Sprache und L. 4) der
rusjitchen Sprache u. L. und 5) dee Zeichenkunst und

Malerey. Zur Ergänzung der nöthigen AufklärungI wer:
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werden no&lt; Ergänzungs- Curse *) seyn. Uebersteigt
die Zahl der Ergänzungskurse , die für ndthig und
nüßzlich erfannt werden, die Zahl der Professoren , (o
überträgt die allgemeine Versammlung , nach Geneh-
migung des Curators , dieselben den fähigsten Ndiunes
ten. XXI1. XXIII, Die Professoren und Adjuncte , die
aus Mangel an Studenten oder einer andern Ursache
ihren Curs nicht fortseßen können , müssen dem -Nextor
in der allgemeinen Sißung anzeigen, mit welcher Öle
lichen Arbeit sie sich zu beschäftigen wünschen, oder die
allgemeine Versammlung muß ihnen auch selbst zwecks
mäßige Arbeiten anzeigen. Jeder Profeffor Ordinarius
erhält für einen vollen Curs 1000 Rubel, und füreinen
Ergänzungs - Curs 500 , Rubel Silbergeld jährlichen
Gehalts. Die Professores Ordinarii erhalten , nach
dem sie 25 Jahr in dieser- Qualität gestanden baben,
den Titel, verdiente Professoren , (emeriti,) und wenn
sie alsdann aufhören , Vorlesungen zu halten, genicßen
fic zeitlebens wren. vollen Gehalt, wo sie sich auch idren
Aufenthalt wähien mögten.

( Das Uebrige künftig..)
^m eut

I, Ueber die Dauer der künftigen Strafen, nach theolo«-
gischen und phiiosophischen Gründen , von R. C.F.
Ur7öller, Rosio&gt;, 1795. Gedruckt mit Adlerschen
Schriften. 43 Bogen' in Quart. |

2. Ueber die Einwerfung in das Erbe , zur Beantwor-
tung der Frage: Oh die Kinder sich von der im
Testament ihres Ascendenten ihnen auferlegten Ver-
bindlichfeit zur Collation, durch Entsagung „der Erb»
fdaft, befreyen können, Von Friedrich Bölkow;
der Rechte Beflissenen. Rostoc&gt;, gedruckt bey Adlers
Erben, 1796. 23 Bogen in Quart. |

3. Ucber den Begriff der alten Philosophen Griecßen-

lands von Gott. Bon den ältesten, Theogonisten bis
au

*) Von diesen Ergänzungs - Cursen findet sich keine ges
nauere Nachricht.
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auf ben Socrates. “Von L7, C. &lt;j. Srähn , der
Theol. Cand. Rostock, gedruckt in der Adlerschen
Officin, «796. 23 Bogen in Quarr,

4. Vom 'Religionseifer. Ein Versuch von--Vollrath
Studemund. Rosto&gt;, gedruckt bey Adters Erben,
1796. 3 Bogen in Octayv.

53. Gang- der Hauptveränderungen, welche die Lehre
Jesu und die von ihm eingefelzten religidsen Gebräus
die bi$ zur Reformation erlitten haben , kurz darges
stellt'von B. Rrep;- Eandidaten des Predigt-Amtes,
Mostoc&lt;, ' eedrucft bey Adlers Erben, 1796. 2x Bo-
gen in Octav.

6. Ueber den Einfluß der Leiden und Widerwärtigkei-
ten dieses Lebens auf unsere Glückscligkeir, ; Von
IJ. Ww. C. Sprewitz, .d. G. G. &amp;. 3ieftorf, qe
druckt bey Adlers Erben, 1797. '2 Bogen in Octav.

7. Vom Renkauf nach Lübschen und Rostockschen Nechtey
von Johann Heinrich Ablers, d.:R. B. Rosio&gt;,
gevrüe bey Adlers Erben, 1797; 2 Bogenin Octav.

8. Etwas über die Krankheiten der Lohgärber und die
Wirkung der Eichenninde, von Valentin Loren.

Rostoc&gt;, 1798, gedruckt bey Adlers Erben. x5 Bo-
gen ín Detav. —

9. S8on bem wohlthätigen. Einfluß des Christenthums
auf die Moralität seiner Bekenner , vorzüglich. in
den ersten drey Jahrhunderten. Ein Versuch von
I. S. Hermes. Rostd&gt;, gedruckt in der Müller»
schen Officin, 1798. 28 Bogen in Octav.

10. Ueber die Rechte und Verbindlichkeiten der städti»

schen Nachbaren gegen einander, besonders nach rossiockschen Privat-Rechten, von A.P.D. Vik. Rostoc&gt;k,
gedruckt bey Adlers Erben, 1798. 33 Bogen in
Quart.

11. Joel, überseßt und erklärt von G. Wiggers.
Gdttingen , bey Philipp Georg Schröder, 3799.
63 Bogen in Octav.

12. Abhaudlung über Ehre und Ehrlosigkeit nach rd!
mischen unb deutschen Rechte. Von 4. eei

HE
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tbebirann. ^ Sio(totf, 1800. - Gebrudt in ber 9fo,
lerschen Officin. 23 Bogen in Octav.

rx 3. Beantwortung der Frage : Kann eia Schuldner
Pupillen- und Kinder» Gelder mit völliger Sicher-
Heit ohne vorhergegangenesrichterliches Decret an den
Vormund und Bater zahten ? Von I. W. Prehn,
Kanzellisten bey der Herz. Meckl. Justiz - Kanzley zu
Rosto&gt;. Rostock , gedruckt .in der Wüllerichen Of-
ficin, 1800, 5 Bogen in Octav.

14. Obferuationes ad quaedam Joca Noui Testamenti
diffieiliara, scripfit Joannes Orto Plagemann, Theol,
Cand, Roftochii, litteris Adlerianis, MDCCCI,
3 Bogen it Octav. "s

15 Ueber die Taufe in historis&lt;er und philosophischer
 Stbdüdt, von I. C. D. Bxpg. . RostoE , gedruckt
in der Adlerschen Officin, 1801.2 509en in Octav,

x.6. Die Gütergemeinschaft zwis&lt;en Ehegatten nach
' Lübschen und Rostoschen Rechte, von .G. A. Nog«

genbau, immatr. Adv, u. Procurator bey der Herz.
Mel. Justiz - Kanzley-zu Rosioe&gt;. Nostoc&gt;. gedruckt
" der Müllerschen -Officiny: -4 80x. - 24 Bogen incfav.

17. Eine Predigt über die Feindeslicbe , von C. Beck»
mann, Ganbibaten ber Sbcolpgie. Text Matth. V.
44. 45. | Rosto&gt;, in der Adlerschen Ossiciun, 1802.
2 Bogen in Octav, . :

18. Einige Bemerkungen über das land virthschaftliche
Bauwesen , besonders in Rücksicht auf die Sparsam-
keit. Von Ernst Sriedricm Wilhelm Taddel,
zu Strameüs in der Herrs&lt;aft Wixmar Roöosto&gt;,
gedru&gt;t in der Adlerschen Offiein, und in Commission

„bey Stiller, 1802, 3. Bogen in HOctav.
I9. Des Marockaners Abdulvabeb Temimi Fragmente

über Spanien. Aus dem Arabischen übersctzt von
Jacob Chriflian Guflav Karsteu, der Cameralwis:
senschaften Befl. und Correspondent der Mecklen-
burgifchen naturforschenden Gesellschaft, Rostock,
gedruckt in der Adlerschen Officin, und in Com:
mission bey K..C. Stiller» 1801. 35 Bogenän Quark.

20.
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20. Versuch einer Widerlegung der hauptsächlichen
Einwürfr die in der neuesten Zeit gegen die Achte
heit des Evangeliums Johannis gemacht. find, von
Sriedrich Wilhelm Schlekev, der Theoiogie Cans
bibat wnb Privatlehrer in Rostock... Mit einer
Vorrede vom Herrn Dr. Ziegler. Stoftod , bey
Carl Christoph Stiller, 1802; 6 Bögen in Octay,

21. Ueber die Ursachen der herrschenden. Gleichgültig»:
Ferit gegen die Religion, Eine bMS en G. €.Bardey., Cand. der Theologie:-Stoftod)gebrudtin der Adferschen. Offirin; 1802; 2 Bögen-in Octav;

22. Muß nach Lübschen , so wie auch nach-Nostorkschem
*Stadtrechken, eine heerbte Ehefrau die Schäden undi
Koston ; wolthe iht Mann-durch ein Verbrechen vers
anlasset; von ihrem Vermögen mit bezahlen? . Ein
Versuch von Johann Ludwig Daniel Babst,
d. R. B. Rostock, gedruckt in der Adjerschen Officing
1803. x Bogen it Detas

23. Ueber das Fenster: und Lichkrecht , vorzüglich nach
Lübschen Gesegen. Eine Abhandlung von IT. €.
Richelmann, dem Jüngern. Rostock, gedruckt in.
der Adlerschen Officin, 1803, 2 Bogen [n Octay.

MA der verstorbene C. R. Sasse, das ansehnliche
Stipendium stiftete, von weichem so manche hiesige

Studirende eine beträchtliche Hebung erhalten, eerorbs
nete et, daß die Stipendiaten vor Empfang der dritten
Hebung durch eine Probeichrift erweisen sollten , daß
das Stipendium nicht unnüß verwandt sey. (2 B.
G. 41.) Allein selbst die in der Folge hinzugekomme«
ne Censur einiger Facultäts-Mitglieder (s B.S. 225.)
Hat bisher nicht verhindert, daß nur wenige Probeschrifs
ten den erfoderlichen Beweis liefern, mehrere hinges
gen dazu nicht hinreichend , und einige gar so schlecht
sind , daß es selbst unsexet- Academie nicht zur Ehre
gereicht, daß dergleichen Sachen hier gedruckt werden.
Da folglich vpn den meisten dieser Schriften bloß das
ephemere Dafeyn zu bemerken ist, so nehme ich eine
ziemliche Parthey derselben zusammen , und föge
über die darunter befindlichen juristischen Abhandlun-

gen
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gen dod) tinige ZBorte bitu. — Nr. 2ibejahet die
auf. dem. Titel bemerkts+specielle Frage aus dem ge-
wöhnlichen Grunde : sonst-ist die Lehre vön der Eolla-
tion. darin" nicht erläutert :- selbt ü, 7. C: de coflat,
wird , ohne deu Versuch. einer Erklärung: zu machen,
damit abgeferriget, daß .es nicht direct auf riese Frage
zutreffe. == Nr. 72 und.16 werden vön dem, der eine
genaue Etdxterung diefer Gegenstände wünscht ,- eben-
falis oDue Nachtheil unbeachtet bleiben fónnew— 9r.
10 entbáltberidtebenes, tas jur Grláduteruma Des bies
sigen Stadtrechts dienet. =- In Nr. 172 fehlen richtige
und deutttHe Begriffe :: ohnehin war dex. Gogenstaund
für einen Anfänger viel zu schwer. = :Nwi- x3 gehört
zu den" bessern Probeschrifren. Zwar sthsint mir die
angenomntene Erklärung des L. 25:C..de admimttr,
tor. und des $. 2 4, quibt: alien, lic; zweifelhaft : und
üch würde die Erklärung vorziehen, daß die lententia
iudicis, (bep welcher mir aber der Zusaß , fipe omni
dammno. celebrata, durchaus unverständlich hleibt /) die
gerichstiche Anerkennung der-Qualität des Vormundes,
also in unsrer Sprache das Tutorium, bezeichne, Aber
in dem. Resultat bin ich mit. dem Hrn. Verf. um so
mehr“ einverstanden, als es dem Richter - wenn er auch
Zeit zu solchen Untersuchungen hätte , doch an geseßliv
cen Sternen, nach welchen er die Zahlung oder Richt»
zahlung verfügen soll, durc&lt;aus fehlt, und es wider-
sinnig scheint, die Anfrage nur bey der Erhebung, nicht
bey der Ausleibe, zu erfodern. = Nr. 22 verneint die
aufgeworfene Frage, aber "ohne Gründe dafür anzy-
führen , denn das, waß $. 16 und 17 gesagt wird,
mödgte man wohl nicht für Gründe gelten lassen dür-
fen. -- Nr. 23 gehört zu den schlechtesten Stücken, =-
Unter den. nicht juristischen Probeschriften dürsten Nr,
19 und 230 guyszuzeichnen seyn.
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Rosto&gt;kschen Academie.
12, Band, 11. Stück,

Den 6. Dec, 1803.

ie

Aphorismen über die Univerfititen und über ihr Ver-
báltnifs zum Staate, von D, Ludwig Wachtler, Pro-
feffor der Theologie zu Marburg, Nebst einem
Anhange über den gegenwärtigen Zustand der Uni-
verfitit zu Marburg. Marburg, in der neuen aca-
demifchen Buchhandlung , 1802, 303 Bogen in
Octav.

ie Inbelfeyer der Academie zu Wittenberg ver-
$ arläßte den Hrn. Verf. zu einem Nachdenken

Über den Nußen, den die Universitäten geleistet
Haben , und den sie leisien könnten und sollten.
Die Resultate seines , anscheinlich etwas flüchtigen
Nachdenkens beschloß er den Fürsten Deutschlands und
allen Edlen, welche gerne Gutes wirken , vorzulegen 2
und er meint / wer in unserer neuen Litteratur nicht
ganz ein Fremdling ist , werde schwerlich nach den
Gründen fragen, , welche die öffentliche Mittheilung
rechtfertigen. Gleichwohl gestehet er selbst, daß weder
bedeutende Entde&gt;ungen, noch eigentliche neue Erdrtes
rüngen, oder unerwartete Ansichten, darin enthalten
sind ; wer mit diesem Fache der Litteratur bekannt ist,
wird also allerdings fragen dürfen , wozu die Wieder»
holung bekannter Dinge, und no&lt; dazu in einer schr
oberflächlichen Darstellung, dienen solle ? Da andere
Critische Blätter über dies Buch ein günstigeres Urtheil

gie
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gefäslef haben, als ich fällen kann, =- was niemanden
befremden wird , der die Verschiedenheit der Meinuns-
gen, und die Schwierigkeiten - Gegenstände dieser Art
vollständig kennen zu lernen, erwägel, -= so muß ich
zum Beweise des meinigen den Inhalt der 23 Apho-
rismen, aus welchen der Haupttheil besticht, etwas aus-
sährlicher angeben, als sonst ndthig wäre 1. Es ist
so wenig gedaufenlose Neuerungssucht, als voreilige
Liebhaberey an Paradoxien, daß- soviele Stimmen sich
gegen die Universitäten erheben, und so mandhe Klagen
über ihre zweckwidrige und sogar moralisch schädliche
Einrichtung laut werden. (Die Schreibseligkeit man-
&lt;er Leute hat denn doch woh! einen sehr bedeutenden
Antheil daran,) Angenommen , daß sie in wissen»
Ichaftlicher Hinsicht ziemlich viel ieiften; oder wenigstens
leiten fónnen : so läßt sich doch die ungleich grödpere
A.zahl derselben gegen den Vorwurf nicht in Schuß
nehmen, daß das Gift der moralischen Berdorbenheit
und Verführung auf ihnen furchtbare Verheerun-
gen anrichtet. (Zu läugnen ist es nicht , daß mancher
Süngling auf der Universität zum Mössiggange und zu
Untugenden aller Art verführet wird. Ist das aber
eine eigenthümliche Eigenschaft der Universitäten ?
Sind es bloß die Studirend«en, die in den Jünglings-
jahren auf Abwege gerathen , oder ist das nicht viel;
mehr in allen andern Ständen eben so ? Und geschie-
Het das bloß in Städten, wo Universitäten sind , oder
ist das nicht vielmehr eine Klage , die auch andere
Städte trift ? Kommt nicht mancher Student schon
von der Schule oder aus der Aeltern House verdorben
zur Academie?) I. Die Universitäten / auch die bess
sern, zeichnen sich unter allen Corporationen im Staate
durch eine unverkennbar &lt;aracteristische - baid mehr
bald minder modificirte Pedanterey aus: sie wähnen,
ihre Existenz nur durch Beybehaltung der ursp ängli-
cen zunftmäßigen Berfassung behaupten zu können.
Zunftgeist leitet die collegialischen Geschäste , wenn er
gleich einielnen Mitgliedern der Universitäten fremd
und widrig ist. (I&lt; wüßte doch nicht , was die Uni-

ver.
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verütäten Zunftmäßiges hätten, als die Facultäts Ein:
richtung , die auch jeszt'nicht allenthalben mehr einer
Zunfteinrihtung ähnlich ist, und die der Verf. selbst
im Wesentlichen billigt. Wäre es ihm gesällig gewe-
sen, sic) selbst darüber dentliche Begriffe zu verschaffen,
und dann seinen Lesern das - was cr für zunfimäßig
Hält, zu nennen; so würde sich das, was etwa Gegrün-
detes in diesem zu allgemeinen Vorwurf liegen könnte,
näher übersehen lassen.) I11, Nur der Staat kann
die Verbesserung der höhern Lehranstalten bewirken,
und muß es thun. Denn es ist sehr bedenklich , die
Ausbildung der Geschäftsmänner ; die er gebraucht,
dem bloßen Zufall zu überlassen 3 und jeder nur etwas
bedeutende Staat hat so vicle Eigenthlimlichkeiten,
individuelle Bedürfnisse und verwickelte Gerechksame,
dab es dem Fremdlinge schwer wird. den ganzen Kreis
der ihm vermittelst eines Amtes übertragenen Berufs-pflichten auszurüllen.|.,,Esistdahereinederersienund wechtigsten Pflichten des Staats, für höhere Untere
richtganstalken zu sorgen, und dieselben auf das zweck,
mäößigste einzurichten." IV. Diese Pfliht wird dem
Staate durch die davon zu erwartenden Vortheitle sehr
erleichtert. In einem Lande » welches 500006 Ein»
wohner hat, studiren zum mindesten 100: wenn jeder
nach einem mäßigen Durchschnitte 300 ?( auf einer
auswärtigen Universität verzehrt , so entgeben dem
Staate jährlich 30005 22S : welchem guten Katnera-
listen könnte es aber gleichgültig scheinen / daß eine so
beträchtliche Summe Jahr für Jahr dem Lande entz0-
gen und auswärts im Umlauf geseßt würde ? Eine gut
eingerichtete Lehranstalt wird aber auch von Fremden
besycht werden : und da würden 2092 Fremde jährlich
nod) 60000 GE Geld ins Land bringen. ( Nachdem
viele Regierungen angefangen haben - das Studiren
auf auswärtigen Universitäten zu erschweren, und der
König von Preußen es sogar ganz verboten hat,
mdgte auf die Ausländer nicht so zuversichtlich zu rech-
nen seyn.) Vv. „Deutschland hat zu viel Universit:
pin, und die wenigsten darunter sind fo beschaffen,da
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daß Staat und Menschheit dabey gewinnen fönnen.
„Es wäre rathsam , daß nur solche Staaten Universi:
„täten unterhalten mögten , weiche groß genug sind,
um sic der Landeskinder wegen , die einen bleiben:
den Stock der literarischen Bevditei ung auswmar-
„Hen, haben zu mössen. Kleine Universitäten follten
zreingezögen werden, denn sie ind dconomisch und mo»
ntalifd) (ddolid) Beeiben wir bey der lchteren Jit
nfibt eben , ba bie etfiere nid)t eriefen. iu weiden
„braucht; so zeigt die Erfahrung unb der Augenschein,
„daß der Unterricht auf denselben äußerst unvollkom»
men ist, und! folglich der oberste und edelste Zweck els
mer höhern Lehranstalt nicht erreickt werden Fann.
1/Sey es auch, daß Jünglinge in Ansehung der soge
zdannten Brodiwissenschaften dürftig und jo weit, um
utin den“ strengern Foderungen ait einen fünstigen
„GStaatsbeamten nic&lt;t Genüge leistendes Examen aus;
halten zu können, unterrichtet werden ; so ist doch dex
uSiadtbeil einer. faf durchaus handwerksmäßigen Bils
„dung unverkennbar , wenn diese Jünglinge Männer
werden, und in das vpractische Geschätsleben einire-
uten. Ueberall Einseitigkeit und beschränkter Blik z
keine tterarische Humanität; Fein inneres unvergänge.zrliches. aus dem Geiste der mannigfaltigsten, in ihrer
„gegenseitigen Beziehung auf einander als eng ver,
„bunden anerkannten Kenntnisse hervorgegangenes Stre-
ben, fortzuschreiten, und rastlos an eigne iütellectuelle
„und moralische Veredlung zu arbeiten z kein höheres
wJateresse für den Gef öftstreis , welcher ihm ange
/wicsen ist ; überall Mechanismus , Ehnecengang
rund Berücksichtigung des Brodterwerbes ; höhnende
„Gleichqültigkeit gegen litterarische und geistige Ber
zischäftigungen ; fein lebendiger Sinn für Wohl unb
Bestimmung der Menichheit. Es giebt Ausnahmen,
auf welche diese Characteristik nicht paßt : aber die
„Wänner , welche zu dieser Ausnahme gerechnet zu
/werd'n verdienen. verdanken fast alles , was sie sind,
sich selbst ; und würden durch zweckmäßigen Unterricht
„and bey gehöriger Anleitung doch beträchtlich weiter

me
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gekommen seyn. Gewöhnlich herrscht auf kleinen Uni-
versitäten Unfleiß, Unmoralität, und Mangel an dem
„die Studirenden bejeelenden edlen Weiterfer. “' (Ich
seß! eine der Hauptstellen des Buchs wditlich und un:
abgekürzt h'eher , um den Echwall unverständlicher
uvd unzusammenhängender Worte , in welche der Hr.
Verk. die Resuitate seines Nachdenkens oft gehüllt
bat, fennbar zu machen. Den Grund, warum Deutsch-
land zu viele Universitäten“ hat , erfohren wir nicht.
Even so fehit ein deutlicher Begriff einer kteinen Uni:
versität 3 da' es doch wohl unumgänglich nöthig war,
zuvbrderst festzusczen, ob hirbey auf die Zahl der cf
ter, oder auf die Zahl der Studirenten, oder auf die
übrigen Lehranstalten Rlicksicht zu nehmen sey; indem
biernach die Folgerungen sich merklich verändern. Spo
ist es z. B. nicht zu begreifen , warum der Unterricht
auf. einer keinen Academie unvollkFommener seyn
sollte, als auf einer größen, ' wenn sie hinlängliche Leh-
rer hat ; und eben so ergiebt sowohl: die Natur der
Sache als die Erfahrung, daß sich auf großen Acade-
mien die Gelegenheit unb der Reiz zum Müssiggange
und zu Ausschweifungen höufiger findet, als auf klei
nen, wenn auf beyden die Aufsicht gleich ift.)

(Die Fortsezung folgt.)
2s

CLn einer Zeitschrift , die sich hauptsächlich mit den
AF academischen Einrichtungen beschäftigt , darf die
Nachricht von einer ganz neuen Art der Yniversitäten
Nicht ganz fehlen, die von einem erfinbungsreidyen Ge;
nie, dem Hrn. Rodig in Pirna, in einet Bitte an
Regenten um Unterstützung zu Anlegung einer
Primar: Academie oder Ober -Universität im
Ineelligenzblatt zur allg, Litteraturzeitung, Nr,
/27 , vorgeschlagen ist. Vermuthlich toerben bie mei
sien meiner Leser bisher von diesem Gelehrten eben so wes
nia vernommen haben, als ich 3 aber folgende Beschrei-
bung die er von sich. selbst macht, zeiget , daß. er nicht

zu den gewdhnlichen Menschen gehöre. „Im beschei3 enen
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denen Stolz, aber fester Ueberzeugung, rühme ich mich,
in mehreren ihrer Theile die Naturwissenschaft, unb bic
bep die gejammte Philosophie, und jede Wissenschafts»
lehre, begründet zu haben. == Ttewtons Sirrtbümet
auszurotten, wo Leibritz, Büsson. Baco stehen blix-
beu, fortzufahren, was Aristoteles und Epicur mein-
ten. zu begründen, Vorsitriften zur Tugend , die die
Menschen gern erfüllen werden, und welche Socrates
und ** nicht [ehrten, Lehren zum practischen Leben, wels
&lt;e ächte Moralität bewirken werden, (zu geben,) das ist
mein mir erreichbarer Zweck.“ Er hat nun zwar angefane
gen, diese hohe Weisheit in vier Echriften , welche in
diesem Jahre erschienen sind, der Welt nitzutheilen :
aber diese Schriften „haben, ibrer Wohlfeilheit, Leichte
verständlichkeit und ihres ausgebreiteten Umfanges unge»
achtet , wegen..der großen Merge Herausgekommenet
Schriften, die ihnen gebührende Celebrität noch nicht ganz
erlangt." Damitalso die Welt von seinen wichtigen Ent-
defunzgen, und von vielen in den Wissenschasten noch feh-
lenden Wahrheiten, die Hr. R. für Pub icität bereit haf,
desto geschwindere und bessere Kenntniß erhalte, so will
er „den gewöhnlichen gemeinen Weg verlassen, ' und
durch die vorgeschlagene Primar-Academie oder Ober-
Universität das neue Licht sicherer verbreiten, Diese ist
aber nicht, wie andere Universitäten, für Stydirende be:
stimmt, sondern „sür Lehrer, Professoren, Gelehrte als
lex Stände und Wissenschaften.'' Wenn sie.erst eröfnet
ist, wird „von den Regierungen aller eivilisirten Länder
erbeten werden, Professores der Philosophie und Natur-
wissenschaften auf ein Jahr oder länger dabin zu sendet)
um den Verhaadlungen und Uebungen beyzuwohn-n. “
Der Unterricht wird „nicht allein in Vorlesungen. welche
dfterer Meinungen als Wahrheiten lehren, und in Dispus-
kationen, welche wohl Streit gebähren, aber selten vol-
[endete Resultate (gewähren ) sondern mehr in socrati-
schen oder andern Gesprächen und Berhandlungen bestes
hen, durch welche sich Belehrung und Unterricht nutzha-
rer mittheilen läßt. /' Schr kostbar wird diese Ober-Unis-

versität nicht werden , denn sie wird nur einen einzigen
ZU:
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Ober:Professor , ihn nämlich, den Hru. R. erhalten.
„welcher außer drey Gehüitfen, als Unterlehrern , zu
Niederschretbung dei Unterhaltungen, Vorlesung einges
reichter Einwürfe, Fragen und dergleichen, und wovon
eizer bey-den wegen Physik und Chemte anzustellenden
Versuchen hülfreiche Hand zu leisten vermögte“ keiner
Beyhülfe bedarf, als eines Versamm]ungs: Saals, besser
ries Plaßes mit einerColonnade,/und eines Laboratorii."
(Doch auch wohl eines guten Gehalts, und der Kosten
für das Laboriren? deny der Unterricht soil unentgeld«
lich seyn.) Wer an dem Nuten dieser Anstalt zweifeln
mdate, der «rwäge folgende Versicherung des Hrn. R.:
Vergeblich bemühen sich jeßt Philosophen, ihre Syste-
me Unerfahrnen mündlich und schriftlich auf tiniverfitàs
ken vorzutragen: fie fino auf irrigen Wegen, stiften nur
Schaden u. Unheil, und zergiören jrde feste sichere Grund?
lage derjenigen Wissenschaften, welche auf philosophische
Gründe gebauet seyn sollten. “'-- *,, Es feblet jekt, soll
aber bey baldiger Einrichtung der Ober-Universität nach
kurzer Zeit nicht weiter fehlen, Begründung des mensch
lichen Wissens , Festsezung der Metaphysik, vereinigte
Darstellung der Naturwissenschaften in allen ihren Theis
len , Vernichtung aller philosophischen Secten, und
Bollendung aller Philosophie.“ Es wird also nun les
diglich an den Regenten liegea, wenn dieser Primar-Phi-
losoph seinen Vorschlag ohue Erfolg gemacht hätte.

Eineu ganz andern Weg zur Beförderung des gelehr»
ten Unterrichts findet maa in einem Plan zur Organicsation einer höhern Bildungsanstalt für künf«
tige Gelehrte , den das Septemberstü des teut«
schen Parrioten von C. G. Steinbeck enthält, und
dea man cinen Plan zu einer Unteracademie nennen mdgs
ke. Der Verf. desselben ist derMeinung, daß unsere
Universitäten, und noch mehr unsere Gymnasien, mit we*
nigen Angnahrmen, das Gepräge der Zeit ihrer Stiftung
trägen, und also auch letztere gänzlich umgeformt werden
müssen. Er geht von dem Brundsaße aus, daß die Hälfe
te erZe kzur Erlernung der griechischen, römischen und
franzdsischen Sprache hinlänglich sey, die andere Hälf-

fe
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te aber mehreren der academischen Wissenschaften, jedoch
mit Ausschluß der eigentlichen Brodtwissenschaften, ges
widmet werden könne DieseWisscnschatten sollen daselbst
im verjüngten aaßstabe von drey Professoren,
der Philojophie und des Styls, (nach neuern Ertah«
rungen scheinen diese ziemlich unvereinbarlich qu mer,
den,) der Geschichte und Geographie, und der Mathe«
matif und Naturgeschichte, vorgetragen werden : woges
gen drey andern Protessoren, derlateinischen, der gries
&lt;is&lt;hen und der französischen Sprache, der Unterricht in
diejen Sprachen verbleibt. Die von den ersteren vorzu»
tragenden Wissenschaften sind , empirische Psychologie,
Cittenlebre , Rechtslehre , moralische Religionswissens
schaft, Logik, historische Darstellung der wichtigsten phi-
losophischen Systeme, Aesthetik, Encyelopädie, Techng»
logie . "Geographie, Statistik, Elementar: Geschichte,
Staaten-Geschichte , syn&lt;ronistische Geschichte , Natur»
geschichte , Artthmetik und Geometrie mit practi'chen
Uebungen, angewandte Mathematik und Ueberücht dex
Physik, Mechanik, Chemie 1c.. mit Zeichnungen, völlis
ge Bemächtigung der Muttersprache, um correct und
schön zu schreiben. Sowohl der wissenschaftliche als
der Sprachunterricht ist in drey Curse vertheilt, deren
jeder ein Jahr bauern soll. Als Gründe zu diesem
Vorschlage werden noch angeführt, daß in unsern Zeis
ten der Aufenthalt auf den Universitäten weit kürzer
dauert, obgleich die zu hörenden Wissenschaften sich
vermehrt haben, daß der Privatfleiß immer mehr sinkt,
und daß die Studirenden täglich nicht mehr soviel
Stunden, wie ehemals , besuchen. =- Soute aber
wohl die bloße Vermehrung der Unterrichts» Gegens
stände bey den Gymnasien das Gepräge der ältern
Zeiten vertilgen ? Und würde dieser Schulunterricht
im verjüngten Maaßstabe den austührlichern aeade«
mischen Unterricht entbehrlich machen ?
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Veber die Schwangerschaft ausserhalb der Gebärmutter,
und über eine hóchft merkwürdige Harnblafen-
fchwangerfchaft insbefoüdere , von D, Vilhelm
Fo/ephi, herzoglichen Professor der Anatomie,
Chirurgieu. Geburtshülfs zu Rostock, verschiedener
gelehrten Gesellschaften Mitgliede , etc. Roftock,

3803, bey Karl Chrift, Stiller, 14 E Bogen (it Dxtav.
ine von dem Hrn. SBerf; bemerlüelligte &lt;irurgi-

sche Operation verschaffte ihm. die Kenntnsbreiner
| äußerst seitenen Krankheit; welche zu diesem Bys

&lt;e die Beräntassung gegebeß hat. In dem ersten
Abschnitt desselben sitd einöge allgemeine Bemerkun«
gen von der Begattung x Empfäugniß und Schwänv
gerschaft überhäupt j enthältem: »In dem zwepyten
Abschnitt wird von der Schwangerschäft außerhalb
der Gebärmutter: umständlicher gehändelt 2 - ein Gee
genstand , den derselbe schon vormals in seiner Ab-
Handlung de.conceptione abdomitiali züm Theil bear
beitet hat. Und im dritken Abschnitt fölgt die Ges
schichte und Beurtheilunz einer funfzehnjährigen
Schwangerschäft / wo von däs Kind; (oder vielmehr
eine ziemliche Anzähl einzelner Theile desselben,) in det
Harnbla ;se lag.

2. «

(Erste Fortsezung des Auezugs ausrtserzungd des Auszugs aus Wa4pborismen über. dir 103096aus Wahlers
MN Bey
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Bey jeder Universität kommen als Haupkpuncte in

Betrachtung n die Beschaffenheit derselben überhgupt ,. 2) die öffentlichen Anstalten«, "die Upter-
begebe, H die Lehrer , und H die Eibe
téhben. E rn -

"X) Beschaffenheit der Universität überhaupt.VIL Die Universität fvlh eine gelehwte Bildungs-An-
stalt für künftige Staatsbeamten und Geschäftsmän»
ner seyn. Sie ist tm Verhältniß zum Staate kein
litterarischer Erhaftungs-Segkat, welhet die dermalige
Summe gelehrter Kengatnisse in allen Theilen des
menschlichen Wissens aufbewahren , verbreiten, und
wo möglich vermehrt der Nachkommenschaft überlies
fern soll. (17 B. S. 210.) Was in dieser Hinsichtgeschiehet, ist unausbleibliche Folge der pflichtmäßigen
Thätigkeit der RAS HA abet" vidt bet ober:ste und"Unmittelbare Zweck, nicht das Ziel dieser ihrer
Thätigkeit. Die Litteratur, als solche, ist keine Ange:
Te abe des Staats? WO fang es eben sd wenig seyn,als d innere Religion: Dies ist -laitter 'Workkrä-
imneteg. o Ser Perbfessor kann die für'den Staatsbeam-
teievfoterlidoen &amp;enntnije nit vortvagen ,. tent. e£
(ie sicht än seinem “Fache "nicht vörherzvplständig erwore
ben hät, und bey seinem Lehrvortrage wiederholt prü»
fet, nad) be sich so häufig veränderüden Bedürfnissen
ordnet und anwendet, und, was dievon unzertrennlich
kf; sieallmälig eiweitert:vder- berichtiget. - Ob man
dies den Zweck der! Universitäten , oder ein unentbehre

lichesMittel zur: Bildung der Staatsberamten nennenwill, darauf wird in Bezug auf-die daraus weiter zu
nahenden Folgerungen wenig ankommen. Die ro,
ftssdren gehören ja sebst zu den Staatsbeamten, wel-Gv auf der Academie gebildet werden müssen.)|VIIT,Ein'hdherer:Geist der Einheit beseelt das Reich der
Wissenschaften. Alle. wissenschaftliche Kenntnisse stehen
in Beziehung auf einander. Die Art und Gränzeu
der Verbindung derselben. bleiben dem individuellen
Brdürfuiß; der Wißbegierde und- der fortschreitenden
wissenschaftlichen Bilbyng überlaffen. . Dieses auf der

"einen,
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einem; umb bie eiiebung , iu melder einzeine Fächer
des menschlichen Wissens , als Vorbereitungs Eriäu-
terungs- und Erweiterungs- Kenntnisse auf einander
stehen, so wie auch der fruchtbare Erfolg von dem ge
sellschaftlichen Vereine mehrerer zu den verschiedenar-
tigsien Wirkungskreisen sich bildenden Jünglinge ; auf
der andern Seite, rechtfertigen die dermalige Beschaf
fenheit der höhern Lehranstalten. Diese Allgemeinheit
des höhern wissenschaftlichen Unterrichts wird zwar nur
von wenigen Jünglingen ganz. so benntt , wie es ge
schehen sollte : äber der höchstwohlthätige Erfolg -geh&lt;t
auf den Unterricht selbst, und-namentlich auf die Leh-
rer, folglich auch in mehr als einer Hinsicht auf die
Bildung der wissenschaftlichen Denkart über. (Warum
soli denn diese Einrichtung verändert werden?) =- Die
Abtheilung iu Facultäten ist zwar Ueberbleibsel eines
gothischen Zeitalters , kann aber - wenn man einige
Vorsichts-Maaßregeln anwendet, : ohne weitere Unbe-
quemlichkeiten beybehalten werdenz denn sie erleichtert
den speeiellern collegialischen Geschäftsgang. Die vier
Facultäten sind als sich vollkommen gleich an Rang und
Wichtigkeit anzuerkennen, und die sogenannte philoso-
phische Facultät muß nur“ eine Unterabtheilung erhal-
ten. Die erste Klasse ihrer Mitglieder übernimmt den
Unterricht in den Vorbereitungs-Kenntnissen , und ar
beitet der zweyten Klasse, so wie den übrigen drey Fa-
eultäten in die Hände. Für fie gehören Philosophie
in ihrem ganzen Umfange, Philologie , sowohl ältere
als neuere, und besonders auch Studium der Mutter«
sprache - Mathematik , Physik - Naturgeschichte; Ge-
schichte mit allen ihren Hülfswissenschaften, und schöne
Künste. Nach Maaßgabe der unmittelbaren Verbin
dung / worin „diese Vorkenntnisse mit dem Geschäfts
fäche stehen , dem ein Studirender sich widmen will,
ps jeder Jüngling sich einer Präfung unterwerfen,
9 T Vorlesungen über das erwählte Hauptfach hören
S i (Das wäre ja ein Zunftzwang der philosophischenFacultät / der zu den vorhergehenden Declamationen
über das Zunftmäßige der Universitäten übel paßt. Zu.

M2 gleíd)
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gleich aber würde diese Einrichtung die Zahl der acade«
mischen Jahre bey manc&lt;en Studirenden vermehren :
es sind z. B. für den Juristen zu seinem Hauptsache
aufs mindeste .3 Jahre erfoderlich / und also müßte er
4 Jahre oder noch länger flubiren, mena er nit bie
juristischen und philosophischen Colleoia neben einander
bören soll.) Zur zweyten Klasse der philosophischen Fas
cultät gehören theils die Staatswissenschaft , welche
die Politik, die Finanzwissenschaft; die Oeconomie, das
Forstwesen , die Gewerbskunde, das Berg und Hüts
tentocíen, und die Polizey begreift, theils die Wriegss
kunst ; denen in der Folge nach die Pädagogik zugesel-
ket wird. 1X. Die gesammten Facultäten machen
zusammen ein Collegium aus, das auf den besscrn
protestantischen Universitäten größtentheils sehr zwecke
mäßig bestimmt ist. Den Vorsit darin hat ein jähr»
lich oder halbjährlich erwählter Rector oder Prorector z
und auf mehreren Universitäten ist ihm ein Kanzler
oder fortwährender Beysiker zur Seite gestellt, welcher
seine Schritte controllirt, unb bie Universitäts Ver-
fassung wahrt. Zur Beschleunigung des Geschäfts
ganges haben viele Universitäten einen engern Ausschuß
oder eine Deputation, bestehend aus dem Rector, dem
Kanzler , dem Senior der Juristen - Facultät, dem
Universitätsmitgliede bey der Policen - Commission und
den Decanen z; der Syndicus führt das Protocoll.
Diese , Einrichtung existirt aut eine musterhafte Weise
oxganisirt zu Marburg. (Gleichwobl ist eine genaut-
re Nachricht von dieser musterhaftenOrganisirung weder
in der Hayptschrift noc&lt; im Anhange gegeben.) = Die
Universitäten haben ihre eigne Jurisdiction ,/ und diese
muß ihnen aus überwiegend wichtigen Gründen gelassen
werden, Es ist ein zu eignes Verhältniß, we'&lt;hes
zwischen den Lehrern und Studirenden Statt findety
als daß sich dasselbe in die gewöhnlichen Formen der
bürgerlichen Rechtsordnung einzwängen lassen könnte.
Das Personale der Universität tritt dadurch in neue
rechtliche Beziehungen, daß der ungleich größere Theil
noch unmündig ist; und gleichsam unter der väterlichenu
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Obhut des andern Theils steht, folglich eine Menge
Antomalien(?) in der herkömmlichen und constitutionellen
Rechtspflege nothwendig wird. =- Die Verwaltung
der Einkünfte wird am sichersten von den Mitgliedern
der Universität und dem Staate gemeinschaftiich besorgt.
Die ersteren siud zu nahe bey diesem Geschäfte interes:
siert, um davon ausgeschlosten zu werden / und dürften
in den mehrsten Fällen ausschließlich im Stande feyn,
die richtigere Ansicht von Bedürfnissen und vom Zweeke
der Berwendungen zu geben, -Der Staat ist befugt
sich über -den Finguzzusitand der von' ihr unterhaltenen
Lehranstalt zu unterrichten 3 und es treten zu viele Fälle
ein, in weichen seine weitere Untersiüßung in Anspruch
genommen wird , als daß er nicht an den Verhandluye
gen über Bestand und Verwendung der Universitäts-
Einkünfte uamittelbaren Antheil nehmen ollte. Mus-
sterhaft scheint auch. hierin die in7arburg getroffene
Einrichtung zu sevn, Die Verwaltung der. Universis
täts- Deconomie ist schon seit 1767 einer Administras
tious- Commission übertragen: diese besteht dermalen
Seit.n des Staats u8 einem Mitgliede der Rex
gierung, und von Seiten der Universität aus dem
Prorector , Kanzler , Exprorector , dem Professor der
Kameralvissenschaften, dem Syndicus und dem Ober»
poat, (Universiräts - Rentmeister.) == Allgemein eins
verstanden scheint maa darin zu seyn, daß die Univer«
sitäts Einkünfte fixirt seyn müssen ; ohne daß sich jedoch
der Staat deshalb von der Verpflichtunglossagt, bey
eintretenden außerordentlichen Fällen einen Zuschuß zu
leisten. Gegen die Verminderung der Einkünfte müssen
die fräftigsien , und allen vom Wechsel der Staats»
verwaltungs - Grundsäße zu befürchtenden Gesahren
Trotz bictenbe XRaaftegeln und Sicherheits - Anstalten
getroffen werden. (Welche wären denn die ?) Die
Finkünfte mössen auf liegende Gründe angewiesen wers
Anschia Endlich wird die Beschaffenheit des Orts in
Ilag zu bringen sen, Es ist sehr wohlthätig, weng

die Umgebungen desselben einen reichen. Genuß unschuls
diger und mannigfaltiger Erholungen darbieten. Emzügli
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züglich aber wird darauf zu sehen seyn, daß kein Luxys
und keine zu große Theurung in einer Universitäts, Stadt
Herrsche , wie in Nesidenzen und großen Handelssdädten
Der Fall zu seyn pflegt. (Und gleichwohl hat die Er-
fahrung gezeigt, daß Leipzig cinen großen Vorzug
vor Wittenberg, sv wie Wien und Mainz 'eineq
ähnlichen Vorzug vor vielen andern katholischen Unf-
versitäten gehabt.) I

2) Oeffentliche Anstalten. X. Einen mefent;
lichen Bestandtheil höherer Lehranstalten machen mehr
rere) zum Unterricht unentbehrliche öffentliche Institute
«u$, von deren Vollkommenheit die Frequenz einer
Universität gar sehr abhängt. Die allgemeinen sind :
I) eine möglichst vollständige Bibliothek, 2) ein Lese-
Instituti, das sich auf die wichtigsten gelehrten unb. po»
litischen Zeitungen und Journale, und die merkwürdige
sten historischen , geographischen, philosophischen und
bellettristischen Schriften beschränken kann , und 3)
eine Buchhandlung, die einer öffentlichen Unterstüßung
bedarf, wenn sie ein möglichst vollständiges Sortiment
unterhalten soll. X1, Für die philosophische Faculs
tät werden folgende besondere Anstalten ertoderlich :
T) ein Naturalien-Kabinet, 2) ein physicalischer Appa-
Tat, 3) eine Sternwarte, 4) eine Mödellkammer,
und 5) eine deonomische Anstalt, bestehend in einer
nahe bey der Universität belegenen Meyerey, wozu
Wiesen , Aer und Wald, ein kleiner Zuchtvichstand
und eine Stuterey gehören. Die medicinische Faculs-
tät bedarf, 1) eines anatomischen Theaters, 2) eines
emischen Laboratorii, 3) eines botanischen Gartens,
HYNeinesklinischen und &lt;irurgischen Hospitals, 5) einer
Entbindungsanstalt, und 6) eines zootomischen Theaters,
VII, Hieher scheinen auch die practischen Uebungsinstie
fute zu gehören, deren eine höhere Lehranstalt mehrere
haben muß. Zur Bildung der Religionslehrer ist ein
theologisches Seminarium erfoderlich, in welchem ho-
miletische und .catechetische Uebungen angestellt, und. die
Gfudirenden zu den wichtigsten und gewöhnlichsten
Vorfällen in der Amtsführung practisch angeleitet mn

en.
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den. .- Die Juristen-Facultät muß. einSeminarjum, für
den fünftigen, jurisiischen, Geschäftsmann, und die phi-[osophische Facultät ein Seminarium für künftige Ka»
meralisten und Oecoyomen , imgleichen, für künftige
Lehrer .an-gelchrten. Schulen haben.

. 3

JZeschluß des Auszugs aus dem Reglement
für die Universität.Wilna. -+-Aus den übri-

gen Adschnitten wird bloß yoch der Etat. der Universi-
tät anzuführen sxvn. Der Anschlag,ist aufs Jahr zu
hundert und: fünftausend: Silber-Rubei gemachte
die folgeudergesiait vertheiiet sind :
Für den Rector
Für 4 Decanen, jedem 400 Rb,
Für 2 Secretarien,/ jedem 450 Rb. -.
Für die 32 Professoren; 1020 Rb. für den
--Saupteurs, und 500 Rb, für den Ergän»

zuugsur8 &lt;&lt; . .

Für 12 Adjuneken, jedem 600 Rb.
Für 4Censoren, jedem. 1060 Rb,
Für die Sprachlehrer .
Für die Lehrer der angenehmen Känsie und

der gymnastischen Uebungen
Zum physischen“ Kabjget *
Zum. &lt;hemischen Laboratorio und für den.

Laborator . Lon

Zunt. Kabinet der Naturgeschichte . : -.
Zum botanischen Garten u. für deu Gärtner
Zum asironomischen Observatorio ,. .
Zur Schule der bürgerlichen Archikectur
Zur Schule der Zeichenkunst -
Zur Schule der, practischen Mechanik
Zur. Schule der Landwirthschaft . -
Zum anatomischen Theater und Kabinefk,
Zu dem Prosector 1000 -
Zur Gnischen Schule : 3000

Hule der Thierarzneykunde e 500 -
Zur Bibtiothek, mit dem Gehalt für den

Bibliothekar und dessen Gebülfen

IO00:;-—
"800 +-
900 =&gt;

500 ==
300 ==

509 —
500 ——

ZOO «-

2000 —

Zum
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Zum Unterha!t der academischen Häuser S090Rb;
Zu Holz , Licht , und zu Beobachtung der

Reinlichkeit I ' 2250 ==

Bur tfnterbatt der Unsverfitätsfirche 20450 —Für die 6 Priester bey dersetben/ jedem 120900; 720 —
Dem Prediger | 6o0 —
Dem Beichtväter, (Aumonier) . 300 —
Dem Oeconomen ; der auch das Amt des

*:Kassirers- versicht
Dem Buchhalter ZS
Den beyden- Pedellen; jedem 150 Rb.
För die übrigen bey der Universität erfo»-

- derlicden Bediente . à

Für die Ramlep unb famlepbebiente, im:
gleichen zur gelehrten Correspondenz und
Correspondenz der Universitäts-Berwat-
tung

Zu den Reisen ins Ausland .
Zu Prämien för die Aufldsung der von-der
- Universität gegebenen Preisaufgaben
Zti den jährlichen Belohnungen für die

Studenten, 'die sich durch Fleiß und Ge-
schieklichkeit ausgezeichnet haben .

Für die academischen Versammlungen, für
Zeitungen, Syoutnale, ic^ 15 ..

Zur Attsseßung der Pensionen für die Ver+
--"diesttei oder Emeriten 7 .

Deni - vier Visitatoren zu ihrer Besichti
- "guns: Reise der Gymnasien und Kress

- schülen, j:deni 1000 Rb. ;
Zur Unterhaltung des Lehrer Seminarii
Zit außerordentlichen Ausgaben

609..-

4009 =
4500 4m

„=. 130 &lt;3
105000 Rh.

Auch auf dieser Universität ist , wie man sichet / vont
einem Convictorio überall die Rede nicht,
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Georg Andreas Wills, wail. kayserl. Hofpfaligra-
fens und ältesten Professors zu Altdorf , Geschichte
und Beschreibung der nürnbergischen Universität
Altdorf. Zweyte Ausgabe, mit Nachträgen von
Christian Conrad L7opitsch , Pfarrer zu Alten,
thann. Altdorf , bey dem zweyten Herausgeber,
1801, 33 Bogen in Ockay,

ieser ganz überflüssige Titel einer zwenten Auns«
$ gabe ist einigen Nachträgen beygesüat , welche

meistens aus kleinen litterarischen Bemerkun-
gen bestehen, die ftr Ausländer kein Juteresse haben.ur die zuleßt abgedruckten neuen Geseße für die Sty,
direnden, welche den 26 Sept, 1798 oberherrlich be
stättigt worden , mögten insoferne eine Rücksicht vers
dienen, als sich daraus ergiebt, wie viel Schwierigkeiten
es habe, gute Disciplinar-Geseze abzufassen. Sie sind
nämlich nicht vollständig, und mance nicht für zwe
mäßig zu achten, Folgende Beyspiele werden den Bez
weis des Legteren geben? VI, Wer sich gegen die Uns
verleßlichkeit der Person des Universitäts-Pedellen oder
seines Adjuneten, sie mögen in Ausübung ihres Amts
begriffen feyn oder nicht - mit: Worten oder Handlun»-
gen verfehlet, wird mit Carcerstrafe belegt, IX, Wer
fich an inem öffentlichen obrigkeitlichen Anschtage ver
greift) wird dffentlich velegirt.== XIX, Wenn einer

ben
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den andern zum Zweykampfe ausfodert , und derselbe
nicht wirklich erfolgt, so wird der Ausfoderer und der
Ausgefoderte , wenn sie die geihehene Ausfoderung
dem Rector nicht bey Zeiten anzeigen - oder dieselbe
frevelhaft [äugnen und deren überwiesen werden, 8 Ta-
ge mit Carcer bestraft, Der Ucberbringer einer sol-
&lt;en Ausfoderung wird mit viertägiger Carcerstrafe
belegt. == XXV, Kein Studirender darf eine fremde,
mit ihm nicht aufs genaueste verwandte Weibsperson
beberbergen, bey einerCarcerstrafe von 8Tagen.=-KXXV11,
Unzüchtiger Umgang mit einer Weibsperson , er mag
Schwängerung zur Folge gehabt haben oder nicht,
wird mit einer Geldstrafe von 25 Fi gebüßt. In
Ansehung der Satisfaction der Geschwächten und der
Alimentation des Kindes bleibt es bey dem Decrete
vom 8 Nov. 1724, nach welchem die Geschwächte für
die Schwächung gar nichts erhält , und ihr'für die
Alimentation des Kindes höchstens nur 20 Fl., und
zwar erst nach erfolgter Niederkunft, ausbezahlt, jedoch
sogleich nach eingestandener Sc&lt;wängerung bey dem
Officio academico deponirt werden sollen. -- XXXVI11,
Wer an öffentlichen Orten Hazardspiele von irgend
einer Art , es geschehe um einen hohen oder niedern
Einsaß, oder auch Commercespiele um einen zu hohen
Saß pm wird um 6 xE bestraft. Wer andere zu
solchen unerlaubten Spielen anreizt, oder zu bereden
sucht , hat eine noch schärfere Ahndung zu gewarten.
Wer aber dergleichen Spiele auf seinem Zimmer spie:
len lößt; wird mit einer Strafe von 10%E belegt.

2e

weyte Sortfepung des Auszugs aus Wach,
lers Aphoriemen über die Universitäten, =

3) Unterrichts Gegenstände. XI11. Die Vorzüge
eines mündlichen Unterrichts vor der Autodidaxie bes
dürfen keiner sie rechtfertigenden Auseinanderseßung.
Schon das Mittheilen der ersten Grundsäge der Wise
senschaften in der auf das Denkvermögen der studiren-
den Jugend berechneten Deutlichkeit ist ein fräftigesT
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Erleichterungsmittel. Noc&lt; mehr Vortheil gewährt dem
Stuoirenden das Bemerken und Ablernen der Methode,
deren sich seine Lehrer vedienen. Besonders sichert
der mündliche Unterricht, dies ist sein größter Gewinn,
gegeu Ginfeitigfeit ber S3orftellungáart unb gegen das
blinde Vertrauen auf Einen Führer. (Dann doch nur,
wenn Studirende die zu einer Wissenschaft gehdrigen
Hauptcollegia nicht bey Einem Lehrer hdren ) Durch
die vielseitige Beschäftigung mit mehrern wissenschafte
lichen Gegenständen zu gleicher Zeit wird der Blik
freyer, die Erkenntniß. gebaltreicher, und die litkteraris
sche Selbsithätigkeit geregelter und fruchtbarer. == Um
eine zwedmäßige Folge der Vorlesungen zu bewirken,
ist ein Studienplan in Vorschlag gebrac&lt;t worden.
Auf Einländer ist dieser Vorschlag leicht anzuwenden z
bey Ausländern findet die Ausführung große Schwie
rigkeiten. Doch muß und kann etwas geschehen: obnt
die freye Wahl ver Studirenden zu beeinträchtigen :
sodann bleibe es jeden überlassen , davon Gebrauch zu
machen oder nicht. Der academische Senat vereinbare
sim also halbjährlich über einen Studienplan, und
lasse denselben von der höchsten Behörde sanctioniren,
Er kann vielleicht für mehrere Jahre seine Gültigkeit
behalten, vielleicht aber auch ichon für das folgende halide
Fahr in einzelnen Puncten beträchtliche Modificationen
erfodern : nimmermehr darf ihm der Character der
Unabänderlichkeit gegeben werden. Mit Berücksichti»
gung dieses Studjenplans veranssalte man alle balbe
Jahre hodogetische Vorlesungen über allgemeine Wis-
fenschaftskunde : und der Rector „mache die Ankömm-
linge auf diese wohlthätige Einrichtung aufmerksam.
(Von einer Realikrung dieses Vorschlags erwarte ich
keine erhebliche Folgen.) =- Außerdem sollten alle
Halbe Jahre Vorlesungen gehalten werden ,/ 1) über
propädeutische Kenntnisse, über alte Litteratur , Philo-
sophie, Mathematik, Geschichte, 2) über die Encyclopä-
die und die Elementarkenntnisse einer Facultätswisjen«
schaft, und 3) über die practische Anwendung der Fax
cultätswissenschaften, Die übrigen Vorlesungen wür-2 ESI!
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den im Laufe eines Jahres zu halten seyn. (Heißt
das, sie'sollen ein ganzes Jahr dauern, oder, siekönnen
halbjährlich abwechseln ? ) Endlich müßte festgesegt
werden , daß in-einem Cykel von 2 Jahren alle Vor«-
bereitungs- und Hülfskenntnisse der philosophischen
Facultät / und in eben so vicler Zeit die zu einer Fac
cultätswissenschaft erfoderlichen Kenntnisse vorgetragen
würden ; jedoch mit Ausnahme der Arzneywissenschaft,
welche einen zu weiten Umfang hat. ( Daß auch die
Rechtsgelahrtheit wenigstens 3 Jahre erfodere, habe
ich vorhin schon bemerkt , und in cinem Programm
(8 B. S. 239 ) umständlicher erwiesen.) XIV. XV.
Ueber die Gränzlinie der Theorie und Praxis in dem
Untcrrichte auf Universitäten sind die Meinungen noch
immer sehr getheilt. Die überwiegende Mehrheit
sachkundiger Gelchrten scheint sich dahin zu neigen,
daß eigentlich nux der Unterricht im theoretischen Theis
le der Wissenschaften auf höhern Lehranstalten erthei«
ket werde, und die Praxis der Periode, in welcher der
auf Universitäten vorbereitete junge Mann in das Ges
schäftsleben eintritt, vorbebalten bleibe. Daher hätte
man sich es also auch wohl zu erklären , daß die Re-
gierungen die jungen Männer, die auf ein Amt- oder
auf einen öffentlichen Wirkungskreis Anspruch machen,
ungeachtet der Prüfungen , welche die Universitätsbe«
hörden mit ihnen angestellt, und denen zufolge diesel-
ben ihnen wohl gar eine academische Ehrenwürde ers
theilt haben, einer abermaligen Prüfung und einer
Probe oder Uebungszeit unterwerfen. Diese Vorsicht
ist achtungswerth 2 sie deutet aber auf einen Mangel
im Universitätsunterrichte hin , welchem durchaus ab«
geholfen werden muß, Der Unterricht auf höhern
Lehransta!ten hat den Zweck, Geschäfte führen qu. [eb
ren? die Probe besteht darin , daß der wissenschaftlich
Unterrichtete , als Geschäftsmann , von den Gründen
seiner Geschäftsführung jedesnial Rechenschaft ablegen
Fann, und also nicht bloß Regeln befolgt , welche an-
dern abgesehen , nur dunkel gefühlt , aber nicht deut-
lich gedacht, und bestimmt eingesehen werden. (Im

, iw
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juristischen Fache erfodert dies eine genauere Nusein-
andersezung.) Die Bildung der Studirenden zur Pras
xis ist also ganz eigentlich Gegenstand des Universitäts
anterrichts , und Uebungsanstalten sind ein unerläßlie
&lt;es Erfoderniß ciner höhern Lehranstalt. Werden
zugleich die Prüfungen hiernach eingerichtet , so wer-
den die Zeugnisse der Universitäten über die Tüchtigkeit
zur Geschättsführung gewiß bald mehr Allgemeingül-
tigfeit und öffentlichen Glauben erhalten. XVI. Die
Universität soll und kann nicht zugleich Kunstacademie
seyn. Es ist jedoch schr wohlthätig:, und dient zur
Erweckung, Nahrung und Veredlung der Hymanität,
wenn Kunstsiun erweckt, und bis zu einer gewissen Rei-
fe und Festigkeit entwiekelt wird. Zu dieser Absicht
wird eine augerlesene Sammlung von Antiken in gus
ten Kopien, von Gemälden und Kupferstichen erfoder«
lich seyn. Unentbehrlich ist Unterricht im Zeichnen und
in der Musik. =- Zur Gymagstik gehören, Unterricht
im Reiten , Schwimmen ; Voltigiren und Tanzen.
Das Fechten dürfte auf keiner Universität geduldet
werden. Es ist die Quelle vieler Uebel, gegen welche
man vergeblich kämpft, solange die Quelle nicht ver
stopft ist: auch liegt eine nffenbare Cuconfequeny dar-
in, daß öffentlich Unterricht in einer Knust ertheilt
wird, deren Ansübung und Auwendung als Verbrechen
angesehen und bestraft wird. 4) Lebrer. XVII.
Der Lehrer auf Universitäten ist ein sehr glücklicher
Mann (?) und verdient es zu seyn, wenn er den ihm
angewiesenen Wirkungskrris ausfüllet, Sein Vdrtrag
muß geeignet seyn, den Zuhdrer zum Geschäftsmann
durch wisseuschaftliche Theorie zu bilden. Das erste
ynerläßliche Erfoderniß eines zweckmäßigen Lehrvor-
krags ist Deutlichkeit ; Ableitung des Wissens aus
Srundsäken , deren Wahrheit anerkannt wird , und
Hinleitung auf Folgen und Anwendung Um (Beschäfis«
leben, Er wird mehr Umriß des Ganzen, als Zergsie!
derung der einzelnen Theile seyn, denn er soll pem Gti
direnden die Uebersicht und das Umfassecn seines Fachs
erleichtern ; er wird das Allgemeine mehr andeuten,

als
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ais das Besondere ausführen , denn er soll die Wiß-
begierde des Studirenden reizen , aber nicht befriedi»
gen, damit die Selbstthätigkeit gewe&gt;t werde , nnd
den ihr angemessenen Wirkungstkreis erhalte 3 er soll
endlich. die Methode darstellen, nach welcher bez dem
Studium eines einzelnen Theils des menschlichen Wis-
sens verfahren werden muß , wenn man sich damit
vertraut zu machen wünscht. Es ist Pflicht des Unfc
versitätslehrers , die wichtigen Veränderungen , welche
die vorgetragene Wissenschaft in den neuern Zeiten ero
litren, und den Standort, (?) von deim aus ihre Ge
stalt gewürdigt werden kann , bemerklich zu machen.
Er verwei!t da, wo er bey der Mehrheit seiney Zuhö-
rer allgemeines Interesse und mindere Bekanntschaft
mit dem Materiale voraussezen darf ; er leitet die
Aufmerksamkeit auf das hin, was nach bewährten Ers
fahrungen oft übersehen wird ; er zeigt die Schwierig-
keiten und rauben Seiten , so wie die Angehmlichkei-
ken und den practischen Gewinn der Wissenschaft ; er
giebt litterarische Hülfsmittel an , und theilt Semet:
Füngen über den zweckmäßigen Gebrauch derselben
mit. =- Um fid) der möglichen Vortheile , welche
durch Vorlesungen erreicht werden können , zu verge»
wissern, sollten sie sammt und sonders billig mit ya,
minirübungen verbunden werden. =- Die Professoren
sollten im einträchtigiien Familien-Verhältniß mit ein-
ander leben , und dadurch mit unwiderstehlicher Zaw
berfraft auf die wirken, weiche ihrer Leitung übergeben
sind, Aus allen Aeyßerungen in der sie umgebendeneit sollte Enthufiasmus für ihre Beschäftigung durch-
blicken, damit dieser Enthusiasmus übergehe auf die
Geuvdireaden. XVIII. Wer als Lehrer angestellt wer,
deu soll, muß ein sittlich auter Mann seyn z er muß aber
auch ein kenntnißreicher Mann , und als solcher vom
Pyblicum anerkannt seyn ; auf die Hofnung, daß er es
werde, darf auch nicht die entfernteste Rücksicht genom-
men werden. Auch muß er fich durch einen guten
mündlichen Vortrag auszeichnen. = Bey Wiederbe-
schung ecledigter Stellen ist den Mitgliedern der Uni»

ver:
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versität eine rakbgebende Stimme zuzugesteben : denn
von ihnen wäre der zweckmäßigsie Rath zu erwarten,
da der Ruf der Universität hievon so sehr abhängt, und
das eigne Interesse der Lehrer hiemit in der engsten
Verbindung steht, Doch muß überall auf Menschiich-
keiten gerechnet werden, die sich oft schlau genug hinter
dem Sceineifer für das allgemeine Beste zu verber-
gen wissen ; und es ist daher räthlich , auch andere uns
befangene sachkundige Männer zu befragen. Mögten
doch die Regenten und ihre Rathgeber die ganze fvl»-
genreiche Wichtigkeit einer solchen Wahl bedenken. ==
Ueber die Zaht der Lehrer läßt sich im Allgemeinen fole
gender Ueberschlag machen : Die theologische und jnris
stische Facultät erfodern jede 3 Mitglieder „ (für die
juristische ist diese Anzahl nicht genlgend,) die medici»
nische 6, die erste Klasse der philosophischen 10, und
die zweyte 5; so würde also die Universität wenigstens
aus 27 ordentlichen Mitgliedern bestehen. Neben den
prdentlichen Professoren haben die meisten protestanti-
schen Universitäten auch Privatdoceuten. Diese sind,
(wenn sie brauchbar sind,) von großem Nugten : denydie Vollständigkeit des Unterrichts kann auf diese Ar
in jedem halben Jahre möglichst erreicht werden , und
fie bilden eine trefliche Pflanzschule zum Ersaß der er-
ledigten öffentlichen Levrstellen. Doch darf ihre Ans
zahl auch nicht übermäßig groß seyn : sonst ist Brod-
neid und die Schaar seines häßlichen Gefolges unver-
meidlich. Diejenigen, welche sich rüöhmlich auszeich»
nen, verdienen vom Staate mit einigem Gebalte un-
terftüßt zu werden ? ihnen den Professortitel zu geben,
ist schon bedenklicher. X1X. Die Professoren wer-
den durch siehenden Gehalt gegen Nahrungssorgen ges
sichert ; und dieser muß ihnen nicht uur Unbeeinträche
tigt bleiben, wenn sie alt und schwach geworden , son»
ben er sollte billig alsdann erhöhet werden. =- Ney

engeschäfte von einigem Umfange sollte man den Pro-
fessoren nicht zumüthen. Schriftstellerey ist aber kein

evengeschäft, sondern macht einen wesentlichen Beo
standtheil der öffentlichen Thätigkeit des Univerftäts,

ehprer
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lebrer8 au ; wenn er ist, was er seyn soll, wird sie
nimmermehr in Büchermacherey übergehen.=- Der Pros
fessor muß auch gegen Besorgnisse in Ansehung seiner
Familie für die Zukunft gesichert seyn. Daher sind
Versorgungs-Anstalten für die Hinterbliebenen dringend
nothwendig. =- Ueber den Rang der Universitätslehrer
kein Wort! Er hängt von seinem Verdienste und von
seiner Wirksamkeit ab. Der Nahme; Professor , ist
so ehrenvoll, daß er durch keinen andern Titel verdrängt
werden sollte. Nur sorge der Staat dafür, daß kein
Unwürdiger diesen Nahmen schände,

4.

6n dem jtmeoten. -Doefte des zweyten Bandes der
AF niedersächsischen Zeitschrift für Sittlichkeit
und Srobsinn, herausgegeben von G. W. 3. Bene-
Pen, finden sich einige Auffäße des Hrn. Mag. Dietz
in Süstrow, die ich kurz bemerke: 6. Unser Wissen,

Fragmente.:7.AndenHerausgeber,(derindemfolgenden Artikel geantwortet hat.) 10. Luthers
erstes Schreiben an Erasmus von Rotterdam, mit
dessen Antwort 3 aus dem Lateinischen überseßt und
mit einigen Anmerkungen begleitet : imgleichen, Eras-
zmus über den Krieg - glei&lt;falls aus dem Lateini-
schen überseßt.

Ns am 5 October , wie in den hiefigen ZeitungenC nnd dem schwerinschen Intelligenzblatt angezeigt
ist, sondern an einem der beyden folgenden Tage, ver»
starb zu Bützow der Hr. L, M. Graumann,vor»mals Professor der dortigen Academie. Beit der Zu-
rückkehr derselben hieher hat er sim, soviell ich weiß,
nicht weiter mit Arbeiten zum Behuf der Wissenschaf»
ten beschäftigt.

4.
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1l,

Mecklenburg in Higlicht auf Kultur , Kunst und Ge,
s&lt;ma, von Job. Christ. Sried. Wundemann,
Prediger zu Wahikendorf. Zwehyter Theil, Schwer
rin und Wismar , im Verlage der Bödnerschen
Buchhandlung, 1803. x Alph, 1x Bogen in Octav.

MID eil diesmal der Inhalt nicht eben so , wie bey
deim ersten Theile, (9 B. S. 289.) auf dem
Titel angebracht ist, sos führe ich die Abschnits

te dieses zweyten Theils , mit gleichmäßiger Angabe
der Seitenzahlen, hier an : Berichtigungen und Zusä-
ke zum ersten Theil, S. 1. Religionszustand und Kirs
&lt;enwesen, S. 18. Schul- und Erziehungswesen, S,
58. Händel, S. 123. Gemeiünüßige dffentliche Anstals
ken und Stiftungen , S. 166. Schwerin , S. 203,
Ludwigslust, €. 267, Süstrow , S. 305. Wols
de, S. 349. Ivenack, S. 374. Ans der in der
WVoprede enthaltenen Aeußerung: „Ob ich endlich noch
ejeinen dritten Theil, und in demselben einige Darstets
fitungen von 1rerklenburg- Strelitz dürfe nachfolgen
iitafsen, das wird allein von der Aufnahme abhängen;
bl gegenwärtige Fortsezung findet. ' wird man ja

9Dt folgern dürfen , daß die jeßigen beyden Theile
schon älienfalls ein Ganzes ansmachen sollen, und daß
sie die oiptsache von dem enthalten , was der Hr.
Verf, in Absicht der mecklenburg - schwerinschen
Finde vötfragen: moge, dinis paßt: der Titel

52 u
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zu diesem Buche nicht : es ist vieles darin enthalken,
was auf Cultur ; (in welchem Sinne man dies Wort
auch nehmen will, ) Kunst und Geschmack keinen Bes
zug bat: nnd. eben so fehlt wieder allerley , was man
in Hinsicht. auf jene Gegenstände wohl erwarten kdnns
te. Eigentlich suche man also bier blos vermischte Bes
merkungen über einzelne Geaenstände,.die von schr vers
schiedenem Werthe , und im Ganzen weder vollständig
noc) zuverlässig sind, zum Theil auch wohl von manchers
ley Correspondenten herrühren. Hätte fid) der Hr.
Verf. auf das beschränket, was er aus eigner Beobach-
fung sagen, und in seiner Lage beurtheilen konnte, und
Hätte er diese Gegenstände in einem unserer Journale,
wo sie besser ihren lat gefunden haben dürften , eins
zeln vorgetragen, so würde man manche seiner Bemer-
kungen wahrscheinlich gerne gelesen haben... Da er sie
aber durH allerhand Zusäke zu einem Buche ausgedehnt
Hat; und in demselben die Behandlung bekannter
Dinge ein gegründetes Mißtrauen !'gegen die Dar»
stellung der übrigen erregt : so wird man diese Arbeit
nicht sehr empfehlen können,

2,

Dritte Fortsetzung des Auszugs aus Zrny.prof. YDacblere Aphorismen über die Univer»
fitáten, — 5) Studirende. XX. Der Jüngling
soll auf Universitäten gebildet werden , zum moralisch
gufen Menschen, zum brauchbaren Geschäftsmann, und
zum Manne, der sich durch Humanität, Geschma&gt;. und
geistige Selbstthätigkeit auszeichnet. „Der ungleich
größere Theil dieser Bildung kann nur mittelbar
durch Zweckmäßigkeit des wissenschaftlichen Unterrichts
begründet uad befördert werden : doch läßt sich auch
nod auf aubere 2Beife zur Erreichung dieser großen
Absicht von mehreren Seiten mitwirken. (?) --- Die
Hanptbedingung, unter welcher allein die höhern Lehr«
anstalten in den Stand geseßt werden , den Erwartuns
gen zu entsprechen ,. ist mdglichst vollkommene Einrich»
fing der Schulen , auf welchen die Studirenden zur

nte
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Universität vorbereitet werden / und genaueste Bestim»
mung des Borraths von Kenntnissen und Fertigkeiten,
welche erfoderlich sind , um einen Jüngling reif zür
Universität zu erklären. Nur der, we-cher ein Zeugniß
der Reife vorzeigen kann, werde immatriculiret. Dik-
jenfgen , welche von andern Universitäten kommen,
müssen ein Zeugniß dber ihr bisheriges Wohlverhalten
mitbringen. Die Dilettanten, wissenschaftlich minder
gebildete Jünglinge, weiche sich auf Universitäten zum
gesellshaftlichen Leben vorbereiten wollen , ohne ein
Zeugniß der Reife vorzulegen - erhalten nur bedingt
das Büärgerreeßt. == Unbemittelte Jünglinge , die
durch Talente, Kenntnisse und Aufführung zum tus
diren geeignet sind, erhalten vom Staate Unterstühung.
Wenn sie in Geld besteht , sollte sie burd) die Hand
eines Aufsehers gehen , der nur dem erprobt guten
Fünglinge die Verwendung" überlassen darf. Besteht
fie in freyem- Tische und fveyer. Wohnung , dann wäre
zu wünschen, daß alle Universitäten eine solche musier-
HDafte Einrichtung hätten , wie Marburg. Immer
kann bey dffentlicher Unterstüßung in der Regel nar
von Einländern die Rede seyn. XX]. Fleiß, richtiger
Gebrauch der Kräfte , nüßliche Anwendung der Zeit,
erfolgen gewiß, (?) wenn die Studirenden auf Schulen
gehörig vorbereitet, und auf Universitäten zwe&gt;mäßig
unterrichtet werden. Mit unabbittlicher Strenge hals
te man auf äußern Fleiß ; Nachsicht gegen einen durch
Beyspicl und vielleicht auch noch durch Einfluß schäd-
lichen Menschen würde äußerst verderblich seyn. Um
den dssentlichen Fleiß zu beobachten / könnte jeder Leh«
rer aus seinen Zuhdrern einige von' bewährter Treue
Und Gewissenhaftigkeit zu Censoren der übrigen ernens
nen, (Soöllte wohl ein vernünftiger Student eine sols
he Censorstelle übernehmen ? ) - In Marburg ist die
derichtung getroffen, daß der Prorector in der Mitte
i halben Jahrs eine schriftliche «Umfrage bey den

itgliedern "des academischen. Senats Über den Fleiß
Und das Betragen ihrer Zuhörer hölt; und nach Maaß»
gabe der ertheilten Nachrichten das Weitere verfügt;

woc
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wodur&lt; allerdings schon viel gewonnen ist... (Worin
dics Weitere hesicht , und was dadurch gewonnen
wird, ist nicht angegeben.) == Durch allzuviele Ferien
würde der Fieiß zu schr ersc&lt;lafft werden , und es isi
also die für den Lehrer allerdings ndthige Erholungs.
zeit zwisc&lt;men den halben Jahren auf einige Wochen
einzuschränken. Aber selbst in den Ferien sollten des
nen, welche beschäftigt zu werden wünschen, Vorlesun
gen über interessante Gegenstände angeboten werden,
--- Zur Belebung des Fleisses dienen vorzüglich Prü
fungen, Jeder Professor sollte ein Examinatorium
mit seinen. Vorlejungen- verbinden ; und wirklich ge»
schiehet dies in der Regel zu Marburg. Um die
Fortschrirte der Studirenden einigermaßen zu controlli-
ren, sollten auch Facultäts Prüfungen mit denen ganges
stellt werden ,- welche zu den ein Geschäfts - Studium
betreffeiden Vorlesungen übergehen wollen. Die Prio
fungen derer, welche die Universität verlassen, um in
das Grschäftsteben überzugehen, müssen mdglichst zwes
mäßig Und gewissenhaft eingerichtet werden. Bey weis
terer Befördernng sollte die Prüfung in alleiniger Bes
ziehung auf das Amt wiederholt werden, = AufgtE-
nuntert wird der in:feiner Bilduog sk&lt;on weiter fort-
gerückte Studirende dur&lt; Preißfragen ; jedoch ist mis
der weisesten Umsicht die Wahl der Gegenstände zu
treffen. XX11, Für die Sittlichkeit der Studireaden
zu sorgen , ist eine der wichtigsten Angelegenheiten in
der Organisation der Universitäten, Es scheint nicht
zuviel verlangt, daß auch für Erhaltung und Verede-
lung des sittlichen Gefühls, für Erziehung des Men-
sehen im hohen Sinn, und für Angewdbnuug an ges
seüschaftliche Ordvung gesorgt werden soll- Der Leh-
rer lasse also bey seinem Unterricht ketne Veranlassung
unbekußt, um dem jugendlichen Gemüthe eine Richtung
zur Moralität und Humanität zu geben: und schäme
sich der Aeußeruvg / daß ihm bloß vie wissenshaftlic&lt;e
Bildung obliege. :. Außer diesem gelegentlichen und
dem Anschein nach. utiabsichtlihen Mitwirken zur Bes
förderung der Sittlichkeit, sollten von einew Manne,
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der den Geist des Zeitalters kennt, und die Eigenschafs
ten eines aroßen Redners besißt, (wo nähine man denn
soviele große Redner her?) moralische Vorlesungeg
gehalten werden, wie einst Gellert sie hielt. Auch bes
darf das Universitäts Publicum eines eignen öffentli»
&lt;en Gottesdienstes : denn die Bildung deter, die das
selbe ausmachen , unterscheidet sich zu merklich von det
des großen Haufens; (auch von andern gebildeten
Leuten , für die selten ein besonderer Goftgsdienst eini
gerichtet ist?) Nichts aber wird zur moralischen Chas
tacterbílbung fo wohlthätig wirkend befunden werden;
als der gesells&lt;aftlicheUmgang, welcher verhüten muß;
(2?) daß ver Studirende so wenig ein Sonderling als
ein. Wüsiling und ein leichtfertiger Taugenichts werde.
Jn dieser Hinsicht mdgte wohl auf allen Unsversitätey
viel zu wenig geschehen, Die Professoren werden von
der Pflicht, auch im gesells&lt;aftlichen Umgange auf die (br
neu: anvertrauten Jünglinge zu wirken, unter dem Vor«
wande frey gesprochen, daß sie zu viel zu khun hahen :
dem läßt sich aber entgegenseßen , daß sie nichts thun,
was ihnen wahre Ehre bringt, wenn sie ihre Pflichk
nicht thun. (Durch dergleichen allgemeine Sentenzen
werden die speciellern Gründe derer nicht entkräftet,
welche den gesellschaftlichen Umgang zwischen den Pros
fessoren und Studenten für unausführbar , und die

mündlichen Ermahnungen naß ER ECHLNND?für meistens fruchtlos erklären.) XX11. Die Mehrheit
der Studirenden befindet sich im Zustande der bürgers
licheyUnmündigkleit, in den Jahren des minder:geregelten
Strebens nach Unabhängigkeit und nach dffentlicher Daro
legung der Selbstständigkeit. Diesem Zustande gemäß
mössen sie behandelt werden. Es gebührtihnen größere us
ßere Freyheit ;. die Behandlung darf nicht juristisch streng,
fie muß väterlich und liebevoll seyn - man muß ihnen
mit Würde und Achtung begegnen- und einen potbátigen Ehrgeiz ynter ihnen erwe&gt;den und ernähren,
Dies sind die leitenden Grundsätze, vach welchen die
Disciplin einzurichten ist. Wer die öffentliche Rube
sidet, muß in die natürlichen Schranken citri,und
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unb men er mit Unbändigkeit milden Zurehtweisun-
gen troßt, ohne Schonung entfernt werden. Für die
Deconomfe der Studirenden wird durch Credit- und
Luxus Geseße gesorgt. = m

Dies ist der wesentliche Inhalt: dieser Aphorismen,
Wenn meine Leser in diesem Auszuge alle Vorschläge
zu großen“ Reformen unserer Universitäten , welche man
nach dem Anfange erwarten mußte, und zu eter erheb;
lichen Berbesserung des sittlichen Betragens der Stu-
direnden vermissen, fo ilt das nicht meine Schuld : denn
ich fann nicht 'mehr vorlegen, als ich finde. Die Ein-
leitung fönnte.also füglich die Juschrift haben Pärturi-
unt niontcs,

Auf die Aphorismen folgen noch einige Anmerkun-
Gen, aus welchen ich auch nv&lt;) Verschiedenes -auszit«
be. Dex für die Universität Göttingen bestimm»
fe Etat beträgt jährlich 50000 %%E (11 B. S. 21.) —
Sehr zwemäßig ist die zu Marburg getroffene Ein»
richtung wegen der Honorarien, Die Studtrenden
erbitten sich vom Professor einen Belegezettel für das
Collegimn, welches sie: hören wollen ; acht Tage nach
Anfang der Vorkesungen übergiebt der Professor das
Verzeichniß seinter'Zuhdrer dem Unterpedellen, und dit-
ser besorgt gegen eine unbedeutende Abgabe die Eintase
sirung des Honorars. = Nach einem Regulativ von
1786: wird bey .der Juristen- Facultät zu M. immer
ein Referent nnd Correferent bestellet, Nuch muß jedes
Mitglied der Facultät, das für sich ein Privat: Respons
sum ertheilt, zur Vermeidung aller Inconvenienzien
das deshalb erhaltene Schreiben in der nächsten Session
im Original vorlegen, Nach einer andern Vorschrift
von 1791 soll der Referent allemal eine schriftliche Re-
lation, in welcher das Factum / Hie Geschichte des
Processes , der Punck, worauf es ankommt, und die
Haupt - Enkscheidungsgründe enthalten, sind, entwerfer,
und dem Correferenten wenigstens zwey volle Tage vor
den Sessivnen zusenden. Dieser schriftlichen Reiatio»-
nen ungeachtet wird aber doch in. den Sessionen münd-
Iich referiret. = Die Censurfreybeit ist kein besonderesor;
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Vorrecht, welches den Professoren als eine auszeichnende
Gnade zugestanden werden darf; sie kommt ihnen , der
Natur ihres Berufs und vom Staate anerkannten Cha-
racters uach, von selbst zu. Yuch genießen, soviel
ich weiß, alle Professoren. auf den protestantischen Unis
versitäten die Cenjurfreyheitz es versicht sich, daß sie
für den Juhalt ihrer Schriften verantwortlich bleiben.
Kaum wäre dies einer Erwähnung werthgewesen, wenn
Männer, die überall Gelegenheit zu Lobsprüchen finden,
(11 B. S, 255.) es nicht als einen großen Vorzug
einer einzelnen Universität hätten bemerklich machen
wollen. — Zur Universiräts- Wittwen - Casse in 177.
bezahlt jeder Professor beym Eintritt 20 2xS, und
giebt einen jährlichen Beytrag von 4 xS. Die Peyy-
sion einer Wittwe beträgt zwischen 80 und x00 %E;
und der. Fond vergidßert sich fortgehend. = Am Frey»
tische zu M. speisen des Mittags und Abends 31 Sty-
birenbe, von Denen einer vom rn. v. friildbling,
die andern von den Städten des Niederfürssenthyums
präsentiret werden, Dazu kommen 2 Ungarn, 2
Poblen und 1 Piemonteser oder im Hessischen
gebohrner Sranzose , imgleichen 2 Majores , welche
die Aufsicht führen. Die ganze Anzahl beläuft sich
auf 38. Unter den zuerst angeführten 31 sollen 2
quii und 1 Mediciner seyn, aych 2 oder wenig»,

ens einer sich der schönen Litteratur widmen , und
zum Lehrer an hdhern Unterrichts - Anstalten bilden 2
die übrigen sind Theologen , doch steht es diesen frey,
vor Ablauf der ersten 2 Jahre ein anderes Geschästs:
flubium zu wählen. Der Studienplan wird jedem Stis
pendiaten von der Behörde vorgeschrieben. Diejenis
gen, welche Philosophie , sc&lt;öne Litteratur oder Ma,
fbematif studiren , stehen unter Leitung der philosophie
schen Facultät , und werden dem Universitäts - Biblio»
bekar als Gehölfen beygegeben, um frühzeitig Bücher-
Fenntniß zu erlangen : nach Beendigung ihrer Studien,
und Beybringung eines rühmlichen Zeugnisses von der
Facultät, solsen sie noch eine Zeitlang auf auswärtigen
Universitäten unterhalten werden. Die andern Stipens

afen,
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diaten, welche sich vorzüglich ausseschnen, werden durch
eine Geldunterstüßung belöhwt, und wenn sie dazu ge
eignet sind, durch nnentgeldliche Ertheilung der'höchsten
Würde der Facultät, welcher sie angehdren, geehrt,
Die präsentirten Stipendiaten werden vor ihrer Aufs
nahme geprüft, ob fie fähig und reif zur Universität
find. Jeder studirt in der Regel 5 Jahre, wovon die
beyden ersten bkoß den propädentischen Kenntnissen bes
stimmt find. 'Die Maiores, melde aufer dem freyen
Tische auch Wohnung und Geldbesoldung erhalten;
wiederholen das Wichtigste aus den Vorlesungen mik
den Stipendiaten ; und zwar ist dem einen Mathema-
tik, Philosophie und Theologie, dem zweyten abet
abendländische und morgenländische Philologie, Ges
c&lt;ichte , Ic. übertragen. Bor Beendigung der halbaet Sporlefüngen erben mit Den Stipendiaten

Prüfungen angestellt: und alle 3 Wochen wird unter
Vorsiß eines Professors aus der theologischen oder
pbilofopbiftben Sacultát öffentlich disputirk. == Bey
der Universität sind noch 20 Benesicia , “eigentliche
Stipendien,) wovon das größte jährlich die Zinsen
von 1213 2S 7 ggr. - das kleinsie aber 16 29? 8
Kreuz. zum Theil in Albus; deträgt.

3.

D Churfärst von Pfalzbaden hat der Academiezu Heidelberg , die durch den Krieg und die
Abtretung des linken Rheinufers einen großen Theil
ihrer Einkünfte verloren hatte, 40000 Fl. jährlicher
Hebung angewiesen, ivovon 32000 Fl. zu den Gehalten
der Professoren , 8000 Fl. hingegen für die academir
schen Lehranstalten bestimmt sind. Zugleich ist verfüget;
daß die Dogmatik von einem Lutheraner, Reformirten
und Katholiken, und alles übrige, was zur Theologie und
zum Kirchenrechte gehört, von einem Katholiken und
einem Protestanten vorgetragen werden soll, DieZahk
der Professoren ist für die theologische Facultät zu 9;
ffir die juristische zu 5, für die medicinische zu 6, und'
für diel philosophische «Facultät , mit Einschluß eines
Astronomen zu Mannheim und 4 Lehrerdyr Staats
wirthschaft , iu 12 beftimmet.
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Ueber Wismars Handelslage , und deren Benußung
in ältern Zeiten, Erfie Abthei: ung. Eintadungs-
schrift zur Feyer des Weihnachtsfestes von G. P.
H. Worrmann, als diesjährigem Rector der Uni,
berfitàát. Sioftod, ben 24 December, 1803, Ge,
Pritckt in der. Adlerschen 'Öfficin, 3 Bogen -in 4.

| ermuthlich werden alle breo Sefiprodramme bie
sem Gegenstande gen-idmet seyn, Dies erstere
enthält. zuerst einige statistische Bemerkun:

gen, und dann folat der Anfang der Historischen
Erörterungen. Aus jeuen führe ich folgendes an.
Der Meerbusen , an dessen südlichem Ende Wiswar
liegt, bat vot feinem Eingange verschiedene Sandbän-
Fe; burd) melde jmep. Ginfabrten geben, bie meftli
(e, melde nur 15518 Fuß Wasser , und die östliche,
weiche Anfangs 36 40, na" hin aber 24:40 Fuß hat.
Im Süden des Wallfisches, der jeßt nichts, als eine
kleine Insel ist, kaum 3% Meile von der Stadt, ist die
Rhede, die beste in der ga::zen Ostsee, wo Schiffe von
150200 Last hey einer Wassertiefe von 14-1 5 Fuß eine
vor alley Winden gesicherte Lage haben. Eine eben
sv gute Lage haben größere Schiffe dev Pdhl Nahe
vor der Stadt beym Aufang des Bollwerks beträgt die
Tiefe 12'Fuß, Das Laden und Löschen an der Stadt
geht sehr leicht: nád) Beschaffenheit des Wasserstandes

nt
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können die Schiffe unmittelbar an berfelben auf. 859
Fuß laden, hernach legen sie- weiter ab, und die übris
ge Ladung wird ihnen in Fahrzeugen von 4-6 Last zu«
geführt. Im Anfange des vvrigen Jahrhunderts ward
der Hafen nach und nach verschlemmet : seit 1727 hat
man durch unablässiges Austiefen (Baggern) beynahe
2 Fuß Tiefe gewonnen. Gleichwohl ist der Handel,
und die Schiffahrt, die vor dem drevßigjährigen Kries
ge blühend waren, nach demselben nicht wieder zu ih,
rem ehemaligen Flore gekommen. (Mir ist es immer
zweitelhaft geblieben, warum Handel und Schiffahrt
von 1658 an in der Regel in Rostock erheblicher ges
wesen, als in Wismar , da dieses den größeren Ha-
fen, die geringeren Abgaben in Schweden , und die
Sicherheit der Flagge im mittelländischen Meere vor.
aus gehabt. Die Belagerung im nordischen Kriege
konnte W. so viel nicht schaden, als bey R. die Feuers«
brunst ovn 1677. Daß die Fahrt auf ver Ober-
warnow dazu nichts beytrage, lehrt die Erfahrung :
und penn auch, wie man mir gesagt hat, die Strös
mungen der Ostsee die Fahrt naß dem Sunde von
YO, ab zu Zeiten mehr erschweren sollten, als von R.,
so kann dies doch wohl nicht sonderlich ia Betrach,
tung kommen.)

2.

Cu bei 2InnoTen Ser nieber(ádbfifben fLanti
A wittbídaft, berauegegeben von ?f. T baet
und IJ. €. 2Senecten, kind Landwirthschaftliche
Bemerkungen auf einer Reise durc&lt; Holstein
und V7ecklenbüurg enthalten , die den Ersteren der
beyden Hcrausgeber zum Verfasser haben , und eine
Fürze Uebersicht desjenigen geben , was man als das
Eigenthämliche der mecklenburgischen Landwirthschaftansehen kann. Ein kurzer Auszug aus diesem Aufsas
ße, soweit er uns angehet , wird dem Zwecke dieser
Blätter um so angemessener seyn ; als es dem Verf.
weder an den Kenntnissen, noc&lt; an der Unbefangenheit
zu fehlen schtint, die zu einer guten Darsicllung ei

et
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derlich sind. Zwar sind diese Bemerkungen no&lt;ß
icht völlig beendigt : weil aber dahin stehet 0b unb
wann der Schluß hinzukommen werde, so; wird es ges
nügen müssen, jeßo nur das, was in den vier ersten),
in den Jahren 1799-1802 herausgekommenen Jahr-
gängen dieser Zeitschrift enthalien ist , anzuführen.
Sollte in den künftigen Jahrgängen noch eine Fortst»-
hung tolgen - werde ich davon ebenfalls Nachricht er-

eilen.
1: Bey aufmerksamer Beobachtung der -boliftein:

schen und mecklenburgischen Wirthschaft kann
man, ungeachtet beyde Nachbaren von einander schon
manches angenommen haben, doch den &lt;haracteristischen
Unterschied und den verschiedenen Geist bender Wirths-
schaftsarten nicht verkennen 3 und dieser gründet fich ime
mer noch auf die größere Aufmerksamkeit des H. für
die Viehnußung / und auf den sorgfältigern Betrieb
des fornbaues bep bem YT. — In H. sind bie Kop-
pin (aff allgemein mít Gráben unb 2állen, unb bat;
auf gepflanztem Schlagholze umgeben : in M. trennt
mehrentheils nur ein kleiner Graben , oft nur eine
Furche, die Schläge von einander, und das Ganze iff
wie ein offenes Fetd anzuschen. Ueber das Vorkbeil-
Hafte und Nachtheilige jener Knicke sind die Meinun«-
gen noch immer getheilt. Auf der einen Seite schlägt
man die Nußungen des auf den Wällen stehenden Hol-
zes beträchtlich an - indem man es jedesmal nieder»
Hauet, wenn eine Koppel aus dem Dreesch aufgebros-
&lt;en wird. Ferner kann mittelst der Wälle die Feuch
kigkeit im Frühjahre Lange auf den Graskoppeln et;
Halten , und dann durc&lt; Oefnung der darin befindli-
&lt;en Klappen schnell abgelassen werden. Auch geben
diese Wälle und Hecken dem Brden sowohl. als dem
darauf weidenden Vieh, Schußz vor kalten Winden und
vor den brennenden Sonnenstralen.- Und endlich ge-
ben sie eine sichere Verzäunung för das Weidevich ab,
welches bey Tage und Nack , sast ohne alle Aufsichk,
auf jeder Weidekoppel gelassen werden kann, Dagegen
haben diese Knicke offenbar, den Nachtheil , daß das2 e
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Getreide auf der südlichen und nördlichen Seite im
Winter vom Schnee gewöhnlich leidet, und oft ganz
ausg het, Ferner hält sich in diesen eden cine ens
ge von Vögeln auf, weiche sowohl bey der Aussaat als
bey der Reifung des Koxas einen beträchtlichen Scha»
den thun Und endlich sind sie für den Wirthschafts»
gufseher sehr beschwerlich , indem. er das Ganze nicht
Überiehen , und ohne weite Umwege nic6t von einer
Koppel zur andern kommen kann. Ueberdies' nehmen
sie doch einen nicht unbeträchtlichen Theji des. Landes
weg, auch ist ihre erste Einrichtung kostbar. Da sie für
den Kornbau offenbar nachtheitig sind , in Rücksicht
des Weideviehes aber große Brquemlichkeiten haben,
so ist es leicht erklärbar, warum derH. sie für nützlich
hält, der 177. im Onrchschnitt aber sie als schädlich
verwirft, Dieser siebt sich dagegen gezwungen , die
Koppet, wo das Vieh sich des Nachts befindet , mit
einein Zaune zu umgeben , und wachsame Hirten bey
der Heerde zu haben. Jm Rlüßerort tand ich indeß
dach. Einfriedigungen der Koppeln. == Wie man in
277. die Güter in c1 oder .12 Schläge legte, hatte man
2 Braachen, die zähe und die mürbe. Dagegen hatte
man. vormals in H. gar keine Braache , sondern bes
s&amp;ete den aufgebrohenen Anger gleich mit Buchweizen
auf leichteren: mit Hafer auf sc&lt;wererem Boden, und
ließ dann das Winterkorn folgen. Jegzt- aber ist man
hievon fast allgemein zurückgekommen, und hält auch
in H. eine schwarze Braache , tie aber häufig nicht
gleich nach dem Aufbruch des Dreesches, sondern crit,
nachdem dieser Hafer abgetragen hat; schr zweckmäßig
gegeben, und allemal gedüngt wird, Jn 27. hat man
dem größten Theile nach die doppelte Braache auch
eingehen lassen, so daß die abstehende Verschiedenheit
bender Wirthschaftsarten in diesem Stücke mehr ver-
wischt worden ist. = Die Eintheilung in Binnen-
und Anßenschläge macht ferner einen Unterschied der
M7. und. H, Wirthschaft az;s , ba sie jener eigen ist.
Den ersten Gründ zu dieser Eintheilung gab vermuth-
lich die Schäferey, weiche der 4%. nicht hatte, der mr.

aber
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abet bep: Gintüftung der Koppelwirthschaft nicht aufe
geben wollte, Die Außenschläge sind nämlich. den
Schafeu besonders angewiesen, und liegen 67 7 und
mehrere Jahre zur Weide, und werden dann 2, selte-
ner 3 Jahre bestellet. Ihnen sollte billig der Hürden!
schlag und der Stallmist der Schafe wieder zu quk
Fommen; da aber haufig ein Düngermangel' eintritt,
so erhalten sie davon wenig, und sie müssen daher meh»
rentheiis aus Kraft der Ruhe tragen., Es ist daher
natürlich, daß hr Ertrag geringe ist, uud die Schaf-
weide darauf immer bärglicher wird. Man nimmt
Übrigens zu diesen Aukenichtägen das schichtere und
von den Höfen entferntere Land : wäre die Yage der
Höfe anders , oder würden besondere Vorwerke und
Mevyereyen für dies entferntere Land angelegt, fo foni
te es einträglicher gemacht werden, Die Lage der
Höfe ist nämlich auf den meisten Gütern so geblieben,
wie sie: v»r Elnführung der Koppelwirthschaft war,
und. ist fär das Ganze höc&lt;hstunbeguem. =- Auf die
Verschiedenheit des Bodeas „gründet sich die in 777.
angenommene Verschiedenheit des Verhältnisses zwi-
schen der zu beacernden und zu beweidenden Fläche.
Zwar hat der 07. den Kornbau zum Hauptaugenmerk
genommen: er weiß aber, daß zu einem glücklichen Ere
folg des Kornbaues ein verhältnißmäßiger Viehsiand
unumgänghch nothwendig sey. Je schlechter der Bo»
den ist, desto größer muß der Flächenraum seyn , den
das Vieh zur Weide verlangt. Da aber der Kornbau
so wenig wie möglich eingeschräukt werden foll; so hat
man nirgends genauer als in M. berechnet , wie das
Verhältniß zwischen Weide und Ackerbau seyn müsse,
um hierin weder zu viel noc&lt; zu wenig zu tbun. Und
Hierauf beruht denn die zwekmäßigsie und jeder opes
art angemesseyste Einrichtung der Echlagordnung, die-
ses dem 777. jo wichtigen Problems. Man hat fast
allgemein angenommen, daß der Mist einer Kuh bi
reicht, um 100-Qyadratruthen zu bedüngen ;- daraus
ergiebt sich, wie stark die Kopfiahl seyn müsse, um ei:
nen Schlag von bestimmter, Größe jährlich auszudün:3 gen.
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gen. yf diese Zahl ansgemittelt, so tritt die Frage
ein, wie viel Weideraum dafür erfoderlich sey? Dies
ift vatürlid) nad) ber Güte unb Gráfigleit fer ver;
schieden. Von dem stärksten , das beste Gras tragens
den Boden werden 250 [)Ruthen auf eine Kuh gerech«
net, dieser findet sich aber selten ; häufiger ist der, wo
300 [IRuthen genug sind ; gewöhnlic&lt; aber muß man
350 annehmen ; von schlechferem Boden werden 400,
und von dem schlechtesten 300 bis 600 []Rurhen erfo;
dert. Zum Beyspiel ; Wenn das ganze Feld 106009
[IRuthen beträgt, die in 7 Schläge, 3 zu Korn, 3zur
Weide, und x zur Braache abgetheilt werden , so hält
jeder Schlag etwa 142855 [IRuthen. Davon sind
zum Kornbau 228572, zur Weide 428572, zur Brag-
&lt;he 142837 []R. bestimmt. Zur Ausdüngung dieser
Braache müssen 143 Stde&gt; Vieh . gehalten werden,
Wenn der Boden so ist, daß nur 300 [9. für. eine
Kuh erfodert werden, so geht dies gerade an. Müssen
aber 350 gerechnet werden, sv kann man nur 120 hals
fen, und für das Uebrige muß man den Pferdedünger
rechnen. Auf diesen Fall wird aber die Düngung im-
mer [c&lt;wach seyn ; wo man keine Surrogate hat, wird
der Aer hiebey ausgezehrt werden , und der 'Korner«
trag, so wie die Gräsigkeit des Landes, mit jedem Um-
laufe abnehmen. Jndeß ist dieses jeßt das Favoritsys
siem der 07., unb viele Güter, die vormals in andern
Schlägen lagen, und in diese Schlagordnung umgelegt
worden. Es hat sich hiebey freylich der Weideraum
vermehrt, und es werden nun mehr Kühe gehalten.
Es scheint mir aber , daß sich jeht mancher durch die
Stärke der Holläuderey um ihre Benußung bringt, in-
dem die Weide übertrieben wird, und das verkümmerte
Vieh weniger Milch und Mist giebt, Sobald man
die Pürbebrgache zum Futterbau zu benußen anfängt,
werden die doppelten Braachschläge wieder dey Vorzugerhalten, /

(Sie Sott(cumng folgt.)

4. 33e;
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Besluß des Auszugs aus Wachlers Ap/oris-men über die Universitäten, =- Zuleßt folgt
die auf dem Titel erwähnte jehr kurze Lachricht von
dem gegenwärtigen Zustande der Universität
zu Marburg. Auch daraus führe ich noch einiges
an. = Die Stadt zeichnet sich durch Wohlieilheit
aus; und die aus Mitgliedern. des Militgirs, der Re-
gierung, der Universität, des Magistrats, dem Fiscal
und Oberschultbeiß bestehende Policey.Coimmission läßt
es ihr angelegentlichstes Geschäft seyn, diesen hdhst,
wohlthätigen Vorzug der Stadt zu erhalten. Studi«
rende können Logis zu 12 bis 20 ES bekommen ; der
Maittagstisch kostet 18 Ggr. bis 1 2%E wöchentlich ; die
sechsfäßige Klafter Holz 4 höchstens 5 Sprit jápr;
lichen 200 xS kann ein Studsiender ansiändig und
bequem leben. == "Den Studirenden muß man die
Gerechtigkeit wiederfahren lassen, daß dssentlicher und
Privatfleiß, Sittsamkeit und Regelmäßigkeit des Bes
tragens ihnen anerkannte Ansprüche auf die Achtung
jedes rechtlichen Mannes geben. Die meisten von ih-
nen nehmen an Gesellschaften der Professoren und ans
derer Honoratioren der Stadt Antheil ; von Ordens-
gesellschaften, rohen Zusammenkünften / Unterbrechun
gen der öffentlichen Ruhe , und Duellen , ist seit mehe
rerern Jahren kaum eine Spur vorhanden. =- Die
Vermehrung des Büchervorraths , mit überlegter Bes
rücksichtigung der nächsten und dringendsten Bedürfs
nisse, wird so thätig betrieben / daß. eine baldige Er»
weiterung des schönen, hellen und geräumigen Biblio«
theksaals nothwendig wird. -= Zur Erbauung eines
Observatoriums werden Anstalten getroffen. = Unter
den medicinischen Anstalten ist das Entbindungshaus
das vorzüglichlte Institut , auf welches M. mit Necht
stoli seyn kann. Es wird darin das höchst schwierige
Problem geldset, wie man mit geringen Mitteln große
Zwecke ausführen kann. In Göttingen kostete das
Entb'ndungshaus an Baukosten 24c00 249 und an
jährlicher Unterhaltung 2800 "€ ; im 137. Dingegen

an
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an Baukosten nur 1000 2*E unb an jährlicher Unter-
haltung 660 »^9. Gleichwohl ist die gegenwärtige
jährliche Frequenz (od der Studirenden oder der Enk-
bundenen? erhellet nicht, ) vdllig gleich , und beträgt
ar beyden Orten 80 Personen. = Das staatswirthe
schaftliche Institut hat zum Hauptzwe&gt; / die Staats-
wirthschaft vollständig zu lehren : es ist aber auch eine
gelehrte Anstalt , in welcher zu unbestimniten Zeiten
Abhandlungen vorgelesen werden. == Die Vorlesuns-
gen werden püncetlich vier Wochen nach Ostern und
Michaelis angefangen. == Jetzt sind daselbst in der
theologischen Facultät 3, in der juristischen 5, in der
medicinischen 6, und in der philosophiichen Facultät
14 Professoren , imgleichen 4 Privatdvcenten. Der
Verf. dieses Buchs gehört ais iutherischer Theolog zur
philosophischen Facuität.

As
Predigt am 16ten Sonntage nach Trinitatis 18034

über £uc. VIL 11-17. Womit wir uns als Chris
steu bey den unbegreiflichen Führungen Gottes bert
higen können und müssen Von M. Job. Georg
Becker, Präpositus in Jdrdensdorf. Rosto&gt;&gt; , ge,
druckt in der Adlerschen Officia, 1 Bogen in Octao,

Gy Predigt ist nicht tür das Publicum bestimmt,sondern es sind nur wenige Exemplare für einen
kleinen Cirkel von Bekannten abgedruckt, Es wird
demaach genügen, ihr Daseyn zur littergrischen Notiz
anzumerken,

n der gothaiscben gelehrten Zeitung wird Hr. H,S R, Bhlers in Bützow als derjenige meckl.
Patriot genannt, welcher vormais (+0 B. S. 65.) das
Schreiben über die Raub - und Plünderungsscenen in
einigen Städten herausgegeben«

3.
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CQ ortíesung des Auszugs aus Thaers land»
J wirthschaftlichen Bemerkungen auf einer

Reise durc&lt; Holstein und HTfe&gt;lenburg.
— „Die Beackerung des Bodens wird im Allgemeis
nen wehl nirgends mit so viel Fleiß und Geschilichkeit,
wie in 277. , betrieben. Das gebräuchlichste Akers
werkzeug ist der Haa?en ,/ ein Instrument, das nur in
den Gegenden , deren Einwohner wendischen llt;
sprungs sind, eingeführt ist, (?) und sich in seiner
Wirkung beträchtlich vom Pfluge unterscheidet. Der
Pflug scheint bey der ersten Aufbrechung des Graslan-
des , und vielleicht jeder Stoppel, Vorzüge zu haben :
dagegen hat der Haaken den Vorzug, daß er die
Aerkrume mehr zertheilt» auch erfodert er mindern
Kraftaufwand , indem auch auf dem schwersten Bo-
den durchaus nur 2 Ochsen dazu gebraucht werden,
und er empfiehlt sich durch seine Wohlfeilheit. Einen
gelbten: Haaker greift eine zwölfstündige Arbeit mit
diesem Werkzeuge nicht an, der sich hingegen sehr bes
schwert fühlen wärde , wenn er einen mit Pferden be»
spannten Pflug solange führen sollte. Diese relativen

orzüge des Pfluges und Haakens sind von dem ein-
sichtsvvliesten Landleuten auch anerkannt, indeß scheuen
manche die Unbequemlichkeiten zu sehr, welche in der
Praxis mit dem abwechselnden Gebrauch zweyer Ak&gt;er-

à werk-
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werkzeuge auf einem großen Hofe verbunden sind, und
bleiben bey einem. =- Nach geendigter Herbsibestellung
wird von allen guten Wirthen mit dem Aufbruch des
Dreesc&lt;hes der Anfang gemacht , und solcher wo möge
lich vor Winter vollführt: im Frühjahre wird der
gerottete Rasen entweder mit der schweren Egge jet
rissen , oder mit leichteren Eqgen rund geegget, Dies
Rundeggen ist ein wichtigerTheil der 77. Ackerbestellung,
und es ist zu verwundern, daß diese Art zu eggen nicht
allenthalbeu. bekannt und cingeführt ist, wo man ebe-
ne Ackerbeete von einiger Breite hat. =- Anfangs
Mays, und wenn die Witterung und andere Umstände
es erlauben , auch schon früher , wird diese Braache
quer durch gehaaket ; und gegen Johannis wird sie erst
mit der schweren, dann aber mit den hölzernen Eggen
beeaget; int Juliys wird der Mist aufgefahren. Auf
100 []R. bringt man 5 Fuder; der Mist wird so»-
gleich eben ausgestreuet. Die meisten lassen ihn, auch
bey der stärksien Sommerhikße und trockner Witterung,
so lange auf dem Acker liegen, bis er vom Grase ganz
durchgewachsen it. Dies war mir schr auffallend, weil
alle landwirthschaftliche Schriftsteller die möglichst ge
schwiade Unterbringung des Misies als hd&lt;twichtig
empfehlen. Allein schr erfahrne und unbefangene
Landwirthe versicherten , daß nach vielfältig angestells
ten Proben der der Luft und Sonne ausgesetzte Mist
fich nngleich wirksamer, als der sogleich untergepflügte
bezeigt habe- Nach den vernommenen Thatsachen
scheint es mir fast keinen Zweifel zu haben, daß der
der Luft länger ausgeseßte Mist für die erste Frucht
wirksamer und wohlthätiger sey. Ob aber nicht die fol»
genden Früchte dabey um so mehr verlieren? ist eine ras
ge, die ich nicht entscheiden mögte, bevor richtig an»-
gestellte Versuche darüber gemacht sind, =- Wonn der
Mist untergehaakt worden, und die Braache zu grünen
anfängt, läßt man die Schaafe darauf, oder sucht das
aufschlagende Gras durch mehrmaliges Eggeu zu verkils
gen, Ende Angusts oder Anfangs Septembers wirdie
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die vierte Fahre zur Saat gegeben: die besien Lando
wirthe ziehen bey dieser je&amp;t den Pflug vor- Die
Saatfurche läßt man nun gerne wenigstens 14 Tage
liegen , damit die Luft und Sonne sie austroc&gt;ne.Man seßt auf dieses Liegenlassen eine besondere Wich-
tigkeit , und hält es zum bessern Gedeihen des Korns
unumgänglich nótbig; eine Bemerkung , welche alle
Aufmerksamkeit verdient. Alsdann wird gesäet. Der
77. Landwirth schäßt unter seinen Leuten keinen ss
hoch, wie einen guten Säemann , der nicht nur egal
säet, sondern auch beurtheilen kann, wie dicht und
stark gesäet werden muß. Man weiß, daß der 077.
die Quantität der Aussaat nach der Güte des Bodens
bestimmt , und guten starken Boden stark, schlechten
und losen aber schwach besäet. Guten Boden besäet
man häufig mit einem Scheffel auf 50 [JRuthen. Man
giebt zwar einigen Schuld, daß dies aus Nebenabsich-
ten geschebe ; aber viele baben doch wirklich. die Ueber»
zeugung - daßsie um so mehr erndten werden , je stär-
ker sie auf gutem Boden aussäen. Diese Meinung ist
um so auffallender, da man in 7. allgemein sehr früh
ausfäet , und der Boden zur Wintersaat so vortreflich
bearbeitet ist. Ich bin überzeugt, daß die 07. nicht
nur einen großen Theil ihres Saatkorns wegwerfen,
sondern sich auch schwächeres und kleinährigeres, oft
Lagerkorn, durch ihre übermäßige Aussaat auf gutem
Boden zuziehen. So wie gesäet worden, wird mit
dDölzernen Eggen sorgfältig eben geegget, Kommt nach
der Bestellung ein heftiger Regen, ehe das Korn aufe
gelaufen ist, so wird Letzteres wiederholt. = Nachdem
das Feld so bestellet ist, werden die Wasserfurchen mit
vielem Fleiße gezogen. Man richtet sic) nicht, wie
anderwärts, nach den Akerfurchen , sondern nad) bet
Lage und dem Abhang des Bodens. Wenn der Aker
im Herbste stark begrünet, werden die Schaafe darauf
gebracht; andre lassen fie erst im Winter darauf. Der
Waizen wird im Frühjahr - wenn er zu stark und geil
zu werden scheint, mit.dem Rindvieh oder den Schafen

O2 abgt:
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abgehütet , oder man mähet seine obern Blätter tnit
Vorsicht ad. Die mürbe Braache, nämlich die nicht
aus dem Dresch sondern aus der Stoppel aufgebroche-
ne, wird von einigen eben so wie die zähe Braache
behandelt, von andern aber erst im Anfang Junii ges
stürzet, und im Julius gedünget, in welchem Falle
sie denn nur 3 Fahren erhält, Ob dies bloß um der
Weide willen, oder weil man der Arbeit nicht vorkom-men kann, geschehe , weiß ich nicht.'Oeconomischistes aber gewiß nicht, einer Braache, die man halten
will und muß, nicht die möglich beste Bearbeitung zu
geben. =- Das eigentliche Sommerfeld oder der
zweyte Schlag erhält, wenn es die Witterung einiger»
maaßen erlaubt, drey Furchen. Die erste im Herbst,
welche im Frühjahr: glatt gergget wird ; die zweyte
am Ende des März oder Anfang des April, welche
gleich wieder jugeegg£ mitb , Damit ber 9Ider bie Wins
terfrucht, wie man sagt, nicht verliere. Man ver«
schließt dadurch aber vielmehr den Boden gegen die
wohlthätige Einwirkung der Frühjahrsluft , und die
außer allen Zweifel geseßte atmosphärische Düngung.
Die Saatfurche wird Anfangs Mays gegeben, und die
Saat untergepflägt oder untergeegget. Das Eggen
wird, wenn die Saat herausgekommen ist, von den
meisten guten Wirthen wiederholt. =- Der Nachschlag
pder der dritte Schlag wird theils mit Rocken, theils
mit Hafer, auch wohl etwas Erbsen , besiellet, Zum
Rocken wird nur einmal gepflügt : zum Hafer und zu
Erbsen aber wird die Stoppel vor Winter umgebrochen,
und dann im Frühjahr nochmal gepflügt oder gebaakt.
Die besjeren Wirthe säen jeßt fast algemein im Früh»
jahr etwas weißen Klee in diesen Schlag- etwa 17 Pf.
auf 100 [JR. Die Verbesserung , welche die Weide
dadurch erhält, ist beträchtlich. =- Hierin bestehet uns
gefähr das Wesentklichste der 277. Aerbestellung. Die
gelibten m. Oceconomen haben sich durch Erfahrung
ein überaus richtiges und feines Gefühl in Ansehung
derselben erworben, und wissen bey der Ausführunggewisse
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gewisse Umstände zu unkerjcheiden , die sie niht mit
Woyrten ausdrücken können. =- Soviel ist gewiß, daß
im Großen und Allgemeinen das eigentliche Aerge-
schäft mit Pflug und Egge nirgends mit .mehrerem
Fleiße und Aufmerksamkeit betrieben wird, wie in103.
Bey dieser vortreflichen Bearbeitung des Ackers, dem
großentheils schr guten Boden , einem nicht ungünsti-
gen Klima , und dey der langen Ruhe, die das Acker:
land genießt, ist es auffallend, daß der Ertrag an Kör»
nern so geringe ist. Man kann in M7. im Durchschnitt
kaum das 5te, Korn annehmen, ín 45. nimmt man. im
Durchschnitt das :7te bis 8te Korn an. Wozu , sagt
der 4. , die 97. Wirthschaft » wenn sie nicht mehr
einträgt? Warum will man über die Hälfte des Feldes
ungenußt liegen lassen, wenn das Uebrige beträchttich
weniger. giebt , als ic) von meinen ununterbrochen bes
stellten Feldern erhalte ? Man muß aber , um dies zu
erklären , vor allem bemerken / daß der 177. zu siark
einsäet, daß folglich -. die Vermehrung der Körner“ auf
einer gleichen Fläche nicht so stark seyn kann, wie an-
derwärts , wo man dünner säet. Judeß hat freylich
dieser geringe Ertrag auch andere Ursachen , und dar-
unter ist die kärgliche Düngyng , welche aus der Ver-
nachlässigung des Viehstapels erfolgt, die vornehmste.
Die Stückzahl des Viehes ist, da es eine kleine Race
ist, und nicht aufgezogen, sondern ohne große Auswahl
angekauft wird, an sich schon zu geringe : und man
Hat den bloßen Wintermist von einer tronen Strohs
fütterung. Diese schwache Düngung ift die beste Sca,
Ferung zu erseßeu nicht fähig. Man hat zwar diesen
Mangel eingesehen, und den Viehstapel vermehren wol;
len, aber vielfältig , ohne die Weide zu erweitern oder
Futterdau zu betreiben ; und so ist die Sache noch är-
ger geworden. Der Hauptgrund dieses in 27. bisher
fast“ allgemeinen Fehlers „ liegt ohne Zweifel darin,
daß Eigenthümer sowohl als Pächter sich ausschließlich
mit dem Kornbau beschäftigen / hingegen mn die Be-
nußung des Molkenwerks, ibren bäuslichen Bedarf

etwa



126 Annalen der Rostockschen
etwa ausgenommen, nicht bekimmern. Die. Beut-
ßung des Viehstapels (der Kühe) wird nach der Kopfe
zahl verpachtet : der Pächter heißt der Holländer. Dies-
ser erhält das sämmtliche Stroh, welches für das Zug»
vich und sonst in der Haushaltung, (und zum Decken
der Gebäude) nicht gebrancht wird: desto kärglicher
ist aber das Hen, Es wird entweder eine bestimmte
Fuderiahl gegeben, oder es sind gewisse Wiesen für
die Holländerey ausgeseßt. In dem ersten Falle giebt
man höchstens ein Bauerfuder oder ein halbes Hoffy-
der für den Kopf, welches meistens vielleicht nicht 8
Centner beträgt. Man kann tbeils nicht mehr Heu
geben, theils will man es nicht, weil man darum vom
Holländer nicht mehr Pacht erhalten würde. Hat
man dieses nothdürftige Heu: für den Holländer und
für das Zugvich, so glaubt mau sich reich an Heu, denkt
an keine Verbesserung, vielweniger au Düngung der
Wiesen , indem die Arbeit und der Mist aufs Acker
Iand verwandt allein baare Einnahme bringt. Auf
einigen Gütern, die viele Wiesen haben, wird das
übrige Heu verkauft ; auf vielen Gütern sicht, es mit
der Heugewinnung [9 schlecht aus, daß für die Kühe
wenig übrig bleibt, =- Von einer regelmäßigen Wies»
sen «Bewässerung durc&lt;. Ueberrieseln hat man meines
Wissens in 2097. noch kein Beyspiel: Ueberstauungs»
Wiesen ; durch Kunst angelegt / giebt es nur wenige z
natürlich aufgestauete Wiesen werden sehr hoch geschäßt,
aber man. überläßt die Aufstauung und den Abzug des
Wassers fast all: in dem Zufalle. Wenn etwa ein
Sranfe oder Schwabe einea 097. Landmann fragte,
ob er denn seine höher gelegenen Wiesen nicht dünge,
so würde dieser kopfschüttelnd LT4! sagen , und jenen
für'einen Narren halten, der nicht wisse, wozu. Mist
zu gebrauchen ist. = Nur wenige Landwirthe suchen
dem Mangel des Wiesenwachses durch Klecheu abzubele
fen. Es wird auf kleinen Nebenkoppeln gebauet, die
mit der Größe des Guts mehrentheils in keinem Ver-
bältniß. stehen : daß Mäheklee in den ordentlichen Umau R
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[auf der großen Schläge käme , ist bisher nv&lt; etwas
ganz; Ungewöhnliches gewesen, fo vortreflich er sich auch
in die vielschlägtgen Rotationen mit doppelter Braas&lt;e paßte. Andere Futterkräuter und. Fünfilid) auge
säcte Gräser hat man -bisher in M. kaum gekannt.
--- Die Weide ist auf wenigen Gütern dem Vieh in
der Maaße zugetheilt, daß sie dis kärgliche dürre Win-
teriutterung wieder gut machte. Sie ist mehrentheils
übertrieben , und. das Gras hat zu wenig Zeit, wieder
zu wachsen. Weil die Holländerpacht nach Kopfzahl
bestimmt wird, so geht die Vermehrung des Milch-
ertrags nach geschlossenem Contract den Landwirth
nichts weiter an: hat das Vieh nur soviel, daß es am
Leben und auf den Beinen bleibt, fo mag der Holläns
der sehen, wie er die Milch herauskriegt. Das Inter»
esse der Wirthschaft und der Holländerey steht sich also
gewöhnlich gerade entgegen ; und es ist natürlich, daß der
Oeconom wenig-auf Berbessernng der Weide unt. Ber
mebrung des -Fatterbaues denkt, zumal der Holsänder
den Vortheil besserer Einrichtungen nicht kennt, und
nicht verhältnißmäßig bezahlen würde, QObne Zweifel
würde, wenn die Viehwirthschaft von der Aerwirthe
schaft getrennt styn soll, die Einrichtung vorzuziehen
seyn, daß man dem Holländer die Weide , die Wiesen
und die-.Kleefeider verpachtete, und ihm überließe, wie
er sie mit eigenem Vieh benußen wolle. Beyde Theile
würden sich sodann besser ehen , Viehzucht und Y&gt;er»
bau einen bessern Schwung bekommen. Jndeß geht
dies in M. wohl nicht an , da die Holländer größten»
theils ziemlich armseelige. und wenig unternehmende
Leute zu seyn scheinen, *) Wenigstens ist es ein ges
Wwaltiger Unterschied , wenn man in H. die vom Guks-
befißer oder Pächter selbst administrirten / und in 177.

die

*) Darin irrt sich der Hr. Verf. “Es giebt wohlhabende
Holländer t ia. e solche Pachtung übernehmen
können ; wiewohl ein eintretendes Viehsterbext diese
Leute sodann noch härter - als jeßt drü&gt;en würde.
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die verpachteteu Melkereyen sicht, Die Reinlichkeit in
den Gebäuden , die Schönheit der Gefäße , bie Ord-
nung und Genauigkeit, die Zahl und Aufmerksamkeit
der damit beschästigten Menschen, scheint in H. fast an
Luxus zu gränzen, wenn man sie mit der M. verglricht.
Es ist aber dort gewiß nichts Ueberkriebenes und Un-
nüßes , nichts, was sich nicht reichlich bezahlte : sogar
auf Bauerhöfen wird in H. die Molkenbehandlung
forgfältiger, wie in den meisten 97. Holländereyen, be
frieben. Bey so bewandten Umständen muß jede so-
lide Wirthschaftsverbesserung in 277. damit anfangen,
daß der Gutsherr seine Holländerey selbst übernimmt :
nur auf die Weise kann Harmonie und Gleichgewicht
zwischen beyden Wirthschaftsweigen erhalten werden.
39 weiß , daß ich bier die Meinung, und was mehröst, die Bequemlichkeit vieler Landleute, gegen mich has
ben werde. Die M. Einrichtung mit den Hollände-
reyen hat selbst im Auslande Beyfall gefunden. Man-
&lt;e Landwirthe , die vorher keinen baaren Groschenvon ihrer Melkerey hatten, erhalten doch nun die schöne
Holländerpacht, und brauchen sich um nichts zu bekümse
mern, was das Vich angeht. Das hat freylich Ans
schein: aber sie müssen das, was fie an Holländer-
pacht einnehmen, anderswo doppelt wieder in Ausgabe
bringen , wenn die Rechnung genau untersucht wird.“

p

Gy 10 Aug. 1802 ist der eigentliche Tag des Nb-sterbens des secl. G. R, Aepinus (11 B. S.
288.) gewesen. Bey dem Regierungs Antritt des
Kaysers Paul erbat er sich seine Entlassung , und
30g na Dorpat, wo ihn etwa 4 Jahre vor seinem
Ende diejenige Krankheit befiel , die ihm auch den Ge-
brauch seines Byrstandes entzog.
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ey der Anzeige des vorigjährigen Staafscalen«
dexs (17 B. S. 213.) babe id) [don ange
führt, daß für denselbeu eine damals noch nicht

fertig gewordene Karte unsers Landes bestimmt sey«
Diese ist in der Folge auf zwey zusammen zu fügenden
Blättern vollständig geliefert, und hat den Titel: Kgree
der Herzogehümer Mecklenburg - Schwerin und
Güstrow, mit den Fürffenebümern Schwerin und
Ratzeburg , und der Herrfibaft Wismar, zum Be«
buf des Meckib.. Schwer, Staats - Kalenders ausge-
fertiget von D, F, Sotzmann,. 7903, geffocben vof
Heinrich Kliewer, Stich und Jüumination neh»
men sich recht auf aus: jede der beyden Platten hat
ungefähr die Größe eines-geivöhnlichen baiben Folic!
bogens, Die Abtheilung beyder Blätter ist: eben so
wie bey der homannischen Karte (10 B, S."142,)
gemacht. Zum. gewödhnlicheit Gebrauch ist sie vollkom»
men hinlänglich : .in minder erheblichen Dingen wird
bin und wieder vielleicht noch etwas zu verbessern seyn,
So ist z. B. in dem kleinen Bezirk, den íd) genauer
kenke,. die. Gränze des rostorkschen Districts nicht
Fichtig angegeben; und der dder..eine Meile yvn der
Stadt : entfernte Landkrug. dichte vor das hiesige Pes
krithor VM Absichtlich' mag vielleidt der Weg fürdie schwedisihe Poß zwischen. dier unb YOiemar weg,

R gelassen



130 Atnalett der Rostok&gt;schen
gelassen seyn. Uebrigens -bhabe id) auf dieser Karte
mehrere einzelne Oerter gefunden, die auf der ungleich
größeren homannischen Karte nicht'aufgenommen sind.

24

IZ-sbluß des Auszugs aus Thaers landwirtheschaftlichen Bemerkungen auf einer Reise
durch Holstein und Mecklenburg. -- „Sola:ge
es noch einigermaßen gebt , welches bisher durc) Aufs
fahren des Modders möglich geworden, wird sich der
Mecklenburger zur Nachahmung des Holsteiners
nicht entschließen. Weit eher wird er zur halben Stalle
oder vielmehr Hürden: Futternug übergehen. Bey der
beliebten sicbenschlägigen Wirthschaft hat das freylich
große Schwierigkeit : bey mehreren Schlägen geht es
aber fügtim&lt; an. Ohne Zweifel ist dies die leichteste
Verbesserung, deren die 97. Wirthschaft fähig ist. Den
schleunigen Uebergang zur vollkommenen Stallfuttes
rung aber würde ich wiederrathen ; wann ich gleich
jet mrhr, wie jemals überzeugt bin, daß alle Einwens
dungen , welche gegen die Einführung derseiben auß
den 897. Localverhältnissen hergenommen worden, näm»
lich 1) daß es an Menschen sehle , 2) daß die Güter
mehrentheils zu groß sind, und 3) daß Boden und
Klima den Futterkräutern nicht angemessen sind, hypo-
thetisch keine Erheblichkeit haben. Und umden Ertrag
völlig zu genießen, müßte man doch die Holländerey
selbst übernehmen. == "Aber, sagt ein M., warum
follten. wir unsere Wirthschaft ändern? Welches Land
von gleicher Grdße kann sich rühmen, eine so große
Kornausfuhr zu haben ? Mittelst des Korns decken. wir
nicht nur alle Ausgaben für die Waaren, die wir vom
Auslande nehmen, sondern nuser Handelbleibt bey dem
allen noch activ, und unser Nationalreichrhum vermehxt
fid augenscheinlich. Wie viele Landwirthe. sind bey
uns nicht reich geworden? Ist dies uicht Beweises
genug, daß unser Ackersystem unverbesserlich sey?
Solche allgemeine Aeußerungen können beym Nacho
tische großen EindruF machen« Wer, die Kunst ver,(4114
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fiet, verräth da den Meister nicht. Aber es sind
Taschenspielereyen durch Verwechselung der Gaufalvet:
bindungen dewirkt ; genauer analpfirt betocijen fit gat
nichts. Daß dic Nusdehnung des Aerbaues vielleicht
nirgends größer sey, wie in M7.» ist bekannt /- ist vot:
treflich : sie erseßt, was ihm an Kraft und Schnillig-
keit der Circulation fehlt. Wegen der schwachen Bes
völkerung ist die einländische Consyumtion geringe; folg»
lich fann die Ausfuhr groß seyn, ohne daß Mangel
im Lande entsteht. Die Conjuneturen der leßten 12
Jahre waren dem Kornhandel allgemein günstig.
7717. konnte seiner geographischen Lage und freyen
Verfassu -g wegen am meisten Gebrauch davon machen :
folglich hatte der dortige Landwirth allerdings große
Vortheile. Dies war aber in allen den Gegenden der
Fall, die des Glücks des Friedens genossen, und ungt-
hinderte Ausfuhr batten. Jn O7. war es nur auffal;
lenbet, meil der Sewinn in die Hände Weniger kams
da er fi in „andern Ländern allgemeiner verbreitete.
Der 177. Gutsbesiter und Pächter hatte so große polt-
tische und statistische Vortheile, daß bey mehrerer
intensiver Kraft der Wirthschaft kein fremdes Kapital
in 197. Gütern mehr stecken , 277. Geld vielmehr in
allen auswärtigen Fonds anzutreffen scyn müßte. Und
so ist es doch nicht! =- Glülicherweise bat fid) auf
den 177. Gütern ein vortrefliches Surrogat des Misies
gefunden, der Modder, welches der Rückstand der
Säulniß der in Vertiefungen angebäuften vegetabili«
schen und animalischen Theile ist. Auf einigen Stern
sind indeß dis Moddergruben shon erschöpft. An eint
gen Orten hat man noch ein anderes Düngungsmittel,
welches sich in süßen Seen und stehendem Wasser häufig
findet, den Tang , Obara vulgatis; seine große Wir-
kung. wird einstimmig gerühmt. Der Gebrauch des
Mergels ist in 297. noch unbekannt: indessen zweifle
ich nicht, -daß. er sich an vielen Orten / und zwar in
einer nicht beträchtlichen Tiefe findet- == Die Schafzucht
ward bißher yur auf eine nachlässige Weise betrieben:
die Hrerden sind klein , die Race ift schlec&lt;t ; und die

R 2 Weide
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Weide auf den Außenschlägen, welche man ihnen eins
räumt, ist jämmerlich. Man hält sie nur, weil man
den Dünger bey der jeßigen Einrichtung nicht entbehren
fann. Wenn man rechnet, was der Schäfer an Na-
turalien erhält, so wird die Winterfutterung schlecht
brzahit, und die Weide kann gar nicht in Anschlag ges
bracht werden. Neulich haben Verschiedene die ge
edlung der Schafe durch spanische Race mit Energie
betrieben. Ich habe aber noch keine betiimmte Nach-
richten darüber , insbesondere nicht, wie die Verhält
nisse der ganzen Wirthschaft dabey eingerichtet sind.
Denn. es persteht sich von selbst daß mit spanischen
Böcken nicht alles gethan sey, sondern daß cs auf Ver,
besserung der Weide dabey vornämlic&lt;h ankomme.
Würde den Schafen die bessere Dreeschweide einge-
räumt, und, durch Anbau von Futtergewächsen für
eine reichliche Winterfutterung gesorgt, so it m.
ohne Zweifel der Schafwirthschaft sehr angemessen,
und sie würde stärker rendiren, als die bisherigen Hols
ländereyen. Wenn man den eingeschränfkteren Rind»
viebstapel dabey auf dem Stalle futtern wollte, so
würde auch kein Nbgana des Düngers zu besorgen seyn.
Man muß nur den Dünger der jeßigen. armseligen
Hungerleider niht mit dem vergleichen , ben ein gut
ausgefuttertes und geweidetes Schaf giebt. — Die
Pferdezucht der 07. ist berühmt, und verdient ihren
guten Ruf ohne Zweifel. Das Klima , die Dreesch«
weiden, und die ganze Wirthschaftseinrichtung sind
derselben schon schr günstig ; überdies giebt man ihnen
fehr früh auf dem Stalle stärfendes Körnerfutter,
und erhält sie in der Jugend in angemessener Bewes
gung, ohne sie durc&lt; Ürbeit zu übernehmen, Die
ursprüngliche Race der 997. Pferde, hat in fich setbst
große Vorzüge, Wie die Pferde von aragbischem
Blute aus England zu. uns kamen, und sich durch
die besondere Schnellkraft ihrer Muskeln und Schneu
zu leichten und gestrec&gt;ten Bewegungen , so wie durch
ein feuriges aber lenksames Temperament, auszeichneten,
führten. einige vermögende Gutébefi&amp;er Hengste dieser

r



Academie, 12, B, 17. St. 133
Urt in ihr Gestüte ein. Der edle Zweig auf einen
kernhaften Stamm gepfropft, brachte einen vorzüglis
&lt;Ien Schlag hervor. Yber ein anderes. sind doch
Wettrenner, ein anderes Ackerpferde : und ich besorge;
daß der zweckmäßige originale Schlag der letern durch
Vermischung jenes edlen Bluts doch in Rücksicht seiner
eigentlichen Bestimmung nicht gewonnen. habe.. Die«
jenigen , welche es auf Anzucht wahrer Racepferde
Richt anlegen, aber doch Pferde zum Verkauf aufziehen,
suchen Zuchtstuten und Beschäler von halbedeln Schlage
zu bekommen, und wenigstens gute Jagd - Schwadron-
oder Kutschpferde zu erziehen, Diese werden dann
auch zum Theil mit guten Vortheil verkauft, und die
übrigen ins Ackergespann genommen. Aber was die
Pferdezucht hiebey gewinnt , verliert der Ackerbau :
denn dieser würde mit seiner eigenthümlichen Race
besser , als mit dem Ausschuß einer edlern betrieben
werden. Der alte 7. Schlag. von gedrungenen,
schweinskdpfigen , fesien, unermüdlichen , bis ín$ fpde
teste Aiter brauchbaren Pferden , der so ganz zum
Ackerbau geeignet war, findet sich nur noch auf wenigen
Gütern , wo man sich um Pferdehandel nicht beküms-
merte, und blos für sein. Akergespann aufgezogen. bak,
auch in einigen Gegenden bey den Bauern ; dort voll»
kommener , hier durch frühe Arbeit und schlechte
Fütterung mehr verkrüppelt. Esist die hödste Zeit,auf deren Erhaltung zu achten. "= Die Rindviebs-
zucht it in 897. unbedeutend. Auf den. Gütern hat
man fast allgemein aufgehört, selbst aufzuzichen , seits
dem es bey Holländerenen nur auf die Kopfiabl ankam,
Und man richtig berechnete , daß eine Kuh wohlfeiler
zu kaufen, als aufzuziehen sey. Im Allgemeinen
krift man daher schlechtes Vieh in 8997. an ,. und dex
Contrast ist auffallend, wenn man avs H. kommt." ==
anstbet - biejem uns hauptsächlic) interessirenden

Uffaße:: finden sich in den ersten vier Bänden der Ago
"aln besonders in den am Schlusse. jeden. Stückes
eingerücten Quartal Berichten , noch einige beyläufige
Heußernagen über unser. Land / die ich. nach meinen

wet
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Stwede übergeben kann. Aber folgende von fiTectTem
burgern eingesandte , wenn gleich kurze und nicht er-
bebliche Aufsäte, muß ich doch nach den Rubriken aus
geben : 1. Vom Hrn. H. R, Berlin, 1) Dreschs
majchine und Mangel an Arbeitern ; 2) Gewicht und
Güte des Rockens von 1797 und 1798. 11. Vom
Hry. Prof. Rarsten, 1) Empfehlung der Lehmschin»-
Eider und -Vergleichung derselben . mit demgewöhnlichen Strohdache, und verschiedenen Steindäs
&lt;ern; 2) Augszug eines erhaltenen Schreibens 411,
Yom Hrn, A. Schumgcher , Bemerkungen über den
vorigjährigea Winter,

3
"ht

Gyr zweyke Band der Bemerkungen auf einerReife durch das südliche Deutschland, den
Elsaß und die Schweiz, in den Jahren 1798
und 1799, von C.U.D. v. Eggers, enthält einigeNachrichten über die Universität zu Strasburg,dieich bey dem Mangel anderer Nachrichten über diese
Universität ausziehe.

Die Universität hat ihre Verfassung behalten , und
ühre Güter, mit denen. sie ziemlich reich dotirt ist, sind
nicht veräußert. Die Vorlesungen waren nach und
nach wieder in ihren ' Gang gekommen, und. man
hoffte die Gefahr der litterarischen Umwälzung dber-
standen zu haben. Die öffentliche Bibliothek, welche
der Magistrat 1531 stiftete, ist beträchtlich und sehr
gut geordnet. Sie erhielt 1772 einen beträchtlichen
Zutvachs durch eine von Schöpflin geschenkte Samm»
lung, die etwa 20000 Bände betrug, und grdßtentheils
wichtige Werke aus der Geschichte, der Erdbeschreibung
und den historischen Höifswissensc&lt;aften in sich faßte,
Nachher ist 1783 auch die Silbermannsche Samm-
lunz zur Geschichte und den Aiterthümern yon Stras»
burg und dem. Eisaß damit: vereinigt. Zur&gt;Unters
Haltung derselben hatte man sonst einen jährlichon
Fond oon 1200 Livres zu historischen Büchern und
1.9009 Livres zu 'andern Werken : seit der-Revplutiana



Academie, 12, B. 17. St, 135

hat dieser Fond aber aufgehört. -Das Local der Bi«
bliothek in der Benedictiner Kirche ist schön und be-
quem - ohne prächtig zu feyn. Die Schöpflinsche
Sammlung steht in einem besondern Saal für sich : zu
ihr gebört auch eine s&lt;äßbare Antiquitäten: und Münze
sammlung. Die Hebammenschule isi mit dem bürger»
lichen Hospital verbunden. Das Observatorium ist
auf einem Thurm in der Stadt : die Höhe beträgt
nur 90 Fuß vom Steinpflaster bis ans Dach, aber die
Lage ist frey, sehr günstig für Beobachtungen ; auch
ift es ziemlich gut mit Inirumenten versehen. =“ Die
ehemalige katholische Universität war eigentlich nur
ein Jesuiter-Collegium, mit welchem die fast eingegans-
gene Universität von 7oisheim 1701 vereinigt ward,
== Die seit der Revolution angelegte Centralschule ist
in 3 Klassen eingetheilt, Die erste begreift eine Zeiss
&lt;enschule, eine Schule für. die Naturgeschichte, unb
für die alten und die lebenden Sprachen, . In der
zweyten Klasse ist eine Schule der Anfangsgründe der
Mathematik , und eine Schule der Physik und Expe!
rimeutal-Chemie. Die dritte Klasse besicht aus einer
Schule der allgemeinen Grammattik, der schönen Wis-
senschaften, der Geschichte und der Geseßgebung. Der
Unterricht scheint einen guten Fortgang. zu haben.
Außerdem giebt der Bibliothekar Unterricht in der Be
&lt;Jerkunde. Die Bibliothek dieser Centralschyle ist aus
vielen Bibliotheken zusammengeseßt, welche der Nation
theils aus aufgehobenen Klöstern , theils durch Cone
fiscation des Eigenthums einiger Ausgewanderten ans-
beimfielen: auch die ansehnliche Bibliothek des ehes
maligen bisc&lt;dflihen Seminar? ist. damit vereinigt,
Sie ist aber noch nicht in Ordnung gebracht / weil es
an einem angemessenen Local fehlt. == Ferner ist das
selbst eine von den drey Gesundheltsschulen errichtet,
Und ein beständiges Militäirhospitat angeordnet, mit
welchem zugleich die Medicinalschule in Verbindung
gebracht it. Hier werden alle Theile der Heilkunde und
Chirürgie mit vorzüglicher Anwendungquf die Bedürf-
nisse bet Armee gelehrt. . Derlelben ist jezt auch dasBr
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vormals der Universität gehörige anatomische tiri
phitheater überlassen. Diese Anstalt behauptete stets
einen vorzüglichen Rang: sie ist auch jeßt einem gek
schiten Lehrer anvertraut. Der botanische Garten
ist ebenfalls zur Medicinalschule gelegt * er qcbürt ju ben
vorzüglichsten in Srankreich ,/ und die Art der Unter
haltung zeugt von vieler Einsicht und Sorgfalt.

d
5v

Des Propheten Jefaias perfpéctivifches Zeitengemálde,
oder Troftbuch für das Volk, Gottes, im Aus.
zuge, Nebst zwey Beylagen ! 'Troftgefaug , uad;
Hebráifeher Troffbrief dn die jüdifebe Nation,
von Johann Caspar Veltbusen,  Bremeu,bey Carl
Seyffert, 1803. 95 Bogen itt Ockav.

S5 den vielen Sachen, die der Hr. Verf. votZeit zu Zeit drucken 1äßt, will ich doch wenige
stens diejenigen anzeigen , die mir zu Gesicht kommen.
Billig sollte nun wohl von diesem metrischen Auszug
aus dem Jesaias eine perspectivische Recension

geliefert werden: das anuß ich aber den Theologenberlassen, welche entscheiden werdet , ob derselbe
än irgend einer Rücksicht Nuten haf. Die zweyte Beh;
lage ist noch mit dem besondetn lateinischen Titel vers
sehen : Iggarcth Thaochumim, seu epistola consoläs
toria ad genrem Judaicam, haufta cx fontibus Pro-
Pberarum, -- Bremae, apud: Carolum Seyffert,
recufum Sradae, typis Friedericianis, CJOIOCCCIIH,

I .

Ankündigung einsger Abschieds - Reden durch Christ.
Wilhelm Ahlwardt, des Oldenburgischen Gym-
nasivms ersten Professor, und Rector. Voran Be,
merkunien dber Pfalm 22, 9B. 30. Oldenburg, gt
inet bey Gerhard Stalling, x803, 13 Bogen (ti

uart.

Go Versekung zweyer Worte bringt der Hr. Verf:eine veränderte Erklärung hergus, mit welcher
aber, meines Ermessens, für den fehlenden Zusammen-
Hang nur wenig genommen wird.
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nter die Veränderungen, welche die deutschen ttai
versitäten als Folgen des letzteren Friedens be
troffen haben , gebört auch die Einziehung der

Academie zu Bamberg , und die dagegen sehr ver-
besserte Einrichtung der Academie zu wüörzburg.
Letztere ergiebt sich aus einer in manchen Hinsichten bes
merklichen , unterm 1xten Nov, v. J. erlassenen Bes
kanntmachung , die Organisation der Juliuss
Maximilians - Universität zu Würzburg be-
treffend, welche in Nr. 175-179 der Würzburger
Litterazurzeitung unt Nr. 239 der Inteliigenzblát-
ter zur allg. Litteraturzeitung . 0. 5. ,u finden ist,
Och nehme sie mit einigen dem Zweeke dieser Biätter
gemäßen Abkürzungen hier auf: | | |

Nachdem Sr. Churf. Durchl. in den dermaligen
Erbstaaten. nur zwey Universitäten bestehen zu lassen
beschlossen haben - wovon die zu Würzburg / welche
mit einem beträchtlichen Found und mehreren yved'inápis
fen Anstalten bereits versehen ist/ die eine seynsoll:6 haben Hd&lt;h&lt;fidieselben deren Organisation definitiv
bestimmt , und diejenigen Verfügungen 319 treffe? gers
bet, welche hiemit als die künftige Grundlage der aca-
demischen Einrichtung dffentlic&lt;ß bekannt gemacht werden.

1. Stüdien - Wesen. à) ffintbeilung berLehrgegenstände,|1)Dicfmmlicheneoni
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stände werden in zwey Hauptclassen einactDeilf: 3)
Classe der allgemeinen Wissenschaften, welche zur höhern
Geistes-Cultur überhaupt , ohne Rücksicht auf einen
besondern Stand im Staate, gehören. b) Classe der
besondern Wissenschasten , deren Formen mehr oder
weniger geseklich vorgeschrieben sind, und welche daher
zu Ausübung einer besondern Functivn im Staake ers
fodert werden. 2) Jede dieser Classen'schließt vier
SGectionen in sich. 3) Die Classe der allgemeinen oder
phitosophischen Wissenschaften zerfällt, in die erste Se-
ction der philosophischen Wissenschaften im engern Sin-
ne, oder der Philosophie selbst nach ihren verschiedenen
Zweigen; die zweyte Section der mathematischen und
physicalischen Wissenschaften ; die dritte Section der
Historie sowohl der Universal - als der Staaten - Hi-orie, nebst den Hülfswissenschaften ; der allgemeinen
Cultur- Geschichte, der Geschichte der Wissenschaften
überhaupt und einzelner insbesondere, ferner der Litte-
ratur-Geschichte; die vierte Section der schönen
Künste und Wissenschaften, worunter die allgemeine
Theorie derselben, alte und neue Philologie, nicht nur
als Sprachkunde sondern auß als Geschichte der reden-
den Künste überhaupt, sos wie die Geschichte der bilden»
den Künste , begriffen werden. 4) Die Classe der bes
sondern Wissenschaften begreift folgende Sectsonen in
sih. Erste Section, der für die Bildung des religid-
sen Volkslehrers erfoderlichen Kenntnisse , welche fol»
gendes in sich faßt: a) Auslegung und Kritik, b)istorisch-philosophische Darstellung der religidsen Fors
men und Dogmen; c) Geschichte des äußern religidset
Vereins, 4) alles, was zur unmittelbaren Bisdung
für den Volksunterricht gehdret, &lt;ristliche Moral,Homiletik , Katechetik, 2c,—EineUnterabtheilungfin-det in dieser Section nach den beyden Haupt - Confese
sion en, der katholischen und der protesiantischen, Statt.
Zwepte Section, der Rechtskunde. Diese begreift,
a) Hermeneutik und Kritik , b) rein historische Dar-
stellung des ganzen Systems der bestehenden Rechts
verbältnisse nach römischem und deutschem. Rechte,

ws
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woneben übrigens die besondern Vorlesungen über
Justitutionen, Pandecten und deutsches Privatrecht bes
sehen , &lt;) Criminalrecht - &lt;&gt;) dffentiiches Recht. 23)
Staatsrecht, bb) katholisches und protestantisches Kir-
&lt;enrec&lt;t , €) Reichs: und gemeinen Proceß - f£) den
practischen Unterricht. Dritte Section, der staats*
wirthichaftlichen oder Cameral-Wissenschaften in weites
stier Bedeutung. (Eine weitere speciellere Abtheilung
ist nicht eben so, wie bey den andern Sectionen hinzu
gesügt.) Vierte Section , der Heitkunde. Diese
begreift, a) allgemeine prganische Naturiehre vder boe
fiviogie, b) Anatomie menschliche und vergleichende,
c) allgemeine Theorie der Medicin , oder Darstellung
de dynamischen Veränderungen des Organismus, und
zwar aa) ber franfbaften; allgemeine und specielle Pas
thologie, bb) des Uebergangs aus dem kranten Zusiand
in den gesunden; allgemeine und specielle Therapie, d)
Geschichte der äußern Verleßungen / theoretische eor
turgíe ; febre pon ber Deilung derselben , practische
Chirurgie , mit allen Nebenzweigen , wohin auch die
Gevurtshülje gehdrt. 5) Diese Eintheilung wird
einem systematischen Lections-Catalog zum Grunde ge
legt , weicher jedesmal 4 Wochen vor Anfang der Fe-
rien unter der Leitung der Curatel erscheint, und dem
studirenden Jüngling zugleich die richtige Methode
vorzeichnet , nach welcher er seine Studien einrichten
kann: weshalb er jedem bey der Inscription mitgetheilt
werden soll. Derselbe ist' aber nicht als ein gefcblid)
vorgeschriebener Studienplan zu betrachten, durch den
jeder überhaupt, oder selbst der Juländer , schlechthin
eingeschränkt wäre , von dessen Fleiß in allen Theilen
seines Fachs man sich auf andere Art zu versichern wiss
sen wird. 6) Unter die sämmtlichen Professoren wer»
den die Lehrgegenstände der verschiedenen Sectionen so
vertheilt, daß in jedem Semester alle Hauptwissenschaf-
ken gelehrt werden, uud die mit einander verwandten
Wissenschaften oder Theile einer Wissenschaft zu einem
Ganzen zweämäßig zusammenstummen. == B.) Perso-
nale der Lehrer, 3) Es finden ordentliche, außer"2 or:
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ordentliche und Privatlehrer Statt. 2) Lehrer für
die erste Classe. 3) Lehrer für die zweyte* Classe.
(Dies Nahmen - Verzeichniß überacbe id), da nicht
einmal die künftige gewdhnli&lt;he Zahl der Professoren
darnach zu beurtheilen seyn dürfte.) 4) Die Privak;
docenten, weiche zur Anshüilfe und um Lehrer nada,
ziehen, gestattet werden, können nür unter folgenden
Bedingungen angenommen werden. Sie müssen a)
Beweise gegeben haben , daß sie jene allgemeine Ges
gensiände, welche zum gelehrten Stande vorzüglich er-
fodert werden; bearbeitet haben, als Philosophie, Phis
lologie, 2x, b) über die Wissenschaften der ganzen
Classe, wenn sie im Fache der allgemeinen Wissenschaf-
ten lehren, oder der besondern Section , wenn sie in
einer Wissenschaft der zwenten Classe als Lehrer aufs
treten. wollen; sich strenge prüfen lassen, und darin den
academischen Grad nehmen; c) bey dieser Gelegenheit
eine Abhandlung außarbeiten , die den Beyfall des ges
lehrten Publicums verdient; 4) einige dssentliche Vor-
lesungen halten, und durch dieselben beweisen , daß sie
die Gabe des Vortrags besiten. Entsprechen die nach
diesen Prüfungen Angenommenen der Erwartung, so
können sie nach Vorschlag der Curatel mit einem Ge-
halt unterstüßt, und sonach weiter befördert werden.
Die Verfügungen in Betreff der Vorlesebücher , der
zugestandenen Ferien, und ähnlicher Gegenstände, wer-
den den Professoren insbesondere mitgetheilt werden.
— CT.) Bestimmungen , die Studirenden be
treffend. 1) Keiner, besonders Inländer , darf zu
den Universitäts Studien angenommen werden, der sich
nicht , theils über sein sittliches Betragen, theils über
die in den Gymnasien gelehrten Elementar - Kenntnisse,
gebórig ausweiset. 2) Der Inländer, welcher der-
einst in den Staaksdienst einkreten will, hat durch
Zeugnisse zu erweisen, a) daß er von den allgemeinen
Lehrgegenständen, mit Fleiß und Fortgang, alle Theile
der theoretischen urd practischen Philosophie, die Eles
mentar Mathematik, die Naturgeschichte , die allges
meine und Experimental-Physik , die -alligemeine Welt

ge
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geschichte , die europäische Staatengeschi&lt;te / und die
vatertändisc&lt;he Geschichte, gehört habe. Insbesondere
wird gefodert, daß alle diejenigen , welche sich dem
Lehramte oder dem eigentlichen gelehrten Stande wide
men wollen , Beweise über ihre erworbenen philosophie
schen Kenntnisse geben sollen. Und da es die Absichtist, das
Studium der klassischen Sprachen, dessen Mangel der
Cultur der katholischen Universitäten bisher mehr, als
irgend ein anderer im Wege gestanden hat, zu begün-
stigen. und zu einer besondern Angelegenheit der Unis
versität zu machen 3 so soll keiner, weder zum gelehre
ken Stande überhaupt, no&lt; insbesondere zu dem geist-
lichen, inskünftige zugelassen werden , der nicht, das
philologische Studium mit Eifer und Erfolg betrieben
zu haben , beweisen kannz b) daß er die besondern Fä-
&lt;er seiner specielen Wissenschaft im Zusammenhang,
nach der Anleitung des dffentlichen Lehrplans, studirk,
und auch die seiner besondern Wissenschaft näher ver-
wandten Zweige anderer Scienzen berücksichtigt habe
der künftige Volkslehrer außer der Philologie auch
die medicinische Anthropologie und die Landwirth-
schaft , der Jurist die siaatswirthschaftlichen Wissene
schaften , -die politische Rechenkunst, die gerichtliche
Arzneykunde und die medicinische Policey. 3) Dex
Inländer hat sich bey dem Eintritt in den Staatsdienst
durch ein Absolutorium der Lehrer in allen ihm noth-
wendigen Fächern auszuweisen. Die Form der Zeug“
nisse betreffend , so sollen diese von jedem einzelnen
Lehrer auf Ersuchen des Candidaten an das Prorectos
ratverschlossen übergeben, und von diesem unerdffnet
in einem Packet unter dem Prorectorats Siegel dem
Candidaten bey seinem Austritt aus der Universität
zugestellt werden. Dieses Paket muß der Candidat
verschlossen seiner Suppli? um ein Staatsamt.beylegen/-
und die einzelnen Professoren bleiben für den Jnhalk
ihres Zeugnisses verantwortlich. Den Augländern
bleibt frey, ob sie: sich über ihre Collegien mit Zeugs
nissen versehen wollen oder nicht: wenn sie aber solche
verlangen, sollen fis ibnen nie anders; als sirenge nach. «
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der Wahrheit ertheilt werden, und die Professoren
gleichfalls dafür verantwortlich seyn. 4) Da die
Grundsäße aicht gleichgüitig seyn können, nach welchen
die küntigen Staatsdiener gebiidet werden, so hat
jeder Inländer sein academisches Studium au? einer
inländischen höhen Schule geseßmätig zu vollenden,
und kann nur dann erst eine ausländische Universität
besuchen. 5) Jeder Inländer ist verbunden , dem
Studium der allgemeinen und der besondern Wissen-
schaften in der Regel vier Jahre zu widmen, und nur,
wenn er die ndthigen allgemeinen Wissenschaften schon
auf einem inländischen Lyceum gehört hät, darf er
seinen Aufenthalt auf -der Universität verhältnißmäßig
abkürzen. Wobey jedoch zu bemerken ist, daß, da in
W. die Universität ist, die ausführlichere Lehre der
philosophischen Wissenschaften von dem Lyceum allein
an diese verwiesen , der bißherige Vortrag der Philo-
sophie bey dem Gymnasium also aufhören soll. 6)
Bey der Classe der allgemeinen Wissenschaften , so wie
bey jeder Section der besondern, können academische
Grade, jedoch nie anders ertheilt' werden, als nach
vorhergegangenen strengen Prüfungen , und öffentlicher
Wertheidigung einer Disputation in lateinischer Spra-
d, Die Promotion soll allezeit am Ende der lettes
ren, in Gegenwart des Prorectors, und wenigstens
einiger Protessoren der Ciasse oder Section , in wels
&lt;er promoviret wird, nach einer einfachen und der
Sache angemessenen würdigen Form vorgenommenwerden, Älle unnöthigen Eyde sind abgeschafft ; und
wofern bey der theologischen Facultät die Ablegung
des Glaubens - Bekenntnisses erfoderlich geachtet wer»
den sollte , so soll dieses wenigstens von allen nicht wes
sentlichen Beysäßen gereinigt werden. D) Attribute
der Universität. 1) Für die Bibliothek und die
Kabinette soll das zweckmäßigste Local alsbald ausge-
wählt werden. Beyde werden aus den secularisirten
Klöstern ergänzt, und es soll in der Folge ein bestimme
ter Fond für jedes der Attribute jährlich als Ordinarium
festgeseßt werden ; worüber die Inftituts -Vorsteberea).
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Rechnung abzulegen haben. 2) Aus bem academischen
Genat wird jährlich eine Deputation ernannt , welche
mit dem Prorector alle Attribute der Universität unter»
sucht, und über ihren Zustand dem ganzen Senat res
feriret, welcher hierauf seinen gutac&lt;tlichen Bericht
darüber an die Curatel zu erstakten hat. 3) Jeder
Professor insbesondere soll das Recht haben , die für
sein Fach erfode: lichen Werke in Vorschlag zu bringen.
Der Bibliothekar hat hierüber an den academischen
Senat ein Gutachten abzugeben, und dieser, mit Rück»
sicht auf den Fond und die Bedürfnisse einer jeden Ses
ction, so wie mit Beobachtung einer verhältnißmäßigen
Gieichheit den Ankauf neuer Werke für die Bibliothek
zu genehmigen. Uebertteigt die Ausgabe das Ordina-
tium, fo ist die Genehmigung der Curatel und resp,
der höchsten Stelle einzuholen, 4) Um der Bibliothek
einige außerordentliche Einnahmen zu sichern , wird
verordnet, 83) die Matrikel um 2 FU zu erhöhen, und
diese der Universitäts-Bibliothek' zuzuwenden , b) jeden
künftigen neuen Professor und jeden Doctoranden ver-
bindlich zu machen , - ersieren pro bibliotheca 22 $Sl.,
le&amp;teren 5 Fi , oder ein brauchbares neyes Werk von
gleichem Werthe, zu hinterlegen.

(Das Uebrige künftig.)
p

Elegie auf den Hingang der Allverehrten Großfdrsiin
Zelena Paulowna, Kaiserl, Hoheit. Allen,
welchen Sie werth war ,/ gewidmet von GS. C- B.
Ackermann, Hofprediger zu Ludwigslust. Schwer
rin, 1803. Gedruckt mit Bärensprungschen Schrifs
ten. 1 Bogen in Octav,

An Helena Paulownas Urne, Gedicht von Ackermann,
Mufik von F, Heine, Ludwigsluft. (Au Bureau

ES Musique.) Zum Besten der Armen, 1 Bogen
terfolio, in Kupfer gestochen.

Der Höchstseli.en Vollendung der Durchlauchtigsten
Frau Erbprinzeßin, Helena Paulowng, Kaiser
lichen Hoheit, den 24sten September 1803, Thräs

nen
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nen und Klagen Gerechter Wehmuth geopfert, und
Ihren Erhabensten Verwandten und Freunden aus
reinster Ehrfurcht allerunterthänigst gewidmet von
Serdinand Ludwig August von Rußdorff,
Prediger zu Basse in Mc&gt;tenburg - Schwerin. R0-
sto, gedruckt in der Adlerschen Officin. 35 Bogen
in Quart.

Elegie am Grabe der durchlauchtigsten Erbprinzessin
von Mecklenburg - Schwerin, Helena Pauluwnag,
gebohrnen Grofßsfürstin von Russland, Dem durch-
Jauchtigsten Herrn Erbprinzen Friedrich Ludwig
in tiefster Ehrfurcht gewidmet von Dr. Theodor
Fosephi, Parchim, 1893. 5 Bogen in Quart.

Ds sind die durch den Lod der Durc&lt;l. Erbyrin-zessin veranlaßten Gedichte , welcheteinzeln abgt-
druckt , und mir bisher bekannt geworden sind. Die
Angabe der Titel wird für den Zwe dieser Blätter
Hinreichen ; den dritten liefere ich, wie ich ihn gefumw
den habe.

3

A" roten Januar d. J. verstarb zu Wahren derPräp. I. 8. Schneider im 58 Jahre seines Alters.
eines Wissens hat er nichts weiter, als eine Heine,
vormals (1 B. S. 387) angezeigte Schrift drucken
lassen : diese lehrte aber auch schon hinlänglich, daß dis
Wissenschaften von seinen Bemühungen nichts 6rwar-
fen durften,
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Rostockschen Academie,
I2. Band. 19. Stück,

Den 28. Febr. 1804,

I.

Sammlung deutscher Laub Moose, Gesammelt und
berausgegeben von Seorg Ernst Willjelm Cro:
me, der botanischen Gesellschaft zu RegefisSburg Eh«
renmitgliebd. Schwerin, 1803. Gedruckt mit Bs
rensprungsthen Schriften. 124 Bogen in Quark,

uf eine kurze Einleitung , eine Erklärung der
terminologischen Ausdrücke bey den Laubmoo»-

9^ fen, und einige vermischte Bemerkungen über
dieselben, folgt eine Beschreibung von 60 verschiedenen
Urten. Von jeder iF hienächst auf 16 Blättern ein
getrocknetes Exemplar beygefügt. Diese Arten sind
von dem Hra. Verf. um Schwerin, wo er jekt eor
visor ist, gesammelt : ' doch sind x0 Arten darunter,
die Timm nicht. angefährt hat. Nächstens wird viels
leicht eine zweyte Sammlung folgen.

ns

eting der Wachricht von der neuen Op,
ganisation der Universität zu Würzburg,

=“ 11, Verfassung. 1) Diesc beruht zunächst auf
Eiter Curatel , dann dem Proreetör der Universität,
Und dem academischen Senat 9) Die Euratel , als
das Mittelsrgan zwischen dem einschlägigen Minisit-
tium und bei academischen Senat, hat a) die Erhale
fing, Tidtige Serivehbnig: uno SBetbefferutig i6 ÀI t j
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demischen Fonds, b) die genaue Beobachtung der vor»
geschriebenen Gesetze , €) die Erhaltung und Vervoslls
fommnung der Universitäts-Anstalten, zum vorzügliche
sten Gegenstand. Nächsidem hat selbige 4) die Wik-
derbescknng ledig gewordener und die Besezung man-
gelnder Lehrstellen zu begutachten, und €) alle Ansras
gen des academischen Senats selbst zu bescheiden, oder
an die höchste Stelle Bericht darüber zu erstatten. 3)
Der Prorector hat alle auf andern Universitäten übli
&lt;en Functionen dieses Amts , besonders Besorgung
der IJmmatriculation / Untersuchung der erfoderlichen
Eigenschaften der neuankommenden Studirenden,
Vorsit und Direction des Senats , Unterzeichnung
aller Schreiben, Berichte und sonstigen Ausfertigungen
desselben. 4) Der Prorector wird alle Jahre von und
aus den ordentlichen Professoren der acht Sectionen
durch verschlossene Zettel gewählt , worauf zwey Subs
jecte benannt, und die alsdenn an die Guratel. über!
geschift werden, welche die Stimmen zählt, und bier-
auf ihren eigenen motivirten Vorschlag mit Beylegung
der einzelnen Stimmen an das einschlägige Ministes
xium sendet, von weichem die Ernennung des Prore-
ctors erfolgt. - 5) Der. academische Senat ist aus
einem Mitgliede jeder der acht Sectionen , dann: noch,
einem besondern Mitgliede aus der Section der Rechts«
kunde, welcher die Stelle des hbisherigen Fiscals vers
fritt, und einem beständigen Secretair zusammengesegt,
6) Der Senat hat 2) sich in ledem Monat zweymalz
und so oft es der Prorector nöthig, findet , zu vers
sammeln z b) mit diesem gemeinschaftlich die besonde
re Aufsicht über die Studien und die Sittlichkeit der
Aeademiker, die Beobachtung der vorgeschriebenen (Sp;
see und der academischen Disciplin zu führen ,/ zur
Entdeckung und Entfernung der Störer der dffentli-
&lt;en Ruhe und der Verderber der Jugend ein stets
wachsames Auge zu haben, und kräftigsi dazu mitzue-
wirken 3 c) aus seiner Mitte zwey Deputirte zu ernen»
nen, welche mit dem Prorector der jährlichen Justifica-
tion der Rechnungen beywobuen, und.ibre. Eringerungene
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über die Verwaltung des academischenFonbs demSenake
vortragen, welcher seibige in nädere Berathung nimmt,
und sodann das Zwerkdienliche darüber an die Curas
tel bringt; 4) das Recht der Beraths&amp;lagung und der
gutfachtlichen Berichtserstattung an die Curatel über
alle wichtige Angelegenheiten der Universität » so wie
hinwiederum an den Senat der Prorector über alle
&lt;urfürstl. Befehle zu referiren hat 3 e) insbesondere
die Pflicht , auch für die äußere und gesellshaftliche
Bildung der Studirenden nach Möglichkeit zu wirken;
und die Verhältnisse eines freundschaftlichen Umgangs
mit ihnen fortwährend zu unterhalten. 7) Die Wabl-
form des Senats ist dieselbe , wie die des Prorectors-
Die Wahl geschiebt nämlich von den ordentlichen
Professoren durch verschlossene Zettel , worauf zwey
Subjecte aus ihrer Mitte , mit Rüksicht ^) auf die
dijt €ectionen; so nämlich, daß der Senat' aus allen
Sectionen gleich besetzt sev, in Vorschlag gebracht wers
den. Die verschlossenen Zettel werden eben so 5 'wie
bey der Prorectorwahl von dem abrretenten Protector
gesammelt, und an die Curatel geschickt, welche denn
weiter damit , wie bey der- Prorectorwahl vpfährt.
I| der erwählte Prorector zugleich: ein Mitgtiod" des
Senats, so wird au dessen Stelbs ein: anderer -ordents
licher Professor derselben Section als Senatsmitglied
in Vorschlag gebracht. 8) Die Curatel behält sich vor,
die Mitglieder des Senats, wie den Prorector , für
das erste Jahr der neuen Einrichtung nach eigenem Er»-
messen zu ernennen. Inskünftige aber soll die Hälfte
der Senatoren alle Jahr erneuert werden ,/ so daß die
Austretenden durch das Loos bestimmt / aber aus bem
selben Section, zu weicher sie gehören - wieder erscht
werden, und auch dieselben Subjecte durch die Wahl
wieder bestättigt werden können. 9) Alle Jahr , vier
Wochen vor den eintretenden Herbstferien, svll jede
Section fich versammeln - undin Berathschlagung2 zies

" Diese Stelleigt mir nicht ganz dentlich : „Inzwischen
liefere ich sie, wie ich sie finde.
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ziehen, welche zwedmäßigere Einrichtungen nach ihr
gemachten Erfahrungen zur Beförderung des Studiums
ihrer Section zu machen seyn werden. Das Resultat
ihrer gemeinschaftiichen Berathschlagungen sollen sie
bernach der Curatel vorlegen , damit theils bey dein
zu entwersenden Lehrplan des künitigen Jahrs , wenn
ihre Vorschläge gut gefunden werden, darauf Rücksicht
genommen , theils durch die Curatel weitere zwe
mäßige Verbesjerungen bey der höchsten Stelle veran-
laßt werden tönnen. 10) In diesem / wie in jedem
Falle, wo sich eine der Scetionen zu einer berathjc&lt;hla
genden Versammlung veranlaßt sehen sollte , führt
der Senior derselben dabev das Directorium , und die,
Übrigen Professoren (ign. nad) bem. Senio ihrer Ans
stellung; wobey sich versteht, daß den' auswärts herbe
rufenen ihre Dienstjahre iv früheren „Stellen mit, cit
gerechnet werden. 11) Die ordentlichen Professoren
der Section der Rechtskunde bilden cin Spruchcolles
gium über ougwärts eingesendete Acten , wegen delset
die näheren Verfügttngen ihnen noch besonders zugehen.
sollen. 34.2) Inder Kirche der Benedictiner-Abtey soll
ein. zmtesantischer. Gottesdienst eingerichtet werden,Für diefe; ss wie (Übidie katholische Universitätskirc&lt;e,
soll: ein; geschiefter-Prejiger, mit Rücksicht auf den Got»
keödienst. für die Academiker , angeordnet werden , zu
welchem diese einzutaden, aber nicht zu zwingen find.
Alle bisher bestandenen Nebenandachten , Congregatio-
nen; Sodalitäten; unter den Studirenden sollen ix
Zukunft aufhören. 13) Allgemeine Rechte der Professoren
sind folgende : 3) Sie stehen in Justiz» und Policeysa-
chen unter demselben Foro, unter welchem alle Collegial-
Näthe stehen /. mit welchen sie gleichen Rang haben.
b) Den ordentlichen Lehrern ist der Nang eines wirk»
lichen Raths ertheilt , und allen Angehdrigen der Uni-
versität ist das Tragen der für die Umveisität Qandss
Hut vorgeschriebenen Uniform nach ihren Graden vere
siattet, c) Sämmtliche Professoren genießen die Reche
te und Vortheile der übrigen Staatsdiener z und ins-
besondere die dex Pensionen für die Wittwen und m

/
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fen, wobey: im: 9ufaémeiuen ber 9?aafftab tc$ Gebalté,
gls. der richtigste angenommen, die weitere Negulirung
und Bestimmung der Summe aber -bis auf ein hier-
über erstattetes näheres Gutachten ausgesetßzt wird. 14)
Die academise&lt;e Gerichtsbarkeit betreffend , ist folgens
des fesigeseßt: 3) Jn Civil- und Poticensachen sieht sie
bem academischen Senat über alle Academiker zu ; oh?
ne sich. wie bisher, auf die. Graduirien, die nod) feine
besondere Ansiellung haben, aber auch nicht mehr fre-
quentiren, noch auf diejenigen Individuen zu erfire&gt;en,
weiche bürgerliche Gewerbe treiben , und sunst als Unte
verktäts- Augehörige betrachtet wurden, als Buchhänd-
ler., Buchdrpc&gt;ker.,: Buchbinder, 2c., welche der sfädti»
sechrn Obrigkeit untergeben werden. In unwichtigern
Händeln entscheidet der Protector , dem der Fiscal zur
Hand ist, weichem er. auch einzelne Untersuchungen
übertragen kann. In solchen, die vor den academi-
schen Senat gebracht werden, hat vorzüglich der Fiss
cal zu referiren« Wichtige oder verwickelte Fälle sollen
zür. Aburtheilung dem Spruch » Collegium übertragen/
jedoch soll das Urtheil durch den Prorector im Nahmen
des academischen Senats publiciret werden. b) In
Gerichtssachen wird von bem academischen Senat ant
das höhere Justietribunal in zweyter Instanz appelliret.
c) In peinlichen Fällen hat der academische Senat die
erste Information. Sobald sich aber aus dieser er-
giebt, daß der Fall zur peinlichen Gerichtsbarkeit ges
eignet ist, so soll die weitere Verhandlung und Aburo
theilung einer sol&lt;en Sache dem gewöhnlichen peinlis
&lt;en Gericht übergeben , und der Inquisit dahin abges
liefert foerben, 4) Im übrigen bat fid) ber acabemis
sche Senat nicht als eine bloße Obrigkeit zu betrachten,
sondern zualeich ais Stellvertreter der Aeltern das Bes
fte.der Academiker zu besorgen. Vorzüglich soll er eine
genaue. Aufmerksamkeit auf das Sqculdenwesen der
Academiker richten, den 2 trafen freundschaftliche Wars
nungett vorausgeben: lassen, und Vormünder und Ael-
tern über das Betragen ihrer Sdhne und Pflegbefohls
nen benachrichtigen , damit fie fich mit ihm zur Beises

rung
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xung derselben vereinigen. '.x5) Das Verhältniß zu
der allgemeinen Policey betreffend , so find a) das
Militair sowohl als die städtischen Obrigkeiten anges
wiesen , dem academischen Senat in seiner Sorge für
Erhaltung der academischen Disciplin , Ruhe , Drs
nung und Sicherheit den kräftigsten Beystand zuleistens
weshalb, und um die Schritte der Policey zum Nuten
der Academiker „unmittelbarer. zu leiten,. der städtischen:
Policey - Commission allezeit ein Mitglied des academi-
schen Senats beysiten soll. b) Dagegen haben die
Academitker die allgemeinen Policey-Geseße, da sie für
Stadt und Universität gemeinschaftlich sind, aufs püncks
lichste zu beobachten , und besonders der Policeywache.die gebührende Achtung und-Folge zu leisten.'Wirdvon ihnen dagegen gehandelt, so: ist die Policeywache
berechtiget , nach vorhergegangener unwirksamen Wax»
nung dieselben zu arrekiren ; sie follen aber fonad) zur
Weitern Untersuchung und Bestrafung an die academi»-
sche Obrigkeit abgeliefert werden. c) Außer dem aca-
Hemischen Senat soll der allgemeinen Policey-Commise
sion zur Pflicht gemacht werden , auf Kost! und Haus-
wirthe dergestalt zu wächen, daß durch dieselben nicht
zum sittlichen Verderben der Academiker beygetragen
werde: dieser aber insbesondere wird auferlegt „. für
Miethe und qute Kosihäuter zu sorgen. Eine beson-
dere Person wird bestellet werden, an die Fremde sic&lt;
wegen Kost und Quartier wenden können , die im Les
ctions- Catalog angezeigt wird. 16) Da in Rücksicht
der Vorlesungen nach dem Vorgang und der Erfahrung
der berühmtesten Universitäten als das Zwerkmäßigste
befunden worden, daß Honorarien nach einem Maaß»
ftabe , welcher den Professoren noFH zugehen wird,
Statt finden sollen : sv wird die Entrichtung derselben
gleichfalls als ein Gegenstand der academischen Polieey
betrachtet, und demnach festgeseßt : a) Die Honoras
rien werden vor dem Anfang der Vorlesungen entwe-
der an den-Lehrer selbst, oder aneine Person , die ex
dazu auctorisiren wird, gegen einen Belegschein entrichs
fct... b) Him dea Lehrer in den Stand zu sehen ie0



t Fs Academie, 12, 25. I9. Cf, 151

hnöthigen Zeugnisse auszustellen , haben sich die Zuhörer
jedesmal a&lt;t Tage nach dem Anfang des Collegiums
auf einem dazu bestimmten Zettel zu unterzeichnen. Wer
auf demseiben nicht unterzeichnet ist, darf die Vorle-
sunaen nicht anders als in einzelnen Stunden besuchen.
c) Wer unterzeichnet; und nach Verfluß von 6 Wochen
das gebührende Honorar nicht entrichtet hat, wird
einer eignen, aus dem Prorecior, dem Fiscal, und
zwey Mitgliedern der beyden Hauptclassen bestehenden
Commission angezeigt, welche dann weiter für die Her-
beyschaffung desseiben Maaßregeln. zu vehmen hat,
Wobey jedoch 4) verordnet wird / daß , da diese Ver»-
anstaltungen vorzüglich auch zur Beruhigung der Aels
tern über Verwendung des ihren Söhnen anvertrauten
Geldes zur Verschaffung des erfoderlichen Unterrichts
ndthig gefunden worden sind , alle Sdhne unbemittel-
ter Reltern, welche durch obrigkeitliche Zeugnisse bes
weisen, daß sie das hinreichende Vermögen nicht bes
siken , die Kosten des acadcmischen Aufenthalts ganz
zu bestreiten , eben so, wie alle Stipendiaten , freyen
Unterricht genießen sollen. 17) Die Statuten der
Uaiversität , so wie die Privilegien derselben , sollen
revidirt werden , damit sie in die gegenwärtige neue
Einrichtung , und in das übrige Regierungs-System
der bayerschen Staaten einpassen. Die revidirten
werden dann weiter durch die Ober-Curatel zur höchsten
Einsicht und Bestättigung eingesendet. 18) Das Unl«
versitäts- Archiv und resp. Registratur ist dem eere
fair vater der. Aufsicht eines Mitglieds des Senats unsergeben.

5

e unserm Quartealender für das laufende Jahrsind außer dem gewöhnlichen Inhalte drey kieine
Aufsäte eingerückt : 1) Von der Irreligion im Men-
schen und im Staate. Aus dem Franzdsischen. —
Dieser Aufsatßz hat die Stelle nicht verdient, da der
Gegenstand äußerst oberflächlich behandelt ist. Wenn
man zu einer richtigen Darstellung desselben Belangen

fotil,
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will / muß man doch wohl einen:großen Unterschied uns
ker der Geringschäßung der Religionselbst, dev Gerings
schäßung der firchlichen Liturgie überhaupt, und der
Predigten insbesondere , und der Geringschäßung der
einzelnen Prediger , sowohl in Bezug auf ihre Kennk-
nisse, als in Bezug auf ihr Betragen , machen. Ader
freylich sehen viele eine sosche Unterscheidung des
Wesentlichen und Nußerwesentlichen. und dessen, was
die Sache und was die Personen angehet, uicht gerne.
2) Ein Augzug aus einigen preußischen Geseßen.
Hius dem märkischen Volksblatt. =“ In Mecrklen-
burg wäre ein Auszug aus unsern Gesetzen, so wenig
sie auch den preußischen zur Seite geseßt werden
können, doch besser gewesen. 3) Preisvertheilung der
mecklenburgischen Landwirthschafts - Gesellschaft, und
neue von derselben ausgeseßte Preise. == Im Schifks
lings-Kalender ist ein zweckmäßigerer Aufsaß vom Hry.
Pred. Plitt eingerüct, nämlich Vorschläge , wie bey
schweren Gewittern das Leben der Menschen in Sicher
beit gesekßt werden kann.

IA" 15 Januar verstarb hiefelbst .die Dem. Wen-dula Hedwig mMösllern im 63 Jahre ihres
Hiters an einem Krevsschaden. Sie war im May 174x
geboren. Einige kleine georuckte Aufsätze , von denen
der leßte auch in diesen Blättern ( x B. S. 224.) ange»
zeigt ist, verschafften ihr einen Plaß in flTeufelo. ge-
Jehrten Teutschland, wo (ie aber im 10 Bande S.
312 itrig Wilhelmine Henriette genannt ift.

de
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I,

Vu dem TIntelligenzblatte zum vierfen Bande der
| Bibliothek kleiner juristischer Schriften finbef) sich ein kurzer Aufsatß über die öffentlichen

Prüfungen der Juristen , der diesen allerdiugs
erheblichen. Gegenstand wieder in Anrege bringt. Fol»
gendes ist der wesentliche Inhalt:
. Die erste Art dffentlicher Prüfung der Juristen, die
jedoch nur in einigen Ländern Deutschlands noch ge-wöhnlich ist, ist die,daßderjungeManndisputirenmuß, ehe er sich zum Examen stellen kann. Nun ist
das Disputiren an sich eine schöne Sache, und es würde
höchstzwedmäßig seyn , wenn man anordnete, daß
jeder Student den Privat- Disputirübungen anhaltend
beywohnen müßte: allein demungeachtet sollte man
die Disputation vor dem Eramen als Prüfung ab»
schaffen, Jedes öffentliche Disputiren ist mit Kosten
verknüpft , die einem Anfänger wohl erspart werden
nmdgten. Auch hat das Besireben, Kosien zu ersparen,
diese Art von Prüfung so herunter gebrac&lt;t / daß sie
nichts weiter ist , als eine gelehrte Comödie, Dex
junge Mann schreibt keine Abhandlung ,/ er disputirk
bloß über Theses, die ganz triviell find ; und selbst die
fertigste Vertheidigung derselben kann nicht für einen
Beweis der Kengtniß des Rechts und der Geseke pou

b In»
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Huch wird auf diese Vertheidigung sv wenig gesehen, daß
der Respondent sie so schlecht währen kann, als er nur
immer will ; fie gilt doch für eine abgelegte Probe.
NB vzu also eine Ceremonie, die keinen Zweck hat , und
den Armen , weil sie doch schl«&lt;ht gerechnet unter 20
Rth!. nicht abgethan werden kann , in Verlegenheit
íc&amp;t?— Die zweyte Prüfung ist das Eramen Dies
ist io unumgänglich ndthig , daß man mit allen Kräf-
ten darauf hinarbeiten sollte , es so zweckmäßig einzu»
richten , ais nur immer möglich ist. Hirbey würde
man sehr darauf Rücksicht zu nehmen haben, ob es ein
Doctor-Examen sey , oder ob es bloß angestellt wird,
um die Fähigkeit des jungen Mannes zu practischen
Geschäften zu prüfen Ji das erste , 10 ft! nichts da
gegen zu sagen", wenn der Exrominator auch noch so
unfruchtbare Dinge fragt, wenn fie nur in Hinsicht auf
die Wissenschaft einiges Interesse habn. (?) Allein bey
dem zweyten ist es ganz zwecklos und schädlich, auf ächt
gelehrte Materien einzugehen, und die practifdben bate
über hintenan zu seen. Leider ist es nicht selten , daß
iw einem solchen Eramen nichts - als Geschichte der
rdmischen und canonischen Geseße , römisches und cas
nonisches Recht gefragt wird z; "während man das va-
terländische Recht, den Proceß ausgenommen , kaum
erwähnt, insbesondere aber das vaterländische Staats-
rebt ganz vernachlässigt. Die Zweckli-sigkeit eines sol-
&lt;en Examens liegt am Tage , aber auch der Schade
fällt leicht in die Augen z denn die meisten jungen Leu-
ke auf Universitäten bekümmern sich mehr um das Exa»men, als um ihre künftige Bestimmung. =—Qutprivfung der Advocatenfähigkeit erfodert man gewöhnlich
die Fertigung einer Relation nebst Urthel und Ent-
scheidungsgründen / und einer Vertheidigungsschrift.
Die leßtere ist eigentlich Gegenstand der Geschäfte eines
Aldvocaten z nicht so die Relation und Urthel , wozu
eine besondere Fertigkeit gehört, von welcher der gute
Advocat nicht abhängt, welche auch zu der Zeit, wo junge
Leute Advocaten werden wollen , nicht erlangt seynann.
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kann, Sollte es vicht zwedmäßiger fenn , Klagen,
Einlassungen und Beweisschriften fertigen zu lassen
pder Rechenschaft zu todern, was man für Mittel eine
schlagen müsse, um von einem mit Unrecht betretenen
Wege ab und auf einen bessern zu kommen ? Gewiß
das lekßte ist bey einem Advocaten vorzüglich nb:big,
und beweiset unmittelbar seine Fähigkeit zur Führung
der Processe. =&gt; Mit den Prüfungen der Doctoren
wird es offenbar zu wenig streng genommen. Die
Doctorwürde soll nicht allein einen practischen, sonver1n
auch einen gelehrten Juristen anzeigen? man sollte also
auch Proben der Gelehrsamkeit verlangen. Ein Eras
men über Geschichte der Geseße , Alterthümer des
Rechts und andere wissenschaftiiche Kenntnisse ist daher
schr zwe&gt;mäßig. Aber diese Pröjung zeugt immer
nur davon , dak der Candidat gut gesammelt habe,
nicht, daß er auch gelehrter Darsielungen fähig sey.
—— Dies muß die Disputation beweisen / mit dercn
Vertbeidigung zugleich die Legitimation als geiehrter
Redner geschehen kann. Man sollte fie durc&lt;aus nicht
erlassen , und eben so gut die Selibstoerfertigun . be
schwören lassen, als bey andern Probeschriften. Allein
es ist etwas Gewdhnliches, daß biot über Theses unau-
Zurales disputirt wird , wie in Göttingen , oder in
deutscher Sprache, wie in Tübingen , und daß sich
der Candidak die Disputation von einem andern schrei,
ben läßt, wie in Leipzig und Wittenberg oft der
Fall ist. Aus dem Letzteren wird sowenig ein Ge-
Heimniß gemacht, daß der Candidat oft mit liebenswürs
diger Öffenherzigkeit selbst den Verfasser seiner Dispu-
tation nennt. Auf die Bertheidigung wird noch wenio
ger gesehen : der Candidat dispurire noch so schlecht, er
wird doch zum Doctor creirt. == Räthe, (Mitglieder
der höhern Gerichte,) haben zu ihrer Prüfung gewöhn“
lich eine-Relation nebst Urthel und EntsOeidungsgrüns
den zu fertigen. Dies sind unstreitig zwe&gt;mäßige Prüs
fungen, wenn man nur nicht den Maassiab ihrer Güte
von der Umständlichkeit) womit fie abgefaßt sind, ber:

1212 nimmt.
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nimmt, == Zu verwundern ist es daß bey einigen
Stellen keine Prüfungen erfoderf werden. Dies ist
bey manchen Spruchcollegien der Fall , wo der Ge-
wählte ohne alle Probearbeit aufgenommen wird : und
es in die Beyspiele nicht selten , 'daß auf diese Art
unbrauchbare Mitglieder in das Collegium kommen,
die nicht allein dem Collegio sondern auch dem Publi-
cs durch ihre ungründlichen und 'ynrichtigen Arbeiten
zur Last fallen. Besonders ndthig wäre e$ aber, von
den Gerichtshaltern Probearbeiten zu verlangen. Man
beruft sich darauf, daß niemand Gerichtshalter werden
kdnne, der nicht shon Ndvocat ist, und als folcer die
gewöhnlichen Proben abgelegt hat. Allein zu einem
Gerichtshalter gehören offenbar mehr Kenntnisse, als
bey den Probeschriften der Advocaten beurkundet wer-
den. (Da es noch mehrere juristische Stellen giebt,
sy hätte deren auch gedac&lt;t werden sollen, ) --

Erschöpft ist, wie man sieht, dicser Gegenstand nicht,
inzwischen verdient er alle mögliche Beachtung. Daß
man bey vnserer Facultät hierauf ebenfalls [chon Rük-
sicht genommen habe , ergiebt folgende interimistische
Vereinbarung, die ich mit einem andern Aufsate ver»
binden wollte, aber, da derselbe noch verzdgert ist, jekt
p dieser sich darbietenden Gelegenheit vorauf gehenasse.

n9) verschiedene Gründe veranlasset haben , die
bisberige Einrichtung der Examinum juristischer Cam»
didaten in einigen Stücken abzuändern, so ist darüber
in der Facultät folgende Abrede genommen. 1. Wenn
sich jemanb jum Examine meldet, so hat der Decanus
von ihm eine knrze Nachricht von seinen „bisherigen
academischen Studien, in welcher gesammte juristische
Vorlesungen, die er gehdret hat, mit Angabe des Do-
centen, des Lehrbuchs und des Halbjahrs zu benennen
sind, zu erfodern. I1. Wenn diese Nachricht keine Be-
denklichfeiten darbietet, so ist von ihm zuvörderst eine
kurze theoretische Ausarbeitung über ein ihm vorgeleg-
fes Thema zu übernehmen. Ihm werden zu diesemebu
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Behuf mehrere von dem Decano vorgeschlagene und
von der Fäcultät gebilligte Gegenstände zur Auswahl
desjenigen, welchen er am bequemsten findet, vorgelegt.
Bey diesen Vorschlägen ist dahin zu schen , daß dazu
Gegenstände gewählt werden, deren Entwickelung nicht
schon volltändig in den Compendien . vorzufinden ist,
die aber auch für den, der eben seine academische Lauf-
bahn verlasjen hat, nicht zu schwer oder zu weitläuftig
sind. Und bey der Augarbeitung ist von ihm bloß zu
verlangen / daß er mit Beyhülfe- seiner“ academischen
Lehrbücher den Gegenstand nach Geseken und nach all-
gemeinen Principien kurz darstelle, Zu dieser Außar-
beitung sind ihm 8 his x4 Tage zu bewilligen ; ob er
sie deutsch oder lateinisch abfassen wolle , ift ihm zu
überlassen. I, Zu dem sodann in dem Hause des
Decani vorzunehmenden Examine werden die Stunden
von vier bis amt Uhr Nachmittags bestimmet , da eine
vdllige Aufmerksamkeit auf eine längere Zeit nicht füg“
lich zu begehren ist. Es ist daher dafür zu sorgen, daß
es genau um 4 Uhr angehe : und die Mitglieder der
Facultät müssen sich in die vier folgenden Stunden
folchergestalt theilen, daß für einen jeden ungefähr ein
gleicher Zeitraum übrig bleibt. IV. Bey diesem
Examine legt der Decanus den von dem Candidaten
ausgearbeiteten Aussaß zum Grunde : die andern Mit-
glieder der Facultät, nehmen , soviel thunlic&lt;;. andere
Theile der Rechtsgelahrtheit, damit die Prüfung si
nicht auf einen Theil derseiben beschränke, und nebmen
zu dem Behuf vorher die ndthige Abrede. QAuszu-
schließen ist dabey kein Theil der Rechtsgelahrtheit 2
nur soll, a) wenn der Candidat nicht Academica tei
ben , sondern sich bloß der juristischen Praxis widmen
will, nur auf das Ganze derjenigen Theile der Rechts-
wissenschaft, welche auf die practischen Arbeiten keinen
unmittelbaren Bezug haben, gesehen z mithin ins De-
tail der Nebenfragen und Controversien dieser Theile
nicht hineingegangen werden ; und b) auf das med
lenburgische Provinciairecht wird nur bey denen "i
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men, daß alles aus den gehdrigen Principien entwie
keit, und nicht lediglich als Gedächtnipsache behandelt
werde. Der Zweek desselben ist eigentlich, zu beurthei-
len, ob der Examinandus soweit gekommen sey, daß er
sich ohne weitere fremde Anweisung selbst tortheifen,
eine nicht besonders schwierige Rechtsfrage nach Grün-
Hen beyrtheilen , und deren Beantwortung in einem
deutlichen und ordeutlichen Aufjaße übernehmen könne :
so daß die Facultät ihm demnächlt auch die Doctor»
würde zu. ertheilen kein Bedenken haben dürfe, “ Eine
besondere Rücksicht auf Advocaturgeschäfte, und die
Anstellung bey Herichten , soweit dies sich nicht ohne-
Hin aus jenen Erfodernissen folgern lässet , bleidt bis
dahin. auf sich beruhen, daß die von der Facultät nicht
abhängenden Vorausfeßungen eintreten. Da es wes
der der Academie noch dem gemeinen Wesen Nutzen
bringt; wenn man bey diesem Examine zu nilde Grund»
säge befolgt: so soll ohne Aniehen der Perion darauf
gesehen werden, ob der Candidat diese zu einem brauch«
baren Rechtsgelehrten ertoderlichen Kenntnisse sich bes
reits wirklich erworben habe: und wenu es hieran eko
mangelt, ist derselbe mit keinem Zeugnisse der Geschicke
lichkeit zu verschen. VI. Die bisherige Gewohnheit,
dem Candidaten von den Gegenständen, worüber er
befragt werden wird , vorher eine allgemeine Anzeige
zu machen *) , soll, ob fie gleid) Gründe für fi) bat,

wieder

+) Vormais war es geiböhniie&gt; geworden , dem Candida»
ten im Allgemeinen die Gegenstände amuzeigen,

welche bev der Prüfung gewäh.t weiden wrden,z,B. die Lehre von den Testamenten . vom Concurse,
vom Criminalp: ocesse, u. d, g. E" könnte sim nun
freplich vorbereiten ? aber die Mitglieder der Facul-
tät waren nun auch berechfiget. tiefer in das Detail,
und in die Anwendnyng der Häuptgrundiäße auf Nes
benfragen, incivingebm, gls ohne eine solide Anzeisge mit Billigkeit geschehen kaun, Nach meiner Ers
fahrung halte ich die ehemalige Art der Prüfung zus
verlässiger, als diejenige, die man ihr vorgezogen hat.
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wieder aufgegeben werden , da dies auf andern Ncq-
demien ungewöhnlich, und von Leuten, die sich davon
einen unrichtigen Begriff machen, gemisdeutet ist, Auch
soll dem Candidaten nicht gestattet werden, irgend eis
nen Theil der Rechtswissenschaft beym Examen zu ver
bitten **) Wenn derjelbe der lateinischen Sprache
nicht mächtig genug tf, um sich darin geläufig. auszu-
drücken. kann die deutsche gebraucht werden, um desto
sicherer die wissenschaftiiche Kenntniß zu beurtheilen: es
ist aber sodann mit darauf zu sehen , daß er jener für
den Jur'sten unentbehrlichen Sprache soweit kundig sey,
um die darin abgefaßten Gejeße und Schriften zu ver»
stehen. V11. Gobald das Examen beendigt ist, wird
durchdie Pluralität bestimmt, ob er nach den in seinem
schriftlichen Aufsaße und bey der Prüfung bewiesenen
Kenntnissen unter die Candidaten aufgenommen werden
könne. Dies Conclusum ist sogleich schriitlich abzu»
fassen, und von allen, oder , wenn die Mitglieder der

iom nicht einstimmig sind , von der Plyralität zugniren. Golange größere Academien die bisherige
Nachsicht, besonders bey Ausländern , beweisen , wird
man freylich bey uns nicht gerade einen hohen Grad
juristischer Kenntaisse begehren. dürfen. Um aber doch
die Verschiedenheit des Befunds kennbar zu machen,
sollen drey Grade der Geschicklichkeit vorläufig unter
schieden, und sowohl in dem Annahme-Decret , als in
dem nachher für den Candidaten allemal auszufertis»
genden, und der ganzen Facultät vorher Serinigem«ugs

*) Unter den gehörigen Bestimmungen halte ic and dies
nicht nuret. Wenn der künftige me&gt;!l. Geschäfts-
maun, inbesondere der Samwald , keine vollständige
Kenntniß des deutschen Staatsre&gt;ts, des canonischen
Rechts, des deuischen Privatredts , der Geschichte
des römischen Recbts, fie) erworben hat, weil er die
Einzelnen Stück, die er in seiner künftigen Lage ge»
draucht, aus Büchern nacßzubolen devkt , und dies
Sffen. eikläret, warum sollte man das Examen darauf
erstreken mässen ? Krvc.t dod mancher Professor diese
Theils aus nicht vollständig? :
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Zeugnisse bezeichnet *) werden. VIL Sie von dem
Candidaten in der Folge zu liefernde Inaugura!-Ab-
handlung wird entweder unter dem Vorsize des Deca»
ni im Aydikorio vertheidiget, oder nicht.“ Im ersteren
Falle wird sie allemal als eine Arbeit des Decani au»
gesehen, und „ihm überlassen, ihren Juhalt zu prüfen,
und zu untersuchen; ob es anständig sey , dabey den
Vorsit zu übernehmen. Der Facultät wird also bloß
beym Anfange des Abdrucks der Titel bekannt gemacht :
und der Decan übernimmt die Verantwortung, wean
darin sichtlich. irrige und bedenkliche Behauptungen ent-
Halten wären. Wenn aber die Disputation line Prae-
fide vertheidigt, oder bloß umgetheilet werden soll, so
muß fie vor dem Abdruck der ganzen Facultät vorge“
legt, unb von derselben gebilligt feyn : diese kann in“
zwischen einem oder zweenen Mitgliedern die etwa nde
tbige Abänderung übertragen , welchen sodann auch
nöthigen Falles die Rechtfertigung ihrer Revision über-
lassen bleibt. Den 7 April 1798-

2,

Sy? einem Notisicatorio der Geheimen - Univer-sitäts - Curatel für Landshut vom 25 Apr,
v. 5j. sollen daselbst die Ferien auf Ostern künftig
nur die Char - und Osierwocße hindurch währen,
auf Michaelis aber bis zum 2 November dauerm
Um das auch dort eingerissene späte Ankommen
der Studirenden zu hindern, ist zugleich den Ju-
ländern angekündiget , daß diejenigen , welche dem
Anfange der Vorlesungen. nicht beywohnen , und
keine hinreichend gültige Ursache ihrer verzögerten
Ankunft bescheinigen können , noc&lt; einen Lehrkurs
länger dafür auf der Universität verbleiben sollen.

*» Die Bezeichnung selbst übergehe ich hier aus bekant
ten Gründen,

qe —n
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I.

EVoslgende Nachrichten von dem bokanischen Garten
zu Halle entlehne i&lt; aus der dortigen Allg,
Litteratur- Zeitung. = wJn den Statuten der

medicinischen Facultät yon 21694 ist zwar schon ein
hortus medicus, quem P,-P, Ele&amp;or /or/an aslignabit,
unb (tt ben Privilegien von 1897 - wieder der hortus
wedieus, den der Churfürst anlegen zu lassen, gnädigst
gencigt wäre , erwähnt : allein erst 1725 ward dazu
ein Stück des ehemaligen fürkl. Küchengartens , 284
[IRuthen groß , angewiesen. Da es. inzwischen an
allem Fond gänzlich fehlte, also kein Gärtner angenom»
men werden konnte, und au die Anlegung eines Treib»
vder Gewächshauses nicht zu denken war, so verdiente
dieser Plaz bis 1770 den Nahmen eines botanischen
Gartens nicht. Erst damals, als I- P. Eberhard
die Obrraufsicht , und P. C. Junghans die Beior»
gung der besondern Geschäfte bey dieser Austalt fibers
nahm? hob sich dieseibe einigermaßen aus ihrer Duns
Feiheit. Bis dahin hatten die Einkünfte des Gartens
bloß in der Pacht bestanden, die gemeine Gärtner für
die Benutzung dieses Flecks entrichteten ; auch waren
Deputate an Holz und Steinkohlen, zur Heizung frenv
der Gewächshäuser, in deuen die Pflanzen des dotauks
schen Gartens durchgewintert wurden, geliefert. Diese
Brennmaterialien verkaufte man zum Theil, und tdse-
&amp; daraus eine geringe Summe. . E. legte. den ersten

x ' Grund
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Grund zu einem kleinen Fond der Anstalt 3; indem er
bewirkte , daß jeder Mediciner bey seiner Promotion
4 3 an den botanischen Garten entrichtete. Hievon
und von einem Beytrage von 1 xS , den jeder Stu-
dent erlegen mußte, der zum ersten Male Botanik hör«-
te, waren 1779 bey E. Tode 203 2%*E gesammelt.
Hierauf ward I. R. Forster 1781 zum Oberaufse-
ber des botanischen Gartens ernannt, der ihn zwar mit
vielen seltenen Pflanzen bereicherte, aber vergebens um
eine Vergrößerung des Gartens, um eine Verwehrung
des Fonds , und um Anlegung von Treib- und Ge
wächshäusern anhielt. Indeß hatte sich bod) 1787 ba$
Fleine Kapital bis zu 415 22S vermehrt. Was den

unermüdeten Bemühungen ZSorsters nicht gelingenwollte,dasbewerkstelligtederverdienteKatizlerv.Hofmann. Er vermogte den bishertgen Erbpächter,
der Universität den Übrigen Theil des Fürstengartens
mit den dazu gehörigen Wirthschaftsgebäuden für
1200 XS abzutreten.: Der Hof genehmigte den Vore-
schlag, den- Gärten zum : botanischen und dconomischen
Garten einztrichten, und die Wirthschaftsgebäude für
einen botanischen Gärtner zu bestimmen. Die 1200
2S wurden theils mit den vorräthigen 415 xS theils
aus dem academischen Aerario' bezahit. Die Universi
tät wax zwär nun Erbpächterin, aber noch nicht Eigen,
thämerin des Gartens; jedoch der Kamler bewirkte nun
weiter ; daß der Universität der jährliche Kanon von
115 XE auf immer erlassen, ein jährlicher Fond von
240 XS zur Unterhaltung des botanischen Gartens an-
gewiesen, und eine nahmhafte Summe z4r Aufführung
einer eignen Behausung für den Professor der Botanik,
zur Anlegung eines Treib- und eines Gewächshauses,
nnd zur Errichtung von Wänden rings um ben Gar;
ten, hergegeben wurde. Indessen blieb die Einrichtung
do&lt; noc: immer unvollkommen. Bey dem geringen
(*) Fond mußte no&lt; immer ein Theil des Gartens
zum Anbau von Obst- und andern verkäuflichen Bd»
men, Sträuchern und Stauden , und zur Cultur- der
Küächengewächse und Blumen verwandt werden. Der
Gewinn, den man Hiedurch- erlangte , ward aber auf

&lt; e
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ber anberm Ceite burd) den Nachtheil wieder  aufae
mogen, baf bie Thätigkeit des Gärtners und der Ar-
beiter getheilt. war , und diese wegen ihres Nutzens
immer geneigter waren, Küchengewächse und Obstbäus
me zu warten, als seltene Pflanzen zu pflegen. Gleiche
wohl hat der jetzige Autseher, Prof. C. Sprengel, dem
1797 die Direction anvertrauet ward , es an seinen
Bemühungen nicht fehlen lassen - dem Garten einen
hdhern Grad der Vollkommenheit zu geben. Er bes
wirkte 1798: - daß der Kdnig 300 7%&amp; zur Anlegung
eines Vaporarii, bewilligte , um darin junge tropische
Gewächse anzuzieben, und zartere Pflanzen durchzuwin-
tern. Und 1803 ist ein neues, geräumigeres unb pb
heres Treibhaus erbauet. Ungeachtet die drey barten
Winter viele seltene Pflanzen raubten, und im lekten
allein 570 Arten ein Opfer des Frostes wurden ! (o ift
bie Zahl der Pflanzen seit 1797 doch von 1200 auf
3700 gebracht , und die lekte Aussaat betrug 1893
Zirten, von denen 920 aufgegangen sind. Außer der
Hebung von 240 2«&amp; hat die Anstalt bisher noch fol-
gende Einnahme gehabt, a) au Ackerpacht und Erben-
zins, 78 %G , b), für verkauftes Obst , Bäume und
Pflanzen, nach einem sechsjährigen Durchschnitt » 284
2G, und c) von Promotionen und Studirenden, nac&lt;
gleichem Durchschnitt / 81 %E- Hievon erhält .der
Gärtner, dem auch noch der sechste Theil der zufälligen
Einnahme zugestanden ist, 110 %E Besoldung - das
Uebrige wird zur Bezahlung der Arbeiter , zur Unter“
haltung des Gartens, zur. Anschaffung neuer Pflanzen,
20. verwendet.

2e

Herzoglich - Mecklenburg - Schwerinfcher Staatskalen-

der. 1804,.Schwerin,imVerlagederHofbuch-druckerey. I Alph. 6 Bogen in Stab.
n diesem Jahre hat nicht allein die Acquisition derAY Herrschaft Wismar allerband Zusäke veranlaßt:

sondern es sind auch außerdem noh einige andere hits
zugekommen, unter denen ein topographisches alphabe-
tisches Register der bauptsächlichlte ist, Dagegen ie.2 in
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ben bey dem Totalbetrag des ritterschaftlichen
Hufenstandes noch immer diejenigen Zweifel , deren
ich vormalen (s B. S, 322 ) erwähnt habe. =“ Die
mei. Litteratur enthält diesmal 741 Rummern , von
denen 11 zur Theologie und Kirc&lt;engeschichte , 19 zur
Jurisprudenz, 9 zum Staatsrecht, zur Geschichte und
Statistik, 7 zur Arzneygelahrtheit , x zur Polttit, x
zur Philosophie , 7 zur Naturgeschichte und Oeconos
mie, 1 zur Litteratur, 7; zu den schönen Wissenschaften,
Und 8 zu den vermischten Schriften gerechnet sind.
Alls Verf. des Lesebuchs, Me&gt;klenbura, (x1 B. S. 388.)
ist der Buchhändler, Hr. 4. W. Flittner in Schwes
rin, angegeben, der aber diese Auctorschaft öffentlich
abgelehnt hat. =“ Bey der herzogl. Bedienten Witt-
wenkasse war, wie die Vergleichung der umständlichern
Berechnung beym TIntelligenzblatt mit der hier wieder
aufgenommenen kürzern Notiz zeigt , die Einnahme
im neunten Halbjahre, a) an Beyträgen von 783
Contribuenten, 4882 xS 6 sd , b) an Antritts- und
Receptions: Gebühren , 148 %S 40 f3 , c) aus der
Renterey, 2250 xS, 4) an interimistisch belegten Kas
pitalien, 2600 108, e) an Zinsen, 1199 7S 16 sd, f)
an außerordentlicher Einnahme, 580 xS, und g) an
Kassenvorrathe, 939 s«&amp; 263 sd, zusammen 12599
403 [3. Die Ausgabe war dagegen , a) Pensionen
für 50 Wittwen, 2210 xS 73 18, b) Kapitalien, die
bey öffentlichen Kassen bestättigt wurden, 8250 eS, c)
Besoldung, 100 2S , d) zufällige Nusgabe, 44 %E
39 sd, zusammen 10604 ES 463 s3. Im zehnten
Halbjahre ward eingenommen , a) von 803 Contri-
buenten an Beyträgen, 4998 3S 16 [8- b) 9lntrittàs
und Receptions-Gebühren; 243 2E 3315: c) Renterey-
zuschuß, 2250 2%), d) Zinsen, 1340 %ES, e) außerot-
deitliche-Einnahme, 203 2:S 433 13 , zusammen 9035
CG 44% 13. Ausgegeben ward hingegen, a) an 36
Wittwen, 2481 %E 12 $3, d) an Kapitalien , die bey
öffentlichen Kassen belegt sind, 4750 2xS, c) an in
terimistisch belegten Geldern, 1400 o«9, d). an Sefol;
dungen, 100 %xS , e) an attßerordentlichen Ausgabcn/

25» 28 f), zusammen 8756 xS 40[5. Det Sond| efta
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bestand demnach auf Michgelis 1802, 3) in den bey
össcutlichen Kassen belegten 69500 XS, b) in deu ins
tertmisitsch belegten 1400 ES und «) in dem Kassens
vorrathe von 2273 o9 401 [3 , zusammen in 73173
EC 48x s) NZwdr. =- Nach den eingegangenen De“
signationen über die Wollarbeiten waren 269513 Stein
Bolle, nach dem Ankaufspreise 63156 ES 34 [5 werth,
von 232 Meistern, 121 Gesellen, 42 Lehrlingen und
1338 Gptnnern, mit 30659 xS 471d Unkosten erat;beitet. =-DiePredigersollenihreSynodal-Abhand-lung, wenu fie solche bey der Versammlung einzurei-
c&lt;en behindert werden, durchaus nachliefern. == Uns
term 1.2 Nov. ergieng eine Verordnung an die Superin-
tendenten und den Juspectox des theologischen Semis
riums hieselbst, wegen der sowohl bey der Prüfung
als Zubereitung fünftiger evangelischer Lehrer uud pre
dsger zu beobachtenden Sorgfalt /- gegen die Einflüsse
der kritischen Philosophie auf das Studium der Got-
tesgelahrtheit, und gegen die Verbreitung des theolo-
gischen Nationalismus in den Kanzelvorträgen, zu dest9
ausschlieplicherer Festhaltung- an die Sprache und
Grundsäke der heil. Schrift. = Mit dem diesjähri-
gen Staatscalender ist auch das die westliche Hälfte
von Mecklenburg enthaltende Blatt der Landkarte
(12 B. S. 129 ) an einigen Stellen verbessert ausge-
geben, und daher unten mit der Bemerkung, vermedr?
und verbessert, 1904, verschen worden. Die Vermeh-
rungen betreffen , soviel ich sogleich finden können,
Hauptsächlich die Herrschaft Wismar 3 auch ist nun
der Weg der schwedischen Post zwischen hier und
Wismar eingetragen, und der vermuthlich ganz aufs
hörende Postweg zwischen Leeubuckow und Warin
getilgt. Seit meiner vorigen Anzeige babe ich noc:
bemerkt ,. daß die Stadt Brüel in das Fürstenthum
Schwerin gesetzt ist , wohin doch nur der Amtshob
gehdret; und daß in der Parochie Zittow die beydent
Derter Ahrensböc&gt; und Rleefeld fehlen, zu deren
Eintragung noch Platz vorhanden zu seyn scheint. Auf
meinem Exemplar ist jeßt der Priwall noch blau illü-
minirt. Bey einer Verbesserung der dfilichen ouis" mogte
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mögte die aus der Homannischen Karte übertragene
Irrung, daß die -Gränze von schwedisch Pommern
auch Demmin in sich faßt / mit zu berichtigen seyn,
da dies , wenn es-gleich bloß Nebensache ift, bod) so!
fort in die Augen fällt, und bey manchem eia ungün«
ftiges Vorurtheil -erween könnte. == Ju der Karte
ist übrigens die Trotzenburg mit-Recht weggelassen,
die zuerst im diesjährigen Calender €. 115 mit dem
Hospitatqute Barnstorf und S. 172 mit der fare:
&lt;ie Bistow in Verdindung gesekßt ist. Ich abe me;
nigstens nie e:was davon gesehen oder gehört ; und auf
meine Erkundigung bey einem Manne , der sic Amts-
halber fennen müßte, ist mir ebenfalls deren Nicht-Exl-
stenz in dieser Gegend versichert.

^

3 einer richtigen Beurtheilung desjenigen, was deracademische Lehrer durch seine Vorlesungen lese
sten muß ; zugleith aber auch zu einer nlikßlichen Ver-
gleichung der Facultäts-Examinum mit den Foderuns
gem, bic man an bem grbfern Theil der Studirenden,
die känftigen Geschäftsmänner , macht , wenn gleich
das Eramen der Facnitäten eigentli? einen andern
Zwe Dat; dienen diejenigen Vorschriften , welche
über die Collegien-Prüfung der Geschäftsmänner erge-
hen. Mit dem in dem voriaen Stücke (12 B. S.
153.) gelieferten Aufsaße verbinde ich also sogleich
eine Anzeige der musterhaften Jeverschen Ver»
ordnung , die Prüfung der Candidaten der
Qecbtogelebrfamfeit betreffeno , melde in bem
4o Heft von Häberlins Staats- Archivganz ein
gerückt ist. Nach derselben muß jeder Jurist, der zu
Civil-Bedienungen befördert seyn will, drey Jahr lang
den Wissenschaften auf einer Universität fleißig obgele-
gen haben, und durch Zeugnisse bescheinigen , daß er
die Logik und das Naturrecht , die Haupttheile des
bürgerlichen Rechts und des Processes , und ein Rela-
torium gehört , und wenigstens Ein Examinatorium
und Disputatorium fleißig besucht babe. In dem
Zeugnisse fiber das Relatorinm soll noc&lt; angeführt wer€
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den, wie viele Relationen er mündlich oder schriftlich
vorgetragen. Wer bey der Regierung oder Kammer
angestellt seyn wil] , muß außerdem die Mathematik
und cameralistist&amp;ea Wissenschaften gehört haben.
Das erste mad). (einer 2ucüdfunft von ber Universität
beym Landgericht anzustelleude Examen geht hauptjäche
lich auf die Theorie des. Rechts und des Processes«
(Es soll aber nicht jediglich in Abfraguug bloßer Des
sinitionen und Divisionen , sondern mehr in Vorlee
gung von Rechtsfragen , welche jedoch nicht verwielt
feyn dürfen ,- bestehen, bey' deren Aufidsung der Cans
didat die erleruten juristischen Keantnisse jowohl ,/ als
seine Beurtheilungskraft zeigen kann. Zugleich soll
er ein Testament und einen Contract schriftlich aufse«
ben, wozu er von den Examinatoren die Daten erhält,
Von dem Ausgange der Pröfurg erstattet das Lands-
gericht einen gewissenhaften Bericht, der von jeder Um
billigkeit , aber auch vou einem übelangewandten Mits
Jeiden entfernt bleiben muß. Fällt das Gutachten des
Landgerichts unb die höchste Entscheidung *) günstig
aus : fo wird er, wenn er nicht Gelegenheit hat, sich
bey einem Advocaten oder einer andern Justizsielle zu
practischen Arbeiten zu formiren , beym Landgerichte
als Auditor augestellet. Wenn ex sich daselbst weiter
gebildet hat, -- „die Zeit hängt von der bewiesenen
Application ab, =- so tritt die zwente Prüfung ein.
Zu diesem Behuf muß er folgende Arbeiten -überneh:
men; 1x) Einen schriftlichen Vortrag aus einer Civil-
sache in le&amp;ter Instanz unter Beyfügung des Define
kivs mit Zweifels- und Entscheidungs-Gründen. Dex
Ausdruck kann frey seyn , nicht in die Fesseln einex
einzigen Periode eingezwängt. Aus dem Vortrage
muß , wenn auch das richtige Urtheil nicht getroffen
wäre, doch die Anlage zum systematischen Denken , so
wie gründliche juridische Kenntniß hervorgehn. 2)
Eine Vertheidigunasschrift. - 3) Die Monirung einer
Vorwmundschafts - Rechnung. 4) Einen mündlichen
Vortrag anß-einer bis zur Revision gediehenen Sache,
ze mit
*) Solltediehöchste Entsweidungwohl ungünflig sep

können, wenn das Gradten bed Eandgetih tg a mn m 1
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mit Beyfügung des vön“ Gründen unterstüßten Gub
achtens darüber, ob das Rechtsmittel Statt finde oder
nicht. Diejenigen , welche bey der Regierung vder
Kammer cangesi: kt werden wollen , müsse" überdem
noch einen Vortrag machen , zu dem mathematische
und cameraolittische Kenntnisse erfodert werden. Das
fexn der Candidat lediglich bey einem Practifer gear»
beitet hätte, soll er von den wichtigern im Proceß vor!
Fommenden Schriften, welche er unter dessen Anteitung
gefertigt, reinliche Abschriften zur Hand haben , um
ndthigen Falles auch dadurch die Urberzeugung zu ger
ben, daß er seine Zeit woh! angewandt habe. Die
Selbstverfertigung der Probeschriften muß er eydlich
bestärken. Jede Bitte um Dispensation von den -Prütuns
gen wird als ein Bekenntniß der Unfähigkeit angeschen.

4.
Neues Buchstabir-Büchlein , nach einer genauen Stus

fenfolge, von 8. L. Reinhold. Woldegk, in der
Herzogl. Bildungsanstalt für Landschullehrer , 1803,
Kostet gebunden 2 Groschen 6 Pfenninge, (Eins
Anweisung aus diesen) Buche ist für . Groschen be
sonders zu baben.) 43 Bogen auf dies Papier,
in Octav.

Dies Buchstabirbuch besiehet , wie aewöhnlich , ausallerhand Beyspielen. Ueber einiges, was darin
enthalten ist, wird die auf dem Titel erwähnte , mir
aber jeßt noch nicht befannte Anweisung vermuthlich
Auskunft geben. Aber wenn man auch auf das nicht
sehen will , was dadurch eine Erläuterung erhalten
mögte , so sind doch die Beyspiele meines Ermeßens
nicht alle sorgfältig genug gewählt, 41. B- „ Der Mohr
bog mit dem Mehl, das er in dem Kahn fuhr, zu dem
Thor hin: da sah er, =- wer das schen will, was ex
nun sah, der'muß vor das Thor gehn, ==“ er sah den
Wall. “ Auch ist der Ausdruck nicht durchweg gant
anpassend, z. B. - Die Fische sind keine Vögel , weit
sie rothes kaltes Blut haben.“=- „,, Unzählig ift. bít
Menge der kleinen Thierchen ; welche statt des Blutes
einen weissen kalten Saft haben. Haben sie Füße , so
nennt man. fie Kerbthiere (Insecten) z baben. sie keins
Füße, (0 beißen sis Würmer.“——99
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I,

Index praelectionum in Academia, Roftochienfi per
femeftre aeftiuum à die. XVIL Aprilis MDCCCIV

habendarum,.LitterisAdlerianis,1BogenitQuart.
mun jegmal enthält das Verzeihniß der für den be-

| $ vorstehenden Spmmer in Vorschlag gebrachten
Vorlesungen folgende einzeine Angaben. Es

wollen lesen :
^) Die Professoren.

L In der theologischen 8Sacultät. 1) Hr.
CT. R. Martini, um 7 U. die theol. Encyclopädie,
um 117 U. die Dogmengeschichte, und um 3 U. über
die kleinern Briefe des Paullus, auch für die Mitglie»
der des theologischen Seminarii , denen außerdem dix
sonntäglichen Episteln zur Uebung dienen werden) über
des Demosthenes Rede gegen den Midias. 2) Hr.
Prof. Ziegler, um 9 U. die Dogmengeschichte, und
um ro ll. über die Briefe des Paullus an. die Römer
uad Corinther , auß am Mittwoch und Södnnabend in
eben den Stunden, dsFentlich dber die Weissagungen des
Y. T. vom Messias. 3) Hr. Prof. Petersen , um
7 U. die Pastoral - Theologie, und um i7 U, über die
feo Pericopen , in Verbindung mit bomiletis
den Urbungen, . 4) Ar. Prof. Lange + im 31 i

- €
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die Dogmatik , und um 3 U. über die Evangelien des
Matthäus , Marcus und Lucas.

1, In der juristischen Sachltät. 1) Hr. Dir.
Fiartini, das Lehnrecht naM dem Bdhmer , und
FUne Anleitung zur Praxis. 2) Hr. Prof. Wiese, atm
91.3U. die Pandecten nach Hellfeld, um 11 U, practische
Uebungen. nach Pütter , und um 5 U. den Reichspro-
ceß nac&lt; Danz. 3) Prof. Lschenbach , um 7 U. das
me&gt;i. Staatsre&lt;t nam Hagemeister, und um 8 UÜ.
das Criminalre&lt;t nach Meister. 4) Hr. Prof, Weber,
um 8 U. das Criminairecht nach Meister, um 9 U.
ein Graminatorium über bie Pandecten , und um 1x
U. die Institutionen nach- Höpfner,

IH. In der medicinischen Zacultät: 1) Hr.
/ $t. Vogel ,/ eine Nachricht von den'Systemen dex

rattiscyen Arzneygekabttheit feit'den Zeiten des Hip-
poctates. 2) Hr. Prof. Weber) um 11 v. 5 ll. die
Pathologie und Therapeutik. 3) Hr. Prof. Josephi,
ym.4 1 U.die Osteologie, um 3 U, den ersten Theil der
Chirurgie, und um 5 U. die Entbindungskunst. Anch
wird derselbe. die &lt;irurgisch- elinischen Uebungen fort-seen. 4) Hr. Prof. LTrolde / über die Krankheiten
der Frauenzimmer und. der Kindep, '

JV. 5jn eer philosophischen Zacultät, 1) Hr.
&amp; 3t Cydfen, tm 9 ll. bic Anfangsgründe einer
vder der andern orientalischen Sprache , und eine Ver-
gleichung der griechischen Uebersekung des A. T, mskdem ebräischen Texte in den wichtigernStellen, üm ro

n das tiguc Privat -Recht der Juden / sowohl inhficht ihrer persdnlichen Verhältnisse als ihres Verve
pen und mm ri U. die arabische oder die römische

tazkunde. Da H. R. Rönnberg, um 7 U.das Naturrecht nath Kant, um 8 U. das europäische
Wölkerreiht -nath- Martens/ um Tr U. das mel.
Staaksrec&lt;ht wach Hagemeister"Wb üm 5 U; das ge-
wöhnliche Zeitungs - Collegium- 3) Hr Prof. Scha-
deldok, die practische Geomettie; die Baukunst, und
vic Srigomometrie mit einigen practischen nen
nach Bigge Und Sutköw." 74) pr. prof. Ge e
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die angewandte Mathematik nach Karsien , und die
sphärische: analytische Trigonometrie , jmgleichen die
Sortsaätzung FFr- Analyfe xadlicher und ynendlichet Gri
ben unb. Dffentli einige: fdpmerere Lehren aus der
poinem-Mathtagtit. 5) Hr. Prof, Rarsten - di?
Landwirthschaft na&lt;ß dem eignen Lehrbuche / die Encye
clopädie der Kameralwissenschaften nach Dictaten, und
die Mechanif nach dem Auszug seines Bruders, 6)
Hr. HS. R, Viorpinann / bie Universalgeshichte na
Schldzer ,: dis. Staatengeschihte nach Sprengel, unh
privatifsimo» die "Geographie nach Gatterer / oder dis
Haudlungswissenschaft nach Büsch, 7) Hr. Prof,
Kinf, um 19; U. die Mineralogie und Geopgnosie,
um 4 U;: die 'Potanik im botanischen Garten, und
dffentlich um 1 1 1l; bic Naturgeschichte. 8) Sr. rof.
Jed, um 6 U die reine Mathematik / um 7 V. die
Logik, und um 1x U,: die metaphysischen usb matbe
matischen Grundsäte der Phyfit, (philosophiae natu:
ralis.) 9) -Hr, Prof. Dahl, um 10 ll. über Theus
phrästs Charactere, Aristophanes Wolken und des
Piautus Trinummus, um x1 U. die ältere Kunsigss
sehichte / und um 3 U Interpretations-Prbungen nad)
Bion und Moschus pud Lucian,

B) Die Privat: Doeenten.
.“.ELImtheologischen Sache. Hr. Mag. Larnow;

Erklärung des N. T. in besopderer Rücksicht auf Prv
Fdigtentwürse, -^M) $m. pbilofopbifden Sade./1)Hr.Mag.Ludwig, englische Sprache. und Reichsges&lt;ichte.
2) Hr. Mag. Carnow, vic Ethik. 3) Hr. Mag.
Siemssen , bit Geoguoíie nad) Brunner, die Forstbo-
tanit- nach Borkhaujen, uud die NaturgesGichte der
met. Fische nach seiner eignen Schrift. 4) Hr. Mag.
Pries, um 3 U, die andre Hällte dex Heschichte der
Philosophie, und um 3 U- die Aefibesik nach Snell.
5) Hr. Mag. Wiggers ,- die Geschißpte der Philoso-
phie, und dFeatlic&lt;-über den Aristoteles yon der eet,
auch auf Verlangen Anweisung in ?oen orientalisches
Sprachen und im Franzdsischttts

A.
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2.

Uiem 25 Jul. d. -IJ. hat auch die Academie: dex
Wissenschajten-zu Petersburg ein neues .Reglez

ment erhalten, das ich zwar nur ans den-Auszügon
kenne, welche in den Intelligenzblättern zur halltschett
und jengischen Litteratur. Zeitung d. J. , Nr. 34 wu.
Mr. 18., sich vorfinden , davon ich aber doch nach dies
fen Auszügen eine noch mehr abgekürzte. Notiz ertheile,
weil die Vergleichung solcher in sich schr: verschieden-
artigen Instityte mit den eigentlichen "Universitäten zur
Bestimmlng des Nutzens der leßkeren vitt beyträgt.

„' Die Academie sol die Gränzen der menschlichen
Kenntnisse erweitern , die Wisseuschäften durch neue
Entdecungen bereichern , Li&lt;t verbreiten umb dasselbe
auf das Gemeinbeste lenken , und von den Gpecular
tionen der Theorie, so wie von den Resultaten der
Erfahrung , fruchtbare practische Anwendungen ma»
&lt;en. Sie soll dabey besonders Rücksicht auf Rußs
[and nehmen, folglich sich bemühen , die Kenntniß
der Naturproducte dieses Reichs zu erweitern, und auss
zumitteln , wie man diejenigen , welche ein Object der
National - Industrie und des Handels sind, vermehren,
und Fabriken , Manufacturen , Khnste und Gewerbe,
diese wahren Quellen der Staatskräfte und Reichthü-
mer, vervolikommnen kdnne. Die Wissenschaften, mit
denen die Academie sich zu beschäftigen hat, sind bem
nad, reine und pbysicalische Mathematik , Mechanik
der festen und flüssigen Körper , Astronomie, Chemit,
Mineralogie , Botanik, Zoologie, Anatomie, Physio-
logie , Technologie, Geschichte , Statistik und Staats-
wirthschaft. =- Die Academie bestehet aus 18 ordent-
lichen Witgliedern , und 20 Adjuncten, von denen
eine unbestimmte Anzahl den Titel außerordentlicher
Mitglieder erhält. Diese drey Klassen wirklicher
Mitglieder machen die academische Versammlung,
Außerdem hat fie einen Präsidenten , einen Secretair
mit seinen Gehülfen , und Administrations - Beamte :
und sie verbindet b&lt; mit in- und ausländischen epmile
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mitgliedern und Correspondenten. Zugleich bildet sie
unfer dein Nahmen von Eleven eine Anzahl junger
Russen , aus denen nachhin Adjuncten gewählt wer»
den. (Die Art und Weise, wie diese Eleven gebitdet
werden , finde ich nicht genau genug angegeben, so ers
heblich dieser Punct bod) ii.) -- Als erstes wissen-
schaftliches Collegium des Reichs urtheilet sie über
wissenschaftliche Gegenstände und Zweifel, die ihr vors
gelegt werden , untersucht neue Maschinen und andre
Erfindungen , und benachrichtiget. das Gouvernement
von sol&lt;en Entde&gt;nngen, die nach voraufgegangeney
girüfung für die Gesundheit; die Judustrie, die Künste;
Fabriken und Manufacturen , den Handel, die Schifs
fahrt, 2c. nützlich befunden: sind. == Die Academie
wird mit den Universitäten in wechselseitige Verbindung
treten, besonders aber von diesen Nachweisungen über
Gegenstände der Naturgeschichte, und eine Nachricht
von denzu Eleven brauchbaren Studirenden aSie giebt nicht allein jährlich einen Band ihrer tbeo
retischen Untersuchungen, sondern auch einen Band
eines technologischen Journals in russischer Sprache,
das Abhandlungen über. allgemein nützliche Gegenstäns-
de enthalten wird, beraus. =- Sie wird von Zeit zu
Zeit Astronomen und Naturforscher in diejenigen Pro»-
vinzen des Reichs reisen lassen, deren Lage und Na»
turprobucte noch nicht hinlänglich bekannt sind: und
Hat hiebey die Unterstüßung der Regierung zu gewär»-
tigen. =- Sie wird endlich den Gelehrten aller Länder
Preisfragen vorlegen, und Preise von 300 - 500 Rubel
vertheilen. = Sie stehet unter dem Minisier des Na-
tional - Unterrichts. Sie verwaltet ihren Fond / im»
gleichen die Aufkünfte ihrer Drueerey und Buchßhand-
lung selbst : legt aber dem Minister jährlich die Rech-
nung vor. Sie hat die Postsreyheit und die innere
Policey. --- Nach 25 Dienstjahren erhält jeder Acade-
miker 500 Rubel Zulage : wenn er naß 20 oder 25
Jahren seine Entlassung begehrt / erhält er im erste-
ren Falle die Hälfte, im andern Falle das ganze Ges

balt als Pension: Wittwe " minderjährige Kinder3 om
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orhalten außer dem Gehatkte eines pvlien Jahrs, ben
vierten, dritten oder halben Thett. desselben als Pen,
fion, jenad)bem ber Ehemannound Vater 10, 20 oder
25 Jahre gedient hat. == Die. ordentlichen Academit
fer haben den Rang der sechsten , .die außerordentlirhen
den der siebenden, und die Dfbjuneten ben ber atbfett
Klasse. =&gt;- Die Academie wählt ihve: Mitglieder selbst 4
bey gleichen Verdiensten hat dex Jnländer den Vorzug
por dem Ausländer Den Präsidenten wählt der-Kap4
ser aus den 4 ersten Kiasfen des Reichs. == Der bw!
fändige Secretaix wird aus den: Mitgliedern der Aeq»
bemie durch. Mehrheit. dex : Stimmen erwählt, .Er
Hält die Protoxolle in den Sitzungen, führt die Cors
kespondenz, besorgt den Deutk.der/Verhandlungen und
ie darin enthaltene Gesichte der: Academie, 2c. &gt;rZon den: Acaddmikern: finb jedrömal . zweene: für die
Fächer 2) der höhern Mathematik, b) der Astronvmigy
s) der Chemie, d) der Zoologie ;. €) der Technologie
usb. £) der: Mechanik bestimmt? tänex hingegen &amp;)
für die Physik, hb) für die Ynatomie, 1) für die Bos
kanik, k) für die Mineratogie , 1) für die Staats
wissenschaft und Statistik, unb) für die Geschi&lt;te.=c-
Außer feinem Hauptgeschätts mgß dex. Academiker bie
Adjuneten und Eieven durch seinen Rath leiten und
durch seine Erfahrung belehren, alle Jahre wenigstens
83 Abhandlungen für die Acten der Acädemie liefert,
yon seinen Eutdeckungen der Academie die erste Aw
zeige machen, bey dem Verlage seiner Schriften der
geademischen Buchhandlung den Vorzug geben , und
jede seiner Stelle angemesfens Arkeit, die ihm über-
tragen wird, ohne wichtige Gründe nicht ablehnen,
Will er die Academie verlassen , ..muß er es 6 Monat
vorher anzeigen. Ein Unwürdiger wird , wenn zwey
Drittheile der Mitglieder ibn dasshr erklären , ausge-
schlossen. =- Jeder Aecademiker hat seinen Adjuneten :
nur der Botguiker und der Mineralog haben deren
zweene. Sie sind verpflichtet, den Academikern in
ibren gelehrten Arbeiten bebülflich zu seyn, die Bil-
dung der.Eleven wit zu übernehmen , und jährlich

we
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wenigstens eine Abhandlung für die Acken der Acads
mie zu liefern. Wenn ein Adjunct 6 Jahre mit aud

ezeichnetemEifer gedient hat : so bat er Anspruch auf dew
Titel und die Emolutnente eines außetordentlichet
Blcabemniteté : seine Pflichten werden äber dadurch nicht
verändert. -=“ Die Ehrenmitglieder sad zu keinen Ap»
beiten. verpflichtetz Nur 6 Jntänder und 6 Aasländer
werden durch eine Pension von 369 ynd 500 Rubel
verpflichtet, jährlic&lt; eine Abhandlung rünzusenden, und
der Academie die "ihr bratchbaren wissenschaftlicholt
Nachrichten zu ertheilen: == Außer "der jährlichen
dffentlichen Fever des Restaurationstäges - an welchem
die Preise vertheilt, und neue Preisfragen ausgegeben
werden, versammelt sim die Mitglieder alle Montage
von 10-12 Uhr; um die eingegangenen Abhandiungen
und Correspondenz - Nachrichten zu verlesen über alles,
was einer Prüfung bedarf; sim zu besprechen / und
sonstigeGegenstände zu verbandelt. Außerordentliche
BVersammlungen kann der Präsident ütr bey dringenden
Vorfällen anordnen. Voi 10. Jul. bis zum 10 Aug.
sind Ferien. = Die Academie unterhält 20 Eleven,
russischer Nation, welche mit gehöriger Vorsicht aus
den Studenten und Gymnasiasten gewählt werden.
Sie wählen sich ein bestimmtes Fach ,/ zu welchem sie
von dem Academiker und dessen Adjunet mit Fleiß an-
geleitet werden: und sie erhalten 400 Rubel Gage,
freye Wohnung, und den Rang der zwölften Kasse,Nach 3 Jahren wird jeder Eleve eraminitet/ und
bält, wenn er gut bestehet, 200 Rubel Zulage und.den
Rang der 11 Klasse. Drey Eleven dieser Art läßt
die Academie alle 3 Jahre ins Ausland reisen : bey
ihrer Zuhausekunft werden ke nochmal examinitet, und
Haben , wenn sie ein gutes Zeugniß erhalten, die Aus-
sicht, Udjuncten zu werden. ( Wie aber, wevit die Ade
junctenstelle in geraumer Zeit nicht vacänt wird? ) =&gt;
Die Academie hat ihre Drucoren, Buchladen , Bibsk
otbek, Museum , Observatorium / Modellkammer»
physikalische Infirgmenten- Sammlung , anatomische
Theater / botanischen Garten und zwey chemische tv

0s
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boratorien. Sie behält das ausschließliche Recht, alle
Kalender und die politischen Zeitungen in Petersburg
drucken zu lassen. == Ihr jährlicher Fond ist bis auf
1. 20,000 Rubel vergrößert. “ Das gewöhnliche Gehalk
eines ordeatlichen Academikers ist 2000 Rubel, und
eines Adjuncten, 1002 Rubel. Was von der jährli-
&lt;en Einnahme nach Bestreitung aller Ausgaben übrig
bleibt, soll zur Vergrößerung und Vermehrung der
academischen Gebäude angewendet werden, damit nach
und nach alle Mitglieder freye Wohnung erhalten.

3. |

Kurze Darstellung der rührenden Kirchenfeyerlichkeit
bey dem Leichenbegängnisse wailand Ihro Kayterl,
Hoheit, der Frau Erbprinzessin, Helena Datr
[owna, zu Ludwigslust am xx. Oct. 1803, von
G. €. B. Ackermann , Hofprediger. Schwerin,
gedruckt mit Bärensprungschen Schriften. 3 Bogen
in Octav.

Predigt zum Gedächtniß der wailand Durchlauchtigsien
Fürstin und Fray, Zelena Parlowna, Erbprins
zessin von Mecklenburg, gebohrnen Großfürstin von
Rußland, Kaiserliche Hoheit, am 23 Sonntage nach
Trinitatis gehalten von Christ. Sottfr. 0dantzel,
Präp. u. Pred. zu Crivik. Angehängt it : Der Maria

Tod und Verklärung, ein Fragment v, Klopsto&gt;. Ro»-sto&gt;, gedruckt in der Adlerschen Officin, 1803, 2 Bo»
gen in Octav. -

Dy erste Stü&gt; ist eine ganz zwedmäßige Beschrei»: bung ; sie bezieht sich auf ein Notisicatorium, das
mir nicht vorgekommen ist. Die Predigt, eine bloße Zus
sammenreihung einiger Sprüche und Liederverse üher
einen allgemein bekannten und anerkannten Gegenstand;
über die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens und des
irdischen Glücks, hätte füglich ungedrut bleiben können.
Sie contrastiret ni&lt;t wenig mit der hinzugefügten
Stelle aus dem HIesstas , wenn ich gleich bekennen
muß, daß ich diesem Gedicht einen etwas geringern
Wörth beylege, als gewöhnlich geschiehet,



ommarem
ber

Rosto&gt;schen Academie.
I2. anb. 23. C tüdf,

Den 24. Apr, 1804.

LT.

James Cnrtis's, Gíq., 3Bunbarifeó. bep ber Ges
(anbtídart nad) Starocfo , Tagebuch einer Reise in
der Barbarey im Jahre 1801. Aus dem Englischen
überseßt mit einigen Anmerkungen von S. G Vo-
gel, Herzogl. Melenburg Schwerinschem Leib«-
arzte, 2c. Rostock und Leipzig, bey Kari Christoph
Stiller, 1804. 8 Bogen in Octav.

er Berf. dieses Tagebuchs reisete von Sibral-$ tar über Tanger nach Ses, unb auf ciuem
etwas veränderten Wege über fLavadoe unb

Azilla zurücke. Was er vondieser Reise erzählt, haf
zum Theil kein Interesse. Vielen deutschen Lestrn
mögte es daher angenehm gewesen seyn, wenn der Hr.
Ueberseßer das Tagebuch erheblich abgekürzt hätte,

2.

A dem diesjährigen Staatscalender habe ich zwar
- schon (12 B. S. 165.) den wesentlichen Juhalt

derjenigen Rescripte angeführt» welche den Einfiyß
der kritischen Philosophie auf die Gottesgelahrtheit
verhüten sollen. Ein vollständiger Abdru derselben
dürfte aber zum Behuf der Geschichte der hiesigen Aca-
demie erfoderlich seyn , und für die Gelehrten - und
Kirchengeschichte unsers Landes noch interessantere Be-
werfangen darbieten. - I&lt; widme ihnen also hier

- 1
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1. An den C. R. Prof. Martini, -- Friederich

Stans, v. G. G. H. 3. M. 2e. 2c. Unsern 2c. Wir
wollen zwar keinen Augenblick zweifeln , daß ihr, als
zeitiger Director Unsers pädagoaisch -' theologischenSeminariums daselbst, die bey der Errichtung dieses
TJnstituts underm 16 Aug. 1790 von Uns genehmigten
Gesichtspunete des arundseglichen Plans *);

hauptsächlich zu verhüten , daß in Katechisationen
und Predigten nic&gt;ts mit eingemischt werde , was
mehr zur. theologischen Gelehrsamkeit, mehr
zum Prediger - Apparat gehöret , als zur eigents
lichen Religion ;

hingegen; 4. :

“ den künftigen Predigern und Schulfehrern zu ihrer
eignen desto innigern Befestigung es zu erleichtern,
daß fie die Religion an der Quelle studiren, und
die sFmmtlichen Schriftstellen, aus welchen das

tbrift:

2) Vermuthlich stehen die hier angezogenen Srellen ín
dem Gesuche des Hrn. O. K, R. Velthusen : denn in
dem Plane &amp; B. S. 194.) und in der gedrucktenNachricht (2 B. S. 299.) finde ich sie ni&lt;t. Das Cyu-

vmatot-SRefcript an DV. vont 16 Aug. 1790 lautet
lgendergestalt! Friederich Franz, v. G. G, H. z.

M. 2c. 16. Unsern 16. Wir haben Uns den unterm
9 März d. J. von euch eingereichten Entwurf zu einem
pädagogisch» theologischen Seminarium zu seiner Zeitgeziemend vortragen lassen / und denselben mit unmit»
telbarer Aufmerksamkeit geprüft. Wie nun die dabey
zum Grunde liegende Absicht der eigenthümlichen Aus-bildung und Anziehung künftiger Hauslehrer, Schulz
männer und Prediger Unsern gnädigsten Bepfall findet ;
so genehmigen Wir die Errichtung eines solchen Insti-
tuts nach dem vorgeschlagenen hieneben zurückkommen:
den Plan, und. haben dazu die verlangten jährlichenzweyhundert Rthlr. NZwdr. in der abschriftlich hlebey
gefügten Maaße - unter der Voraussezung , daß dazu
für die Zukunft ein mehreres nicht wird aus unsern
Kassen erfodert und hergegeben werden dürfen , in Gna-
den; womit Wir euc&lt; gewogen verblesben, Beia
Schwerin, den 16 Aug. 1790,% Die un gungeines späteren Dati bey dem Plan ist, wie die Ueher!
(drift ergtebt , eim fíotliber 9macbroniómus,
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christliche Lehrgebäude seinen eigentlichen Beweis
herleiten muß, in systematischem Zusammenhange
sorgfältiger aus den Grundsprachen zu erklären;

festzuhalten von selbst beflissen seyn werdet. | Wann
Wir aber besonders ndthig finden / auf die seitdem
erst recht in Umlauf gekommenen Ansschweifungen des
Rationalismus in der Religion, so wie überhaupt auf die
misbräuchliche Einmischung der kritischen Philosopbie
in das Stadium der positiven Gottesgelahrtheit, eu&lt;ß
aufmerksam zu machen so empfehlen Wie euch vor»
züglich, eure pflichtmäßige Sorgfalt dahin zu verdop-
vein „ daß die eurer Bildung und Leitung anvertrauetenüuftigen Schullehrer und Prediger / in Gemäßheit
bedkommender Unserer heutigen Justiruction für Unsere
Ehvru-Superintendenten , vor allen Dingen auf ihre
gesetzliche Bestimmung zurückgeführet werden; nämlich

in reiner unverfälschter Lehre, nach der unabweich-
lichen Richtschnur des- geoffenbarten göttlichenderts; in Anleitung ver unveränderten Augsbur-

gischen Confession und ber übrigen ín ben evangeischen Kirchen Unserer Lande angenommenen
symbolischen Bücher, und der darauf gerichteten
mecklenbyrgischen Kirchen ; Ordnung, ohne Ein
führung knzulössiger Neuerungen / ihr Amt eines
evangelischen Predigers getrentid) abzuwarten.

e dieser Hinsicht habt ihr eure Zöglinge an der einetteite dafür zu warnen / und daran zu gewöhnen, daß
fie aller unnbtbigen Einmischung philosophischer De
tlamationed umb crfünfieltet Raisonnements , die von
den wenigsten ihrer Zuhdrer verssanden, und vondenen;
die solc&lt;e- etwa erreichen mbgten, bey ibnen nicht ges
sucht werden , folglich auf der Kanzel wenigstens ganz
am ynrechten Orte sind / in ihren Predigten sich ent-
Halten ; hingegen auf der andern Seite desto aut
schließlicher auf die erbauliche und algemein verständ,
liche Sprache der Bibel sich beschränken , und nur von
dieser den Seegen, welcher der Verkündigung des
gdttlichen Worts verheißen ist, auf-die Herzen und GE!
müther ihrer Zuhdrer erwarten sollen. Ihr werdet2 ih»
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ihnen dabey begreiflich zu machen wissen , daß, nach»
dem die m dieser göttlichen Urkunde geoffenbarte &lt;rists
liche Religion einmal von Uns und Unsern hohen Vor«
fahren an der Regierung, als die wohlthätigsie und
beruhigendste für den Staat, wie für die menschlichen
Sbebürtniffe, vorlängst anerkannt , und durch soviele
Jahrhunderte bewährt befunden id; und da nur auf
deren vorschriftsmäßige Ausbreitung Prediger und
Geelsorger vom Staate angenommen, berufen und
verpflichtet, mithin nur für die gewissenhafte Erfüllung
dieser in ihren künftigen Vocationen ihnen angewieses
nen, und bey ihrer Ordination von ihnen angelobten
beiligen Verpflichtung vom Staate besoldet werden, es
keinem öffentlich angestellten Lehrer frey sichen , noch
zu Gute gehalten werden könne , nach eigner Phantasie
vder nach einem willküöhriichen System Religions- Uns
terricht zu ertheilen , oder gar anstatt des evangelischen
Christenthums Rationalismus zu predigen, sondern
daß fie nur unter dieser alleinigen Bedingung Befärs
derung zu geistlichen und KirchenAemtera in Unsern
Landen zu erwarten , und für deren vorhin ausgedrucks
te bestallungsmäßige getrewe Abwartung Unserer Gnade
und Protection, samt den damit verknüpften 5elob;
nungen , sich zu erfreuen haben sollen ; daß fie folalíd)
schon um ihrer eignen Reputation und zeitlichen Vor-
theils willen , für jede Abweichung. von jener vorge
schriebenen Nichtshnur in Zeiten sich hüten lernen
müssen. Wir zweifeln nicht, daß ihr die Erreichung
vorsichender Unsrer &lt;ristfürsilichen Absicht zu Unserm
gnädigsten Wohlgefallen euch ernstlich angelegen seyn
lassen werdet, und verbleiben eych mit Gnaden getuns
gen. -- Schwerin, den 12 Nov. 1803. -

11 An die Superintendenten und den Director des
geistlichen Ministerii in Rosjo&gt;. =- Friederich Sranz,
v. G. G. H. z. M. 2c. tc. Unsern 1c. Wir haben
mit Migsfallen bemerken: müssen, wie weit sich seit
einiger Zeit die Einflässe der sogenannten kritischen
Philosophie auf das Studium der Gottesgelahrtheit
dahin verbreiten, daß man kein Bedenken mehr findet,

au
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auf academischen Lehrstühlen bet. proteftanti(d)em Speo;
logie, und in gedruckten sowohl lateinischen als deut.
schen Schriften, öffentlich den Glauben an gdttliche
Offenbarung und an positive Neligion zu verwerfen,
bingegen die Gültigkeit sittlicher Geseke almälig auf
die willkährlichen Producte eigner Vernunft und Selbsts
thätigkeit zurückführen zu wollen. So sehr Wir auch
der Weisheit der göttlien Vorsehung es vertrauen;
daß dergleichen ohnmächtige Versuche , das Anschen
des geoffenbarten Wortes Gottes zu sc&lt;wächen , uad
die Kraft der darauf begründeten &lt;ristlichen Religion
zu untergraben, nur von vorübergehendem Erfolg seyn,
hingegen aus eben dieser litterarischen Gährung viel-
leicht ein desto helleres Licht der Ueberzeugung von der
Göttlichkeit des Christenthums dereinst hervorgehen
werde : so können doch Wir, nach Unsern Regenten:
Pflichten nicht zugeben , daß die Eindrücke folder aus:&lt;weifenden Lehr » Voxträge auf junge zur Selbstsucht
geneigte Gemüther, durch deren Zulassung zur Kanzel;
auch. in Unsern Landen sich fortpflanzen, und bie 3u:
hörer dadurch irre geführt werden. Indem. Wir viels
mehr. aus dem in Abschrift anliegenden Rescripte an
den zeitigen Director Unsers theologischen. Semina-
riums zu Rosioc&gt; euch diejenigen Gesichtspuncte zu ere
kennen geben , nach welchen auf Unserer Landes - Unie
versikät künftige Religionslehrer und Prediger gebils
det; und zubereitet werden sollen , verweisen Wir euch
zugleich insbesondere , soviel das Examen oder Tenta-
men der Candidaten des Predigtamts anlanget- auf
die Vorschrift der revidirten mec&gt;l. Kirchen «Oxdnung,
Tit, Von der Ordination , 5 zum Vierten:

Auch sollen die Examinatores den Ordinanden
ferner in die Bibel führen, und erkunden , ob ex
auch in derfelben fleißig gelesen, =“ = weil leider
befynden wird, daß viele zum Predigtamt eilen,
die nicht viel in der Bibel gelesen haben, Sidonniger solche verstehen, und andere dargus unter»
richten können,

33 Wie
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Wie ihr solchemnach die bey euc&lt; sich mesdenden Cat»
didaten der Theologie allewege auf die heilige Schrift,
altes und neues Testaments , als die einzige positive
Erfenntnißquelle der &lt;ristlichen Religion zurüczuführet
Habt, nach deren unabweichlicher Richtschnur fie i8
reiner unverfälschter Lehre ihr künftiges Amt eines
evangelischen Lehrers und Predigers getreulich zu vers
walten, angewiesen werden, auch mit Hand und Mund
felber angélober sollen 3 für dessen gewissenhafte Ab»
wartung fie, nach der ausdrücfiichen Voraussetzung
ibrer künftigen Vocationen / nür die damit herkömm»
lich verknfipften stehenden imd zufälligen Hebungen und
Vortheile zu erwarten haben; sv werdet ihr zugleich
besonders hiedurch gemessen befebliat, bie Graminatu
den nicht allein gegen alle Einmischung der kritischen
Philosophie und: spetulativen Raisvnnements in ihren
Religions: Unterricht nachdrülich zu warnen / sondert
auch, wenn ihr befiaden solltet, baf fie in beu acabo
mischen Hörsälen oder durc&lt;ß neuere Pectüvé die vers
derblichen Grundsäke des theologischen Rationalismus
eingesogen] und daran Geschmack gewonnen haben,
als worauf ihr bey ihrer Prüfung euer Augenmerk
vorzdglich zu richten wissen: werdet, ihnen Die Licen-
tiam cóncionandi pber das Testimonium Vet Präsens
kations- und Amts- Fähigkeit nicht leichtsinniger Weise
zu ertheilen / sondern zuvor davon an Unsere Regies
rung zu berichten; auch darauf; ob und wie die exa!
minitten oder tentirten Candidaten eurer obgedächten
Ermahnungen eingedenk verbleiben , gelegentlich sorg-
fältig Acht zu geben. == Schwerin, den 23 November)
1803:

I.

Pröduetenbuch für die Köche, oder Anweisung für
junge: Mädchen und angehende Hausfrauen , dieje-
nigen Producte, welche in der Küche zubereitet wer»
pen, fád) ihrem wahren Gebalte kennen und beur»
theilen zu lernen, Entworfen vyn I. D. €ers
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Herzogl. Mecklenburg-S&lt;hwerinschen Maitre d'Hotel,
Hannover, 1803. Bey den Gebrüdern Hahn,
153 Bogen in Octav.

e Gegenstände , welche in diesem Buche vorgetragen werden, sind unter folgende Abschnitte
gebracht: 1. Von inländischen Kräutern , Gartenge»-
wächsen, und Hülsenfrächten. 11. Von Gewürzen
und andern ausländischen Produeten des Pflanzenreichs,
HI Don Mehl, Grüße, u. d. g. 1V. Von Federvieh
und Wildpret. V. Von Fischen , und andern ganz
vder zum Thell im Wasser lebenden Thieren, V1. Von
Fleisch» und Fettwaaren. VII, Von Schweinen.
X. ftadbtrag. Von Früchten / welehe burch gewisse
Zubereitungen einer“ längern Dauer fähig gemacht
werden. 2 f1ádtrág. Von den Färbestoffen , wel-
he in der Küche gebraucht werden. Anhang. Bor:
schlag, den Gebrauch kupferner Geschirre durch Versindung mit dem Gebrauche irdenerGefäße vbllig une
schädlich zu machen. Soviel ich über Gegenstände
dieser Art urtheilen darf, scheint mir diese auf einen
gewöhnlichen Haushalt sich beziehende Anweisung nicht
vollständig geaug, wenn sie gleich manche brauchbare
Bemerkung enthält. Wenn der Hr. Verf. S. 133 es
tadelt, daß man den Schinken, das Spe&gt; und die
Schulter eines Schweines in einem Stüe einsalzt
und räuchert ; und dann hinzuseßt, daß diese Verfah-
xungsöart in Mecklenburg allzemein sey: so ist das
leßtere wenigstens in Absicht Rostocks unrichtig, ws
man bäufig , und vielleicht immer, anders verfährt.

dx by Ib. Gefänge zur feyerlichen
Einweihung des neuerbaueten jüdischen Bethauses in
der. Stadt Ribniß. 1893. Rosto&gt;, gedruckt in
ber Adlerschen Officin, 2 Bogen in Quart,

Ein Gelegenheits - Gedicht, das nicht zu den ganz
schlechten gehört. Es hat 9 Abtheilungen , von

denen die erste. bey dem Eintritt in den Vorhof, die
ime,

4s
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zweyte beym Eintritt in das Innere, und die übrigen
bey 7 verschiedenen Umgängen haben gesungen werden
sollen Der Sänger und die Versammlung wechseln
ab: für jenen sind Jamben, für diese aber Prosa be«
stimmt, Eine genauere Notiz läßt sich nur aus der
Nachsicht dieser Gesänge erhalten. Historische, die
specielle Judengemeine in Ribnitz detreffende Data
sind daraus nicht zu erschen.

I.
I. C. Velthusens Sprüche und Liederverse, nach

einer natürlichen Stufensolge geordnet für Kinder
von sechs bis acht, acht bis zehn, und zehn bis
zwölf Jahren. Bremen, bey Carl Sepffert. 1802.
6 Bogen in Ockav.

(5"* Bemühung kann es dem Herrn Verf. nicht
gemacht haben , einen Bogen Sprüche aus seinem

Handbuche, (3B.S.49.) und fünf Bogen Liederverse aus
einem Gesangbuche auszuheben , und unter einige alle
meine Rubriken zu ordnen , besonders da die Auswahl
eben nicht mit der größten Sorgfalt gemacht ist. Desto
weniger wird denn auch zu erwarten seyn , daß diese
Compilation einen Vorzug vor andern ähnlichen Sin
derschriften erhalte.

6.

Sn bem 83ften SBaube bet fteuen allgemeinen
Bibliothek findet sich das Biidniß des Herrn

€, 3, Ceteno in Aopenbagen.
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Ueber Mecklenburgs. Credit-Verhältnisse, nebst einigen
Reflexionen über Getreide Preise und Güter-Handel,
vom Cammerrath Dr.. Zimmermann. (Ein graue
sames Mitleid verbirgt die eiternde Wunde, die sich
immer tiefer einfrißt;, aber eine wohlthätige Grays
famfeit dinet fie, Lecker oder Resiexionen über
Ursprung v; s. w. der National Reichthümer.) Ge
brudt zu Neubrandenburg beym Buchdrutker Korb,
und zu haben zu Neustreiitz beym Hofbuchhändler
Nibanus, 1804. 183 Bogen in Octay,

Füacdem der Zr. Verf. in einer Einleitung zw
vörderst einige allgemeine Srundsätze aus
der Staatswirthschafrsölehre über Geld,

dessen Umlauf, und Credit vorautgehen lassen, giebt
er im ersten Abschnitt eine kurze aligemeine Ues
bersicht über Mecklenburgs ältere und neuere
Qo und Credit- Verhältnisse , die jedo&lt; nicht
hdbher als in die Zeiten des ?icbenzährigen Krieges hins
qusgohet. Er theilt diesen Zeitraum in 5 Abschnitte,
T).in die Periode des siebenjährigen. Krieges, 2) in die
Geld- und Creditvarme Zeit von 1783 bis 1776, 3)
in die Erholungs Pyxiode , von.da.bis zum Ausbruch
der franzölschen Revolution , 4).19.:die Reyolationbs
Pertode, von da bis zum allgemeinen Frieden oder. zum
Ende des vorigen Jahrhynderts , und 5), in. die „uitE am
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dem Anfang dieses Jahrhunderts begonnene aber no&lt;
nicht beendigte Periode , welche er die problematische
zu nennen vorschlägt. (Wer Data findet , die Nach»
richten bis in die Zeiten vor dem dreyßigjährigen Kries
ge zurücke führen, der benuße die Gelegenheit, solche,
wenn auch nur einzeln, irgendwo zum allgemeinen Ges-
brauch aufzubewahren. Die ältern Acten unserer Lan-
desgerichte müssen meines Ermessens manche Notiz
darbieten.) Die Scilderung, welche von diesen Zeik«-
abtheilungen gemacht wird , ist in ihren Hauptzügen
folgende ; 1) Der siebenjährige Krieg folgte auf eine
ziemlich leidliche Periode , und man ward die Folgen
desselben während seiner Dauer nicht ganz inne, weil die
damalige Geldmasse bey ihrem immer abnehmenden
innern Werthe ungleich grdßer schien, als sie wirklich
war, weil ihre geschwindere Circulation diese Täuschung
vermehrte, und weil mehrere gute Erndten, 'verbunden
mit guten Preisen, einigen Ersatß für die Ausgabe ge-
währten. 2) Als aber nach beendigtem Kriege das
schlechte Geld reduciret ward / und die dadurch be-
trächtlich heruntergeseßte Geldmasse eine regelmäßigere
Circulation erhielt 3; als wiederholte Viehseuchen und
die geringeren Preise des Getreides die schon im Krie-
ge angewachsenen Schulden der Gutsbesiker vermehr-
ken; da war allgemeiner Mikcredit , das Fallen des
Werths der Grundstücke, die Unmöglichkeit, die fälligen
Schulden zu bezahlen , und eine Menge von Goncure
sen, “die jedoch nicht den achten Theil aller Landgüter
ergriffen, wie der Hr. Verf. meint,) die traurige Fole
ge. Und der verhinderte sofortige Verkauf der Con»
cursgüter vermehrte das Uebel. 3) Erst der burch
die Constitution von 1776 beförderte Verkauf der Cons
cursgüter, und deren Ankauf durch reiche Ausländer,
der americanische und bayersche Krieg, mehrere ges
segnete Erndten, und große im Auslande gemachte Ane
leihen, stellten denWohlstand wieder her, Inzwischen
waren die Getraidepreise mittelmäßig, und schwankten
wenig? in Röstoe&gt; galt, im Durchschnitt, der Schefs
fei Weizen 45 [5 - der Roten 26 [5 und die Gerse

: 23 l9.
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23 s3. Fürstenberg hatte in dieser Periode ein prös
ßeres Konverkehr als Rostock. Dies war eine glücsliche Periode für das Land. 4). Die Wirkungen der
franzdsischen Revolution, und die dadurch veranlaßten
Kriege waren für tYzectlenbutg vortheilhaft. Denn
ob es gleich zu dem Reichskriege auf eine Million Tbas
Ier beytragen müssen , so erhielt doc&lt;ß dessen Geldsto&gt;
und Credit durch den Verkauf seiner Producte zu den
hHdc&lt;sten Preisen einen erstaunenden Zuwachs. Zwar
floß ein bedeutender Theil der damaligen großen Gel
zustrdmungen wiederum für fremde Bedürfnisse ij
Sluslanb zurück: es- dürften aber doch mehrere Millive
nen davon im Lande geblieben seyn. Die Preise der
Güter stiegen erheblich : aber auch der Luxus nahm in
gleicher Maaße. zu. Inzwischen war die Ausfuhr des
Getreides so groß nicht, wie vorhin; welches theils in
der vermehrten Anzahl der einheimischen Consumenten,
theils in mehreren mittelmäßigen und- schlechten Ernd-
fen, theils- in der inneren Bewirthschaftungsart seinen
Grund haben mag. Nach der letzteren wird nänilich
zu vieles Land mit Weizen besäet / und dem übrigen
Korn dadurch das bessere Land und der Dünger zu sehr
entzogen ; durch die Wechselwirthschaft, weiße im All-
gemeinen nicht fo vortheilhaft ist, als auf einem recht
güten Boden , isi ferner der Ertrag des Winterkorns
vermindert , das Sommerkorn misräth aber leichter!
wird nicht in gleicher Menge ausgeführt , und bringt
nicht gleiche Einnahme; und die beständigen Verände-
rungen in der Koppeleinrichtung waren immer mit dem
gewöhnlichen anfänglichen Verluste verbunden. Viele
leicht hatte also das Land , alles großen Geldgewühls
ungeachtet , am Ende dieser Periode seinen Geldsio&gt;
nicht über 2 Millionen vermehrt. 5) Seit Anfang
dieses Jahrhunderts behaupten zwar der Credit und die
Güterpreise heynahe dieselbe -Hdhe : aber das baare
Geld hat sich. durch die schlechten Erndket - durch die
fortdauernd hohen 'Preise der ausländischen Bedürf«
nisse, und durch den immer mehr verbreiteten Luxus,
gar schr vermindert. Unser Geldvorrath ist bev wes

- $9ía2 tem
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Yein nicht so groß, als wir gewbhnlich glauben, und
Herselbe nach einer so günstigen Conjunetur wohl hätteFeyn 'können und sollen : vielmehr ist jetzt wahrscheinlich
Dber eine halbe, vielleicht gar cine ganze Miltion wes
niger in Umlauf, als kürz vor 1789 .; wenn wir das
Geld , was bey den kleinern Landleuten eingekerkert
Liegt, ausschließen. : (Dies letztere wird doch nach und
Frach wieder in Umlauf kommen : und ist dann besser,
als Papier, was erst in Geld verwandelt werden muß.)
Dagegen ist unsere totale Güätermasse wenigstens. um
20 Millionen höher verschuldet , und davon haben
Ausländer ein Paar Millionen mehr zu fodern , als
bor (789 : aud) kosten jährlich unsere ausländischen
Wedürfnisse;tine Miliion mehr, als damals. Wir ha-
Hen domnach eben:keine Ursache, uns der leßteren gildeVicbeu onjunctimen febr ati erírenen.——SersveyteAbsthnitt liefert einen gewagten Blick in die Zu»
Funft. Der jeßt schon sich äußernde Geldmangel wird
wahrscheinlich noch größer werden, indem , wenn wir
wuch gesegnetere Erndten hoffen mdgten - dennoch die
Preise 'des Getreides, dessen Ausfubr unsern Geltflod
Hauptsächlich vermehrt, nicht in der jetzigen Höhe dlei-
ben können. Denn von den Haupturtachen der feil
1789 eingetretenen, Thenrung , x) der franz. Revoly»-
tion, 2) dem dadurch veranlaßten allgemeinen Krieg,
3) der Störung des Handels, 4) der Vermehrung des
Wapiergeldes in vielen Staaten, 5) der Zunahme der
Bevölkerung in Europa , 6) dem vermehrten Reich
fbum und Geldumlauf, 7) den Grtreide:Sperren, 8)
den Speculationen der Kaufleute, und 9) der größeren
Zahl geringer Erndten, sind höchstens die fünfte und
sechste fortdaurend Und die Vermehrung der Consu-
menten dürfte hberbem in der gröberen Cultur vieler
Länder wiederum eine bedeutende Gegenwirkung finden,
Fallen aber die bisherigen hohen Preise des Getreides
Herunter, so werden auch die Pachtungen fallen , und
manche Pächter zu Grunde gehen, der bgare Geldsio&gt;
des Landes sich immer mehr vermindern , die Zinsen
fieigen - die'Preise der Landgüter herabgehen , undmau
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manche Besißer derselben in ein Nichts aufgelöset wer-
den. Der bisherige Süterhande]l. hat ohnehin dem
Landbau anf mancherley Weise geschadet: indem Ley-
te, die keine dconomische Kenntnisse besaßen, sich häu
fig mit Landasßtern befaßten , und die Güter-überhaupt
pft bloß in Rücksicht auf einen vortheilhaften Wieder»
verkauf behandelt wurden z er hat ferner die ehemalige
Anhänglichkeit der Gutshernschaften und Gutsunter*
thanen gegen einander zersidret, und magchen andern
Rüßlichen Betrieben den Fond entzogen. (Wenn i&lt;
gleich dem Hn. Verf, eben nicht in allen seinen Behäups
tungen beystimmen kann, so bin ich doch, wie ich schon
mehrmaten geäußert habe, (11 B. S. 338.) ebenfalls
der Meinung , daß der jekßige Kaufpreis der Grund-
stücke, so weit er über den mittleren Ertrag btrausgee
Het, ein bloß imaginaires Vermögen sey / und daß
Conrurse und andere -Nachtheile die besorglichen Fol»
gen des. temporellen Geidüberflusjes , yud des dabey
eingerissenen Luxus -sepn werden,) == Im Dritten
Abschnitte, der sich mit der Prüfung verschiedener
Vorschläge und Uiitel sur Äbbeljung des
Geldmangels und WMiecredits bejmättigt, werden
die Einführyng des Papiergeldes, die Errichtung einer
Zettel: oder Leihbank , große im Auslande gemachte
Unteihen ,/ "uud die Errichtung eines sogenannten Cre«
ditsystems, als unbrauchbare Mittel zu diesem Zwecke
dargestellet.

(Das Uebrige künftig.)
2.

n dem Reichsanzeiger finden (i, so wie in meh»
reren Journalen von Zeit zu Zeit einige unbedey,

tende Aufsäte und Acußerungen über Universitäten und
academische Gegenstände, -deren ich nicht erwähne, weil
fie:zu unerheblich, und nicht selten , ohne sol&lt;es anzy»-
geben, aus den von mir bereits angeführten Schriften
entlehnt sind. Der Jahrgang von 1803 enthält aber
mehrere Inserate, die doch nicht ganz Übergangen wer»
den können, wenn gleich ihr innerer Werth. nicht m

»
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ist z weil mancher Leser ihnen zu viel zutrauen möge.
I. Ueber die Universitäten in den Entschädi«
gungslanden, von einem Verfasser, der sich zu einem
umständlich ausgeführten Plane erbietet, wenn ihn eine
Regierung dazu auffodern sollte , aber nach diesem
Anfsate zu urtheilen, wenig leisten würde. Er erfo-
Hert für die theologische , juristische und medicinische
Facultät sechs , für die philosophische 20 Professoren.
Die Juristen sollen seyn, 1) ein Professor der Institu-
tionen, 2) der andecten 1 3) des römischen Rechts,Coermutblid) hält er die Institutionen und Pandecten
nicht für römisches Recht,) 4) des deutschen Nehls,
5) des Feudalrechts und des peinlichen Rechts, 6) des
Processes, der Referir- und dex Decretirkunst. (Das
ranonische Recht und das Provinzialrechts zu lehren,
üchtet er vielleicht äberflüssig ; und das Staatsrecht ist
der philosophischen Facultät überwiesen , in der ein
Professor des Natur- Vdlker- und Staatsrechts , ims

gleichen der Politik mit Einschluß der.Policey und Fi-
nanzwissenschaft aufgeführt wird : ungeachtet der Verf.
zugleich versichert , daß das Combiniren mehrerer
Wissenschaften in einer und derselben Wissenschaft
nachtheilig sey.) Sonst hat er nod) folgende , ihm
anscheinlich eigenthömliche Meinungen. Die Decas
nate können wegfallen , weil jeder Professor die Cen-
sur in seiner Nominal-Professur übernehmen kany, und
alles überflüssige Disputiren abzuschaffen ist. =- FKels
ner soll als angehender Lehrer austreten , der nicht
Doctor in seiner Facultät geworden , und theils als
Schriftsteller, theils als Gelehrter sich in den Privak-
prüfungen seiner Facultät gezeigt hat. Diese-Prüfun-
gen, welche an die Stelle der -unndthigen Disputato-
rien kreten, sind Examina der Professoren , in welchen
fie monatlich oder vierteljährig ihre Zuhdrer pröfet,
vb sie Talente und Fleiß vereinigen, =“ Das zeit:
raubende Programmenschreiben wird bloß zur Ankün-
digung allgemeiner academischer Feyerlichkeiten beybe-
Halten. == Alle Promotionen sind ynentgeldlich, weil
jede Faculkät fie nur den Verdientesten zukommen us
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die bey Todesfällen ihre Collegen zu werden verdienen.
-- Die Vorlesungen sind, wo möglich, nicht halbjähe
rig sondern ganzjährig einzurichten , weil alles Duplis«
ren der Stunden zc. den Wissenschaften Abbruch thut.
II. or, Sect. ^y, m. Stark in Srankfurt, der sich
als Verf. des Aufsaßes über die Jnaugural:Disputa-
tionen (9 B. „S. 241.) angiebt, über die nothwen-
dige Beybebaltung der lateinischen Sprache
beym Eraminiren. Wenn demselben beygefallen
wäre, daß das Verstehen, und selbst das Schreiben
der lat. Sprache, von einer Fertigkeit im Sprechen
schr oft getrennt sey - so würde er gefunden haben,
daß es anderer Argumente bedürfe, als cv. vorbringt.
DI. Binige Erinnerungen über die zuerst ange
fübrten Vorschläge über die deutschen Univer-
sitäten. Enthält nichts eigenes, als die beyden Yeu-
ßerungen, daß die Schuldenediete den Betrügern ihre
Spikhübereyen erleichtern , weil es nur darauf ans
kommt, den Bürger solange hinzuhalten, bis der Ter-
min des Edicts verflossen ist : und daß nicht alle proe
fessoren zu Rectoren erwählt werden / die Gewählten
aber: das Amt fünf Jahre verwalten sollen , wenn man
es bedenklich fände, einen beständigen Rector zu währ
len. 1V. Auf diese Erinnerungen antwortet der Verf.
des ersten Aufsaßes, aber unvollsiändig , und in deit
beantworteten Puncten unbefriedigend. Ein neuer
Vorschlag , daß niemand zum außerordentlichen Pros
fessor ernannt werden solle, der nicht wenigstens 3 Jah
re hindurch Vorlesungen gehalten, und ein brauchbares
Buch geschrieben, dann aber auch 200 300 Rtbl. Ge-
balt haben müsse , ist beyläufig eingeschoben. V+ In
eben dem Stücke, das diese Erwiedernug des Verf. ents
hält, tritt aber auch schon ein anderer Gegner mif Zus
sätzen und Bemerkungen zum ersten Aufsake auf;
Im Ganzen sind sie freylich gegrändet 3 sie enthalten
aber nichts, was nicht allgemein bekannt wäre, VI,
Diesem ener antwortete der Verf. des ersten Anfsa«kes abermal ; aber wieder nicht zutreffend , und mik
solchen Gründen, die nichts enthalten; das ich bie at

zuführen
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zuführen Ursache hätte, VIE, Ueber einen Mis
brauch der Juristen ! Sacultäten auf manchen
Universitäten , ist die Ueberschrift eines Aufsalzes,
dessen Verf es tabelt, baf nach dem auf vielen Univers
fitäten hergebrachten oder vorgeschrsebenen examine pro
eduocatura ein Zeugniß ertheilet wird, nach welchett
man einige zur Advveatur bey den Obergerichten , ans
dere aber nur zur Advocatur dey den Untergerichten
würdig erkläret. Die angeführten Gründe, daß nicht
bloß Processe, sondern manche andere Arbeiten ein Ges
genstand des juristischen Geschäftlevens werden z und
Daß die Processe bey den Niedergerichten eben so viele
juristische Kenntnisse als die bey den Obergerichteu ex
fodern / an&lt; erstere durch den Weg der Appellation
Häufig in Obergerichtsfachett verwandelt werden, dürfs
ken freylich wit einigen Modificationen richtig seyn,
Alber eine solche von dem gewöhnlichen examine pro

radu gänz verschiedene Prüfung müßte doch wohl über»
Bout nad) anberm Grunb[agen beurtheilet werden, als
der Verf. angenommen bat. V1U1. Wie dem Duel«
firen der Studenten vorgebeugt werden kann,
foll in einem andern Aufsaze gelehret werden, Es wird
zuerst bemerkt, daß das Angelöbaiß bey der Inscriptionynd' die Bedrohung mit der Relegation nicht viel helse
fe, und daß die Vollstreung der Relegation unzwes
mäßig sey. Statt dessen schlägt der Einsender vor, x)
den Studirenden einen bestimmten Studienplan bots
zuschreiben, 2) sie bey der Rückkehr von der Academie
darnach genau zu prüfen» 3) das Commerciren einzus
&lt;ränken, (warum nicht ganz zu verbieten 7?) 4) die
o rmeister abzuschaffen , und -5) die Schläger ohne
alle Ausnahme anf die Festung zu “fetzen » ihnen aber
Dasclbst die zum eignen - Studiren-ndthigen Bücher
während ihrer Strafzeit zu verschaffen. Ju.diesem
Aufsage sind richtige Bemeykuagen und unrichtige Des
Hauptungen sonderdar unter einander gemischt,
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Ueber Wismars Handelslage , und deren Benükung
in älteren Zeiten. Zweyte Abtheilung, Einlq-
dungsschrift zur Feyer 'des':Olsterfestes ,- . von S.
p. 45. Torrmann , . als diesjährigem Rector der
Wniverfitát. Rosto&gt;-. den 35. März ,. 1804... Ges
druckt (m der Adlerschen Officia, 3 Bogen in
Quart mit fortlaufender Signatur und Seitenzahl,

$ iese Abtheilung enthält die Fortseßitng der hi-storischen Erörterungen. (12B.S. 113,)
e Das 1229 durch einen förmlichen Stiftungs«
brief zur Stadt erhobene Wismar ist inzwischen
diesmal weniger der Gegenstand , als die Nachrichten
von dem gesammten älteren Handel in der Ostsee,
welche, soweit sie mit Sicherheit bekannt sind, in einer
zwedmäßigen Verbindung zusammengesiellet werden,

2,

Beschluß der Anzeige von Hrn. Zimmer-
" manne Odrift über Hfecklenburgs (re:

dit-Verhältnisse. -- Dagegen enthält der vierte
Abschnitt das ohnmaßgebliche Erachten des Ver,
fassers, wie dem Geldmangel abzubelfen sey.
Als die benden zu diesem Zwecke führenden Mittel sind
angegeben, die Bewirkung der Ueber-Bilance in dem
Verkehr mit denz Auslande, und die Vermehrung des

Bb Geld
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Geldumlaufs. Zum S5ebuf des ersteren soll das Land
15 bis 20 Jahre hindurch jährlich etwa 100000 €
zu Prämien für Mannfackuren und fKabtifén. austegem,
um deren: Errichtung im Lande zu bewirken „ und-auf
solche Weise einen beträchtlichen Theil der Summen,
die wir jetzt ins Ausland fien, darin zu behalten.
Hohe Prämien- von“ [A- bi$; r5 p. €. merben feinet
Meinung nach die Folge haben, daß die meisten Waa-
ren deren wir bedürfen / von uns selbst verfertiget
werden, und wir nach Adlauf jener Jahre die Ueber»
bilance gegen das Ausiand auf immer behaupten kön-
nen. Die Circulation drs Geldes soll aber theils
durch zweckmäßige Hypothekenbücher, theils durch Vers
vielfältigung der kleineren eigenthümlichen Besitzungen
ütVermehrung:-des Privateigenthums befördert wer-
den.“ Für die Hypvthekenbücher schlägt er folgende
Einrichtung vor :. 1) Die.Grundstüe, worüber fie et;
vichtet werden, müssen nicht nach einer vorübergehenden
Conjunetur - sondern nach vieljährigen Erfahrungen
kaxiret werden ; und dieseSare mnf eine “solche Zuver-
lässigkeit haben, daß dieselbe fid aud) unter ben ungün:

füsten Umständen, beh den atebrigften Productenprei
en und bey Sem OR Zinsfuß , durch einen öffenksichen Verkauf behäupten läßt. 2) Die eingetragenen
Pöste müssen eint unbezweifelte und unzerstörbare Sf
FSerheit vor allen nicht eingetragenen / "anch den Sepas
ratisten, Adjudicatatien) und Besißern des reservirten
Eigenthums, erhalten. 3) Die Eintragung nidßte mit
voller Wirkung nur auf zwey Drittheile der Taxe ge
schehen : bis dahin aber and) níemanb Der. eingetrages
nen Gläubiger einen Vorzug vor den. andern haben,
gluf ansdrückliches Verlangen und Risico. eitnies Glänbis«
geró fonnte ct aud) mod) wohl auf die leßte Hälfte des
dritten Drittheils eingezeichnet werden : nur nicht mit
gleichem Vorzuge- als die übrigen. Die erste Hälfte
des dritten Drittheils bliebe aber ein Reserve-Fond- für
die Coneurskosten und einjährige Zinsen , die auch den
auf die andere Hälfte eingetragenen Creditoren iod)
vorzuziehen wären, 4) Diese eingetragenen Gläubige!müßte
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müßten aller unndthigen und unangenehmen Placereyen
überboben merben, und nicht verpflichtet seyn, sich in
den Liquidationsterminen zu melden, lich in den Con:
curs einzulassen, (?) zu den. Concurskosien beyzutragen.
5) Bey ermangelnder promten Zablung von Kapital
und Zinsen mügte ein rascher Executivproceß eintreten:
bey den Zinsen könnten die gewöhnlichen Zahlungsmant+
date ganz wegfallen, und die Execution sofort verbängt
werden 3 aber auch in Ansehung der Kapitalien mühßie
der Gläubiger vor. Ablauf ines halben Jahres der
Erhebung versichert seyn können. 6) Die Beweigur-:
kunden über die ingrossirten Pdste müßten alle gedenk“
haren Bedenklichkeiten heben, und sogar den Gedanken
der Möglichkeit einer Unsicherheit bey der Entstebung
tddten. Sie könnten 2) aus einer zweckmäßigen edul:
verschreivbung des Schuldners - b) aus einem Auszug
aller die rechtlichen Verhältnisse zwischen dem Gläubi-
ger und Schuldner bestimmenden Geseke, c) aus einem
Extract der Taxe, welcher genaue Kenntuiß des Grund»
sih&gt;s gäbe, und nach dem man zur Noth den Werth
der Hypothek selbst beurtheilen kdunte - und d) aus
der Gonfrmationéacte bet eintragenben Sbebbrbe  - bts
sichen. Papiere dieser Art würde der Inhaber desiv
leichter in baares Geld verwandeln können da der
Credit der Staatspapiere immer mehr sinkt. (Wenn
gleich gut eingerichtete Hypothekenbücher ein Fehr zwe
mäßiges Mittel sind, den Credit der Besiker von Grund»
stücken zu befördern , so werden sie doP nicht alles das
leisten, "was der Hr. Verf. von ihnen erwartet 3 und
die vorgeschlagene Einrichtung derselben halte ich nicht
ausführbar, weil der eigentliche Werth der Grundstür
&gt;e zu vielen zufälligen Veränderungen unterworfen ist.
Sollte es nicht besser seyn, die selten ganz zuverlässige
Taxe wegzulassen, und in jedem Certificate über einen
einzuschreibenden Posien bloßdie bestimmten Summen
und die. unbestimmten Versicherungen / welche schon
vorher eingezeichnet worden, zu bemerken ; und. in. bct
Prioritäturthel nichts , als bloß die Ordnung der-.8€*
schehenen Eintragung zu beachten ? Eben s0-unaut*

Bb2 führbar
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führbar ist-der 'vorgeschlagene rasche Gang eines Cre
eutivprocesses, bey dem der Schuldner sowohl als ans
dere Mitzläubiger [viden würden, und in vielen Fällen
doch nicht anders, als. durch den Verkauf des. Grund-
stücks, baar Geld'zu erhalten wäre.) Bey dieser Ges
legenheit zählet er folgende Gebrechen unserer bisheri*
gen Crediteinrihtangen auf; 1) den langjamen Gang
der Schuld- und Concursproccsse:, 2) die Ungewisheit
der Priorität mancher Foderungen, 3) die dadurch enk-
stehende Endlosigkeit und Kostbarkeit der Concurse, 4)
die Vertheilung der Concurskosten auf alle zur Pere
Cepfion kominende Gläubiger, 5) die stilsc&lt;weigenden
und quasi öffentlichen Hypotheken , die alle feste “Sis
cherheit ausschließen , 6) die Wiedereinseßüngen in den
vorigen Stand, 7) die Adjudicationen, deron Nachthei-
Ie durch die auf dem letzteren Landtage gebiltigten Vor-
schläge wenig vermindert worden, 8, die Indulte, 9)
Die zu große Nachsicht gegen muthwillige Banquerottie
rer, dürc&lt; welche die Concurse wohl einmai zur Ers
werbsquelle werden , 10) das Verbot der Zinsen auf
Zinsen, und der Zinsen fiber den Belang des Kapitals,
I1) die Unzulässigkeit des Verkaufs der Concursgöter,
wenn dafür nicht zwey Drittheile des Werths geboten
worden, 12) die Fideicommisse , und .13) den Lehns«
Nexum. Alles dies soll nach seinem Vorschlage aufs
gehoben werden. (Die 5 ersteren , imgleichen der sie-
bende , ac&lt;te und neunte Punct verdienen allerdings
die Rücksicht der gesekgebenden Macht , wenn gleich
Nicht alle in gleicher Maaße : bey den übrigen halte ich
aber eine weseatliche Veränderung unndtbig, und zumTheil bedenklich.)-DieVermehrungderkleinerenei-gentbümlid)eu SSefiguagen auf dem platten Lande soll
Tx) durch Bewilligung der Pläße für diejenigen, die fid)
Ghbauen mo(fen , unb eines Garten$ von wenigstens
T00 []Ruthen, gegen Erlegung eines jährlichen Grund»-
geldes, 2) durch Vererdpachtung der Bauerhöfe , und
3) dur&lt; Zertheilung der größeren Domanialgöter in
Fleinere, und Vererbpachtung der lekßteren, erreicht wer-
den, (was doch allerdings noc&lt; mehrere Schwierigkei-

ten
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fen finden -mögte, als der. Hr: Berf. glaubt.) In den
Städten soll zur Beförderung -des Credits noch eine
Leihbank. hinzukommen. == Endlich: wird in cinem
Furzen fünften, Abschnitt „. über die Verbindung
gewisser mercantilischev Operationen mit-die»-
sem oder jenem Credit» Institut, eine kolc&lt;he Ver-
bindung, insbesondere einer „Diskontausialt und einer
Getreidehandlung, widerrathen 3 jedoch die. Anlegung
einer Depositenbank in Rostio&gt; zur Bequemlichkeit der
Zahlungen , besonders im Antonii- und Trinitatister-
min, empfohlen.

Aus dieser umständlichen. Anzeige, unb ben berfeb
ben ringeschalteten wenigen Bemerkungen, wird man
sich eine hinlängliche Notiz. von dem Inhalte: dieser
durch die zweyte Preisfrage unserer deconomischen Ge-
fellschäft (1x B. S. 338.) veranlaßten Schrift vers
schaffen können. Als Nebensache muß ich noch anfühs
ten, bafi ber Or. SBerf. mid) €. 233, 234, auffobert,
mich über eine Anmerkung im patriotischen Archiv
(ar B. S. 216. Rr. 8.) zu erklären , in welcher ich
den Vorzug consenstyirter Hypotheken vor andern
öffentlichen insoferne bezweifelte , als von einem
Plazze in der Priorität-Urthel die Rede ist. -. Der Hr.
Verf. gehört laut S. 222 zu denen, welche dafür hals
ten, daß die coasensuirien Hypotheken nach der Consti-
tution von 1644 allen andern öffentlichen und gt-
setzlichen Hypotheken vorgezogen werden : das ist aber
in der Constitution nicht zu finden. Bey Bestimmung
des Borzugs der piorum Corporum sagt sie zwar, daß
diese allen Hypothecariis die eine exprefsam oder tact
tam, generalem oder specialem , ex conuentione oder
iüdiciali immissione acquifitani, publicanvel priua+
kam hypothecam haben, vorgeseßt werden sollen : aber
wenn gleich darauf die Vorzüge der consentirten Fode:
rungen übrigens auf völlig gleiche Art bezeichnet wer«
ben, so ist doch die lezte Abtheilung/ publicam vel
privatem, der Natur der. Sache nach, ausgelassen.

nd S. 233 ist er der Meinung, daß dieser Angriff
auf die Privrität der consentirten Foderyngen auch

einen
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einen Angrisf auf die Sicherheit der Hypothekenbücher
enthalte: dies leßtere ist aber ein bloßer Misverstand,
Den in 'ein Hypothekenduch eingetragenen Schuiden
würde ic&lt; ihren Vorzugnicht bestreiten : aber diesen
Vorzug nicht aus dem. Consense der : Lehnkammer,
sondern aus den eigenthümlichen Wirkungen eines
Hypothekenbuchs berleiten , welches ja bey Allodial-
gütern und dädtischen Grundstüken , wo kein Consens
der Lehnkammer denkbar ist, gleichen Vorzug geben
muß, als bey Lehngütern. Der Hr. Verf. würde
vielmehr selbst völlig inconsequent handeln, weny er
nicht "den Vorzug der consentirten und anderer öffent»
lichen Hypotheken in gleicher Maaße misbilligen wollte,
als ven Borzug der geseßzlichen und quali öffentlichen
Hypotheken : und es würde: den Nutzen der Hypothe-
Fenbücher*) völtig |ören , wenn die nicht in dasselbe
eingetragenen einzeln consentirten Schulden einen Vor-
zug vor den später eingetragenen oder gleiche Rechte
mit ihnen verlangen könnten.

I.
S'Yu ru. H. Storchs historischer Zeitschrift, Ruß-
4 land unter Alexander dem Ersten , finden
sich im zweyten Bande Actenstücke zur Geschichte
der Dorpatschen Universität. Es sind, die neue
Fundations- Acte (11 B. S. 331.) und die am 13
Sept. 1803 vom Kaiser sanctionirten Vorschrifien für
die Studirenden. Von den leßteren , die anscheinlich
(bon abgekürzt sind , nehme ich einen noc&lt; mehr abge
Fürzten Auszug auf.

„Jede Universität läßt sich aus einem gedoppelten
Gefichtspunrt betrachten : als litterarische Anstalt und
als gerichtliche Behörde. Als litterarische Anstalt yer:
fällt sie in 4 Hauptklassen , deren jede abgesonderte

Fächer nüßlicher Kenntnisse in sich schlicßt: man, hatihnen

*) Daß die Zuverlässigkeit. der fädtischen Stadtpfanobücher
dur&lt;d die Verordnungen pom 10 Nov. 1773 u. 14 Jus.
1774 (Bärensprungsche Samm. 11 S, 262.) schon verrin
gert ist, scheint bisher ziemlich unbemerkt geblieben zu seyn-
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ihnen den Nahmen der Facultäten gegeben: Als gd
richtliche „Behörde der ihr Untergebenen sekt sie das
Dajevn ihr vorgeschriebener Gesetze voraus, ' Da aber
die Verpflichtungen:cines jungen! Menschen , der sich
noch erst anschic&gt;kt, in die Zahl der Bürger des-Staats
zu treten , nicht den Verpflichtungen: eines. wirklichen
Mitgliedes der bürgerlichen Gesellschaft gleich-- seyt
können ; da die Vergehangen" des ersteren nicht «nuf
gieiche Weise ) wie die. Vergehungen des. ießteren,
bestraft werden können: -so- liegt es vb, Gosege anzu«
vprdnen, die seinem Verhältnisse, und dem Zwecke der
Lehranstalten entsprechen .=- An der Spikße der Univer»
fität seht der Rector ;- ihr Chef; zugleich ihre erste
Gewichtsinsfanz. Er.,. "das Organ und ber Repräsen»
tant des Ganzen , soll sich zunächst um jedes studirende
Jadividuum bekümmern / der Rathgeber Äller, bet
eifräge Vertreter ihrer wahren Gerechtsane; ihr Schuß
gegen. Bedrücdung /: ib£ tarnenbet- Srenub; ibt un
partheyischer Richten seyn. Die zent Jitstanz ist
das Utriversitätsgericht. Als dritte und höchste folgt
das Conseil der Universität, Endlich ist bic acabemü
sche Censur, (Examing,) der Richterftuhl der Intellecs
tualität, so wie die vorigen drey Behörden die Tribus
näle der. Moralität. und des Rechts wären.“ - Welche
Bortheile für den Studirenden , bloß von Richtert
beurtheilt. zu werden, die alle.aus ehemaliger eignerErfahrung seine gegenwärtigen Verhähtnisse genau kens
m. und ihre Urtheile daher desto passender, abwägen

nne. |

I; Kap, Pflihten und Vorsichtsregeln des
Studirenden bey seiner Ankunft. 5 x. Er muß
sich spätestens binnen 3 Tagen bey dem Rector melden,
seinen Paß sowohl als seine von der Schule oder dem
Gymnakio erhaltenen Zeugnisse beybringen, und um die
Einschreibung in das Album acsdemicum bitten.
Ueber "deu Besitz seiner für die Universität ndthigen

enntnisse entscheidet ein Decan der philosophischen
acultät durch ein vorläufig mit ihm anzustellendes
entamen, und ertheilt dem Würdigen ein Zeugniß

atüber
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darüber, ohnt.welches er kekite Matrikel erhält. 56, 2.
Ehe dies. geleistet ist. genießt. nicmand der Rechte und
des. Shußes. der Universität, darf auch daher , ais
äußeres Zeichen. derselben; die academische Uniform
nicht tragen. Meldet er sichspäter als vorgeschrieben ist,
Lhne legale-Grände angeben. und: beweisen zu können; fo
hat, er. einen Verweis vom Rector, - oder nach-Befinden
gar Verweigerung seiner Aufnehme zu erwarten. - 6. 3.
Der etwantge Fiührex des Studirenden ist verbunden,
sich als solchen zu. legitimiren - und für sich cbenfall$
eine Matrikel: zu idsen , wofern er nicht etwa schon eine
ageademische Würde hat. 5 4. Beym Empfange 'der
Natrifel erhält jeder ein Eremplar dieser Vorschriften)
und. verspricht ::dem Rector mit einem Handschkags
an: EydesStatt , selbige. gewissenhaft zu ^ befolgen
$5. 3unádft-bat min ber Immatricultrte die Pflicht,
sich beymDecan.der acultàt, zu der er sich bestimmte;
zu melden und sich bey diesem äber die Einrichtung
seines Stydienplans Raths zu erholen. 6 6. Ehs dier
ale geschehen ist , darf niemand ein Collegiumesuchen, n

(Die Fortseßung folgt.) em
4. a

„Herzoglich -Mecklenburg -Strelitischer Staatscalender
für das Schalt - Jahr 1864. Mit Herzoglichen
Privilegium. Neustreliß , bey dem Hofbuchbinderpalding. 1403 Bogen in Octav |

Verzeichniß der ißtlebenden Europäischen Regenken und
ihrer fürsilichen Familien. Eine Beylage zum
Mecklenburg - Strelißischen Staatscalendyr. Neyu-
streliß , 1804. 74 Bogen in Octav.

Gd ich mid) eritnete, — ich habe den vorigjähri«gen Staatscalender nicht zur Hand, um eine
genaue Vergleichung anzustellen, -= ist die Einrichtung
im Wesentlicheu sich vdllig gleich geblieben. In den
Annalen ist mir besonders eine Verordnung vom 7 Febr.
v. J. aufgefallen, durc&lt; welche verfüget ist, daß die Pres
diger ihre Predigten jedesmal gehörig concipiren sollen,»



Annalen
der

Rostoc&gt;kschen Academie.
L12,-Band, 26. Stüc,

Den 5. Jun. 1804,

Àe

fhemevButgea auf emer Sveife Durd) SSrantreidj, Opa,
nien; und vorzüglich Portugal, von D. Heinrich
Sriedrich Link, Professor zu-Rosto&gt;, und verschie
dener Gelehrten - Gesellschafter Mitgliede. Dritter
Theil. Kiel, in der acadeitrishen Buchhandlung,
1304. 21 Bogen in Ockav.

ie der Hr. Prof, Link vormals Portugal
verließ, blieb der Hr. Gr. v Hofmannsegg
noch eine geraume Zeit in diesem Reiche, und

machte daselbst noch mehrere Reisen, zum Theil in sol-
c&lt;e Gegenden, die der erstere nicht gesehen hat. Nach-
bem ber [eter aud) zurückgekehrt war, überließ er seis
ne Tagebücher dem Hru. P. L. der hieraus und aus
finn eignen diesen dritten Band von Bemerkungengesammelt, und zugleich einige Berichtigungen, insbe»
sondere aber auch viele Verbesserungen der Druckfehe
ler in den geographischen Nahmen, geliefert bat.

Von den Berichtigungen gehdren auch ein Paar zy
den Nachrichten von der Universität zu Coimbra, die
ich vormals (10 B. S. 2.) auszog : diese führe ich
also bier dod) au. Der Rector ist nicht gewöhnlich,
sondern immer ein Geistlicher. Die Professoren heißen
Lentes, nicht Lertes, welches ein Druckfehler gewesen.
Den Doctorgrad nehmen auch diejenigen an , welche

Ratböstellen in den bösen Tribunälen suchen, und die€ eite.
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Kerzke. Baccalaurens muß jeder seyn , der an bet

morir cine a Dbser will, Andere Nach»richten. sagen, af «uf dem Obserpatorio kein Mangel
an d T je Hr. Verf: fand sie wenig:
sens mht an ihrer Steffl * (Räch einer no&lt; neuern
Nachricht, in den Intell. Blättern zur hallischen und
jenaifiben ittccaturieitung 50; 54.; Sut 83 unb I7,
ist endlich jekt das mit einem reichen Vorrath der be-
sten Instrümente verschene Observatorium , nah einer
neuen Organisatio In voller Thätigkeit.)

p

Keeps des Auszugs aus den VorschriftenZY fürdie Studivendyn: zu-Dorpat..= 2 Bap.
Won: Zen. Dflichtew: des Sdieenden währendseines Aufenthalts: auf der Unipersität.. 1. Ge:
gen sich selbst.:.: d. 7.8. Die Haupt» Zwerke der
Studirenden: bad 7: Siusommlung höherer Kenntnisse
für seine künftige Bestimmung, Ausbildung zur hdhern
Sittlichkeit und Menschenkunde , und Anleitung zum
richtigen Gebrauch": efaes-“ grbfern “Spielraums von
SFreoyheit und „einer höhern Seibstföndigkreit. Y. 9.
aen muß spötesiens: deu: Tay: vor demInfang der Vorlefungen bey dem:Decyüvmit «Secrts
tair sich zu den Vorlesungen, die er in diesem Semester
hören will, unterschreiben / und das Honorax präny-
merirt "haben. Wer. -bhne legale Gründe dawider
handelt, erhält einen Verweis vom Rector, und einen
kurzen Termin zur Unterschrift, Befolgt er. auch die
svn Befehl nicht , fo wird er aus dem Albo: anggesiri
den: benn niemand darf die Rechte des Studirenden
genießen , der den Aufenthalt auf der Universität zum
Möüssiggange besiimmt. 5. 30, Vernünftige Oecono»-
mie uad Ordnungsliebe sind-Pflichten - die der Studi»
rende sich selbst, und auch denen jun ift , -die seineStudienkosten bezahlen. Jede seine Mittel überfiei-
gende Ausgabe;, besonders für völlig entbehrliche Dinge,
die ihn zum Schuldennachen oder zur Zeitverschwendung
verleiten , sekt ihn det Gefahr aus , unter Euratel zummsn.
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kommen. Stipeirdiafen verlieren dadurch die Unters
stößung der Universtät. 9. 1x. - Enthaltsamkeit und
Mäßigkeit gehdren zu den Hauptpflichten des Studis
renden gegen sich selbst. Nächtlichts Schwärmen, und
ändere die Gesundheit und die Eeelehkräfte sc&lt;hwächende
glusschweifungen 5 streben den vorgedachten Pflichten
entgegen. Wenn Vorsiellungen- und Verweise hien
fruchtlos blieben wiirde Ausstreihung aus dem-Albo
etfolgen. 6. 12. Jeder Studtfrende soll spätestens um
x1 Uhr Abends zs Hause seyn. "Die so nöthige Bes
nußüng der schönen Morgenstunden geht sonst verloren.
6. 13. Der Studirende hat, soviel möglich, gesclschafte
liche Spiele um Geld zu ykrmeiden, Hasardspiele
find ohnehin aufs (dürfte verboten. AL. Gegen die
Bürger und Glieder der Universität. '8. 14.
Der Studirende ist seinen academischen Mitbürgern
Achtung , Bescheidenheit und Verträgsichkeit schuldig«
d. 15. Daher wird bas Necken und alle Spottnahmenz
besonders in-Rücksicht auf die Neuankommenden , bes
Strafe eines sirengen Verweijes vom Rector , det
dffentlichen Abbitte, oder des Carcers verboten. 6. 16.
Wer absichtlich Händel anfängt; hat, außer der ju
leistenden Abbitte , Verweise vom Reckor vder vom
Universitätegerichte 3 im Wiederholnngsfall Anschlag
seines Nahmens ans schwarze Brett, mit der Warnung,
seine Gefellschaft zu vermeiden z und wens auch dies
fruchtlos bliebe; oder besondere Umstände gleich im
Anfange das Vergehen erschwerten, das Consilium abe“
undi zu erwarten. 5. 27. Orbensverblndungen und
Landsmannschäften sind mit der strengsten Strafe, selbst
Relegation- zu belegen. Eben dies gilt von andern
geheimen oder nur scheinbar öffentlichen Versammlum
gen ; fobald dahbey unerianbte- Zwelt Statt haben.
Aufifige, Abendmusiken , v. |, w. SA obtic (pectelle Erlaubniß geschehen. 5, 18. Thätlich? Beleidigum
gen werden, außer der Abitte;- Verweise/ Earcer oder
uoch härtere Strafen zur Folgt "haben. 1$, 19. Ut
die Studltindegn von Schlägereyen- abzuhalten sol 1)
feiner; aufden Viyerliehkeitene"die vom Stagte oderc2 der
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der Universität angeordnet sind, den Degen fragen.
Strenger Verweis und Verlust dieses Vorzugs auf
eine zu bestimmende Zeit sind die Strafen für den Un-
gehorsam 2) Noch weniger darf er sich das Tragen
eines andern Gewehrs , eines Dolchsto&gt;s, over irgend
einer andern Art von Wassen erlauben. Confiscation
der Waffen und Carcer, auch wobl noch härtere Stras
fen werden für die Uebertreter bestimmt. 3) Wer sich
auf der Straße, oder in einem fremden Hause, mit
ginem entblößten Säbel , Degen, Dolche / einem gela
denen Schießgewehr , u. s.w, antreffen läßt, hat Gar:
eersirafe bey Wasser und Brod, aum wohl das Con-
filium abeundi zu erwarten. 5. 20. Um die Studiren»
den vor den im Manifeste von 1787 angezeigten Folgen
des Zweykampfs zu bewahren , wird vorgeschrieben :
X) -Ein Studirender , der zum Zweykampf aufgefodert
wird, darf sich nicht stellen, sondern hat es sogleich,
zu welcher Stunde es auch sey, dem Rector anzuzeigen.
Wer diese Vorschrift nicht befolgt, seßt sich der Carcers
strafe bey Wasser und Brod aus. Wer von einem
vorzunehmenden Zweykampf hört , dem liegt eben diese
Pflicht ob , und er wird im Uebertretungsfalle auf die
nämliche Art gestraft. 2) Niemand barf fid) untersichen,
denjenigen, der den Zweykampf anzeigte, zu beleidigen.
Wer dawider handelt , wird auf 24 Stunden oder
nach Befinden auf längere Zeit, bey Wasser und Brod
ins Carcer geseßt. 3) Bey Entdeckung eines beabsich-
tigten Zweykampfs seßt die Universität, um dem Bes
keidigten Genugthuung zu verschaffen, unter dem Vor»
fiß des Rectors ein Ehrengericht nieder , zu welchem
zwey durch Sittlichkeit und untadelbastes Betragen
qusgezeichnete, und durch ihre Mitbrüder dazu erwählte
Studirende gezogen werden. Dies Ehrengericht ev
kennet durch Mehrheit der Stimmen über die dem Belei-
digten schuldige Gennathuung. Stehet der Provocaut
oder der Provocat unter einer andern Gerichtsbarkeit,
so werden zu diesem Gericht no&lt; zwey im Diensie
des Staats stehende Personen nach..der Wahl seines
Vorgesekten , eingeladen. Sollte die friedliche Ver-

mittelung
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mittelung fruchtlos seyn, so communiciret die Univer-
sität mit der competenten Behörde , damit nach deu
Geseßen verfahren werde, 4) Wenn „ ungeachtet die-
ser Maaßregeln, ein Zwenkampf zwischen einem Sindi-
renden , und einer unter der Universität oder einer an
deru Gerichtsbarkeit stehenden Person vorgefallen, ss
wird die Universität im ersteren Falle über die Schuldis
gen Gericht halten; und nach gesprochenem Unheil
und erstatteten Berichte an den Curator, dieselben aus
dem Register der Stüydirenden ausstreichen, und sie
mit einem Gutachten dem peinl. Gerichte übergeben,
Für den leßteren Fall communicirt die Universität mik
der Behörde, unter welcher der Schuldige steht. 5)
Die Secundanten werden relegirtz und alle die vom
Zweykampfe wußten, und ihn nicht verhinderten , wer-
den sehr strenge bestraft. 6. 2x. Die Studirenden sind
verpflichtet , sich gegen den Pedellen , und andere bey
der Univerktät angestellten Beamten anständig zu bes
nehmen 2 im Uebertretungsfall folat eine angemessene
Strafe. Widersett sich ein Studirender dem Pedellen,
der ihn zum Carcer oder zum Rector führen soll , oder
entflicht, so wird er relegirt. VWerbirgt ihn ein anderer
Stydent , so erhält dieser gleiche Strafe. Thut dies
jemand , der nicht zur' Jurisdiction der Universität ges
Hört, wird es der Behörde angezeigt. 5, 22. Für
Beleidungen gegen einen Professor oder Lehrer bestimmt
der Grad und die Umstände das Carcer oder Contilium
abeundi, S. 23. Widerseßlichfeit und Beleidigungen
gegen den Reekor , oder ein Mitglied eines Universi
täts - Gerichts, oder eine ganze Universitäts- Behörde,
bey Ausübung ihves richterlichen Amts, werden mit
eben angeführten Strafen, oder gar mit Relegation
bestraft. 5. 24. Niemand soll, weder vor dem Rectory
noch einer andern gerichtlichen Universitäts- Behörde,
durch einen Bevollmächtigten erscheinen. Wer sich
nicht persönlich auf die erste Citation stellt, ohne eine
legale Ursache anzuzeigen „/ verliert sein Klage» oder
Vertheidiguugs + Recht. 6. 25. Die Universitäts-Bebör»-
den werden jedes billige und vernünftige Gesuch der(tubis
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Studirenden mit Bereitwilligkeit erfüssen ! nur muß es
mit Bescheidenheit dem Reetor, keinem andern, (difti
lich oder mündlich vorgetragen werden. Der Versuch,
auf göseßwidrige Art , durch Troß oder durch -die
Menge etwas erhalten zu wollen, wfirde als Empdrung
angesehen, und mit der höchsten Strenge geahndet wer?
pen müssen. Wer sich gar so weit vergessen könnte;
einen Tuinult anzustiften, ober sich zu demselben zu vers»
stehen , wird unschlbar dem peinlichen Gerichte berger
ben. I11, Gegen das außeracademische Publi»
«m. $ 26.; Achtung gegen jedermann, besonders
pegen das weibliche Geschlecht, das Alter und die im
Dienste des Staats sichenden Personen, ist allgemeine
Pflicht des Studirenden ; und ihre Uebertretung zieht
unangenehme Folgen yon verschiedener Art und verschie:
denen Graden nach fif. 5. 27; Schnelles Fahreit
poder Reiten auf den Straßen wird unter Androhung
harter Ahndung verboten, Wird dadurch jemand tödt-
lich oder gefährlich beschädigt, so ist der Schuldige
dem peinlichen Gericht zu übergeben. 5 28. Das Ums
hergehen: auf den Straßen mit brennenden Lobacks-
pfeifen, so wie das Abschießen eines Gewehrs in der
Nähe von Gebäuden oder leicht Feuer fangenden Ma-
terialien , wird "bey harter Skräfe verboten. z. 29.
Aufzüge mit brennenden Fackeln dürfen ohne specielle
Erlawbniß ebensalls nicht Statt finden, $. 80.
Alles unanständige Lärmen und unsittliche Siagen,
Degenwekßen, Umhergehen in Masken , Tragen voit
Blendlaternen und Kavtensid&gt;en, alles Klatschen mit
Hetzpeitschen, Abbrennen von Feuerwerken auf den
Straßen , ist auf sirengste dem Befinden der Umstände
nach zu ahnden. ß. 31. Jede muthwillige trug
des dsfentlichen Gottesdienstes zieht Carcer bey Wasser
und Brodt, Confilium abeundi, aid) tvob[ noch här»
kere Strafe nach sich. 5. 32. Ungebetenes Zudringen zu
Privat» Fevyerlichkeiten und geschlossenen Zirkeln , obet
gar muthwillige und beseidigende Störung derselben,
har strenge Verweise, Carcer, auch nach Befinden
noch andete Strafen zur Folge- 4. 33. Eben fo "€egli
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Jeßlich müssen den Studirenden dffentliche“ Aufzüge
außeracademischer Corporationen und Handwerks-Fevere
lichkeiten seyn. Wie Friedensstörer sind strenge zu
bestrafen. 5. 34. Das Einwerfen von Fenstern; das
Anschlagen von Pasquillen , die Beschimpfung oder
Mishandlung einer Privätperson , zieht , außer Der
schuldigen Genugthuutg, Carcer, Aussireichung aus
dem A'bo oder sirenge Verweise von dem Conseil dex
Universität nach sich ; in manchen Fällen kann sogar
das Consilium abeundi ttfolgey, $. 35. SY utbmillige
Beschädigung dffeutlicher und. Privat - Gebäude , def
Schilderhäuser ; Schlagbäume , Laternen , Gärteny
y. (1, , wird mit Covfilium, abeundi ynd mit Relegax
tion bestraft. 5. 35. Wenn spon von defmilitärischen oder Policey - WaM in Verhaft genom»
wen. wird, so darf er, wenn er auch vollkommen unschuldig
wäre , bey Verlust seines Rechts, und außerdem bey
sirengsr "Abndung ,. sich. der Wache nicht widerseßen,
Dagegen soll ihn aber die Wache von der Stelle, wo
er arretiret wird , unmittelbar zum Rector der Uni-
versität hinführen. Um gleich für einen arademischen
Bürger anerkannt werden zu kdanen ; wird c8 daher
gllen Studirenden zur Pflicht gemacht, in dex Stadk
nie. äubers ; als in der Universitäts - Uniform auszu-
geben: widrigenfalls verlieren sie dies Vorrecht, d&amp;
die Wache sie weder kennen , noch ihrem bloßen Vor-
geben Glauben beymessen kann. 5, 37. EStudirende
der Medicin und Chirurgie haben sich, solange fie
Richt graduiret sind; alles Prackicirens zu enthalten)
das nicht unter unmittelbarer Aufsicht des Professors
der Therapie und Clinik, vder des Professors ber Gbis
rurgie und Hebammenkunst, zu ihrer Vervollkommnung
ausgehbt wird. Selbst die Aufsicht jedes andern Arztes
üynd Wundarztes berechtigt sie nicht dazu. Die Con-
fravenienten werden aufs härteste bestraft:

3.
Taschenbuch der Erfahrung für gebildete Leser. Jahr

1804. Nebst einem Anbange von. vermifchten
practi-
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practifchen Verfuchen von. Ebrenbaus, Schwerin,
gedruckt mit Bárensprungfelien Schriften, 193 859;
gen in teint Octav, und 8 Musik- Blätter.

io den Titel giebt folgende Stelle des Vorberichts
4Y- die nähere Aufklärung; 1/Nach dem Beyspiele meh»rerer geachteten Männer, hielt ich, so oft mir ein Gedan-
ke durch die Sreie gieng, weichen ich der Aufbewahrung
werth achtete, oder wenn ich in meiner Lectäre und
Erfahrung Veranlassung fand, ihn zu denken , densele-
ben gleichsam fest x zeichnete mir ihn auf ; und nahm
ihn in der Folge, nach angestellter Revision, in das
Verzeichniß fogenannter Apophthegmen auf. ", Aus die
sem Collectancen » Vorrath theilt der Hr. Verf., welcher
jeßt Hausichrer zuWahlow ist , seinen Lejern eine
ziemliche Anzahl vo Apophthegmen zur gelegentlichen
Erwägung mit: fndeß betragen solche dv&lt;“ nur 95
Geiten. Den größern Theil des Taschenbuchs füllen
Gedichke, welche , bis auf die jule&amp;t fid) findenden
Gesundheiten und Aufsäe in Stammblichern , ver-
muthlich alle von dem Hrn. Verf. sind, der auh diy
Musik zu einsgen selbst componiret hat. Vorzüglich
sind sie nic&lt;t. == Eben der Kupferstecher , welcheranf dem Titel unsers Staatskalenders ein Wort mit
deutschen und die übrigen mit lateinischen Lettern dar-
stellte, hat auf dem in Kupter gesiochenen Titel diefes
Taschenbuchs diese Verbindung nochmal versucht.

Berichtigung. :

Durch eine zufällige Jrrung (ind in dem Auszuge des dies-
maligen Lectivns » Catalogs zwey Lücken geblieben, die ich
fieburd) etgdage, Ja der juristischen Facultät if noch hins
zuzufügen ? 5) Hr. Prof, Posse das candnische Recht nach
Böhmer um 8 U,, das deutsche Privatrecht nach Runde
um 10 U., und die Encyclopädie nach Hufeland um 1x
Mbr. — Und zu dea Privat » Docenten kommt noch hins
su: 6) Hr. Mag. RVarsten - die öconomische Baukunst,
(12:5, 6, 170. 171.)
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Ueber das Bebürxfniß eines nenen Systems der &lt;ristli-
&lt;en Theologie, und die rechte Art / dasselbe zu ers
xichten.: „Vorzüglich gegen Hrn. D. Ammon. Von
D. Samüucl. Gottlieb Lange. Rosto&gt; und
Leipzig, "bey Karl Christoph Stisjer, 3804. 53 Bos

„gen in Dekqy.
Ar. Prof. Lange ist in seinem Systeme der thev-

logischen. Moral (11 B, S. 329.) von manchetn
7 Grundsätzen abgegangen - welche der Hr. Doct.

Ammon in seinem Lehrbuche der religidsen Moral
nugenommen hatte: Der leßtere hatte daraus Ver,
anlassung genommen ,- in den göttingischen gelehr»
ten. Anzeigen eine Recension von dem Buche des
Hrn. P. L. zu liefern , die nicht allein -misbilligend,
sondern auch in ihrem Tone etwas sonderbar ist. Der
Hr, Verf. ist hiedur&lt;h bewogen worden , in dieser kleis
nen Schrift zuerst umständlich zu zeigen, warum er die
von Hru. A. angenommenen Grundsäte nicht billiget
dann aber die Gründe seiner Abtheilung und Anord»
nung des Lehrbuchs der Theologie noch etwas umsiänd-
licher, als in der Vorrede geschehen ist - darzustellen.
Nebenher ist auch auf eine Recension in der hallischen
Litteraturzeitung Rücksicht genommen. Der vornehme
Ton, den die göttingischen Professoren so leicht ans
zunehmen pflegen, hat auch auf den Ton dieser Streife
schrift Einfluß gehabt, Dd +
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BZeshluß des Auszugs aus den Vorschriften
für die Studirenden in Dorpat.=- 3 Rap,

Yon den Contracten und dem Creditwesen der
Skudirenden. 5 38. Studirende könten schlechter,
dings keine gültige Contracte schließen. Besonders
sind alle Eheversprechungen ohne Wissen und Willen
ihrer Aeltern, Verwandten oder Vormünder ungültig.
5 39. Erwiesene Verführung der Unschuld wird durchs
Ausfreichen aus dem Albo bestraft. 6 40, 4x. Fol»
gende Schulden sind als legitim anzusehen , und es
kann über deren Nichtbezahlung geklagt werden , wy«
fern fie nur weder die angegebenen Summen noch die
bestimmie Zeit des Credits übersteigen. 1) Für Miks
tags- und Abendtisch kann 4 Monate. lang geborgt wer«
den: die Summe darf nicht über 50' Rubel WA. 'hin-
ausgehen, 2) Wohnung mit Heizung ; Miethe für
Betten und Menbeln, ist eben so lange zn borgen ver-
stattet: die höchste Summe ist 30 Rubel." Imgleichen
Wäsche u. Aufwartung, - doch nicht: über 16 Rb.. 3) Är-
zeneyen, die zur Herstellung der Gesundheit' von einem
privilegirten Arzte receptmässig verschrieben find, u. Arzks
lobn, find ein halbes Jahr lang zu borgen erlaubt.
Die Summe kann natürlim nicht bestimmt werden :
man rechnet überdem zutrauensvoll auf die Menschen»
liebe und Billigkeit der Aerzte, Wyundärzte und Apos
theker gegen arme Studirende. 4) Schuster und
Schneider dürfen auf 4 Monate, und nicht über 10
Rb. borgen. 5) Buchhändler können, aber bloß für
Compendien, bis 15 Rb., Buchbinder bis 5 Rb., beys
de auf ein halbes Jahr, Credit ertheilen. 5 42. Alle
andere hier nicht ausdrücklich genannte Schulden be-
gründen keine rechttiche Klage. 5 43. Pfänder , auf
welche mit und ohne Zinsen Geld geborgt isi , müssen
unentgelblid herausgegeben , und die Pfandnehmer
überdieß noch zum Besten der Armen mit Geldstrafe
belegt werden. $ 44. Cjeber Ctubirenbe ,- ber mebt
borgt, als er in einem Jahre bezahlen kann, ohne an
den unentbebrlichsten Bedürfnissen drüdenden Mangel
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zu leiden, wird öffentlich für einen Verschwender ero
klärt; auch wird ihm ein Curator geseßt. Stipendias-
ten der tiniversität verlieren in diesem Falle die Unter
|üßung, damit man sie einem Würdigern geben könne.

4 Rap. Veber academische Strafen , deren
Zwecke , Grade und Folgen. 5 45. 46. Alle
Strafen haben vorzüglich den Zweek, von Vergehun-
gen abzuhalten ! daher müssen sie eine angemessene
Strenge haben. Sie sollen vom .Mitbrauche der
Freyheit und Selbstständigkeit zurück, unb. sum rictis
gen Gebrauch derselben führen : daher ahnden sie den
Misbrauch dieser Freyheit durch Einschränkung der-
selben, daher verhängen die Geseke dsters das Carcer.
Weil aber langer Arrest dem. andern Hauptzwec&gt; des
Aufenthalts auf Universitäten , der Erwerbung niütlis
&lt;er Kenntnisse, entgegenstehen würde , so muß in nd?
thigen Fällen die Härte des Arresis das erseßen , was
ihm an Länge abgebt : nie soll und wird er so hart
seym daß die Gesundhelt dadurch leiden könnte. 5 47.
Geldstrafen finden auf dieser Universität sc&lt;lechterdings
nicht Statt. 5 48. Die Universität wird unerschütter-
lid) bem Grunbfage treu bleiben , jeben acabemijden
Bürger aus ihrer Mitte zu entfernen, der durch wie-
derholie , oder gleich Anfangs grobe Vergehen, keine
Hofnung von sich veranlaßt, daß er den richtigen Ges
brauch der Freyheit und Selbsiständigkeit lernen wer-
de; der dadurch nicht allein für sich selbst den Haupf»-
zweck des Universitätslebens ganz verfehlt / soudern
auch andere durch sein Beyspiel von ihrer Pflicht ab:
leiten kann. Sie wird ihren Ruhm nicht in dor Men-
ge ihrer Bürger , sondern in den! Werthe berfelben

suchen, 6 49. Auf keinen Stand, keine Familie, oderonstige Verhältnisse, kann und wird in den Verfüguns-
gen der Behörden die geringsie Rücfsicht genommen
werden. € 50, Die academischen Strafen werden in
aufsteigenden Graden folgende seyn : Verweis vom
Rector, Verweis vom Universitätsgerihte , Carcer/
d erweis voni Conseil der Universität - Schmälerunges Universitäts Stipendiums, Ausstreichyung des Nahb-

$352 mens
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mens aus bet. ille ber, Ctubirenben , Confilinar abe-
undi, förmliche Relegation, und Uebergabe ans pein+
liche Gericht. 5 51. An diesc Grade ist aber der Rich-
ter auf keine Weise ängstlich gebunden. Nicht die 'Wie-
derholung allein, sondern auch die bev dem Vergehen
obwaitenden Umstände, und dessen Wichtigkeit, bestim:
men den Grad der Strafe. Das allererste Vergehen
kann durch seine Natur gleich den höchsten Grad der
Strafe nad) sich ziehen. 5 52. Ausstreichung des
Nahmens aus der Liste der Studirenden entfernt den
Schuldigen aus dem UniversitätsTerritorio 3; jedoch
mit der Möglichkeit, ihn .nach deutlichen Proben feiner
Besserung wieder aufnehmen zu können ; das Urtheil
wird ihm nicht öffentlich, sondern uur durc&lt; depRector
betannt gemacht. Das Consilium abeundi Dat bie
nämliche Folge / jedoch: verliert der Schuldige auf
immer das Recht der Wiederaufnahme : das Urtheil
wird ans schwarze Brett angeschlagen. Bey der förm-
lichen Relegation wird das Urtheil allen Universitäten
des Reichs und dem Ober-Directorio des öffentlichen
Unterrichts bekannt gemacht. 5 53. 54. Kein Studi»
xender , der gegen die Statuten der Universität ge-
handelt hat, kann sich diesen Geseßen entziehen , nos
von seinen Aeltern , Verwandten , Vormündern und
andern Behö1den der Universität entzogen werden, ehe
er die auf sein Vergehen verhängte academische Stra-
te erhalten hat.

5 Rap. Von den Pflihten und Vorsichts-
regeln des Studirenden bey seinem Abgange
von der Universität. 5 55. Jeder Studirende muß
bey seinein Abgange ein Zeugniß von dem Universitäts-
Conscil erbitten , daß er die Zwecke seines Aufenthalts
erfüllt habe, Dies Zeugniß soll zum Beweise seiner
Fähigkeit, irgendwo angestellt zu werden, dienen. 5 56-
Dies Zeugniß erhält er nicht eher, bis cr in den dffent-
lichen Blättern seine Abreise angezeigt, und seine GLáw
biger zur Angabe ihrer etwanigen Foderungen vor das
Rectoratsgericht eingeladen hat. Unumgänglich ndthis
ist dazu ferner ein Zeugniß des Decans der Sacults
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über dje Fortschritte des Abgezenden in seiner Berufss
wissenschaft ; und ein Zeugniß des Bibliothekars, daß
er alle der Bibliothek gehörenden Bücher richtig und
unbeschädigt abgeliefert babe. 5 57. Ohne.ein solches
pomUniversitäts-Conseil ausgestelltes Zeugniß darf ein
Studirender nirgends einen Sag erBaltem,

6 Rap. Von den Rechten und Belohnuns
gen der Studirenden. .$ 58. 59. Jede dem Gans«
zen oder. einem Einzeinen der Studirenden zugefügteBeleidigung oder Beeinträchtigung von andern Cun
den und Privatpersonen muß - auf deshalb geschehene
Anzeige, von der Universität zur Ehre und Genugthuung
des Studirenden verfochten werden. 5 60. Im Fall
dex Rector in seinem gerichtlichen Verfahrea einen
Fehler augen die Geseke und die Form, (eine fogenanu
ke Nullität,) begangen hätte : so hat der dadurch ges
kränfte Studirende das Recht, sich deshalb beym näche
sten Decan zu meiden, weichem nun obliegt, ohne den
geringfien Anstand das Universitätsgericht zufammenzyse
rufen / und dadurch augenblicklich die Execution der
Verfügung des Rectors bis zur genavern Untersuchung
zu suspendiren. Ergäbe sich aber dadurch , daß die
Klage wider den Rector undegründet oder gar frivol
wäre, (o fotgt eine desto bärtere Strafe , von der die
Versicherung der Unwissenheit ia iure nicht befreyet.
Läßt der Rector wegen eines Vergehens, wo Verdacht
der Flucht Statt fände, einen Gubírenben. arretírem,
fo kann solcher Arrest auf obige Art nicht suspendirt
werden: doch bleibt es dem Verhafteten unbenommen
seine Klage gegen den Rector aus dem Arrest anzusiel*
len. 5 61. In allen, in'den Statuten der Universi»
tät nicht besonders als unappellabel angeführten Sas
&lt;eu kann der Rechtsgang vom Rector bis zum Cons
seil der Universität durchgeführet werden. Dies Con-
feil aber ist in allen die Studirenden betrefsenden Klas
ger und Proceßsachen die lezte Justand / von welcher
keine weitere Appellation gestattet wird. 5 62. Jeder
Ctubitenbe, ber ciu. cDrenvolleé Zeugniß von der Unis

versität aufzuweisen vo erhält badurch beym Eintritt3 n
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in den Civildienst den -Rang der xgqten Klasse , oder
Oberofficiers: Character. 5 63, Wer'die Kandidaten»
würde errungen hat, gehört zur 12ten Klasse ; ein Max
gisterdiplom von einer inländischen Universität ertheilt
den Rang der aten, ein solches Doctordiplom den der
8ten Klasse. Alle werden mit demselben Range in sol»
&lt;en Civildiensten angestellt , denen ihre Kenntnisse enk-
sprechen. 5 64. Armuth mit Tatent, Fleiß und Sitt«-
lichkeit verbunden , bahnt den Weg zu einer Unterstüs
kung durch ein vacantes Stipendium. F 65, Die von
der Universität exyaminirten und graduirten Candidaten
haben das Recht, ohne irgend eine anderweitige Prüs
fung zu jedem Amte in ihrem Fache zu gelangen. 6 66,
Wer graduirt zu werden wünscht, hat sich deshalb an
den Decan seiner Facultät zu wenden , und vorläufig
vm das Tentamen zu bitten, |

3*
Prüfung der Urtheile über die Mecklenburgische Wirth-

schaftsverfassung , die Schlagordnung und die &amp;op
pelwirthschaft , und deren Anwendung auf andere
Länder, Von dem Amtmann Schumacher zu
Schwerin, der Königlich - Großbrittannischen Land»
wirthschaftsgesellschaft zu Celle Mitgliede , so wie
der Meclenburgischen Landwirthschaftsgesesschaft
Ehrenmitgliede. (Quis non malarum, quas autor
curas habet, haec inter obliviscitur !) Berlin, 1804,
in der Buchhandlung des Königl. Preuß. Geheimen-
Commerzien: Raths Joachim Pauli, 4 Alph. 3x
Bogen in ODetay, DUNS) js

91“ eine Einleitung, welche sich zum Theil mit Wi-
derlegnng der Anmerkungen über einige-in

Her aus dem Dänischen übersetzten dconomi-
schen und statistischen Reise 2c. geäußerten Be«
Hauptungen, (1 B, S. 25:.) beschäftiget , folgen
5 Abschnitte. 1, Beurtheilung der Abhandlung über
Die Nüßlichkeit der sogenannten Koppelwirthschaft, von
i 5. Lange, 11. Erinnerungen über denArtikel,

eleuburgische Aferwirihschaft x in der fortgeschten
rus
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Rrünitischein Encyclopädie , 86 Th. I11. Anmer-
kungen über Sreßmanns Abhandlung über das Nuß»
bare und Schädliche bey der Eintheilung des Ackers
in drey Feldern, verglichen mit der in neueren Zeiten
an jener Stelle eingeführten Koppelwirthschaft. IV»
Bemerkungen über die Abhandluug mit der Uebers
schrift : Untersuchung, ob die Koppelwirthshaft in den
preußischen Staaten anwendbar sey, von S Greß«:mann. V. AuszuUg aus der Monatsschrift von And
für Mecklenburg, die mecklenburgische Wirthschaft 'be?
treffend. Dies sind 4 Aufsäße, davon 3 von dem Hn.
Verf. eingesandt sind. 1) Gewin«.t der meckleuburgis
sche Landmain durch den Andau der Futterkräuter 'so-
viel, daß er Brachen und Weideschläge abschaffen könns-
te? (3 B. S. 116.) 2) Schreiben an den Verf. dies
ses Auffaßes , vom Hrn, Rrüger , damals zu Na:
ferfen. (3 B. S. 279.) 3) Berechnungen und Er»
innerungen über das Schreiben des Hrn. R, (3 B.
S. 282.) 4) Das Plaggenhauen , cin sicheres und
unentbehrliches Mittel, den Dung zu vermehren , wo
Plaggendung hingehöret. (6 B. S. 127.) Alle diese
Aufsäte find durchiveg polemischen Inhalts ; ihr Zwe
ist nämlich, unsere Schlagwirthschaft gegen irrige Ur-
kbeile anderer Schriftsteller zu vertheidigen , und -die

Berwechselung derselben mit ber bollfteinfdben Soypelwirthschaft zu verhüten. Die dazu gewählte Me»
thode ist aber äußerst unzwekmäßig. Die 4 ersteren
Abschnitte bestehen aus lauter einzelnen, längeren oder
kleineren Noten zu einzelnen Behauptungen der wider»
legten Schriftsteller , welße ohne alle eigne Ordnung
und ohne innern Zusammenhang nach den Seitenzah-
len ber angeführten Schriften hingesteltet , vnd ohne
die Nachsicht dieser Schriften nicht allemal völlig. yer»
ständlich find. Einen furien vollständigen Abriß der
mecklenburgischen Bewirthschaftungs8art hat der Hr.
Verf. nicht hinzugefügt: wer also nicht ohnehin schon
eine richtige Kenntniß derselben hat, wird sie aus dies
sen Bruchstücken nicht erhalten; und wer damit schon
versehen ist, für den wäre dies Buch ja wohl ganz eut-

behr-
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Hehrlich. Ein änßerst weitschweifiger Bortrag / und
eine Menge Wiederholungen, ermüden auch den gedul-
digen Leser. Ob einige beyläufige Bemerkungen für
den einhrimischen Leser vielleicht noch einiges Interesse
Haben möchten, getraue id) fir nicht zu beurtheilen.

Ze
Vorschläge zur bessern Einrichtung der bisherigen Koch-

beerde uud Octen, zum Zwek der so nödthinen Holz-
Ersparung , vom Obristlientenant von Both in
Bötzow. Allen biedern Einwohnern Meienburgs
gewidmet.: Mit 7inem. Kupfer.) gestochen -von. dem
bicsigen geschiften Goldarbeiter Deichert. Rostoxk,
gedruckt.in der Müllerschen Oisficin; 1803. 33 Boen. in Ota—001.-4$y Heerd = den der Hr. Verf. empfiehlt x. ist init

SJ einer eisernen Platte belegt, in weicher inehrexe
Oefnungen siad, auf welche verzinnte Kochgeschirre vou
Eisenblech. passen :, dieje werden durch einen unter dep
Platte befindlichen Kanal - der zugleich einen in der
Mitte besindlichen Bratofen erwärmt, geheizet. Der
vorgeschlagene, Ofen gevdrt zur Klasse der schwedische
Oefen, Im Ganzen genpmmen sind beyde Einrichtun
gen nicht unbekannt :- die. Verschiedenheiten von.andern ähnlichen Heerden und Deten gefraue ich mik
aber nicht anzugeben. Soviel ich weiß, ist diese Schrift
der erste cchriftselerische Versuch des Hrn. Verfassers
Aber sie wird auch der letzte seyn 2 denn wenige W9s
c&lt;en nach ihrer Erscheinung folgte die Anzeige , daß
der Hr. Obrisilieutenant Hartwig Gotthard Hans
vorl Both aus dem Hause Ran&gt;endorf zu Bütow
am 23 Nov, v-:J. im 70 Jahre seines Alters verftot»
a y.

. 5

,$5. Prof. Ziegler hat auf Veranlassung eines Awtrages, nach Dorpat, Lnicht nach Jena, wie
in den greifswalder crit, Nachrichten v. b. y; Nr;
4 gesagt wird ,) zu gehen - eine Zulage von 150 x&amp;
erpalten.
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Neue Annalen des Seebades zu Doberan. Erstes
Heft, welches die Geschichte der Badezeit im Som-
mer 1803 enthält. Nebst einigen rhapfodischen
Bemerkungen über. die Freuden- und Trosiquellen
für Leidende. Von S. G. Vogel. Rosio&gt; undeipzig; bey Karl Christoph Stiller, x804. 12 Bo-
gen in Octav,

$i diesem Hefte findet man, 1) eine kurze Angabe
| der zum Behuf des Seebades gemachten besserenEinrichtungen - von denen die Erbauung eines

zweyten Badehauses am Seeufer, und die Anschaffung
einger Bädekarre, nach Art der englischen , hier zu be-
merken seyn mögte, 2) zwölf kurze Krankengeschichtene
zur Bestättigung einer durch das Seebad mödglichtn
Hülfe oder Erleichterung, 3) Anzeige einiger Hinders
nisse des guten Erfolgs dey einzelnen Personen, 4) me
dicinische Bemerkungen über kalte Bäder überhaupt,
5) Berichtigung eines Aufsaßes, der mit der Aufschrift,
Bin Tag in Dobberan im Sommer 1799 , in
ÜDeumanns danske Reiseiagttagelser eingerückt
ist, 6) einige Wänsche zu einer noh größern Verbesse
rung der Seebadeanstalt , und 7) die auf dem Titel
besonders angeführten Bemerkungen. Lehtere sind eine
Umarbeitung eines ältern, vormals dem hiesigen Quarks
cglender (4 VB. S, 296.) eingerücften Aussakes,

E € 2.
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Der Mecklenburgische Landtag des Jahrs 1803. Mit
den Landkasten-Balanzea desselben Jahrs. Wismar,
1803. Gedruckt bey Joh. Gottl. Wilh. Oesten, E.
E. Raths Buchdrucker. 107 Bogen in Quart.

9p die Nachricht vom Landtage: des Jahres 1801,(11 B. S. 81.) folgt in unterbrochener Reihe
eine Nachricht vom vorigjährigen Landtage ; und zwar,
wie es mir scheint, von einem andern Berfasser / wes
nigsiens mit minderer Genauigkeit, als die nächsivor»-
hergehende, abgefaßt. Was hier allenfalls daräus ans
zuführen seyn mögte , ist folgendes : Die Stadt
Schwerin hatte von einem Rescripte wegen Verlase
sung eines Hduses zu Stadtbuch ait einen Schutjuden
appelliret, und es war dieser Appellation der voltstän-
dige Effect verweigert. . Nachdem- sie ein Mandatum
attentatorum reuocatorium bey einem Reichsgerichte
bewirkt, warenihr die dadurch entstandenen Kosten er-
seßt : nur die bis zn 420 xS angelaufenen Executions-
kosten wurden einstweilen noch ausbeschieden, weil nach
jenein Mandato diese erpreßten Gebühren der Stadt
ex fisco zurücgegeben werden sollen. ==“ Als Gründ
der Nahrungslosigkeit vieler städtischen Einwohner ward
unter andern die unbeschränfte Privilegirung der Frey»meister, und die Zundthigung , zuweilen unnüße, Ein«
wohner aufzunehmen, angeführt. --' Wegen der Ad»
judicate fiel das vom Pleno gebilligte Erachten der Ju-
stizcommitte dahin aus : „Wie es nicht verkannt werden
könne , daß nach den Drangsalen des siebenjährigen
Krieges manche Familie durch selbige vom Untergange
gerettet sey. Deshalb würden sie keinesweges ganz
abzuschaffen: seyn.3. aber sie wären allerdings zu bes
schränken , -,in Anschung einer dabey zu erwirkenden
Proclamation, so wie der dadurch geschehenen Präclu-
fron anderer Foderungen , und deren dereinstiger Sub»
hastation. Ferner werde eine Benachrichtigung der
äbrigen Landesgerichte von jedem erkannten Adjudicate
allerdings udtlich 3 und endli&lt; noc&lt; die Taxation dur&lt;
Beeidigyng der Taxanfen "zu verbessern notwendigu e n.
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(nya. (I&lt; führe diese Stelle wörtlich an / weil sie
einen doppelten. Belag liefert , theils über die Unge-
nauigkeit dieses Auszugs - theils über die Schwierige
Erit, von den Justizeowmitten auf dem Landtage sv?
gleich zutreffende Erachten zu erwirken 5 davon ich die
Gründe zu einer andern Zeit (11 B. S. 246.) bemerkt
habe. Denn. nach der Anlage Nr. 93. 4. des Landtags:
Protocolls ist von der Committe ein Erachten abgege-
ben, welches aus zwey mit einander nicht harmoniren-
den Abtheilungen bestehet. Die erste ist dahin gerich
tet: 2) daß die vaterländischen Adjudicate als eine
Rechtswohlthat für sufficiente Schuldner beyzubeßal-
ten, weil Zeiten allgemeinen Geldmangels, und mik
ihnen Unfähigkeit zur baaren Zahlung, wieder entsichen
können; b) jedoch die anscheinende Rechts-Ungewißheit,
vb sie eine vim exstinguendi hypothecas - anteriores
Daben, per expreffam declarationem negatiuam zu he-
ben; und c) die Taxe durch gerichtliche Bestellung und
Vereidung der Caxätoren zu verbessern, sv wie d) der
Möglichkeit, dasselbe Grundstück mehreren zu adjudick?
xen, durch Notisicationen der Landesgerichte unter sich
vorzubeugen ses. “' Diesen mit Gründen begleiteten
Vorschlägen ist aber folgender Anhang beygefügt :
m Nachdem vorsiehendes Erachten verlesen worden
ward in der Committe per plurima beschlossen : daß
bey den vaterländischen Adjudicaten die von herzoglie
eher Regierung vorgeschlagene Proclamirung / Präclys
dirung und Subhastation zu verbitten, und ihnen ihre
bidbetige vis exftinguendi hypothecas ju la(jen ; bin-
gegen nach dem Vorschlage des 1dbl. Engern Ausschuss
fes die Taxe durch gerichtliche Bestellung unb SBereü
dung der Tarxatoren zu verbessern 3 und der Möglich-
keit, ein und dasselbe Grundsfüf. mehreren-zu adjudici»
ren, durch Notificationen der Landesgerichte unter sich
vorzubeugen sey. Dies unbestimmte und unvollständiy
ge Erachten, --- gerade die eigentlich streitig gewordene
Frage, wie weit die bieDeriae vis exftinguendi bypo-
thecas gehe, blieb in ihrer Ungewisheit; und die gericht!
liche Bestellnäg und Beeidigung der Taxatoren wird

Ee2 nicht
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nicht aushelfen , wenn nicht zugleich die Grundsäße,
nach welchen die Taxe eingerichtet werden soll, festgeseßt
werden, == veranlaßte den Beschluß der Landtagsver-
sammlung : es „würde das Votum der Committe ap;
probiret, und darnach die erfoderte Erklärung an Se-
renislimos abzugeben seyn. “'“' S&lt;wer war es nun
freylich wohl, bieraus das wirkliche Resultat heraus-
zubringen : aber die Darstellung in dem gedruckten Aus-
zug trift doh auf alle Fälle nicht zu.)

3.

Sedan Wismar wieder an Mecklenburg ges
kommen ist, werde ich auch die Schriften dortiger

Gelehrten mit aufnehmen müssen. Hoffentlich werden
sie nur selten folgender Ankündigung gleichen , bie
in den schwerinschen Intelligenzblättern. -und einigen
auswärtigen Blättern eingerückt ist:

„Credit ist so gut wie baares Geld. Dieses
ist ein allgemein bekanntes wahres Sprichwort. Er
ist. für jeden Einzelnen so wichtig, als er im Allgemeis-
nen ist. Ersteres weiß sich jeder, der je Credit bedurfe
fe und noch bedarf, am besten selbst zu beantworten.
Von dem großen Nußken des Lekteren darf ich aber nur
anführen, was im politischen Journal, v. J. Dec.
Mt. S. 1204. angeführt steht. Nur Lübeck theilt
die Vortheile mit Hollstein, (nämlich, die aus der
Sperrung der Elbe für beyde, entspringen, ) und ist
durch seinen ausgebreiteten Credit im Stande,
die Zeitumstände aufs beste zu benußen. Wie glücklich
ist also die Stadt, wo der Kaufmann seine Geschäfte
steis mit gutem Credit führen kann , und dadurch im
Stande ist, eintretende Umstände bestens zu benußen:
und wie glücklich jeder Bürger derselben , wenn auc&lt;
er, im Fall er Geld oder Credit zum bessern Betriebe
seiner Geschäfte , Handthierung und Gewerbe bedarf,
solchen völlig erhalten kann. Welcher Wohlstand muß
in selbiger herrschen, wo es so ist ! Heil einer solchen
Stadt ! Heil. solchem Lande ! Mögte jede Stadt s9
glücklich werden ! Welche Wonne für den Regenten

1
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und jede gute Obrigkeit z und welc&lt;e Glückseligkeit für
den größten bis zum kleinsien ! Sollte. es nicht mögs
lich seyn, dieseWonne und Glücseligkeit herbeyzufühe
ren ? Ja gewiß ! Sxit 10 Jahren habe ich bereits
hierüber nachgedacht, wie überall , ohne Gefahr und
mit Sicherheit, baar Geld auszuleihen und Credit zu
geben, möglich und ausführbar zu machen sey. Ic&lt;
fand auch zwar den Weg, wodurch es einzig und allein
geschehen könne 3; aber ich gestehe es aufrichtig, daß ich
auch bey mir soviele Einwendungen dagegen einfanden
und gleichsam aufdrängten , daß ich die Ausführung
für eine wahre Unmöglichkeit hielte , und die Sache
also auch gänzlich wieder aufgab. Wem ist daher
wohl zu verdenken, wenn er sich solches auch bey dieser
Anklindigung als eine wahre Unmöglichkeit vorsiellet!
Und doch werde ich jekt die Möglichkeit und Ausführs
barkeit völlig zeigen und darthun. Denn so wie so
viele wichtige und nüßzliche Dinge , Künste , Anstalten;
Werfügungen und Einrichtungen in der Welt vorhan-
den sind, davon jedes zuerst seinen Werkmeister hat, der
sein Nachdenken ernsthaft darauf verwendet , und das
bey vorgefallene Schwierigkeiten und Einwendungen
besiegt, und so zur Wirklichkeit gebracht hat, ==“ man
nehme nur zum Beyspiel die Blißableitung , Luftschife
fahrt, u. s. w., Dinge, die jeder gewiß zuerst für eine
wahre Unmöglichkeit , und mancher- wohl gar ersteres
aus irrigen Begriffen für einen Eingriff in die Almacht
Gottes hielt, und die dennoch zur größten Bewunde-
rung eines jeden zur Ausführung unv Wirklichkeit ge-
bracht worden, -- munterten mich solche Betrachtun-
gen gleichsam wieder auf, daß ich meinen einmal gefaßs
ten Vorsatz wieder in mir erneuerte, und mir die Ein-
weudungen und. Schwierigkeiten, die dagegen gemacht
werden konnten, zu jeder Zeit, fo wie sie mir einfielens
sogleich zu Papier brachte; und dann in sfiillen ryhigen
Stunden auf deren Aufldsung nachdachte. Wie groß
mußte meine Freude seyn, wie es mir gelang, nur erst
Eine davon zu besiegen. Hiedurch aufgemuntert, such-
te ich mit unermödetem Eifer mehrere zu 'beseitigenEe 3 |——. gm
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unb so ist es mir gelungen, sie bis jetzt alle zu entkräfc«
ken: so daß ich dieses Werk nun sowohl zum einzelnen
als allgemeinen Wohl öffentlich dem Drucke übergeben
kann. Jc&lt; kündige also selbiges hiemit unter dem ihm
gebührenden wahren Nahmen an; ,, Die Be'drderung
der allgemeinen und der einzelnen Wohlfahrt ,. oder,
wie ist überall, und dom ohne Gefahr eives Verlustes
mit aller Sicherheit, baar Geld auszuleihen, und Cre-
dit den Einheimischen so wie den Answärtigen zu ges
ben, so daß Handlung und Schiffahrt, wie jedes Ges
werbe dlühend, und allgemeiner und einzelner Wohl-
stand. befördert werde. /' Dirses Werk erscheinet be-
reits auf Johannis d, J. gegen Pränumeration von
lo(9 92, ba$ Crenplar, ober (u fouí$ b'or, gu
45» N2. den Louis d'or gerechnet. Alle 1dbl. Post-
ämter , wie auch. die resp. Hrn. Buchhändler 1c. jedes
Orts, welche ih sämmtlich hiedurc&lt;h ergebenst ersüche,
Pränumeration hierauf anzunehmen, erhalten das achte
Exemplar frey. Die Prännmeration seße ich bis
E hluß Maymonats fest, und sollen die Bestellungen
40 Meilen von hier franco von mir geliefert werden.
Nachher ist der Preis 2 2*S NT., und jeder trägt das
Porto selbst. Ic&lt;h würde mir in der Ankündigung vor-
behalten haben, dies Werk nur alsdann auf Johannis
herauszugeben , wenn sich hinlängliche Pränumeranten
dazu anfinden würden : allein theils das große Wohl,
so sich hiedurc&lt;h auf der Welt derbreiten wird, so wiedie Minderung des nagenden Kummers und der Sor-
gen so mänches Rechtschaffenen, welches mir bey allem
die größte und seligste Belohnung ist und bleiben wird,
nicht aufzuhalten ; so wie theils die zuversichtlichsie
Hofnung, daß hohe Regenten, so wie jede gufe Dbrig:
keit, denen das Wohl und Glück ihker guten Unter-
thanen und Bürger am Herzen liegt ,' es nicht daran
fehlen lassen werden / zum Besten derselben und ihrer
Lande dieses so wichtige und üfsliche Werk huldreich
durch Pränumeration-zu befördern, haben mich veran»
laßt, diese Bedingung wegzulassen. Auch wird gewiß
sowohl der Knufmann und Bürger in jedem Orte, an
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jein eigenes, so wie seiner Mitbürger Wohl und Glück
vermehrt und verbessert zu schen wünscht, als der juns
ge Mann , der bloß aus Besorgniß eines glücklichen
Fortkommens seine eigne Laufbahn ju betreten. bibet
abgeschreckt worden, und für den sich hieraus die fro»
beste Aussicht Dfnet, hievon nicht zurücke bleiben. Und
ba sich die dadurch entspringende Glückseligkeit vom
Größten bis zum Kleinsten ersdrecken wird, so freue sich
der Elende und Hülfsbedürftige, und mit ihm der Ar4
menpfleger, denn es wird des Wohlthuns mehr wer»
den, da der, welcher oft gerne wohlgethan hätte, und
es nicht nach seinem Wunsche thun konnte , jekt sein
woblthätiges Herz besser zu zeigen Gelegenheit finden
wird. Wenn nun aber, wie ich hoffe und wünsche, sich
eine reichliche Anzahl resp. Pränumeranten einfinden
mdate: so bjtte ich schiicßlich noch jeden der form. Cu
trepreneurs , mir nach. und nach gefälligst Nachricht
mitzutheiten, wie viele Nbonnenten ste bereits eri,aiten,
und noch zu erhalten hoffen / damit es zu rechter Zeit
nicht an hinlänglichen * Exemplaren fehlen möge,
Schließlich bemerke ich noch , daß bey diesem -Werke
nicht so schr auf Schönheit der Ausdrücke , oder auf
überspannte Ausdehnung, sondern bloß auf den innern
Werth und Eehalt desjelben von einem geehrten Publi-
co allewege Rücksicht zu nehmen sey, Wismar, den
34 Januar, 1804.

tau, Saufntamm.
A

m achkiglten Bande der neuen allg. deutschen
3 Bibliothek ,/ S. 168. wird von dem Verfasser

des Reineke de Voß, folgendes gesagt ; Die Fabel
dieses Gedichts ist ursprünglich aus dem Französischen
entlehnt, zuerst prosaisch ins Holländische übertragen,
und nach diesem Vorbilde im Deutschen bearbeitet.
Auf die erste bekannte , 1498 zu Lübeck gedruckteAusgabe ist 1517 eine zu Rostock in Quart ohne
Meldung der Officin gedruckte Ausgabe gefolgt, von
welcher sim ein Exemplar in der Bibliothek zu Dres»

en
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den befindet. Mit der hierauf folgenden, von Qud-
wig Dietz gleichfalls daselbst gedruckten Ausgabe ist
alles noch viel ungewisser. Zwar ist kein eintiges Exem
plar mehr aufzufinden : was aber Rollenhagen in
der Vorrede seines Sroschmäuselers 1595 darüber
erzählt, läßt auf den Umstand schließen, daß wenn ihr
Text auch immer der alte blicb, hier döch nunmehr der
umständliche moratisirende Commentar hinzukam, den
die nachherigen plattdeutschen Ausgaben meist beybe-
hielten. Eben dieser Rollenhagen theilt in gedache
ker Vorrede uns, ohve es jedoch mit irgend etwas zu
beurkunden, die Nachricht mit, ein beym Ursprung des
Weserstroms gebürtiger Sachse, L7ic. Baumann,
sey Verfasser des Gedichts, und der Bu&gt;drucker Diez
Commentator desselben. (Vergl. Weitere L7achrich«
ten von gelehrten rostokschen Sachen, 1744.
GS. 117.) Jt hieran etwas Wahres, fo mag t3. 28.
den Commentar geschrieben haben. Im Jahr 1586
wiederholte P. Lindenberg in seinem Chronico Ro-
ftochienfi S, 173 das Hiftdr&lt;en, und fügte , gleiche
falls ohne Bürgschaft noc: hinzu , auch Professor der

Geschichte sey er in Reo gewesen. Kahle Fami-ienlegende war es mithin , wenn vor ekwa 30 Jahren
jemand, der von B. abstammen wollte x dies in Büi-
(binae wöchentlichen L7achrichten von 1774 mit
dem Zusaß wieder auftischte , sein Ahnhetr sey aus
Ostfriesland gebürtig, und erster Professor der Rech»-
te gewesen, habe auch über seinen R. V. Vorlesungen
gehalten. Eben so unerheblich sind die Gründe, wels
&lt;e Tiaden im gelehrten OstfrieSland 1783 ans
führte, zu beweisen, daß B. ein Ostfriese, und Verf.
des R. V. sey. GBgl. thiangele büp. Ruhestun-
den, 20 Th. S. 33. 22 Th. S. 48.)

b1
ds

5.

1['es 20 Febr. ertheilte die medicinische Facultät
bem Arn. Gottlieb Born , ausübenden Arzts

in Crivitz, die Würde eines Doctors der Medicin«
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Den 17. Jul, 1804,

le

Gifdidte ber Gntfiebung unb Grtideluna ber bobeu
E.hulen unsers Erdtheils, von C.-Dieiners, Kön,
Großbrittannischen Hofrath , und ordeatlichen Leh-
xer der Weltweigheit zu Göttingen... Zweytex Band,
Göttingen , bey Johann Friedrich Yöwer » 3803,
x Alph. 33 Bögen in. Ockas,

„YAY on diesem zweyten Bande kann ich kein günstige
res Urtheil, als von dem ersteren (xx .B.-St
185.) fällen : gleich unvollständig in jeder Hins

sicht, gleich unzusammenhängend , und gleich fic&lt;tig
bearbeitet, auch, was eine nothwendige Folge des tekte!
ren ist, mit gleicher überflüssiger Ausdehuung, legt.der
Hr Verf. seine Collectaneen: weiter. voy, I&lt; besolge
alfo auch in meiner Anzeige die schön bey jenem Bande
beobachtete Methode,

- Drittes Buch. . Geschic&lt;te der 8onds von
hoden Schulen. Man kann diese Geschichte auf
king doppelte Art vortragen , entweder nach der Ver;
schiedeaheit ihrer Zwecke, oder: naß der. Zeitfolge und
Verschiedenheit der Stifter, welcße sie hergaben. Die
leiter -Wdethode if leichter , und“ gewährt eine voll
Kändigere (?) “Uebersicht des: Ganzen“ wenn man dis
Zeiten und. Verhältnisse nicht außer 'AOt läßt, =&gt; Dit
ttflen, und man. kann in einen! gewissen Versands sas
gen, die größten Begaber: hoher Sculen bit. zum An:
fange des 16 Jahrhunderts:waran dis röenischen. P».$c X fr
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ste, welche man auch während diefes Zeitraums , als
die einzigen oder vornehmsten Errichter , Beschüker

und Bea von Universitäten vereßren muß.ie älteste: Stiftüng. ; „welche sie zum: Besten hoher
Shin machken, "ift der in den bakekanischen Cor
cilien von 1179 und 1219 genommene Beschluß , daß
an allen Stiftern imb it. allén Klöstern , 'die es nur
einigermaßen vermögten, wenigstens einer, an Domstif-
kein aber zwey Lehrer unterhalten werden sollten , um
junge Geisiliche' umd andere "arme Jünglinge in der
Grammatik, Philosophie und Theolvgie unentgeldlich
zu unferrichten. Dies ward bald dahin benußet , daß
man den Lehrern. hober Schulen Pfründen außerhalb

der Enver Städte ertheilte 1 und se dabey vonver Pflicht, "gleich ihren: Chorbrüdern Residenz zu halsfen, AERA SM Dei stadirendey Geistlichen ward
das Vorrecht verliehen, ihre Beneficien während der
academischen Jahre zu genießen. Den hohen Schulen,
weiche sie im 13, 14 und 15 Jahrhundert errichteten
pder bestättiptzn ;- erwiesen fie noch' mannigfaltige ätns
dere Wohlthaten,- Bald erlaubtea sie , daß geistliche
Corpora oder Personen. freywillig: einen Theil ihrer
Einkünfte zur Gründung und Erhaltung von Univek-
sitäten. hergaben 1, bald nöthigten sie dieselben mit Ges
walt zu solchen Beyträgen. Zu andern Zeiten gestatte»
ten fie, daß Kirchen und Stifter zum Vortheile hoher
Schulen aufgehoben, oder diesen übergeben, und vog
den Lehrern derselben beseßt wurden. - Nicht selten riss
fen fie ; Felbst. von . Domstiftern , eine oder mehrere
Pfründen ab, und schenkten hohen Schulen oder deren
Beschüßzern.: das „Recht , verdiente Lehrer zu solchen
Pfründen zu präsentiren , welche :Candidaten nic vers
worfen werden; dürfteg. : Endlich verlichen ste hohen
Schulen das Privjiegium , dem päbsilichenHofe Ver!
zeichnisse von würdigen nicht bepfrändeten Lehrern eiw
zureichen, damit diese. mit.Beneficien. versehen würden»
(Von allen -svlchen -pähstlichen Wohlthaten erhielt ur?
sere, gleichwohl. auch im-Anfange des: 15 Jahrhündertf
gestiftete: Unäperfität „gar nichts, -:: Zivar wurden. 4?

[m
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ber Stiftung unter anbern 'gewisst: geiseliche7Befreyunsgen erbetea / und Zehnten“aus dem Bisthum. Schwe
vin zum Fond für. die Academie , selbst von:dem da:
maligen Bischofe, vorgeschlagen *) ; und viele der. ekt
sien Lehrer hatten geistliche“ Beneficien /- auch sollte die
Academie bekanntlich einen Antbeil:au. dem hiesigen
Domsiifte haben, Allein der Vorschlag des Bischofs
ist in der nachfolgenden Stiftungsurkunde Dicht: ge
billiget, vielmehr genügend gehalten. dab; dis. Herzöge
und der Magistrat-der Academie ato se ofícaiengebáus
de und hinlängliche Einkünfte: anweises mußten **) z
und ich finde gar keine Spur: daß dis-Academis eine
solche Einnahme aus dem -Bisthuante.:por.. dessen Secus
Jarisation erhalten: habe. C6 35. S. 243;) - Ferner. wa»
xen die Beneficien der ersien Lehrer; persönliche Hebun-
gen, die sje meistens wohl schon: vor der Anstellungzurry

^y tritünst, Soc (trrigung, 9t d. —— ^ ipfámque Vulyt verfitatem M eins FAM ja « m kb 1i Mer ta te
monafteriorum ac B etimaruim ecclefiafti:
carumliberare; et praecipue, ne; im defe&amp;um
paruorum . temporalium groupes .huiusmodi tam
praeoptaturn tamque peroptimum inceptum negotium
pereat t fuccumbat, competentem 'collecto-
rem ad recolligendati decimam benes-
clorum e letal icorum/in praedi&amp;a mea
dioecefi Suerinenfi beneficatornm ,,.ad
quae oninia meum beneughun: adhibeo. praefentibus
confenfurn, deputare; — :

**) Duces iidem|vnacamProconfulibuset.Confulibuspraefatis, quod in eodem oppido duo, cum cameris,
ftubellis, reliquisque neceffariis officinis pro Magiftris
Do&amp;oribus et aliis pro tempore legentibus docenti-
busque ibidem , Collegia de nouo fundari,

erigique et constitui, acdotis ope COMpeten-ris fulciri, quodque pro condecentibus Ma-
giltrorum Do&amp;oruim aliorumque legentium eorundem
KRipendiisfalariisque cert! et congruen-
tes annui reditus perpetuo deputari et
askgnari Jh gebe diese Stellen, wie ich sie fini
de, obgleich im einige Zweifel an der Richtigkeit des
Addru&gt;s ju Absicht mehrerer einzelnen Worte habe.
Weil die Originalien fich nicht hier befinden 3 kann ih

keine Vergleichung e CHIV
DER UNIVERSITAT ROSTOCK

P
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Professur hatten, uns dit:der Universität uidit pacti:
net wurden / also auch nach dem Abgang der Benefis
ciáten der Universität nicht wieder zur Disposition an-
hemfielen; Und von dem schwach: dotirten Domstifte
bat fie, solange es danerte + schwerlich Vortheile ge
habt, vielmehr zu dessen Errichtung von ihrem Fond
kwh etwas beygetragen.) == Wie nachhin auch die

[lichen Fürsten anfingen, Universitäten zu errichten,FAR fie nicht: allein für die Besoldungen der Lehrer,
sondern. auch' gewöhnlich für eines oder mehrere. Colle
Sfengebäude, ka: welchem die Lehrer, auch wohl Stus
Krendr, aufgenommen wurden ; zu Zeiten ward dies
ebruifalts vom 'Padste zur Bedingung *). gemacht. (Ich
habe schon vormais (5 B. S. 213.) bemerket, daß die
Hitrzdge, wenn sie gleich den Pabst um die Bestättigung
der Untversität erfurhwen,. dennoch: zu den kortdaurenden
Einkünften derselben nichts beygetragen haben. I&lt;
Blapbe, diese Behauptung noc&lt; mit einem andern Gruün-e bestättigen zu köunen. Als die Academie nämlich
auf Befehl des. Concilii zu Basel die Stadt verlassen
foltte, "wänschte sie vorzüglich in dem Gebiete der Her-
ar jm bleiben , wenn diese fie aufnehmen wollten.

de rühmte daher bie von diesem bey ihrer Stiftung
wind nachher erhaltenen Befreyungen, Vorsprachen und
Unterstüßungen ; aber einer Verleihung von Einkünften
wird nicht erwähnt, Gie mußte indeß doch schön ver:
muthen, öder gar schon durch Anfragen wissen , daß
auf den Aufenthalt im Lande nicht zu rechnen sey:
vnd erstreckte ihr Gesuch also auch auf andere Orte,
woselbs|t man sie aufnehmen wollte +), Wirklich trat

icser

*) Dies geschahe auc&lt;, wie eben erwähnt ist, in der Stifs-
fungsbulle unserer Universität.

**) Schröders pap, Me&gt;l. S. 1958. Quare pro parte
Veftra fair nobis kumilirer supplicatam , vt vobis ge-
Dférale ftudium et vnjuerfitatem huiüsmodi de dido
oppido Roftock ad alium locum ad hoc congruum: et
habilem , in praedi&amp;a Zwerinenfi dioecefi et dominio
dile&amp;orum ecclefiae filiorum , nobilium virotum Du-

cuin
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dieser leßtere Fall ein 3 die Herzdge- verlangten sie in
ihrem Lande nicht, und fie mußte nach Greifswald
wandern : jene bekümmerten sich auch eben so wenig als
der Bischof um die Universität , wie .die Stadthändel
beygelegt wurden , sondern überließen sie ruhig ihrem
Schicksale... Ließe fich dies wohl gedenken , wenn die
Universität von den Herzögen gestiftet, und mit hinrei?
&lt;enden Einkäuften verschen gewesen wäre ?). Im Gan»
zen ward indeß von Privatpersonen noch mehr zu dem
Fond der Universitäten , und insbesondere "zur Grüne
dung der Collegiengebäude beygetragen 1 als von den
Fürsten. (Was Privatpersonen zu dem Fond der bio
sigen Academie bengetragen, 1äßt-sich nic&lt;t ansmittelt
über es kann nicht erheblich seyn)" writ veriganze Fond
nie erheblich war. Der Hauptfond bis züt Reforma»
tion. würde die von der Stadt ausgelobte jährliche Hö
bung, von 800 Fl. geblieben seyn , wenn die Acädemitr
fie verhfbren Abzug nach-Sreifswald nicht veriorei
hätte. Die beyden Collegiengebäude erhielt sie ebens
falls von der Stadt: eins derselben ist 1677 im großenBrande zerstöret , und ein Theil des Platzes von Pri-
vatpersonen bebauet.) =- Im 16 Jahrhundert erhiels
ten die Fonds protestantischer hohen Schulen durch Ein«
ziehung von Stiftern u, Kidstern, deren Eiakünfte man
großentheils zur Verbesserung des Unterrichts des Volks
und der Jugend anwandte, einen außerordentlichen Zuswachs.7(AuchinMe&gt;lenburgwurdendiezumTheil reichen Klöster Broda, Dargun, Dobberan»
PEldena, Seldberg, Ivena&gt;, WMarienehe, Lteu*
kloster, Rehna, Temzien , Wanzke und Zar;

Sfs ten

cum Magnopolenfiun, qui pro hainsmodi fta-
dii erectione ampliatione et ftabilimen-
to, ac in fuppofitorum illius fauorem et manuten-
tionem quam lurima eisdem libertates, fuffta-
gia et PE din concefferint, f in eisdem be-
Meuolos habere poteritis receptores,
àlioquin ad alium aliquem locum jn. Cami-
nenfi vd Raceburgenfi , proxime, vicinis, dioecefibus,
Vbi huinsmodi receptores repererítis, — licentiam &amp;
facultatem concedere — dignaremur.
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rentin eingezogen, und die Herzöge versprachen ihreit
Ständen, daß. daraus auch die Universität erhalten werden
sollte, Aber diese bekam außer einigen Kornpächten
für das Convictorium nur eine: ,;: in Rä&gt;sicht damalis
ger Bedürfnisse der Universität , unzutängliche Hebung
von 3000 Fi: (Rost. Etwas. 1741, S. 161.) ange-
wiesen , welche: ihr indeß auch nie. vollständig ausge-
zahlt sind.: (2 B- S. 90. 3 B. S. 223.) Diese Ein-
nabme wurde überdem ausschließlich zur Salarirung
der fürstlichen Professoren verwandt ) Der Flor..der
protestantischen hohen Schulen erweckte auch die. katho»-
Üschen Fürsten / sich ihrer Universitäten mit Eifer ans
zunehmen z und2-die:Päbste erlaubten fortdauernd ,. daß
die Güter anderer geistlichen Stiftungen dazu verwandt
wurden. In -der-Folge , besonders im 18 Jahrhuns-
dert, machte die Vermehrung der Wissenschaften „: die
man auf Universitäten vortritg , die Einrichtyng: nnd
Erweiterung mancher Lehranstalten , und maprhe; an
dere mitwirkende Ursachen erhebliche Vergrößerungen
des Fonds der Unifoersitäten nothwendig... (In Rofiock
war von der Mitte des 46 Jahrhunderts bis zum Jah»
re 1738 keine Verbesserung der Fonds zu erhalten :
vielmehr machte sich die berzogl. Kammer auf Kosten
der Academie einen erheblichen Vortheil durch den
Aversionshandel über die Rückstände der 1557 ange
wiesenen 3000 8l, (2 B. S,. 124. 318.) wenn gleich
dieser Vertrag den Titel einer Gnadenbezeugung er
hielt, und gewöhnlich eine neue Dotation genannt zu
werden pflegte. Bey den erbeblichsten unter den Pri-
vatwohlthaten , der geraischen Erdschaft, (5 Bi S.
73.39.) und dem v, smithschen Vermächtniß (3 B. S.
119. 4B. GS. 317.) hatte die Academie ein vdllig dDm
li&lt;es Schicksal.)

pm

Ueber die Cultur, künftliche Bildung und. Fillutig des
Schiffsbauholzes. Eine von dem hohen Admiralt:
tits-Collegio zu Kopenhagen durch die Landbaus:

haltungs-Gefellíchaft dafelbft grkrönte Preisschrifsnt-
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Entworfen von Hérrmanu Friedrich Becker, Forft-
Infpector der Stadt Roftock ; der kónigl. Márkifch-
ókonomifchen ,. der. Mecklenburgifchén naturfor-
schenden Gesellschaft Mitgliede. Mit einem Kupfer.
Leipzig, in J. B: G. Fleischers Buchhandlung, 1804.
12x Bogen in Octav,

De Preisfragen, welche in dieser vox dem Abdruck"noch einmal nachgesehenen und mit den seit 1799
gemachten Erfahrungen verglicherten Schrift beantwore-
tet wurden, waren“folgende ; 1) Welches Erdreich ist
das. beste zur Ziehung Jol&lt;er Holzarten, die die Schiffss
werften erfodern, und wie müssen diese Bäyme gewars
tet werden ? 2) Kann; man durch irgend eine Kunst
dahin gelangen, diesen Bäumen die erfodexte Form zu
geben, ohne ihnen dadurch zu schaden ? 3) Wann müs-
sen die Bäume gefällt werden ? 4) Ist es vortheilhaft,
die Rinde abzuschälen, ehe man sie fällt? und wann
und. wie muß sie alsdenn abgeschält werden ? Darnach
Hat denn auch die Abhandlung selbst vier Abschnitte
erhalten. In dem vierten Abschnitt erklärt der Hr.
Verf. das Abhauen..der Bäume im Winter , wenn sie
saftlos sind , zur-Dauerhaftigkeif durchaus nothwen-
dig. Er schlägt aber-sür den Fall, da man die Rinde
der Eichen zur Lohe nicht entbehren kann und will, zus
gleich vor, daß man die im Winter gefällten Stämme
nebsi den Zweigen bis im May liegen lasse , weil fo»
dann einige Tage später, als die Rindyx von stehenden
Bäumen reißt, -auch die Rinde von den"im Winter ges
fällten Eichen abgelöset werden könne : uwrd.man das
durch nicht allein reifes in der rechten Fällzeit gehaue-
nes Holz, sondern aiich die Lohe erhalte, Er beziehet
fich hiebey auf eine im 2-Heft des 2 Bandes der An-
nalen. der märbischen . deonomischen Sesellschaft yu
Potsdam abgedruckte, von ihm eingesandkfe Abhand-
lungs die mir bisher nicht vorgekommen ist,

zi 3t Ia wed |

Vom himmlischen Sine "in der Christen-Msral, öder,
wir sollen s&lt;on hier für eine Kndere' Welt €ime
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Eine moralisch-religidse Abhaudlyung int vier Vor-
trägen. x. Was es heiße, für eine andere Welt
leben, 2. Wie es geschehe. 3. Warum es gesche-
hen müsse. 4. Welche -selige Folgen es habe. Vou
Heinrich Sräpengießer, des Predigtamts Ean»-
didaten. Berlin, 1804. Gedruckt: bey Georg De
&gt;er. 6. Bogen in Octav.

be dem Titel erhellet der Inhalt dieser dem Durcht,"€ Herzoge gewidmeten Abhandlung hinlänglich,
Jeder Abschnitt haf zwar die äußere Form einer gw
wöhnlichen Predigt ? diese Predigten sind aber nichkwirklich gehalten.-DerHr.Verf.ließsielantderBWorrede drucken , theils um seinen hiesigen Lebrern,
die ihn in feinen academischen Jahren mit Rath und
SScoftanb. unterftüGten , vorifiglid) den Herren Prof,
Martini, Ziegler, Lorrmann und Rönnberg,
seine Daufkharleit dffeatlich zu bezeugen 3 theils damit
eine größere Anzahl seiner Mitbürger , als diejeuige
ist, auf welche ihn sein jeßiger kleiner Wirkungstkreis
einschränkt, aus diesem Versuche abnehmen möge, in
welchem Fache er seinem Vaterlande zu dienen wünsche,
und ob er es könne. Als Beweise einex guten Vorbe»
reitung jum Predigtamis ist diess Schrift auch ohne
Bedenken anzunehmen.

Pflichtmäßige Denyneiakion abseiten des €, R. Ams
berg, als Pächters der Güter Rambow und Scharfs
fiorf , contra ben. prdfibirenben. in. SDírectorio dex
Mecklenburgis&lt;en Feuer-Versicheryngs - Gesellschaft
unb SBerpádtern, puncto Ermangelung der Feuers
Eimer und. präsumirten auswärtigen Neben AsFecyyranz. Deuen resp. Herren Ipferelssuten zugeeigaekt;
x Bogen in Quark. .

li" der Vollständigkeit willen jeige id) audy diesengedruckten Bogen an,' der sich, so wie das Uedris
3. was Dy, A. bisber hat drucken lassen, bloß darchSonderhartsit außjeichnel.

Äs
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1l.

Beleuchtung elner Stelle im ersten Hefte''der historie
- schen Berschtigungen des öffentlichen Urtheils über

die durch“ die framzdsische Orrypation des Kurtürs
stenthums Hannover dayelbst verantabten militairiz
schen Mäaxregeln. -- Von Rark'v: Dleclenburg,
vormals Hauptmann bey der Kurhanndverschen
Garde zu Fuß. (Lerner gewarnt recht thun,
Virg. Aen. v. Voss B, 6. v.. 639.) Janugr“'r304.
IT Bogeu in Octav, |

egen die Vertheidigung des Hru, v. 97. (6 'B.
S. 21.) war seit ihrer Bekanntmachung nichts

'geäußert worden, bis der Verf. der auf dem
Titel benannten, zur- Rechtfertiguvg der Anordnungen
des G. F. M. Gr. v. Wallmoden geschriebenen Bes
richtigungen, der Sache in einer solchen Verbindung
erwähnte, daß es dem Hrn. v. 97. ndthig schien - sie
fochmal öffentlich in Anrege zu bringen. Es war
Rämlich gesagt? „Der Feldmarschall Gr. v. Walmo»
Sen-bimbotn fi nur $t schr abgeschre&gt;f worden,
wenn er zuweilen die Geseße bey Seite seßen! und nach
eigenen richtigern Principfen procediren zu müssen, gko
glaubt habe.“/ Und gleich darauf ist hinzugeselßzt, , es
würde“ leicht: seyn - evident: zu erweisen - daß das Vers
fahren des Feldmarschalls gegen den „Dru. v. Bülow
and v, Mecklenburg nur -den einin Fehler gebabt
di Gg habt;



234 Annstalen“ der Rosiokschen
babe, auf einen einzelnen: Fall beschränkt geblieben zu
seyn.“ Da der Berichtiger selbst gestehet, daß bey dem
Verfahren gegen ben Hrn. v.B. und gegen den Dri.
$; 277. die Geseße bey Seite gesekt worden : fo ist dies
wohl eine hinlängliche'Bestättigung- desjenigen ,? was
beyde dffentlich und ugawiderlegt vortrugen. - De
Grundsaße" des Despokämus-"daß. man die Geseke by
Seite setzen könne, wenn man seine davon abweichen-
den Principien für richtiger hält, und daßres gut sey,
dies oft zu thuu, wird daf. Publicum sicher nicht bey»
stimmen.

2e A

qetipund der Anzeige von Meiners G&amp;schichts der Entstebung und Entwickelung
der hoben Schulen. ---. Viertes Buch. Ge-
schichte der Privilegien hoher Schulen. 1. Ge-
schichte der academischen Gerichtsbarfeit. Die
den Universitäten yerlichene Gerichtsbarkeit , die man
von ber Gyemtíon der Lehrer und Lernenden von der
ordentlichen Gerichtsharkeit sorgfältig unterscheiden
muß, hat immer auf den verschiedenen Universitäten
einen sehr verschiedenen Umfang gehabt, und überdem
auf jeder einzelnen Academix von Zeit zu. Zeit mancher:
ley Abwechselungen erlitten. Die ältesten hohen Schu-
leu existirten wenigsiens zwey volle Jahrhunderte, bes
por irgend eine das wichtige (?) Vorre&lt;t erhielt, über
Leib und Leben zu richten 3 nur wenige erwarbeu es in
der Folgs&amp; und dencn, die cs erwarben, ward es in späs
tern Zeiten bisweilen wieder eingeschränkt. Man muß
ferner untersuchen , ob sie die geistliche Gerichtsbarkeit
gleichfalls erhielten ;. oß die Civil Jorisdiction auch
dingliche Klagen unter sich begriff / ob und wann die
von dem academischen Foro gefällten Erkenntnisse apellabel waren, und. inwiefern Lehrer und Qernenoe auß
Fremde an das academische Gericht ziehen kongten, oder
dem Foro des Beklagten folgen mußten. (Die biefiat
Academie erhielt-gloich. Anfangs im äbrigen die vd
ge Gerichtsbarkeit z- nyx daß die bigentlichen peintjehen. a
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Sachen theils dem Bischöfe“ zu Schwerin, theils n
weltlichen Richter vorbehalten wurden. (1 B; S:: 73.)
Nach mancherley Streitigkeiten. ward in der 'Coffeot-
dienformel bestimmt, daß det Rath in Criminalfällen
den Angriff und die Execution allein haben , das Ue*
brige aber gemeinschaftlich besorgt werden solle. (2 B-
S. 212.) Zugleich ist darin ein gemischtes Gericht füt
diejenigen Händel ge wähl? in weiche academisehe und
städtische Jurisdictivns: Verwandte mit einander“ geras
then. Indeß ward dadurch" die Veranlassung zu teuer
Streitigkeiten nicht gehoben. Im tekten Erbverfrage
(2 B. €: 103. 100.) ist die Eriminal - Jurisdiction,
mit Ausnahme ber Erecutionen - "dex Academie ganz
überlassen ; auc&lt; außerdem wehen der Jurisdictiqusgränzen manches: bestiinmet.) =* * I Göschiehte- des
Rechts / Statuten 3. gebeoder Geser38
máden. Diers Recht ist eben (9 alt; al8 bic eigne
Gerichtsbarkeitz“ Män fand es vatärlich; daß zahlreis(bé Gorporationen por febrerm no fernenbem gleich
andern Gemeinheiten gewisse Cagmmgen maditem vie
sör alle Mitgliederen und deren Uebettretingentweder mit der Ausschließöug gps der Gorpotatibn,pder mit dem Verlust* Mee oup: verknüpft wär
re. Das Natürliche dieses Rechts ward beyttahe fit
ollen Urkunden anerkännf, in weichen höhere Gewülken
das Recht zuerst seibst Se oper bestätffisteit:(Auch inder hiesigen Coyporbicnforme! von. 1563 if
ber Ausdru&gt; gewählt : / 7 Nächdem auch billig , daß
dem Ehrw. Concilio seine vorige Macht und Frei
Heit, nothwendige Statuka zu machen oder die alteit
ju emendiren, gelassen werde; 2c, ) Förmliche Er:
theilungen dieses Rechts erfolgten nicht eher - als bis
hohe Schulen das stillschweigend erlangte Recht pu
weit ansdehnteni , oder his die Vorzesegzten derselben
glaubten, daß ein solches Recht mit, der ihnen zuköm*
menden (Giwalt nit vrreinbarlich sey- Keine hohe
Schule erhielt ein unbeschränktes e und nod wentgef
ein ausschileßliches Recht, Statuten zu mächen. Diese
gesegzgebende Macht war von jeher auf den verschiede

Gg 2 nen
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ye" hohen Schulen sehr. vexschieden, und änderte. sich
hennahe alleuthalben zu verschiedenen Zeiten ab : auf
emer war sie genau. bestimmt, Die „hohen Schulen

strebien darnach, dies Vorrecht, wie alle. andere , auß
zudebnen, die höheren und untergeordneten Gewalten
pernechten wiederum nicht selten, es einzuschränken ; ss
daß bieraus ernstliche „und langwierige Streitigkeiten
entstanden. Im Ganzen; ward die Autonomie hoher
GEdulen.;in späteren geiten mehr zutamwengezogen,
die Gerichtebarkeit hingegen erweitert. [Von den
Statuten der, rostocfschen Universität habe ich schon bey
einer andern Felegenheit (10B. S. 274.)das Haupte
fächlichste angefüh 4, daher ich. mich bier darayf bezie:Peu. Fann. ) lij schichte des Rechts. hoher
Schulen, Vorgesetzte, Beamte, „Unterbediente,
upoJL ebrer zu wählen; cu Allgemeinen hattenbic Wrters Universitärep das Recht, Vorgesette, Beame
te, Le rer unb Unterbebtente qu toáblen, in-eínem gràe
fern Umfange, als die jüugern ; indep erweiterten zus
dllige Umstände dies auf einigen , und schränkten es

auf, audern. Unjversieäten von Zeit zu Zeit ein. Kein
P- wilegrum. it opu -als. das Recht. der (rene
Wahl, wenn es im, giggsten übertrieben wird, Nir«
ghé „Muren, Verfasse | dnb Vermaltng Ächtechter,is quf den Unfver n + wo man „Yorgesegte und
Bea te, Lehrer und Unterbediente ohne höhere Leitung
wählte, „Beyde besjertett.sih auf den meisten hohen
Echu!en. in cben dem Verhältnisse , in weichem wan
das bedenkliche Wahlrecht beschränkte: und beyde kind
am vollkommensten auf.den Universitäten, wo von dem
freven Wahlrecht wenig „öder gar feine Spuren übrig
gebeten, sind. (Man sollte glauben ,. daß dies alles

esultafe wären, die aus. den in diesem Abschnitt ent-
haltenen historischen Nachrichten abgeleitet worden :
das-isi aber der Fall gicht. Es scheint vielmehr :diese
so öllgemein vorgetragene, Behauptung dazu: dienen zu
sollen, daß man der göttingischen Universität , die
der Hr. Verf, nnn eipmal als die Erste von allen dar-
stellen will) es nicht als einen Mangel anrechne ^ daß

eren
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deren Wahlrecht so beschränkt ist. Nun hin ich. freyz
lich auch nicht der Meinung , daß es anzurathen sey»
dem Univerhtäts-Senate die freye Wahl“ ihrey Lehverg
oder gar die Wahl anderer Borgeschten „. gls. des Res
etors, zu überlassen : aber im sehe auch keine Grändey
warum man ihn bey der Wahl der Professoren nicht
befragen, oder ihm die Wahl des Recto1s oder der
Unterbedienten entziehen wollte, Denn wenn gleich
die Wahl der Unterbedieuten nicht immer die besie
seyn mag, so würde das bod), lant der. Erfahrung,
nicht anders werden, wenn die Wahl auch von andern
geschichet. (11 B GS. 52. 218.) Und wenn die mei-
stens von einer bestimmten Ordnung abhängige Wahl
des Rectors gegründete Erinnerungen teidet:- sy liegt
das entweder daran, daß man einen zum Rector nicht
brauchbaren Mann zum Professor wählte , oder daß
eine fehlerhafte Verfassung der Academie dem Rector
Geschäfte zugetbeilt hat , die. nicht jeder brauchbare
Professor übernehmen kann.) == - Die Kanzler ber Mni
versitäten wurden zuerst von-den Päbsten ervannt , und
es war etwas bis dahin Unerbörtes; daß die weltlichen
Gtifter der Universitäten zu Wien und Ingolstadt
die Kanzler ihrer hohen Echulen ernannten , und daß
der Pab/t den Facultäten in Ingolstadt die V-ilmacht
verlieh , ohne Zuziehung -des Kanzlers die höchsten
academischen Würden zu ertheilen. Nach der Refor-
matiou maßten sich die protestantischen Fürsten und
Freystaaten bischöfliche Rechte, und mit diesen die Rech:
te der Kanzler an : andere Fürsten ließen sich setbst und
ihre Nachkommen in den kaiserlichen Gnadenbriefen zu
Kanzlern ernennen , oder sich wenigsiens das Recht ex-
theilen ,/- Kanzler und Profauzler seen zu können.
Keine. deutsche Universität erhielt , so wie Opford,
Cambridge und Lund das Necht, ihren-Kanzler seibst
zu wählen. Häufig ward von den römischen Päbsten
guch bestimmt, wer während der Erledigung der Stel?
le, mit welcher die Kanzlerwürie verbunden tar, a
die Stelle des Kanzlers treten solle. (1 B. S, 72 83.)
&gt; Die Päbste bestellten häufig Conservatoren der ted

Gg3 te,
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te, (Urk. Bestätt. Anl. 8. Rost. Etwas 1738
S. 540. 668. 1739. S. 889.) um die Streitigkei-
ten zwischen. den Universitäten und aadern zu entscheisden. Mit der Reformation hörte dies auf, ——Siejenigen Aufseher, weiche inan-vyormals Superintenden»
ten, nachher Directoren der Universitäten und Facuttä
ten nannte, wurden bisher von! Landesherrn- besoldet,
und finden sich nur auf einigen Universitäten&gt; Die
SRectoren werden allenthalben von der Universität selbst
erwählt, kur Salamanca , Turin , und Mainz
fcit feines neneu Ginvidtung ,' ausgenommen; Die
Art der-Wahl ist aber äußerst verschieden. Halle war
die erste oder eine der ersten, welche eine Ordnung der
Facultäten dabey anwandte. (Schon über hundert
Jahr früher ward in Rosto&gt; die Ordnung der Facul-
täten; verbunden mit einer Abwechselung der fürsilichen
uud räthlichen Professoren (2 B. S. 210.) bey der
Rectorwahl grundleglich gemacht.) — Die Zahl der
übrigen Beamten und Unterbedienten ist sv versthseden,
als ihr&gt; Beschäftiguug. Gewöhnlich wählten die Uni-
versitäten sie selbt. == Ueber das Recht , die Lehrer
seibst zu :wähien, läßt sich wenig Bestimmtes sagen, 'In
dea ältesten Zeiten fand eitt sole&lt;es Wahlrecht gar nicht
Statt: vielmehr entstanden 'die ersten Universitäten
durc) Lehrer, die sich selbst diesem Berufe widmeten,
ohue von irgend jemand Erlaubniß oder Unterstäßung
zu erwarten. Erst in der Folge, wie Freyheiten und
Unterstüßungen von Seiten des Staats und dewPäbste
Hinzufamen, entstand eine Art von Verbindnng unter
den Lehrern, und die Nothwendigkeit einer Qualifica-
tion zu diesem Berufe Wie die Universitäten mit den
Collegiengebäuden versehen, und die Vorlesungen mei-
stens darin gehalten wurden, entstanden dadurc&lt; andes
re Beschränkungen der Lehrfreyheit. Und. als“endkich
Besoldungen ndthig wurden, die nur wenigen 'zu Cheil
werden konnten / ward die Ernennung von deinjenigen
aithängtg , welcher die Besoldung hergab ; wiewohl
ehrbeß den Professvren meistens ein Präsentations- oder
wenigsiens ein Nominationsrec&lt;ht , wenn aqu&lt; une5
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Beschränkungen und mit Ausnahmen , zugestandeit
Paro; Der Universität zu Sörtingen ward aller
Antheil an der Wadl! sogleich entzogen. (Im Anfan«
ge. hatte die hiesige Universität die Wahl selbst, (1 B:
S. 180.) nachhin ward durch die Concordienformel
(2.B. S. 211.) die Besiellung der Prosessoren den bey»
den Patronen, und' zwar äuf vorhergehende Nomina»
tion der fürstlichen oder der räthlichen Professoren zu-
gecignet. Was zwischen. diesen beyden Perioden liegt;
ist ziemlich unbekannt, und der für die Geschichte der
Ycadeatie intercssante / vermuthlich erst im 16 Jahr»
hundert. geschehene Uebergang von der einen Wahlart
zur andern, bedarf noch einer Aufklärung.)

I.
volgende für mich nicht ganz erfiärbare Anzeige, die

zur Geschichte eines vormals angeführten Buchs
(Go B. S. 209. 267.41 B. S. 32.) gehört, entlehne
ich aus dem schwerius&lt;en. Intelligenzblatte::

„In den Acten in Sachen der Scharfsdorfer
Windmühle, dje ich zu meinem Privatgcebrauch.drucfen
ließ, findet sich eine Note des Jnbaits: —

Der Hr. Landxath = v. Both — handelte bona
fide: deun, er äußerte : „Wie kann das Hosge«
rüht gegen mich. sprechen ; ich bin ja Beylißer
des Hofgerlchts 7 und ziehe meine Diäten aus
demselben ?//* :

Das herzogliche Hof- und Landgericht zu Güstrow hat
ex officio obige Note gerügt, selbige als das Ansehen
besselben beleidigend erkannt / und es mir anbefohlen,
öbige Note dahin zu- berichtigen : .

* * daß. der-Hr. Landrath v. Both, bey “einer etwa»
nigen Aeußerung der Art in seiner Rechtssache,
fich nur auf die ihm als außerördentlichen Bey-
stet des Hof» und Landgerichts deywohnende
Rechtskenntniß berufen habe : dagegen die Note
des Impressli involvire : „daß das Hof- und Land-
gericht nicht wider ihn sprechen könnte , weil er
Beysiker des gedachten Gerichts sey,“

Dem
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Dem gemäß berichtige ih. hirdutc&lt; ob ge Note , als
allein die dem Hrn, Landrath v. Both beywohnende
Rechtsfen! tniß, nicht aber desjen persönlichen Einfluß
beicleub, so wie es der hohe Befcht im Allgemeinen
und Besondern mit sich bringt z da mir diezer strafba-
re Unfug zugleich auts nachdröüclichste verwiesen, und
alle Kosten, =- auch die fiscalischen, =- weil die ganze
Sache in fremd n Händen , auch in der Stcititution,
desert geworden, == mir zuerkannt sind.

7“Amsberg,
nur noc&lt; bis Trinit, d. J. Pächter zu

Rambow .und Scharfsdorf.

vine am. 37 May b. TJ. gehaltene Versammlun€ pet medi. vampietet fy Ae li sammlung
ändern dazu bestimmt, zu enticheiden , welchem Con-
currenten der Preis in Absicht der zweyten Preisfrage
(14 B. S. 338.) zuzubilligen sey. Die Gesellschaft
Hielt dafür / daß keine von den eingegangenen Preis-
schriften sich zur Ertheilung des Hanptpreises qualificss
re: dagegen ward dreyen Abhandlungen das Accesät
von 10Friedrichsdor zuerkannt, weiche, wie sich nach
Entsiegelung der Zettel ergab, vom Hrn Prof, Wiese,
Hrn. Doct. Völker in Erfurt, und Hra. Mag.
Rarsten eingesaudt warez.

"

Be 4-44

H“ C. R. H7artini wird uns auf bevorstehendenMichaelis verlassen. Er hat einen Ruf nach
Würzburg .a)s Professor der Kirc&lt;engeschichte und
biblisch - morgealäudischen Litteratur und als Mitglied
des dortigen protestantischen Consisigrify mit 2400 Fl.
Grhalt, angenommen.
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Ad nouam conftitutionem feudalem "Megapolenferi;
Suerini d, :XII Febr, MDCCCII emanatam , er

Declarátor-Verorduung wegen der bey Lebnsver-
üufSeruügén eiureifsender Misbrüucbe infcriptam,
commentatio, quahi, poft perá&amp;ta examina folita
illufri Iüréconfultoram Ordini in Academia Fri-
dericíana pro fummis jn vtroque iure honoribus
et. priuilegiis doctoralibu$ confequendis obtulis
Carolus Fridericus Dabelow; Jurium: Candidatus,
Halae, formis Io; Chrift; 'Hendelii, MDCCCII.

Ad nouani éonftitutionem. feudaleni Megapolenfen,
Suetini d, XIÍ Febr, MDCCCII emanatam, et

Declavator- Verordnung e d der bey Lebnsvér-
äufzerungen einreiszender Misbräuche infctiptam;
Commentativ, ÄAuctote Catrolo Friderico Dahe!ow,
Iuris vtriusque Doctore, Halae, .forimis Io, Chrift,
Hendclii, MDCCCIL 6 Bogen in Quart,

er Hr. Verf. vormals Amtsverwalter zu Wa-
"S rin *), haf in dieser seinerJuaugural-Dispys

. kation die Vertheidigüng der Declarator-Ver«
Prbnung gegen ben frt. i. YDinterfelo (11 B. S.
393.) übernommen, inbet im bie SBertDribigung be$

hos db E»
*) Bey denjenigen potfállen, bie feine Gatlaffang-bemitti

sen, bat i iid der Hr, Dro, Dabplow in
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$n. R. R. Rröger nicht hinlänglich scheint. Er holt
aber etwas weit aus , füllt den größern Theil seiner
Schrift mit einer Erörterung der Frage : Ob nach
gemeinem Lehnrechte die Söhne ihres Vaters Schul-
den übernehmen, oder der Lehn« und Allodial-Erbschaft
zugleich entsagen müssen, = die meines Ermessens viel
kärzer hätte vorgetragen werden können, == und fertigek
die Hauptsache mit den leßten vier Blättern ab. Nach»
dem nämlich im 6 25 bemerkt worden, daß der Hr. R.
R. R. an dem Hrn. v. W. einen überlegenen Gegner
gefunden, und im 6 26 hinzugefügt ist, daß der lektere
theils gegen die Form , theils gegen den Inhalt Erin-
nerungen gemacht: so sind im 5 27 die Erinnerungen
gegen die Form im Allgemeinen angegeben ; besonders
aber wird im 6 28 angeführt , daß es wohl einigen
Anschein haben könnte, als wenn der Hr. v. W. Recht
hätte, „scilicet 1) ideo, quod de proic&amp;o coustitue
tionis declaratoriae in conuentibus antecomitialibus
deliberatum non fit, id quod ex conftitutione ducatus
Magnopolenfis fieri. debuit, et quod. 2) ex. coaclufo
Ordinum. prouincialium depuratio de effectu confe»
rentiae inter illam et curias feudales. habitae ad co-
mitia prouincialia referre, et de hac relatione deli»
berari tantum in proximis comitiis ,. non iam con-

cludi debeat,* "Diese Argumente werden im 6 29
damit widerlegt / daß 1) die Absicht .der Intimation
auf den Antecomitial-Conventen nur seyn könne, damit
die Stände das, was vorkommt, vorher wissen, und sich
darauf vorbereiten können 3 mithin eine sol&lt;e Intima»
tion bey Dingen, die shon früher vorbereitet worden,
nicht nötbig jey; und daß 2) der Endzweck eines ab-
zustattenden Berichts doch kein anderer seyn können,
al$ na&lt; dessen Vortragung weitere Deliberationen zu

halten,
alle, durc&lt; eine gedrn&gt;te Schrift vertheidigt, Da
dieser aber solche, dem Vernehmen na&lt; mit zu vieles
Heftigkeit abgefaßte Schrift in der Folge seid unter»brüdt bat, unb mir bisher kein Exemplar vorgekom“
Then ijt: (o babe id) bavon keine Anzeige liefern kön?
nen, Suimi(den mil ib benn body bep bie(er Gel
genheit ihr Dasepn gnmerken.
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halfen; und die ndthigen Beschlüsse zu fassen. Erheb-
licher hält der Hr. Verf. nach dem 6 30 die zweyte
Ginmenbung bed fru. v. YO. ,conftitutionem fcilicet
tanquam legem declaratoriam fubfiftere non poffe,
quum, quae in ea allegantug, veteres. confuetudines
feudales Megapolenfes, vel non exítent, vel non fuf-
ficienter demouftrari poffint;* und er giebt zu , daß
daß der Hr. R. R. Rrüger den übernommenen Be-
weis nicht geführet habe. Aber solcher Weitläuftig»
keiten bedarf es auch seines Ermessens ni&lt;t. „Me
quidem haec omnia non curant; quum conftitutio
documentis a Krügero prolatis non innitatur, et ne»
quidemad illa fe referat, fed iu genere confuetüdi«
nibus feudalibus Megapolenfibus , atque has'vnice
fpectet. lam nomen conftitutionis, quo haec dec/a-
ratoria infignitur, demonftrar, iu illa de declaran.
dis confuetudinibus feudalibus Megapolenfibus ori»
ginariis, per incongruam iuris peregrini applicatio
nem et opionionem lureconfultorum dubiis factis, iis-
que reftituendis agi. Nes itaque in eo tantum ver-
fatur, 1) an in conítitutione quidquam pro confuetu-
dine origibaria Megapolenfi venditatum.fit, quod re
vera non eft; 2) fi, quae in conftitutione obueniunt
principia, originetenus confuctudines Megapolenfes
fuerunt, anne illis per contrariamconfuetudinem: de»
togatum fit, ita vt noua legislatione opus fuiffet, ate
que declaratoria non fuffecerit,.^ Er beantwortei die
erste dieser beyden Fragen in dem 5 31 damit , daß
schon nac) dem longobardischen und deutschen Lehnreche
te den Söhnen kein Revocations- und Retracts- Recht
zustehe : und dies auch in Mecklenburg um so mehr
seine Anwendung finden müsse, „quum a) feuda Ma»
Bhopolenfia Germanicae quoque originis fint, b) po-
tcftas Vafallorum de feudis difponendi hic latior fit,
quam in aliis Germaniae prouinciis , €t denique c)
in dncatu Magnopolenfi etiam reperiatur vetus illud
lus protimifeos agnatorum pro bis folis, qui a latere
Yeniunt, introductum, quod omne ius reuocandi et re-

Urahendi filiorum WET - Die Argymente , die3 er
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der Hk. v. W. aus ältern Documenten , aus deim 8
Zrt. der Reversalen von 1572 und aus den Projecken
des Husanus und Cothmann entlehnt hat, erklärt
er für unzureichend. Gleichergestalt hält er es nach
dem 5 32 für älteres deutsches Recht, daß dje Agnaten
nur revociren können, wenn ihnen das Lehn nicht zur
Ausübung des Vorkaufs angeboten ist : und folgert
also daraus, daß dies auch für eine ältere mecklenbur-
gische Gewohnheit angenommen werden müsse. Da
nun nach dem $ 33 eine entgegensichende Gewohnheit
nicht vorhanden ist : so folgt deun in dem ß 34 der
Schluß: „Quae quum ita (int, omais quaeltio ; an
nostra constiturio declaratoria esle. poslit , exulat,
Si enim I, quae in es continentur , cum principiis
Iuris. Germanici feudalis antiqui quam optime cone
veüiunt, et cum ipfa feudorum Megapoleufium- nas
tura er conditione; 1I, nulla confuetudo derogatoria
et abrogatoria probari poteft; et denique III, legis.
Jator fines conftitutionis declaratoriae in illa non ex*
eeffit; non video; quid illi iure obiici queat;'*

Man wird aus-diesem Auszuge sich: überzeugen, daß
die Abhandlung für das mecklenburgische Lehnrecht gar
keinen Werth habe. Was über die Verbindtichkeit
der Descendenten des veräußernden Lehnmanns um-
ständlich vorgetragen wird , giebt für diese Controver-
se keine neue Ansichten : und auf die Usual-Jnterpreta»
tion des Lehnhoses , die doch allerdings von Wichtigs
keit ist, hat der Hr. Verf. keine Rüksicht genommen;
Von den übrigen Gegenständen , worauf es bey (bet
Declarator-Verordnung ankommt , hat er keine voll!
ständige Kenntniß gehabt, auch nicht einmal die von

n Fi beydey Hauptschriften hinlänglichenußt,

2,

Beschluß der Anzeige von Meiners Geschichte der Entstehung und Entwickelung de
hoben Schulen. - Viertes Buch, 1V. G*
schichte dex academischen Würden, Academiseh,t
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Gabe ober SBürben finb feperlid), ober Dod) veniaftens
rechtmäßig, ertheilte und empfangene, bald beschränkte
bald unbeschränkte Rechte, Wissenschaften “und Künste,
die auf berühmten (?) Schulen von dffentlihen Lehrern
vorgetragen werden, lchren und üben zu dürfen. (Die
Doctor- und Magisterwürde-ist meines Ermessens jetzt
ein öffentliches von einer competenten Behörde eriheil-
tes Zeugniß, daß ein Gelehrter in den deshulb anger
stellten Prüfungen soviele Kenntniß einer bestimmten
Wissenschaft bewiesen, daß er vines fremden Unterrichis
nicht weiter bedürfe. Ehemals wär es ein Zeugniß)
daß der Promovirte die Stelle eines Lehrers auf eincr
Academie zu übernehmen im Stande sey. . Die Gras
de des Baccalaurei und der Licentiaten sind durch die
veränderte Anwendung so verwischt, daß es schwer wird,
bie eigentlichen Gränzen dieser geringern Grade zu be-
stimmen, Alles übrige halte ich für zufällige Neben-
dinge. ):: Beym Aufattge. ber Universitäten kannte manidiese Grade nicht : erst amy Schlusse des zwölften oder
im Anfange des dreyzehnten Jahrhunderts schripen sie
zu Paris entstanden zu seyn ; und sie wurden in den
sogenannten freyen Künsten früher als in andern Wise
senschaften ertheilt, Nach“ den päbstlichen Privilegien
gab der zum Kanzler besielite Bischof oder sonstige
Geistliche die Concessivon dazu: in den kayserlichen Pri-
vilegien haben sich die deutschen Fürsten meistens ents
weder selbst / die Katzlerwürde , oder doch das Rechky
den Kanzler zu bestellen, ertheijen lassen. Die Form,
welche dabey beobachtet wird, ist sehr verschieden. In
Rostoc&gt; ward sogleich bey der Stiftung der Bischof
von Schwerin zum Kanzler , und dessen hiesiger Ars
thibiaconus zum Stellvertreter während einer Vacanz,
destellet, (x B. S. 72.) Mit dem Bißthume gieng
nachhin die Kanzlerwürde an die Herzöge über.) -- V.
Seschichte der Pfalzgrafenwürde, und ihrer
Privilegien. =- Yl. Geschichte des sichern Ger
leits, der billigen Mitschäzung vonWohnun:
gen, und anderer damit verbundenen Vorrech-
te, des Rechts, große-und kleine Boten zu hals

ten,
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ten, vorzüglich oer2Sefreyting von öffentlichen
Abgaben und. Lasten. Das schon in der Authen-
tik des Kaysers Sriedrichs 1 begründete sichere Geleit
ist in späteren Zeiten unwichtiger geworden, als es am
fänglich seyn mogte. Die ehemalige Bestellung der
Taxatoren zur Bestimmung billiger Micthspreise haben
ebenfalls vorlängst aufgehört. Die großen Boten,
welche den Studirenden Geld vörstreckten, und die klei-
nen Boten, welche Briefe und andere Sachen in das
Vaterland der -Studirenden , und von daher wieder
zurüc brachten, finden sich auch uur in den ältern Zei-
ten erwähnt. Die Befreyung von Steuern und am»
dern öffentlichen Abgaben ist vermuthlich schon einige
Zeit nach Errichtung der ersten Universitäten entstan»
den, und an sich allgemein geworden, aber doch in ih-
ren nähern: Modificationen sehr verschieden ,/ und bey
den neuern Universitäten wieder mehr eingeschränkt, um
den sonst unvermeidlichen Widerwillen der Bürger ge
gen die Academiker zu mindern. (Die älteren Ver«-
hältnisse der hiesigen Academie in Absicht der Immue-
nitäten; welche durch die, Stistungsbulle in eben: dem
Umfange verliehen wurden, in welchen fie bie Univers
täten zu .Cölln, Wien und Leipzig erhalten hatten)
Iassen sich einigermaßen ans beyden Concordienformeln,
(2:35, €). 214.331. 339.) bít neueren aber au$ dem Let
ten Erbvertrage (2 B. S. 135.) ersehen. Eine Aus-
einanderseßung der Verhältnisse jeder einzelnen Beo
freyung, die ihren guten Nußen hätte , erfobert nod)
mancherley Nachsuchungen.) VIl. Geschichte des
Rechts der Cheilnahme hoher Schulen an den
Beratbschlagungen über öffentliche Angelegen-
beiten; des Rechts und oer. SveyDeit oer Cen-
sur; der Patronatrechte, und des sogenannten
rótuli nominationum ; des Rechts der Sreyung:
der Jagdgerechtigkeit; des 8Nec&lt;ts, Apotheken,
Weinschenken u. s. w. anzulegen. Das Ansehen
mancher Universitätslehrer veranlaßte zuerst wohl , daß
Abgeordnete voa den Universitäten zu Kirchenversamm*
lungen, und-alligemeinern Verjammlungen der Stände

ein»
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eingeladen wurden: und bey manchen deutschen Univer-
fitäten kam noch der besondere Grund hinzu, daß man
ihnen solche Grundstücke zum Fond anwies, deren vo-
rige Besitzer das Recht hatten 1 auf Landtägen zu er
scheinen. (Die hiesige Academie hat dies Recht nie
gehabt, auch solche Güter, deren Besiß dazu hätte führ
ren können, nicht erhalten.) = Gc&lt;on in den frühern
Zeiten hatten die Universitäten das Recht der Censur,
d. h. das Recht, „Meinungen und Schriften zu priv
fen, gefährliche Meinungen und Sthriften zu verdam-
men und zu verbieten, und ihre Urheber und Verbreis
ter zu bestrafen./' Wor der Erfindung der Buchdru«
&gt;erkunst hielt es nicht schwer , die Verbreitung verbo-
tener Bücher zu hindern. Die Abschreiber sowohl als
die Buchhändler standen unter academischer Jurisdis
ction, (waren denn außerhalb der Universitäts, Städte
gar keine?) und. durften ohne Erlaubniß keine Bücherweggeben. Die. Erfindung. der Buchdruc&gt;kerkunst gab
dem Bücherwesen eine neye Gestalt ; aber man fand
doch bald ndthig, Buchhändler, Buchdrucker, und bes
sonders Schriftsteller einer strengern Censur zu unter-
werfen. Auf den hohen Schuken hatte eine jede. Fas
cultät die Censur der Bücher, die in ihr Fach schlugen 2
kein Professor durfte etwas drucken lassen , was nicht
seine Amtsgehülfen genaugeprüft hatten. (Ein-Recht
der* allgemeinen Cenjur bat die hiesige Academie, soviel
mir bekannt geworden, nicht anders, als in Absicht der
in ihrer eignen Druckerey gedruckten Bücher , ausge-
übt: die Censoren für das , was der Rathsbuchdrucker
druckt, ernennt der Magisirat, und wenn diese gleich inden letztern Zeiten gewöhnlich aus einem Rathsmitglie«
de und einem städtischen Professor bestanden, so besorg»
ke der lekßtere dies Geschäfte doch nicht im Nähmen der
Academie. Die Facultätscensur hat sich meines Wiss
sens nicht über andere als academische Schriften erstres
&gt;den sollen, wenn man sie gleich wohl einmal weiter
ausdehnte, und die theologische Facultät inshesondere
fich manche Mighräuche erlaubte.)--= Der Mangel
an Besoldungen und Unterstüßungen der LehrerQû
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Gtudirenben veranlaßte zuerst die Päbsie, auf Empfeh-
Inng mehrerer Universitäten beyden kleinere geistliche
SSeneficien zu ertheilen. Die Menge .der Empfohlnen
und die wenige Rücksicht ; bie nian. mit ber get. auf
dicse Empfehlungen nahm / eytzog aber den. rotulis
nominationum bald wieder ihren Werth. = Die
Patronätrechte der Universitäten über geistliche Stellen
und Hebungen, und die Art, davon Gebrauch zu ma
den, sind. äußerst verschieden. == Die Erläubniß, Wein
unb. Bier zy schenken, erhielten ursprünglich die Colle-gien und. Bursen. Die. Ausdehnung auf andere Per«-
sonen und andere Waätren ist zufällig entstanden. =
Voy der. Jagogerechtigkeit finbet. man. in den älteren
Nachrichten keine Spureii«

3:
einer kleinen SHrift , Von den in Deutsch-

ad land gewöhnlichen Gebräuchen bey Duel-
fen, un? über die Mittel, die Duelle abzustel«
Ten; wied nichr allein beylänfig der Duelle auf Uni“
versitäten gedacht , sondern auch der Studenten-Co-
mment,',. dies gar närrische 5 (1 besonders beschrieben. Man soll ihn eingeflthrt haben, damit derjenige,
von dem man besorgt /.er werde eine provocation bo
nuneiiren, in die Lage gebracht werde, selbst der Aus;
foderer werden zu müssen. Das Uebrige werde ich hier
nicht anführen dürfen. Auch der Vorschlag zur Ab
schaffung der Duelle, nämlich sie nur unter Aufsicht eines
Ehrengerichts zu erlauben, ist-nicht in besonderer Rück:
sicht auf Studirende gemächt.

A.

dp 10 May hat die. philosophische Facultätden Hru. Johann Hinrich Rrüger , Colla-
borator an der Schule zu 5riedland , zum Magister
ernannt.
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Ueber W!smars Handelslage , und deren . Benußung
in ältern Zeiten. Dritte und leßte Abtheilung.
Einladungsschrift zur Feyer des Pfingstfestes , vonG. D. 4. fiorrmann ,|al$diesjährigemRectorder Universität. Rostoe&gt;k, ben 19 May, 1804. Ges

- druckt in der Adlerschen Officin. 3 Bogen in Quart.
Peber Wismars Handelslage , und deren Benußung

in ältern 3eiten. Gin Beytrag zur Melenburgir
schen Handelsgeschihte , von 5. D. 45. tiott
mann, Herzoal. Meklenb. Hofrathe , der Gesch.
und Staatswissensch. Prof. zu Rosto&gt;. Rosto&gt;,
gedrucft in der Adlerschen Officin, 1804. 9 Bogenn Quart,

qx vider 9I6tbeilung firb bie historischen f£róti
ay terungen (12 B. S. 113.) bis zum dreyßig-jährigen Kriege fortgeführt. .Wigmar nahm
an dem Handel auf der Ostsee frühe einen thätigen
Antheil. Es erhielt, so wie Rostock, erhebliche Han-
deisfreyheiten in Dännemark und Schonen , e$ in
teressirte bey den Niederlagen in LTowgorod, und es
kam in der Folge auch in Verkehr mit Schweden,
Bey der Hanse gehörte es zu den ersten Mitgliedern.
In. seinen bessern Zeiten war der Handel mit lüne-
burger Salz , ein beträchtlicher Zwischenhandel miß

mancherley sonstigen Producten verschiedener Länder,un
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und die Fischerey an den Küsien von Schonen und
Lrorwegen, der hauptsächlichste-Betrieb : SBrauerey
vnd Mülzeveyp.5 euin. "iBolldrbeiten :und Lein
wurden ebtnf lle: egenstände des dortigen. Verkehrs.Der Salzhandel / zu dessen Sicherung die wismar-
schen Kaufleute den offenen Fle&gt;en Boizenburg mit
einer Mane nntgeben und befestigt hatten, zog fid) in
der Folge zuerst nam Lübeck , als die Fahrt auf der
Stepenitz eingerichtet war : der Versuch, auch zwi-
sc&lt;en Wismar und der Elbe eine Kanalfahrt zu
Stande zu bringen , fand zu viele Hindernisse. Mit
der Zeit verminderte sich aus mancherley Ursachen eben»
falls der übrige Hande!t, wiewohl: hierüber keine genaue
Nächrichten vorhanden sind. = Dies ist der wesentli
&lt;e Inhalt dieser Abtheilung , die unter dem zweyten
Titel auß mit den beyden ersten verbunden ist.

2.

e sechste und siebende Lieferung der Zeitschrift,Rußland unter Alexander -.dem Ersten,
enthält die Statuten der Universität Dorpat,
Fu denselben ist manches wiederholt; vas (don (n benundations-Acten; (9 35. &amp;. 383.11 B. S. 361.) itt
vem Reglement. für die allgemeine Bolksaufklärung,
zr B.S. 364.) und in den Vorschriften für Studi»
rende, (x2 B. S. 198.) bestimmt war. Mit Wege
lassung dieser meinen Lesern schon bekannten Dinge,
und desjenigen, was auf andern Universitäten eben so
eingerichtet, oder unerheblich ift, will. id) bas Uebrige
dier anführen. |
- Erster Abschnitt. Von den äußern Verhält:

nissen und allgemeinen Vorrechten der Univer-sität. 8 1:19.-- F 13. Die Häuser der Professoren,
sie mögen ihnen selbst angehdren oder blog gemiethet
seyn, wenn sie nur von ihnen bewohnt werden, sind von
militärischer Einquartirung und Quartiergeldern frey.
M Da es für die Universität höchstwichtig ift, mitem Außlande eine beständige unmittelbare litteräri-
sche Verbindung zu unterhalten ; so hat sie das Recht,eit
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einen litterärishen Correspondenten im Auglande *)
anzustellen, welcher die wissenschaftlichen Angelegenhei-
ten der Universität besorgt, und ein Diplom in dieser
Eigenschaft erhäit.

Zwepyter Abschnitt. Von der innern Orga
nisation. 1 Rap. Von dieser innern Organi:
sation überhaupt. 520..21.-- 5) 21. Vom Uni
versitäts- Conseil werden aus seiner Mitte constituirek,
die Universitäts- Direction - das Universität : Gericht,
das Rectorats-Gericht , die Censur:Commission , das
Deconomie Departement , und die einzelnen Facultä
ten. 2 Rap. Vom Universitäts Conseil. 8 224
46.—. $ 22. Unter den Mitgliedern des Conseils,
als solchen , findet kein Unterschied des Ranges oder
Siges statt. 5 23. Es soll bey demselben ein Proto»
syndicus angestellet werden. Dieser muß außerordent»
licher Professor der Rechte seyn. Er hat uur eins
consultative Stimme - und hey Wahlgeschäften gar
keine. Er hat die Direction dsr Sanilen be$ Gom
seils. 5 25. Wenn in den Sißungen über die Hälfte
der Mitglieder des Conseils zur bestimmten Zeit ver:
sammelt ist, so ist mit dem Vortrag der Sachen und
den Berathschlagungen der Anfang zu machen , ohne
auf die Abwesenheit der übrigen Mitglieder Rückücht zu
nehmen. 5 26. Wenn eines der Mitglieder außer den
Sißungen irgend einen Gegenstand zur Berathschla:
gung der Versammlung zu bringen hat, so übergiebt es
diesen, schriftlich und bestimmt ausgedru&gt;t, dem Rector
mit der Bitte, seinen Vorschlag unter den Mitgliedern
des Conseils eircutiren zu lassen - um diese vorläufig
von der Sache zu unterrichten, und ihre schriftlichen
Vota zu erhalten. Außerdem bestimmt. der Proponynt
einen Tag, an welchem dex Rector das Conseil zur
Entscheidung über diesen Gegenstand zusammen zu ku
fen hat, Die Pluralität bestimmet zugleich / ob dieVerjammlung an dem vom Proponenten gewünschten
Tage Statt haben soü ; und dem Ausspruche dieser

 Ji 2 Plus
3) Dieser if in Leipzig angestellt, und dazu der Collegien?

raih v. Dopprimeyer gewählt.
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Pluralität muß der Reckor nachkommen. 5 28. Alle
Das Ganze betreffende (?) Facultätssachen müssen, nach
vorhergegangenen Berathschlagungen und Beschlössen
der einzelnen Facultäten , dem Conseil vorgelegt wer-
den. 9 29. Das Conseil ist die Oberbehdrde in Cen-
sursachen. 5 32. Die ordentlichen und außerordentli:
&lt;en Professoren werden vom Conseil erwählt und bes
rufen. Vor Ausfertigung der Vocation werden die
Erwählten durch den Curator dem Minister des öffent,
lichen Unterrichts zur Bestättignag vorgestellt. 5 33.
Zur Beseßung der vacanten Stelle eines vrdentlichen
vder außerordentlichen Professors werden erst die Can«-
didaten präsentirt , und 8 Lage darauf geschichet die
wirkliche Wahl. 56 34. Am Tage der Präsentation,
wozu der Rector durch ein Circular wenigstens 3 Tage
vorher einladet , versammelt sich das Conseil. Der
Rector wendet fich zuerst an die Mitglieder der Facyl-
fit oder Klasse , in welcher die Vacanz ist , um ein
Subject vorzuschlagen. Hierauf frägt der Rector die
dbrigen Mitglieder des Conseils , ob und wen sie zur
erledigten Stelle vorschlagen. Die Nahmen sämmtlis
&lt;er Vorgeschlagenen werden in ein dazu bestimmtes,
iäm- Archiv zu verschließendes Buch eingetragen : kein
Mitglied kann mehr als einen Nahmen in das Präsen»
kationsbuch eintragen. Nunmehr frägt der Rector in
der vorigen Ordnung die Proponenten um ihre hinrei-
&lt;Dend motipirten Gründe der Präsentation. Zwar haf
jedes Mitglied des Conseils ein gleiches Präsentations»
recht, und die Verbindlichkeit , seine Gründe der Prä-
sentation zur Ueberzengung seiner Collegen anzuführen.
Doch haben in- der Regel die Mitglieder der Sacul/
fät, zu welcher das Subject gehören soll , wegen der
bey ihnen vorauszusetzenden eignen Beurtheilungsfähig«
keit des Vorgeschlagenen, in wissenschaftlicher Hinsicht
die Vermuthung für sich, Aus diesem Grunde soll,
wenn der Präsentirende nicht zu der Faeultät oder
Klasse gehört, bey welcher das Subject angestellet wer-
den soll, demselben obliegen , die motivirten Gründe

and die Belege oder Zeugnisse. der wissenschaftlichen
1 ) [
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Würdigkeit des Vorgeschlagenen mit desto größerer
Sorgfalt auszufüsren, je weiter sein Fach vom Fache
des vorzuschlagenden Subjects entfernt ist. Ueber die
moralische Würdigkeit des Subjects aber wird bey als
len Mitgliehern des Couseils völlig gleiche Urtheilsfä-
bigfeit voransgescßt. 8 35. Am Tage der' Wahl ver-
sammelt sich gleichfalls das ganze Conseil. Wer nicht
persönlich erscheint, verliert für diesen Tag sein Wahl-
recht, wenn er keine geseßtiche Entschuldigung erwei:
set : ein geseßlich Abwesender schi&gt;t sein Votum ein,
Die Wahl selbst -geschiehet , wie die Rectorwahl , so
daß über jeden Präsentirten einzeln ballottfret wird;
wo im Falle gleicher Stimmen das Ballottement wie-
derholt wird. Entscheidet sich auch dann die Pluralis
fät zum zweyken Mal nicht für einen, so giebt die Fa-
cultát den Ausschlag 5). Nurdie 8 Tage vorher in
das dazu besziimmte Buch Eingetragenen sind wahlfä»
bia. 6 36. (Andere) Lehrer, Beamte und'Officianten
wählt das Conseil durch Stimmenmehrheit, und (tellt
sie ohne höhere Bestättigung an. 8 38. Das Conseil
hat die Pflicht, alle bey der Universität angestellte Pers
sonen, wenn sie nachlässig in ihren Pflichten sind, oder
sich sonst grober gemeinschädlicher Vergehungen schul
dig machen, nach vorhergegangener gewissenhafter Uns
tersuchung und geschehenem Erkenntniß des Universi«
tätsgerichts, von ihrem Amte zu entferten, wenn zwey
Drittheile der Stimmen wider sie sind 3 worüder alss-
dann zur Besiättigung höhern Orts zu berichten ist **).
g 40, Von allen Aussprüchen einzelner Facultäten kann
an das Conseil appellirek werden, den einzigen Fall aus
genommen , wenn der Gegeustand rein wissenschaftlich
ist, in welchem Fall von dem Aussprüch der Facultät
keine Appellation Skatt findet. - 5 4x. Das Conseil
revidiret den halbjährig in lateinischer Sprache aude
zufertigenden Lectionscatalog jeder Faculkät, und dber-

gie

*) Dieser Paragrapy bat mir keinen völlig deutlichen Be-griff. über das ganze Verfahren verschaffet,
9) Auth dieser Paragraph bat, so wie einige folgende, eis

ne Dunkelheit, die id nicht heben sann, ^
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giebt ihn darauf dem Professor der Beredsamkeit zur
Redaction. 56 46. Jeder Urlaub auf nicht länger als
28 Tage, der nur wegen sehr dringender Wohlfahrts:
angelegenheiten des Impetranten ertheilt werden kann,
wird vom Conseil ertheilt. Für einen längern Tes
min, oder für Ressen ins Ausland, wird die Beststtis
gung bbfern Orts eingeholt. 3 Rap. Von demUniversitäts Direckorium. 5 47. 48. —547.Zur Besorgung der laufenden Geschäfte formirt das
Conseil jährlich einen Yusschuß unter dem Nahmen des
Universitäts-Directoriums. Dieses besteht aus dem
Nector und. den 5 Decanen. 8 48. Diejes Directo»-
rium hat die Führung der Correspondenz , solche Fälle
ausgenommen, die sich zur Entscheidung des Conseils
eignen, die Abstattung der Berichte an die Oberbehör-
den, die Bestimmung der Ausgaben aus der Reserve
kasse, welche nicht 500 Rubel betragen, die Bewahrung
der Rechte der Universität, die Revision über die inne-
xe Direction aller wissenschaftlichen und wohlthätigen
Anstalten, und die Vertheilung der Stipendien, über
die nicht besondere Verfügungen getroffen sind. Es
ertheilt Urlaubsgesuche auf nicht länger als 8 Tage.
4 Rap. Vom Universitätsgerichte. 6$ 49:52. —
6 49. Im Universitätsgerichte práfibiret ber Süector,
und dessen Beysizer sind der Decan der juristischen Fa-
cultät, nebst zwey andern zur Zeit der Rectorwahl das
zu zu erwählenden Decanen. Jmmerwährender Bey-
sißer ist der Syndicus, 8 50. Dem designirten Rector
des nächsten Jahres wird verstattet, vom Tage seiner
Designation ait bey den Sißungen des Universitätsge-
richts gegenwärtig zu seyn, nicht um seine Stimme zu
geben, sonderu um sich mit dem dermaligen Zustande
der Geschäfte vorläufig bekannt zu machen. ß 51. Das
Universitätsgericht wird vom Reetor zusammenbervfen,
so oft es die Nothwendigkeit. erheischt z' wenigstens
aber , falls laufende Sachen vorhanden sind » einmal
die Woche, und zwar am Mittwoch. € 52. Vor das
Universitätsgericht gehören, theils alle wider Professo-
ren, Lehrer oder Beamte in der ersien Instanz anbäng
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gig zu machende Klagen und Untersychutngen , theils
die dahin vom Rector zu verweisenden Sachen , über
die- ex in seiner Gerichtsbarkeit nicht entscheiden. kann.
5 Rap. Vom Rector: 6 53:64. -- 5,54. Jeder
Professor , auf den die Wahl. zum Rector fällt , hat
das Recht, die Führung dieses Amks:pon sic) abzuleh«
nen; nur muß 'er Gründe anführen ; die vom Conseil
göltig befunden werden: 4 59. Der -Reetor hat: das
Bech foldyen, tie nidt- immatriculirt sind , Erlaub»
niß zur Anhörung von Vortesyngen, nach vorgängiger
Rücksprache mit dem Prosessor, dessen Vorlesungen das
Ausuchen betrifft, zu ertheilen. Das dreymalige Ho»
spitiren: ist unverwehrt, 35 62. Der Rector ertbeilk,
nad) vorgängigem Beschluß der Facultät, die Erlauh«-
niß zg. öffentlichen Disputationen, und kans sie nur mik
Genehmigung des Conseils verweigern. „5 64, Im
Fall einer legalen Abwesenheit oder. Kränkheit bestellt
dex. Rector nit eigner Derantwortlickeis aus den Mit-gliedern des Conseils einen Prorector, Sollten ihn
außerordentliche Zufälle außer Stand seen , diese
Wahl selbst vorzunehmen, so übernimmt der vorigjäh-
rige-Reetor das Prorectorat, Jitti Fall leßterer es
niht übernehmen könnte oder wollte, erwählt das Cons
seil. ein anderes seiner Mitglieder.

(Die Fortsekßung folgt.)
ET3ur bfentliden Sepet. bet. Cíntveibumd|e,Díefigertneuen Schulgebäudes, welche in der Art, wie nach-

fichende Anzeige Defagt, am 14 und 15 May in
dem großen Hörsaale desselbigen Gebäudes began»
gen werden soll, ladet die sämmtlichen verehrlichen
Mitglieder des hiestgen Magistrats-Collegiums und
des hiesigen Gtadtgericts das ganze hiesige ehr-würdige geistliche Ministerium , die übrigen Lehrer
der Schule, die angeschenen Einwohner der Stadt,
ben [öblichen Bürger-Atrlsschuß, so wie alle Freunde
und Gönner des hiesigen Schulwesens , mit Hoche

achtung und Ergebenheit ein, der Professor I. E
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Mm. Wehnert, als Rector der Schule. Parchim,
ben 12 May, 1804. 1 Bogen in Quart.

Ms der Anzeige bemerke ich hier,“ daß unter andernvon einigen Schülern der zweyten Klasse ein klei-
nes Drama - Eine Wohlthat ist der andern
werth, aufgeführet worden, daß einige Schüler der
dritten und-vietten Klasse Dialogen über die Wande»
rungen. der Thiere und über die verschiedene Neigung
zu Reisen gehalten, und daß einige Schüler der vierten
Klasse kleine Gedichte declamiret haben, imgleichen daß
der Cand. Willbrand als Subreetor angestelkt wor
den. Aus einer auf einem Quartblatt beygefügten
Nachricht seke ich noc&lt; hinzu, daß der Hr. P. W. eine
Geschichte der parhimschen Schule ausgearbeitet,
die er herausgeben will - went sich unter Parchims
Einwohnern soviele Subscribenten finden, daß von ih-
ren Beyträgen die Kosten des Drucks u. f. t. brfirit,
ten werden können. . Sie dürfte nicht viel über 36 Bo-
get betragen.

4.

Bemerkungeit beym practischen Versuch des Pise-Bayues,
oder bey Aufführung dex Gebäude. mit gestampften
Lehmziegeln , nebst Beschreibung einer hiezu erfyn-
denen Stampfmaschine , von Andr. Joh. Heu-
ekendorfs, Amtsverwalter zu Dobberan, Mit einer
Kupfertafel. - Rosto&gt;, bey Karl Christoph Stiller;
1804. 1IX-Bogen in Octav.

Ein revidieter Abdruck eines Aufsaßes in deim patriotischen Archiv, (11 B.S. 12.) zu welchem
jeßt die Abbildung der Stampfmaschine binyugefom
men ist. Da diese Bauart seither in L7ecklenburg
einige Nachahmer gefunden : [9 hat dies den besondern
Abdruck veranlasset. Auf dein Umschlage hat cr den
Titel erhalten : Practische Belchrung zum Piss- Bay
für Landleute, 1804.
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Den 18. Sept. 1804,

1 «

De caloris &amp; frigotis vfu medico. Di(fertatió inaug:
ralismedica, quam pro impetrando in Academia
Roftochienfi: eradu Doctoris examini publico fub.
mittit aué&amp;tor Theophilus Born, Megapolitanus,
Die III- Marce; MDCCCIV, Roftochii, litteris Ad-
lerianis, 2 939gen in Octad.

ine sehr kurze, und meines Ermessens sehr unvolls
ständige Darstellung des auf dem Titel bemerk«
ten Gegenstandes : nur sechzehn Zeilen sind dem

Gebrauche per falten Bäder, die den Beschluß machen,
gewidmet. Zu welchem Zweck-der dritte März auf
dem Titel benannt ist, weiß ich nicht.

2.

Erste Fortsfezung des Auszugs aus den Sta
. tuten der Universität zu Dorpat. =-- Zweys:
ter Abschnitt. 6 Rap. Von den Sacultáten,
ß 65:82. -+ 5 66, Keine Faeultät soll vor der. andern
den Vorrang, alle sollen vielmehr einen gleichen Rang
haben.. 6 68. Weil der Decau nicht bloß Chef seiner
Facultät / sondern auch Mitglied des Directoriums
und anderer. Behörden ist , und -als solcher das Zu-
frauen aller Collegen im Conseil bedarf, so*präsentiret
das Conseil dex. Universität am Tage der Rectorwahl
Jeder Farultät zwey euis aus ihyer Mitte nach

por:
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vorgängigem Ballottemenk, aus welchen die Facultät
eines zu wählen verbunden ist. Jedes Facultätsglied
bat „das Rechk, dieses Amt von sich abzutrhnen ; nur
muß es Gründe anführen / die von der Facultät' rich
tig befunden werden. 5 70. Die philosophische Fa“
eultät wählt wegen ihres stärkern Personals zwey Des
cane, nämlich die philosvphis&amp;vmathemätische und die
philologisch-historische zusammen einen , die naturwis»
senschaftliche und die te&lt;ßnologisch-ödconomische Klasse
zusammen auch einen. Im ersten halben Jahre hat
jener, im zweyten halben Jahre dieser, den Vorsiß in
dem gesammten Facultäts-Collegium. 8 71. Die theo-
logische Facultät hat das Recht , den Theologie Stu-
direnden nach vorläufiger Prüfung ihrer' schriftiichen
Concepte die Erlaubniß im Predigen zu ertheilen. FS 72.
Die Universität ertheilt zweyerley höhere academische
Würden, die des ersten Ranges, die Würde der Docto-
ren, und die des zweyten Rauges, die Würde der Ma-
gister, und zwar beyde durch alle 4 Facultäten. Aus-
serdem ertheilet sie noc) einen dritten Grad für dieje-
nigen, welche Fähigkeit zu Aemtern bewetsen, die Wür-
de der Candidaten ; und zwar für die theologische , ju-
ristishe-und philosophische Facultät, aber nicht für die
medicinische - weil einem Arzte von mittelmäßigen
Kenntnissen das Leben der Menschen nicht auvertrauet
werden kann. 8 73. Zur Doctorwürde gelangt man,
den im d 78 angegebeuen Fall ausgenommen, auf der
hiesigen Universität nur nach Erlangung der Magister-
würde. Die Magisterwürde erhält mart nach vorgän
giger strenger Prüfung, und nach darauf folgender df-
fentlicher, unter dem Vorfiß des Promotors vorzuneh-

mender Vertheidigung einor vom Retpondenten abge-
faßten Dissertation. “Die Doctorwürde empfängt man
nach einer abermaligen noch strengern Prüfung , einer
an 3 auf einander Folgenden Tagen gehaltenen öffent
Jichen Vorlesung über ein von der Facultät aufge
gebenes Thema, und der darauf folgenden Vertheidt/
'gung einer vonr Respondenten abgefaßten Disputation
ohne Vorsiß. $ 74. Das Candidaten-Examen geschiehtà
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auf die Ark, daß dem zu Prüfenden Themata zu Au&amp;-
arbeitungéu, practischen Inhalts, gegeben werden. Dar«-
nach geschiehet das mündliche Examen "worauf dem
zu Prüfenden zwey durchs Loos zu wvählende Fragen
aus jeder Hauptwissenschaft der Facultät zur“ niünbli
&lt;en Beantwortung vorgelegt werden, Hierauf folgt
noch eine freye mündliche Prüfung, 5 75- Der feyers
lid)en Prüfung zur Magisierwürde geht ein Tenfamen
durch den Decan vorauf ,/ wobey derselbe einen oder
mehrere-Professoren der philosophischen Facultät zuzu»
ziehen hat / welche die dahin gehörigen Hölfswissen-
schaften lehren. Der Decan referirt fiber ben, 9Iud
gang an feine Gacultát ,. melde Unfähige abweiset.
6 76. Das der Ertheilung der höhern acadefnischen
Würden vorangehende Eramen geschiehet auf fotgende
vrt. Es werden in jedem besondern Fache einer jeden
besondern Facultätswissenschaft aus einer bestimmten
Anzahl niedergeschriebener, geheim zu haltender Fray
aca, zwey Hauptsragen für den Magister, viet $atipt
fragen für den Doctor, durch das Loos gezogen, wor»
über der zu-Prüfeade ausführlich und gründlich exami-
niret wird. Hierauf folgt nog eine freye mündliche
Prüfung über andere voa den Examinatoren zu bestim-
mende Gegenstände; und darauf eine schriftliche Aus-
arbeitung über eine gleiche Anzahl durch das Laos ge
zogener Fragen, die in Gegenwart eines deputirten
Mitgliedes der Facultät in einem abgesonderten Zim!
mer vorgenommen wird. Um jeder Partheylichkeit von
Geiten der'Facultäten vorzubeugen / soslen außer den
Mitgliedern der Facultät zwey durchs Loos .zu währ
lende Mitglieder des Conseils, als Deputirte der übri-
get Facultäten / bey der Prüfung gegenwärtig seyn.
Es bleibt dabey jeder Facultät unbenommen, mit dem
vorgeschriebenen Examen noch besondere practische Ue-
bungen zu verbinden. 5 72. Der Decan ertheilt als
Promotor, die academischen Würden, und fertigt die
Diplome aus. Anch führt er in der Regel bey den
Magister « Disputationen das Präsidium : doch sicht
Lom Der sich um die Magisterwürde bewirbt - auß

Kt 2 IT

X "NI
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frey, fich ein anderes Mitglied der Facultät jum Prä
fes zu erbitten. 8 78. Außerdem haben die Facultätendas Recht,Männern,diesic)durchSchrittenrühm-lich bekannt gemacht, oder im Dienste des Staats aus:
gezeichnet haben, Ehrendiplome als Doctoren mit Ges
nehmigung des Conseils zu ertheilen. 53 79. Niemand
kann zum außerordentlichen Professor gewählt werden,
der nicht vorher auf die geseßmäßige Art die Doctor-
würde erlangt haft. Den bloßen Titel eines. außeror-
Hdentlichen Professors erhält niemand auf hiesiger Unis
versität, vielmehr werden uur solche zu außerordentiis
&lt;en Professoren erwählt, die mit Gehalt zu einem be:
stimmten Lehrfach angestellet werden können. $ 80.
Die Disputationen geschehen in der Regel in lateini-
scher Sprache : doh kann die Facultät aus wissenschaft
lichen Gründen die Erlaubniß ertheilen , daß sie it
deutscher Sprache geschehen. 6 81, Bey allen öffentli«
ehen Disputatsonen kann ein jeder nach den ordeatlichen
vom Promovendus zu bittenven Opponenten , unter
welchen wenigstens Ein Professor der Facultät seyn
muß, außerordentlich opponiren. 8 82. Jeder Chirurg
und Apotheker, so wic jede Geburtsheiferin , kann sich
bey der medieinischen Facultät examiniren lassen, und
sie erhalfen dadurch das Nec&lt;t zur Ausübung ihrer
Kunst. 7 Rap. Von den erfoderlichen Profeß-
soren und Lehrern. 5 83:87. 8 Rap. Von den
Vorlesungen. der Professoren, und den Stun:
den der Lehrer. 6 88:97. = ß 88. Jeder ordents-
liche und außerordentliche Professor ist in jedem hal»
ben Jahre wenigstens zu zwey Vorlesungen verbunden,
wovon dine ein Hauptcollegium seyn soll. Dem Sie
etor steht jedoch frey, in jedem haiben Jahre nur Ein
Collegium zu lesen. Der Preis einer halbjährigen Bor»
lesung von drey bis vier Stunden wöchentlich ift für
jeden Studirenden 30 Rubel, Und wenn ein Professor
die erwähnte Stundenzahl seiner Vorlesungen zu ver-
mehren Willens wäre , so kann er das Honorar erhö-
ben, jedoch nicht über 15 Rubel. . Die Studenten,
welche ihre Armuth gehörig documentiren , bezahlenei
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kein Honorarium, 6 89. Wenn die Zahl der Zuhörer
für eine Vorlesung weniger als sechs beträgt , so ist
der Professor nicht verbunden, diese Vorlesung zu hal-
ten, sondern er kann seine Zeit zu einer andern mehr
besuchten Vorlesung verwenden. 56 90, Um sämmtlie
c&lt;e öffentliche Lehrer desto stärker anzuspornen, den ih:
nen angewiesenen Wirkungskreis möglichst auszufüllen,
und gerade denjenigen Wissenschaften, zu deren Lehrern
sie angestellt sind , ihr academisches Leben zu widmen,
soll kein Professor über Fächer aus einer andern Facule
tät, als zu welcher er als Professor gehört, lesen. Aber
in seiner Facultät hat er das Recht , über jedes Fach
derselben zu lesen z nur daß er seine Nominal-Professur
darüber nicht vernachlässige. Dasscibe gilt von den
Klassen der philosophischen Facultät , so daß die zu
einer Klasse gerechneten Professoren außer ihrer Nomie
nal-Profesiur auch über die Fächer der andern Mitglies
der derselben Klasse zu lesen, die Erlaubniß baben.. Jes
doch soll kein Professor in einem Fache, zu weicher spe:
eielle Sammlüngen und Apparate der Universität gehö»
ren, befugt seyn , diese Sammlungen ohne besondere
Erlaubniß des Aufschers , welcher dieselbe unbedingt
zu versagen befugt ist , zu seinen Vorlesungen zu ge*
brauchen. 65 91x. Das Conseil hat das Recht, gradus
irten Personen, die nicht Professoren sind, die Erlaube
niß zu ertheilen, academische Vorlesungen ia eincr-be-
stimmten Facultät oder Klasse zu halfen. Zur Erlan«
gung dieser Erlaubniß ist in der Regel außer den Gras
dual-Disserkationen eine Dillertatio pro venia legendi
erfoderlich. 5 92. Alle halbjährigen Vorlesungen müss:
sen in der Regel kurz vor Anfang der Ferien beendigt
werden. 56 93. Die Universität hat zwey Mal im Jahr
Ferien , den ganzen Monat Januar und den ganzen
Monat Julins. 5: 96. Von den besoldeten Sprachlch:
rein soll jeder ein Conversatorium publicum , wenig:
stens 2 Stunden wöchentlich « zum Behuf künftiger
Schul- und Hauslehrer halten. 9 Rap. Von den
mit der Universität verbundenen Lehr- und
wissenschaftlichen Hülfs/Anstalten, Apparatenun
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und Sammlungen för Wissenschaften und
Rünsie, und von den Nechken und Pflichten
der dabey angestellten Personen. 5 98:135.--
5 103. Es wird ein allgemeines Lehrer- oder Pädago-
gien-Justitut errichtet, weiches die Bildung der künf-
tigen Schullehrer zum Zweek hat,  Studirende, welche
sich durch Fleiß und Talente auszeichnen , werden als
Mitglieder dieses Instituts unter dem Nahmen von
Seminaristen aufgenommen. 5 104. Die Direction
dieser Anstalt führen , der Protessor der Beredsamkeit
und alttlassischen Philosophie , der Professor der Phi«
losvphie , und der Professor der allgemeinen Weltges
fbidte. 5 106, ' Alle Professoren der philosophischen
Facultät , deren Hauptfach zu den Gegenständen: des
Schulunterrichts gehört, verpflichten sich , dem Unters
richt der Seminaristen wöchentlich eine Stunde unenk-
geldlich zu widmen, Dieser Unterricht besicht aber vors
züglich in Methodik der einzelnen Fächer und in practi-
schen Uebungen. 5 407, Der gewöhnliche Cursus die-
ses Justituts dauert zwey Jahre. 8 109. Die für das
FJustitut bestimmten Stipendien sind, zwölf zu 100 Ru
bel, acht zu 150, drey zu 200, und eins zu 250 Rubel.
Die größern Stipendien werden den Seminaristen erst
im zweyten Jahre zu Theil. $ I[3. Jede Facultätübergiebt dem Bibliothekar im Februar und August ein
Verzeichniß derjenigen Bücher , welche sie angeschafft
wünscht. Diese Aufträge der Facultäten dürfen jedoch
nicht drey Viertheile der jährlich für die Bibliothek
ausgeseßten Summe übersieigen, damit dieselbe in als
len außerordentlichen Fällen zum vortbeilhaften Ankauf
hinreichend im Stande sey. Der Bibliothekar consul-
firt darüber den Vicebibliothekar, und bestimmt , wel-
&lt;e der aufgezeichneten Bücher im Laufe des Jahrs,
theils nach Maaßgabe der Kasse, theils in Hinsicht auf
die his dahin schwach oder stark beseßten Fächer, auge!
schafft werden können oder nicht. Außerdem hat ex
das Recht , vorfallende Gelegenheiten , die Bibliothe?
zu verniehren , nach seiner Ueberzeugung zu benutzen?
ohne anzufragen. Doch mössen die hiezu verwandten
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Gelder im Jahre nicht über 600 Rubel betragen. 10
Rap. Von den woblthätigen Anstalten, | 136-
453. == 9 142, Aile Pensionen ,/ welche die Universi-
tät ertheilt , können im Jn+ und Auslande genossen
werden. 8 143. Außer den 15000 Rb. Silbermünze
Kapital- welches die Fr. Reichsgräfin v. l'£ftocq
gestiftet hat , damit von dessen Zinsen adliche Studi-
rende unter Direction des liefständischen Hofgerichts
unterhalten werden, bestimmt die Universität zur Unter-
stäßung armer Studirender, die sich durch Fähigkeiten,
Fleiß und sittlich gutes Betragen auszeichnen , jährlich
5000 Rd. Bco. Ass, ß 144. Ein Theil diesey Summe
wird auf die Unterstüzung der Semingristen des Leh-rer-Justituts verwandt. Für andete-Studirende sind
bestimmt, ein Stipendium von 256 Rb; zwey von 200
Rb, , vier von 150 Nb. , fünf zu 100 Rb. In der
Regel bekdmmt jeder Stipendiat eines der bestimmten
Stipendien : doch können in außerordentlichen Fällen
Stipendien verbunden! , oder auch getheilet werden.
5 146. Im ersten Jahre erhält in der Regel kein Sty-
dent ein Stipendium, damit er Zeit habe / fich dieser
Unterstüßung würdig zu zeigen. 6 148. Die Dauer
eines Stipendiums hängt sowohl von der Würdigkeit
als der Zeit des wissenschaftlichen Cursns jedes Sti-
pendiaten ab. 5 150, Zur Aufmunterung der Taleute
werden jährlich 5 Preisaufgaben bestimmt, wozu 5co
Rb. festgeseßt wetden. Nur wirkliche Studenten der
hiesigen. Universität werden als preisfähig angesehen.
6 151. Die Abhandlungen müssen in der Regel in la-
teinischer Sprache geschtieben seyn : nur aus wisscn-
schaftlichen Rücksichten kann eine Facultät Aufsäße in
deutscher Sprache erlauben. 4 152. Der Preis für
die beste Abhandlung ist eine goldene Medaille , 180
Rb. an Werth. Der Verfasser des Aufsaßes, welcher
ber Preisschrift am nächsten kommt / wird gleichfalls
dffentlich genannt - und erhält die silberne Medaille.
Gedruckt werden die Preisschriffen nur dann, wenn sie
für das Publicum hinreichendes Interesse haben. 5 153.
Jedem Professor wird zur Pfliht gemacht , wenner
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Beweise erhielte, daß ein Concurrent sich soweit ver
gessen habe; fremde Arbeit für die seinige auszugeben,
solches der Facultät anzuzeigen, die, wenn sie die Be-
weise überzeugend findet , den Nahtmen eines sol&lt;en
Schamlosen, welcher den Lohn edler Thätigkeit dur&lt;
Betrug zu entweihen wagte , am schwarzen Bretts be
kannt zu machen haf;

2 der durch den Abgang des Hry. EC. R. Martinierledigten Stelle in der theologischen Facultät
schlug diese den Hrn. Prof. Augusti in Jena , den
Hru. Prof. Carus in Leipzig, den Hrn, Prof. Dabl
bicfelbit, ben rn. Past. Gräffe in Göttingen, den
Hrn, Pred. :N7eper ebendaseibst, und den Hr. Prof.
Dogel in Altdorf, vor. Das Coneilium wählte
aus ihnen die Herren Augusti , Dahl und Meyer
zur weiteren Nomination an die herzogl, Regierung,

3*

erae im 33 St. der schwerinsc&lt;en Intelligenz-blätter enthaltene Notificatorium wird auch hier
anzuführen seyn : „Friederich Sranz, v. G. G. H.
z. M. 2c- Da Wir die Absicht haben, Unser Antiken-
kabinet zu erweitern : so würden Wir es mit gnädige
stem Dank erkennen, wenn jeder Gutsbesißer in Unsern
Landen Uns höchsunmittelbar aus Gefälligkeit anzeis
gen wollte, wie viele heidnische Gräber , die unbegras
ben sind, er auf seinem Gute oder seinen Götern babe,
damit Wir auf Unsere Kosten , und unter Aussicht des
von Uns zu diesem Geschäfte bestimmten Hauptmanns
Zink an den anzuzeigenden Oertern graben lassen kön»
nen. Wir lassen dies zur dssentlichen Bekanntmachung
bringen. Datum auf Unserer Bestung Schwerin, den
13 April 1804."

A.
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Den 9. Octbr. 1804.

Io

Theocriti Carmina. Recensuit et annotationibus in
ftruxit Jo. Criffiau, Guil. Dal, graecarum litte-
rarum Prof, P. O. in Academia Roftochienfi, Lip-
fiac, in libraria C. F. R. G. S, de Kleefeld, MDCCCIV.
1 Alph. 9 Bogen in Octayv. |

eit der Restauration der Ncademie. hat sich hies
selbst schon ein Gelehrter (3 B. S. 345.) mit

: dem Theofrit beschäftiget : jeßt folgt ihm ein
zweyter. Hr. Prof. Dahl hat nämlich eine Handaus-
gade veranstaltet, die nicht kostbar ist: aber einen nach
den neuesten gedruten Hülfsmitteln berichtigten Text,
und die vorzüglichsten Bemerkungen der Gelehrten ents
hält. Die genauere Einrichtung dieser Ausgabe wird
man in dem Buche selbst nachsehen müssen.

2,

COweyte Sortfegtung des Auszugs aus den
9 Statuten der Universität zu Dorpat, ==

Sweyter Abschnitt. 131 Rap, Von der Ges
richtsbarkeit der Universität. 1 Abtheilung.
Von der Gerichtsbarkeit überbaupt. $6 154:
X56. —  $ 156, Alle gerichtlichen Verhandlungen dey
der Universität über alle ibre Mitglieder ynd Unter-
gebenen , so wie deren Familien , sind von allen Ges
bühren frey, nur mit Ausnahme btt Gitations/Grbüb.

ren



266 Annalen der Rostokschen
ren für die Ministeriale. 11 Abtheilung, Vom
Rectorats-GSericht. 5 1571166, == ß 157. Der
Rector läßt über alle scine Verhaudlungen und Eat»
scheidungen tinter seiner Unterschrift durch den Secre-
fair ein förmliches Protocol! , so wie über alle seine
Ausfertigungen „ein besonderes Missivbuch führen.
6 158. In allen Nechtsfällen hat auf Verlangen des
Rectors der Syndieus demselben Beyhülfe zu leisten,
ohne jedo&lt; mehr als eine consuyltative Stimme im
Rectoratsgericht zu haben.  $ 159. Bey dem Rector
mössen alle vor die academische «Geri: tsbarkeit gehds
rende Klag- und Untersuchungssachen , und zwar bloß
mündlich und summarisch » zuerst anhängig gemacht
und verhandelt werden; es sey denn wider Professoren,
Lehrer oder Beanite , als deren exste Instanz das Uni-
versitätsgericht ist. 8 x60. Der Rector hat nur in
folzenben Fällen, und zwar intappellabel , definitiv zu
entscheiden, auch seinen Spruch sofort in Erfüllung zu
seen , nämlich 1) in Klagsachen - deren Geldwerth
niht über x5 Rubel beträgt, und 2) in geringern Dis
sciplin« und Injuriensachen , wo nur auf einen Vers
weis, oder auf Carcerstrafe von nicht länger als drey-
mal 24 Stunden, den Geseken nach zu erkennen ist.
5 161, In allen audern Fällen stehet. dem Sitectoraté:
gerichte keine Entscheidung zu, sondern nur der gericht«
liche Vergleichsverjuch / insofern derselbe den Gesetzen
nach zulässig ist. 9 162. Schlägt dieser Vergleichs:
versuch fehl -. so übergiebt der Rector Xine solche sich
nicht zu seiner alleinigen Entscheidung: eignende Sache
unter abschriftlicher Beyfügung des Protocolls dem Unis
versitätsgeriht, 5 163. Bey schweren Vergebungen,
und wider solche, die der Flucht verdächtig sind , hat
der Rector sofort zur persönlichen Haft zu schreiten.
Er muß aber alsdann spätestens den Tag darauf das
Universitätsgericht, zur Abgabe des Arrestanten an das:
selbe, zusammen berufen, 5 164. Von allen durch den
Rector sowohl , als vom Universitätsgericht und vom
Conseil den Studireuden zuerkannten Strafen hält der
Gecretair ein genancá namentlides unb gepórig datir;€



9(cabemie, 12. 5. 34. Ot. 267

kes Generalverzeichniß in tabellarischer Form. 5 165.
Der Rector hat alle Carcersirafen durch die Pedelie
vollzichen zu lassen. Auch competirt ihm die Oberaufs
sichr über das Carcer, und die Bestimmung, wer, aud)
wie lange jemand einen im Carcer Verhafteten besu
&lt;en dürfe. 6 166. Nur in äußerst dringenden und
wichtigen Fällen bedient-der Rector sich seines Rechts
da, wo die Pedellen und ihre GSehülfen allein zur Auf-
rechthaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und et
cherheit, so wie zur Beiähmung offenbarer Widersek»-
lichkeit, nicht im Stande sind, die ndthige militairische
Hülfe zu requirirenz wovon er aber das Universitäts:
gericht zur Ergreifung der etwa weiter erfodertichen
Maaßregeln sofort zu benachrichtigen hat. 1H Abthei-
lung. Vom Universitäts-Gericht. 8 167-195. =
5 167. In dem Universitätsgericht, wo der Rector den
Vorsit führt, und dex Decan der juristischen Facultät
und der Syndiceus, so wie abwechselnd zwey andere zu
wählende Decane, dessen Beysiker sind, führt der ee
cretair des Conseils, unter specieller Anleitung des
Syndicus, nicht nur ba$ Generalprotócoll, so wie die
Registratur- Missv- und Urtheilsbücher , sondern die-
ser besorgt und expedirt auch alle Ausfertigungen, führt
das Verzeichniß der laufenden Sachen ,/ fo wie die
Gpecialprotocoile zur Ergänzung der Acten, und sorgt
für die Ordnung im Archiv. 5 168. In Anfertigung
der Relationen aus geschlossenen Acten - wovon der
Rector befreyet ist , wechseln die Assessoren und der
Eyndicus mit einander ab, 5 170. Nur bey völlig
gleichlautenden schriftlichen Stimmen kann eine Sache
bloß durch das Circaliren der Acten, und ohne eine
mündliche Conferenz in vollständiger Gerichtssißung, abr
gemacht werden. 8 471. Vor das Universitätsgericht
gehören theils alle wider Professoren , Lehrer ober Bes
amte in erster Instanz anhängig zu machende Klagen
und Untersuchungen, theils die vom Rector dahin zu
verweisenden Sachen; mit Ausnahme der im $ 160
erwähnten Fälle, 8 172. Jedoch hat auch in diesen
letzteren ausgenommenen Fällen, so wie überhaupt da2 nte
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Universitätsgericht das Recht, auf die außerordentliche
Instanz der Partheyen bey Nichtigkeitsbeschwerden , so
wie in allen amtspflichtigen Sachen , wenn schr drire
gende und sofort mit gehörigen Beweisen belegte Ums
stände eintreten, welche von besorglichen Folgen für
das Ganze seyn könnten , die Verhandlungen des Ne-
ctors von Amts wegen zur Revision einzufodern 3 auch
die von demselben als Richter erster Jnstanz verbáng:
ten Executionen bis auf weitere Verfügung zu hems
men. Doch soll zur Aufrechthaltung der Auctorität
des Rectvrs jede widerrechtlich befundene Partenbe-
schwerde der Art,- nach Bewandniß der Umstände, auf
das nachdrülichsie geahndet werden. 5 173. Wenn
einer der erwähnten Fälle eintritt , so hat derjenige
Decan, zu dessen Wissenschaft zuerst eine soiche Sache
gelangt, und bey dem eine Beschwerde der Art anges
bracht wird , das Recht und die Pflicht , die übrigen
Glieder des Universitätsgerichts sofort- durch ein Ums
laufsschreiben zu einer außerordentlichen Gitung. eim;
julaben 3; in welcher alsdann der Rector sowohl des
Vorsißes als seiner Stimme sich zu enthalten hat.
Das Universitätsgericht aber hat, wenn die Stimmen
getheilt sind , die Sache dem Conseil zu unterlegen,
wohin auch der Rector die Sache zur Abstimmung zu
bringen befugt ist , wenn ex etwa mit dem Verfahren
Des Universitätsgerichts unzufrieden seyn-sollte. 6 374.
Beym Universitätsgericht soll durchaus in allen bie
Studirenden betreffenden Sachen bloß ein mündlicher
und summarischer Proceß Statt finden. 6 175. Kein
Student darf daselbst von einem Advocaten oder am
dern Bevollmächtigten vertreten werden, sondern muß
fid) durchaus in Person verantworten. 5 176, Jeder
Part ist der Regel nach sogleich auf der Stelle zu vers
fahren und zu antworten verpflichtet , indem keinem
Hhne erwiesene Legalien Frist verstattet wird. 5 177.
Solche Fristen werden auch jedes Mal nur bis zur
nächsten Gerichtssigung nachgegeben, wofern nicht etwa
pon andern Orken her Beweise und Nachrichten einzu
ziehen seyn sollten, 6 378. In sünf Fällen findet feine
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Appellation wider die Endurtheile des Universitätsge-
richts Statt: x) in alleu Klagsachen, deren Geldwerth
nicht über 50 Rh. beträgt, 2) in Diseiplinsachen der
Studirenden, wo nur auf einen gerichtlichen Verweis,
auf Abbitte vor Gericht, oder vierzehntägige Carcer-
strafe erkannt ist, 3) wenn in Diensisachen wider Offi-
cianten nur auf eine Zurechtweisung oder einen Vers
weis gesprochen wird , 4) wenn jemand zu einer Geld-
strafe von höchstens .25 Rb. verurtheilt ist, und 5) bey
bloßen Policeybestrafungen der Domesiiken. 58 179.
In allen andern Fällen ist die Appellation an das Cone
feil verstattet. 5 180. Wer mit dem Urtheil in solchen
appellabeln Fällen unzufrieden ist , hat es längstens
binnen acht Tagen vom Dato der Eröfnung anzuzeis
gen, und dabey die Hauptpuncte seiner Beschwerde ein»
zeln anzuführen. Binnen zwey Wochen von dem Dato
dieser-Anzeige soll der Appellant seine Appellation bey
dem Conseil rechtfertigen. 5 x81. Binnen derselben
achttägigen Präclusivfrist sind auch alle Nichtigkeitsbe;
schwerden anzumelden. 8 r82. 90e Sijcíplin und
Policeyvergehnagen der Studirenden, die ein Dffentlis
&lt;es Aergerniß verursachen, werden als öffentliche Ver-
gehungen vom Richter officiell gerügt, auch wenn der
Punct der Privatgenugthuung durch Vergleich berich»
tigt seyn sollte, 6 x85. In Sachen , worin auf Ab-
sekzung oder Suspension des Rectors , eines Decansy
Professors, Lehrers oder Beamten und Officianten, ss
wie auf die Relegation eines Studenten erkannt wird»
Hat das Universitätsgericht für sich allein kein Urtheil
zu fällen, sondern bloß sein Gutachten mit allen Acken«
stücken dem Conseil zu unterlegen, 5 187« Alle die
Grundgüter der Universitätsglieder betreffende Sachen
gehören vor die Landesbehörden ; die Häuser ausge-
nommen, welche ste auf eigne Kosten auf dem der Unt»
versität gehörigen Grunde erbauet haben. 5 188.
Da jeder Nachlaß eines Mitgliedes der Universität,
welches keine Erben, oder keine Disposition über sein
Vermögen hinterläßt, dem Universitätsfond einzuverlei:
ben ift; so läßt das Universitätsgericht diess Effecten

i
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änventiren und versiegeln. Und um sich zu versichern,
Daß keine Erben des Verstorbenen vorhanden sind , soll
das Proclama in den Zeitungen dreymat geschehen, wm
Davon zu benachrichtigen. Weun kein gesetlicher Erbe
fich während einer Jahresfrist stellt , so verkauft als-
dann das Gericht den Nachlaß unter Hammerschlag.
$ 190. Jeder abgehende Student ist verbunden , sechs
Wochen vor seiner Abreise einen peremtorischen Aufs
ruf aller derjenigen, die an ihn, als Mitglied der Uni-
versität, aus irgend einem Grunde etwas zu fodern ha-
ben, beym Lniversitätsgericht zu bewirken. Widrigen-
falls darf er nicht ohne Bestellung hinreichender unbe»
dingter Bürgschaft die Universität verlassen. 5 197.
Entfernt sich ein Studirender heimlich und ohne eine
von beyden Leistungen , so hat das Universitätsgericht
Die deshalb erfoderliche Bekanntmachung zu erlassen,
Damit. sich dessen etwanige Gläubiger an das sonstige
Forum des Entwichenen wenden mögen. 5 193. Wer
bevollmächtigt ist, für die Universität Contracte zu
schließen, und Verpflichtungen einzngehen, ist dieserhalb
im Fall einer Klaae als Beklagter beym Universitäts:
genie in Ansprache zu nehmen, und verbunden, daselbst Rede zu stehn. F 194, Alle Arrendatoren der
Universitätsgüter haben wegen ihrer Pachtcontracte
nicht nur als Kläger, sondern auch als Beklagte, beym
Universitätsgericht zu liquidiren , und dessen Jurisdi-
etion in solchen Fällen anzuerkennen. 8 195. Zur Un-
tersuchung der Policeysachen wider Domestiken werden
aus dem Universitätsgericht der Rector, einer der Des
cane, und der Syndicus delegirt. IV. Abtheilung.
Vom Universitäts-Conseil , als Appellations-

Instanz in Justizsachen. 8 To 215. 8 196.Zum Conseil, als oberster Justizbehörde bey der Uni-
versität, gehdren, mit Ansschluß des Rectors und der
zum Universitätsgericht gehdrigen Decane , alle übrige
vrdentliche Professoren, 8 197. Der Präsident wird
alle Jahre nach beendigter Reckorwahl und geschehenem
Decanatsvechsel aus den übrigen ordentlichen Profess?*
ren durch Ballottiren gewählt. 8 x98. Nuch bat der
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Protosyndicus in Appellationssachen eine entscheidenda
Stimme. 8 199, Su Anfertigung der Relationen
wechseln der Präsident und die Assessorex der Neihe
nach. 8 200. Die Relation nebst den. Acten- muß
zwar, wenn die Sache wichtig und weitläuftig ist, bey
sämmtlichen Mitgliedern zur schriftiichen Abstimmung
umhergehen : doch kann nur bey völliger Uebereinstim«
mung der schriftlichen Stimmen darnach die Sache,
ohne weitere mündliche Couferenz in einer vollständis
gen Gerichtssikung, abgemacht werden. 8 201. Weny
zwey Drittheile der Mitglieder versammelt sind , ist
das Gericht für volltändig zu achten. Denr och müs-
sen zu einem Endürtheile auch die schtiftlichen Abstim-
mangen solcher Glieder“ eingezogen werden , weiche
zwar in der Stadt gegenwärtig, jedoch wegen erwiese»
ner geseglichen Hindernisse abwesend sind. 8 202, Bey
dieser Behörde sind alle auf dem Wege der gieseglichen
Appellation vom Universitätsgericht dahin gelangendeSachen zu enkscheidet.“ 3 203, Vor diese Instanz ger
Hören gleichfalls alle Nichtigkeitsbeschwerden wider die
Enticheidungen des Universtätsgerichts, ohne Ausnah-
me der 3 178 für inappellabel erklärten Fälle. $ 204,
Es ist aber jede widerrechtlich befundene außerordentl
ehe Partenbeschwerde der Urt, zur Aufrechthaltung der
Herichtlihen Autorität» auf -das strengste zu adnden.
+ 205, Ehen so bat biefe Oberbehörde Das Stet, in
gflen amtspflihtigen Sachen beymEintritt sehr brir»
hender / wichtiger und sofort begründeter Umstände;
welche von besorglichen Folgen für das Ganze seyn
könnten , die Verhandlungen des Universitätsgerichts
zur Revision einzufodern. 8 207. Jn allen tlnterfur
Pungsfachen, worin nad) $ 185 und 186 das Univer.
sitätsgericht sein Gutachten dem Conseil zu unterlegen
Hat, muß das Conseil den Angeschuldigten über alles,
was demselben zur Last fällt, nochmals auf das genaue»
ste vernehmen, ihn auch mit seinen etwa zu führenden
ferneren Beweisen hören, so wir selbst die ynferrichter»-
liche Untersuchung, wo es ndthig seyn sollte, ergänzen.
9 230, Die Vorschriften wegen mündlicher, [ummarie

er
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scher und möglichst zu: beschleunigender' Behandlung
der Sachen finden bey der Appellationsbehörde eben-
falls ihre Anwendung. 8 211... In folgenden Fälien
spricht das Universitätsconseil inappelabei ; x) in allen
Klagsachen , deren Beldwerth nicht über 500 Rb. bes
trägt, 2) in allen die Studirenden betreffenden Sachen
überhaupt, 3) in allen Diensisachen wider den Rector,
die Decane, Professoren, Lehrer, Beamte und Offici*
anten, 4) wenn jemand zu einer Geldstrafe von höch»
stens x00 Rb. verurtheilt wird,

3^

S Nr. 83 des Intelligenzblatks zur ballischen gitem feraturzeitung finde ich folgende Nachrichten von
Helmstädt. „Obgleich die Zahl der Str.direnden seit
einigen Jahren sehr abgenommen bat, und sich derma-
len kaum auf 100 beläuft, so ist der Eifer der Professo-
ren doch nicht erkaltet, und die Collegia werden ohne Ers
hdhung des Honorars vor 3 oder -4 Zuhörer gelesen.
Die Besorgniß, daß wegen Mangel an Zuhörern ein
versprochenes Collegium nicht zu Stande kommen wers
de, kann mithin kein Grund seyn, diese Universität nicht
zu besuchen. == Zur Verbesserung der Disciplin ist ein
wichtiger Schrift geschehen. Denz Vicerector isi ein
Mitglied der Juristenfacultät zum Assessor zugegeben,
der mit ihm gute Ordnung und sittsames Betragen un-
ter denStudirenden aufrecht zu erhalten bemühet ist.-=-
Damit manin der Wahl eines Vicerectors bloß seiner
innern Ueberzeugung von der Tauglichkeit des Subjects
zu dem von ihm zu führenden Amte folgen könne: so ist
die alte Ordnung, da man nach der Folge der Facultäteny
und in den Facultäten nach dem Alter der Mitglieder
wählte, aufgehoben. Vicerectox und Assessor verwalten
ihr Amt auf ein Jahr, jener von Johannis bis Johannis
dieser von Neujahr bis Neujahr; beyde erhalten eine
außerordentliche Belohnung vom Herzoge, == Seit denr
1 May v. J. hat das auf herzoFliche Kosten errichtete
ambulatorische Clinicum bestanden ; auch für die Zu-
kunft ist die Fortdauer dieser Anstalt gesichsrt.
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Den 16. Octbr, 1804.

I,

fe gewöhnlich, erfolate am 24 Jun. und 1 Jul,
die Rectorwahl nnd der Rectoratwechsel, Hr.

„Prof. Posse erhielt in seiner Ordnung die
Rectorwürde, „und Hr. Prof. Josephi trat als zwey»-
tec Assessor ins engere Concittum., Für den leßteren
übernahm der Hr. Prof. Hecker mit Zustimmung des
Concilit die Inspection des Convictorii , und behielt
zugleich die Injpection der Stipendien. Decane der
Eam sind geworden, Hr. Prof. Ziegler , Hr.ir. Martini , Hr. Prof. Weber und Hr. Prof,
Hecker. Jmmatriculiret sind diesmal nur 22 Studie
tende : von der Anzahl der gesammten Studirenden
ist mir feine officielle Nachricht bekannt geworden z
hach meiner Privaterkündigung war sie Ausgangs Jys-
hifi zwischen 75 und 80.

5.

Patriotisches Ar&lt;iv der Hertogthümer Medlenburg,
zur Anfbewahrung kleiner Abhandtungen und Rufe
säße, nüßlicher Vorschläge, 2 und zur Verbreitung
gemeinnüßiger Kenntnisse. 1804. Sechsten Bandes
erstes Störk. Rosto&gt; , beh Karl Christoph Stiller.
1x Bogen in Octav.

Qua: L) Beyträge zur neuen Geschichte der Schu-
Ven im Herzogthume Meklenburg«Streliß, = If

- Mm nod)
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noch nicht beendiget. 2) Ueber den Vortrag der Na-
turgeschichte in niedern Schulen, von 8 L. Reinbold.
— (Wenn der Lehrer selbst richtige naturhistorische
Kenntnisse hat) = woran es aber meistens fehlen wird,
-=-- so wäre es freylich sehr gut / daß er seinen Schü-

lern von den dahiu gehdrigen Dingen, deren beym Unsterricht erwähnt wöder! muß , beyläufig einen deutlis
hen Begriff verschaffen könnte. Wenn aber in der
Fibel schon (*2 B. S. 168.) dem kleinen Kinde gesagt
wird, daß die Fische darum keine Vögel sind, weil sie
kaltes Blut haben, wenn dann schon von Kerbthieren
die Rede ist, wenn gelcehret wird, daß Würmer keine
Füße haben - ungeachtet das Kind beym Ohrwurm)
Steinwurm, u. s. w. das Gegentheil findet : so ist das
doch wohl unrichtige Anwendung der Naturgeschichte,
die für die Folgezeit ähnliche Uebertreibungen beiorgen
läßt.) 3) Ueber die angebliche Strenge der in Mek-
lenburg bestehenden Ordnung wegen bet Feyer der
Sonn- und Fesitage. == Der Verf. dieses Aufsakes
billigt die in dieser Verordnung enthaltenein Vorschrif
ken, weil dadurch religidser Sitin defördert und bere
breitet werden soll. (Jc&lt; würde doch ihre Modificas
tion anrathen, weil diefer Zwe dadurch gar nicht er»
reicht werden känn , daß man nükliche Arbeiten nach
geendigtem Gottesdienste, und derjenigen Klasse, die an
den andern Tagen in ihrem Erwerb. dadurch gestö-ret wird, das Tanzen am Äbend verbietet.) 4) Fortge-
seßte Reflexionen über einige Stellen des lübschen und
rostokschen Rechts, vom Hru. Prof. Wiese. (12 B.
S. 42 )= I&lt; führe auch diesmal eine von diesen
Reflexionen an: „Nach den Regeln einer gesunden Pos
litik ist es rathsam, der Verschwendung einer zum Puß,
Spiel und Liebeshändeln geneigten Ehefrau dadurch
Schranken zu scken, daß sie mit ihrem Eingebrachten
dem Ausspruch ihrer Stiefkinder nachstehen muß, wenn
sie unbeerbt bleibt.'' 5) Ueber die städtische Stiffung
zur Versorgung unverheyratheter Frauenzimmer. Eint
Brfef , zur Nachricht abgedruckt. =- Zu einer voll-

ständigen Uebersicht wärde die Beyfügung der eum
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ken dieses Instituts aebient. Baben, sumal baburd) tic:
der eine Abkärzung des Brieses möglich geworden wä-
re, 7) Ueber das Schließercomplott im stargardis
schen Kreise, und über das Schlickerwesen überhaupfk.
=“ Mehrere-Schließer der gedachten Gegend hatten
sich in ein Einverständniß mit Vagabunden und Die-
ben eingelassen ; was freylich wohl mehrmalen der Fall
seyn dürfte, wenn Leute dieser Art nicht ihr nothdürfs
tiges Auskommen habenz und- unter genauer Auflicht
stehen. 8)' Nachricht von dem Zustande des Armenin-
stituts zu Schwerin auf Ostern 1803. 9) Einige Wor-
ke über die Verdieastlichkeit der ersten Einrichtung und
Fortsekung des Armeninstituts zu Rosto&gt; , vom Hrn,
Prof. Ziegler. = Ueber unsere Axmenansialt getraue
ich mir noch kein zuverlässiges Urtheil zu fällen, ob ich
gleich mehr davon kenne, als der Hr. Verf. dieses Auf»
satzes kennen konnte. Für jeßt wird man allenfalls nur
annehmen dürfen - daß eine zwe&gt;mäßige Verwendung
der Einnahme, und die möglichte Vorsicht im Detail
der ersten Einrichtung, allein die Fortdauer der unters
zeichneten Beyträge sichern werde, . Alles übrige wird
die Zukunft erst darlegen. 9) Geschichtliche Darsiel:
Jang des vaterländischen Theaterwesens. Von IJ. C,
S8. Wundemann. =- Eine geschichtliche Darstel»
Jung wird matt in dieser füchtigen. Rhapsodie *) ver«
gebens suchen. Daß Rostock eine eigne stehendo
Bühne unterhalten könne, bezweifle ich. 130) Anzeige
neuer Bücher vaterländischer Schriftsteller.

3
Dritte Fortsezung des Auszugs aus den Sta

. tuten der Universität zu Dorpat. = 12
Mm 2 Rap.

*) Hx, Rrickeberg hat es sehr übel genomnien , daß in
diesem Aufsaße gesagt ist , die pon ihm dirigirte
Sc&lt;auspielergesellshaft werde nac) dem einstimmigen
Urtheile aller Freunde und Kenner des Ähyeaters von
Jahr zu Jahr s&lt;lechter. Er vat daher in das schwerin»
sche Intelligenzblatt ein Gegenmanifest einrücken lass
fen, und bedrobet den Hru. W. mit einer Klage, des
xen Erfolg es uach ergangener Entscheidung befannt
machen will.
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Rap. Von dem Censur'Departement der Uni-
versität. 5 216-226, == 5 216 Die Universität hat
ihre eigne Censur für alle von ihr oder einem ihrer
Mitglieder herausgegebenen Schriften , wie auch für
die zu ihrem Gebrauch aus dem Auslande verichriebe-
nen Bücher. Außerdem ist ihr die Censur aller Bü-
Her, die in den zu ihrem Bezirke gehdrigen Gouver-
nements aedruckt werden „ übertragen. 5, 217. Die
Universität übt ihre Censur dyrc&lt; ein eignes Censurcolle*
gium aus, welches unter dem Vorsiß des Rectors aus
den 5 Decanen besteht. Alle ordentliche und außeror-
deutliche Professoren und Lehrer sind Cemurlectoren,;
ertheilen ihren schriftlichen Bericht unter Nahmensuns-
terschrift, und kominen für die Richtigkeit dieser Bes
richte auf. $ 218. Set 3med dieses Censurcollegiums
ist, aus dem Wirkungskreise der Universität , ss; viel
als möglich, alles zu entfernen; was der Moralität sos
wohl im Allgemeinen , als in Beziehung auf die Reli»
gion und den Staat zuwider ist. Es ist für die Er»
reichung dieses Zwecks verantwortlich. 5 219. Von
der Universitätscensur ist ausgenommen ; alles , was
das Couseil und die übrigen Behörden der Universität
drucken lassen z demnächsi auch alles , was unter dem
Nahmen eines ordentlichen Professors, da er als Mit-
glied der Censur anzusehen ist , gedruckt werden soll,
für dessen Juhalt übrigens der genannte. Verfasser ver-
avufwortlich ist... 5 220. Alle zum Druck bestimmte
Monuscripte von Büchern, welche nicht unter die aus
genommenen gehören , sind von den Buchdruckern an
das - Censurcollegiym einzusenden. Zur Vergewisse:
rung, daß ein Manuscript nicht anders ; als wenn es
die Approbation der Censur crhalten , und gerade in
der Art, wie es dieselbe erhalten hat, gedruckt worden,
ist es sogleich nac) vollendetem Abdruck an die Censur-
behdrdd zurückzuschifen / damit diese es mit dem Ab"
druck vergleichen kdnune. $ 221. Diejenigen Manu
fcripte , deren Dru nach dem motivirten Ermesset
des officiellen Leetors zu untersagen isi, so wie alle die
jenigen, bey welchen er Bedenklichkeiten hat , über dieH ;
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er allein zu entscheiden sich nicht getrauet , imagleichen
diejenigen gedruckten Bücher , ouf die er ein Verbot
legen zu müssen glaubt, sollen dem gesammten Censur«
Collegium vorgelegt werden. 5 222. Alle der Univere
sität oder einem einzelnen Gliede derselben gehdrigen
gedruckten Werke , (die staatswissenschaftlichen ausge-
nommen,) bedürfen keiner Censur. 5 223. Die ' Unis
versitätsbiblivthek ist befugt, alle gedruckte und unge»
bredte SBerfe iu besitzen. Weil aher der Gebrauch
dieser Bibliothek nicht nur den ordenttichen Professv-
ren , sondern auch den übrigen Mitgliedern der Unie
versität, und auzerdem dem, Publicum des Orts er»
laubt ist; so wird der uneingeschränkte Gebrauch der
Bibliothek bloß den ordentliwen und außerordentlichen
Professoren gestattet. Für alle andere aber muß die
Censurcommission diejenigen Bücher, welche sie für
gefährlich hait, im Eatalog und auf dem Titelblatt
siempeln , und den Aufsehern der Bibliothek es ein»
schärfen , diese gestempelten Bücher niemanden , als
den Professoren , zukommen zu lassen. F 224. Alle
von der Universität für sich und ihre Mitglieder durch
den Universitätsbuchhändler verschriebenen Bücher sind
nicht an ihn, sondern dircete an die Universität zu
addressiren , auch die Ballen nur von ihr zu erdfnen,
Daher sollen zu mehrerer Sicherheit die Gränztai
boschnen solche ankommende Ballen niht nur mit
einer Plombe versehen, sondern auch mit einem Come
municat an die Universität begleiten, weiche alsdann
über den richtigen Empfang die Taboschna schriftlich
durch die Censurbehörde zu benachrichtigen hat. 8235.
Unter die der Aufmerksamkeit der Censur vorzüglith
zu empfehlenden Werke gehören besonders diejenigen,
die das russische Reich im Ganzen oder zum Theil
betreffen. 58 226. Alle zum Privatgebrauch für die
academischen Bürger verschriebenen Bücher stehen unter
der Univerkitätscensuyr, diejenigea ausgenommen, welche
von Professoren verschrieben werden. AlleBücher, welche
der Universitätsbuchhändler fär andere Privatpersonen
verschreibt , bleiben der anderweitigen Civilcensur un:

ters
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terivorfen, damit die Universität nicht mit ihrer Prüfung
belästigt werde. 43 Rap. Von den Ranzleyen
der Universität. 8 227-242. -- 5 228. Es soll
be) der Universität ein Protosyndicys. und ein Syne
dicus seyn. Der Protospndicus sißt im Conseil und
im Directorium, der Syndicus in allen übrigen Univers
sitätsbehörden, $ 230. Beyde haften für die acten-
mäßige , promte und correcte Abfassung alker Ausfer«-
tigungen selbst, 8 231, Beyde haben über die Ordnung
in den Archiven zu wachen, das Lischregister über alle
eingekommene Sachen ynd Vorträge in Ordyung
zu halten, und dahin zu sotgen, daß ein Verzeichniß
aller Sachen, worin etwa eine Verfügung, oder eine
bereits verfügte Ausfertigung rückständig ist, vor dem
Präsidenten auf dem Tisch liege. 56 232. In allen
Fällen, wo die Universität in Ansehung ihrer Gerecht»
same, Kasseangelegenheiten, Güter und anderer Be,
sikßungen, oder geschlossener Contracte, entweder selbst
pber ín der Person ihrer Stellvertreter, Kassedispo»
nenten und Geschäftsträger , auch einzelne Collegia
Derselben , bey den verschiedenen Gerichtsinstanzen als
Kläger oder Beklagte vertreten werden müssen; hat
solches der Protosyndiens vber der Syndicus, nachjedesmaliger Awvrdnung: des Directoriums, zu überneh-
men. 5 233. Sowohl der Protosyndicus al8 bcr Gon:
dicus mössen in Rücksicht vorgedachter Amtspflichten
beständig am Ort der Universität gegenwärtig seyn,
und können nur mit Genehmigung des Rectors auf
eine kurze Zeit sich entferten. C 236. (Es giebt drey
Universitätssecretaire : der eine.ist bey dem Couseil, dem
Directorium und den Uniyersitätsgerichten angestellt,
der andere bey der Deconomie- und der Rentkammer, der
dritte bey der Censur und der Bibliothef. 6. 237.
Sie haben die Führung der Protocolle, die Expedition
der ihnen aufgetragenen Ansfertigungen , und die Be-

sorgung des Archivs. i 240. Die Universität hat eineden Geschäften angemessene Anzahl Kanzellisten. Sü
sichen unter der unmittelbaren Aufiicht der Secretairee
können aber von den Chefs der verschiedenen o"mentes
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ments, wohin die Decane in Absicht der Facultätsar-
beiten gehören , besonders requiriret werden. 5 24x.
Es sollen zwey Pedelle angestellt seyn. Sie besorgen
die amtspflichtigen Aufträge der Universitäts-Behörden,
besonders des Rectors, der Decane und der Bibliothek»
aufseher. Ihre Aussage über Vergehungen der Studi-
reuden soll bey Ermangelung anderer Beweismittel volle
Beweiskraft haben , da sie geschworne Universitätss
beamte sind. 6 242. Die Hausschließer der academis
schen Gebäude , imgleichen die Aufwärter unb Golefat
toren der Universitätsinliitute - snd zugleich als Unters
ereenforen der Universitätspolicey zu gebrauchen.

a
Cw muf nod) eines in diesem Jahre mit der eber,
ad schrift, Ein Wort zum Besten der merklenbuwr:
gischen Landprediger, hieselbst in der Müllerschen
Dfficin gedruckten halven Bogens gedenken , in welchem
mancher irgend. etwas suchen möchte, was -nicht darin
zu finden ist. Der Verf, wünscht ben Panbprebiaern
(warum denn nicht noch mehr den Stadtpredigern, die sel»
tener Nakuralienhebungen haben? ) eine bessere Einnah-
me, weil die Preise derDinge und die Bedürfnisse sich
vermehret haben. Was er aber über diesen Gegenstandsagt, ist aber so verworren und so weit hergeholt , da
Ptolomäus , Galilei , Cartesius , Bernoulli,
Keibnis, fiewton, Aopernicus, Zvepler, Ia
Lande, la Place und Herschel auf dem haiben Bo;
gen mit der Einnahme der Landprediger in Berbins

ung gebracht werden. Sich selbst bezeichnet der Verf.
folgendergestalt : „I&lt; liebe mein Vaterland mit
Aufrichtigkeit , noch aber hat es von mir keine Dienste
erhalten; noch lebe ich ungekannt von den Ausfsehern
des großen Baues, wobey fast eine halbe Million
Arbeiter tbätig ist. Jm Stillen denke ich über alle
Erscheinungen nad), bie fid) mir darbteten 3 und aufs
ßemuntert von dem Beyspiele der Männer, die allen
Effect der Maschine dem Galcül unterwerfen, suche ich
Hd) wenigliens die Differentialg veciirgums zu orbs

; "eDER UNIVERSITAT ROSTOCI
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nen, wenn auch das Jukegriren mir unmöglich wird,
--- Darf ich unbedeutender Zuschauer es waaen, jene
Fragen zu beantworten ? doch es sey! Um einen Bay
zu vollenden, werden allerdings Maschinen erfodertz
diese zu berechnen, scheint für jetzt nur gar-zu ndthig

ju seyn.“ Wenn der Berf. nochmal im Stilien nachden»-en sollte, so wird er wahrscheinlich leichter und sicherer
zu seinem Zwecke gelangen 7 wenn er, statt sich in ähn
liche Tiraden zu verlieren, die Fraaen kurz deantwor»-
tet: wieviel Einnahme muß der Prediger im Durch»
schnitt haben ? woher nimmt man das , was aus den
bisherigen Einkünften der Pfarren nicht bestritten were
den kann ? was hat der Prediger dagegen zu leisten ?

IA" 2: sten Julii verstarb der erste hiesige Bürger«meister, Herr Doct. Christ. Ludw. Job,
Behm, nach einem langwierigen Krankenlager... Seit
seines Schwagers , des Buchdruckers Joh. Iac.
Adlers 11. Tode / war er zugleich der Inhaber der
academischen Buchdruckerey , die er unter der ihm
zugestandenen Firma der Adlerschen Erben verwalten
e Sut Hoppe jegtl. gel. Siedicnburg, 2 €t.+ 22.

T

6.

liem 14 Sun. erflárte bie pbilofopbi(che Sacultát,den Hrn. Pet. Dan. Fried. Sápelibn, au$
Rosto&gt; gebürtig / jekt ernannten Profeisor der Ges
schichte und Statistik zu Rasan , zum Magister. Er
Hielt fich schon seit Beendigung seiner. acaboni(det
Jahre in Rußland auf.
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Stoftod ftbeitSfcabetttie.
I2, Band. 36. Stück,

Den 30. Octór, 1804.

pu

Sbeologífdje Abhandlungen von D, Werner Carl
Ludwig Ziegler, Professor der Theologie zu Ro-
sto. Zweyter Band. Göttingen , bey Heinrich
Dieferich, 1804. 16 Bogei in Octayv.

$Wa diesem Bande sind drey Abhandlungen eutbal-
AS ten: 1) Einleitung in die Briefe au die Corin-

ther, 2) fiber die Johannestaufe, als veränderte
Anwendung der jüdischen Projelitentaufe , und über
die Tause Christi, als Fortsckung der Johannestaufe,
3) kurze Geschichtsentwickeinng der Vorstellungen der
Hebräer von Fortdauer, Leben und Vergeltungszustand
nach dem Tode, bis auf Christus. Die lektere isieine
Umarbeitung. und Erweiterung eines -Aufsaßes , der
vormals schon im 5 Bande von HenPe's Q7agazin
für Religionspbhilosophie abgedruckt gewesen,
Den ersten Band dieser Abhandlungen hat der Hr,
Verf. heräusgegeben/ .wie er noch in Söttingen war.

29,

Site und letzte Sortsezung des Auszygsaus den Statuten der Universität zu
Dorpat, =- '24 Rap. Von den öconomischen
Verhältnissen. der Universität. | 243 279.-=
8 244. Zur Verwaltung der academischen Göter und
Reventhen sollen organisirt seyn / 1) eine Oconomie

n am-
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kammer, 2) eine Rertkammer, und 3) eine Kassedepu-
tation. 8 245. Unter dem Nahmen der Oeconomie«-
kammer wird jährlich eine Committe ernannt , weiche
aus dem Rector, den ritterschaftlichen Curatoren, und
aus ebensoviel Beysißern als Curatoren besteht. Sind
zwey Curatoren , so werden diejenigen zwey Decane
Hinzugezogen , die nicht im Universitätsgerichte sien :
sind 3 Curatoren , so wird der Professor der Occono-
mie, sind 4 Curatoren, so wird noch der Protessor der
Kameralwissenschaften zugezogen. Die Sikungen dies
ser Oeconomiekammer können jedoch nicht eher Statt
finden, als bis die Universität in den Besitz der ersien
Haken getreten ist. 8 246. Zu den Geschäften dieser
Heconomiekammer gehört , 1) die Verpachtung der
Güter an den Weistbietenden, 2) die Prüfung der von
den Arrendatoren zu leistenden Caution, und der Ent-
wurf des Arrendecontracks , 3) die Aufsicht über die
contractmäßige Verwaltung der Güter durch die Päche
ter; damit weder die Bauern gedrückt, noch die Güter
felbft. beteviorirt erben ,. 4) bie Gorae für die forst
mäßige Behandlung der zu diesen Gürern gehörigen
Wälder, 5) die Beytreibung der halbjährigen Arren-
depränumeration, und deren Ablieferung an die Renk-
kammer. 5 250, Die Ausgäben aus der Reservekasse,
welche über 500 Nb. betragen, bestimmt das Conseil,
alle geringere Ausgaben die Universitäts-Direction, à
251. Die Rentkammer ist eingerichtet zur Verwaltung
sämmtlicher baaren Einkünfte, Sie besteht , unter
Vorsilz des Rectors, aus den beyden Decanen , welche
zugleich Alsessoren der Oeconomiekammer sind, 6 252.
Alle etatmäßtg zu bezahlenden: Rechnungen prüft die
Rentkammer, und hält über dies Geschäft ein Proto:
coll, Die Assignation auf solche von der Rentkammer
geprüfte Rechnungen geschiehet durc&lt; Unterichrift des
Rectors. 5253. Dringende Auszahlungen, jedoch in
allem höchsiens nur bis 300 Rb., kann der Rector ohne
3ufammenberufung bec Sientfammer bemilligen ; jebodj
bat e«t barüber 4n ber nádfflen Cifguag ju veferiren,

8'254. Alle Revenüen und Einnahmen der inheritpen
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fliegen unmittelbar Dey. ber Stentfamimer eim, unb moet:
den von dieser zum Empfang an die Kassedeputation
verwiesen. 6 255. Die Rentkammer sitt der Regel
nach wenigstens alle Monat zum Schluß dessetben ; in
auperordentlichen Fällen aber versammelt sie si) auf
Zusammenberufung des Reckors. 8 256. Die Jah«-
resrechnungen werden , wie bey den Kronkassen , am
24. Dec. geschlossen , von diesem Datum an bis zum
Y Januar von der Rentkammer revidirt , und dem
Conseil in beglaubig'er Abschrift vorgelegt, weiches fie
gleichfalls zu untersuchen, und dem kayserlichen Curas-
tor zu unterlegen hat. 58 257. Die Rentkammer ist
verpflichtet, zum Schluß jedes Monats die Bücher ab»
schließen zu lassen, und das vorhandene baarxe Kassen-
saldo zu revidiren. 6 258. Eine der Hauptpflichten
der Rentkammer ist, so oft dem Conseil oder dem Dis
rectorium eine nicht etatmäßige Ausgabe vorgeschlagen
wird, ihr Gukachten in Rücksicht. auf den Zustand der
Kasse zu ertheilen. 5 259. Für alle Arbeiten, welche
aus der Reservekasse bestritten werden , hat die Rent«
kammer die Contracte mit den Unternehmern bis auf
den Betrag von 1000 Rb. ohne Unterlegung an das
Directorium abzuschließen. 8 260, Die Rentkammex
verwahrt alle Obligationen über die von der Universi-
tät , besonders jum Besten des Pensionsfonds , auf
Renten gegebenen Kapitate. 8 261, Sobald eine
Summe von wenigstens 200 Rb. solcher Gelder vor-
handen ist, so ist die Rentkammer verbunden, sie durch
die“ Zeitung auszubietea , die angebotene Sicherheit
vorläufig zu prüfen , und die weitere Verfügung des
Directoriums einzuziehen. 8 262. Gleichfalls bat die
Renikammer dafür zu sorgen, daß die Renken zur rech,
ken Zeit einkassiret werden ; widrigenfalls aber die Ans
zeige zur Ansklagung an .den Spndicus abzugeben, Fs
263. -Der Syndicus ist überdem verbunden, sobald er
erfährt, daß. die Vermögensumstände eines der Schuld-
ner der Universität bedenklich seyn sollten , darüber an
die Rentkammer zu unterlegen. 5 266. Die Kassedes
Putatíon besicht aus bem Sector, einem derjenigen"T
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Prosessorxen, die nicht in der Rentkammer sißen , und
nach der Anciennetät monatlich abwechseln , und dem
Deconomie-Secretair. Jeder derselben führt einen
Schtüssel zur Kasse, und darf denselhyen an niemand
andersabgeben : nur in Fällen legaler Hindernisse hat
er zwar für eigne Verantwortung seinen Schlüssel ei-
nem andern anzuvertrauen, jedoch muß dies keiner der
übrigen Kassedeputirtten seyn. 8 268. Die Kossede-
putation soll okne schriftliche Assignation der Rentkams-
mer weder eine Einnahme empfangen , noch Gelder
auszahlen. 5 270. Zur sichern Yusbewahrung der
Kasse wird vor dem Vorzimmer des Orts , wo sie
verwahrt wird , eine miltitatrische Schildwache hinge»
stellet. 8 271. Es soll weder Geld in die Kasse ge-
legt; noch aus derselben genommen werden , ohne daß
die 'Summe in das Schnurbuch eingetragen werde,
6 272. Die Occonomie- und Rentkammer hat eine ges
meinschaftliche Kanztley. Zu derselben gehört , der
Syndicus als Kanzleydirector, der Oeconomiesecretair
als Protocoll? und Buchführer , und ein Kanzellist, 8
278. Der Secretair hat die öconomische Aussicht über
die Gebäude der Universität, und über die Reparatur
derseiben. Ex besorgt auch den jährlichen Holzankauf,und den Ankauf alles dessen:,wassonstzudendcono-mischen Bedürfnissen der Universität gehöret. x5
Rap. Vom Universitäts Etat. 6 280-290. 5
280. Das Gehalt der ordeytlichen Professoren ist für
die ersten 10 Jahre, vom 23 Apr. 1802 an gerechnet,
auf 2000 Rb. B. A. vesigeseßt. Die Universität hat
das Recht , von 10 zu 10 Jahren den Gehalt ihrer
Mitglieder, Beamten und Officiauten nach dem jedes
maligen Werthe des Geldes zu bestimmen. 6 281.
Die Gehalte der außerordentlichen Professoren , der
Lehrer und Beamten hängen bey jeder Besetzung solcher
Stellen vom Beschiusse des Conscils ab. 3 282. Alle
Veränderungen in den etatmäßigen Gehalten werden
höbern Orts zur Besiättigung untergelegt. 5 283.
Gehalts der Professoren nnd Lehrea;

Vier
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Thiet ordentlicher Professoren der Theologie, 8000 Rb.
Vier ordentlicher Professoren der juristischen

Facultät, t d -

Vier ordentlicher Professoren der medicini-
schen Facultät, : |

Eilf ordentlicher Professoren der philosophi-
schen Facultät, 22000

Eines außerordentl. Professors der Rechte, 1500
Eines außerordentl. Professors der Medicin, 1500 =
Eines“ außerordenfl. Professors der Kriegs»

wissenschaften, t 1 ;

Des Prosectors,
Des Observators,
Fünf Sprachlehrer, |

Des Translateurs und russischen Sprach:
lehrers, 500 —

Des Stall- und Fechtmeisters, , 900 —
Des Zeichenmeisters und Kupferstechers, 900 =
Eittes Lehrers der Musik, 400 —
Eines Lehrers der Tamkunst, 400 =
Eines Lehrers der Shwimmkuns, - ico —
3 2384. Gehalt der Qberbeamten , Beamten und Offi-
cianten : Des Rectors, 500 Rb.
Der 5 Decane, 1000 --
Des Bibliothekars, 400 =
Des Vicebibliothekars, 300
Des Protosyndicus, 500 -
Des Syndicus, 1200
Von drey Secrekarien, $606
Von zwey Kanzellisicy, Ioco -
Des Mechanicus, , 500 —
Des Gärtners, der dafür 2 Arbeiter und ein

Pferd zu unterhalten hat, 800 -
Von zwey Pedellen, , „. $00 -
Von zwey Hausschlicßern 1. Aufwärtern, 200 —

S

| 68809 Rb
ds 285-287. Die Universität bestimmt zur Unterhal-
tung der öffentlichen Anstalten jährlich gewisse festge-
Ite Gummen, nämlich : TS
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Für dic drey Clinica, 4

Si das anatomische Theater,ür die Reitbahn,
Für die Bade und Schwimmanstaltk,
Für die Bibliothek, à :
Für das Museum der Kunst,
Für ba$ Staturalicafabinet,
Für das physicalische Kabinek,
Für den &lt;emijchen Apparat und das abo:

ratorium,
Für die Sammlungen anatomischer und pas

thologischer Präparate, d à 1000 —
För die technologische Modellsammlung, 300 =
Nür die kriegswisseuschaftl.Modellsammiung, 200 --
Für das Observatorium und die Sammlung

für angewandte Mathematik, 800 —
Für den botanischen Garten, ; 1200 —
Zu Baumpflanzungen auf dem Domberge, . 100 =

22700 Rb.
6 288. Für. die Pensionskasse sind 10000 Nh. bestimmt,
Diese jährliche Summe wird.auf Zinsen gegeben , um
aus diesem Fond cin Kapftal zu bilden , aus dessen
Renken die Petisionen der Mitglieder der Univetsität,
ährer Wittwen und Kinder gezahlt werden ; damit
künftig diese 10000 Rubel nicht mehr zu diesem Behuf
vom Etat genommen, sondern zu den übrigen Zweckenber Universität verwandt werden, sobald jene Renten
Hinreichen, um sämmtliche Pensionen daraus zu bestreis
ten. 8 289. Die jährlichen Einkünfte der Stipendien,
kasse, mit Einschluß der Unterstüßung für die Zöglinge
des allgemeinen Lehrerinstituts betragen 5000 Rb.
Zu Prämien sind ausgeseßt ' ; $00 .—

: ; ln 5500 Rb.

S 290, Die Universität bestimmt die Reservekasse für
alle Ausgaben , die ihrer Natur nach sich nicht ganz
genau zum voräns fesiseßen lassen. Diese werden un-
gefähr folgendermaßen in Anschlag gebracht ;
Für die-Reisen der Schulvisitatoten, jose St

7500 Rb,
300 --

1200 --

100 -

5009 .

1300
1000

1500

I200 —
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Für die andern dahin geddrigen Ausgaben, 1000 Rb.
Kanzleyausgaben, 400 —
Ein halb Procent für Geldremessen bon am

dern Orten
Briefporto,
Drucktosten für solche Schriften , die entwe

der im Nahmen der Universität erscheinen,
vder von einzelnen Mitgliedern derseiben
zufolge eines besondern Beschlusses des
Directoriums dem Druck übergeben werdey, 800 ==

Reparatur der Gebäude, 20co —
Ergänzung des 9Imenblemtnté, 200 —
Heizung aller Universitätsgebäude, und Be,

leuchtung des Hauptgebäudes,
Kosten der Feyerlichkeiten,
Diätengelder eines Syndicus bey Bereisung

der Süter, und Proceßkosten, s 3C0 —
Reisegelder in Geschäften der Universität, 500 -
Reisegelder zu wissens&lt;aftlichen Reisen, 2000 -
Reisegelder für neye Professoren u. Lehrer, 1000 -
Pension des ehemaligen Vicecurators, . 1000 --
Reserve für unvorhergesehene Ausgaden, 1800 --

- 1 9000 3ib.
Was von diesen einzelnen Summen etwa übrig

bleibt, wird zunächst zu den Summen geschlagen , die
zu niedrig angeseßt seyn mögten, Zeigte sich nach der
Erfahrung mehrerer Jahre, daß ein beständiger Urber,
schuß von der ganzen Rescrvekasse Statt finde, so soll
dieser Uebers&gt;uß zu andern Zwecken der Universität
verwandt werden. Tetalsymme, hundert sehs und
Zwanzigtausend Rubel. St, Petersburg, den 151cn
Sept, 1803.

4,

Neueste Geseßsammlung für die Herzoglich - Mecklen«
burg- Schwerin- und Güstrowschen Lande seit dem
leßtern Viertheil des jüngsiverflossenen Jahrhun
derts, und bis auf den heutigen Tag. Ee

etl,
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Theil , zweyte Lieferung. Von Polizeysaßen und
Sanitätsanstalten. Schwerin , 1804, - Gedruckt
bey Joh. Wilhelm Bärensprungs Erben. 2 Alph.
T5 Bogen in Quart,

Ses einer etwas längern Pause ist diese vierte Ab-theilung auch abgeliefert worden , welche 217
Verordnungen-2c. enthält, von denen die lekzteren 28
die Sauitätsanstalten betreffen. Inzwischen begreift
sie doch nicht alles, was sie dem Plane nach enthalten
sollte : sondern es ist gegen Ende des Jahres noch ein
Nachtrag zu erwarten , der etiva 12 Alphabeih betra-
gen dürfte.

4.
r. Dock, Roppe hat eine von ihm bhicselbst er

richtete gelehrte Anstalt angekündigt , welche
alles, wos nahen und entfernten Bezug auf Gelehr»
samkeit und deren Hülfsmittel hat, zum Gegenstande
haben wird, und wobey derselbe zur Uebernahme von
Commissionsgeschäften, auf Almanache, Bücher , Dis-
sertatfonen, Journale , Kalender aller Gattung, Kup!
ferstiche, Landkarten, Medaillen, Mänzen, Musicalien,
qw. D. (3. gegen gewöhnlichen Rabatt und übliche Pro-
vision bereit ist. “' Er empfiehlt sim also den Buch-
Händlern - Gelehrten und Künstlern zur Anvertrauung
ihrer Aufträge bestens,

5.

A die Stelle des Hrn. C. R. Martini ist der Hr.
Prof. Dahl wieder zum Professor der Theologie

ernaunt, und ihm zugleich die Aufsicht über das theo»
Iso Seminarium übertragen worden, (13 B, S.294.
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Den 20, SJiovbt, 1804,

ls

Abhandkungetr einiger vorzüglichen Gegenstände des
"deutschen Skaafs- und Privatrechts, von D. Adolf
Selix Heinrieh Posje , Professor des Staats-
Peu: quo deutschen Rechts zu Rosto&gt;, Zweytes
Heft. Rosto&gt; und Leipzig - in der Stilierschenuc&lt;handlung, 1804. 133 Bogen in Octav.

GV diesem Hefte finden sim drey Abhandlungen :
AS 1) Das Policeyrecht ist kein besonderes Hoheits»recht, und der Unterschied zwischen hoher und
niederer Policey muß anders, als bisher geschehen ist,
bestimmt werden. 2) Ueber die eridschende Verjäh«
rung der gütsherrlichen Bauerndienste , nebst einem
Versuche , die Hauptgattungen der deutschen Bauern
genauer von einander zu unterscheiden. 3) Ueber die
Natyr der deutschen Erbgebühr der Ehegatten , oder
der statutarischen Portion. Sie beziehen sich wie
sich schon aus dieser kurzen Anzeige ergiebt, auf fireiti»
ge Fragen, deren genauere Darstellung für diese Blät«
fer zu umständlich werden würde. (1x B. S. 49.)

DB,

Watriotifdeé Sitio bet. Deryoatbümer SDoedlenburg,
zur Aufbewahrung kleiner Abhandlungen und Auf,
fäße, nüßlicher Vorschläge 26. und zur Verbreitung
gemeinnütgtger Kenntnisse. 1804. Sechsien Bandes0 ime
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zweptes Stü. Rosto&gt;, bey Karl Christoph Stil:
ler. 14 Bogen in Octav.

SEnhalt : 1) Zelena Paulowna. Eine SkizzeA zur Erinnerung an die entschlafne Holde,|VonI. C. 8. Wundemann. -- Ob dies die Skizze
einer Biographie oder einer Lobrede seyn soll, getraue
ich mir nicht zu entscheiden : jenes mdgte man nach
der Anordnung, dies nac) dem Tone vermuthen, Auf
jeden Fall hat sie einen geringen Werth, weil, anderer
Gründe zu geschweigen / ,, der Standpunct des ort.
Verf. zu entfernt war, um an der zarten Lichtgestalt
„alle Züge aufzufassen," GSollte es übrigens wohl sol-
&lt;er Skizzen bedürfen , um sich an die Entschlafne zu
erinnern? Dieser Aufsaßz ist auch besonders abgedruckt,
2) Beyträge zur neueren Geschichte der Schulen im
Herzogthum Mecklenburg - Strelitz. Fortsegung«
(12:5. €. 273.) — Diejr Beyträge enthalten einige
interessirende Nachrichten; aber sie hätten merklich ab-
gekürzt werden kbanen. 3) Vorschlag , die dürftige
BVolksklasse in Provinzialstädten durch zweckmäßige Ar-
beitsschulen thätiger zu machen. = Dieser weitschwei:
fige und auf unser Land keinen Bezug habende Aufsaß
enthält nichts, was seine Aufnahme empfehlen könnte.
4) Ueber das Stimmrecht oder das Stimmeführen bey
den Predigerwahlen in Mecklenburg. &lt;= Der Verf.
findet es unrecht, daß bloß die Gutsbesißerinnen, nicht
aber auch audere angesessene Wittwen , eine Stim»
me dabey haben, 5) Zweyte Fortseßung der Reflexio-
nen über einige Stellen des lübschen .und rosto&gt;schen
Rechts , vom Hru,. Prof. Wiese. =“ Für welche
Klässe von Lesern diese Neftexionen bestimmt sind , ist
nicht ersichtlich. Vermuthlich sind sie schon vor vielen
Jahren abgefaßt 3 denn hier wird noch behauptet,
daß die vollbürtigen Geschwisterkinder nach gemeinen
Rechte nur durch Repräsentation den Halbbruder bey
der Erbschaft ausschließen. Ferner ist es wahrschein“
lich ein Migverstand, wenn es beyläufig heißt : ,, Die
hiesigen Landesgerichte beobachten hierüber (über die
sogenannten Strafen der zweyten Ehe) eine besondere$
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Ohbservanz , indem das herzogl. Hof- und Landgericht
auf keine Strafe der zweyten Ehe weiter achtet, dage-
gen die hiesige herzoal. Jusiizkanzlen diejelbige noch
für anwendbar hält. ' 5 Nachricht von dem Zustan-
de des Armen-Instituts in Schwerin. 7) Berichti-
gung und Erinnerung zu dem Aufsaße vom Theater-
wisen im vorigen Stücke des Archivs; (12 B. S. 275.)
von Hru. P Wundemann. =- Hauptsächlich eine
Gegenerklärung gegen Hrn. Rriekeberg. Wenn man
auch - die Entschuldigung in Absicht der Sache selbst
gelten lassen kann: jo hatte Hr. W. vormals doch den
Ausdruck nicht anpassend gewählt. 8) Wie die Bie-
nenzucht in Mectenburg in Aufnahme gebracht wer-
ben fónne? — Nach des Verf. Meinung dadurch»
daß alle Bienen eines Ortes in ein einziges Behältniß geo
bracht, und der Aufsscht eines Mannes übergeben wür-
den, bey dem Kenntniß, Neigung und ein anpassendes
Gewerbe verbunden. wären. 9) Ueber die Vortheile
der Feuerungs:Verbesserung. == : Dieser Aufsaßz «nte
bält bekannte Sachen , -schr . umständlich vorgetragen.
Auf Mecklenburg hat er ebenfalls keinen ick
Bezug : und ist vielleiht aus einem andern Buche
entlehnt 130) Anzeige neuer Schriften von vaterländise
schen Schrifistellern 13) Druckfehler. 132) Lekte
Nachricht, dieses patriotische Archiv betreffend. ==" Es
ist mit diesem Stücke geschlossen, weil es nicht genug

Unterstüßung fand, (Solange dergleichen Sammlunsgen sich an bestimmte Zeiten binden , und dadurc&lt; ge*
ndthiget werden, unbrauchbare Aufsäße aufzunehmen;
vder dies gar ohne Nothwendigkeit thun, solange wer»
den sie kein anderes Schisal erwarten dürfen.) Viele
leicht wird aber eine Zeitschrift nach erweitertem Plane,
der ein allgemeines Interesse für ganz. Deutschland
Umfaßt, an deren Stelle treten : wenigstens haben schon
mehrere der beliebtesten Schriftsteller unjers Vaterlan«
des sich als Mitarbeiter dazu erboten. Mehreres
darüber zu sagen, würde jekt noch zu früh seyn. 183)
Noch eine ndthige Anzeige und Bitte, = Angezeigt
ist, daß Hr. Rrickeberg wirklich gegen m P.un:
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YDunbemann geklagt habet und es wird gebeten, den
Ausgang dieses Processes künstig bekannt zu machen,

I

Chrisiliche Religionsgesänge von 8. 5. 30, 3acbariá.
Bügßow, 1824. 7 Bogen. in Octgv.

Ure diesen geistlichen Liedern habe ich keines gefun-
den, dem ich eine Aufnahme in unsern Gesangbü-

&lt;ern wünschen könnte, Durch Juhalt und Darstel,
lung des Inhalts zeichnet sich keines avs, und der Aus-
druck ist weder correct noch schön. Da, wo die Erin-
nerung an fremde Arbeiten den Hru. Verf. leitete,
bleibt er hinter seinem Wuster zurück: z. B.::

Dich preißt mein Lied !
Herr ! groß finb deine Werke;
Und deinen Rath, und deine Gunst und Stärke
Rühmt dein geschaffnes Weltgebiet.

Die Welt war Nichts;
Sie war leer, wüst und öde.
Du rufst ; das Nichts gehorc&lt;t der Almacht Rede;
Die Welt wirdz denn der Schöpfer sprichts,

Du schaffst die Welt :
Ein Heer. von Wirklichkeiien
Muß, ohne Zeug, sich selbst vor dir bereiten,
Wie, wann und wo es dir gefällt.

Ein großer Theil dieser Gesänge besteht aus einzelnen
nicht immer gehörig verbundenen Sägen in gereimter
Prose, ungefähr von folgender Art:

Wir, deine Menschen, danken dir
Für Schuß, für Trost, für Güte.
Und was du gabst, es preißt, wie wir,
M deinem Weltgebiete, -it seiner Kraft, was wirklich ist ;
Es ruft, daß du dieLiebe bist,
Der Leib mit dem Gemüthe.

Mit Eintracht, mit Geselligkeit,
Lehr uns vereinigt leben.
Giebst du uns, mit Zufriedenheit

Lehr
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Lehr gern uns wieder geben !
Daß jeder Andern Nüßen schafft,
Gieb Gaben, gieb zur Arbeit Kraft!
Wir wollen dich erheben,

Da, wo der Hr, Verf. hievon abgebt , wird ex nicht
selten entweder gezwungen, oder unverständlich.

Sünden =- darf d. Heilger! wagen,Bey der höchsten Heiligkeit,
Dies entweibte Wort zu sagen;
(Doch sind sie der Tugend Kleid
Oft ganz unvpermetkt bey mir; ) =
Sünden ewig fern von dir
Trägst du, mit dem xiteln Reize,

 Für mich hin zum Opferkreuze,
Ih führe hievon noch ein Bepyspiel an;

Den Urkeim füllt
Der Vorrath aller Zeiten";
Um dem Geschöpf die Nahrung zu bereiten;
Gott! sich dein Urstoff nur enthällt.

Daß der richtige Ton des geistlichen Liedes nicht ge:
froffen sey, mdgen noch einige Ströphen aus einem am
dern Gesange darlegen;

Schußgott! alles Schutzes Kräfte

nd zum Schuß der tgeichäfte
Wachst du spät und früh,

Du des Menschen erstes Werden
Schäkest wunderbar z;
Ja kein Bürger hier auf Erden
Lebt frey: von Gefahr. .

Alle Kräfte, Sinn und Gaben
Dieser Sterblichkeit
Sterblichkeiten in sich haben,
Sie zersidrt die Zeit.

Wenn nicht Allmacht für sie wachte,
Wenn nicht weiser Rath *
Ihnen Tod zum Leben machte,
Wirkten sis nie That. =

Du
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Dusprichst, und die stolzen Wellen
Legen folgsam sich. '
Finsternisse aufzuhellen
Sind *), Gott! Licht durch dich.

Licht in diken Dunkeiheiten,
Scußgott in Gefahr ! m
Licht in dunkter Trübsal Zeifein
Deine Lehr oft war.

Sturm, Blißz Hagel, Donnerwetter,
Wenn die Erd erbebt,
Dies durch dich, o Menschenretkter,
Deine Welt belebt. |

Nin Schlusse findet sich die Notiz: Bützow 7 zu be-
kommen beym Herausgeber Gustav Zachariä : und
jeder Bogen haf außer der gewdhulichen Signatur noch
die Bezeichnung : Religionsgesänge, 1 ; yermuth-
lich wird alse cine Fortseßung folgen,

d.

Eiteraturgeschi&lt;te der sämmtlichen Schulen und Bil,
dungasansialten im deutschen Reiche. Nach alphabe«
betiicher Ordnung bearbeitet von Jobann Daniel
Schulze, Doctor und Lehrer der Philosophie auf
der Universität .zu Leipzig. Weissenfels und Leipzig;
in der Bdseschen Buchhandlung, 1804. 46 Bogen
in Octav.

9 [us diesem Buche, dessen erster Dheil jefit- nur Det
ausgekommen ist, excerpire ich bloß einige Artikel,

die unser Land betreffen, mit einigen Abkürzungen der
Zitel. 1. Bürzow. Tetens Nachricht von der Eins
richtung des Pädagogiums, 1707, 4. Lj. Beschreis
bung der auf dem Pädagogio eingeführten Yehrart und
übrigen Einrichtung , 1766 , 4. Vlöllers Rachricht
von der Grundverfassung .des Pädagogii y. 1772, 4.
Ej. Weitere Nachricht von dem Zustande der Erzie-
bungsanftalt, 1274, 4. "avften Nachricht von einer
Privatpensionsanstalt, in den gelehrten Beyträgen zu

dendan:

OO Vielleicht ist in dieser Stelle ein Drufezler,
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den schwerinschen Nachrichten, 1783, 44:47 St. 11,
Güstrow. Erziehuugsanstalten , Beek Sf. 3t.
1795, S. 150. Vom Gymnasio f. TLomae anal,
Güstr. 1770. Vita Goth, Voigtii. iu Ludouici hift,fcboll, II. €. 376, 423.—HiftoriaGympafii,1.€.€. 393.  Gorb. VYoigrii , Ret, Güstr. deinde
Hamb, Thyfiafteriologia, edita a' Jo, Alb, Fabricio,
qui — vitam auctotis praemifit , Hamb, 1709, 8,
Die Lehrer am Gymnasio; Biderm. act, sch. 1. 493. fq.
Die Rectoren und Gonvectoren , 1, c, 111, 347, (q,
Richters Prog. |. in den Hamb, Berichten , 1753,
35, 6 St. Nachr. von der 1789 verbesserten Eins
richtung, Bremisches Mag. für öffentl. Schulen, 1 $5,
2t G.273. Dien Xadt. aus bem Leben des
Prof. Pries, Monatsschr. v. u. f. M. 1790. Fuchs
alsgem. Lectionsplan, 1796. 4. IIl. Kudwigslust.
Ackermanns Nachr. vbm Schulmeister -Seminarioy
Monatsschrift v. n. f. M. 1794. 9 St. ' Nachr. von
demselben Seminario , Sräffe katech. Journal, 4
Jahrg. 3 H. Neueste Veränderungen darin , Natio-
näszeit. 1797: 50 St. und daraus im A. L. Anz.
1798. Nr. Xr, Reinholds Schrift. Das Personale
des Seminars) A. L. Z. 1803, Inc. Bl; 165, IV,
Ü7ecklenburg. Kirchenordnung, 1554. Ueber den
ee schied dieser Kirchenordnung von einer anderneben jo betitelten von 1337, s. Chrysander im theol.
Mag. 1761. 1 9. r Gt. €. 22. Schulnachrichten,
dsch. Schulfr. IV. 180, -Monatsschr. v. u. f, M. 1788,
1 Ot. polbows schwerinschr Landesverordnungen
über das Kirchen» und Schulwesen und andere damit
verwandte Gegenstände, in Henke Arch, für die Kir.
Hengesch. 4 St. Zustand der Schuten in Mel,
Schwerin; A. L. Z. 1792. Int, Bl; 15. 115. Beytr.
zyr Schulgesch. im Patr. Archiv, 4 B. 2. St. Vers
zeichniß sämmtl, Schulen in Me&gt;l. A. L. Z, 180g,
Inr. BI, 165. Voin Schulmeister-Seminar in Med.
Gttelíg, A. L. A, 1801, Nr. 64. Reinholds Nach-
richt. -- Aus diesen Beyspielen wird sich sowohl die
Einrichtung als der geringe Nuüken des Buchs ergeben.

d
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9 auf die Versicherungen , welche in der erstettAnkündigung des Hry. Mau (12 B. S. 220.)
enthalten sind, schon die Hofnung eines größern Cres
dits gebauet bat, wird mit Bedauern eine zweyte An-
zeige desselben gelesen haben / welthe mit der Ueber»
schrift, Ehrenvolles Zeugniß und Bitte, im Jue
lius nachgefolgt ist. Sie enthält ein Zeligniß zweener
nicht benangken Kaufleute über den Werth und die Nüß-
lichkeit des angekündigten Buches, das auf die Ungläu-
bigen schwerlich Eindruck machen wird ; und zugleich
die Erklärung, daß wegen Mangel hinreichender Subs
scription mit dem Drucke Anstand genommen worden.
Je weniger dies zu der ersten Ankündigung paßt, nach
welcher der Verf. die Bedingung, daß sich hinlängliche
Pränumeranten finden müßten / niht machen wolte,
und je unerklärbarer es ist , daß ein Mann, der aller
Welt Credit verschaffen will , beym Drucke einer mär
ßigen Schrift einer sol&lt;en Beyhülfe bedarf, desto mehr
ist zu bezweifeln, daß sich in den 5 Wochen, welche zum
nochmaligen Versuch der Subscription angesekzt sind,
biniängliche Liebhaber werden gefunden haben.

6.

ZE Jahre 1802 kaufte der Kayser von RußlandY für 50000 Ducaten eine von dcr Fürstin Jablo-
nowska hinterlassene beträchtliche Sammlung von
Naturalien , physicalischen Justrumenten , Modellen,
Maänzen und Kynsisachen, und: schenkte sie der Univer»
fität zu Moskau: imgleichen für 20000 Rubel. die
Bibliothek des Directors Ochs in Basel jum. Ge;
schenk für deu Fursten Galizyn - von dem die Univer-
fität zu Dorpak gesammte darunter befindliche juristis
sche Schriften, beynahe 5000 Bände betragend, wieder
gischenkt erhielt,
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Den 27. Stovbt. 1804.

1.

Index praelectionum in Academia Roftochienfi per
femeftre biberpum a die XV Octob; MDCCCIV

habendarum,—LitterisAdlerianis,1Bogenin
Quart.

us diesem Verzeichniß führe ich , wie gewöhn-«
lich, die einzelnen Vorlesungen an, weiche für
das kommende Halbjahr von den hiesigen Leh»

fern vorgeschlagen wvörden. |

Vorlesungen der Professoren.
I. In der tdeologischen 5acultät. 1) Des Hrn.

€ R. Ziegler, die Dogmatik nach Morus um 9 U-y
die Evangelien des Matthäus und Johannes um 10
U., und dererste Theil der allg. Kirchengeschichte um
2 U., auch öffentlich der erste Theil der Reformations-
geschichte Sonnabends um 10 un. 2 U. 2) Des Hrn.
Prof. Petersen, das Evangelium des Lucas und die
Apostelgeschichte um 9 U., und homiletische Uebungen
nach den sonntäglichen Evangelien und Episteln um
IrlL 3) Des Hrn. Prof. Lange, die theologische
Moral- um xx U. , die Geschichte der Theologie um
2 U., und das Evangelium des Johannes um 3U. 4)
Des Hin. Prof. Dahl, das Buch Hiob und der 9Pre-
diger des Salomo üm 8 U. , eine hisforisch - kritäsche
Einleitung in die Schriften des neuen Testaments 1rach
Hänlein um 10 115 und die Chrestomathie des Philo,

p oder
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vder einige griechische Schauspiele nach Niemeyers Tes
tralogie vm 11 U / migieschen die Homr'etik, verbun
den mit homiletischen und katechetiichen Hebungen für
die Seminaristen,
. 11. In der juristischen Facultät, ;) 9$ Srt;
Dir. Hiartini , das Lchnrecht nac) Böhmer um ri
U., und das meefl. Staatsrecht nach Hagemeisier um
2 U. 2) Des Hru. Prot. Wiese, practische Nugaro
beitungen mit besondern Bezug auf cen reichsgertent,
lichen Proceß nach Pütter um 9 U. , das Kirchenreehf
nach seines Sohnes Lehrbuch um 11 U., und das Cris
minaireht nad) Meister um 2 U. 3) Des Prof,
Eschenbach , die Institutionen rach Waldeck um 2
U., und der Civisproceß nach Matitin um 3 U. 5)
Des Hrn. Prof. Weber, die Pandecten nach. Hellfeld
um 8 v. 9U. 5) Des Hry. Prof. Posse, die Ency«
clopädie nach Schmalz um 10 Ü., das Lehnrecht nach
Böhmer um x1 U., und das Straatsrecht nach Pütter
um 3 U. |

11. In der medicinischen Facultät. 1) Des
Hrn. H, N. Vogel, die cltutsche und die gerichtliche
Arzneygelahrtheit. 2) Des Hrn, Prof. Weber, die
Therapie verbunden mit clinischen Uebungen. 35) Des
„Irn, Prof Josephi, die Anaromie Vormittags, und
der erste Theil der Chirurgie um 3 U. 4) Des Hrn,
Prof. Nolde, die Geburtshülfe, die venerischen Krauks
herten nach Friße, und die allaemeine Therapie

1V. In der philosophischen Sacultät :) Des
Hruy. K. R. Tychsen, die Kritik des aiten Testaments
um 11 Uhr, privarissime die orientalijiche Diplomatik
um 4 U., und öffentlich die Anfangsarfhade der orien-
kalischen Sprachen nach der Wahl seiner Zuhd. er um
9 1. 2)'Des Hrn. H. R. Rönnberg , daz Natur-
recht nach Kant um 8 U., das europäis“ e Völkerrecht
nac) Martens um 9 U , ba$ mel. &amp;taatéred)t um
L1 M.. umb ba Zeitungs - Collegium um 5 U. 3)
Des: Hrn. Prof, Schadeloo&gt;, die Optik nach Kar-
sten, die 'Fortificattons - uud Arrislerie - Wissenschaft

uad) Papacino d' Antoni , - und. ein Examinatorium
(
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Über die reine Mathematik. 4) Des Hrn. Prof.
Hecker , die angewandte Mathematik nach Karsten,
und die Araloyse unendlicher Größen nach Kästner,
auch öffentiteh die Buchsabenrechnung und die Alges
bra. 53) 4.es Dru. Prof. Rarsien , die dcononische
Baukunst, die Lehre von der Schäzung der Landgüter,
die Fortseßzung des im vorigen Halbjahr angefangenen
Curjus der Mathematik. 6) Des Hrn. H. R. £1ot;
mann, die Reichsgeschichte rach Pötter um 11 U.,
die Staatengeschichte nach Mensel um 2 U., und pri-
vatissime die Geogiaphir 7) Des Hrn, Prof. Link,
die Mineralogie um 11 U , die Experimental-Chemie
um 3 U., und öffentlich die Experimental-Physik nach
eigenem Srüundr/sse vm 4 U; 8) Des Hrü, Prof,
Beck, die Anthropologie nac) Kant um 8 1l; , däs
Naturrecht und die Eihät um 10 U , unb bie allgem.
Encyclopädie um 4 U.

Vorlesungen der Privatdocenten.
I. Theologisc&lt;e. Des Hrn. M. Tarnow , hos

miletische Erklärungen einzelner Theile des neuen Se
staments.

11. Philosophische. 1) Des Hrn. Mag. Lud-
wig, Reichsgesuwichte nach Pütter, und englische Spra-
&lt;e. 2) Dis Hin. Maa. Tarnow , die Ethik. 3)
Des Hrn. Mag. Siemssen, die: Naturgeschichte nach
Blymenbach , die Levre von den Flechten nach Acha-
rius, und die met, Fossilien nach der herausgegebe:
nen systematischen Ucbersicht.. 4) Des Hru,. Mag,
Pries, die Geschichte der Philosophie von Thales bis
Descartes um 8 U. » anc&lt;- auf Verlangen Uebungen
im deutschen Styl. 5) Des Hrn. Mag. Wiggers,
Plaros Eutyphron und Apologie des Socrates, auch
auf Veriangen Anleitung zur französischen und zu den
ältern Sprachen. 6) Des Hrn, Mag. Rarsten, die
angewandte Mathematik nach Karsten , auch auf Ver-
langen die reine Mathematik , dis Baukunß und die
Wasserbaukung nach Dictaten«,

2.
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P

Ueber zweckmäßige Einrichtung der bffentlicben €dul
unb Unterrichts: Nastalten, als eines der wirksamsten
Besörderungsmittel einer wesentlichen Verbdsje' ung
der niedern Volksklassen, mit vorzüglicher Rücksicht
auf Mecklenburg. Vom Canzleyrath v. Türk.
(Nicht mir , sondern den Brüdern ) Newustrelit,
1804, Auf Kosten des Verfassers, in Commission
bey dem Hofbuchbändier Albanne. Zum Besten
der Landschulen. 18 Bogen in Octay,

2 dieser» Schrift ward der Hr. Verf, dadurch ber:aulassct, daß er zum Mitgliede einer -Schulcom-
misüon für das Strelinzische ernannt ist , und sich
nun die Frage beantworten wollte : ,„, Was kann und
inuß, vorzüglich von oben herab ,- für Schul- und Un-
kerrichtr -Austalken geschehen, nm durch sie die Menschen
der erwerbenden Klasse jedes Landes , insbesondere
Mecklenburgs , zu demjenigen Grade der sittlichen
und geistigen Bildung, der innern Zufriedenheit -und
des häuslichen Glücks zu erheben , dessen sie ihrer
menschlichen Natur und ihrer politischen Lage nach fär
big sind ?// Wag derselbe zur Beantwortung dieser
Frage sagt, ist in 7 Abschnitte vertheilt, deren Jnhalk
ich farz angebe. Erster Abschn. Von dcm ge:
gern wärtigen Ziusiande des Bürgers und Land-
mannes im Stande der Rindheit und des ex:
wachsenen Alters. (Das Bild, was der Hr. Berf.
nach seiner Erfahrung macht , ilt nicht vortheilhaft,
wenn gleich hin und wieder übertrieben.) JZwepter
Jibfbn. Den cen tiiitteln, die Volks -Erzie-
bung zu verbessern. Ist bloß. eine Einleitung zu
den folgenden Übijchnitten, in denen die hier angrger
benen vier Wittel umständlich abgehandelt werden.
Dritter Abschy 1. Unmittelbare Einwirkung
und thätige  Theilnahme der höchsten Behör-
de, durc) Anordnung eines eignen Landes:
Collcgii für Schnlsacßen, vnd einige unter:
geordnete Beh&amp;rven. Jn jedem Lande fol „ein: ul
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Sculcollegium errichtet werden / das aus drey Mit,
gliedern, einem Geistlichen, einem weltlichen Geschäfts-
manu, unb einem tüchtigen Shulmann, die gleichwohl
daneben auch andere Aemter bekleiden k&amp;nnen, zusam-
men zu seßen ist. Ihm soll in jeder Stadt eine Schui-
beputatíon, aus einem Magistrats - Mitgliede , einem
Geisilichen und dem ersten Lehrer der Schule bestehend,
untergeordnet werden. Auf dem Lande sollen die Geist
lichen die Inspection über die Schulten ihrer Gemeine
behalten, und nur dann mit den Beamten zusammen-
treten; wenn von den Einkünften des Schulmeisters,
und von seinem Verhältnisse gegen die Yeltern der
Schulkinder die Redeist. ( Wozu gerade Geistliche
im Schulcollegio und in den Deputationen nöthig wär
ren, ist nicht angeführt. Meines Ermessens ist die
Einmischung der Prediger eine von den Hauptursachen
des Verfalls unserer Schulen , besonders der niedern.
Um sich deu Unterricht der Confirmanden bequemerzu
machen, ward dem Religions-Unterricht in diesen nie«
dern Schulen eine ganz unnöthige Ausdehnung gege:
ben : und um den Religions Unterricht in solcher Aus«
dehnung bewerkstelligen zu können, wurden die sonsti“
gen brauchbaren Schuslehrer dur; minder brauchbare
Theologen und Halbtheologen häufig verdrängt.)
Vierter Abschn. 11. Bildung fäbigerL ehrer, an-
ständige Versorgung derselben , Entfernung
glles dessen, was ihren Stano herabserzen, ih-
re Rraft, ihren ]iutb lähmen , ihre Zeit be-
schränken könnte. Da die jetzigen Schulmeister:
Scminarien zur Bildung guter Schullehrer nicht ge-
nfigen : so sollen diejenigen Lehrer , die nicht studiren
können , durch die Schulen selbst gebildet werden,
Eine anständige Versorgung guter Schullehrer verste
bet. fid) von selbst. (Auf die richtige Wahl der Schul-
lehrer ist hiebey keine Rüäsicht genommen. Sobald
auch hier, wie bey so manchen andern Nemtern, ausUnkynde derer, die das Wahlrecht haben , oder aus
Nebenabsichten, unbrauchbare Candidaten ihre Versor-
gung erhalten, hilft alles Pebrige nicht.) Sünfter

Abschn.
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Abschn. 111. Vine vernünftige dem Gange der
T7aiur angemessene Qiethode des Unterrichts,
verbunden mit zweckmäßiger Wahl und Ab-
wechselung der Unterrichts-Gegenstände. Ge“
sammte in diesem Absünitt vorgeschiagene Gegenstän-
de des Unterrichts kann ich nicht anführen, da dics zu
viel Raum erfodern würde, J&lt; bemerke also nur,
daß der Anfang mit dem richtigen Sprechen gemacht
wird, dann die Zerglicderung der Worte in Sylben,
stakt des vormaligen Buchstabirens folat, und hierauf
Uebungen im Lesen ; zuerst nach Oliviers Tabellen,
vorgenommen werden sollen. Die übrigen Gegenstän-
de und die Methode wird man in dem Buche selbst
nachschen müssen. ( Für sogenannte Primatrschulen
wird zu viel gefödert,) Sechtier Abschn. Anwen,
dung der vorgeschlagenen Yiethode' auf die
£enofbulen, uno Sortfeguna oeo Unterrichts
während des Sommers. Bey Landichulen jind
Beschränkungen der Lehrgegenstände nothwendig 1 iv;
zwischen sollten sie den Sommek über für diejenigen
Kinder fortdauern, welche Die Sleltern füglid) cutbebs
ren köngen, und es würde nüblich scyn , wenn auch
die übrigen Kinder im Sommer des Sonntags Nach-
mittags ein Paar Schulstunden hätten , um das im
Winter Erlernete nicht ganz zu vergessen. Sieben»
ter Abschn. 1V. Anwendung zweckmäßiger
Mittel, um die Alten dahin zu' vermögen , daß
sie ihre Rinder gehörig sut. &amp;dule schicken,
und.zu Hause selbst den Zweck des öffentlichen
Unterrichts befördern. Hauptsächlich wird die
gänzliche Befreyung unvermögender Aeitern vom Schul-
gelde, und die Verpflichtung wohlhabender Yelterw zur
Bezahlung desjeiben, wenn ihre Kinder auch die Schy-
Ie nicht besuchen, alis Mittel zur Erreichung des ersten
Puncts, empfohlen. Ja einem Anbange" erkläret
der Hr. Verf., daß die vorgesc&lt;lagene Schuteinrichtung
sich im übrigen auch auf Judenkinder erstrecken mille
nur vaß diese statt des &lt;risttichen Religions-Unterrichts
von einem Glaubensgenossen Unterricht in rhrer eignene
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Religion und im Ebräischen haben müßten. Yls
Zeylage ist noch der Entwurf einer Schylconstitutiot
für die Stadt LTeustrelitz und der dazu gehdrige Bes
richt bengesügt. |

Erhebliche neue Ansichten der Sache sind mir in
diejem Buche nicht vorgekommen : aüch erschöpst es
seinen Gegenstavd nicht, Die vorzügliche Rücksicht
auf Yieclenburg , die der Titel verspricht , findet
sich in der Abhandlung nicht oft, und nur bey minder
wesentlichen Pyncten. Ucberhaupt äber erwarket der
Hr. Verf. von der Verbesserung der Schulen zuviel ;
hätte er das Bild, was er im ersten Abschnitt von den
geringerm $1. (jen entworfen hat, atf die höhern Klas-
sen ausgedchnt, die es am Schulunierrichte bey ihren
Kindern nicht schlen lassen, und ihnen wohl gar Hans»
leh: er halten , oder sie, der jezigen Mode gemäß, in
Erziehungs-Jnstitute schicken ; so würde ex gesunden
haben, daß sich auch daselbst manches von dem findet,
was er.bey den untern Klassen äus dem Mangel des
Sculunterrichts abgeleitet hat. Endlich ist die Frage
unbeantwortet geblieben , wie man zu dem Fond ge
langt, den jede erhebliche Berbesseryng der Sculan-
falten erfodert.

3
Gedanken über die Frage : Ist in Melenburg 'eine
" ätweiterte Jndüstrie: ohne erhöhete Cultur der Län

dereyen gedenkbär? Veranlaßt durch die Schrift des
Hrn Kammerraths Zimmermann : Ueber Meck:
burgs Kreditverhältnisse ze. Vom Domainenrath
Jäcob Christian Mar'in v. Ihlenfeldt, Erdh-
gesessenen aut Schwastors , der merklenburgischen
Landwirthschaftsgesellshaft ordentlichem Mitgliede.
Rosto&gt;&gt; , oedruckt in der Müllerschen Officin.

. TI Bögen in Octav.

Dr: Hr. Verf, hat zwar den Vorsoß gehabt, ben
"e iu ade gegen den Hrn. K.R. TJ. in Schuß

zu neßmen, Uwd die Schuld des Geldmangels auf den
Geldwucher zu schieben, Was er aber auf diesem Bo-

gen
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gen sagt, ist weder seinem eigentlichen Zwecke , noch
dem gewählten Titel angemessen. Er empfiehlt näm,
lich zur Hebung des sich äußernden Geldmangels, der
seiger Meinung nach zum Theil von den Geldwuche-term. evfünftelt (eon soll, ein Creditspstem ; ohne ein
Work darüber zu sagen- wodurc&lt; denn dies Creditsy-
stem die erfoderlihe Sicherheit erhalten soll. Wie
und in welchen Fächern die Jadüstrie in Mecklenburg
erweitert werden kann? und inwieferne die Cultur bet
Ländereyen hiezu beytrage ? das sind Fragen, deren
Beantwortung man nach dem Titel zu erwarten um
so mehr berechtigt war, da die neueste Gütercultur,
vm das Aerland möglichst auszudehnen, Und eine
große Holläuderey zu erhalten , die übrige Viehzucht,
det Obst- und Gemüsebau, u. d, g. vernachlässigt, und
Dieburd) derabegm die Indüstrie der übrigen Einwoh
ner in vielen Zweigen siört. Diese auf dem Titel an»egebenen Fragen sind aber in dem Schrifthen ganz
Abergangen ; das vielmehr aus einer Sammlüng un-
zusammenhängender, zum Theil nach- seinem wesentli
hen Inhalte unrichtiger , noch öfterer aber unrichtig
ausgedructer Behauptungen besicht. Durch ein Flug-
blatt dieser Art wird denn nun Hr. Z. wohl nicht wie
derlegt werden. Auch scheint es, daß sich nachgerade
die Ueberzeugung von den Wahrheiten ; daß der Wms
dr mít unentbehrlichen Landesproductenl, der eine
Hanptursache des Geldmangels ist, noch schädlicher sey,
als der Geldwucher, und daß der !bisher angenomme-
ne hohe Werth der Landgüter bloß imaginair sey, man-
&lt;em, der ihnen den Beyfall versagte , bald durch eine
traurige Erfahrung aufdriagen werde.

»^9*

Atem 20 Jun. ertheilte die juristische Facultät demHrn. Theodor Ernst Stever , aus Rostock
gebürtig , die höhsie Würde der Rechtsgelahrtheit-
Seine Inauguralschrift werde ich nächstens anzsfgen.

4;
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Den 18, Dechr, 1804,

XI,

Systematische Uebersicht der mineralogisch - einfachenmecklenbirgischen Fossilien. Entworfen von A. C.
Siemssen und L. P. 8. Ditmar , Mitgliedern
der mecklenburgischen narmfovschenden Gesellschaft.
Rostock: und Leipäg; in dex Stillerschen Buchhand-
lung, 18064. -

Neuer Beytrag zur lithographischen Kennkniß der. süd,
baltischen Länder , mit befonderer Rücksicht auf
Mecklenburg. Von A. C. Siemssen und L. P.
8. Ditmar, !€. 4 Bogen in Octav,

Gigentlich ist diese systematische Uebersicht demZwerke nach wohl. eben das, was die vorläu-
fige Tachricht des Hrn, M. S. von den

Mineralien B7ecklenburgs (3 B. S. 349.) seyn
sollte : aber beyde Schriften sind doch auch schr von
einander verschieden, Es sind in der jekigen nicht
bloß Zusäße und Verbesseruügen angebracht : sondern
fie ist eine vdllige Umarbeitung nach einer andern An,
drdnung, einer andern technischeu Bezeichnung der Ge;
genstände, und einer andern Methode. Ich führe jekt,
so wie vormals, die Hauptabtheilungen an: 1. Rlässe.
Erden und Steine. 1) Kiesel-Ordnung, 2) Thon
Ordnung, 3) Talk:Ordnung 4) Kalk:Ordnung. Il.
Rlasse. Salze. 2) Salpetersäure - Ordnung » 2)
Gdwefelsaure-Ordnung. 111. Blasse, Inflamma-

Qq bilien.
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bilien. Erdharze-Ordnung. IV. Rlasse.:Metalse.Tx) Kupfer-Ordnung | 2) Eisen-Ordnung, 3) Bly-
Ordnung , 4) Braunstein- Ordnung. == Wenn“ anch
diese Darstellung der Fossklien-Arten mit den neuern
Lehrbüchern der Mineräsogie übereinstimmender sehn
mag: so findet sich doh in der vorläufigen Liach-
richt dagegen manche Nebenbeinerkung,- die hier. wegs»
gelassen ist. Warum die Schrift zwey Titel erhalten
Hat, kann ich nicht errathen : der letztere scheint mir
nicht ganz anpassend.

2".

Göttingische academis&lt;e Annalen, von L. Meiners,
Königl. Großbritt. Hofrath, und ordentlichem Prosfessor der Weltweisheit. Erstes Bändchen.“ Hans
nover, im Verlage dev.Helwingschen Buchhandlung,
1804. I UAlph. x Bogen. in Octav.

Ure den Zwek dieser Schrift hat sich der Hr. Verf.nicht näher erklärt, als folgende Stelle der Vorres
de ergiebt: „Jedes Bändchen wird, außer interessan“
ten Untersuchungen aus der Geschichte der Universitä
ten, “eine historische Darstellung irgend einer dffentli-
&lt;en Ansiglt unserer Georgia Augusta , kurze Biogra-
phien versiorbener Lehrer , Verzeichnisse sowohl der
eingeschriebenen und abgegangenen Studirenden als
der in allen Facultäten Promovirten ,- Schilderungen
des Zustandes der Disciplin, und der in unserer Vers
fassung oder Verwaltung vorgegangenen Veränderun
gen, endlich Notizen über gemachte Stiftungen oder
merkwürdige Vorfälle enthalten. Wenn meine übri-
gen Geschäfte es erlauben, liefere ich jährlich , im enk-
gegengeseßten Falle vielleicht in 2 Jahren mur eit
Bändchen.“ Das Uebrige wird man also aus dem
Inhalte entnehmen müssen.

In diesem Bändchen findet man : 1. Beyträge zur
Geschichte unserer Universitäts - Bibliothek. 11, NRach-
richt über ein Legat des verstorbenen Domprobstes
Dreyer in Lübeck an die Universität Göttingen-
— Die Universität erhielt 2300 Mk, zu einem es

penorpy
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pendio, eine Sammlung von Kupferstichen, Holzschnit-
ten und Zeichnungen von Gegenständen - die auf das
deursche. Recht einen Bezug haben , und eine Samms
lung von Siegeln : schon bey seinem Leben hatte er
ein altes Manuscript eines deutschen Rechts dahin ges
schenkt. I14. Geschichte des Beanismus, der Deposistion nnb bcd Qennaliómus..IV.Bemerkungenüberden Zustand der Sijciplin auf ber Georgia SIugufta
im Jahre 1802 =&gt; In beyden halben Jahren ents
deckte man nur einige wenige, die zum Fleiße nach:
drücklich ermuntert werden mußten. Ein einziger
entfernte sich heimlich, ohne seine Schulden zu bezah:
len. Eine sehr mäßige Anzahl junger Leute war nicht
im Stande, ausgeklagte Schulden zur festgeseßten Zeit
zu bezahlen : doch war keiner von ihnen so verschuldet,
daß er dadurch wäre zu Grunde gerichtet worden. In
den lezten Tagen des Jenners entstanden Unruhen die
einige Tage lang sehr bedenklich zu werden schienen.
Nicht weniger bedenklich war die Händelsucht und
Duellwuth, die fich in den Sommermonaten äußerte.
Im Julius und August vergieng dem allgemeinen Ge-
rüchte nach fast kein Tag, wo nicht ein Duell wäre an:
gezeigt oder wirklich vollzogen worden. Man strafte
33 volizogene Duelle in diesem Jahr : die Jahl der
vollzogenen , aber nicht entdeckten Duelle war viel
grdher. Glücklicher Weise ward in allen diesen Duel:
len keiner so verwundet, daß er an einem seiaer Glied»
maßen auf Zeitlebens gelähmt wäre ; mehrere erhiele
ken Wunden im Gesicht , deren Narben no&lt; manche
Jahre dauren werden. Die allgemeine Stimme flags
te den Constantisien-Orden als die Hauptursache der
allgemeinen Unsicherheit an.. Bey einer Visikation
fänd man Papiere, die, wenn sie auch nicht außer Zweis
fel sekten, daß eine gewisse Zahl von Studirenden sich
zu einem Orden förmlich cvnstituiret habe, doch Grund
genug enthielten , die Visttirten durch ein Confilium
abeundi zu entfernen. Mehrere Verdächkige befreye-
ten sich durch einen Reinigungseyd von aller Strafe:
divey von ihnen -fingen aber Zürs nachher d
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Händel an, und wurden relegirt. Diese Strafen stelt-
ken die verlorne Nube wieder her: im Winterhalbjahr
hörte man nicht mehr von Duellen, als man in andern
Jahren davon zu brem pflegt. Hohe Hasardspiele
wurden, wie man vernahm, nur in den erjien Mona-
ken.öfter , in dem Rest? des Jahrs seltener gespielt;unter denen, die besiraft wurden, fand-sich.feineinzi-ger / dem man vorgeworfen hätte daß er aus dem
Spiele Profession mache. V. Kurze Geschichte der
Trachten und Kleidergescke auf hohen Schulen. Vl.
Verzeichniß der Schriften des Prof. Schönemann.
VIl, Kurze Geschichte des Waffen- und Degentragens
auf hohen Schulen. vu, Verzeichniß der Candida-
ten, die vom x März 1802 bis dahin 1803 die höch»
sten academischen Würden erhalten haben. -- Ein
Engländer, der schon Dortor der Theologie zu Opford
und Cambridge war, erhielt bey seiner Anwesenheit
in Göttingen auch von dortiger theologischen Facul-
tät honoris &amp; obferuantiae cauffa das Doctordiplom.
Die juristische Facultät promovirte 15, worunter auch
Hr. S. L. 5. Livonius aus Mecklenburg war;
2 wurden abwesend und-einer privatim , (ohne Dispu-
tatian, auf dem Conciliensaale, ) Doetoren; 6 dispu-
tirten über Theses , und versprachen die Disputation
nachzuliefern, unter diesen wav anch unser Landsmann,
dessen Disputation de crimine lacs3e maiestatis handeln
soll. In ber mebicinifden Sacultàt erhielten 3x die
Doctorwürde : von ihnen wurden 8 abwesend, und 8
privatim promovirt, von den übrigen disputirten 2 über
Theses. Die philosophische Facultät, welche ihre Ge-
bühren um 20 Thaler erhöhet hat , verlich zweenen
nach gehaltener Disputation die höchste Würde : der
eine disputirte wegen Rürze der Zeit über Theses,
und zwar an einem Tuge zum Zweck der Promotion,
am folgenden pro loco. Der Hr, Verf. fügt unterandern Bemerkyngen auch diese hinzu : „Wie hält man
die Cäudidaten an, daß sie die versprochenen Dissertas-
tiguen nachliefern? (Wenn man zu Söttingen - bey
dey-Regel geblieben wärp, “und nicht angefangen pm
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die Promotionen auf Kosien ihres Zwecks so schr zu
erleichtern, so würde es dieser Frage nicht. bedurft ba-
ben.) Unter denen, welche disputirten , waren einer
und der andere, die so spät anfingen und so früh aufe
hörten, oder so sehr in Verwirrung geriethen ,/ daß sie
besser gethan hätten, wenn -sie sich von der Disputation
hätten dispensiren lassen. Wie: viele waren unter den
Disputirenden „ welche die Einwürfe und Beantwor-
tungen der Einwürfe nicht vorher verabredet? wie viele
unter denen, die Disputationen lieferten , welche sie
selbst. geschrieben hatten ? '' IX, Bemerkungen über die
academische Beodikerung und Sterblichkeit der leßten
Jahre. X. Nachtrag zu der kurzen Geschichte unserer
Bibliothek. X1. Frommer Wunsch. =“ Es wird ein
Mann in G. gewünscht, der mit Naturalien, mit Mo-
dellen und Zeichnungen von Maschinen, mit physicalfs
schen , mathematischen; &lt;emischen, &lt;irurgischen und
vbstietricischen Instrumenten, und mit Kunstsjachen bans
delt. X11. Kurze Nachricht über die Veränderungen,
dje in der academischen Verfassung und Verwaltung
vom 1 März 1802 bis dahin. 1803 vorgegangen sind.
— 1) Alle Privatdocenten sollen pro. loco disputiren.
2) Ein von dem reformirken Prediger angelegtes In-
seinstitut ward von der angeordneten Censur nicht be-
freyet, und die fernere Errichtung von Leseinstituten
Und Leihbibliotheken, da deren Vermehrung gar nicht
zu wünschen sey, ohne besondere Erlaubniß des Staats-
ministerii gänzlich untersaget. 3) Mit alleiniger Auß-
nahme des Professors der Entbindungskunst, sollen alle
Aerzte und Wundärzte gehalten seyn, bey Entbindun-
gen beeydigte Hebammen zuzuziehen. 4) Wenn cine
Facultät in einem Jahre 2 Studirenden den Preis zu,
erkennet: so hat sie im folgenden Jahre keinen Preis
zu vertheilen. 3) Das Surrogat für den Antheil des
Rectors an den Strafgefällen ist nach einey Berech,
nung äber die lekteren 9 Jahre zu 25 ES erhöhet.
XII, Ueber die Anzahl der Bedienten und Pferde , die
von den: Studsrenden gehalten werden, XIV. Mebet
den Zustand der Disciplin im Sabre 1803.— Es.VE ang
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Hang zu Duellen war in diesem Jahre geringer? wan
strafte nic&lt;t allein um die Hälfte weniger Duellanten
als im vorigen Jahre , sondern man konute auch bes
Haupten, daß man die meisten vollzogenen Duelle enks
deckt habe. Nach einem Rescripte der Regierung sols
len Zweykäntpfer, die sich ohne Secundanten schlagen,
pder ihre Gegner im Gesicht verwunden, härter gesiraft
werden, als andere. Unter den Fällen von Reglinju-
rien und anderm Unfug war keiner, der eine harte
Strafe nothwendig machte: auch die bey dem Auflay-
fe von 1803 (?) waren von geringerer Bedeutung als
än vorhergehenden Jahren. Man spielte wahrschein»
lich mehr; ats vorher 3 die Hauptveranlassung war ein
gefährliches Wirthshaus in einem benachbarten Gebiet,
Das die jungen Leute während eines Theils des Sommers
au fid jog. unb einige derselben beynahe zu Grunde
richtete; zum Glüce dauerte diese verderbliche Wirth-
schaft nicht lange. Keiner entwich, soviel bekannt ges
worden ist , wegen Schulden z zwey Schuldenmacher,
deren Schulden die Acltern und Anverwanctten nicht
bezahlen wollten oder konnten, wurden mit dem Cons
silio abeundü-belegt» und man machte ibre Nahmen
zur Warnung in den Zeitungen bekanut. Die Klage
war nicht ungegründet, daß das öffentliche Tobac&gt;rans
chen wieder einzureißen drohe , doch weniger bey deu
Studirenden als bey andern Einwohnern. Unter den
Relegationen war eine schr geschärft, (wie ? ist nicht
angegeben :) man erkannte sie gegen einen ehemaligen
Mitbürger - der von einer andern Universität hieher
kam, und einen Landsmann hinterlistiger und unver-
dienfer Weise gröblich mishandelte. Mehrere Uns
fleißige wurden gleich beym ersten Vergehen, dessen sie
sich schuldig machten, weggewiesen. XV- Einige Nache
richten über die Kriegsdrangsale im Jahr 1760. XVI.
Nachrichten von einigen Geseken Über freye Märkte
von Lebensmitteln in Universitäts - Städten. . XVI.
Verzeichniß derer, welche vom x März 1803 bis dahin
1804 promovirt sind. ==" Die theologische Facultät
batte feine Promotionen. Boy IS Inrisien wrden 3
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abtoefenb unb 3 privatim promobirtz von den übrigen
13 promopirfen 5 über Theses / -und unter ihnen ein
Meckienburger , Hr. Schünemann. Von 27 Me-
bicinern sind 8 auswärts und 9 privatim zu Doctoren
erklärt; von den übrigen rxoCandidaten disputirten4 dber
Thejes. Ein Magister ward ghwesend ernannt, eiter
vertheidigte eine Disputation, und der dritte- liefertecies.

Wenn man annehmen darf, daß die folgenden Stö
dfe diesem ersten Bändchen gleich seyn werden, so wirb
man den Plan nicht ganz billigen können, Die in
Nr. II11, V, .VII und XVI enthaltenen ältern Nachrich?
ten sind der. Rest. unerheblichex-Collectaueen, die in den
andern Schriften des Hrg. Verf. über academische
Gegenstände (11 5. C. 85. 12 3. €. 225.) nidjt füg:
lich anzubringen waren ; man würde sie also ,- da sie
die Hälfte des Raums -einnehmen 7 gerne entbehren.
Aber auch bey den übrigen,- die göttingische Academie
betreffenden Nachrichten würde manche Abkürzung biens
sam gewesen seyn.

2.

Taschenbuch der Erfahrung, für gebildete: Lefer: / Jahr
1805... Mit einem, Anbagge vermischten Inhalts von
Ebzenbaus, Schwerin, gedru kt mit Bárenfprung-
Chen Schriften, 18 Bogen lilDuobt) und 4 Blatt

often. - . -

(yide Jahrgang enthält; 1) Apophthegmenz mit ei:
ner Zugäbe' von Apophthegmen und Paraphrasennach dem neuesten philosöphisch kritischen Geschma&gt;e,

zur Belustigung der Leser, 2) Lakonismen, (deren Ver
schiedenheit von den Apophthegmen ich nicht einfche,)
3) Gedichte , 4) Dialog an einem Geburtstage , 5)
Anecdoten, 6) einige Gedanken über die Comödie , 7)
Devisen nach neuerm Geschmacke, 8) Logogriphen, von
einem Anonymo eingesandt, 6) Onomatologie, (ety»-
mologische Erklärung älterer und neuerer Vornahmen,
z. E. Rabel, das Schaf, Raphael, Gottes Arznen,
Rebecca , das fette Schäfchen, ) unb 10) Tayzmusc-

"m,
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ken.“ Im übrigen ist er seinem Vorgänger (12 B, S.
207.) ähnlich. -

4.

Te maim bat tit biefem Syabte die Sammlung» ausgestopfter meklenburgischer Vögel crhals
fei 3:3 welche der Hr. H; R. Lembke in Schwerin
seit mehreren Jahren mühsam zusammengebracht hat.
Ihm und seiner Ehegattin ist dagegen eine lebenswie«-
rige jährliche Leibrente von 150 22E N3, zugesichert,
wovon 10078 aus einer herzogl. Kasse, und 30 ES
bey- der Unzulänglichkeit! des academischey Fisci aus
der Convictorienkasse hergegeben werden. Zu -wün-
schen ist: es , -daß diese schöne Sammlung in den für
dieselbe ängeschaften Glasschränken ' gegen die Zerstö«
rung durc&lt; Insecten gesichert: bleiben könne. Gegen
den Vorwurf, daß dies Geld zu wichktigern academi-
schen Hülfsmitteln , die uns no&lt; fehlen / nükßlicher
Hätte verwandt werden können, dürften wir uns viellescht
zu rechtfertigen nicht ganz im Stande seyn.

5.

€i den Rechtlichen Sütächten und Recensio»
R nen über eine cotifiscirte und von Crimi«
nal-Gerichts wegen am Aschermittwoch 1803
vor dem Rathhause zu Düsseldorf öffentlich
verbrannte Druckschrift , ist ein Erachten des
Hrn. Prof. Weber mit abgedruckt , das den Anfang
in dieser Sammlung macht.

6,

H“ Prof. Ziegler ist zum Cönsisiorialrathe ernannt,und statt des Hrn. &amp;. R. Martini theologisches
Mitglied des hiesigen Consisiorii geworden,
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Tr.

Göttingische juristische Bibliothek, oder &lt;ronologisches
und systematisches Verzeichniß allet seit der Stif-
tung der Academie zu Göttingen bis zum Ende des
Jahres 1804 herausgekommenen juristischen Schrif,
ten, nebst kurzen Biographien der - öffentlichen nnd
privat Rechtskehrer dieser Universität. : Nach den
besten Hülfsmitteln bearbeitet , und durchgehends
mit litterarischen Anmerkungen und einem vollstäns
digen Register versehen, vom Dr. und Bibliothekar
Roppe zu Rosto&gt;. Erste Lieferung , enthaltend
die Jahre 1734 bis 1774. Rosto&gt;, in der gelehr-
ten Anstalt des Verfassers , 3805. x32 Bogen inctav.

Kach der voraufgegangenen Ankündigung wil
% | der Hr. Verf. durch diesen Beytrag zur allgs

meinen. juristischen Litteratur und zu Pütters
göttingischen Gelehrten - Geschichte dem vortreflihen
Musensite, welchem. die Rechtswissenschaft soviel: sc&lt;yl-
dig ist ;..ein desselben würdtges Ehrendenkmal seßen,
Und für die auf demselben genassene litterarische Bil
dung den Tribut. des wärmsien Danks zollen. Der

Inhalt des Sanzeu. sowohl, als dieses Abschnitts, ersbeslet aus dem Titel; hialänglich, I&lt; darf also uur
bemerken , daß::pon jeder angeführten und &lt;ronolo»
gisch geordneten Schrift Fes Wesentliche des Zitelst à
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das Format , und in der Regel auch die Bogenzahl
bemerkt ifi; unb ba bet grüfere Sbeil ber. litteratis
schen Anmerkungen , theils iu einer Nachweisung, woie angeführte Schrift in der Folge wieder abgedruckt
ist, theils in einer Angabe der einzelnem Stücke in den
Sammlungen kleinerer Schristen, bestehet. Ueber den
Nußen dieses. Werks wird sich erst ngc&lt; dessen Vollen-
dung urtheilen lassen.

2,

Verfuch einer richtigen Auslegung und Anwendung
des Hauptfchluffes der aufferordentlichen Reichs-
Deputation zu Regensburg, vom 25 Februar 1803,
8. 35. 36. 1804. 9 Bogen in Dctav.

Novem der Hr. Verf. beyde Paragraphen , in4 welchen „alle Güter der fundirten Stifter , Ab-
teyen und Kidstex in den alten sowohl als in den neuen
Besikungen, katholischer sowohl als A, C. Verwand-
ten, mittelbarer sowohl. als unmittelbarer, deren Ver-
wendung in den vorhergehenden Anordnungen. nicht
förmlich festgeseßt worden , der freyen und vollen Dis
sposition der resp. Landesherren , sowohl zum Bebuf
des Aufwaydes für den Gottesdienst, Unterrichts! und
andere gemeinnüßige Anstalten / als zur Erleichterung
ihrer Finanzen, überlassen, sind, “' ausgehoben aus dem
Ganzen, voraufgehen lassen so seßt er hinzu 3 „Er
Habe die geringe Mühe übernommen, seinen Lesern zu
jagen, daß das, was in denselben steht, wirklich darinehe, anch nach der Absicht ihrer Urheber darin hat
stehen sollen. Er habe gar keinen Beruf, das Gegen»
theil darin zu suchen , oder Schwierigkeiten darin zu
finden, und Dunkelheiten hineinzutragen, da es ihm
an jedem Interesse fehle , einen andern Begriff mit
den Worten zu verknüpfen, als diese ausdrücken. Ihm
kdnne die Existenz oder Nichtexistenz der Stifter und
Klöster, worüber das Gesch zum Vortheil des Landess
Herrn -disponirety vdllig gleichgültig seyn, weil er für
seine Person und: Familie sowenig "auf eine Stelle in
denselben Anspruch zu machen habe , -gls von ihrer. ni IN
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Einziehung irgend einigen Gewinn erwarten blürfe." 1e.
Eine auf diese Vorrede folgende -Linleitung , welche
allgemeine Grundsätze der Interpretation die:
ser Paragraphen nachweiset, hat das Resultat, daß sie
buchstäblich zu verstehen sind. Die erste Abtbei-
kung liefert eine (geschichtliche) Theorie der AUs«
legung des Gesetzes , die theils jenes Resultat be
ftáttíget ,^ tDeilà bed Drm. SBerf: Gebanten über. bett
Geist der Deputationshandlungen enthält. Er glaub“
te, vertraut genug mit diestmy'Geiste 'zu seyn / um
versichern zu können, daß vom 11 Febr. 1803 an der
Gesichtspunct einer Entschädigung bey Ueberlassung
der-Mediat-Stifter und Klöster ganz aufgehört habt,
und neben der-Entschädigungs - Verwendung auch ^t0d)
eine asidere, selbst von den Gesandten nicht verhohine
Absicht sich entdecke, nämlich „eine neue politische Ord-
nung der Dinge in den Staaten selbst hervörzubrine
gen, und den Landesherrn mehr Rechte - mehr Krafft,
in ihrem Innern zu verschaffen! , um dadur&lt; deim
Reichskörper einen Theil des durch den Verlust des
linken Rheinufers ihm genommenen! Lebens auf eine
andere Weise wieder zu verschaffen. “ Eine zweyte
Abtheilung mit der Umschrift , Practische Beob-
ac&gt;tung über die Anwendung des Gesetzes, bes
schäftiget sich eigentlich mit dem Einflusse , den: dies
Geseß auf Mecklenburg haben könnte: Nachdem
zuerst bemerkt worden - daß Bayern sogleich strenge
nach der Theorie des Hrn, Verf. verfahren habe, und
keine landschaftliche Vorstellung , fein Bezug auf das
gegebene Fürstenwort, dagegen Eingang gefunden hä
be, Preußen hingegen in einem Kabigets - Rescript
vom 21 Febr. 1804. gemäßigtere Grundsäße ange-
nommens so wird daraus in dem 8 26 gefolgert, daß
hiedurch die Allgemeinheit der Dispositions - Befyis»
niß des Landesherrn über die mittelbaren Klöster
und Stifter *) beyder Nceligionen in seinem eumohne

*) Der französis&gt;e Text bezeichnet die geifilihen Coms
münen von denen die Rede ist, durch die Worte,
Chapitres , Abbayes et Couvens , noch etwas deutlicher.
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ohne Beschränkung auf die Entschädigungs - Länder,
außer Zweifel gesetzt sey. Unbestreitbar hänge
es von der Willkühreines jeden Landesherrn ab ; Ob
und in welchem Mdaße er von dieser feiner Befugniß
Gebrauch machen will ? wie viel odex wie wenig von
den Gütern und Eintünften der Stifter und Klöster zu
den Kosten des Gottesdienstes durc&lt;ß Verschönerung der
Kirchen und Verbesserung ihrer Diener, oder zu den
Erziehungsbedürfnissen. der Jugend durch.Vermehrung
der Schul: und Universitätsfonds, erhöhete Bessl-
bung ihrer Lehrer, und sorgfältigerUnterweisung ihrer
Zöglinge, oder zur Belebung des Kunstfleißes , zu Ar«
beitshäusern, zum Straßenbau, vder andern gemeine
vüßlichen Anlagen , oder endlich zur Vermehrung der
herrschaftlichen Kammereinkynfte verwagdt ? oh hiebey
strenger oder.gemäßigter verfahren ? ob mehr. oder. we-
niger auf die Finanzen des Landesherrn / oder auf
Verdienste und Bedürfnisse der Staatsdiener dabey
Sii fit genommen teerben solle 2/' Durch den Grund»
Faß des allgemeinen Stgatsrechts , daß die Rechte der
einzelnen Staatsglieder dem Wohl des Ganzen un-
fergeorbnet (imb; und durch die Auctorität des ältern
ÜDrofer, wird hierauf im 5 27 erwiesen , daß neuere
allgemeine Reichsgeseße den ältern Particular - Landes»
verträgen, Freyheiten und Herkommen derogiren, wenn
sie denselben. zuwider sind, die dabey interessirten Land«
stände und Unterthanen mögen zuvor darüber gehört
seyn oder nicht. Wie sich nun nach diesen Prämissen
der Uebergang zur Anwendung des 8. 35 und 36 auf
die Landeskldster Dobbertin, Malchow und Rib,
nis, und auf das Kreuzkloster in Rostock, schr leicht
ergeben hat ; so werden auch noch das voraufgehende
Bevyspiel der Säcularisation der übrigen bier. nad)
der Reformation, die gänzliche Abweichung der Con»
ventualinnen von der Erziehung der Mädchen , als ih-
rer eigentlichen Bestimmung, und die aumaßliche Aus-
fchließung so vieler Einwohner des Landes zum Besien
einiger Familien bey den drey ersteren Klöstern , 'als

Nebengründe angeführt. Am Schlusse wird in em
41
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$41 binugtfügt:: Gà Jdft. fid). von. der Großmuth
des ißt rrgierenden Herzogs zu WMerklenburg-Schwerin
erwarten, daß sie zwar den gegenwärtigen Augenblick
zur reichsgeseßmäßigen Erweiterung der Habeitsrechte
seines Hauses eben fo wenig unbenußt tassen werde,
Kals seine Vorfahren ; daß sie aber, wenn man bate
über die Stimme des Landesvaters entscheiden lassey
wird, auf die Strenge des buchsiäblichen Sinnes nicht
bestehen, sondern müderen Grundsägen Gehör geben z
daß sie weniger auf die geseßliche Erleichterung der
landesherrlichen Finanzen, als auf die Verdienste
der Väter und auf das. Bedörfniß. der. Töchter
Rücksicht nehmen , und die reversal«:und „erbuertrags-
mäßige Bestimmung der Kldster nicht.:gan3 aus den
Augen verlieren ; daß sie folglich, zur ferneren Verhü-
tung bisheriger Abweichungen davog.,. zwar die aus-
schließliche Administration der Klostergütex mit deren
Dependenzien-übernehmen, dabey aber nicht bloß die
wohlerworbenen Rechte. der jeßigew. Conventualinnen,
wie. die Hofnungen der Exspectantimuczx., berücfsichti-
gen, sondern auch. firr.die Zukunft die Bersorgyng der
Dürftigen als Hauptzweck ansehen , und nur dahin
trachten werde, den Landesherrn die ausgedehntestea
Mittel zu verschaffen , für dürftige Frauenspersonen
aus allen Ständen, besonders aus.der-RKlasse der
Staatsdiener, zu forgen ; mit eigem .Worte, daß es
nicht sowohl auf gänzliche Aufhebung als auf reversal:
und erbvertragsmäßige Administration abgesehen seyn
werde z wenn es auch Seiner Weigsheit gefallen sollte,
die Zahl der Percipientinnen in richtigern Verhältniß
zu dem Umfang des Landes auf, den obigen Gesichts-
punct zu redueiren ; within einen Theil der für diesen
viel zu ausgebreiteten Klostergüter anderweitigen Zwe-
&gt;en , etwa männlichen Unterrichts- und Erzie-
hungs-Anstalten , zu widmen. /!' Doch wird im 8 42
noch hinzugeseßt, daß „ die geschmäßige Erleichte:
rung, welche etwa die baaren Ueberschüsse einer sols
&lt;en Verwendung den landesherrlichen Finanzen ge-
währen dürften , den lekteren um so viel lieber ju
: gönnen
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gdnnen wären ,: je unverdienteren Versust diese sonst
wider die Absicht der Gesetzgeber und Vermittler das-
durch leiden“ würden , daß die jährliche Rente von
X000a Fk, - auf die äußerst unsichere Hypothek der
Rhein-Schiffahrts-Octroi überkragen worden. “'. Eine
Nachschrift: ift“ gegen Hrn. Gaspari gerichtet , dessen
Erflärung der beyden Paragraphen mit der Erklärung
des Hrn. Verf. nicht übereinstiiitmet. Unter den Bey»
lagen mögte“die Bestallung eines Klosterprovisors Dict
anzuführen seyn:

Wer mit det Geschichte des. vorigjährigen und dses-
jährigen Ländtags bekannt ist / 'wird bie SBerailaffung
und den Zwei: dieser Schrift zu errathen sich gctrauenz
und also zugldich“wissen ; was er vbn der Unbefangen-
heit ihres'Vitfassers glauben darf. Den Geist: der
Schrift wirb'mäk ans den angeführten Stelten dben!
falls ersehen. TJ&lt; will daher nur im Allgemeinen
bemerken , daß ich in der Haüptsache , des von dem
Hrn. Verf. angesfimmten Tons der Unfehlbarkeit ums
geachtet, seinet:Meinung nicht beytreten kann. Zwar
kann ich eines Der vorzüglichsten Argumente , nämlich
die nach dem'8 r'2-angeblich zwischen Srankreich und
'Würtemberg geschlossene geheime Convention, beyBestimmung" meines Urtheils nicht benutzen, weil.ich
sie nicht kenne : wenn aber wirklich eine solche geheime
Convention vorhanden wäre, fo ist auch noch nicht
ersichtlich , wie der Hr. Verf, zu einer sichern und
vollständigen Kennkniß derselben-gekommen sevn könne.
FInsbesondere aber muß ich bekennen , daß ich die in
dem 8 27 vorgefrädenen Gruündsäke nicht billige. I&lt;
Halte vieltnehr die Landesverträge für eine auch den
spätern Reichsgefetßen derogirende Norm, solange die
Anwendung der in den leßteren euthaltenen Vorschrifs
ten nicht unbedingte Nothwendigkeit wird, vielmehr es
der Willkühr der deutschen Reichsstände überlassen bleibt,
davon abzugehen; als in welchem Falle keine wahre
Collision vorhanden ist. Was über manche sonstige
Yeußerungen zu sagen wäre, muß ich zu einer künstigen
Gelegenheit versparen,

3.
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3. „1

Ueber 11. €. 45. und die Descendenken : Folge in Lehne,
nach Longobardischeu Rechten , vom Posi Director
Hennemann in Schwerin. Schwerin und Wis»
mar, im Verlage der Bödnerschen Buchhandlung,
1804. 11 Bogen in Octkav.

H“ P. D. H. meinet , nach sorgfältigster Prüfung
gefunden zu baben , „ daß nach dem longobar-

dischen Lehnrechte alle Descendentenfolge ins Lehn eine
wahre Erbfo:ge sey; vermöge deren der folgende Des
scendent in das Lehn, als ein von seinem leßten Ascen-
denten auf ihn / jenes Intestaterben , vererbjälletes
uccedire; so daß das Lehn , als ein Theil der rb,fuch seines leßten Ascendenten auf ihn fomtie; daß

mithin die Succession des Descendenten ins Lehn nicht
titulo fingulari, sondern vninersali geschehe. “'" Ex
meint folglich gefunden zu haben, ,, daß nach dem
longobardischen Lehnrecht der folgende Deicendent
nicht sowohl aus der Belehnung des ersten Erwerbers,
sondern aus der Belehnung oder dem Rechte des letzten
Lehnmannes und Ascendenten zum alten Lehne gelange
indem dicses lekßten Lehymannes und Ascendenten Ge»
rechtsame am Lehne auf den Descendenten, und zwar
des ersten Grades unmittelbar, des weitern Grades
durch Transmission vererbfället werden. //“- Die Gründe
dieser Hypothese , welche sehr umständlich vorgetragen
sind , haben mich nicht überzeugt / ob ich gleich im
Wesentligen mit dem Resultate einverstanden biny
welches der Hr. Verf vertheidigt : nämlich, daß nach
der besseren, mit den allgemeinen Gründsäßen am meis
sten übereinstimmenden. und das System zweckmäßig
simplificirenden Erklärung des Lehnsgesehes - die Des
scendenten nicht in eben der Maate , wie die Aguaten,
die Verfügungen ihrer Ascendenten in Absicht des Lehns
Btoß deshalb für unverbindlich erflären können, weil
sie ihnen nachtheilig gewesen. - Noc&lt; weniger aber
Mmögten die vorgetragenen Gründe bey denen Eingang
finden, welche schon eins andere Erklärung des Gesetzes

am
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angenommen haben, Uebrigens würde diese Hypothese
doch auch nur für den Fall genügenb ausbelfen, menu
die Lehnerben zugleich alleinige Allodialerben sind : für
den andern Fall hingegen, wenn mit den Lehnerben
noch besondere Allodialerben an dem Nachlasse des
Ascendeuten Theil nehmen, über welchen der Hr. Verf.
in bem $ 28 zu kurz hinweggehet ,  mögte sie die
Ghwierigkeiten nicht vermindern, .

ds

Ton der philosophischen Facultät sind zu der, durch
P den Uebergang des Hrn. Prof. Dahl zu einer
andern Stelle, erledigten Professur der griechischen
Sprache in Vorschlag gebracht , Hr. Mag. Friedrich
Ast , Privatdocent zu Jena, Dr. Friedr. Heinr,
Bothe , Lehrer am Gymnasio u Berlin, Hr. Mag,
Carl Gottlob August Erfurdt, Lehrer am Gym-
nasio zu Merseburg, Hr. Mag. Wilh. Lange,Lehrer am lutherischen Gymwasio zu Haile,HrMag.Gottfr. Heinr. Schäfer, Privatdocent zu Leipzig,
und Hr. Mag. Heinr. Aug. Schott, ebenfalls dor-
tiger Privatdocent. Das Concilium wählte aus ihnen
die Herren Ast, Lange und Schäfer zur weitern
Nomination an E. E. Rath. Zu gleicher Zeit bezog
sich die Facultät auf ihren vormaligen Vorschlag zur
Besetzung der erledigten Professur der Moral, (11 B,
S. 368. ) mit dem Zusake, daß sie für den Hrn. Bred.
Mellin nunmehr den Hrn. Mag. Pries hieselbst zu
substituiren sich bewogen finde, Das Concilium hielt
aber nicht gerathen, seine ehemalige Auswahl ebenfalls
zu verändern , sondern behielt auch jekt die Herren
Diez, KRrug und Pörschke bey.

5.

H“ Mag. Rarsten hat die kürzlich betretene acade«“+ mische Laufbahn sehr bald wieder verlassen , ws
ist nam Schwerin gegangen, um sich dem Camerals
fache, und vorzüglich dem Bauwesen zu widmen;
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I,
Die Erbfolge eines Ehemannes in den Nachlaß seiner

ohne Kinder und Testament verstorbenen Ehefray,
nach jüdischen Geseßen beurtheilet von Olof Get:
härd Tychsen, Herzogl. Meckl, Schwer. Kanzley-
rah , ordent!. öffentl. Professor der morgenländl«
schen Sprachen, Proto-Bibliothekar , Anfscher des
Musenm;, und Senior der Universität ; der Königl.
Academid "der: schönen Wissenschaften 2c, zu Stock
Bolify der Königl. gel. Gesellschaften der -Wiss. zu
Kopenhagen , Upsala und Velletri Mitglied; wie
auch der Kayser!. Königl, Acad. der Wiss. zu Pa-
dua, der Kön. Preuß. Acad. der Wiss. zu Berlin,
und. der mecklenburgischen naturforschenden Gesell:
schaft Ehrenmitglied. . Rosto&gt;, gedrückt bey Adlers
Erben, x864. 15 Bogen in Quark.

| u dieser Schrift hat ein in Berlin anhängiger
Proceß die Veranlassung gegeben. Sie bestehet
„aus. vier in Rücksicht igres Umfanges ungleichen

Theilen. 1. Gutachten. Eine kurze Beantwortung
der vorgelegten Frage nach den zuerst erhaltenen Nach-
richten. 11. Ausführliches Gutachten, Nachdem
das vorhergehrnde Erachten abgegangen war , theilte
man dem Hrn. Verf, zwey Erachten jüdischer Gerichtsr
personen und Nahbinen mit - .welche von dem seinigen
abstimmig waren, Er fügte. also dies ausführlicherer ute

Tek LINIVE.Ge

$e



322 Anttäalen der Rosiockschen
Gutkachten hinzu, welches in drey Abschnitten , 1) von
der Erbsolge des Ehemannes, 2) vom Rimli , oder
der Berufung auf eine wschtige Nuctorität ,, handelt,
und 3). mit- einer Beleuchtung der beyden jüdischen
Gutachten beschließt. : Üb. „Bedenken über die
Glaubwürdigkeit jüdischer Gerichts - Atteste,
und über. die Zuverlässigkeit der Hirschel-Men-
delsohnschen Ritualgeseze in Processen , die
ein Jude wider den andern beym bpistlichen
Gerichte fößret. Nach den angeführten Beysptelen
ist wenigstens der .Ausdruc&gt;k in einigen Stellen der
erwähnten. Ritualgeseße unrichtig. 1V.. Unparthepy:
ische Prüfung der Entscheidungsgründe, nach
welchen das Erfenntniß des Appellations:Se-
nats im Rammergerichte gefället ist. Da das
erwähnte :Gericht dem Exachten- der. jüdischen Gelcht-
ten mehr Zutrauen widmete , als dem Erachten des
Hrm, Verf., so hat er gerathen gefunden, zur Bestätti-
guug des leßteren diese Prüfung der Eatscheidungsgründe
hinzuzufügen, und alles durc&lt; den Druc gemeinkündig
zu machen. Am Schlusse ist das Original, der erklär“
ten Erbfolgegeseße, und ein dreyfaches Register hin-
zugefügt.

2

Beyträge zum meclenburgishen Staats - und Privat-
recht. Vom 2s. und anteriusRR vonRampsz zu Güsirow. Sechster Band, Neustrelitz
und Leipzig , bey Ferdinand Albanns, 3805, 21
Bogen in Octav.
fir den einheimischen Rechtsgelehrten behalten diese
Beyträge den Werth, den sie bisher gehabt. haben.

rey größere Abhandlungen und. 12 Aphorismen ma-
&lt;en den Inhalt dieses Bandes aus. XX1V, Frag-
ment einer Geschichte des richterlichen Perso»-
nals im Zof- und Landgericht.|.XXV.Theoriedes Rechtsmittels der Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand nach meckl. Rechte,“ Eine gleiche
Darstellung des Verfahrens in der Restitations-Inftany

ü
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als die in dem vorigen Bande (11 95. €. 105.) etit
haltene Skizze des Appellätions Processes. Ob aber
diefe Darstellung der Praxis, die an sich ihren unsiref-
tigen Nuten hat, durchweg Theorie genannt werden
könne, das ist eine andere Frage. Manche Säße ha-
ben keine andere Beweise für sich , als einzelne Ent-
scheidungen des Gerichts, die man nicht für unfehlbar
annehmen darf. Ich habe schon vormals (9 B. S.
299.) die Unstatthaftigkeit dieser Art der Argutnentas
tion, wie ich glanbe , aus richtigen Gründen bemerk-
lich gemacht , und ich finde nötbig , dafür wiederholt
zu, warnen, nachdem ein.anderer einheimischer Schrift
steller, der Hr. Bar, v. Lettelbladt, darin nachge»
folgt ist. Da nicht allein die Praxis des einen Ge,
richts in mehrern Punctken von der Praxis der audern
Gerichte abweicht, sondern auch die neuere Praxis von
der ältern zu Zeiten bey einem und demselben GSrrichte
verschieden ist : so würde das eine unsichere Theorie
werden, die alles sogleich für juristische Wahrheit er-
Hären wollte, was einmal in einem Gerichte dafär att
genommen ist. Die Theorie zeige vielmehr: bestimmt,
was erkannt werden sollen , und prüfe darnach,
was erkannt ist. Vielleicht ist es nicht überflüssig»
dies durch folgende Bemertungen , deren Anzahl noch
vermehrt werden könnte / zu besiättigen. 1) Ims 5
nimmt der Hr. Verf. mit andern Gelehrkei zwar den
meines Ermessens richtigen Grundsaß an; daß man
bey der Restitution die Vorschriften für die Appellation
analogisch anveaden müsse, wenn für jene keine beson!
dere Vorschriit vorhanden ist, und das, was in Absicht
der Appeltation bestimmt worden, nicht auf öle Devp-
Intion an ein anderes Gericht einen speeiellen Bezug
hat.  Gleichwoht geht derselbe im 5 8 von diesem
Grundsaße ab, und verneinet die Gemeinsamkeit des
Rechtsmittels , weil das Hofgerscht 1773 in einem
Berichte anderer Meinung gewesen ift. 2) Wenn man
inet daß die Restitution in dem Falle nicht
tei oan haf, wenn jeittand sich dieses Rechtsmit-
(ts bedient hat, Zie zwepte Urthel aber die erste be:



324 Annalen der-Rostockschen
fiättiget, (was aus den angeführten Geseßen auch nod)
nicht vollständig zu erweisen ist:) so folgt daraus doch
nicht, daß in dem umgekcheten Falle - wenn die erste
Urthel durch die zweyte abgeändert ward , die dritte
aber mit der ersien wieder übereinstiimmet, gegen diese
dritte keine Restitution weiter Statt finde. Diese
Verschicdenheit der Erkenntnisse zeigt doch , daß die
Sache entweder überhaupt zweifeihaft , oder wenige
stens nicht volisiändig instruiret gewesen : und da die
Appellation nur nach drey conformen Urtbeln unnzus-
lässig ist , warum wollte man die Restitution so sehr
beschränken. - Die Zuverlästgkeit der Entscheidung ist,
besonders .in einem Lande , wo es [o schr an den nd:
thigen Gesckey mangelt, ein wesentlicherer Zwe, als
die Abflirzung der Procesje. (9 B. S. 316.) 3) Es
ist. kein Grund vorhanden , warum die Restitution in
fiscatis&lt;en Sachen nach der Supplications - Instanz
nicht znlässig seyn sollte, Diese ist ja statt der Ap:
pellation zugestanden , und- hätte keinen Nußen gte!
habt , weun dagegen die Restitution wegfallen sollen;
Eine zweyte Supplicatious-Justanz mit Carmon da-
für zuzulassen, hat noch mehr gegen ich. 4) Wozu
soll die Legitimation des Procurators in dem Falle
nüsßen, wenn er schon zur Appellations-Justanz bevoll-
mächtiget war? Wenngleich die dadurch erwachsenden
Kosten nicht groß fib, fofiub fie bod: gar; überflüssig.
5) Aus der summarischen Verhandlung läßt sich nicht
ableiten. ' daß jede Parthey nur einen Saß in dieser
Justanz haben dürfe ; in manchen Fällen wird dies der
volliändigen Erörterung der Sache hinderli&lt;. 6)
Daß die Submission des Imploranten auf. die Acten der
ersten Instanz dem Jmploraten das Recht entziehe, seine
Vertheidigungsgründe anzuführen, was ihm besonders
in Rücksicht auf ein auswärtiges Spruchcollegiumnotbwendig scheinen kann , „mögte sich durch bloße
Beyspiele nicht hinlänglich rechtfertigen lassen. .8).Die
Unzulässigkeit des Beneßicit transmissionis aftdrum in

vim reuifionis nach einer-wiederholt in loco Sca
Confirmatorurthel (9 S. 333.) wirt jetzt .a1 s dem^ runi
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Grunde behauptet , weil:bey der Abfassung des zwey-
ten Erkenntnisses die anßerordentlichen Mitglieder ges
genwärtig sind. Immer urtheilen die ordentlichen
Mitglieder hiebey doch über ihr eignes Erkenntnis 2
und die Antyesenheit der außerordentlichen MitaliederHat einen bulo geringern Einfluß, da manche derfeiben
den hiezu erfoderlichen Grad. der Rechtskenntniß nicht
haben,. da sie in der Negel die Pluralität nic&lt;t aus-
niachenz-tumd, da die Art des „Resforirens / sv weit ich
sie kenne, fein zuverlässiges Urtheil von den bisher mit
der Sache nicht bekanmen außerxordentlichen Üssessoren
erwarten läßt. (10 B. S. 395. X1V.) XXV. Ueber
das in den meckl. Städten bey dem Verkauf
liegender. Gründe aus dem Grunde der L7ach:
barschaft Statt findende Vorkaufsrecht.-- Es
findet seine Anwendung in Parchim , Güstrow,
Wahren, Röbel, Friedland , Woldegk , .Hage-
now, YTalchin, Plau, LIeubrandenburg, Alt:
strelis und Ribnitz. -- (Ein* Schusier Jonas ig
füalbow behauptete in einem Processe gegen den
dortigen Kaufmann Wiese, daß auch in dieser Stadt
das Nachbarrecht 'gelte : sein Sachwald hatte aber
Hierfiber den: Beweis in der ersten Justanz beyzubrins
gen nicht gerathen gefunden. Die Facultät erfoderte
also in einem am Schlusse des Jahrs 1803 abge-
faßten Interlocute den Beweis, 1 daß und in welcher
Maaße das Nachbarrechtin der Stadt Malchow
gelte.'' Bermuthlich wird also das Definitiv-Erkennt«-
nif ergeben, ob diese Stadt den vorhin genannten. Dey
zuzählen sey.) XXVI1,) Aphorismen. 37) Ueber
die mecfl, Lehnrollen und deren Rectification-== Eine
kurze historisc&lt;e Notiz. 38) Vorstellung der Ritter»
und Landschast an Serevnilimum Suerinensem , . ber
den herausgegebenen Entwurf eines mel. Lehnrechts,
vom, 22 Nov, 1758, 39) Vorstellung an Serenisli-
mum Stretitzensem von eben vem Daty, 40) Rever-
salen des Magistrats zu Rosto&gt; über die Zulassung
eines-Senators, zum Directortalplakß- auf Landtagen, ==

Jt schau abgedrut, (8 9. C. 321. 900. 97.) 5Dri
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Beyträge zur Lehre von den Eotteurskosten. -- GEGechs
Resctipte aus dem Jahre 1778. 42) Gravamina
Stargardiensia aus dein Jahre 1755, 43) Ueber die
feyerliche Eröfnung und Schließung des Landtags. --
Zwey anch fdon abgedruckte ' Stücke. (8 B. G; 370,
Nr. 89.) 44) Ueber das Onantum des -Manumis-
sionsgeldes. =- Ein Reseripr, nach ivelchem in einem
einzeinen. Falle 10 =S genügend geachtet'würden. Jy
einem andern Falle bestimmte das Hotgericht die Süm-
me zu 300 2, 45) Ueber die gemeinen Bescheide
der „Justizkanzleyen, 46) Ueber die Rittex- und Ge»
lehrtehbauk im Hof, und Landgerichte. == Diese bis-
ber ungewöhnliche Bezeichnung [äßt fid bod) aud der
Sache nad) wohl nicht rechtfertigen. 47) Ueber die
Verbindlichkeit einiger Lehngüter , in jedein Verände-
rungsfall einen ernegerten Lehnbrief zu nehmen, "(und
mit 3 p. €, abjulbfen;) 48) Bemerkungen über Man.
gels Lehnrechts- Project , vom B. M. Baleke, --
Nur einige Excerpte aus densclben.

à: AH

Die Beförderung der allgemeinen und einzelnen Wohle
fahrt. Wißmar , gedruckt auf Kosten des Verfase
sers, 1804. 15 Bogen in Octayv.

Toaoti die zedoppelte Ankündigung (12 B. c,
220. 296.) dem Hrn, Verf., wie er Flagt , nut

äußerst wenige Subs-ribewten verschafret hät, was sich
bey der sonderbaren Fassung dieser Ankündigung wohl
nicht anders erwarten ließ ; so hat derselbe dennoch
seine Erfindung der Welt nicht vorenthalten wollen,
Das Mittel, wodurch allgemeiner Eredit erirtt mete
den soll, ist die Errichtung von ?fffecuvanzFam.
mern auf baares Geld und Credit. Da es an
Assecuradeurs für Seeschaden, Feuersgefahr , u. s. w.
nicht febit, so glaubt er, daß eine Aunsdehnüng "dieses
Geschäftes auf creditirte-Sac&lt;hen und Seldsammen nicht
unmöglich sey. Um iniwischen eine solche Assecuranz
noch mehr zu erleichtern , schlägt et -doch- folgende be
sc&lt;hränkende Bedingungen vör : 1) Wer Gicht verlangt,
u muf
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muß dreyßig Jahre alt seyv, und'wenigssens 10. Jahre
der Erlernung seines Betriebs gewidmet haben.. 2)
Er muß.gleich Anfangs- vor feiner Obrigkeit epdlich
versichern, daß er so wenig von den ihm zu ettbcilen:
den Scheinen, als von den -ihm crepitirten. Gelberu
und Sachen, je einen mythwilligen Misbrauch machen,
und daß er ünsbefonbeve: feinen Sehein für einen an»
dern nehmen wolle. 33 So :vft; ex Credit sucht? muß
er sich vou seiner Obrigkeit einen Schein erbitten. in
welchem das Datum, sein Nahme, Alter und Geschäft,
der Nahme desjenigen ;,. :vos. dem er Credit verlangt,
undder Betrag des Credfsts angegeben ist. Luf dies
sen Schein solt der Creditgeber die NAssecuranz beschaf«
fen; und die Prämie dem Schuldner anrechzen... .4)
Wer diese Anstalt imishraucht, wird in der Folge vpn
aller Theilnahme ausgeschlossen, :

Soweit ich dies Project begreife, =“ da der Yor;:
frag in dem Buche eben sp. beschaffen ist / wig: in deny
Unkündigungen , fo mag ich freplich wohl! näht ales

anz verstehen, =- scheint nir dasselbe nicht alüéfübr,har: und ich halte die.Schlässe, welche der br qe.
von der See- und Feuer-Assecyranz zy Gunsten. seiner
Erfindung ableitet, wegen der Verschiedenheit des Ge:
genstaudes nicht zutreffend. Auf diese Verschiedenheit
hätte denselben sc&lt;on der Hylas führen müssen , daßder Käufmann zwar seine Wgare, aber nicht seine laus
fenden Wechsei und selne ausstehenden Bychschülden
assecurireit kann- Inzwischen wird Hr. m. dergleichen
Zweifel am besten dadurch heben, wenn er die vermd-
genden Kaufleute seines Wohnorts , denen fich alles
mündlich auf das genageste erklären läßt , yyd insbe-
sondere die beyden Ungenannten, welche ihm vormals
das ehrenvolle Zeugniß. ertheilten , dahin bestimmet,
daß sie das erste Assecyranz - Comtoir dieser Art in
Wismar anlegen , und ihm selbst die Direction dess
selben anvertrauen. In unserm Lande ist jeßt befannt«
lid) Geldmangel, und das Comtoir wird also sogleich
güte Geschäfte machen, weun alles richtig zutrist] was
in diesem Buche versichert wird , und die Prämien

ig
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billig. sind. Ein sok&lt;er. augenscheinlicher' Beweis wird
denn auch die erhabenen Mönarchen-ymd hohen Regen-
ten ia.Euvopa desio eher vermögen, die in der Vor-
rede: an sie in tiefster Ehtfürcht: und ganz: gehorsamst
gerichteten Bitten zu gewähren? nämtich x) daß sie das
Buch nicht ungestraft nac&lt;drirefön lassen ; 2) daßisie durch
ein Gesoß verbieten, irgeud jemanden eher einen obrige
keitlichen Schein zu ertheilen; bis er duv&lt;&gt;ein vorge-
wiescnes Exemplar , dus ikit.dem Nahmen. David
Christian Mau, seintm--Pettschaff, und esner Num-
mer bezeichnet ist , den: Ankauf des Buches erwiesen
Hat; und 3) daß in jedem Rüiche äußerhald-Deutsch-
Lario. nur Einem Manne, der sich mit ora. 27. zuvor
dieserhalb.abgefunden, div? Veranstaltung und der Des
bitinzr.aäebersekung gestattet werde,

Ueber . das. verscherzte männliche Zeugungsvermögen
und. dessen Wiederhersiellung. Ein Versuch von
D.H: G. Wüstney. Rosto&gt; , 1804, im Verlag
der Stillerschen Buchhandlung, T1 Bogen in Octay,

ach diner kubzen Einleitung handelt der Hr. Verf.N "bin ersten Abfehnitt von der rautheit im Allge
meinen, führt im zweyren Abschnitt die Ursachen der-
selben an , und empfiehlt im dritten Abschnitt zwey
Heilmittel ; ein äußerliches und ein innerliches , die,
wenn ich ihn recht verstehe. , von ihm zuerst vorge-
schlagen werden 3 worauf zum Beweise ihrer Branch
barkeit; 9 Krankheitsfälle folgen. Gegen die Anord“
nung und den Vortrag mdgte wohl einiges zu erinnern
seyn : wenn die vorgeschlagenen Heilungsmittel aber
wirklich neu und brauchbar sind / so wird man dies
leicht überschen können. Eine umständliche Digreison
gegen das kalte Bad, das auch unter den Ursachen dies
ser Krankheit aufgeführt ist, wird er gegen die Gönner
desselben zu verantworten wissen.

" he E
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Den 5, Februar. 1805,

I,

Comnientationem in Platonis Euthyphrona fcripfit G,
Wiggers, Philofophiae Doctor. —Roftochii, litteris
Adlerianis; MDCCCIV, 7 Bogen in Quark,

uf vier kürzere Abschnitte, in welchen von dem
Inhalte , der Aechtheit, der Zuverlässigkeit des
Textes , und der Zeit der Abfassung dieses Ge.

sprächs gehandelt wird, folgt ein fünfter längerer Ab»
schnitt, welcher eine Auswahl der Bemerkyngen ande
rer, verbunden mit den eigenen Anmerkungen des Hen.
Verf. enthält. Es soll dies eine Probe seyn, nach
welcher der Hr. Verf. gesammte Dialogen des Plato
bearbeiten will, wenn dieser erste Versuch den Beyfali
der Sachkundigen findet.

2,

A der dritten Lieferung der Zeitschrift, Rußland
unter Alexander 1, habe ich noch die Anzeige

eines Aufsaßes nachzuholen , der daselbst unter der
Rubrik , Erneuerung der Wilnaischen Univerfi-
tät , und Organisation der öffentlichen Lehr»,

anstalten ihres Bezirks , zu|findenist.Erbat4Abtheilungen , aus denen ich &amp;&gt;niges anfüfre, maá
Dicht aus der Einrichtung zu Dorpar in gleicher Maaße
schon bekaunt ift, 1. Bruchstücke zur Geschichte

der Universität, =“ Valerian Protasewis, Bi-
5 fof
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schof zu Wilna, gründete daselbst ein Jesuiter -Colle-
gium. Köntg Stephan Bathory erhob dasseibe
1599 zur Universität: doch wurden Jurisprudenz und

„Arzneywissenschaft ausgeschlossen, Die nach Aushebung
des Jesuiter - Ordens errichrete National - Erzichungs-
Commission ertheilte der Universität das Recht, in allen
Wissenschaften zu lehren, und theilte sie in 3 Kiassen.
Die Klasse der Moral begriff Theologie, geistliches,
weltliches und Naturrecht, Geschichte , Dichtkunst und
Beredsamkeit ; die Klasse der Physik, auch Mathematik
und Astronomie ; die medicinische Klasse, alle Fächer
der Arzneywissenschaft. Ein Rector, 3 Decane und
ein beständiger Secretair, verwalteten das Ganze.
Durch die Theilung von Polenverlor sie einen Theil
der ihr angewiesenen Jesuitengüter. Sie erhielt in-
zwischen noch eine Klasse der Künste, in weicher Maz
lerey , Civil» und Kriegsbaukunst gelehrt wurden. 11.
Zustand der Universität im Jahr 1802. Die
Universität befindet sich in dem Kloster des heiligen
Johannes. In demseiben werden anch die übrigen
Borlesungen gehalken : nur die medicinischen geschehen
in einem eigenen Gebäude. Die vorzüglichste Anlage
ist "das Observatorium. Es besiehet in einem großen
Saale, in weichem sich einige astronomische Infirumente/
und eine nicht beträchtliche Bibliothek für dies Fach
befinden ; und aus einem runden ziemlich geräumigen
Thurm, der auf allen Seiten bis zur Kuppel mit Oef-
nungen versehen ist , welche durch Vorläden von dün-
nem Gijenbled) geschlossen werden. Diese Läden sind
so eingerichtet, daß der Beobachter selbst, ohne fremde
Beyhöülfe jeden Laden bequem öfnen und schließen kann.
Der obere Theil des Thurms ist beweglich, und kaun
im Kreise umgedrehet werden, In diesem Thurm be-
findet sich außer andern astronomischen Gerächschaften
ein großer Quadrant , der bevnahe eine Arschin Breite
Hat, und an einer aus einem Stück bestehenden weißes
Marmorwand befestigt ist. Diese Wand steht mitten
im Thurm, so daß man umdieselbe herumgehen kann-
Das Observatorium würde jehr zweckmäßig eingerichtetpity
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jeyn, wenn es nicht gegen Süden von einem andern
Thurm des Klosters verdeckt wäre. Die Hauptbidlio-
thef ist gut aufgestellt, aber nicht sehr zahlreich, und
enthält wenig nene Werke. Hiedurch leidet aber die
Universität nicht z denn es ist die nützliche Einrichtung
getroffen, daß bey jedem Kabinet und bey jedem Pro-
fessor noch besondere Nebenbibliorheken für jedes Fach
vorhanden sind, die der Professor , wie seine eigne,
bcautzt. - Das physicalische Kabinet enthält zwar einige
Geräthschaften zu phykicaltychen Experimenten, ist aber
im Ganzen unvollständig. Dagegen finden sich hier
verhältnißmäßig mehr Modelle von Maschinen. Das
chemische Laboratorium ift im besten Zustande ; -es ist ges
räumig und hell, zweckmäßig angeordnet, und hinläunge
lid) mit allen Seräthschaften zu chemiichen Versuchen
versehen, Der botanische Garten ist erst im Werden.
Die zoologische Sammlung ist noch schwach. Die
Mineraliensammltung ist in einem . bessern Zustande.
Die Lehrer der Universität sind entweder Professoren
pder Viceprofessoren. Erstere dienen entweder noch
wirklich, oder haben die bestimmten Jahre ausgedient,
und sind penfionirt (Emeriti). III, 23eftátigunge:

-3icte der wilnaischen Universität. Diese stimmt
im Wesentlichen mit dem Fundationsbriefe ber. lini
versität Dorpat überein. Einige Verschiedenheiten in
Nebendingen will ich anführen. &amp; x2. Die Universität
hat das Necht, sic&lt; aus Unsern Unterthanen und aus-
wärtigen Gelehrten, Ehrenmitglieder, als Theilnehmer
ihrer wissenschaftlichen Arbeiten zu wählen und zu
ernennen. 5 46, Wir bestätigen der Universität den
immerwährenden Besiß der ihr jetzt uehdrigen Gebäu-
de, Häuser und Ländereyen. Außerdem behalten Wir
Uns vor , derselben mit der Zeit und nach Beschaffen-
beit der Umstände alle in Wilna befindlichen Gebäude,
Sauser und Ländereyen zu schenken , die ehemals den

esuiten gehört baben, aber bis jet noch nicht verkauft
dder ein Privateigenthum geworden sind. Ueber solche
ist die Universität befugt , zu gehöriger Zeit und in ge-
bührender Ordnung Uns zur Entscheidung und Beität-

Tt 2 tigung
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tigung vorzusiellen. 8 17, Wir bestimmen der Univer:
sität zu ihrer Unterhaltung ein jährliches teintes Gin:
kommen von 105000 Rb. S, M., weiches von den
Erjesuiten-Gütern zu erheben ist. Die Kasse wird dem
Rector und dem Universitäts - Coaseil anvertrauek-
welche alljährlich durch den Curator 'dem Minister der
Aufklärung genaue Rechenschaft ablegen. Außerdem
ist die Universität verbyaden, die jährliche Bilanz durch
dew Druck zur allgemeinen Kenntnit des Publicums zu
bringen. 58 21. Die Universität hat das Recht, ihre
gusgedienten oder wirklichen Professoren, in Erman-
gelung derselben aber auch andere gelehrte Geistliche,
zu vier Canovicaten im zvilnaischen und zu vier im
samogitischen Kathedral - Kapittel - zu der Stelle
eines Prälaten der trozLischen Sussraganie , nnd zu
jo andern geistlichen Ptründen , zU erwählen nnb vor-
zustellen. Die Professpren, die solchergestait zu Pfrün-
ben gelangt sind, erhalten aus den Universitätsfond
nur den Theil der Einnahme, auf weichen sie nach
Abz;ng des reinen Ertrags ihrer Pfründen Anspruch
machen können. IV. Reglement oder allgemeine
Statuten für die Universität, und für die
Schulen im Bezirk derselben. Aus einem in einer
andern Zeitschrift enthaltenen Auszuge babe ich schon
(312 B. S. 73. 95.) das Hauptsächlichste dieses aus
65 98 bestehenden Reglements auzesührt. Hier noc:
ein Nachtrag, den der nunmehrige vollsiändige Abdruck
darbietet. 5. 9. Mit den laufenden Sachen in dem!
Verwaltungswesen der Universität bat fid) ber Ausschuß
zu beschäftigen, der unter dem Vorsiß des Rectors aus
den Yeltesten der vier Abtheilungen besticht. 8 ra. e
allen Sitzungen muß folgende Ordnung beobachtet wer!
den. 1) Der Rector oder dessen Stellvertreter eröfnet
die Sißung, und legt die Gegenstände zur Berath"
schlagung vor. 2) Jedes der gegenwärtigen Mitglit!
der haf das Recht) feine Meinung zu geben. 3) Dt!
Präsident fodert dieselben hiezu nach der Reihe auf-
4) Wenn nach einer hinlänglichen Berathschlagung pii
Mitglieder nicht bey irgend einer Meinung sichen n



Academie, 12, B. 42. St. 333
ßen - so verwandelt der Präsident den Vortrag in eine
Frage, und fodert entscheidende Stimmen. 5) Jeder
wird nach der Reihe gefragt, und zeigt seine Meinung
mit einem bejahenden oder verneinenden Worte an.
6) Alles muß einstimmig oder durc&lt; die Mehrheit der
Stimmen entschieden werden : wenn aber die Stimmen
auf beyden Seiten einander gleich sind, so entscheidet
der Rector durch seine wiederholte Stimme. 7) Alle
Entscheidungen müssen ins Protocoll eingetragen wer»
den. 8) Wenn jemand bey seiner entgegengesekten
Meinung bleibt, so kann selbige in das hiezu besonders
bestimmte Buch eingetragen werden ; wornach derselbe
für die Entscheidung der Mehrheit nicht weiter verank-
wortlich ist. Der Rector hat das nämliche Rec&lt;t, ob
er gleich übrigens das unterzeichnen muß, was durch
die Mehrheit der Stimmen euischieden worden. 9)
In keinem Falle wird etwas durch Ballottiren entschie
ben, aufer die Wahlen-und das Ablesen der Abhand»
tungen in den Versammlungen , oder die Bewilligung
zum Druck derselben. 10) Solange der Präsident die
Sikung nicht endigt / darf niemand sie ohne wichtige
Ursachen verlassen. 11) Die gewöhnlichen Sikßuagen
werden wegen einiger fehlenden Mitglieder nicht auss
geseßt : übrigens müssen der Ort, der Tag und die
Stunden zu den gewöhnlichen Sigungen ein fsr asßsemal
bestimmt seyn. Bey außerordentlichen Sikungen muß
wenigstens die Hälfte aller Professoren zugegen seyn,
die das Recht haben , deuselben beyzuwohnen. 12)
Für Gegenstände, die eine besonders aufmerksame Uns
tersuchung und fortdauernde Bemühungen fodern, wer-
den besondere Commissionen ernannt. Nach Anhörung
der Berichte solcher Commissionen werden dergleichen
Gegenstände in den Sitzungen untersucht und entschie-
den. 13) Wenn jemand von den Mitgliedern, nach
vorgelegten Artikeln vom Rector, mit seiner Unters
schrift irgend einen Gegenstand zur Untersuchung. und
Entscheidung schriftlich vorlegt, und der Vortrag nicht
einstimmig angenommen wird, so ist eine' besondere
Commission zur Untersuchung dieses Vortrags niedet-

zus
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zuseken. 74)' Weder die gewöhnlichen noch die außer.
ordentlichen Sißungen dürfen die Ordnung der Vorle,
sungen unterbrechen. € 22, Alle ordentliche 'Professo-
ren, die der Theologie nicht ausgenommen 1 werden
auf folgende Art gewählt : 1) Yon der Erledigung
der Professur wird Anzeige gethan *). 4) Jeder, - der
eine solche Stelle vertreten will, ist verpflichtet, seine
berausgegebenen Werke oder Manuscripte einzureichen,
desgleichen seine Meinung über die Wissenschaft , von
weicher die Rede ist, ihren Gegenstand, ihre Gränzen,
ähren gegenwärtigen Zustand, und die füglichste Art, sie
vorzutragen, auch über die vorzüglichsten Schriftsteller
anzugeben. 3) Nach Beprüfung dieser Stücke , und
"nach eingezogenen Nachrichten über ihre Verfasser, wird
zur Wahl dur&lt;&amp; Ballottiren geschritten. 4) Die Wahl
wird dem Cnrator berichtet , der beym Minister die
Bestätigung bewirkt. 56 29. Die Studenten werden
nach «vorläufiger Prüfung in das Verzeichniß einge-
führt. 5. 30, Die vorläufige Prüfung muß nach ihrem
Studio auf der Universität mit aller Strenge geschehen.
Die Stände , die ein äbgesondertes System Per Ge
lehrsamtkeit fodern, sind folgende : 1) Das Foch der
Litteratur oder des eigentlichen Gelehrten. 2) Das
Fach der innern Reichsverwaltung. 3) Das Fach der
Virwanzen und des Handels. 4) Das Fach der aus-
wärtigen Politik. 5) Der Stand der Rechtsgelehr-
samkeit und der Betreibung gerichtlicher Sachen. 6)
Der geistliche Stand. 7) Der Stand des Architecten,
des Mec&lt;hanici, des bürgerlichen Jugenieurs, und 8) des
Künstlers. 5 35. Bey der Universität wird ein Lehrer-
Seminarium für die Gouvernements- ynd Kreisschylen
seyn. 5 36, Auch soll ein Ober-Seminarium zur voll,
fommnen Bildung der Priester des römisch-katholischen
Glaubens errichtet werden.

3:

*) Vermuthlich eine dffentliche Bekanntmachung,
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3*
Differtatio inauguralis botanica, fiftens florae Neo.

brandenburgenfis prodromum , quam Rectore Aca-
demiae magnificentifflmo , Sereniflimo Principe ac
Domino, Domino Caro/o Auguflo, Duce Saxoniae,
Iuliaci, Cliuiae, Montium, Angariae et Guestpha-
liae, Landgraphio Tburingiae, rel,,  confentiente
gratiofo Medicorum Ordine, pro: gradu Doctoris
fummisque in Medicina et Chirurgia honoribus iu«
ribus et priuilegiis rite impetrandis a, d. XVIII Maii
CioCciCCCiun publice defendet auctor. 44dolphus
Fridericus Brückner , Neobrandenburgo- Megapo-
litanus, Societatis phyficae Ienenfis Sodalis ordina-
rius, lenae, typis Etzdorfii, 53 Bogen in Octayv.

Syn dergleichen specielle Floren einer kleinen Gesgend einen Nußen haben, so ist die vorliegende
wenigstens insoweit zweckmäßig abgefaßt, daß sie in der
Regel bloß den Namen der Pflanze und einen Drt, too
sie gefunden worden , angiebt, im übrigen aber auf
zwev botanische Schriftsteller, Wildenow und Roth,
verweiset. Nur dann und wann ist noch eine kurze
Anmerkung beygefügt. Um die Art der Darstellung
kennbar zu machen / ziehe ich die der ganzen ersten
Klasse» da sie kurz ist, aus. Cassis ILMONANDRIA.
Monogynia. 1 Hipparis vulgaris, Willd, Sp. pl.
"T.I p.26, hab, im Bache vor demStargard, Thore, =
Digynia. 2. Calliflricbe verna. Willd. Sp. pl. T.I,
P- 28. bab in foslis vor dem Treptow. Thore, --
*3 €, intermedia, Willd. ib, ib, hab, in foffis am
Brüderbruch, —  *4. C. autumnalis, Willd, ib, ib,
hab, in foffis links ati den Gärten vor dem Stargard,
'Thore. Semel tantum florentem inueni, caeteris ra-
rior est^ yag bey den beyden leßten Zahlen hinzu-
gefügte Sternchen bedeutet, daß Timm *) diese Pflan:

zen

') Fär diejenigen, melde bie Ark der Darstellung mit
ber des Hrn, Timm vtrgleihen wollen, . füge ic"no
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zen nicht hat: unter 877 Nummern giebt es, wenn
ich recht gezählet habe, 85, die so bezeichnet sind.
Sechs Pflanzen , die sich nicht nahe an Lteubranden-
burg finben, (iub mit aufgenommen, aber butd) eine
Parenthese unterschieden. In der Darstelsungsart
weichen die cryptogamischen Gewächse ab , indem bey
den meisien die Nachweisung auf jene botanischen
Schriftsteller fehlt : und das- Geschle&lt;t Esquisetum
vollständigere Beschreibungen erhalten hat. Diese hat
aud) Nr.*94. Arundo Strice4 Timm, , wobey auf
ein Schreiben des Hru. T. an den Vater des Hry.
Berf. Bezug gemacht wird. Zum Behuf des Dispu-
kirens ist am Schlusse noch ein Aufsaß , Morborum
auctae fecretionis fuccincta difpofitio, angehängt.

4.

Gy Reise eines nahen Verwandten nach Italien
veranlaßte mich, ihm den Auftrag zu machen,

daß er versuche, vb in Rom eine Abschrift von den
Acten der Stiftung unjerer Academie für irgend billige
Gebähr zu haben sey. Zu meinem Bedauern erhalte
ich die Nachricht, daß diese Acten nicht aufzufinden ge-
wesen , unb vermuthlich in den legteren trübseligen
Zeiten verloren oder verlegt sind.

5,

H“: May. Dietz in Göstrow ist zum Reckor an*a der Domschule zu Ratzeburg ernannt worden,
und dabin abgegangen.

no&lt; die vormals - (1 VB. S. xar.) angeführte Chara,
welche aber hier einen andern Plat erhalten hat, hin:
zu, Classis XXI, MonocCIa, Monandria, %600, Chara
tomentosa, Roth.lL p. 428. hab. im See Tollenfee,
6op C. vulgaris. Roth. Il. p. 4I8.. hab, im Bache,
602. C. flexilis. Roth, II. p. 419, hab. in foffis
neben dem Bache. 603. C. hispida, Roth, IL p,
419. hab, in einem Graben am Wege nach Strelitz,
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I.

Archiv für die Rechksgelahttheit in ben Herzoplich-e&gt;ienburgischen Landen. Herausgegeben von
Christian Carl Sriedrich Wilhelm, Sreyherry
von L7ettelbladt, Derzoglich-Mechienburg-Gchwt
Per Canzleyrath zu Rosto&gt;: iu Band.Schwerin vnd Wigmar', in der Bddnerschön Buch-
báublutg; 1804. 1' Alph. 2 Bögeit fn Détav.—

ubalt :: 1. Nechtsfälle. It allem sind bere
20, zum Theil sind es aber bloße Entscheidun
gen, ohne Anflihrung der Gründe oder derfac

tischen Umstände, die zur vollskändigen- Uebersicht div
new: einige haben anch auf das Landesrecht gar keinen
Bezug. 'Ic&lt;führe nur diejenkgen an, die zu einer Bemer
kung Antaß:geben. 4) Intvieferne begründet die P&amp;
Iizey - Ordnung einen Retrack ex jure incolgtus? =
Dies ist ein Erkeunntniß der hiesigen Juristen-Facuftät
bey weichem. gedachtes Gefegz anders erklärt ward, als
in der vorhergehenden Instanz geschehen war. ( Eben
so erkannte dieselbe in Sachen einiger Bürger in Cpri-
vis; gegen den Landreuter Brufe daselbst, und den
Schmidt Hilgendorf zu Sädebehn.) Der Herr
Heransg. hat den Tauschvergleich fiber einige Ae&gt;er
zwischen dem Amte und der Stadt Lübz von 1731
beydrucken laien. ( Vielleicht wäre es einigen Lefern
nicht uawilifommen gewesen,» wenn der Einsender ausy en
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ben zu dieser Urthel gehörigen Acten auch noh folgen-
des Rescript der berjog[. Regierung an den Tischler
Biermann in Lübz hätte beydrucken lassen : ,, Fries
Oerid) Stans, v. 6. G. H. z. M. 2c $. G. Zur
Antwort auf deine Bitte-.um authentische Juterpretation
des 3 64 des dortigen Stadtreglements wirst bu auf
die Landes - Polizey - Ordnung vom Jahr 1572. Tit.
Vom Gewerb und Handthierung der Bauern
mit den Bürgern, 8 Wo auch durch Erbfälle ;r.,
wie auf den Landesgrundgesekßlichen Erbvergleich vom
Jahr 1755, 3 3704372 , zurückgewiesen , um daraus
dich zu belehren, was vor Bestättigung des lübzer
Stadtreglements vom 15- Oct. 1761 wegen Veräußes
rung zu Stadtrecht liegender Gründe an Auswärtige
Rechtens gewesen. Einer.authentischen Interpretation
bedarf es dazu nicht ; die du ohnehin pendente lite auf
einseitige Anträge nicht zu gewärtigen haft. Wornach
x. Schwerin , den 3 Jun, 1802. 6) Das densternbergischen Bärgern zustehende Marklosungsreht
ilt (seinem Ursprungr nach ) nicht in dem 8 170 des
Stadtreglemeats, söndecn in den Vorschriften des [bo
schen und parchimischen Rechts, das nur durch jenen
Paragraphen bestättiget worden, gegründet. = ( Das
ist freylich in -einem Regierungs , Resctipte beyläufig
gesagt: aber das im lübschen Rechte enthaltene Per»
bot des Verkaufs und der Verpfändung der Grund»
stü&gt;e an Säste und Fremde ist Dod) von dem Marklo-
sunggrecht ganz unterschieden , und das parchimsche
Recht enthält, nach VTfantzels Disputation 8 22 zu
urtheileß) nichts von dieser Art des Retraets.) 7) Die
Zusicherung von Seiten ausheimischer Käufer ,. die zu
Stadtrecht liegenden Grundstücke nicht wieder an Ausz'
wärtige veräußern zu wollen, sichert sie nicht.gegen die
Ansübung des Marklosungsrechts. Dagegen wird es
zuweilen zugelassen , daß der Käufer erst nach ge-
schlossenem Rauf das Bürgerrecht zu gewinney
braucht. = Ein, Erkenntniß des Magistrats zu Sterns
berg, das zur Entfernung des Retracts die Gewin»
nang ves Bürgerrechts noch auf. zwey Monate nach
ns ets
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ergangener Urthel erlaubte, und durch ein Reseripk
der herzogl. Regierung, so wie demnächst in der Re-
stitutions - Instanz durch ein Erkenntniß einer Juristen»
Facultät bestättigt ward, Vielleicht liegt der Grund,
warum dieser Ausweg nach erfolgter Interpella»
tion des Retrahenten noh zugelassen ward, in dent
mir nicht bekannten Stadtregiement: wie diese Sache
sich aber von dem Stadtgerichte an die Regierung des
volviren können, vermag ich nicht zu errathen. ) 9)
Nach beständiger Observanz der Juz - Eanztey zu
Rofto&gt; ist der Kläger schuldig, nach Einbringung dr
Erxceptivnsschriff litem binnen Ordnungsfrist von selbst
zu prosequiren : oder dem anrufenden Beklagten die
Kosten zu erstatten. == (Seit wann diese Observanz
eingeführt ist? und in wie weit Observanzen eines Ges
richtshofes eine geseßliche Wirkung haben ? sind Fras

ett; darauf keine Rücksicht genommen ist. ) 15) Beysvide daß nach beendigter Restitutions - Instanz noch
die Appellation ans Hofgericht von den Kanzleyen zuge«
lassen it. =- Es werden 3 Beyspiele angeführt ; vermuth»
lich waren es keine eigentliche Restitutions- Instanzen,
16) In ättern Zeiten sind die Appellations - Eyde zy-
weilen vor fremden Obrigkeiten abgeleistet. =“. (Waw»
um soltte das auch zur Ersparung unndthiger Reise-
kosten nicht jeßt geschehen ? Wenn dieser in der Regel
Unnüße Eyd bey Appellationeu nicht bald eben so, wie
bey den Restitutionen geschehen ist, absseschaft wird 2
fo ist ein solches Verfahren der anstdßigen Ableistung
des Eydes durch einen Procurator nach meinem Ure
theile vorzuziehen. ) 11. Abhandlungen, Aufsätze
und VWachrichten. 1) Ueber die besondern Nechte
einzelner meckl. Städte. Sortfegüng. ( 11 5. €. 398.)
== Ein Beytrag vom Verf. dieser Annalen, der das
Reglement für die Stadt Plau enthält. 2) Fortse»
ßung der vorigen Abhandlung , vom HruK. Herausge
ber. -- Diese Fortseßung enthält, 3) das Rcgulativ
der Jurisdictions-Verhältnisse und Gebührentare für
das herzog!l: Stadtgericht und Bürgermeister und Rach
zu:Sadebusch, PARU in Betreff. der Suitaz it
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dietions- Gränzen zwischen dem Magistrat und dem
berzogl. Stadtgericht , für die Stadt Gnopyen, 3)
Verzeichniß der mel. Städte , in welchen das Lüb-
sche Rec&lt;t gilt, vom Hrn. Ass. v.Ramp3z, == Es
giif mit Ausschluß einzelner Vorschriften ig Rosto&gt;.,
Boizenburg , Gadebusch , Gnoyen , Greves-
mühlen, LTeubkalden, Rröplin, Marlow, Ribs
nit, Sternberg, Sülz , Wittenburg. Ju Abs
sicht einzelner Rechtsgegenstände , bespuders der Erbe
folge der Ehegatten / gilt es in Süstrow , Hage-

„now und Rbhena. Ehemals hat esin Bus undStavenbagen gegolten, findet aber jekt daselbst nicht
mehr Statt, Irthümlich ist behauptet worden, daß
es in Leubrandenburg , Woldegk , Penzlin,
Sriedland, Wahren, Goldperg, Plau, Lübz,
StHwerin , Crivi3, Grabow / Schwaan und
Tessin gelte. 4) Könney die Landes-Superiatenden«
teu bey Processen der piorum corporum gegen diese zu
Zeugen vorgeschlagen , und dürfen von deu Landesgte
richten Ladungen an sie erlassen werden ? == Ist noch
nicht beendigt. (x1 B. S, 250,) 5) Verzeichnis dex
im Jahr 1863 bey der hirsigen Jussizkanzley erkannten
Decrete und gesprocheuen Urtheile mit Ausschlyß derCommunicate und der Ladupgen zur Rotulation und
Anhörung der Urthel. == Es ergiengen 5323 Deeres
je; 40 Juformatorien, 120 Bescheide, 30 Proclamqs
ta und 31x Certificaxe. Vom Gerichte selbst sind 40
Urtheile gesprohen worden : Wieviel aber pon auér
wärts eingeholt sind, ist auch diesmal nicht augegebey.
6) en Bemerkungen über die Appellatiopen 998
den Iu iifanzleyen ans Hpysgericht - vom Hxn Hex-
ausgeber. == GEinige Neusserungen des Hru. Assessprs
p. Rampz über das Verhältniß des Hofgerichts ges
gen die Kanzleyen- findet derselbe mit seigen Grundsäc
key nicht übereinstimmend; ud er hat also für jeht
zu deren Wiedorlegyng zwey Bemerkungen geliefert.
9) Bey Appsliatüionen von den Kanzleyen- guns Hotge"zicht ift bie dotimatisa dersqben ein Fatals 3 wb b)
in der Natyr des coordjnipten Verbältaisses zwischen
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den Justiskanzleyen und dem Hofgerichte liegt der
Grund, warum das Lektere keine Rescripta de emen-
dando erlassen kann. In Absicht der ersteren Bemer»
fung würde ich doh dem Hrn. v. Ramp3z beytreten.
Denn, wenn auch die aus der einseitigen Verordnung
vom 24 Oct. 1654 angezogene Stelle nicht bereits in
der gemeins&lt;aftlichen Verordnung vom 30 October
1654 (Bärensprungs Samml, 2 Th. S, 80 und
82.) weggelassen wäre : so wfirde doch daraus und aus
der angeführten Stelle des Reichshofraths- Cönelusi
von 1738 no&lt;h nicht folgen / daß die Intimation ein
Satale sey. Außerdem beruft sich der Hr. Verf,
noch auf die Praxis der Justizkanzleyen ; mit Ynfüh»-
rung mehrerer Fälle, in welchen eine Appellation me«
gen verabsäumter oder verspäteter Intimation für des
sert erkfläret worden. Welchen Werth der Hr. A. v.
Rampz diesen Beyspielen beylegen wird , weiß ich
nicht, da ex selbst der Praxis mehr Wirkung zuschreibt,als sie habeu kann. (t2 B, S, 323.) Zür andere

aber liefern sol&lt;e Entscheidungen keinen gültigen Der
weis : vielmehr wird bic beffimmte Vorschri t des 8384 Nr. 3, des Landesvergleichs, nach welcher die Ap-
pellation nur wegen versäumter , in der Hof« und

fLantaericbteoronung vorgeschriebener, Forma»lien dejext erkläret werden soll, noch einen. gefetlicben
Gegengrynd geben. Die ziveyte Pemerkung erfoderf
noch eine genauere Bestimmwug der hiebey gebrauchten
9juébrüdt, iudicium fuperius usb coordinirtes
Verhältniß, wenn ein richtiges Resultat aps. diesex
Controverse entspringen sol, Immer aber tore bod)
das Reichshofraths-Concelysum von 1738 - das der
Hr. Verf. in der vorigen Bemerkung für sich anführs«
te, hier nicht zu übergehen gewesen 1 da er, wenn dase
selbe in jezem Falle entscheidend seyy soll / nun uddessen Bestimmung gegen sich gelten lassen muß, ds
jdas anb» uab Joorgeri)t in inftantia- appellationis
alíerbing&amp;- €ín Iudicium fuperius der hepden .ciuftüs
fanilepen fe. ^. 111. Gesesgebung, 3) Uebey. dis
rechtlime Wirkung. der Adjwicats, == Syrischung€
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des in dem vorigen Bande (11 B, S. 398g.) ange:
fangenen Abdrucfs der diesen Gegenstand betreffenden
öffentlichen Verbandlyngen, 2) Ueber die Kostbarkeit
der Processe. = Ein Rescript von 1748, das hierhber
ein Erachten erfoderte , und ein gar sonderbares Ers
achten der hiesigen Justizkanzley, welche das Mittel
dazu hauptsächlich in einer großen Ausdehnyng des
arbitriy judicis und in der Verwirrung des eigentli:
chen Procebganges sekt.

2

Ueber Mecklenburgs Creditwesen ; Mangel des Gel-
des , und Mittel dagegen z ein mit Anmerkungen
begleitetes Fragment. Allen Patrioten , und be-
sonders den Landständen Mecklenburgs, zur Bebher-
jigung gemiomet, Geichrieben im Jahre 1804.
Sid, gedruckt bey Adlers Erben, 34 Bogen inetav

DE Fiuaschrift, welche zur Zeit des Landkags erswm schien, ist eben f&gt; rhapsodisch abgefaßt; als die
des Hra. p. Ihlenfetd. (12 B. S. 303.) Sie em-
pfichlt, als Mittel gegen den Geldmangel, ein von
der höchsten Gewalt fanctionirtes, jedoch das
von ganz unabhängiges öffentliches Anleihe«
Comtoir, durch welches das Geldverkehr deg Häns
den der Advocaten und anderer gewinnsüöchtigen Mens
schen entzogen ,/ und unter öffentliche Aufsicht gestellet
werden. soll. Nun ist zwar nicht zu ersehen , woher
das Anleihe-Comtoir soviel Geld erhalten wird , als
die geidbedürftigen Leute gebrauchen ? und auf welche
Weise das Comtoir von den Leuten , die bloß den
imagingiren Werth. ihrer Grundstücke zur Sicherheit
anbieten , Kapital und Zinsen wiederbekommen kann.
Eben sy scheint es widersprechend , daß das Comtoix
von der ln Qma!t ganz unabhängig seyn, undgleichwohl dessen Geldyerkehr unter öffentliche Aufsicht

estellet' werden könne, Jnzwischen will der Verf., im
Zal nicht sachkundige uad patriotische Männer „9?
: em
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bem verdiensilichen Geschäfte unterziehen , den, Plan
zu einem sol&lt;en Comtoir anzugeben , (wozu bis jekt
noc&lt; kein Anschein ist, ) seine Gedanken über dessen
Einrichtung, äber gemeinschaftliche Garantie aller (?)
Cdulben, über Errichtung eines sinkenden Sonbé, tnb
über die Angaben eines Schriftstellers, der dem Credit
seines Baterlandes eine 1ddtliche Wunde veriet. Dat,
zu einer andern Zeit, vorlegen, wenn seine jetzigen flüche
tigen Bemerkungen Beyfall finden. Dä nun wenige
stens an dem Beyfall derer , denen Geld febit 7 gat
nicht zu zweifeln seyn dürfte ; so ist nur zu wünschen,
daß die versprochenen Gedanken vollständiger und zur
fsammenhängender abgefaßt werden. Echlimm ist es»
daß durch diesen Aufschwb' die Hülfe. für mand ver
spätet wird : denn (m vorigen Jahre sind. bekanntlich
schon drey formelle Conturse über Landgäter, vänilich
über ChelFow , Zanten und Bleefantp! anfgo
brochen, im Anfangr dieses Jahrs (jt ber über cDitovo
gefo!gt,.und es ist zu besorgen , daß es Hiebey- wicht
bleiben wird, == Sonst findet man in diesen Blättern;
Klagen, über das System oer Gelbmáfler) bíó bis zum
Trinitatisterniin 1804 , . fn welchem zuerst? 'viiftichee
Geldmanyeteintrat, das Geld zurüchielten,. und aur
in den keßten Tagen des Termius , auch: nicht länger,
als auf ain halbes Jahr, Geld verschaften, daffir aben
außer den Zinsen sich eine erhebliche Provision, die dis
zu 3 p. C: gestiegen ist, und: manchersey Nebenaunsgas
ben, bezahlen ließen. Gleichergestalt findet man Ksgs
gen über den großen Verbrauch des Koffees und Zus
wers, wofür nach ungefährer Berechnung jährlich 2 Mils
lionen Thaler aus dem Lande gehen sollen) und über
den Luxus in andern Artikeln. == Zwey der sichersten
Gegenntittel gegen den Gelhmangel, nämlich die Her»
absetzung des bloß in der Einbildüng beruhenden bis;
berigen Werths der Grundstücke, und eine Minderung
des Preisesder .unentbehrlichsten einheimischen Lebens
bedürfnisse für die Landeseinwohner, ist wohl mit Vopx«
bedacht übergangen. Judeß ist es einleuchtend , daß

die Zurückführung der Grundstücke auf ihren wahren
erf
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eMerth einen geringern Sekdbedarf ihrer Bester, und
eine Höhern (rabder Sicherheit für dieAP znrFolge haben würde :“ uns daß in gleicher aae Did)
billigere Preife ver ünentbehrlichsten Ledensbedürfnisse
viele Einwohner des Landes in ven Stund koititten,
vort ihrer Einnahme mad ju erübrigen Und dies denGutsbefigern anzuleihen, anstak! daß manche jet geni»thiget sind; Kapitalien einzuziehen und zu verzehren.
(1195. 8. 338.)

“+ wv

3.
€

€?qbendiesjährigenQuartealendetfindensich“zweyaM Aussäte ; 1. Gedanfen über die Bohlendächer
und den Piseebau- (In- Absicht des letzteren wird
bluß;:guf. die Schrift des Hry. Hemckendarf ver-
witseit.) . I. Etwas: Fber einige hier: iw WMocklen»
burg. bekannte Heckerlings ! Mäschinen , 'vbm Hry,
Prot; Rarsten. Dir "augeführten Maschinen find :
4). Eine große, durch. 4-Pferdse getriebene Hec&gt;kerlings
müble zu Dlilzow, 2) die englische $cificllabe bero
eleicdiót bet Diefige Cidtmibt4saacE verfettigtt 5.3) die
Finoeie Heckerlings « Maschine - davon sich bieconeomäschs»Gesclschafb: ein Exemplar kämmen ließ;
baé aber gay untauglidy beftiaben. ward, 40: die: Mar
schine des Dru. v. Laffert zu Dammereez3,3) eins
Maschine , die vormals Or. A. Roch gebraucht. --
Im- Schillingscalender ist ein Anfsaß moralischen -Ja«
Halfs, vom Hrit. P. Plitt : Wie wird der Wunsch
der Menschen; glücklich zu seyn, erfüllt? =&lt; food) mug
ich nachholen, daß seit dein Jahre 1803 kein Taschen-
vglender mehr gedruckt wird.

gy Kayser von Rußland hat der Universität zuCharkow 112000 Rubel geschenkt, die in einer
bisher von dem dortigen Gouvernement verwalteten
Seife übrig geblieben waren.

a
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le

Specituren inaugurale iuriditümrde litis denuntiatione,
üam illuftri Iureconfultorum Ordini in alma Aca-

demia Roftochienfi pro. fümmis in vtroque inre ho-
noribus capeífendis: obtulit Theodor Ernfl Srever,
Roftochienfis. Roftochii, menfe Iunio MDCCDIV,Typis Adlerianis,^5BogeninQuart.4 die Schriftsteller , welche die Lehre von der

' ' Litis - Denuntiakion vortragen , noch nicht in

allen Punckten einverstanden sind , so war es
wohl feine ganz überflässige Arbeit, diese Materie
nochmal. in ihrem ganzen Umfange vorzunehmen , die
verschiedenen. Behauptungen zusammen zu stellen, und
die richtigeren. ausjuwählen. Mit der Ausführung
wird man im Ganzen zufrieden seyn können. Auch in
Rücksicht auf Vollständigkeit habe ich nichts zu erinnern
gefunden , als daß allenfalls no&lt; zwey Nebenbemer«-
lungen bey bet $. 14. 15. ihre Stelle hätten finden
können die im hier anführen will. 1. Obgleich der
Litis - Denuntiat, wie der Hr. Verf, ganz richtig ans
nimmt, zur Vertretung wider Willen nicht genöthigt
werden kann, so ist doch gegen denselben, solange ex
sich nicht erkläret hat, ein Contumacial- Verfahren
anwendlich , bey welchem die Folge seines Stissschwei-
gens dahin bestimmt werden muß, daß bey fortaefctem
Verzuge , ohne weitere Nicsscht auf ipn, bie iy forts
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weilen zu sistirende Hauptsache fortgefet werden soll,
II. Wenn auch der Litis- Denunciat die Beitretung zu
übernebnien bereit isß: so kann es doch bisweilen sür
den ftis: Denunciauten rathfam werden, sie ihm nicht
ausschließtich zu überlassen, =- Dem bepläyfigen Ur-
theile über Gönners Darstellung der Lehre von der
NAdeitation kaun ich nicht beypflichten : dieser Gegen:
stand erfodert vieiniehr noch eine volltändigere und
genauere Erörterung,

2. f.4

Ueber Geldarmuth und höhern Zinsefuß , so wie über

SM fiberer Gutébefi&amp;er geaen qu. bobe 3infenund Wucher in Meckleghurg. . Mit einem Aabange
Über Adjudicate, ,805, 223 Bogen in Octav.

gy ist s&lt;on der dritte Schriftsteller „über unserCreditwesen, (12 B. GS. 303. 342.) welcher sei-
ner eigenen Angabe nach nicht .die Zeit gehabt hat,
seinem Aufsatz die völlige Avsbildung zu geben ,/ ob»
gleich seit dem 26 Oct. 1804 , von dem dieser datirk,

bis zum Anfange dieses ES ba er, gedruckt exschiesnen ist, dazu doch wohl Zeit genug übrig gewesen wä»
re. Der erste Ubschnitt, welcher die Geidarmuth und
den Zinscfuß zum Gegrustande haf, ceuthält folgende,
nicht genügsam mit einander verbundene Säte ; 1)
Der Geldmangel eines Landes läßt sich nur durch Be-
förderung der Ueberbilance im Handel mit andern
Ländern heben : dies ist aber in Mecklenburg nicht
gut möglich, weil man die einmal zum Bedürfniß ge-
wordenen auswärtigen Producte und Fabrikate nicht
gerne entbehrt, und die einheimischen durch Prämien
und Geseße zu unterstüßen nicht geneigt-ist. (Können
aber Prämien und Geseke diese Ueberbilance in einem
Lande erwirken , das außer dem Korn zu wenig robe
Producte hat, und in dessen Städten ein großes Tage
lohn gewöhnlich is??) 2) Höherer Zinsefuß und Wy-
cher sind nicht immer Folgen der Geldarmuth, sondern
finden fid) aud) in geldreichen Staaten, sobald das
Gelid mehr, wie gewöhnlich , gesucht wird. In n.

ent,
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enfflauben sie dadurch, daß aus mancherley Ursachen
auswärts angelichene Zapitalien zurücgeiogen wurden,
und daß zu den Güterschwindeleyen mehr Geld, als
vorher, erfodert ward. Beyde Veranlassungen sind
eigentlich nur kemporair, gegen gehdrige Sicherheit
wird man im Auslande in der Folge wieder Geld er-
halten, und die Güterschwinieleyen werden von selbst
aufhören, Jmwischen ist aber der Credit gesunken,
und die Circulation im Lande stockt. 3) Der mindere
Zinsefuß läßt sich nicht erzwingen. ( Zur Bestättigung
dieses Saßes hätte die schon gemachte Erfahrung um
so mehr angeführt werden können 3; da der Versuch
dieses Erzwingens eine Ursache des Geldmangels mit
gewörden ist. Bekanntlich kündigten nämlich seit meh»
reren Jahren man-ve Gutsbesitzer die ihnen jm 5 p. G;
angeliehenen Kapitalien unter der Bedingung , wenn
man sie ihnen nicht zu 4 oder 43 p. C. 'assen wollte,
Ein Theil der Gläubiger nahm die Kündigung am
und nun müßten anderweitige Anleihen gemacht wer»
den , die mit den Nebenkosten selten wohlfeiler jn et;
halten waren / aber daneben g: wöhnlich nicht so lange
dauerten, als man die vorigen Kapitalien zu 5 p. G.
hätte behalten können. Imdeß anch diejenigen Glän»
biger , weiche sich anfänglich die Herabseßüng der Zin-
sen hatten gefallen lassen müsen , kündigten ihrer
Seits, sobald fich eine andere Gelegenheit zeigte, und
nun mußten in der Regel aufs neue die Nebcnkosien
an Provision - Porko, Mätklergebühr, u. d. g. über:
nommen werden, Diese unnatürliche Circulation des
Geldes brachte niemanden sichern Bortheil , als den
Gefdnegocianten, und ihren Gehülfen, Eben dies
werder Fall, wenn jeinand Güter kaufte, und nichtsebst zu dem Gelde zu.rathen wußte. So wis sich die
Zahl der Geldnegocianten mehrte, und das baare Geld
abnahm: so sehr häuften sich die Nebenausgabey.
Mit Unrecht beschweren sich alss tie Güterbefiter jet
über den Wucher, den ihr Eigennyt so sehr befördert
hat.) 4) Dem Wucher läßt sich nicht steyren, nachdem
er fich in-geseßltche Förmen M NH hat.“ Cer2 Drs
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Formen des Wuchers sind denn nun wohl nicht denk-
bat; aber der dunkle Begriff , der diesen Ausdruck
abndthigte, deutet meines Ermessens auf einen Grunds
saß , dem man in 117. das Gehör versagt, daß es vers
geblich sey , den Geldwucher abstellen zu wollen , wenn
nicht auch der Prodnctenwucher , unter dem ungleich
mehrere leiden, gehoben wird.) Und die immer mehr
sich veroffenbarende Wahrheit , daß die Geseze in 07.
dem Ausleiber überall keine Sicherheit gewähren,
wirkt vollends allgemeines Mistrauen. (Auch hiebey
liegt eine Verwechselung der Begriffe zum Grunde.
Die Gesetze des Landes geben keine Sicherheit für
Anleihen , sondern diese muß das Vermögen des
Schuldners geben : jene können nur dazu wirken, daß
im gerichtlichen Verfahren weder der Gläubiger noch
der Schuldncr ohne Noth belästiget werde, und daß
entstehende Concurse mit dem möglichst mindesten Zeits
und Kosten - Aufwande ihr Ende finden.) 5) So wie
sich die Ausleiher in 3 Klassen, der wagenden, der
vorsichtigen und der ängstlichen eintheilen , so giebt es
aud) 35 Klassen der Anleiher , die armen , die sichern
und die reihen. Die wagenden Augsleiher gesellen sich
zu den armen Anleihern,.. die vorsichtigen zu den sichern,
und die ängstlichen zu den reihen. Die wagenden
Ausleiher , und unter ihnen besonders die Wucherer,
nehmen von den armen Anleihern (nicht auch von ams
ben?) 5 p. C. Zinsen und eben soviel, oder noch
mehr Provision ; die vorsichtigen nehmen von den
sichern 5 p. C. Zinsen und x p. C. Provision; den
ängstlichen müssen die reichen 4X oder 5 ES Zinsengeben. (Anscheinlich hält der Verf. 5 y. G. für Dobe
Zinsen , was ich nicht annehmen würde.) |

In dem zweyten Abschnitte wird. von den Mitteln
gegen Geldmangel und hohen Zinsefuß gehandelt,
Außer einigen Verweisungen auf die Schrift des Hru.
Zimmermann , räth der Verf. folgende Maabregeln
an : 1) Der Engere Ausschuß soll einige Jahre bins
durch im Auslande Geld zu geringern Zinsen aufleihen,
ind an einzelns sichere Gutshesiker wieder verleihen :

wen
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wenn auf diesem Wege auch in jedem Termin nur
10000 Nthlr. oder 20000 Rthlr. in Umlaus kämen,
so würde doch dadurch shon manchem ehrlichen Mann
geholfen werden. 2) Einzelne reiche Leute oder Ges
sellschaften sollen gegen eine Prämie von X oder X p. G.
die Assecurance der auf ein Gut haftenden Schulden in
Grundlage einer zuverlässigen Taxe und eines darnach
eingerimteten Hypothekenbuchs übernehmen; um das
durch nicht nur den Gutsbesizer, der vernünftig ges
Fauft hat, und weniger schuldig ist, als der Werth
seines Gutes beträgt, sondern auch den Kapitalisten zu
fihern. Die Taxe soll von. den Assecuradeurs selbst
veranstaltet werden, damit fie desto weniger Mistrauen
Haben , auf gewisse Jahre die Versicherung zu übernehs
men: und sie sollen befugt seyn, allen Deteriorationen
zu widersprechen. (?) 3) Den Hypothekenbüchern, in
welche keine unbestimmte Summen eingetragen werden
dürften, soll das Geseß die Wirkungen beylegen; a)
daß außer den eingeschriebenen Pdsten niemand an das
Gut eine Real - Ansprache erlangen könne , selbst nicht
durch Immissionen und Adjudicationen ; b) daß unter
den eingeschriebenen Schulden keine Priorität State
finde ; c) daß sich dieser Vorzug bloß auf das Kapital,
nicht aber auf Zinjen , Schäden , Kosten 1c. erfirede;
Cwie soll es denn mit diesen werden? ) d) daß'die ein»
geschriebenen Pödste nicht gekündiget , nicht verjähret
pber práclubiret werben können , auch auf jeden Be-
siter des Guts ohne besondere Agnition übergehen z
e) daß, solange die durch die Taxe herausgebrachte,
und also von den Assecuradeurs garantirte Summe
noch nicht eingetragen ist, auch keine Executionen,
selbst nicht auf das Mobiliar - Vermögen, verhängt
werden dürfen , sondern die Eintragung ber ausgeflags
ten Pdste ins Hypothekenbuch die Stelle der Execution
vertrete; €) daß, sobald die garantirte Summe einge-
schrieben ist, sowohl eingeschriebene als nicht eingeschries
bene Gläubiger auf den Verkauf dringen können.
(Mir scheinen diese Vorschläge nicht ausführbar zu
teyn7 und, wenn sis es auch wären, würden fie mres5I



350. Annalen der Rostockschen
Grebif fdtoerlid) befördern , da der Gläubiger zu toe:
nig darauf rechnen kaun, sein Kapita1 ohne Disconto
wieder zu erhalten , wean er baar Geld gebraucht.)

Der Anhaug soll die Unzwe&gt;mäßigkeit der Adjudicate
darlegen? was äber zu diesem Bebuf gesagt wird, ist
nicht bestimmt genug abgefaßt und zum Theil übertries
ben. Der Verf. empfichtt ihre gänzliche Abschaffung,
welche bekaantlich auch schon durch die zweyte Landtags-
Proposition in Vorschlag gebracht ist. Er giebt aber
nicht an, was an ihre-Stelle tretea soll, wenn andere
Executionsmittel fehlen. Auf den Fall aber, daß man
die Adjudicate beybehalten wolle, meint er , müsse ge-
seßlich bestimmt werden , ,, daß sie nur in Rücksicht der
11 Chirographarien , und der nachfolgenden hypothekas
- fischen Gläubiger einreines und unbedingtes dominium
1 8ewähren, keinesweges aber die schon daseyenden Hypo»
„theken exrstinguiren sollen.“ Wie sehr unzulänglich Vor-
schläge dieser Art sind , werde ich am leichtesten zeigen
können , wenn ich diejenigen Puncte, auf welche bey
einem die Adjydicate bestättigenden Geseße noch Rück-
fidt genommen werden muß, hier so anführe , wie ich
sie schon bey einer andern Gelegenheit angegeben habe.
Sie sind. folgende: 1 ) Hat der klagende Gläubiger
die Wahl, vb er sich bey einer kleineren Forverung
ein großes Grundstück, z. B. ein ganzes Landgut, im
Allgemeinen pro quantitate debiti adjudiciren lassen,
vder pb er einen kieinen, mit seiner Foderung propor»
tionirten, Theil desselben , z. B. bestimmte Wiesen,
ein Bauergehdfte, einen Fle&gt; Landes 1c. zum Adjudi»
cat nehmen will? 2) Bedarf es im ersteren Fall über»
all' einer Taxe? 3) Wenn 'in beyden Fällen , oder
wenigstens im zweyten, eine Sare nbtbig ift; wer
wählt dem Taxator ? und nach welchen Grundsäten
muß dieser seine Taxe einrichten? 4) Wie wird es,
wenn der Gläubiger oder der Schuldner mit der Tare
unzufrieden ist ? 5) Wenn ein kleinerer Theil" eines
Grundstücks zum Adjudicat gewählt wiedy''die Täxe
desselben aber der Schuld" nicht ganz gleidy ift: mug
der Gläubiger soviel baar zugeben, als -die Taxe mehr
vs . à
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befrägt, ober bet Gduldner soviel nachzahlen , :als
das Grundstück weniger taxiret ist? 6) ZDängt es von
dem Willen des Ndjudicatarii ab, ob ex deim Gígen:
thümer des ganzen Grundstücks. oder dessen Pächter den
Genuß eines partiellen Adjndicats lassen? oder ob er
diesen Genuß einem andern, z; B. den Genuß adjudi-
cirter Wiesen dem Feldnga&lt;baren , überlassen wolle?
7) Kann im Gegentheil der Schuldner oder dessen
Pächter fid) weigern, das adjudicirte Stü&gt; im Genuß
zu behalten, und dafür biefructus adiudicati Metlegem,
wenn der Ndjudicatar es ihm lassen will ? 8) Wie wird
es , wenn die fructus adiudicati gar nicht, oder. nicht
promt bezahlt werden ? 9) Jnwieferne treffen deg
Adjudicatar der einen. oder der-andern Art. Unglücfss
fälle , Aniagen, Concurskosten, und Consensgebühren,
soweit diese nach dem 5, 460 des Landesvergleichs zu
erlegen sind? Wird hiefür in- der: Tare etwas -abise»
slagen, und wie viel? 16) Wem gebt'das Adiydrcat
bey Concursen vor ? Muß - insbesondere- auch“ be
jenige Gläubiger nachstehen, dessen Foderung in ein
Hypothefenbuch eingetragen war, und dadurch vorher
einen Vorzug vor dem Adjudicatario hatte? 11) Wo-
hin werden die rücftändigen fructus adiudicati (n bet
Priorität: Urthel gesezt? Die noch nicht fähigen behal-
ten ja wohl während eines Concyurses ihren Gang?
T2) Kann der Inhaber eines partiellen Adjudicats beym
Epneurse mehr verlangen , als für das Adjudicat beym

erkaufe erhoben worden? Und ist es im umgekehrten
Falle sein Vortheil , wenn er es höher auszubringen
im Stande ist? 13) Myß ein Gläubiger, der schon
Separationsvorzüge oder ein reservirtes Eigenthum
Hat, noch ein Adjudicat annehmen, wenn er klagt?
Und verliert er dadurch jene Vorzugsrechte ? 14) In
wieferne kann die Principal, Intervention eines bevor»
zügten Gläubigers die Adjudication hindern? 15) In
welcher Maaße ist bey Abiösung eines Adjydicats, oder
bey der Cession desseiben , auf diejenigen Hypotheken
zu achten , die der Adjudicatar inzwischen in seinem

gesammten Vermögen, oder speciell.in dem NN
- (
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selbst / bestellt haben könnte? == Es ergiebt sich leicht,
daß die Beantwortung dieser Fragen die voraufgehende
Bestimnjung des Begriffs eines Adjudicats, so wie
die Bestimmungdes Präliminair- Puncts, ob die Abs
ldsung desselben beym Allodfal - Gruodstüc&gt; künftig in
gleicher Maaße Statt haben "soll, als bey Lehnen,
und bey ganzen Gründstücken eben ss / wie bey ein-
zelnen Pertinenzien, zum Theil vorausjeßt. Auch wird
es unumgänglich erfoderlich werden, hicbey auf das
übrige Executions- Verfahren , welches ebentalls einer
vollständigen Bestimmung der geseßgebenden Macht so
schr bedarf, genaue Rücksicht zu nehmen: und zugleich
das Verhältniß des Adjudicats gegen das reservirte
Eigfrythbum nicht außer Acht zu lassen,

3
ur Vermehrung des Fonds der Universität zu Er,
langen sind folgende Verwendungen gemacht.

T) EFiist derselben eine jährliche fortdauernde Einnah-
me von 26504 Fl. angewiesen. 2) Eine Einnahme
von den Universitäts - Gütern zu Selb, Thierstein
unb £Teubof ift um 300 Fl. erhöhet. 3) Aus andern
Gefällen soll die Wittwenkasse 3000 Fl. und die clini-
sche Anstalt eben so viel, (vermuthli&lt;h alle Jahr ,)
erhalten. 4) Eine vorhandene Summe von 18365
Gulden ist der Universität geschenkt. Vielen Professo-
ren sind hierauf Gehaltszulagen von 200-800 Gulden
zugestanden.

A

u Salzburg ist nun auch die bis dahin fehlende
medicinische Facultät (6 B. S. 78.) eingerichtet.

Durch eine Verordnung vom 2 Jul. v. J. sind näm-
lich 4 Mitglieder des bisherigen Medicinal. Collegii zu
ordentlichen, und 2 andere zu außerordentlichen Pro-
fessoren der Arzneygelahrtheit ernannt worden.
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Ueber die Verbindlichkeit zur Beweisfhhrung im Civil-
proeccß, Von D. Adolph. Dieterich Weben,
Professor zu Nosto&gt;. Halle, in der Rengerschen
Buchhanblung; 1805, x Allph, x Bogen in Octäy,

$i dieser Schrift sollten nach. der Vorrede die bes
den Fragen beantwortet werden ; Was muß vor
Gericht erwiesen werden 7 und, Wer muß .den

Beweis führen ? Sie schienen hem-Hra. Verf, vorzüge
lic: und mehr, als die Mittel und Formen der Bes
weisführung, noch eincr-nähern Erörterung zu. bedär-
fen. Er entschloß fid) daher, in einer Reihe zwe&gt;mäßig
geordneter einzelner Aufsäße zur nähern Keuntniß undBegrändungder Obliegenheiti des Beweises , ihrer 5e
dingungen / und was das Subject derselben betrift,
einige Beyträge zu liefern. Diese Beyträge sind unter
folgende Abschnitie vertheilf: 1) Allgemeine Begriffe.
Quellen der Rogeln für den Beweis und dessen Füh«
rung. Uebersicht der besondern Vorschriften , welche

ieher gehdren. 2) Was muß bewiesen werden ? 3)CE des Grundsaßes ; Was erwiesen iff, bo
darf feines weitern Beweises. Jmgleichen äber das

"Notorische. 4) Ueber das Geständntiß und dessen recht-
siche Wirkung. 5) Ueber die Vermuthungen. 6) Wer
muß beweisen? a) Angabe einer aligemeinen Regel und

deren Begründung überhaupt b) Vergleichung“ mity eint:
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einigen andern Grundsäßen ; c) Widerlegung der Re-
gel: Wer etwas bejahet , muß beweisen , nicht der
Verneinendez; 4) nährre Erläuterung der allgemeinen
Regel nach den einzelnen Foderungen derselben. Am
ausfährlichsten ist der sechste Abschnitt behandelt , der
über die Hälfte der ganzen Schrift -eingimmt. Die
im Anfange desselben angegebene“ alfgemeine Regel ist
folgendergesialt gefaßt : „Wer cin Recht oderine Be«
freyung von Rechten oder Aumaßungen Anderer, ganz
oder zum Theil / mit Erfolg vor Gericht geltend zu
machen sucht , ist schuldig , die no Ungewissen That:
sachen, deren Wahrheit das Recht oder die Befreyung
als nothwendig voraussekßt, zu beweisen, -- wenn nicht
Hesondere. gefeßliche Vorschriften für bestimmte Fälle
eins Ausnahme mit sich bringen.“
:3 Obgleich erst fürzlich Hr. Schneider der Lehre vom
Beweise im “Civilprocesse eine umständliche Revision

ewidmet hat, == „ein Buch, über welches die erstenÜrtheile viel zu glmstig ausfielen, = so wird man doch
diese Schrift nicht fip däberflüssig achten dürfen. Sie
wird vielmehr dazu beytragen können , daß manches
Interlocuk in den-Prötessen richtiger gefaßt wird , als
jeßt zuwkilen "geschiehet, '/ Daß bey einzelnen .Säken
noch wohl einmal'Iweifel entstehen, = wie ich denn in
Absicht des Beweises der culpae, und des successiven
Beweisverfahrens sür die Klage und die Einreden, an-
dern Grundsätzen folgen würde, ==“ wird man bey der
Unzulänglichkeit unserer Geseke nicht auders erwärten«

2,

Herzoglich - Mecklenburg-Schwerinfcher Staats-Kalen-
der, 1805. Schwerin, im Verlage der Hofbuch-
druckerey, 1 Alph. 8 Bogen in Ockav.

Gy Bestreben des Hrn. Verf. , diesem Werke diemdglichste Vollkommenheit zu geben , zeigt sich
dies Jahr vorzüglich in einem Zusaße, ter in bem ct
gentlichen Kalender gemacht ist : eine besondere Go»
kymne mit der Ueberschrift, Anniversarien , bezeich«
net diejenigen Täge, an welchen in den vorigen Zeiten

irgend
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irgend ein denkwürdiges Ereiguiß der vaterländischen
Geschichte und Geseßgebung vorgefallen ist. &gt; Dagegen
ist der russische und französische Kalender diesmal wege-
geblieben. =- Von der hiesigen naturforschenden Ge-
sellschaft ist seit vorigen Jahre Hr. H. R. Worrmann
zum Ehreumitglicde und Correspondenten aufgenoms-
men : in dieselbe Klasse ist Hr. Doct, Detharding
aus der Klasse der ordentlichen Mitglieder übergegan-
gen. =-- Hr, Prof. Lolde ist Ehrenmitglied; der melk&gt;l.
dcouomischen Gesellschaft geworden. =- Ju der meckl.
Litteratur sind die schwerinschen Schriftsteller von
den FreliSischen getrennt. „Diese sind in einen Nach-trag verwiejen : sie haben 7 Schriften geliefert. Jxne
lieferten 74 Schriften , 'von weichen 8 zur Theologie,
x9 zur Jurisprudenz , 14 zum Staatsrecht und zur
Geschichte; 6 zur Arzneygeschrsamkeit , 3 zur Politik,
2 zur Philosophie, x zur Mathematik, 4 zur Naturge«
schichte und. Deconomie , 4 zur Philologie und Kritik,
2 zu den Litteratur- und Schulschriften, 7 zu den schd-
nen Wissenschoften, und 4 zu den vermischten Schrif,
ken gerechnet sind. = Unter den theologischen Schrifs
ten sind zwey vom Hru. Prof* Josug Sturzmann zu
Heidelberg mit angeführt, nämlich : Betrachtungen
über Religion und Christenthum , denkenden Freunden
der Religion und Zugenb gemeibt, Stuttgard, 1804-
12 Bogen in Octav» und Einleitung in die Religions»
Philosophie, 1 Theil , Göttingen , 1804, in Ockay,
Ich weiß aber nicht gewiß , ob diese unter die wel,
Schriften zu rechnen siud , weil der Verf. zwar eine
kurze Zeit Hauslehrer bey den Kindern des Hrn, v.
Zahn ouf Charlottenthal gewesen, diese aber, nach
einer mir gewordenen Nachricht eigentlich bey ber Sut,
ter in Hamburg erzögen seyn sollen. Auf allen Fall

ird für die Leser dieser Annalen deren jeßige beyläus
fige Anzeige genügen können, = Eben daselbst werden
des Hrn. Zachgriä &lt;risiliche Religions « Gesänge
(12. B. S. 292,) dem Präpositus in Bürzow zuge-
jchrieben : dessen dritier Vornahme heißt aber nach
dem Stagtskaleuder Siegfried ,/ hingegen auf dem

3»2 Titel
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Titel des Buches sieht dafür ein V., und ich halte alse
ihn nicht für den, Verfasser. --- Des Hrn. 'Pharmac.
Blandow Muüsci frondos gehören vielleicht noch un,
fer die Produete des schwerinschen Antheils, da -er sich
dem Vernehmen nach niht mehr zu Leubranden-
burg sondern zu Wahren aufhält.--- Im Jahre 1803
baben 224 Meister mit 123 Gesellen," 36 'Lebrlingen
und 1318 Spinnern 25667 Stein Wolle verarbeitet,
Der Einkaufspreis betrug 62011 Rthlr. 17 ßl., und
die Unkosten 29377 Rthlr. 463 6l. =- Jn Schwerin
isi mit einem Fond von 17005 Rthlr. aus dem Ueber-
reste von dem zum Werk- und Arbeitshaufe bestimmten,
zuerst zum Denkmal des Herzogs Friederich subseri-
birten Geide, und dem Vermächtniß des O. A. Calov,
(9. B. S. 130.) eine neue Waisenversorgung gestiftet,
welche auf Ostern- erbfnet merben foll. — Von dem
Zustande der Wittwenkasse für die herzoglichen Be«
dienten ist weder bey den Intelsigenzblättern , noch im
Staatskalender die gewöhnliche Uebersicht für das
Jahr 1802 + 1803 geliefert: ich kann also auch meine
vormaligen Auszüge zur Zeit nicht sortscken.

"9 der Reichs- Anzeiger vom Jahre T804 ent
hält einige Artikel, welche die Universitäten ber

treffen. I. Ueber den Besuch ausländischer
Universitäten, in Beziehung auf eine im bay-
rischen Schwaben deshalb 'ergangene Verord
nung. Einige in dieser Verordnung enthaltene unzu-
treffende Androhungen gegen diejenigen , welche aus»-
ländische Universitäten besuchen 1 veranlassen der Verf.,
die Unbilligkeit eines a gemeinen Verbots zu rägen.
Er erfennet inzwischen, daß es unrecht sey , wenn die
Tnländer hinlänglich eingerichtete Anstalten des eignen
Landes ohne besondere Gründe vernachlässigen. Il.
Veber. Duelle auf Universitäten , und über
die Sechtmeister. DerVerf. entschuldigt das Duels
tiven mit dem bekannten unzutreffenden Grunde, daß
Prügeleyen-an dessen Stelle treten würden, "Und ob

2 - er
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er dasselbe gleich nicht für erlaubt erklären mag: fo
glaubt er doch, (worin er freylich wohl nicht ganz Uns
recht hat,) daß die in den Gescken bestimmten Strafen
für diejenigen Fälle zu hart sind, in welchen niemand
getbotet, ober "jum bleibenden Nachtheil seiner Ges
sundheit verwundet wird. Daneben meint. er; daß
man die Fechtkunst wegen der Duelle nicht verdammen
müsse, indem sie nicht allein Anleitung gebe, andere
zu verwunden, sondern auch zugleich die Mittel dar-
biete, fid) zu vertheidigen, den Körper zu stärken - und
sich Gegenwart des Geistes in betentlidien Lagen zu ver-
schaffen. Auf Universitäten findet er insbesondere die
Anstellung eines Fechtmeisters sehr- passend, weil 1)
der Studirende gerade in dem Alter ist, in welchem
man das Fechten am besten erlernen kann, 2) weil
diese Bewegung bey der sißenden Lebensart. des Stu-
direnden nüßlich ist, 3) weil auf der Universität sich
auch sol&lt;e Männer aufhalten , die sich "dem Kriegs
stande gewidmet haben , und 4) weil in Ermangelung
eines öffentlich besotdeten Fechtmeisters Winkelichylen
entstehen , in denen das Fechten schlechter erlernet
wird, und die dennoch öfter Veranlassung zu Duellen
geben. 111. Welches ist der Hauptfehler in der
Einrichtung der Universitäten ? Soviel id) aus
dem verworrenen Vortrage erschen kann , soll mehr
darauf gesehen werden, daß die angestellten Lehrer die
Pflichten ihres Berufs exfüilen , insbesondere aber mit
der Zeit fortschreiten, als daß man die Zahl derselben
vermehre. Man soll däher auf der einen Seite ihnen
eine hinlängliche Besoldung geben , und öffentliche
Achtung, besonders auch durch Erfoderung ihres Er-
achtens in Dingen / die zu ihrem Fache gehören , be-
weisen ? auf der andern Seite aber auch keinem jungen
Manne verwehren , Vorlesungen zu halten, uns hit
den angestellten Lehrern in Concurrenz zu treten. In
der Folge ist eine kurze Kritik dieses Aufsages hinzu
gekommen, dessen Verf. aber die Kenntniß des Gegen;
standes völlig zu fehlen scheint. IV, Yeber Studen
ten: Unfug auf den protestantischen unte

| täten.
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täten. Der Verf, meint, daß 'man mob[ ju Feiner
Zeit von Studenten» Unruhen und Studenten Unfug
mehr gehört habe, als in unsern Tagen, (Ergeht
also sogicich von einer unrichtigen Ansicht der Sache
aus. In den vorigen Zeiten hat es, allen Rachrichten
zufolge, noh mehr Studenten - Unruhen und Studen-
ten - Unfug gegeben: aber man hörte freylich außer«
halb der Universitätsstädte nicht soviel vavon, vorzüglich
weil man nicht gewohnt war, darüber in Zeitungen
und Zeitschriften viele gedruckte Nachrichten zu verbrei-
ten. In Rostock ist auch in den neuern Zeiten ein
Paar Male .das Auszieben aus der Stadt vorgekom-
men, was man hier ehedeß nicht gekannt hat; aber im
dbrigen ist der Studenten - Unfug seit 25 Jahren un-
gleich geringer gewesen, als ich ihy ia meinen Ju-
gendjahren selbst noc&lt; erlebt habe-) Derseibe findet
die Ursachen dieser Verschlimmerung in folgenden;
Puncten : 1) In dem durch die Revolution eutstandes
nen Freyheitsschwindel. (Daß dieser viel Einfluß auf
die Studirenden gehabt habe, bezweifle iM doch. Als
Grund wird zwar angeführt : „Wenigstens sind in deu
„leßten 14 oder 15 Jahren mehr bedeutende Unruhen
zr und Aufstände auf den kleinen Academien vorgefallen,
p- als in den 50 vorhergehenden Jahren. Die Acten
erder academischen Gerichte, besonders der an der,
„Ostsee belegenen, können die s&lt;hriftliche Auskunft
„ darüber geben.“ Allein der Verfasser irrt sich , soviel
ich das beurtheilen kann, Von unserer auch an der
Ostsee belegenen Academie kenne ich wenigstens die.
Acten sicher viel besser, "als er siekennen kann ; habe auch
seiner Zeit die beyden hier vorgefallenen Unordnungen
dieser Art (3 B. S, 257. 7 35. C. 332.) ohne Rück«
haltung angezeigt : mir wird er also zutrauen dürfen,
daß seine Acußerungen, wenn sie auf Rostock mitgehen
solsen , insoferne unrichtig sind. Und wie tönnte in
Hinsicht des Freyheitsschwindels ein Unterschied zwi-
schen den größern und kleinern Universitäten eintreten ?)
2) Jn der allzu liberalen Erziehungsweise unserer
Zeiten. (Mir scheint 68, als wenn der Verf. mit dem, u$
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Sfnsbrud ,- allsu liberale Erziehung, keinen hin:
länglich bestimmten Begriff verbindet. Indeß ist schon
von andern bemerkt, daß die jetzige Erziehung manche
Arten des Studenten« Unfugs seltener macht.) 3) In
dem, besonders in den vornehmen Klassen, immer mehr
sichtbar werdenden Mangel der Religion uad wirklich
religidser Gefühle. (Aus mancheriey Gründen wird
freplich das Kirchengehen seltener, Aber einestheils
ist dics nicht die eigeutliche Religion, und das Sicht-
bare bey der Frömmigkeit ist oft Täuschung , andern.
theils aber dürfte auch dies mit dem Etadenten -Ums
fug, der vordem auch wohl einmal in der Kirche, wäh«
rend des Gottesdienstes , vorkam , in einer zu entfern»
ten Verbindung stehen.) 4) In der wenigen Energie,
mit welcher die academischen Gesege gehandhabt wevs
den. (Dieser Grund ist im Ganzen. wohl richtig:
inzwischen kann sich der Verf.--aus meiner Nachricht
von den beyden hiesigen Tumulten belehren, daß es
nicht an dem academischen Gerichte lag, daß diese
Energie damals bey uns fehlte.) -- Außerdem werden
noch zwey Mittel gegen die Duelte vorgeschlagen: 1)
daß der Provocant allemal zu einer gerichtlichen Ab-
bitte angehalten werde , und 2) daß sich alle protestans
tische Academien verhänden , keinen deshalb Relegirten
aufzunehmen, =- Offenherzig seßt der Verf. am Schlusse
hinzu : „„ Weiter reichen meine Einsichten in der Sache
p- nicht. '' Bey dieser Selbstkenntniß sollte er aber auch
mit seinersvermeinten Belehrung zurückgeblieben seyn :
binlängliche Kenutniß der Sache ist denn doch das ersie
Erfoderniß bey demjenigen, der einen schon bäufig
bearbeiteten Gegenstand als Schriftsteller nochmal bes
handeln will.

4.

Verfuch einer richtigen Auslegung und Anwendung
des Hauptschlusses der aufserordentlichen Reichs-
Deputation zu Regensburg vom 25. Febr. 1803. $,
35, 36. (» Leur nom fera long tems cher.a leur pa-
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trie. ** : B. de Bühler; ' La Forét.) Zweyte Auflage.
1804. .8 Bogen in gr. Octav.

Diese zweyte / in der Hofbnchdru&gt;erey zu Schwe:
rin bewerkstelligte Auflage ist der ersteren , die

zu Regensburg gedru&gt;t worden, ( ob daselbst auch
der Carton gedruckt ist, der in den hieher gekommenen
Exemplarien, S. 49 52, eingeklebt ist, erhellet nicht,)
in einem sehr kürzen Zeitraum gefolgt. Es find darin
die Druckfehler der ersten Auflage verbessert , einige
meistens kleine Zusäße gemacht , zwey neue Beylagen
binzugefügt , und zwey andre vollständig abgedruckt.

5für uns ist hauptsächlich ein über 2 Seiten betra«
gender Zusaß zum 5. 37 zu bemerken. Es wird darin
das Gegen- Argument angeführt, daß, da nach dem
8. 60 des Deputations- Recesses die dermalige politische
Verfassung der. zu secularisirenden Lande, insoweit
solche auf gültigen Verträgen zwischen dem
Regenten und dem Lande, und andern reichs:
gesetzlichen L7ormen beruhet, erhalten 'werden
soll, noc) weniger in den alten Ländern eine Abände»-
rung dieser politischen Verfassung beabsichtiget seyn
könne. Was zugleich zur Widerlegung dieses Argu-ments gesagt ist , halte ich zu diesem Zweike nicht Dim
länglich. Vielleicht wäre es nicht überflüssig gewesen,
auch auf den 4. 65 des Deputations» Recesses noc&lt;
einige Rücksicht zu nehmen.

Ar 3 Februar verstarb .zu -Malchin der dortige
Apotheker und Bürgermeister , Hr. Joachim

Christian: Timm, in einein Alter von 70 Jahren
unb 2 Sonate. —Surd) feinen Prodromum Florae
Megapolitanae (1 $5. €. 121.) Dat er sich um die
Naturgeschichte unsers Landes verdient gemacht.

5,
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Den 9. April. 1805,

le

Die Succession der Kinder in alte Lehne und Stamm,
güter ist feine gemeinrechtliche , sondern eine diesen
Gütern eigenthümliche Erbfolge. Erste Abtheilung.
Einladung zur Feyer des Weyhnachtsfestes, von A.
S. 5. Posse , als diesjährigem Rector der Univer:
sität. Rosto&gt;, den.24 Dec. 1804. Gedruckt in
der Adlerschen Officin. 3 Bogen in Quart.

/ oviel fich aus dieser erssen Abtheilung ersehen
läßt ,/ ist diese Abhandlung durc&lt;ß die legte
Schrift des Hrn. P. D. Hennemann, (12 B.

S. 319.) veranlaßt , und zur Vertheidigung einiger
Brunbfdge in den früheren Schriften des Hrn. Verf.
(5 B. S. 345. 9 B. S. 225.) bestimmt, Es wer;
den auf Ostern und Pfingsien noch zwey Abtheilungen
folgen: bis dahin ich eine genauere Anzeige des Ig-
balts ausseßen muß.

2.

Caledonia, Von der Verfasserin der Sommerstunden,
Vierter Theil. Hamburg, 1804, bey B. G. Hofs
mann, 38 Bogen in Octay.

Dyer nachgelieferte vierte Theil (11 B, S. 383.)
beschäftiget fich meistens mit Edinburg. Ex

enthält ein PaarNotizen + Welche die doruge Univer«
sität betreffen 3 diese will i$ier ausziehen, y, Yiteß,i wa
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was E. Schönes und Vollkommenes an Gebäuden haf,
kann übertroffen werben , menm das angefangene Unis-
versitätsgebäude vollendet seyn wird. Es ist dasselbe zu
keiner allgemeinen Wohnung für alle Lehrer und Studi»
rende bestimmt : die leßteren wohnen , wo fic mol
len , und von den ersteren bewohnen nur einige das
Universitätsgebäude , wegen der Aufsihtiauf Biblio-
thef, physicalishe Sammlung, und dergleichen. Das
jekige Gebäude ist sehr alt, häßlich , unbequem, und
einer mit so vielem Recht berühmten hohen Schule mm
würdig. Es ward daher beschlossen, das jekige Colle-
gien'-Haus allmälig einzureißen , und ein neues grds
ßeres zu erbauen, womit schon ein bedeutender Anfang
gemacht ist. Nach dem Risse wird es au Schönheit,
Pracht und Größe ein in seiner Art einziges Gebäude
werden. Die zwey. Hauptfronten , deren Fundamente
schon gelegt sind, halten 360 , und die Seitenfronten
260 Fuß Länge. Das innere längliche Vierec&gt; wird
in der Mitte vom Gebäude durchschuitten., so daß es
2. Hyfpläte erhält. Für die Bibliothek und Natura-
lien-Sammlung werden Säle von 160 Fuß Länge, und
für jedes gelehrte Geschäft , es betreffe Chemie, Anas
fomie, oder Examen und Ertheilung academischer
Würden, eigne , dem Bedürfniß angemessene Säle er-
bauet. Die Wohnungen von 6 bis 8 Professorfa-
milien werden geräumig und elegant seyn. An der
Vorderseite sind die prächtigen fast collossalischen Säu-
Ien schon aufgerichtet; aus wel&lt;ßen die Eingangshallen
besiehen, und auf welchen große Säle mit offenen Bal-
lustraden ruhen sollen. Der Thurm mit seiner maje-,
stätischen Kuppel , der Suum unb Gejdmad beeVerzierungen ,/ der große Character der Formen und
Dimensionen , alles verspricht ein Werk , das wenige
seines Gleichen haben wird. Das Unternehmen mag,
ohne gewisse Aussicht auf Unterstüßung von Parlament
und Krone , zu ausgedehnt gewesen seyn: 50000 8, Sk.
Subscriptionsgelder , und etwa halb so viel Zuschuß
aus England sind shon ausgegeben ) und noch ist
kanm der achte Theil von dem , was geschehen soll,

aus;
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ausgeführt. Der Krieg , die Taxen , die Theurung,
vielleicht der steigende Egoismus des Zeitalters, haben
den Fortgang dieses prächtigen Werkes gestdret. Wir
wollen es als eine der schönsten Früchte eines dauern»
den Friedens hoffen und erwarten, daß die Arbeit mit
verdoppelten Kräften wieder angefangen und vollendet
werde. =“ Während des Sommerhalbjahrs hören alle
academischen Vorlesungen auf. Alle Studenten und.
viele Lehrer benußen diese Vacanzen zu kleinen Reisen,
Besuchen auf dem Lande, 1. (; m. —

I.
Wie können Rosto&gt;s Bürger gegen Wucher geschükt

werden ? Einige Worte als Anhang zu der Schrift :
Ueber Geidarmuth und höhern Zinsenfuß. 4805,
Zum Besten der Armen, (Preis 4 bl.)

9[ die auf dem Titel genannte Schrift, (12 B. GS.346.) welche ihm nicht soviel Sensation gemacht
zu haben scheint, als sie verdienen soll, schließt sich der
Verf. mit einer Nuanwendung auf Rostock an, die
er den Vätern der Stadt und den Repräsentan-
ten ihrer Bürgerschaft , geborsamst ergebenst
und gutgemeint , zugeeignet hat. Er schlägt dazu
vor , auf den Credit der Stadtkasse in fünf Jahren
nach und nach 190900 2% aufzuleihen , und diese zu
5p.C. denjenigen Bürgern anzuleihen; die ihre Grund»
stücke nach einer gerichtlichen Taxe nicht über die Hälfte
des Werths verschulden. Dadurch , meint er, könne
die Stadt, die geringere Zinsen bezahlt sogar einen
Vortheil haben : und zugleich dem Wucher gesteuert
werden. Auf einige Bedenklichkeiten , die er anführt,
hat er furz geantwortet, und auf andere würde er ver-
muthlich eben so leicht und kurz antworten. == Daß
dieser-Vorschlag wohl gemeint sey, will ich nicht bes
streiten : aber daß er empfehlbar sey - bezweifle ich.
Wenn anch das ohnehin schon starke Personale der
Stadtkasse zu allen hiebey unumgänglichen Bemühungen
die erfoderliche Zeit hätte, die der Verf, viel zu geringe
anschlägt : so würde es doch den Credit der Stadt

3; 2 wahre
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wahrscheinlich mindern, wenn sie sich in solche unndthi,
ge Verwickelungen einließe, bey denen erheblicher Scha,
de zu erwarten ist , sobald es einmal an der willkühre
lid) vorausaefe&amp;ten Leichtigkeit der Anleihen fehlt, oder
die unterstüßten Besiker der Grundstücke in der Zah-
lung der Zinsen und des Kapitals nicht promt sind,
vielleicht gar Concurs machen. Ohachin scheint es
gar nicht rathsam zu seyn , daß man den Ankauf der
Häuser mit fremden Gelde, besonders aber deren höchst
undauerhafte Reparatur und Erbauung , die in den
leßten Jahren auf ungewisse Speculationen so schr
überhand genommen haben , noch. mehr befördere.
Nuch sind die häufig“ übertriebenen Taxen unserer
Kunstiverständigen ein viel zu mißlicher Maaßstab , bes
sonders für die Zukunft, als daß man darnach die Si-
&lt;erheit der Hypothek beurtheilen kdunte, I&lt; würde
lieber vorschlagen, daß man theils die Vertheilung der
Concurskosten auf die Percipienten , die auch bem et»
sten Gelde volle Sicherheit benimmt , uad in RH. zu
Zeiten große Abzüge veranlaßt hat, wieder aufhöbe,
theils aber auch den Stadtbuchschtiften den im fanbeé:
vergleiche bestimmten Vorzug, und einige andere Vore
theile gewährte. Dadurch würde vermuthlich der Cres
dit hiefiger Einwohner, ohne Belästigung der allgemei
nen Kasse, ebenso erheblich gewinnen.

A.
Nachricht von dem Zustande der allgemeinen Witfwens

kasse zu Kopenhagen am Schluß des Jahres 1797,
mit einigen Bemerkungen über Versicherungs-Anstals
ten auf Lehens- und Sterbensfälle, uad die Art, sie
zu prüfen , von IJ. L7. Tetens , Mitglied der
königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Kopenba-
gen. Kopenhagen , 1803. Verlegt von C. G.
Profft, königl. Universitäts-Buchhändler. Gedruckt
i B. K. Horrebow. 9 Bogen in Octay und 3abren.

Sn Dännemark ward (don 1739 und 1740 eine
A Pensionsausialt für Wittwen oder Kinder erriche

et:
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tet: fie war aber unrichtig berechnet , und eine 1757
veranstaltete Verbesscrung derselben vermogte nicht zu
hindern, daß der Staat, der sie garantiret hatte, große
Summen dabey verloren hat , und bis zum völligen
Aussterben der Pensionisten noch weiter einbüßen wird,
Wie man sich endlich überzeugt hatte , daß sie in der
bisherigen Einrichtung gar nicht bestehen könne, ward
fic geschlossen, und 1775 diejenige allgemeine Wittwen-
kasse errichtet , wovon in diescr Schrift die Rede ist.
Diese war von den berühmten Mathematikern Lous
und Bugge berechnet , und man hatte außer den ta-
bellenmäßigen Einschüssen noch die sogenannten Gegen«
procente, (8 p. C. von Gagen und Zulagen,) bey den
königlichen Bedienten, und die Recognition, (10 p. G,
des Einschusses,) bey den übrigen Interessenten , hinzu-
zufügen für ndthig erachtet. Gleichwohl entstanden
gegen die Zuverlähsigkeit dieser Kasse neue Zweifel, die
es denn bewirkten , daß 1785 die Einschüsse erhdhet
wurden. Die neue Berechnung machte der Buchhalter
Jürgensen nach den süßmilch - baumannischen
Mortalicäts-Listen. Um sich indeß völlig von dem Bee
stande dieser Kasse zu versichern, ward bey dem Schlusse
des Jahres 1797 eine abermailge Prüfung vorgenom-
men, die zur völligen Beruhigung des Staats , der
auch hiebey die Garantie übernommen hat , und der
Interessenten ausgefallen ist. Das Resultat dieser
Prüfung ist in der ersten Hälfte dargestellt : die zweyte
Hälfte enthält, wie schon der Sitel besagt , einige all-
gemeinere Bemerkungen über diesen Gegenstand, Es
wird zuerst erinnert, daß eine jede Berechnung solcher
Kassen mit dem Erfolg nicht ganz genau zutreffen kön-
ne, theils weil die Mortaiitätslisten zur Zeit noch nicht
einen genügenden Grad von Gewißheit haben, und die
dadurch erhaltenen Durchschnitts - Summen bey kleine-
ren 2ibtbeilungen sich verändern, theils weil ungewöhn-
liche Zufälle und die Verschiedenheit der Pensionen als
lerhand Abweichungen von der Regel bewirken. Da-
her wird denn die Nothwendigkeit abgeleitet, die 'erfte
Berechnung von Zeit zu Zeit mit dem wirklichen. Erfolg

zu
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zu eergleidbenz wa e8 toirb sualeic) bie 9petbobe biefet
Prüfungen angegeben. . Dabey aber wird empfohlen,
sich auf die ersteren voE dem Ablauf von 20 Jahren .an-
gestellten Revisionen nicht mit Sicherheit zu verlassen :
weil sich die früheren Resultate in der Folge gewöhn«
lich verändern, und nur eigentlich dex eingetretene Be-
harrungestand einer Wittwenkasse zuverlässigere Datagiebt,

5.

9[" bem $rn. frome (12 9, €. 145.) bat fid)
nod) ein zweyker Mecklenburger um die Darstel-

lung der Mose verdient gemacht. Seine Sammlung
fübrt ben Sitel? Mufci frondofi exficcati, Fafciculusprimus a O. C. B/audow, MDCCCIV.—Gítentbáltgetrodinete. Gremplave von 50 Arten der Laubmoose.
Im Wesentlichen sind also beyde Sammlungen einans
der gleich : in der äußern Einrichtnug sind sie aber von
einander verschieden. Hr. C. wählte die Form eines
Serm Buchs: Hr. B. hingegen hat seine Mooseauf klekfne Zettel geklebt, und Nahmen , ein Paar Male
auch noch einr andere kleine Bezeichnung, darunter ge»
schrieben. Diess Zettel tiegen los in einer Mappe mit
5o Blättern: gedruckt ist ihnen bloß der vorhin ange
führte Titel, und ein Verzeichniß der in der Mappe
enthaltenen Moose beygefügt. Jener ist aber auch
nur ein kleiner Zettel, und auf dem steifen Deckel der
Mappe aufgeklebt. Dieses ist lateinisch abgefaßt, be-
trägt 4 Oetavseiten, und ist los beygelegt: es verweiset
auf Hedwig, Timm und einige andere Schriftsteller,
und giebt allgemeiner oder specieller an, wo jede Sorte
von Moosen gefunden wird. Daß fast die Hälfte die
ser Moose NTecklenburg angehören, ist daraus ét,
sichtlich, daß bey einigen der Ort benannt Wt, wo der
Hr. Verf. seine Exemplare gesammelt hat, bey mel
reren aber auf die Schrift des Hrn, Timm Bezug
gemacht wird ; ob die übrigen Arten auch in unserer
Gegend vorkommen , erhellet nicht.

6.
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n einem Buche, das den sonderbaren Titel führt!
Die Weltgeschichte aus ihrem höchsten Ge-

sichtspunct betrachtet von Heinrich von
Dabl, vormaligem Cabinets-Courier in Rus:
sisch - Raiserlichem Dienst. Zweyter Band. Rur-
zer Abriß meines Lebens. Germanien 1804,
findet sich S. 312. f. eine Nachricht von dem Stuys
denten -Tumultein Jena im Jahr 1792. (3 B. S. 386.)
Obgleich der Verf, des Buchs damals der Anführer
der Studenten war, enthält sie doch nichts, was nicht
ohnchin bekannt ist: die Lebensgeschichte dieses Anfüh«
rers giebt aber einen Beweis, daß die Leute, die sich
in den academischen Jahren durch unrechte Mittel ein
Anschen verschaffen wollen , auch bey den besten Anla-
gen den Hauptzweck gewöhnlich verfehlen, und“ in der
Folge von dem unruhigen Geist, dem sie sich über-
ließen , auf mancherley Abwege getrieben werden.

7.

Dye eine besondere Verordnung ist bestimmet wor-
den, daß diejenigen In- oder Ausländer , welche

fünftigin den preußischen Staaten ein dffentliches Amt
verwalten wollen, zu welchem Universitäts - Studien

-erfoderlich sind , wenigstens drey Jahre studiren fol;
len. Außer den katholischen Geistlichen , für die noch
besondere Studien - und Bildungs» Anstalten vorban-
den sind, werden von jener Verpflichtung bloß dieje«
nigen ausgenommen, weld)e von einer besondern , zu
diesem Zweck einzurichtenden , academischen Prüfungs-
Commission ein Zengniß erhalten, daß sie sich in kür,
zerer Zeit alle Kenntnisse und Fertigkeiten zu eigen ges
macht haben , welche ihnen in der Folge nuumgänglich
erfoderlich sind. ( Sollte das wohl irgend jemand im
Allgemeinen bestimmen können? )

8.
Vom Mühlenbau und Mäöhlenwesen ; oder vollstän»

dige Anleitung, nicht nur alle Arten Mehl
Malz - und Schrotmühlen , sie mögen vom Wasser,

Winde, Dampfe, oder von Thicr- nnd Menschenträf-
' en
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ken gettieben werden, zu erbauen, fonbern aud ba
jenige kennen zu lernen , was in Ansehung des Mah-
lens selbst und det Mühlenordnungen zu beobachten
ist. Nach den neuesten und besten Schriften bearbeitet
von H. GS. Slörke, Mitgliede einiger gelehrten Ge«
sellschaften. Erster Theil / welcher die Beschreibung
der Wind, und Wassermühlen enthält. Nebst 38 Ku-
pfertafeln auf 153 Bogen und 4 Tabellen auf 1% Bo»
gen. (Dieser Theil macht den 95sten Theil der Rrä:
hitzischen dconomischen Encyklopädie aus.) == Zwey-
ter Theil, welcher die Beschreibung der Dampf - Thier-
und Handmühlen, und die Abhandlung vom Mahlen
und Mühlenwesen enthält. Rebst 31 Kupfertafeln auf
83 Bogen und 11 Tabcllen auf 23 Bogen. ( Dieser
Theil macht die grdßere Hälfte des 96sten Theils der
Krünitzischen, dconomischen Encyklopädie aus, und ist
ünter obigem Titel für diejenigen Liebhaber, welche
die. Encyklopädie nicht besizen, besonders abgedruckt
wordcn. ) =- Berlin, 1804. Ja der Buchhandlung
des Kdnigl. Preuß, Geb. Commercien - Raths
Joachim Pauli, 3 Alph. 13 Bogen in Octav-

e die Leser dieser Blätter darf ich zu dem, was betumständliche Titel schon ersehen läßt, nur nod) bie
Anzeige beysügen , daß vor dem exsten Theile das Bilds
niß des Hofr. W. I, G. Rarsten befindlich ist.

: 9.

LEn den russischen Miscellen, 5 et, G. 213,
ad finde ich folgenden Kostenanschlag über cine mittel:
mäßige Haushaltung in Moskau:

Wohnung 350 Rubel, Hol; 150 Rb. , Licht 30 Rb.,
Bedienung, bestehend aus einem Bedienten » einer Kd-
&lt;in und einem Stubenmädchen , 380 Rb., 1800 Pfund
Fleisch 70 Rb. , 530 Pud Mehl 25 Rb., 3 Tschetwert
Gräße 18 Rb. , 3 Tsch. Kartoffeln 8 Rb. , 300 Pfund
Reis 60 Rb. , 300 Köpfe Kohl 5 Rb., 50 Pf. Koffee
35 Rd. , 12 Pf. Thee 36 Rb. , 150 Pf, Zucker 90 Rb.
2 Orhoft Bier 22 Rb., x Orhoft Wein 150 Rd. , für
unzubestimmende Ausgaben 200 Rb., ein Wagen
mit 2 Pferden 400 Rd. =- Zusammen ungefähr 2000 Rb,
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Adolph Friedrich Notde, Professor der Medicin, über
die Verhältniste des Apothekers, unddie fich dar-
auf beziehenden Pflichten der Staaten - Regierer,
Roslock und Leipzig, in der Stillerschen Buchhand-
Jung, 1805. 12 Bögen in Octav,

an macht den Apothekern bigweilen Vorwürfe,
die wenigstens den geschickten und wohldenken«
den Mann nicht treffen : und selbst der Staat

macht bisweilen allerhand Einrichtungen , die den
Apotheker unnötbig belästigen , wenn gleich eine Aufs
sicht über die Npotheken nicht entbehrlich ist. Det Hr,
Verf. sucht also, durch eine Darstellung des Verhälts
nisses der Apotheker zum Arzte, zum Kranken und zum
Staate , jene unbilligen Urtheile zu berichtigen, und
das, was der Staat zu ihrem Besten thun muß, zu
bestimmen. Unter den Anstalten des Staats wird in&amp;G
besondere ein die Aufsicht führendes Collegium medi-
cum empfohlen : ob dies aber wirklich für das leibliche
Heil der Staatsbürger mehr Nuten schaffe, als -die
Consistorien für das geistliche, mögte no&lt; wohl einige
Zweifel leiden. =- Uebrigens ist diese Schrift zunächst
durch den Vorschlag veranlaßt, in Rostock eine dritte
Apotheke anzulegen , den der Hr. Verf, misbilliget.
Der aus demVerhältnisse der Zahl der Apotheken zur

Zahl der Einwohner und er Bewohner der —aa es



370 Annalen der Rostockschen
liegenden Gegend entlehnte Hauptgrund haf nicht die
zur Ueberzeugung erfoderliche genaue Berechnung er-
halten. Ueber unsere Medicinal » Ordnung, über die
Zulassung der Olitäten - Krämer, und über die Weyb.
nachts - Geschenke der hiesigen Apotheker, -sind beyläufig
noch einige Bemerkungen gemacht.

2.

Gy Stadt Lübeck hat eine Beantwortung des
Ectermannschen Promemoria (11 B S. 259.)

abtassen lassen , die den Titel hat: Reichs, Stadt
Lübe&gt;kische Erwiederung auf das Pro Memoria
des Besitzers des im Herzogrhum U7ecklenburg
belegenen Lehn-Guths Johannisdorf, Dlichael
Gottfried Eckermann, den 6 9 des Reichs: De-
putatione;Tiece(feovom 25 Febr. 1803 betreffend.
In derjelben wird angetührt:- 1) Inder Schenkungs»
Urkunde Sriedrichs 1 werde des Priwalls schon mitden Worten gedacht!:Concedimusctiamiisinfulamfitam. contra caftrum. Zravemunde., quae Privo/e no-
minatur, iure civitatis poflidendam ,. quod Wicbild
nominatur. Die Stadt Lübeck habe.auch nach einer
alten Nachticht 1286 das an der einen Seite dieser
bisherigen Insel fließende Wasser mit großen often
zudämmen tassen, wodurc&lt; eine Halbinsel daraus go
worden ; aber auch veranlaßt sey , daß die Herzoge zu
Mecklenburg sich ein Anrecht daran zugeeignet. 2)
Für den Besiker von Johannisdorf sey dies ein gar
unbedeutender Fle&gt; Landes ; er habe kaum die Größe
einer in hiesigen "Gegenden für beträchttich geltenden
Bauerstelle ; der Boden sey mager und durchaus unbe»
bauet ; ber Gutbéber habe, wiewohl unter beständigem
Widerspruch der Stadt keinen weitern Vortheil daraus
ziehen können, als daß er ab und an die Jagd auf den
öden Feldern ausgeübt, Sand und Tank abfolen lassen,
und die magere Weide mit Bauervieh betrieben. Für
die Stadt hingegen sey dieje Halbiusel von größerer
Beträchtlichkeit , weil sie unmittelbar. am Ausfluß der

CLrave liege, und als eins hervorsiehende Fandzunge
i
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his dicht unter die travemünder Citadelle reiche ;
weil sie den natürlichen Damm zwischen der See und
dew Strom zur Erhaltung der Schiffbarkeit des Leko
teren bildez weil hier Fahrzeuge und Glier antreiben
können ; und weil zur Sicherung der Schiffahrt und
der Schiffbarkeit daselbst neue Anstalten adthig werden
mögten » die durch fremde Eigenthums - Befugnisse,
von welcher Ark sie auch sind, erschwert und verhindert
werden würden. 3) Die hohen vermittelnden Mächte
und die Reichs - Deputation habe es in Ansehung der
drey Hansee- Städte ihr vornehmstes Augenmerk seyn
lassen - deren Schiffahrt für aile Zukunft so sicher ais
möglich zu siellen : aus dieser Urfache sey auch“ der
Herzog von ?Teklenburg zur Verlassung seiner An:
sprüche auf die Halbinsel Priwall vermogt worden.
Bemerklich sey es dabey, daß in dem Plan general
vom 8 Oct. 1802 noch bloß enthalten gewesen: Au
Duc de Mecklénbourg Schwerin — pour fes pretenfions
fur la presqu' isle de PrZca/ dans la Trave — 5 abet
in ber Note vom 15.9000. , um alle mögliche Discuss
sionen über das Privateigenthum im Voraus aus dem
Wege zu räumen, der Zusaß vorgeschlagen sey: dont
Ja propriete reste exclufivemens a la ville de Lubec ;
und daß dieser Zusaß auch in dem Hauptschluß vom
25 Febr. 1803 aufgenommen worden. Wie könnte
aber dle Stadt ein ausschließliches Eigenthum er:
halten, wenn ein anderer noch gleichfalls Eigenthümer
bliebe? 4) Wire eine soiche Erklärung möglich, so
mößte auch das heit. Geist - Hospital in Hübeck die
Privat - Eigenthüimerin der vorher unter der Stadk-
Hoheit auf Pöhl und in HIrecklenburg belegenen
Dörfer geblieben seyn. 5) Da der Besißer von Jo»
hannisdorf den Priwall nur als Lehns :Pertinenz zu
haben angiebt, der Lehnherr aber seine Ansprüche auf-
gegeben hat; so gilt nun der Grundsaß, resoluto iure
dantis, resoluitur- ius accipientis 3 zumal er wissentlich
eine remlitigiofam gekauft hat. 6) Wenngleich sonst
bey den zahlreichen Abtretungen, die der Deputations-
Hauptschluß verordnet - . die Rechte der Mittelbaren

Aga 2 und
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und Privatpersonen der Regel nach in ihrem vorigen
Bestande gelassen werden sollen : so kann bod) le&amp;tereó
nur insoferne seine Nichtigkeit haben + als nicht in
diesem Hauptschluß auch die Uebertragung des Privat«-
Eigenthums aus einer Hand in die andere gusdrücklich
sanctionirr ist. 7) Auf die Trave kann sich das Wort
dont nicht beziehen, da Mecklenburg nie Ansprüche
daran gemacht bat: und das Wort reits beziehet sich
auf die ursprünglichen Eigenthums-Rechte, die Lübeck
an den Priwall [don seit 1226, gehabt hat, --- Ic&lt;h
zeige diese Erwiederung nach einer mir vorgetommnineam
Abschrift an ; ein gedrucktes Exemplar habe id) bisber
nicht erhalten können, wahrscheinlich ist es auf 1 Bogen
in Folio abgedruckt gewesen, Vermuthlich ist also auch
diese Erwiederung einerley Stück mit dem im vorig«
jährigen Staatscalender S. 179 aufgeführten „Pro»-
menioria (eben biefe 2Ingelegenbeit beireffeno),
4803. 1-28, Sol. ^

I.FSEnderReiseüberdenSund,Tüb.1803,A3 finden fid) einige Nachrichten von der Universität
zu Lund. Sie sind zwar nicht so erheblich , als sie
in einer Zeitschrist angegeben wurden ! indessen will ich
sie hier anführen, soweit sie nicht einzeine Professoren
betreffen. ,, Die Theologie hat 4 Professoren , außer
den Theologen sind 2 Juristen, 3 Mediciner und 9
Philosophen. Die Bibliothek hat einen Fond von 8000
Rthlr. : sie enthält 20000 Bände, Geschichte und Na
turgeschichte sind vorzüglich dabey bedacht, besonders
befißt die Bibliothek in Hinsicht der leßteren die foft
barsten Werke : außer diesen etwa gegen 400 Many-
scripte. Auf den botanischen Garten scheint viel ver,
wendet zu werden. Allein das nahe angränzende Spie
tal - wo keine fremde Pflanzen, sondern einheimische
Menschen gepflegt werden, ist desto bedeutungslofer,
obschon es das einzige eigentliche Krankenhaus im
Gouvernement von H7almoe ist: der Fond beträgt
biop die erbärmiiche Summe vvn 15000 Rthlr. Wenn

aus
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auch das Interesse der Gefellschaft keine bessere Anstalt
veranlassen konnte, so wäre es doch zu erwarten gewe-
sen , daß das Interesse der medicinischen Facultät bey
dem großen Reichthum der Universität ein für die
Wissenschaft der Heilkunde zwec&gt;kmäßiges Institut würde
bewirket haben» Die alten Sprachen werden einer bes
sondern Aufmerksamkeit , und zwar mit Recht gewür»
digt. Auch ist es nicht seiten, daß man hier junge Leute
findet , die kaum die Kinderjahre verlassen, und schon
außerordentliche Fortschritte im Lateinischen und Grie:
&lt;isc&lt;en gemacht haben :. lateinische Disputirübungen
werden schon frühzeitig vorgenommen. Man wirkt.deu
Professoren or, daß sie die Bequemlichkeit zu sehr
lieben , spät in die Collegien kommen, früh zu lesen
aufhören , lange Vacanzen halten, und daß ihre litte-
rarischen Arbeiten in keinem Verhältniß zu ihren reichen
Pfränden stehen. Allein in einem an sich armen Lande
ist das lesende Publicum viel zu beschränkt, als daß
nicht der Dru&gt; litterarischer Werke dem Verfasser
selb? zur Last fallen müßte. Was die Kargheit in den
Vorlesungen betrift, so kdnnen die Studirenden sich in
dem täglichen Umgang mit ihren Lehrern deshalb reichlich
entschädigen: weicher junge Mann wird Vorlesungen
überhaupt für etwas auders bekrachten , als einen Leit-
faden mehr , den er zum Selbsidenken und Selbstlernen
erhält? In dieser Hinsicht aber kommt es ungleich
weniger auf die Dauer als auf den Gehalt der Vorle-
sungen an. Das Universitäts - Gebäude hat einen Zu-
wachs erhalten, inden man im vorigen Jahr ein neues
Gebäude hinzugefügt hat. Es ist sehr zu bedauern,
daß man dasselbe auf einer abgelegenen Seite aufführte,
ungeachtet ein der Universität zugehdriger Plaß, der an
die Hauptstraße sidbt, allein einem wohlhabenden Ein-
wohner verpachtet ist, die beste Gelegenheit darbot, die
ohnehin an schönen Gebäuden arme Stadt zu verzieren.
Als das Gebäude aufgeführt war , bemerkte man exst
den 'begangenen Fehler : die im Universitätshof ge-
pflanzte , nun herrlich herangewachsenen Bäume ver«
bargen das Ganze hinter ihren weitsc&lt;hweifenden Kro-

nam,
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nen. Dieser betrübte Umstand veranlaßte eine Ver-
sammlung der Weisen, und das Resultat der Berath»-
sc&lt;lagung war ein Spruch der Verstümmelung. Die
hochragenden Stämme wurden geköpft, die größten
Yeste abgehauen , und diese mörderische Operation so
lange fortgeseßt, bis, das neue Universitäts, Gebäude
gentasam hervorsiraten konnte : unglückticherweise war
aber die Stelle so schlecht gewählt, daß auch dies nur
ünvollkommen erreicht wurde. Die Studenken waren
noch nicht gelehrt: genug, um sich-mir Geduid in diese
Verfügung zu ergeben. Die Müsensdhne geriethen in
Söuth fiber die wirklich abgeschmackte Verunstaitung
ihrer Lieblings- Promenade, wo sie sich Abends zum
Rundgesang und zum Genuß der freyen Luft einfindet«
Die abgehauenen Arme. und die guillotinirten Häupter
der entstellten Linden wurden bey nächtlicher Procession
und unter Trauergeheul vor dem Hause des Prokectors
aufgethürmt. Die eifrigsten Leidträger machten die
Motion , man sollte den begangenen Mord mit einer
furchtbaren Flamme beleuchten, und den Holzstoß, troß
der augenscheinlichen Gefahr für den Prorector, anzün-
den: allein die Policey verhinderte noch größern Jain-
mer, den die gercc&lt;te Entrüstung über eine jämmerliche
Maaßregel zu erzeugen drohte. Früher hatte ein an-
derer Aufstand der Studenten ernsthaftere Folgen ges
Habt. Der Adel der benachbarten Gegend und Offis
ciete von den benachbarten Garnisonen hatten sich im
März 1793 zum festlichen Tanze in L., vereinigt. Die
Musensdhne hielten dafür, daß ihr Parnaß nur dann
ein Tanzboden für Edell:ute und Soldaten werden
könne, wenn fic felbft mit zur Gesellschaft gehörten.
Diesen Umstand hatte mam, außer Acht. gelassen , und
keinen von ihnen eingeladen. Hierauf dachten sie mit
geballter Faust den vermeintlichen Schimpf zu rächen :
der Gedanke ward zur That, und die laute Freude ver-
wandelte sich plóglid) in ein furchtbares Getümmel,
dem endlich eine friedliche Vermittelung der Sfreitenden
ein Ende machte. Seitdem sivd die Zufammenkünfte
der hoben Nachbarschaft nach N37almoe verlegt. Der.- Ho
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Hof sah in diesem Auftritt einen lichten Spuk des
Freyheits- Teufels , eine jacobinische Bewegung. Der
Regent schickte daher, allen bestehenden Geseßen zuwidex
(2), eine außerordentliche Commission uach L, , weil
das Consistorium in Ermangelung von Zeugen (?) die
Studenten freysprechen mußte. Nicht alle Professoren
solten. sich mit gleicher Unbefangenheit dabey betragenaben.

4.

H)“ Graf v. Cbürbeim haf für die Acadetnie zu
würzburg folgendes Publicandum erlassen :

1 Das Bestreben , gute 'Sitten- Urbanität und Liebe
zur Ordnung unter den Studirenden zu erhalten, muß
mit den Bemühungen der Regierung, den Flor der
Wissenschaften zu befördern, vollkommen gleichen Schritt
gehen. Die Sorge, welche Sr. Churf. Durchl. dem
Unterrichte auf der hiesigen hohen Schule gewidmet
haben, würde ohne Erfolg bleiben, und die wohltbätige
Absicht, welche den hiezu ndthigen Aufwand veranlaßt
bat ; würde nie zur Erfüllung gelangen können, wenn
Höchstdieselben nicht zugleich die Beruhigung haben
dürften , daß die studirenden Jünglinge , welche ihre
Bildung dahier erhalten sollen , als humane und «dle
Männer in den Kreis ihrer Familien zurükehren, vdex
in den Dienst des Staats treten werden. Nie sollen
die hiesigen Academiker in dem Gebrauch einer ansiän-
digen Freyheit auf irgend eine Weise gestdret werden :
dagegen wird man stets mit dem größten Nachdruck
und mit der ganzen Macht der Policey - Gewalt dem
Eatstehen und der Verbreitung des rohen sogenannten
Burschentons , so wie den Werbungen für unnüße Ges
sellschaften, welche gewöhnlich mit den Ausbrüchen einer
zügellosen Ungebundenheit verbunden sind , entgegen:
wirken. Man wird hienächst immer mit Vergnügen
sehen, wenn Angländer an den hiesigen Unterrichtss
Anstalten Theil nehmen wollen: daggen mögen ver-
wahrlosete Jünglinge aus andern Provinzen von
Deutschland. sich ja. nicht einbilden , daß man auf ihrene
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Anwesenheit den allergeringsten Werth lege. Die Re-
gierung weiß aus Erfahrung , daß den Unordnungen
auf hohen Schulen vorgebeugt werden muß, und
daß- dieselben an andern Orten sehr oft durch die
Nachgiebigkeit der academischen Behörden , und durch
eine gewisse. Anhänglichkeit an Formen , zu traurigen
Folgen geführt haben. Der Unterzeichnete erinnert
also andurch die hier versammelten Studirenden-wohhb
meinend , sich durch gute Sitten und ein anständiges

äußeres Betragen auszuzeichnen , und versichert sie da-
gegen, im Allgemeinen sowohl als im Einzelnen , der
nachdrüclichtten Sorge für alles dasjenige , was auf
ihr Wohl Beziehung haben kann. Dagegen erklärt der-
selbe als Curator der Universität und als Chef der
Provinz fest und bestimmt, „daß glle diejenigen Aus“
pr länder , welche wegen roher Sitten, wegen Vernach-
j- lässigung des äußern Wohlstandes, oder wegen Schul-
„ denmachens , von den Policey - Behörden angezeigt
zr werden , ihren Aeltern und Obrigkeiten bekannt ge-
zumächt, oder nach Verhältniß der Umstände, und
, sollte es auch zu Hunderten seyn, ohne processualische
»- Weitläuftigkeit relegirt' werden sollen, '' Wenn bey
Tnländern die Ermahnungen: ihrer Aeltern fruchtios
sind : fo sollen neben der Relegirung die Nahmen ders
selben öffentlich im Regierungsblatte bekannt gemacht,
und dadurch die Landesbehdrden darauf aufmerksam
gemacht werden , um sich in Ansehung der Militairs
Pflichtigkeit sowohl, als in jeder andern Rücksicht dar-
nach ächten zu können. Die Policey - Behörden sind
Öbrigens zur größten Wachsamkeit über die Skudirene
den angewiesen , und man wird dafür besorgt seyn,
daß die Aufmerksamkeit derselben immer thätig bleibe.
--“ Würzburg, am 26 Nov. 1804.

Ar 6 März verstarb hieselbst der vieljährige Predigeran der Petri Kirche, Hr. Past.Joh. Wilb. Bru«
now , ein Rosto&gt;er von Geburt, im 70 Jahre seines
Alters, das er am 5 Sept. vollendet haben würde.

5,

- Á
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Den 14. May 1805.

I.

Peue Annalen des Seebades zu Doberan. Zweykes
Heft, welches die Geschichte der Badezeit im Som»
mer 1804 enthält. Nebst einer Betrachtung derVortheile und Nachtheile, womit die Curen aß
dffentlichen Bade- und Brunnenorten verbunden sind.
Von S. G. Vogel. Rosto&gt; und Leipzig, beyKarl Christoph Stiller, 1805. ' 12 Bogen in Ockäv.

uch in diesem Hefte macht 1) eine Nachricht von
den Verbesserungen der Badeanstalt den Anfang,
Anßer manchen kleinen Veränderungen , ist die

Erweiterung des zweyten Badehauses, die Anschaffung
mehrerer Badekarren, ,ynd die-Anjegung eines neuen
Weges für Neuter und Fußgänger zu bemerken. Bon
den nicht gauzß zweckmäßig befundenen Badechglouppen
hat man dagegen eine eingehen. lassen. Dann fol;
gen: 2) Etwas über die Kleidung des Frauenzims
mers; 3) fragmentarische Bemerkungen über den guten
Ton, und 4) 30 Krankengeschichten. Den Beschluß
macht 5) der auf dem Titel schon angeführte Anhang.

2.

VP dem gelehrten Apparat , den der Hr. Erbland-marshall, Graf v. Hahn, zu Rempliti ge-
fammelt hat, findet sich im 5osten Stücke der greifs-
walder «ritischen Nachrichten 5^ I. eine Anzeige,t
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die den Hrn, Mag. Droysen zum Verf. hat. I&lt; führe
das Wesentlichste daraus hier an: Die Instrumente
för. zie Naturlehre sind mehrentheils von" englischenKünfttexn, und baben. jene Vollkommenheit, welche wir
an den Werken dieser Nation iu der Rücksicht so sehr
schäzen. Besonders zeichnen sich aus : Eine kleine
Luftpumpe , ein Inclinatorium , und eite "große Elec
trífiumaidine, beren Glaécplínper nod) in der ehema-
ligen Glashütte zu R. gemacht ward ; aud) vottreflidje
Duplicatoren nnd Cöndensatoren für die geringen Grade
der Electricität; Der Apparat zur Optik, hier am
schönsten in den Jusirumenten der Sternwarte ange-
wandt, und mehrere andere Dinge, seen den Besißer
in den Stand ,. für den Augenblick durch diesen oder
jenen Versuch roms zu geben / oder durch Ver-leichung».zu erhalten. |. Die chemischen Läboratoxiensind reich ant allen den vielen und mannigfaltigen Ge-
Moe, die man jeden Uugenblick neu und verändert
gebraucht. Große Vorräthe von Geschirren , aus der
von. Wedgewood erfündenen Masse, an Retorten
und Kolben ; Tiege] voy Platina; Retorten Und Vor-lagen,Entbhindüngsflaschen,u.s,w.vonSlas,ausver ebematigen Hütte in'Borrath geliefert; und was
mam in einem Läbvratsriv-bedarf, "finden fid) bier, nicht
ur Schau aufgestellt, "sondern im und zum Gebrauche.
üuter bem Schtoffe liegt iim Garten ein geschmacvol.
fer, fester Tempel Uranieps, - Im tutein Geschoß
enthält viis iu AS tol aufgifübefe: GebáubeWohnzimmer, im obe einen frehen Saal'der Sterns
warte, und an ber Rorderseite einen "Dhürm&gt; dessen
De&gt;t gedfnet werden: käm, In dem auf Untrschättetlp
dem Fundaments "der *Repetitionskreis aufgessellt ist,

dem-Saale findet mäß tin vierfäßhlges Passatinstru-

ment H P Eiter but) mn: bietienotüng ber doen gejdbiepef bucd) bie 3lye, unbdie Einthefung füt bie e atn acht "bii „Einzel,
nen Minuten. Der Chrönöineter von Arnold hält
fich vortrefsich. Roch findet man bier einen ficbenfüpis
gen herschelschen Reflector von besonderer Güte, und

einen
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einen gleichen sc&lt;hsfüßigen Dollond. Noch ein kleiner
zweyfüßiger lichtstarker Dollond, mehrere Uhren,
Spiegelseptanfen mit dazu 'gehdrigem künfilichen o
vigente, t. (fo; made bie Cami vollkommen,
und geben mit dem Repetttionskreise von Namsden,
einem der gelungesten Instrumente, ein Ganzes, das
ihrem Besißer Ehre mac&lt;t. Vor dem Observatorio
an der Süderseite sind zwey große Herschelsche Tele,
scope von 20 Fuß aufgestellt. Der' Spiegel des ältern,
weicher nächstens wieder polírt toerben foll, bat 1 23oll,
der des neuen 18 Zoll im Durchmesser. Die Spiegel
find von Herfebel, alles andere hat der Graf durch
seine eignen Ardeiter unter seiner Leitung machen lassen.
Wer die Schwierigkeiten bey der Errichtung eines sol-
een Justruments kennet, muß es bewundern, wie schr
es-dem Grafen gelungen ist, denselben den Grad der
Vollkommenheit zu geden, den es erhielt. Da dasselbe
nach Lemaires und Herscheks Methode ohne Plan-
spiegel so gebraucht wird / daß man durch Hülfe einer
Lünette unmittelbar 'in den Hohlspiegel sicht / so
kommt alles auss genaue Centriren an, Die verticale
Bewegung des optischen Riesen wird durch eine Kurbel
mit Leichtigkeit bewirkt; die horizontale geschiehet durc&lt;
einen Menschen, der unten den Fuß des Ganzen fptt;schiebt. Beyde Instrumente stehen Unter frevem Sims
mel, gegen die Witterung find sie durch starke Leinwand
geschüßt: die Spiegel haben ihre eigenen Behausungen,
und werden mit der Vorsicht behandelt , die man ihret
Vollkommenheit“ schuldig ist. Die Bibliothek zeichnet
sich nicht so sehr durch Menge von Bänden ; "alf durch
kostbare und große Werke aus; sie ist an mathemati-
schen und physischen Werken reich, und enthält die
volltändigen Sammlungen der Schriften der gelehrten
Gesellschaften, und -die classischen Werke der. Philoso-
phen älterer und neuerer Zeit. Noch ist ein artiges
Mineralienkabinet vorhanden , und ein botanischer
Garten, der durch schöne Gewächse und sorgfältige
Pflege auffällt.

$55 2 3,
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3

s ben ersien Stücken. des biesjdfrigen Dannóvetea) schen Magazins findet sich ein-Aufsas über
das ehemalige Bisthum , jetzige Fürstenthum
Ratzeburg. Er enthält größtentheils ein eiuder Bischöfe mit einigen Nachrichten von ihnen, na
Schlöpke und der allgemeinen Welthistorie. Den
Eingang dieses Aufsatzes ziehe im aus ; „Wer je
nach Ratzebyrg kam, dem wird es nicht entgangen
seyn, daß diese von der Natur so vorzüglich begünstigte
Insel durc&lt; die majestätisch sich erhebende Domtirche
eine wichtige Zierde erhalten habe, Schon in der Ferne
zieht dieses gotbische, Ehrfurcht erregende Gebäude
die Blicke auf sich. Der Anblick ist um so überraschen»
ber, wenn es ein heiterer Tag ist; wo dann die Stras
len der Sonne sich auf das blaye Dach herabsenken,
und sich in dem dicht daneben befindlichen See brechen.
Auch der in der Form einer Bischofsmüße erbanete fehr
feste Thurm trägt nicht wenig dazu bey, den angeneh-
men Totaleindruck zu vergrdßern. --- Der Palmberg
ist ein großer geräumiger Plaß, der durch seine schönen
Alleen zu Spaßiergängen einladet , und nicht nur vor
der drücfenden Hite,- sondern auch vor einem mäßigen
Regen schüßt. Die Domkirche zieht wegen ihrer zum
Theil seltenen Kunstwerke nicht nur die Aufmerksamkeit
des Dilettanten auf sim, sondern verdient auch von
Gelehrten, denen Diplomatik und Geschichte wichtig
ist, auf längere Zeit besucht zu werden. Die vielen
Inschriften und Gemälde *) verbreiten nämlich manches
Licht über die Kirchen - und politische Geschichte des
Nordens von Deutschland. Manches Datum , dag
vorhin zweifelhaft war, wird hiedurch fest bestimmt ;
manches actum , ba$ nur burd) bie Cage fid) fortger

pflanz
"nik

*) Ob das Arc&lt;iv des Bistdums besser erhalten sey, als
das des Bikthums zu S &lt;werin, wird nicht anges
führt, Dies mögte mehr Licht geben , als die Inschrifs
ten. unb Gemálbe geben Jonnen,
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pflanzt hatte , wird dadurc&lt; befláttiqet ober máber be»
stimmt. Doch vorzüglich wichtig ist die hier errichtete
Schulanstalt für Jünglinge , die sich dem Studiren
widmen wollen. Seit einer langen Reibe von Jahren
hatte sie das Glü&gt; , Lehrer an ihrer Spike zu schen,
die mit -gründlicher Gelehrsamkeit und mannigfaltigen
Kenntnissen wahre Lehrweisheit verbanden z Männer,
welche durch ihre zur rechten Zeit gezeigte Milde und
Strenge sich die Liebe und Zuneigung ihrer Schüler zu
verschaffen wußten. Viele Bewohner des Herzogthums
S.auenburg haben daher von je her diese Anstalt
dankbar benußt, und derselben ihre Sdhuc anvertrauet,
die Neigung und Fähigkeit bliken ließen , den Stand
der Gelehrten zu wählen. Sie bedienen sich um so
lieber dieser Gelegenheit, da in dem Herzogthümselbst
keine gelehrte. Schule ist ; und ihre zärtliche Besorgniß
für das Wohl ihrer Kinder ihnen nicht erlaubt, sie in
die Ferne zu senden , aus Furcht; sie mdgten von
Freunden , Verwandten und Bekannten gänzlich ges
trennt , der Verführung desto leichter Gehör geben,
Auch die dconomische Rücksicht fodert sie nicht selten
dazu auf. Es ist nämlich mit dieser Schule ein leichter
nnd keinesweges cntehrender Chordienst verbunden, für
welchen den Schülern, die daran Theil nehmen wollen,
Benefieien von resp. x00,- 60 und 15 Mark jährlich
ausgezahlt werden. Bey der Vertheilung nimmt man
nicht jöwohl auf das Vaterland , als vielmehr auf die
Fähigkeiten der Schüler Rücksicht. =“ Da das Land
von Geistlichen erköhren ward, uub unter den geistlichen
Händen seine Haupteultur erhielt, so läßt fid) (on int
voraus-ahnden , daß der Boden nicht zu den unfrucht«
barsten gehdren werde. Dies Ländchen enthält auch in
der That nur wenige unfruchtbare Sandgegenden: der
größte Theil besteht , seiner höhern Lage ungeachtet,
aus dem s&lt;önsten Marschboden, und-belohnt durch
seine Fruchtbarkeit den Fleiß der Landleute sehr reiche
li. Es gewährt einen angenehmen Anbli&gt; , wenn
man im Svmmer durch die hochwallenven' Korngefilde
wandelt , und mit jedem Schritte auf die thäkige und

Wers
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unermäüdete Hand des Landmannes.aufmerksam gemacht
wird. Die Pferde sind von einer schönen Race, und
werden weit:und breit gesucht, und schr theuev bezahlt,
Die Nähe von Rateburg und Lübeck, und. die nach
leßterer Stadt führende schiffbare Waknirz. erltichtern
den Absaß der Producte außerordentlich, Diese glücks
liche Lage hat daher auch von je her die Einwohner
des Skißts angespornt, den Feldbau mit Eifer und
glücklichem Erfolg zu treiben. „Unter der milden Re
gierung ' des Herzogs von Strelitz sind sie zy einem
Wobhlstande gelangt, dessen sic) nur wenige ihrer näch-
sten Nachbaren: zu erfreuen haben. dürfren. Judeß sind
sie demungeachtet ihren einfachen Sitten bis jetzt tteu
geblieben , obgleich. das Bedürfgiß, ihre Producte zu
vertauschen, fie oft in bic größeren Städte» besonders
nach Lübeck ,: führt. Ihre Kieidertracht ist fast bey
allen dieselbe, und besteht ans sol&lt;en Materialien,
wozu fie. der Unterffüßung der Städte wenig oder gar
nicht bedürfen, Diese Gleichheit erstre&gt;t sich. his auf
die geringsten Theile des Anzugs so sehr, daß der
Fremde dadurch überrascht wird, und wohl gar auf
die Vermuthung geräth , die Menschen mdgten zy. ir-
gend einem “zu einem besondern Zweck auserlesepen
Corps gehören. Sie find fast alle von schdner langer
Statur, 'dabey aber doch gedrungen und kraftvoll.
Dieser ansehnliche Wuchs, wie auch die einfachen pa»
triarchalischen Sitten haben sic) wohl besonders daber
unter ihnen so lange erhalten, weil sie aus Vorliebe
für ihr Vaterland cs selten verlassen, und es ungern
fehen, wenneiner von ihnen eine Ausländerin als Ehe«
frau heimführt.. Gewöhnlich jh jeder in dem Dorfe,wo er wohnt; oder wofern dieses niht möglich ist
wenigstens im Bezirke des Fürsienthums. eine Parthie,
die für seine Neigung, und besonders für seine häuss
liche Lage'am. canvengbeisten ist.//

4,
Beyträge zur nenesten Geschichte. des Heriogthums

-Medleuburg: Schwerin , insbesondere während seis
uet
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uec jetigen Steaterungsepodje. Von Ludwig Mo,
riz Holm. Rosto&gt;, 1805, bey. Karl Ehrisioph
Stiller, 7 Bogen in Octav. |

gy man eine bloß unterhaltende Leetäre fudit,
und den wissenschaftlichen-Werth-eines solchen

Buches nicht mit in Auschlag bringt : so wird man
diese Beyträge , die eigentlich eine Geschichte des Lay»
des unter der jeßigen Regierung enthalten , ohne B&amp;
denken wählen können. Aber dem künftigen Gefdid t$
forscher sind sie nicht bestimmt: Soviel ich habe finden
können , hat die eigne Umsicht und Erfahrung nicht
allein wenig Data dazu geliefert, sondern es sind anch
ungedryckte Hölfsmittel, dergleichen bod) ber Kufents-
hatt8ort des Hry, Verf. demselben gewähren konnte,
ehen so wenig denutzt. Inzwischen find die gedruckten
Nachrichten gleichfalls nicht vollständig und hicht mit
sorgfältiger Prüfnng gebraucht: etl bicimigen Gegenstände , die bet Syutift. gtnautt," als anbere Ge
schichtsschreiber , darstellen konnte, machen hiebry keine
Ausnahme. Die einzelnen Angaben sind also nicht
selten. unvollständig , einseitig oder.unrichtig : und der
Vortrag ist zu worfreich. '

5.

(yi an den Hrn Prof. Weber ergangener Antrag,^v eine Professörstelle in Riel, verbunden mit dem
Ordigariate der Juristen-Facultät, wieder -zu überneh.
men , veranlaßte, daß ihm auch hieselhst-'sein Gehalt
bis auf 1500 Rthlr. NF. erhöhet, .und er also bey
uns geblieben ist. Zugleich ward er-aus einner Bewe(
gung. von dem Durch!. Herzoge zum Kanzleprathe er,
Aaitnt2 er hat aber diesen Titel, der auch noch andere
Gründe, als die gegen leere Titel, wider. sich haben
mögte , verbeten.

6.
u der durch den Uehrrgang des Hrn. H R. Rönn,
„berg erledigten, einstweilen dem Hrn. Prof. Dahl

verliehenen Professur der Moral ist von E, E. Fath
| einer
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keiner der drey vom Coneilio vorgeschlagenen Gelehr-
ten (12 B. GS. 320.), sondern der Hr. Mag. Job.
Sriedr. Pries, ein Sohn des verstorbenen Prof. I.
H. Pries (6B. S. 359. ) erwählet. Er ward am
31.2 Febr. d. JI. ins Concilium aufgenommen.

7.

Sj einer in dem 7 Hefte der russischen Miscel-len des Hrn. Richters abgedruckten Ankündigung
Hat die Universität zu Moskau im Winter 1803-1804
vier öffentliche Vorlesungen , über die Naturgeschichte,
die Experimental - Physik, die Dandlungswisserschaftund die Staatengeschichte, erstere drcy in russischer
Sprache , letztere in deutscher Sprache , für Liebhaber
und Liebhaberinnen der Wissenschaffen , wer sie auch
seyn mögen, angeordnet.  JInöbesondere hofte jie, daß
aufgeklärte Aeltern ihre Kinder , welc&lt;e die ndthigen

Vorkenntnisse haben , in diese Vorlesungen schienwürden.

8.
Herzoglich - Mecklenburg - Strelißischer Stäatscalender

auf das Jahr 1805, Mit Herzoglichem Privilegiunt.
Neustrelitz , bey dem Hofbuchbinder Spalding, 153
Bogen in Octav.

$y eigentliche Staatscalender hat im Wesentlichendie vorige Einrichtung behalten. Aber das Re;
genten-Verzeichniß ist bis auf 4 Bogen abgekürzt, und
diesmal mit keinem besondern Titel versehen. Doch
soll es na&lt;ß einer am Schlusse befindlichen Nachricht
durch eine umfassendere Ausarbeitung unter dem Titel,
Sürftem uno Regenten:Almanach, in einiger Zeit
ergänzt werden.
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(Qür ba8 beoorfiebenbe Commerbalbjabr sind von
J den hiesigen öffentlichen Lehrern und Privatdocensten nachstehende Vorlesungen gewöhnlichermaßen
vorgeschlagen worden !

 Von den Professoren.
1. In der theologischen Zacultät. 1) Vom

Hry. C. R, Ziegler , der zweyte Thei der Kirchen!
geschichte um 9 U., und die Erklärung der kleinern
Briefe des Paullyus um xo U., imgleichen öffeutiich
am Sonnabend in den nämlichen Erunden der mente
Theil der Reformationsgeschichte. 2) Vom Hru, Prof,
Petersen, die theol. Moral nach Ammon um 7 U.,
die Erkiärung der Briefe des Paullus an die Römer
und Coriathier um 9U., und eine practische Anleitung
zur Homiletik in Grundlage der gewöhnlichen Texte um
11 1. 3) Vom Hru, Prof, Lange, die Dogmatik
um-x0U, , die theol. Moral um 1x U., und die Ers
Flärung des. Evangelii des Johannes um 2 U,. 4)
Vom Hrn. Prof. Dahl, die theologische Encyklopädie
nach Thymum: 7 U. , die catholischen Briefe um 8 M.
und die kleinen Propheten um 2 1l, imaleicben bit
bomiletifd)mn, fatedyetifpen. unb' Disputir - Uebungen
der Seminaristey,. o

€ cc 11
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11, In der juristischen Sacultät. 1) Vom Hry.

Dir. Martini , das Lehnrecht nach Böhmer, und das
mekl. Privat- oder Stagtsrecht, letzteres nach Hage-
meister. 2) Vom Hry. Prof. Wiese, ein Eramina-
korium über die Pandecten nach Hellfeld um 8U., eine
Anleitung zu practischen Arbeiten nach Pütter um zx
Ul. , und das deutsche Privatrecht nad) Suunbe um 41.
3) Vom Prof, Eschenbach , das me&gt;l. Staatsrecht
nach Hagemeistet um 8.U., und das Criminalrecht
nach Meister um 9U. 4) Vom Hrn. Prof. Weber,
das Criminalrecht naß Meister um 8 U., die Lehre
von den Klagen und Einreden nach Schmidt um 91)
und die Institutionen nach Höpfnet um 112U.

111. In der medicinischen Sacultät. 1) Vom
Hrn. H. R. Vogel , einige ausgesuchte medicinische
Lehren. 2) Vom Hrn. Prof. Weber hat die Anzeige
seiner Vorlesungen ausgeseßt werden müssen, weil er
mit einer schweren Krankheit befallen war. 3) Vom
Hrn. Prof. Josephi, die Osteologie um xx U. , und
die Chirurgie um 4U, 4) Vom Hrn. Prof, Lolde,
die gerichtliche Arzneywissenschaft nach Metger , die
Physiologie und die Krankheiten der Kinder nach Div
Ctaten, und die venerischen Krankheiten nach Fritze.

IV. In der philosophischen Sacultät. 1) Vom
Hrn. K. R. Tychsen die biblische Archäologie und die
Naturgeschichte der in der Bibel erwähnten Thiere, auch
aufVerlangen andere Theile der orientalischen Litteratur,
und öffentlich die Anfangsgründe der ebräischen Sprache
und der verwandten Diglecte. 2) Vom Hrn. H. R.
Rönnberg, das Natur und Vdikerrecht nach Kant um
TI U., das meckl. Staatsrecht um 2U. , und das ges
wöhnliche Zeitungscollegium um 5U. 3) Vom Hruy.
Prof. Schadelooc&gt;, die mechanischen Wissenschaften
nach Karsten , die practische Geometrie nach Bugges
und die bürgerliche Baukunst nach Suckow. 4) Vom
Hru. Prof. Hecker , die Arithmetik j^ bie optischen und
astronomischen Wissenschaften nach Karsten; und die
Analyse endlicher Größen nach Kästner. 5) Vom
Hry. Prof. Rarsten , die Landwirthschaft nac&lt;h dem

eignen Lehrbuche , die Enepkiopädie der Cameral-Wis-etl;
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senschaften nach Dictaten , und die Mechanik nach dem
Auszuge seines Bruders. 6). Vom Hrn, H. R. Lorr-
mann, die Universal - Geschichte nac, Schlözer , die
neuesten Welthändel: nach Büsch , und privatissime
entweder die Geographie nach Gatterer oder dic Techs
nologie nach Be&gt;mann. 7) Vom Hru. Prof. Beck,
die Logik um 7 U. / das Naturrecht um 2U., und die
reine Mathematik um 3U. 8) Vom Hru, Prof. Pries,
die philosophische Moral um 8U., und die Aesthetik
um 10ll, bepoe nad) Díctateu. |

Von den Privatdocenten.
1. Theologische Vorlesungen. Vom Hrn. Mag.

Tarnow , eine Anweisung zur Wahl der Predigttexte
nach dem N. T. und besonders den Pericopen.

IL Philosopbische Vorlesungen. 1) Vom Hrn.
Mag. Ludewig , englische Sprachfunde und Reichs-
geschichte. 2) Vom Hrn. Mag. Tarnow, das Na-
kurrecht. . 3) Vom Hrn, Mag. Siemssen, die teche
nische Chemie nachTrommsdorf- und die Forstbotanik
nac Bechsiein- 4) Vom Hrn. Mag. Wiggers,
eine Einleitung in die schönen Wissenschaften nach
Dietaten um 8 U., die Fortsekung der Erklärung von

Platos Dialogen um 9U., und Ss tusculanischeErörterungen mit Rücksicht auf die neuere Philo-
sophie um 11U.

^ o

Sen den diesjärigen Ergänzungs «Blättern zur halli-
M schen Litteraturzeitung sind bey der Anzeige einer
kleinen Schrift des Hrn. Rortum (8 B. S-. 329.)
gegen die Meinung, daß das aite Rhetra in der Ges
gend von Prillwitz oder von Lreubrändenburg
belegen gewesen, folgende Gründe angeführt , die an
dieser Stelle nicht gesucht werden, auch für wenige immer
sogleich dur Hand seyn mögienz; daher ich sie bier ausziehen will. “

- Ueber allen Zweifel ist es erhaben, daß R. im Lande
der Rhedarier lag; um die Tollense wohnten aber
nicht mehr die Rhedarier- sondern die Tollenzer,
melde bur) bic WobligbenWesenberg von den2 4
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ersteren getrennt wurden, -- Unmöglich kann manalso
die Hauptstadt dex Rhedarier in das Land der Tollenzer
verlegen, «Die Stadt R. ward ferner mit dem rde-
darischen Wendenstamm um die die Mitte des 12 Jahr-
buvderts von den Markgrafen von Brandenburg erobert
und unterjocht: die Gegend von Neubrandenburg ist
aber: bekanntlich, nachdem sie um die eben gedachte
Zeit (1150) von den pommerschen Fürsten eingenome
meu war, erst durch den zwischen dem Fürsten Werz-
lav IV und die Markgrafen Johann 1 und Otto
1V 1236 abgeschlossenen, in den Urkunden zum zweyten
Theil von Buchholz Geschichte der Mark Brandens
burg, Nr. 53,-abgedruckten Abtretungsvertrag unter
märkische Hoheit gekommen. Bis zum Tode des
wilzischen Fürsten Zwinike (1130) und bis zu der
darauf erfolgten Theilungseiner Staaten zwischen den
obotritischen, märkischen und pommerschen Regenten
war R. uoch in voller Blüthe : und ward gleich unter
der märkischen Hoheit der dortige Gottesdienst bald
zersidrt , fo erhielt sich doch der Ort wenigstens in seinen
Trümmern und in veränderter Gestalt noch lange.
Wenn nun-Urkunden aus Zeiten , in welchen R. noch
in voller Blüthe stand, oder doch in seiner gottesdiensi-
lichen Gestalt eben zerstört. war „. über die Gegend um
die Tolleuse vorhanden sind , wenn sie namentlich
Prisswitk antübren, ohne der Stadt N. zu gedenken,
wer kann denn diese Stadt wohl in diese Gegend-ver»-
seizen 7? Und solche Urkunden sind allerdings vorhanden.
Die Stiftungsurkunde des Bisthums Havelberg von
946: (bey Buchholz, 1. Th. 2 Anl, und Srank 2B.
x2 Kap, Yerwähnt namentlich des brodwiner Gaues,
der anch der-tollenzer Gau hieß , und in welchem das
jeßige Neubrandenburg und Prillwiß lag: würde er
wohl zum Bisthum Havelberg gelegt seyn, wenn in
in ihm:der. Hauptsig des heidnischen Gottesödienstes ges
wesen wäre? Die Urkunden von 1150, (Buchholz,
Anl : 16,) bon 1170, (v. Behr S, 115,) von 1185,
(Srank, 3B. S. 189,) gedenken alle des brodwiner
Gaues , ohne daß darin die Rede von R. wäre; und

in dem Fundationsbrief der Stadt Neubrandenburg
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von 1248, (Rlüver 2 Th. S. r15,) kommt hievon
auch nicht das Germmgste vor. Die bekannte Bewid,
mungs« Urkunde des Kiosters Brode von 11x70 ist
aber der vollständigste Beweis gegen die Hypothese,
daß R.' an der Steile des heutigen Priliwit gestanden
habe, weil sie der villa Prinlbiez namentlich erwähnt,
welche die Confirmations -Urkunde von 124i-Prilbitz
nennt, Wasch verlegte daher, um die Conelndenz die-
ser Urkunde gegen seine Hypothese zu heben, den Schaus
platz der Urkunde aus der Gegend des tollenser Sees
in die von Wesenberg und Mirow, zwang den in der
Urkunde benannten, in einer 'ununterbröchnen Reihe
um den tollenser See liegenden Dörfern die Nahmen
von Oertern aus der Gegend von Wesenberg: und Mis
row an: seine auf Localkunde berghende Auctorikät bewog
seineSegner, die Feder niederzulegen. Recensent/mit dem
Locale beyder Gegenden vertraut, hält es für Pflicht;
diesen Irrthum zu rügen. Die Auslegung des Hrn.
D7. ist seiner vollsten Ueberzeugung nach unhistorisch
und gezwungen, Bekanntlich uno unwidersprechlich
regierten die pommerschen Fürsten nie über die Ger
gend.von Mirow: und Wesenberg, und. besaßen nie
das mindeste davon , weder 1170.no&lt; 1241. ; siekonn:
ten dort also auch weder verschenken und bewidmen/-
noch besjättigen. Es ist daher auffallend, wenn Hr.M.um gefundene 9llfertbümer, vie keine obotritische
sondern wilzische sind , (denu an dieser Seite des
tollenser Sces wohnten bekanntlich nie Obotriten,)
zu obotritischen zu machen , solche Wahrheiten ver«
kennt. Ueberdem sagt der Fürsi Casimir: von Pom;
zmern, daß die in derselben genannten Oerter zwischen
Chotibanz (vem heutigen Treptow an der Tollense,)
und dem See Woblesk9, (der heutigen Woblik bey
Wesenberg,) belegen sind : wie kann man glso diese
Djer in ein fremdes Land verlegen , und die. mit«tägliche Gränze dieses Bezirks zu seiner nördlicher ma-
&lt;en? Hr. M. wacht diese Verlegung scheinbar durch
eine Veränderung der Nahmen der in der Urkunde aufs
geführten Oerter, die aber so gezwungen und unrichtig isty
daß man fie kaum für ernstlich halten kann. So macht5



390 „Annalen der Rostockschen
$1. €. au$ Cyrice, (Sietio,) Sabrens quà TribekoveKübfow; au$ J/igus ben Ce YOoFubI,(fagtaber nicht die Urkunde ' ausdrücklich villa? sagt sie
ftagnum ?) aus Cus/vw Puchow, aus Twartsolm
den See Smorte; aus Rowene den Berg Ro»
verbera; (oielirfunbe fagt aber villa?) gys Pri/«
birz Prieborn; aus Camow Rrümmel , aus Lang
Laartz ; aus Ribeke/Bibbe; au$ Tzape/ Gdywoarg ;
ja aus Nimirom , (Wemerow,) Mirow ; unb au$
Staregard er Lipitrz -ohne alle weitere Umstände die
drey Dörfer Starlow, Gartz und Lipitz, Rec. bittet
jeden Leser , die urtunde (in Gerken cod. dipl. 3 Th.
Nr. 1,3 und Zuchholz 2 B. x B, Nr. 12,) selbst zu
lesen, um darin die“an dem tollenser See belegenen
größtentheils noc&lt; vorhandenen Dörfer in einer mehe-
rentheils richtigen Ordnung zu finden, --- Die Lage
des ehemaligen wendischen Pantheons wird zwar nie
zu einer historischen Wahrheit erhoben werden können :
nach wiederholter Prüfung ist Rec, aber mit Hane,
Buchholz, Rudloff, u. a. der Meinung , daß es
wahrscheinlich an der D7uritz gestanden habe.

Hiemit ist die Nachricht verbunden , .daß die von
$n. ortum (8.B. S. 33x.) gewänschte redemtio
ex infernis durch des Herzogs von Strelik Durcl.
wirklich möglich gemacht sey , und dieser die Samm«-
Jung. wendisch - wilzischer Alterthümer des Hrn,
Sponbolz im vorigen Jahr erstanden habe; auch
davon bald eine genauere Rachricht durch einen Kenner
wendischer Alterthümer zu hoffen sey. =- Eine Nachse
richt in einem andern Blatte sekt hinzu, daß die Eis
gentbümer bafür eine jähriiche Pension von 290 rthl.
auf Lebenszeit erhalten : irret aber darin ; daß dies die
von Hru. Masch beschriebenen Alterthümer sind,
Denn diese waren schon vorlängst angekanst, (8 2:€. 188. 331.) uüb e$ (inb folglid) die dem Hru. 197.
bey Herausgabe seines Buchs noch unbekannten, nachs
erst durch den Gr. v. Potocki zur allgemeineren Kennto
niß gekommenen Stücks.

3:
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Ar! dem zweyten Theile der Litteratur:Geschichte
der sämmtlichen Shul- und Bildungsan-

stalten im deutschen Reiche, von Hrn. I. D.
Schulze, ziehe ich, so wie bey dem ersten (12 B.
S. 294.) geschehen ist, die wenigen unser Land bes
treffenden , wenn gleich wieder unbedeutenden Notizen
aus , da sie nicht viel Raum erfodern. V. Neustre-
liz. Die jeßigen Scholarchen und Lehrer, A. U. Z,
73803, Int. Bl, Nr. x05. Aufhebung des Pageninsiituts
und Errichtung einer Töchterschule , Schuderoffs
Journal ,/ 2 Jahrg. 2 B. 2 St. S. 317. V!1.Parchim.
G, Caspari vita Ioa, Mantzelii, Conrect, vor Man»
fzelii Sched. de Sup. Parchim, Fürfils Abschied für
die Schule vom 2 Rov. 1618, Act, Sch, VL. 485.
Die Lehrer von 1743, 1, 1. IV. 280 Die Recs
toren, 1. |. 275. Wehnerts Aufsäke in den schwe-
rinschen Beyträgen, die Schule und seine Privater-
ziehungsanstalt betr. Indüstrieschule in der Vorstadt,
Zerrenners d. Schulfr. X11. 98. VI. Ratzeburg.
Die Rectoren der Domschule. Act 8ch, 1. 576.
Jetziges Personal der Domschule u. sämt|. Schullchrer
des Fürstenthums , A. L. Z. 1803, Int. Bl. Nr. 165.
VIII. Hosto&gt;. Liettelbladts Verzeichniß der zur
Geschichte der Stadt gehdrigen Schriften 2c. 1760,
fiiebenP, bie von der Schule zur Kirche berufenen
Prediger, 1765. Plagemann Nachr. vom Bau der
Stadtschule, M. v. u, f. M. 1794. 4-8 St. Ebend.
Anrede bey der Einführung 3 neuer Lehrer, Eb, 1796.
Ir St, Velthusens freym. Bitte c. ia Wehnerts
meck1. Blätt. 1 B.1X, Schwerin. Henur. Maßi Progr.
ad hilaria prosphonetico -euchetica, magno nomini
Friderici, ipfa luce in faftis Friderico. infigni facra,
et hilaritati publicae de feftiuitate magna gamica magni
herois Friderici, Sopbiam Loyfam regio. connubio
propediem. fibi iuncturi, in fchola Suerinenfi. cele-
bravda, Suer. 1708. f. Verordnung wegen Abstellung
der Mängel bey der Domschule, vom 4 März, 1750,
Act, bist, eccl, XV. 83, Kiemanns Nachricht von den

gectto:
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Lectionen, welche jeßt in der Domschule getrieben wer-
den, Schwer. 1787 4. Ebend. Nachr. von 1788.
Brugers Progr. von 1789 wu. 1790. SSom Rector
Cleemann, Meusels Lexicou. X. Wismar. Io.
Bellini ichola pietatis Wismariensis, oder Wismar-
sche Schule der Gottseeligkeit. 13 Bog, 12. Vgl.
Langemact hist, catechet, 3B. S. 47. u. Act. sch,
V. 266, Lehensbeschr. des Rect. M, Job. Bellinus,
Act, sch, VIT. 265, Westph, Friedens - Jubelfeyer, 1749,
Act, hift.eccl, XII, 782, J. D. Den/ö pr. de Vismaria
in scholam munifica , Stett, 1733. 4. C.E.B. Roch:
Nachricht von einer Freyschule als einem Versuch zur
Errichtung einer Erwerbschule für die Kinder aller
armen Elterng An meine Mitbürger, Wismar, 1797.
8. Xi. Yool»ent. Bildungsanstalt für Landschullehrer,
Schuderoffs Journal, 2 B. 3 St. S. 471, Nahmen
der Vorsteher und Lehrer dieser Anstalt, A. U. Z. 1803,
Int. Bl. Nr, 165. 5. L. Reinholds Einladungs-
schrift zur ersten öffentl, Prüfung in der Herzogl.
Bildungsanstalt für Küster und Landschullehrer ; Ueber
die wider Seminarien herrschende Vorurtheile, 1802,
wieder abgedruckt inRüchelbeckers neuemSchullehrer,
I1803. 3 Quart. S. 51. '

Aus den dem zweyten Bande beygefügten Nachträ-
genzum erstenTheil gehören noch hieher : 1. Zu Bützow,
A. G. Saunll entwarf den Plan zum Pädagogio.
Tetens Progr zur Feyer des Geburtsfestes , 176593770. Vorläufige Nachricht vom Pädagogio und bee
9tealfdjule; 1760, 4, excerpiet in Nov. Act. hift, eccl,
17:26 $5. GO. 634. 1L 3u-fWHedlenburg. $3ou
den neuesten Schulänstalten, Hist. Portefenille, 1784;
VI, 713. Neuesie Geseßsammlung, : Th. 1 Lief,
Reinhold über die Landschulen, RücHelbecker, 1803.
2 Quark. S. 96. Wundemann, 2 Th. -- Viele
leicht mag mir noch irgend eine kleine. Notiz entgangen
seyn , da die ganze Anlage , wie aue&lt;ß die angeführten
Beyspiele zeigen, keine leichte Uebersicht gewähret,
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Den 11. Sjuniü$ T8905.
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Melpoinene.: Ein Versuch über die Gründe des Wohb
gefallens an tragischen Gegenständen von I. 8 Pries;osto&gt; und Leipzig, bey Karl Christoph Stiller;
1804. 94 Bogenin Octav.

$ Lip retire dieser Schrift haf mich. auf einen: "Gegenstand jurüd'e getüDtt, mit bem id) mid)
zu beschäftigen in früheren Jahren wöhl eim

mal Verankässung batte. Sie hat mir aber die Uebers
zeugung nicht: verschaff, daß Derfelbe durc&lt;h die: Anwen»
dung der neuern Philosophie jeßf schont weiter gebracht
sey ; als er vorhin war. J&lt; will zuvörderst den Inv
Halt dieser Schrift genaner anzeigen , ynd'dant einige
Bemerkungen hinzufügen. Der Hr: Verf, gebt kü dem
ersten Abschnitte, der eine Einlrikung“zu ben folgeni
den. enthält , von den Erfahrungen aus ,' daß wir nicht
selten mitten unter den Schmerzen, die uns von fbr,
perlichen Leiden und andern Unfällen ausgepreßt wers
den - Lust empfindenz daß der Kummer, der in uns
eitscht, „wenn wir Personen leiden schen, an deren
(att wir.; vergdnnte es uns das Schifsal , gerne
felber dulden 'mögten, angenehme Empfindungen mit
sich führe; uud daß „„giles dasjenige, was dew
westen Anblick nach nur fähig scheint, schmerz
„che Empfindungen einzuflößen *), uns neben
T eSMS UM
1*)9u. bielen Sorten id. bie.Siote gemadt, 6 (ty tt»

er |aubt , dies mit bem Namen u Arggigh en zu delent,
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u diesen Mg angenehmeGefühle diede " wenn„vir selbst -gar nicht; oder do8&lt;-uur sehr entfernter
"ails bzy einem Wie iet ot 1 Sicbtete
Beyspiele und Nebenbemerkungen führen hierauf zu
dem Resultat, daß die bis jezt nicht hinlänglich erklär«
ten Gründe der Erscheinung, daß das Tragische im
boben Grade und in allen ? Formen gefalle, eine weitere
Ausmittelung verdienen. Diese wird, im 3zweyten
Abschnitte versucht. * Sie geht von''dem Grundsaße
aus ; daß die Erktärnng der“Grfnde dieses Wohlge-
fallens mit der Untersuchung aller der besondern Krätte
Unserer Natur / vermöge deren wir der Lust fähig wer-
den, beginnen müsse. Nach den in diesen Kräften
und Anlagen liegenden , bekannten und in allen Men»
schen wirksamen Geseken hält der Hr. Verf. möglich,
zu bestimmen, wie sich. jede von ihnen beym Anblicf
des Tragischen verhalten werde; und damit wätendean die Gründe des Wöhlgefallens an demselden-8x-
geben, „Sie werden sich in ihre Klassen ordnen , der
1 Einfluß einer jeden. guf unser Lustgefühl an dem
1 gänzen Gegensigude wird fic) schärfer bestimmen [ase
" fen; es wird. mögli feyn,. die gini Fieser

ründe - alla! "Immer mehr zu vervollständigen,( wenn man i heruelim Dolf bewußt ist, us
' benen man. fie zuschöpfen hat. /' Nun folgt eineumständlicher? ät Beyspielen €rläuferte Augeinänders
Eins ber Wirkungen, die man den Sinne, dem
Associations » Verindgen / dem Erinnerungs“ Vermdö-
en, „der Einbildungskiäft, dem Verstände- und der
A zuschreihen kann. Am Göhlüsse sellet* bei
Hr. Verf. noch zwey Geseke auf , die von der Luft jikid
Unlust gelten; „Das eier „, e un Ustlust (eigeny, bo. am bohlen. mo „alle verschsedeen Quellen zus
p lcid (eje. - Die. böge buf, nier, rd M

| id us ätsge

« und alfobtefew Ausdrmk „der übrigens woht-keiner
+, genauern: Auseinaudersehünt: bedarf, ofs in Rwa8
es Wisler Bedeutung qp-nehmen, 16

dite
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v Sbátigkeit. aller... Spáfte: be&amp;,. Gemütbs, . Das
yocotez. ,, Die in ber Natur unserer Vernunft gegröm
-. dete moralische. Lust and Unlyst, und nächst ihr das
raus der Natur, unsers: Verstar des fließende. Verguds
1 ge: am Wahren und. Misvergnügen am Unwahren)
uil aller übrigen. Arten. det. Lüst, und Unlust. in
iy qr der Stärke und Assoeneinheit vor. ' Det
dritte Abschnitt-trägt: die Mesnüügen anderer Gez
lehrten ME binos. $48, 60,206, Sontenelle,
Sum Tendelssoby;; Es pbell, ces Mugaanten in der Bibliothek der; Phae Wissenschaften,
Schillers und Eberhards : y3d.der vierte Abschnitt
giedt die Gpünde- ar, uaruin „ihre Erklärungen den
Peu, Berf. nicht defriedigt haben; “Ein fünfter Ab-chnitt fängt mit der Bemerkung 98, daß y Cine bau„&amp;rnde.und allgemeine Lusi am 3 iidut cin Sets
„ guügen an Unglücfsfällen., woran nicht pof Zus
pr iQauer - sondern auv&lt; die geldenhen selbst Theil nehzr men. kdunen , nicht cher möglich sey» als bis alles
y; bic. Der Unfall traf, ober, gti baren Kenntniß er ge;
n jangte , sich dex Gründe bewußt geworden sind, welche
nbic 4ragiiche, Sisuation. berkarbrachten z bis. .sie die
„ Fölgen erkannt, oder nach Wahrscheinlichkeit hereche

„net haben, die " dem Unglücke sowohl für dieienisu 968, die vorzüglich. darunter „seiden, als äjnch-fFr
nar pasaron ; und bis fe i das Hab ie
" ber Urfachta und Folgen: M Unglüds$., fBorflellumsgon zum deutlichen Bewußisepn.. gebracht haben,
pr bey denen Verstand und Vernunft, ihrer ursprünglichen
„n Einrichtung naß, nie mit Gleichgültigkeit, sondern
„„aur mit Regungen der Lusi-verweilen können /' o.
dann macht „derselbe. darauf aufmerksam , daß alles
Leiden nur aus drey Grundquellen entspringe. „, So
„oft nämlich ein Mensch in Unglöck geräth , liegt die
„Ursache engweder in höbern Mächten, und diesewfinb, Pflicht, Natur - Zufall oder &amp;xbicíal,
14d. b. ein Zusammentreffen von Umständen , worüber
„fein Sterblicher. etwas vermag.;, oder in der mangel-
haften. Einsicht , im Leichtfiun 5. im. bdsen Willen

| $0653 A ders



396. :9fmmalem ber "Stofiódidyen
p berjenigen Menschen bie iit deit Leiddiiden in so
P Berbindung Äanden.; daß ihr Betragen sein1 Schlffal bestimmen konnte ;“bder endlich fin Leiden»
ndynfelbst, in der Shwäche'stities Verstandes, im Man»
i, ad richtiger Gründsäße; mFeschtsimi - fin verdyrdes
u nen Willen. a Verbin ing mit ber in itvepten
Abschnitt gemachten" Classificafion werden: vi eisbic Sicfultate abgeleitet? ,, bag bas'ztdgifd/e is ,- (f
n Srücficot auf SSerftanb- wn SYerminit gefalle, inbém„es uns eine verhäiffifmäßiß geringe Bivedmibtrigleit
44 (Unvollkommenheit) darbietet, uns vermittelst der-
irselben auf die ledhäfte Vörftesüng einer- höhern
es Zweckmäßigkeit! fühtt /“ und“diese durch jene sichtbarer
a macht ; in Müchsicht auf. dis Mitwirkung der niedern
e, Kräfte des Gemstths "aber "besniegen /" weil es auch
er für „viese Kräfte zweckmäßig ist. /' Den Beschluß
macht der sechste Abschyitt; in welchem Ratyr amb
Kunst in Bezug auf den abgehandelten -Gegenstaud
verälihen werden, * enn wir auf Stärke und Dauer
des.Wohlgefallens'"ä Trapischen sehen, so muß Bie
Kunst der Natur .nüchssehen ?*dahingegen aber känn
die Kunst eine allgemeitere"fnd zusammengefektere
Lu „ahn Tragischen Trvorbringen, 101%Sm ese "umständiiche IhalFnzeige -nöthig
ét &lt;tei, üm theils'Yen Gang umd die DiitstenunFsart
emmbat zu machen ; theils da, wo ein veränderter

Ausdruck auch eine Abweichung von dey Meinungen
des Hry. Verf. vepänsässen könnte , lieber desseneigne
Worte beyzubehaltey, ' Nun noch ölnige Bemetküngen
über diese Schrift, - Es fehlt derselben die erste sichere
Grundlage, ein hinlänglich bestimmter Begriff desTragischen, der einer genauern Augeinandersckung
allerdings bedarf. Ich kenne freylich die Schwierig-
keiten , die dessen Definition sowoht überhaupt , alsselbst in Rürksicht auf die'vorgelegte Frage hat? allein
vbue diese Grundlage wird doch jede Erdrterung inv
mer mißlich bleiben. Bey der von dem Hin, Verf.
angenpmimenen weiteren Bedeutung werden die Aus»
bride, "oem etftep Aynblieke nach, es seheint," is ie
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die Fräge veranlassen ; was denn das Tragische, ge-
nauer untersucht ,. wirklich it?“ Daneben halte &amp;h bie
Zergliederung der. burc&lt; das Tragische bewirkten: Em-
pfindüngen in die Antheite , :die jede Kraft - der Seele
ati benfelbeu Bat , wenn.nuch bey. der Anwendung auf
einen xinzelnen Fall nicht “eine: große Verschiedenheit
der Meinungen zu besorgen wäre , dennoch; für eine
ganz: unfruchtbare .Bemähung:: Der Künstler wird
darnach. weder seinen Gegenstand wählen ,. noch das
Axttaít .der Ausbilduug“anordnen können. Und dem
Liebhaber von Werken: der Kunst und des Seschmac&gt;s
hilft sie. bey der''Beürtheilung eben : sp enió aus;
wie sich. ssgltich gezeigt haben würde, wenn der Hr.
Verf. -siatk der zerstreuten Dep[pitle; «bie er zufällig
einzelnen; -Säßen seiner Drduction anpassen: sonnte,
ein einziges Ganzes, ein. Trauerspiel, ein Gemälde,
eine Statue, hiernach volltändig geprüfet; und dessen
Wirkungen, Vorzüge und: Mängel. aus seiner Theorie
erkläret hätte. Ist aber diese Zergliederwig dem
Künstler und Kritiker nic&lt;ßt brauchbar, wem -wird sie
dena nüßen? Alle: Urbrige. werden sich mit der kützery
ind faßlichern Eeklärung begnügen können e' daß das
Tragische dann "gefällt, wenn dadurch unangenehme
nad angenehme Empfindungen in einer solchen Ver«-
bindung veranlaßt werden, die den lekteren ein ents
schfedenes Uebergewicht giebt.

2; e sues

uch in die elegante: Zeitung für die eleganteA Welt“v. v. JT. bat sich: eine: Nachricht von einer
Universttät /' der zu Srankfurt an den Oder , vers
iret pie id) mit einigen Abkürzungen: aufnehme:
1 Was: das. Wissenschaftliche anbetrifft ;: sv habe ich
nur zu bemerken , daß die sogenannten Brodsiudien,
hauptsächlich aber die Rechte, unter einem Meister
und H7adihn am meisten cuitiviret werden : hingegen
die Hörsäle 'für '.schdz:" Wissenschaften , Philologit,
Mathematik, selbst Kämorate;- so gut wieleer.find, ---

Wenrfrommt das Observatorium ? und wem.der Appa
ra
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rat der::vortreflichsten physicalischen Insirumente Des
Hen HR. Huth etwa! mehr. als dem-Besiter ?:
Von. 14050 Einwohnern wissen vielleicht 49 um deren
Eristenz. -: Ehem? so. mdgte es mit der Vernötzlichung
desvom Könige der Universikät geschenkten mapyerschen
anatomischen Kabinets stehen. Dit Fahl - der Studis
renden beläuft sich aufreinige. und 300-:von, welchen
der sechste Theil aus Südpydußen, pder ehemaligen
Polen besteht. Wenniman- nicht weiter vergleichen“
will ; fd kann "mit ziemkither: „Grwisbeit: :angenvmmeit
werden); -Odb - sie: :im .Yllgemänm: alle Fehler “der
Musensödhnenuf; den ersten pröfestankischen Ackdemien/
aber bey weitem: nicht ihre „Verdienste haven... Es
giebt /einew beinan bessern" Theil, welcher seäger ber
stimmung in; .wohlauständiget: Lebensweise “vochkommt,/
und in Familien, nichkiuux1&amp;ern: gelitten , fouberu aud)
gröhrt und begünstiget: wird; . während ber größere
Haufe noch immer, „wede gtkannt“ noch bemerkt; in
eigner Sounrrilität versinkü Bewirkt es die-beengende.klösterliche Schuleinrichtung im kathöhischen Schlesten-
oder hat die Auf? tärung: nater "den!: mittletn Ständen
dort wieblich:mit den übrigen preußischen Landen. nicht.
Schritt gehalten, dasüch auf der höhem/Schule die studis-
rende Jugend aus jener Provinz besonders berufen fühltk-
den bizarren Renommistenton zu erhalten; -und durch
ungeregelte äußere Haltung, durc&lt; bohe Vernachläf«.
sigung im Anzuge, so vorfpringenb unvortheilhaft auss
zuzeichnen sich bemübet ? Wenn überhaupt die soges
navnten burschikownUttentate seltener werden / ss vers
danfen wir dfes wohl mehr. dem? heilsamen. Geseke,
vaß der Student. in solchen. Fälten: ox: den: Grric&lt;ßtshof
der allgemeinen. bürgerlichen Policev- gezogen wirde
m einer veredelten Hinftrebung uii anerfanuten

eften. 11i

Unger zu gleicher Zeit"mit dem: an bow Dri.Prof. Weber erqangeneu Stufe: nad) Rieb et
hielt auch Hr. Prof, Posse einen Ruf für :bie.Univen

*fij
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sität zu Vrlangen. Ohne allen Zweifel würde er
bey "ns geblieben seyn, wenn ihm gleichfalls eine
Verbesserung seines bisherigen Gehalts dewilliget wäre,
Dit nicht einmal an die dem Hrn, Prof, Weber zu-
gestandene Sünmme hätte reichen dürfen. Und das
Besie ver Academie hätte dies meines Ermessens aller-
dings erfodert, da er drey Fächer der Wissenschaft,
deren hinlängliche Kenntniß'in einer Person fekten ver-
einiget istj die schon voin-der -aeäademis&lt;en Lanfbahn
an ein besonderes und anhaltendes Studium erfodern,
und auf der Academie nicht füglich zu entbehren sind,
mit seitien' Vorlesungen ausfällte 3 nämlich die Fächer
des deutschen Staatsrechts , des deutschen Privato-
rechts. und des canonischen Rechts. Ihm ward aber
eine solche Zulage , des jrtigen Mangels juristischer
Dötcenten ungeachtet, nimt bewilliget : die Gründe der
Verschledenheit dieses Verfahrens in den beyden Fällen
Habe ich zu errathen mich vergebiieh bemühet. Er nahm
also die Steile des vierten Professors in der juristischen
Facultät mit einem Gehalt.von 2300 fi, und einigen
Klaftern Ho)z- und mit dem Character eines Hofraths
an; und gieng im Anfattg des Aprils nach Erlangen db.
Das Reekorat, welches er sonst bis zum t Jul. geführt
haben würde, ist von dem Hrn. o. 9. fzorrmann,
der- Vorschrift des Erbvertrags gemäß / bis habin
wieder übernommen worden.

"9

on den Blättern für Policey und Cultup
6) habe ich den Jahrgang von 1801, mit den 1803

Herausgefommenen , dazu gehörigen Supplementsiüken
vor mir. Sie scheinen eine unvollständige , ohne bins
längliche Prüfung und ohe gleichförmige Anuswahl
gemachte Compilation zu werden. Unter der Aufschrift
Mecklenburg findet sich ein Auszug aus dem ersten
Theile der Schrift des Hrn. „Wundemann , (9
B. S 289.) mit einigen Nachrichten 'von den Unruhen
über bie Theuryng verbunden, .“- Ferner ist die Ver«
ordnung wegen Abhaltung dex Bettlex und Bagabuen

qe
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den durc&lt; die Districtshusaren, ohne Angabe der Zeit,
da sie. erlassen ward , eingerückt. Eben [so findet sich
auch ein- Auszug aus der Schrift des Hrn, v. Sukow,
(10.85, 281.) mit angehängten Bemerkungen über
die Laadesverweisung:. worin fie zwar gemisbilliget/
aber doch ihre Uneutbehrlichkeit zugegeben- wird , fos
lange nicht die an einander gränzenden Länder sie weche
selseitig aufheben. Einige fleinere Artikel oderbeyläufige
Erwähnungen. werde ich. nicht. anführen dürfen.

4

S» dem schon vormals bekannt gemachken; Besschlusse , daß in den gesammten Pfalzbaperschen
Landen. nur die beyden Universitäten zu, Würzburg
und Landshut beybehalten werden: solltes, ist im
November v, J. die ohnehin unvollständige / nd über»
haupt nicht von einer vortheilhaften „Seite bekanntgewordene Universität zu Dillingen in ein Lyceum
verwandelt worden,

6.

lI 3 April ernannte die Juristen fait bnKA On. €arL fart, YOilb. Ocdraoer, cinema

Sohn des Hrn. rof. &amp;dbraberzu Selen -iigsfasser bet; Syftematifchen Ueberficht des Deichrechts;
nach voraufacgangener gemobnlid)eu Prüfung und eins
gelieferter Inayguralschrift zum Doctor der Rechts:
gelahrtbeit.
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